


Die Umsetzung der  
EU-Dienstleistungsrichtlinie  
in der deutschen Verwaltung  

– Teil III: Information, Wissen und Verantwortung – 



Die Umsetzung der  
EU-Dienstleistungsrichtlinie  
in der deutschen Verwaltung 

 
– Teil III: Information, Wissen und Verantwortung – 

 

Herausgegeben von 

Prof. Dr. Utz Schliesky 
Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

apl. Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 

Mit Beiträgen von: 
 

Freddy Altmann 
Dr. Anika D. Luch 

Anne Neidert 
Prof. Dr. Utz Schliesky 

Dr. Sönke E. Schulz 
 

Kiel 2010 



Verlag: 
Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften  
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Olshausenstraße 40 
24098 Kiel 
 

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, die Vervielfältigung, die Ver-
breitung oder Bearbeitungen dieses Werkes oder Teile dieses Werkes bedürfen der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung des Verlages. 
© Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften 

an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Kiel 2010 
 

Verkaufspreis: 59,00 € 

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek 

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet 
unter http://dnb.ddb.de abrufbar. 

 
ISBN 978-3-936773-57-6 

jil-macbook-5
Das Werk ist unter der Creative-Common-Lizenz „Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitungen 4.0 International“ veröffentlicht. Den Vertragstext finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de



Das Werk ist auf dem Open-Access-Publikationsserver MACAU der Universitätsbibliothek Kiel verfügbar: https://doi.org/10.38071/2025-00136-8



Die Reihe „Schriften zur Modernisierung von Staat und Verwaltung“ erscheint unter der eISSN 2944-3377





V

Vorwort 

Der hiermit vorgelegte dritte Band der Reihe zur „Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung“ dokumentiert – wie seine zwei 
Vorgänger – die Ergebnisse des gleichnamigen Forschungsprojekts, das dank der 
großzügigen Förderung durch den ISPRAT e.V. (Interdisziplinäre Studien zu Poli-
tik, Recht, Administration und Technologie e.V.) als Drittmittelprojekt am Lorenz-
von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel durchgeführt werden konnte. 

Er stellt zugleich den Abschluss des Projektes dar – obwohl damit nicht zugleich 
auch das Ende der Umsetzungsbestrebungen in der deutschen Verwaltung einher-
gehen dürfte. Die Umsetzungsfrist der Richtlinie endete zwar Ende des Jahres 
2009, dennoch ist das von der Richtlinie umschriebene Modernisierungsprogramm 
der EU als „Daueraufgabe“ konzipiert. Der Ablauf der Umsetzungsfrist gibt Gele-
genheit, ein Fazit zu ziehen und die ergriffenen gesetzlichen und tatsächlichen, 
verfahrens- und organisationsrechtlichen Maßnahmen des Bundes, der Länder und 
der Kommunen einer ersten (kritischen) Bewertung zu unterziehen. 

Einen weiteren Schwerpunkt dieses Bandes bilden die Informationspflichten aus 
der Dienstleistungsrichtlinie, die damit verbundenen rechtlichen, aber auch organi-
satorisch-infrastrukturellen Fragestellungen und die Rolle eines kohärenten Wis-
sensmanagements der öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen. Wissen, Informa-
tion und deren Management stellen sich nämlich als Zukunftsaufgabe und wesent-
licher Faktor der Verwaltungsmodernisierung, als Basis zahlreicher staatlicher In-
novationen, dar. Ein Wissens- und Informationsmanagement ist zudem geeignet, 
wenn es bereits parallel zur Konzeptionsphase realisiert wird, den gesamten Inno-
vationsprozess in der öffentlichen Verwaltung zu befördern. Das im Rahmen der 
Konzeption erhobene und einheitlich beschriebene Prozesswissen kann so festge-
halten und für die Implementierung und die Betriebsphase verfügbar gemacht wer-
den. Auch Change-Management- und andere Transparenzprozesse, bspw. die Ein-
bindung anderer Akteure oder der betroffenen Mitarbeiter, im Rahmen staatlicher 
Innovationen lassen sich so zwar nicht ersetzen – aber doch, perspektivisch vor 
allem durch die Nutzung sog. Web 2.0-Technologien, unterstützen. 

Letzgenannter Aspekt leitet unmittelbar über zu einer weiteren Erkenntnis der 
Forschungen rund um die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deut-
schen Verwaltung, insbesondere der Implementierung von One-Stop-Government-
Strukturen und E-Government-Lösungen. Die Fähigkeit der öffentlichen Verwal-
tung zum ganzheitlichen, optimalerweise kooperativen und verbandsebenen-
übergreifenden Management von Innovationsprozessen erscheint defizitär.  

Es bedarf eines staatlichen Innovationsmanagements zur Bewältigung komplexer 
Modernisierungsprozesse mit Hilfe einer gekonnten und umsichtigen Steuerung. 
Zusätzlich zu den fachlichen Anforderungen eines Projekts treten haushaltsrechtli-
che, arbeits- und dienstrechtliche, ökonomische und verwaltungswissenschaftliche 
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Fragestellungen, die miteinander verzahnt behandelt werden müssen. Und schließ-
lich gehören auch Marketing und Kommunikation zu der Aufgabe Verwaltungsre-
form. Dabei ist zum einen der konkrete Veränderungsprozess zu steuern, also ein 
sog. Change Management für die operative Umsetzung zu organisieren. Zum ande-
ren bedarf es einer strategischen, vorausschauenden Modernisierungsplanung unter 
Einbeziehung der Defizitanalyse, einer vergleichenden Reformbetrachtung und 
politisch-administrativer Konzeptionen sowie vor allem einer Koordinierung der 
Reformanstrengungen verschiedener Einheiten. Informations- und Wissensmana-
gement gehören ebenso zur erfolgreichen Verwaltungsreform wie die Moderation 
der verschiedenen Beteiligten.  

Aufgabe des Innovationsmanagements ist es, kritische Erfolgsfaktoren zu erken-
nen, (gemeinsam mit der Politik) Ziele zu definieren, sie zu kennen und ihre Errei-
chung während des Reformprozesses zu überwachen. Dabei sind fachübergreifen-
de Zusammenhänge – von IT über betriebswirtschaftliche Fragestellungen bis hin 
zu juristischen Problemen – zusammenzubinden.  

Dieser Erkenntnis geschuldet, untersucht ein weiteres, vom ISPRAT e.V. geförder-
te Projekt des Lorenz-von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften, die recht-
lichen, organisatorischen und technischen (IT)-Rahmenbedingungen von Innovati-
onen in Staat und Verwaltung, deren Ergebnisse im Laufe dieses Jahres ebenfalls in 
den „Schriften zur Modernisierung von Staat und Verwaltung“ veröffentlicht wer-
den und für das die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie zahlreiches, nicht 
immer positives, Anschauuungsmaterial bietet. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die deutsche Verwaltung der Daueraufgabe der 
Dienstleistungsrichtlinie engagiert annimmt und die dringend notwendige Binnen-
modernisierung im Interesse der Bürger und Unternehmen vorantreibt. 

Auch die Vorlage des dritten und letzten Bandes des Forschungsprojektes gibt 
selbstverständlich erneut Anlass, Dank zu sagen, und zwar vor allem an den 
ISPRAT e.V., seinen Vorstandsvorsitzenden Matthias Kammer, den Geschäftsführer 
Staatssekretär Horst Westerfeld und den Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates, 
Herrn Dr. Dirk Graudenz. Schließlich sei erneut allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Lorenz-von-Stein-Instituts gedankt, ohne deren tatkräftige Unterstüt-
zung das Forschungsprojekt nicht so angenehm und erfolgreich verlaufen wäre. 
Die Arbeit in dem Forschungsprojekt hat wegen der kollegialen und freundschaftli-
chen Atmosphäre trotz hoher Arbeitsbelastung immer sehr viel Freude bereitet. 

 

Kiel, im Februar 2010     Utz Schliesky 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  
des Lorenz-von-Stein-Instituts für  
Verwaltungswissenschaften an der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
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A. Einleitung 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) war mit einem Eingriff in die Verwal-
tungsautonomie der Mitgliedstaaten in einem bisher unbekannten Ausmaß verbun-
den. Gleichwohl ist sie angesichts des ergebnisorientierten Ansatzes der Europäi-
schen Union kompetenzgemäß2 und als Katalysator für die Verwaltungsmoderni-

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – 
Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 

2 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (8 ff.). 
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sierung begrüßenswert3. Verwaltungswissenschaftliche Konzepte – wie One-Stop- 
und E-Government – sind nunmehr für einen Teilbereich der öffentlichen Verwal-
tung verbindlich und das zum Teil faktisch bereits bestehende Behördennetzwerk, 
sowohl innerstaatlich über Gemeinde-, Kreis- und Ländergrenzen als auch inner-
europäisch über Staatsgrenzen hinweg, wenn zwar nicht rechtlich vollständig er-
fasst4, so doch ausgestattet mit dem Anwendungsvorrang des Europarechts perpe-
tuiert. 

Der nachfolgende Überblick, vor allem aber auch die kritische Bewertung der Um-
setzung in Deutschland unter staatsinnovatorischer Perspektive soll daher auch 
eine Antwort auf die – im ersten Band dieser Reihe aufgeworfene – Frage, ob und 
inwieweit die Dienstleistungsrichtlinie einen Paradigmenwechsel für die deutsche 
Verwaltung darstellt5, geben. Die Antwort muss dabei – dies sei an dieser Stelle 
vorweg genommen – differenziert ausfallen: die Vorgaben der Richtlinien stellen 
zweifelsohne einen solchen Paradigmenwechsel, der sich vor allem in einer grund-
legenden Veränderung der Verwaltungskultur zeigen wird, dar – allerdings wurde er 
nur bedingt von der deutschen Verwaltung im Zuge der Umsetzung beherzigt. Dies 
zeigt sich vor allem daran, dass oftmals trotz der begünstigenden Wirkungen der 
Richtlinie das Dogma der „Eins-zu-Eins-Umsetzung“6, welches sich auch in jüngs-
ten Koalitionsverträgen auf Bundes- und Landesebene finden lässt, hochgehalten 
und der Anwendungsbereich nur zurückhaltend erweitert wurde sowie an der Zu-
rückhaltung bei der Bereitschaft, den Einheitlichen Ansprechpartnern auch „Mehr-
wert“-Aufgaben außerhalb des Anwendungsbereichs der Dienstleistungsrichtlinie 
zu übertragen. 

 
3 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (30); ähnlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 

S. 219 (311). 
4 Zur Verrechtlichung des Netzwerkgedankens Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 (228 ff.); 

ders.; in: Leible (Hrsg.), Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 43 (71 f.); vgl. 
auch Peters, Elemente einer Theorie der Verfassung Europas, 2001, S. 215 ff.; Schuppert, in: 
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, 
Bd. I, 2006, § 16 Rn. 134 ff.; Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäischen Union, 
2004, S. 78 ff.; Wettner, Die Amtshilfe im Europäischen Verwaltungsrecht, 2005, S. 289 ff.; 
Möllers, in: Oebbecke (Hrsg.), Nicht-normative Steuerung in dezentralen Systemen, 2005, 
S. 285 (296); Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff. Allgemein zum Netzwerkgedanken Jansen,
Einführung in die Netzwerkanalyse, 3. Aufl. 2006; unter verschiedenen juristischen Perspek-
tiven die Beiträge in: Boysen u. a. (Hrsg.), Netzwerke, 2008; eine rechts- und verwaltungswis-
senschaftliche Weiterentwicklung des Netzwerkgedankens am Beispiel der Dienstleis-
tungsrichtlinie findet sich bei Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 ff.; jüngst unter dem As-
pekt gemeinsamer „Verwaltungsverantwortung“ Winkler, Verwaltungsträger im Kompetenz-
verbund, 2009. 

5 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (5); ders., DVBl 2005, 887 (891); kritisch Ramsauer, in: 
Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 119 (122). 

6 Dazu im Kontext der EU-Dienstleistungsrichtlinie Calliess, in: Koeck/Karollus (Hrsg.), The 
New Services Directive of the European Union, S. 117 (141); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 
1 (2 f.). 
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B. Wesentliche Umsetzungsschritte 

Angesichts der Tatsache, dass die wesentlichen Umsetzungsschritte der deutschen 
Gesetzgebung und Verwaltung an anderer Stelle ausführlich beleuchtet werden7,
soll nachfolgend lediglich ein kurzer Überblick gegeben und auf einige Schlaglichter 
sowie kritische Aspekte hingewiesen werden. 

I. Organisation: Errichtung Einheitlicher Ansprechpartner 
Nach Art. 6 DLR sollen über den Einheitlichen Ansprechpartner alle Verfahren 
und Formalitäten, die für die Aufnahme, und sämtliche Genehmigungen, die für 
die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit erforderlich sind, abgewickelt werden 
können. Er ist dafür zuständig, Dienstleistungserbringer und -empfänger zu infor-
mieren und deren Anliegen gegenüber den zuständigen Behörden zu koordinieren. 
Er bearbeitet die jeweiligen Vorgänge inhaltlich nicht selbst. Seine Rolle lässt sich 
insofern treffend mit dem Begriff des „Verfahrensmittlers“ oder „Verfahrensmana-
gers“ umschreiben. Das damit angesprochene One-Stop-Government-Konzept8 ist 
für die deutsche Verwaltung nicht neu (dies zeigen neben den bereits etablierten 
Bürgerbüro- und Lebenslagenkonzepten auch jüngere Entwicklungen, so das Bür-
gertelefon 1159), allerdings wird es erstmals verbindlich. Zudem erfordert die Richt-
linie konsequent einen ebenenübergreifenden Ansatz, der bisher nur rudimentär 
und in Form von „Insellösungen“ praktiziert wurde. Diese Erkenntnis und dass 
sich vor allem die Reduzierung der Anzahl der Einheitlichen Ansprechpartner als 
Serviceverbesserung darstellt sowie der von der Richtlinie geforderten „größtmögli-
chen“ subjektiven Einheitlichkeit nach außen entspricht, machte organisatorische 
Entscheidungen der Bundesländer erforderlich. Die sog. Verortungsdiskussion10 
prägte über lange Zeit den Umsetzungsprozess – ohne dass eine kohärente Lösung 
gefunden wurde. Vielmehr ist aufgrund der föderalen und kommunalen Verwal-
tungsstruktur – zu der sich im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie auch noch die 
Wirtschafts- und Berufskammern hinzugesellten – ein „Flickenteppich“ mit allen 

 
7 Dazu die Beiträge von Luch, Neidert, Schliesky und Schulz, in diesem Band. 
8 Verstanden als „die von örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten unabhängige Möglichkeit 

der Erledigung aller in einer bestimmten Situation anfallenden Verwaltungsangelegenheiten 
bei einer einzigen Anlaufstelle“; vgl. Schulz, One-Stop Government, 2007, S. 9 m.w.N. in 
Fn. 33. 

9 Vgl. zu rechtlichen Fragen Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Hrsg.), Strategie 115, 2008, 
S. 92 ff.; allgemein zum „Portaldenken“ v. Lucke, Hochleistungsportale für die öffentliche 
Verwaltung, 2008, S. 383 ff.; Geis in: Bieler/Schwarting (Hrsg.), eGovernment – Perspektiven 
– Probleme – Lösungsansätze, 2007, S. 200 ff.; Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff.; einen Zu-
sammenhang zwischen dem Behördentelefon 115 und der EU-Dienstleistungsrichtlinie sieht 
auch der Bundesminister des Innern, vgl. Schäuble, Der Landkreis 2007, 631 (637); ähnlich 
Kuhn, Eildienst LKT NRW 2007, 412 (413); Knopp, MMR 2008, 518 (520); Hill, BayVBl 2008, 
389 (391); Rauber, HGZ 2008, 118 (123). 

10 Zur Verortung statt vieler Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitlicher Ansprechpartner für 
Deutschland, 2007. 
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erdenklichen Lösungen entstanden. Und dies, obwohl die Wirtschaftsministerkon-
ferenz die politische Absicht erklärt hatte, möglichst einheitliche Strukturen zu 
schaffen11. Der derzeitige Stand lässt demgegenüber angesichts der Anzahl der 
Ansprechpartner Zweifel aufkommen, ob die europäisch geforderte „Einheitlich-
keit“12 damit tatsächlich richtlinienkonform erreicht wurde13.

Eigentlich hätte der Umstand, dass den Ländern ein organisatorischer, wie verfah-
rensrechtlicher14 Gestaltungsspielraum zustand, einen Wettbewerb um das beste 
Umsetzungskonzept im Interesse der Dienstleistungserbringer bewirken können. 
Eine „gute Verwaltung“15, auch verstanden als sachgerechte Organisation zur op-
timalen Aufgabenerfüllung, wird sich – vor allem angesichts des weiter zunehmen-
den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs – schon in naher Zukunft als 
wesentlicher Standortfaktor herausstellen. Allerdings wurden sachgerechte Überle-
gungen bei der Ansiedlungsfrage zum Teil ausgeblendet. Eigentlich hätten eine 
strategische Grundentscheidungen und die Erstellung eines Leitbildes am Anfang 
stehen müssen. Es wäre zu beantworten gewesen, wie viele Einheitliche Ansprech-
partner pro Bundesland existieren sollen, welche Ansiedlung Synergien zu anderen 
Projekten realisieren kann, ob und welche (verfassungs-) rechtlichen Grenzen be-
stehen, welche Verwaltungsverfahren konkret betroffen sind und welche Kompe-
tenzen für die Aufgaben der Einheitlichen Ansprechpartner erforderlich sind. Aus-
gehend von einem solchen Leitbild wären dann die Alternativen zu bewerten und 
eine Entscheidung zu treffen gewesen. Die fehlende Orientierung an diesen Frage-
stellungen führt bspw. auch dazu, dass eine große Inkongruenz zu vergleichbaren 
Projektkooperationen bzw. auch Grundinfrastrukturen festzustellen ist. Bspw. 
fallen die „Zuständigkeitsbereiche“ der Einheitlichen Ansprechpartner, der 115-
Service-Center und vor allem auch der für die jeweiligen Kommunen zuständigen 
IT-Dienstleister auseinander, was den Abstimmungsaufwand für die Realisierungs-
phase erneut erhöht. Es ist zu hoffen, dass in der Pilotierungs- und operativen 
Phase die zum Teil erfolgte Fokussierung auf Einzelaspekte, die mit „Macht“ und 
politischer Profilierung verbunden sind, vor allem die sog. Verortungsdiskussion, in 

 
11 Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz am 4./5. Juni 2007 in Eisenach. 
12 Unter subjektiver Einheitlichkeit im Sinne der Richtlinie ist die Zuständigkeit der gleichen 

Behörde, für die gesamte Dauer der Dienstleistungstätigkeit und die Wahrnehmung aller Aufgaben des 
Einheitlichen Ansprechpartners zu verstehen; so Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (15 mit 
Fn. 58); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 18. 

13 So auch Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
14 Dazu sogleich unter Gliederungspunkt B. II. Vgl. zur Kritik an der Simultangesetzgebung im 

Verfahrensrecht die Nachweise in Fn. 18. Burgi, JZ 2010, 105 (111), geht zutreffend davon 
aus, dass in den Landesgesetzen neue Verfahrenselemente erprobt und bei Erfolg zum 
Benchmark für andere Länder oder den Bund werden könnten. Die Ausgestaltung des Ver-
fahrens sei „zum Objekt landespolitischer Aktivitäten prädestiniert“. 

15 Vgl. Art. II-101 des (nicht ratifizierten) Vertrages über eine Verfassung für Europa (ABl 
C 310 v. 16.12.2004); dazu Schliesky, Das Recht auf gute Verwaltung, 2006; Galetta, EuR 2007, 
57 ff.; Grzeszick, EuR 2006, 161 ff.; Heselhaus, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der 
Europäischen Grundrechte, 2006, § 57 Rn. 1 ff. 
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den Hintergrund tritt und eine sachorientierte Umsetzung in den betroffenen Ver-
waltungen erfolgt. 

Hinsichtlich der Verortungsentscheidungen im Einzelnen kann an dieser Stelle 
keine umfassende Würdigung erfolgen – auf die Vorzüge einer kooperativen Lö-
sung sei dennoch erneut hingewiesen16: Im Wege einer engen Zusammenarbeit von 
Kammern, Kommunen und Land „unter einem Dach“ – also einer echten Koope-
rationslösung – lässt sich die größtmögliche Kompetenzbündelung aus unterneh-
merischem Wirtschaftsdenken und direkter Nähe zum Genehmigungs- und Bewil-
ligungsverfahren erzielen. Durch die Zusammenführung der jeweiligen Kernkom-
petenzen lassen sich erhebliche Synergieeffekte hinsichtlich der Beratung, Verfah-
rensmittlung, Wirtschaftsförderung und des Genehmigungsmanagements realisie-
ren. Maßgeblicher Vorteil ist darüber hinaus, dass sämtliche Dienstleister unter-
schiedslos bedient werden können und nicht an ihren jeweils „zuständigen“ Ein-
heitlichen Ansprechpartner bei der entsprechenden Kammer oder Kommune ver-
wiesen werden müssen. Ggf. wird es ausgehend von den Erfahrungen in anderen 
Bundesländern oder als Ergebnis eines nunmehr verfassungsrechtlich fundierten 
„Benchmarkings“17 zu einer Revision der Entscheidungen kommen, zumal zahlrei-
che Evaluationsklauseln existieren. Sollten diese tatsächlich ergebnisoffen ange-
wendet werden, ist dies begrüßenswert und könnte als Vorbild für andere Projekte 
dienen. 

II. Verfahren: §§ 71a ff. VwVfG 
Das von der Richtlinie intendierte One-Stop-Government-Konzept lässt sich sach-
gerecht, rechtsverbindlich und rechtssicher nur durch ein – optimalerweise aufein-
ander abgestimmtes – Nebeneinander von organisations- und verfahrensrechtli-
chen Rechtsänderungen umsetzen. Der Grundsatz der sog. Simultan- bzw. Parallel-
gesetzgebung im Verwaltungsverfahrensrecht18 hat allerdings zu dem misslichen 
Umstand geführt, dass im VwVfG ein allgemeiner, bundeseinheitlicher Rahmen ge-
schaffen wurde, der die Besonderheiten der gewählten Organisations- und Ansied-
lungskonzepte nicht vollständig abbilden kann. Zwar hat kein Bundesland den 
Konsens für das VwVfG aufgekündigt und „sein“ Verfahren über die einheitliche 
Stelle anders ausgestaltet, jedoch wurde zum Teil ein besonderes Verfahrensrecht in 
 
16 S. vor allem Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 118 ff.; die Vorteile des kooperativen 

Handeln werden trotz Kritik an der Schaffung neuer Strukturen, auch von Schuppan, VM 
2009, 293 (296) hervorgehoben. Er fordert auch bei anderen Modellen eine Einbindung der 
anderen Akteure, bspw. über einen „Servicebeirat“. 

17 Der mit der Föderalismusreform II eingefügte Art. 91d GG sichert Vergleichsstudien zur 
Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit der Verwaltungen deklaratorisch ab 
(BGBl I 2009, 2248); speziell zu Art. 91d GG Kemmler, DÖV 2009, 549 ff.; Sichel, DVBl 2009, 
1014 ff. 

18 Näher geschildert bei Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, Einführung Rn. 25 ff.; kritisch: 
Wahl, NVwZ 2002, 1192 (1194); Röhl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2008, § 30 Rn. 9; jüngst Burgi, JZ 2010, 
105 (111). 
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den Aufgabenübertragungs-, Organisations- oder Errichtungsgesetzen getroffen. 
Diese ergänzenden und konkretisierenden Regelungen sind einerseits den Beson-
derheiten des jeweiligen Verortungsmodells geschuldet, andererseits aber auch auf 
die Defizite der Vorgaben des 4. VwVfÄndG19 rückführbar. Deutlich wird dies 
bspw. an den Regelungen zur „Zuständigkeit“ des Einheitlichen Ansprechpartners, 
die vom VwVfG ausgespart wurde und daher unter Rückgriff auf die allgemeinen 
Grundsätze des § 3 VwVfG bestimmt werden muss, im Landesrecht zum Teil aber 
detailliert geregelt wurde20.

Schwerpunkt der Änderungen durch das 4. VwVfÄndG ist die Neufassung der 
§§ 71a ff. VwVfG, also die Etablierung eines neuen Verfahrenstypus des „Verfah-
rens über die einheitliche Stelle“, wobei der Begriff der „Stelle“ bewusst gewählt 
wurde, um die gesetzliche Regelung von den „Ansprechpartnern“ nach Art. 6 DLR 
abzusetzen21 und die Offenheit für andere One-Stop-Government-Projekte der 
deutschen Verwaltung – bspw. das Bürgertelefon 115 – zu illustrieren. Diese Of-
fenheit ist zu begrüßen, angesichts der bisher an den Tag gelegten Zurückhaltung 
bei Erweiterungen über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus in allen 
Bereichen (sei es auf nicht erfasste Verfahren im Sinne der Jedermann-Anforderun-
gen, ausgeschlossene Branchen oder durch die Zuweisung weitergehender formell-
verfahrensleitender Kompetenzen an die Einheitlichen Ansprechpartner), bleibt 
aber mit Spannung abzuwarten, wann die ersten Projekte tatsächlich unter Rück-
griff auf die besonderen Verfahrensregeln der §§ 71a ff. VwVfG realisiert werden. 

Wesentlicher Kritikpunkt an den neuen Normen im VwVfG muss jedoch – sowohl 
im Kontext des Verfahrens über die einheitliche Stelle als auch der Genehmigungs-
fiktion – die gewählte Regelungssystematik sein, die als Ergebnis des sog. Normen-
screenings zu einer umfassende Gesetzgebungstätigkeit auf allen Ebenen und auch 
für den Fall, dass es keiner materiellen Änderungen bedarf, zwingt. Das aufwändige 
fachgesetzliche Aufrufen der besonderen Verfahrensregeln hat bewirkt und wird 
dazu führen, dass dies auf die von der Richtlinie unzweifelhaft erfassten Verfahren 
beschränkt bleiben wird, obwohl eine einheitliche Stelle grundsätzlich geeignet ist, 
den Service der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Dieser Aufwand sowie die 
dann weiterhin bestehenden Auslegungsschwierigkeiten bei fehlender fachrechtli-
cher Anordnung hätten vermieden werden können, wenn ein „umgekehrtes“ Mo-
dell gewählt worden wäre22. Denkbar wäre es, das Verfahren über die einheitliche 
Stelle und/oder die Genehmigungsfiktion für alle Genehmigungsverfahren oder 
zumindest solche mit Wirtschaftsbezug (vgl. bspw. die Formulierung in § 71a 
VwVfG a.F.) als Regelfall zu normieren und spezialgesetzlich einen Ausschluss zu 

 
19 BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell, apf 2009, 65 ff. Schulz,

NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst, DVBl 2009, 953 ff.; Huck,
in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 71a Rn. 11 ff.; speziell zum nordrhein-
westfälischen Landesrecht Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 ff. 

20 Ausführlich Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 ff. 
21 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 17. 
22 Windoffer, DÖV 2008, 797 (800); anders Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (7). 
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ermöglichen. Die Schwierigkeiten den Anwendungsbereich der Richtlinie zu be-
stimmen, hätten für ein solches Vorgehen ebenso gesprochen, wie die vom Verfah-
ren über die einheitliche Stelle ausgehende Kundenorientierung und die disziplinie-
rende Wirkung im Kontext der Genehmigungsfiktion 

Trotz dieses und anderer Kritikpunkte der Umsetzung des Einheitlichen An-
sprechpartners im Verfahrensrecht kann davon ausgegangen werden, dass die 
§§ 71a ff. VwVfG einen praktikablen Rahmen für die zukünftige Tätigkeit der Ein-
heitlichen Ansprechpartner und zuständigen Behörden innerhalb einer One-Stop-
Government-Struktur darstellen. Während sich einige Länder in den Organisati-
onsgesetzen weitgehend auf einen Verweis auf die Dienstleistungsrichtlinie und das 
VwVfG beschränken, entwickeln zahlreiche Länder diese rudimentären Vorgaben 
sachgerecht weiter. Zurückhaltung ist leider bei der Bereitschaft erkennbar, auch 
„Mehrwert“-Aufgaben außerhalb des Anwendungsbereichs der Dienstleis-
tungsrichtlinie auf den Einheitlichen Ansprechpartner zu übertragen oder diesen zu 
einer effektiven Institution im Sinne eines echten Verfahrensmanagers auszubauen. 

III. Elektronische Verfahrensabwicklung und IT-Umsetzung 
Art. 8 DLR23 verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die elektronische Abwicklung 
dienstleistungsspezifischer Verfahren zu ermöglichen. Welche konkreten rechtli-
chen Vorgaben der Richtlinie ausdrücklich oder bspw. im Kontext der Elektroni-
sierung der behördeninternen Kommunikation implizit entnommen werden kön-
nen, bleibt allerdings weitgehend unklar. Das umfangreich angelegte Projekt 
„Deutschland-Online“ hat zwar zur Konkretisierung beigetragen, allerdings sind 
die Ergebnisse für Bund, Länder und Kommunen unverbindlich – insoweit hätte 
der neue Art. 91c GG24 bzw. die Standardisierungskompetenz des IT-Planungsrates 
Abhilfe schaffen können. Die IT-Umsetzung der Richtlinie hätte ebenfalls der erste 
Anwendungsfall landesrechtlicher E-Government-Gesetze25 sein können, um die 
auf Bund/Länder-Ebene erzielten Ergebnisse rechtssicher und verbindlich „nach 
unten“ auf die kommunale Ebene „durchreichen“ zu können26.

Die Umsetzungsmaßnahmen des Bundes und der Länder setzen sich – wie auch 
hinsichtlich der Einheitlichen Ansprechpartner, der Informationsverpflichtungen 

 
23 Speziell zu Art. 8 DLR Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff.; Schliesky, in: 

Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – Kommentar, 9. Aufl. 2010, § 71e 
Rn. 2 ff.; ders., in: Graf/Paschke/Stober (Hrsg.), Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie – 
Turbo für die Wirtschaft oder Sturm im Wasserglas, 2009, S. 99 (144 ff.); ausführlich 
Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (278 ff.). 

24 BGBl I 2009, 2248; speziell zu Art. 91c GG s. Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., NVwZ 2009, 
1128 ff.; ders., in: Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 337 ff.; Si-
chel, DVBl 2009, 1014 ff.; Schallbruch/Städler, CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; 
Henneke, Der Landkreis, 2009, 223 ff.; s. auch Suerbaum, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), 
Beck’scher Online Kommentar zum Grundgesetz (Stand: 15.07.2009), Art. 91c Rn. 9 ff. 

25 GVOBl 2009, 398; dazu Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff. 
26 Dazu Schulz, DÖV 2010, 225 ff. 
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und der Vorgaben zur europäischen Behördenzusammenarbeit – sowohl aus rechtli-
chen Elementen als auch tatsächlichen Handlungen der verantwortlichen Stellen zu-
sammen. Rechtlich liegt der Schwerpunkt auf § 71e VwVfG bzw. seinen landes-
rechtlichen Entsprechungen, partiell auch auf Ergänzungen durch die Gesetze zum 
Einheitlichen Ansprechpartner. Im Tatsächlichen wurden und werden IT-Systeme 
konzipiert bzw. bestehende Systeme an die Bedürfnisse der Richtlinie angepasst. 
Dabei wird vor allem die Abbildung der Kommunikationsprozesse zwischen 
Dienstleistungserbringer, Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen Stellen 
fokussiert. Obwohl mit weitergehendem Modernisierungspotential verbunden27,
erfasst § 71e VwVfG die interne Behördenkommunikation nicht. Der Wortlaut ist 
zwar insoweit nicht eindeutig, zumal das „Verfahren nach diesem Abschnitt“ elekt-
ronisch abzuwickeln ist, zu dem auch die Unterstützungsaufgaben des § 71d 
VwVfG gehören. Allerdings bezieht sich auch Art. 8 DLR unmittelbar nur auf den 
Außenkontakt. Hinzu kommt, dass die Abstimmung zwischen Bund und Ländern 
über die Simultangesetzgebung im VwVfG nur ein einheitliches Handeln nach 
außen sicherstellen will – für interne Prozesse ist eine solche Abstimmung nicht 
erforderlich28. Hinsichtlich des inter- und transbehördlichen Kontaktes, insbeson-
dere zwischen Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen Behörden, wurden 
dennoch weitgehend sachgerechte Lösungen realisiert. Vorzugswürdig erscheint es 
dabei, die Beteiligten gesetzlich zur Nutzung von Basisdiensten oder eines Portals 
zu verpflichten und die Regelung von Details einer darauf bezogenen Verord-
nungsermächtigung zu überlassen. Allerdings fordern die realisierten Lösungen aus 
zwei Richtungen auch Kritik heraus. Dies gilt zunächst für den begrenzten Anwen-
dungsbereich der Standardisierungskompetenzen der Länder und der Rechte, 
Interoperabilität durch gesetzlichen Zwang und Nutzungspflichten sicherzustellen. 
Diese Maßnahmen sind zwar zunächst und primär zur Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie erforderlich, jedoch wären sich auch in zahlreichen anderen Kontex-
ten erwägenswert. Daher wäre die Normierung in einem allgemeinen Gesetz mit 
einem auf jegliche ebenenüberschreitende Behördenkooperation erweiterten An-
wendungsbereich in Betracht zu ziehen gewesen. Insoweit kann auf das Beispiel 
Schleswig-Holstein verwiesen werden, wo derartige Regelungen in einem E-Go-
vernment-Gesetz enthalten sind. Zweiter Kritikpunkt ist, dass die Verordnungser-
mächtigungen und Nutzungspflichten zum Teil sehr weitreichend sind und bspw. 
nicht über den Erforderlichkeitsgrundsatz begrenzt werden. Dies erscheint gerade 
mit Blick auf die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung zwingend – nur wenn 
sich die übergreifende Behördenkooperation nicht über andere Instrumentarien, 
bspw. im Sinne eines kooperativen E-Government erreichen lässt, kann subsidiär, 

 
27 Schulz, VM 2009, 3 ff. 
28 Dies gilt zumindest für landesinterne Kommunikationsprozesse. Anders ist dies ggf. bei der 

länderübergreifenden Behördenkommunikation, für die nunmehr Regelungen auf Grundlage 
des IT-Staatsvertrag i.S.d. Art. 91c GG getroffen werden können; vgl. dazu die Nachweise in 
Fn. 24. 
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quasi als ultima ratio und unter konkret definierten Voraussetzungen die Letztent-
scheidungskompetenz des Landes aktiviert werden29.

Im Kontext der elektronischen Verfahrensabwicklung nach außen erscheint zu-
nächst die Realisierung einer Vielzahl von Portallösungen als problematisch. Ein 
solches Vorgehen wäre unschädlich, wenn in den Bundesländern tatsächlich ein 
vollständig ebenen- und hier länderübergreifender Ansatz realisiert wird. Die An-
meldung an einem Länderportal, bspw. mit den Funktionen „Postfach- und Ver-
sanddienst“, „Verfahrensstand“ und „Dokumentensafe“, das geeignet ist, unter-
schiedliche Sichtweisen abzubilden, muss gerade auch für Verwaltungsverfahren in 
anderen Ländern nutzbar sein. Die Pflege von 16 Profilen oder in Abhängigkeit 
von der Ansiedlung der Einheitlichen Ansprechpartner ggf. einer noch höheren 
Anzahl für bundesweit agierende Dienstleistungserbringer ist geeignet, als ein fakti-
sches Hindernis zu wirken, so dass die Richtlinienkonformität der Lösungen kri-
tisch zu hinterfragen wäre. Hinzu kommt, dass diese staatlichen Portalangebote 
neben vergleichbare Angebote privater Diensteanbieter treten. Deren Aufbau wird 
auch von der Bundesregierung im Rahmen des Konzepts „E-Government 2.0“ in 
Form der sog. Bürgerportale forciert, die eine sichere Kommunikation und Zustel-
lung im Internet gewährleisten sollen und neben dem Postfach- und Versanddienst 
auch einen Dokumentensafe und einen Identitätsbestätigungsdienst beinhalten 
sollen30.

Die vorhandenen Systeme bzw. deren Ausbau sind zudem – bei fehlender gesetzli-
cher Fundierung – nicht geeignet, die bestehenden Rechtsunsicherheiten im Kon-
text von Zugangseröffnung, Zugang und Beweiskraft elektronischer „Zustellun-
gen“ zu beseitigen. Vielmehr wird auf allgemeine Grundsätze zurückzugreifen sein, 
wobei allerdings der Betrieb in staatlicher Verantwortung (wie zukünftig durch 
akkreditierte Private unter staatlicher Aufsicht) bspw. im Kontext von Zustell- und 
Versandbestätigungen zu berücksichtigen sein wird. Auch die derzeit zur Identifi-
zierung und Authentifizierung eingesetzten bzw. geplanten Übergangslösungen 
(bspw. Einscannen eines Personalausweises in Brandenburg) können zukünftig 
durch den elektronischen Identitätsnachweis des E-Personalausweises31 oder den 
sog. Identitätsbestätigungsdienst nach dem Bürgerportal-Gesetz abgelöst werden. 
Gleiches gilt perspektivisch für die qualifizierte elektronische Signatur als Schrift-
formersatz. Auch hier erscheint die „Faxlösung“32 lediglich für einen begrenzten 
Zeitraum als sachgerechte Übergangsvariante. Da im Grundsatz am Signaturerfor-
 
29 Ausführlich Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff. 
30 Vgl. BR-Drs. 174/09; BT-Drs. 16/12598; zum Referentenentwurf Stach, DuD 2008, 184 ff.; 

Probst, DSB 2/2009, 16 ff.; Stach/Wappenschmidt, eGov Präsenz 2/2009, 78 ff.; s. auch Wer-
ner/Wegner, CR 2009, 310 ff.; Schallbruch, it 2009, 125 ff.; Steppling, NJW-Editorial 18/2009; 
Roßnagel u.a., DuD 2009, 728 ff.; kritisch Lapp, DuD 2009, 651 ff.; Fox, DuD 2009, 387; zur 
Authentizität elektronischer Kommunikation vor Einführung der „DE-Mail“ Kast, CR 2008, 
267 ff.; vgl. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff. 

31 Umfassend zu den Neuerungen durch den elektronischen Personalausweis Schliesky (Hrsg.), 
Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Kommentar, 2009. 

32 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 205 (216 f.). 
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dernis jedoch auch im Kontext der Richtlinie festgehalten werden soll, kann die 
Verbreitung und Akzeptanz eines rechtssicheren E-Governments nur gesteigert 
werden, wenn sich auch diese Teilfunktion des E-Personalausweises etabliert und 
die Nutzung leicht handhabbar in einen Bürgerportal-Client oder ähnliches inte-
griert wird. 

V. Änderungen des materiellen Rechts: Rückkehr zum Ide-
albild der Gewerbefreiheit? 

Im ersten Band dieser Reihe wurde mit Blick auf die Vorgaben der Richtlinie zum 
materiellen Recht die Hoffnung geäußert, dass das sog. Normenscreening, bei dem 
das gesamte deutsche Wirtschaftsverwaltungs- und Genehmigungsverfahrensrecht 
an den formellen und materiellen Vorgaben der Richtlinie zu überprüfen ist33, eine 
europarechtlich indizierte weitgehende Rückkehr zum Idealbild der umfassenden 
Gewerbefreiheit bewirken könnte34. Wichtigste Vorschrift in diesem Zusammen-
hang ist Art. 9 DLR, der die präventive Erlaubnis, die sich in Abkehr vom ur-
sprünglichen Grundsatz umfassender Gewerbefreiheit vermehrt in das deutsche 
Wirtschaftsverwaltungsrecht eingeschlichen hat, zur rechtfertigungsbedürftigen 
Ausnahme erklärt35. Zugrunde liegt die Überlegung, dass eine repressive Überwa-
chungstätigkeit in der Regel gleich geeignet sein wird, die legitimen Zwecke bei-
spielsweise des Verbraucher-, Kunden- oder Gesundheitsschutzes zu verwirklichen 
und sich daher in den Kategorien der Verhältnismäßigkeitsprüfung als „milderes 
Mittel“ darstellt. 

Hinsichtlich der Umsetzung, insbesondere der Änderungen im materiellen Recht, 
stellt sich das Erfordernis einer ressortübergreifenden Koordination als wesentli-
cher innovationshemmender Faktor dar. Bei der EU-Dienstleistungsrichtlinie han-
delt es sich um eine Querschnittsmaterie, die nahezu alle Ressorts, darüberhinaus 
alle Bundesländer, die Kommunen sowie zahlreiche weitere Akteure in irgendeiner 
Weise betrifft. Obwohl die betroffenen Ministerien zwar eigenverantwortlich für 
die Umsetzung zuständig sind, lässt sich ein kohärentes Umsetzungsergebnis je-
doch nur bei einer gegenseitigen Abstimmung, weitergehend aber – gerade bei 
europäischen Rechtsakten zur Vermeidung von Gemeinschaftrechtsverstößen – 
nur bei Zuweisung einer Gesamtverantwortung erzielen. Dazu bietet das Instru-
ment der Federführung zwar eine rechtliche Handhabe, jedoch sind die Ressort-
egoismen zum Teil derart ausgeprägt, dass eine kohärente Umsetzung des Projektes 
nicht sichergestellt ist. Hinzu kommt, dass die Abstimmung oftmals derart zeitin-
tensiv ist, dass für die erforderliche Rechtsetzung und Implementierung letztlich 
wenig Zeit verbleibt, was wiederum die „Fehlerwahrscheinlichkeit“ in dieser Um-

 
33 Zum „Normenscreening“ Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (24 ff.); Cornils in: Schlach-

ter/Ohler (Fn. 1), Art. 39 Rn. 6 ff.; zum rechtlichen Gehalt Klamert, DVBl 2008, 829 ff.; s. 
auch Meschkank, DÖD 2008, 165 ff. 

34 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (24 ff.). 
35 Zu den Konsequenzen auch Ziekow, GewArch 2007, 217 (217 f.). 
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setzungsphase erhöht. Insbesondere hinsichtlich wichtiger Grundsatzfragen der 
Richtlinienumsetzung (bspw. zum sachlichen und personellen Anwendungsbereich) 
wären verbindliche (!) Vorfestlegungen eines Koordinierungsgremiums erforderlich 
gewesen. Dies lässt sich durchaus kooperativ – optimalerweise unter Einbindung 
der ebenfalls betroffenen Akteure (hier Kommunen und Kammern) sowie der 
Wissenschaft – ausgestalten, jedoch wäre eine Entscheidung zu respektieren und 
nicht unter Berufung auf das Ressortprinzip wieder zu hinterfragen. Der Etablie-
rung derartiger Projektstrukturen steht der Kernbereich des Ressortprinzips jeden-
falls nicht entgegen. Zu welchen Ergebnissen die eigenverantwortliche Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie durch die betroffenen Ressorts führt, zeigt sich bspw. 
an der im Fachrecht erforderlichen Anordnung des besonderen Verfahrens über 
die einheitliche Stelle nach § 71a Abs. 2 VwVfG. Einige Ministerien vertraten die 
Auffassung, dass in Bereichen, in denen das materielle Recht Bundesrecht ist, die 
Verwaltung jedoch – wie im Regelfall nach Art. 80 GG – den Ländern obliegt, ein 
Aufruf des besonderen Verfahrens im materiellen Recht nicht in Frage komme. 
Dies sei Aufgabe der Länder – mit der Folge, dass zum Teil Landesgesetze zu 
schaffen wären, deren einziger Regelungsgehalt diese Anordnung wäre. Unabhän-
gig davon, ob man diese Rechtsauffassung teilt, sind vor allem unterschiedliche 
Vorgehensweisen zu vermeiden. 

Dies hat dazu geführt, dass wie im Bereich des Verfahrens- und Organisations-
rechts sowie der elektronischen Verfahrensabwicklung, bei denen vor allem im 
Tatsächlichen ein weitergehender Wandel eingesetzt hat, eine Beschränkung auf 
den Anwendungsbereich erfolgte und die von der Richtlinie vorgesehenen Aus-
nahmemöglichkeiten zum Regelfall im deutschen Recht gemacht und damit die 
Aufrechterhaltung zahlreicher Genehmigungs- und Zulassungserfordernisse, zu-
mindest jedoch Anzeigepflichten, begründet wurde. Zwar wurde mit § 4 GewO im 
Bereich der vorübergehenden Dienstleistungstätigkeiten den Vorgaben des Art. 16 
DLR entsprochen, doch bereits die Vorschrift des § 13b GewO zur Anerkennung 
von Dokumenten u.ä. zeigt dies bereits deutlich. Obwohl Art. 5 Abs. 3 DLR nor-
miert, dass die Mitgliedstaaten nicht verlangen dürfen, „dass Dokumente eines 
anderen Mitgliedstaates im Original, in beglaubigter Kopie oder in beglaubigter 
Übersetzung vorgelegt werden“, erhebt § 13b GewO gerade dies zum Grundsatz. 
Die Gesetzesbegründung beruft sich auf die Ausnahmevorschrift der Richtlinie, das 
Vorliegen zwingender Gründe des Allgemeininteresses. Die Gewerbeordnung 
verlange Nachweise der Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnisse 
nur in Fällen, in denen zwingende Gründe des Allgemeininteresses, wie des Ver-
braucherschutzes, der Betrugsvorbeugung oder der Lauterkeit des Handelsverkehrs 
dies erfordern. Es wird davon ausgegangen, dass die Behörden von der Möglich-
keit, beglaubigte Kopien oder Übersetzungen zu verlangen, nicht schematisch Ge-
brauch machen, sondern nur in Fällen, in denen die Echtheit des Dokuments oder 
Richtigkeit der Übersetzung nicht auf andere Weise erkennbar ist. Diese pauschale 
Argumentation erscheint gemeinschaftsrechtlich höchst bedenklich, zumal gerade 
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der Verbraucherschutz in seiner rechtfertigenden Bedeutung durch die Richtlinie 
geschmälert wurde36.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass sowohl die gegenseitigen Evaluierungen 
der Ergebnisse des Normenscreenings nach Art. 39 DLR, also durch die Mitglied-
staaten und die Europäische Kommission, dazu führen, dass der Prozess der Richt-
linienumsetzung zumindest im materiellen Recht noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Bereits ein Vergleich der Anpassungen auf Landesebene zeigt erheb-
liche Abweichungen37. Gleiches gilt erst recht für die kommunale Ebene. Dabei 
wird auch ein weiterer „Kontrollfaktor“ nicht zu unterschätzen sein: der Individual-
rechtsschutz in wirtschaftsrelevanten Verwaltungsverfahren. Eine Entscheidung 
des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 200838 zeigt, dass sich betroffene Dienstleister 
bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist auf die begünstigenden Vorgaben zu beru-
fen versuchen. Gerade dieses Instrument wird zu Anpassungen im Detail aber auch 
zur Einbeziehung bisher vollständig – aber zu Unrecht – ausgeblendeter Rechtsma-
terien führen. Im Interesse eines funktionierenden Binnenmarktes für Dienstleis-
tungen eine begrüßenswerte Entwicklung – allerdings nur, wenn die grenzüber-
schreitende Behördenkommunikation und Zusammenarbeit als Surrogat bestehen-
der Präventiverlaubnisse effektiviert wird. So wie die grenzüberschreitende Tätig-
keit der „gesetzestreuen“ Dienstleistungserbringer im Interesse aller Mitgliedstaaten 
steht, muss auch die Tätigkeit der „schwarzen“ Schafe, also derjenigen, die das 
Recht ihres Niederlassungsmitgliedstaates nicht beachten, im Interesse aller Mit-
gliedstaaten wirksam unterbunden werden39.

VI. Europäische Amtshilfe 
Offensichtlich sind nämlich in einem europäisierten (zum Teil schon globalisierten) 
und zugleich durch die Dienstleistungsrichtlinie weitergehend liberalisierten Dienst-
leistungsmarkt andere Instrumentarien erforderlich, um eine effektivere Kontrolle 
zu gewährleisten als dies in einem Europa der Nationalstaaten der Fall war. Begrü-
ßenswert ist insoweit, dass im Zuge der Dienstleistungsrichtlinie nicht der in der 
Vergangenheit vorzufindende Fehler gemacht wurde, dass Kontrollkompetenz und 
-vollzug mit dem zunehmenden Umfang grenzüberschreitender Tätigkeit nicht 
Schritt halten konnten. Stattdessen wurde das Problem erkannt und mit den 
Art. 28 ff. DLR einer umfassenden und aufgrund der mit ihrer Umsetzung einher-
gehenden technischen Herausforderung durchaus ambitionierten Regelung zuge-
führt. Ein europäisches Amtshilfesystem wurde erforderlich, da die Vorgaben der 
Art. 9 ff. DLR zur Niederlassungs- und die Art. 16 f. DLR zur Dienstleistungsfrei-
heit eine Begrenzung des staatlichen Kontrollinstrumentariums, vor allem des Auf-

 
36 Dazu bspw. Ohler, in: Leible (Fn. 4), S. 157 (163); Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), 

Art. 16 Rn. 43; Korte, EWS 2007, 246 (250 f.). 
37 Dazu Luch/Schulz, in diesem Band, S. 171 ff. 
38 BFH, DStR 2009, 72 ff. 
39 Umfassend Luch/Schulz, GewArch 2008, 143 ff.; 184 ff. 
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nahmestaates, vorsehen. Bei den ggf. aus dem System der geteilten Verantwortlich-
keiten resultierenden Kontrolldefiziten handelt es sich jedoch nicht um eine spezifi-
sche Konsequenz der Richtlinie. Auch nach der zuvor geltenden, vom Primärrecht 
geprägten, Rechtslage waren Kontroll- und Vollzugsdefizite nicht vollständig ver-
meidbar. Das System der Art. 28 ff. DLR bringt eine Verbesserung des status quo 
im Sinne einer Effektivierung der Wirtschaftsüberwachung mit sich, da sie konkrete 
Pflichten des Niederlassungsstaates und darüberhinaus ein Recht der anderen Mit-
gliedstaaten normiert, ein effektives Einschreiten im gemeinschaftlichen Interesse 
zu verlangen. 

Die Umsetzung in Deutschland basiert im Wesentlichen auf zwei Pfeilern. Durch 
die §§ 8a ff. VwVfG wurden die rechtlichen Grundlagen der europäischen Verwal-
tungszusammenarbeit geschaffen, während die tatsächliche und IT-Umsetzung weit-
gehend durch den Einsatz des „Internal Market Information System“ (IMI) ge-
währleistet werden soll. Die Umsetzung der Art. 28 ff. DLR findet sich im „Gesetz 
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren 
Rechtsvorschriften“40. Dabei wird – vergleichbar der Regelungssystematik zur ein-
heitlichen Stelle und zur Genehmigungsfiktion des § 42a VwVfG n.F. – kein spezi-
fisches auf die Dienstleistungsrichtlinie bezogenes Recht geschaffen, vielmehr stel-
len die §§ 8a ff. VwVfG eine Rechtsgrundlage auch für andere (bestehende und 
zukünftige) Amtshilfeverpflichtungen aufgrund europäischen Rechts zur Verfü-
gung. Die neuen Vorschriften wurden sachgerecht in einen neuen „Abschnitt 3“ in 
den Kontext der Vorschriften zur nationalen Amtshilfe eingegliedert. Diese finden 
gem. § 8a Abs. 3 VwVfG subsidiär entsprechende Anwendung. Der neue Ab-
schnitt besteht aus fünf Paragraphen und regelt die „Grundsätze der Hilfeleistung“ 
(§ 8a), „Form und Behandlung der Ersuchen“ (§ 8b), „Kosten der Hilfeleistung“ 
(§ 8c), „Mitteilung[en] von Amts wegen“ (§ 8d) und Fragen der „Anwendbarkeit“ 
(§ 8e). Die abweichende Terminologie („Verwaltungszusammenarbeit“ statt 
„Amtshilfe“) bringt zum Ausdruck, dass nach europäischem Verständnis die Zu-
sammenarbeit nicht mehr nur anlassbezogen vom „Ersuchen“ einer anderen Be-
hörde abhängig ist, sondern durch die automatisierte Einsichtnahme von Registern, 
den gegenseitigen beständigen Austausch von Informationen und die Nutzung 
gemeinsamer oder den Zugriff auf Datenbanksysteme der anderen Mitgliedstaaten 
ein permanenter Kontrollverbund geschaffen wird41.

Die Umsetzung der – insbesondere von der Dienstleistungsrichtlinie geforderten – 
europäischen Verwaltungszusammenarbeit im Tatsächlichen und in Form von 
Informations- und Kommunikationstechnologien basiert im Wesentlichen auf dem 
Internal Market Information System42. Dieses dient der Erleichterung der Kom-
munikation zwischen den Behörden, ist als übergreifendes System für unterschied-
liche Rechtsakte und Rechtsmaterien konzipiert, weist allerdings hinsichtlich seiner 

 
40 BGBl I 2009, 2091; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 ff.; Schönleiter, GewArch 2009, 384 

(389 ff.); s. auch Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 8a Rn. 1 ff. 
41 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (29); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123). 
42 Zu IMI ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (298 ff.). 
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Rechtsgrundlagen, datenschutzrechtlicher Fragen und einer Rechtspflicht zur Teil-
nahme derzeit noch erhebliche Mängel auf. Durch den Einsatz des Internal Market 
Information System werden verfahrensverzögernde und fehlerträchtige Überset-
zungen vermieden, die mangels Sprachkenntnissen in der öffentlichen Verwaltung 
in der Regel nur mit enormem Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen 
erstellt werden könnten. Das Internal Market Information System stellt für die zur 
Aufrechterhaltung der notwendigen Flexibilität erforderlichen Freitextfelder aller-
dings kein Übersetzungsprogramm zur Verfügung, mit dem individuelle Anfragen 
in die Amtssprache der korrespondierenden Behörde übertragen werden können. 

Sinn und Zweck der Art. 28 ff. DLR sowie der Errichtung von IMI streiten eigent-
lich für eine Rechtspflicht zur Teilnahme, da nur so eine optimale Amtshilfe unter 
Einbeziehung aller Mitgliedstaaten realisiert werden kann. Vor allem würde das die 
Entwicklung von IMI auslösende Sprachproblem nur durch eine obligatorische 
Teilnahme am multilingualen System beseitigt, da im Rahmen des Art. 28 Abs. 6 
DLR gerade keine Sprachregelung getroffen wurde. Jedoch lässt sich aus dem 
Wortlaut der Vorschrift eine rechtliche Teilnahmeverpflichtung nicht herleiten43; es 
ist lediglich davon die Rede, dass die Kommission ein elektronisches System für 
den Austausch von Informationen „errichtet“. Die Europäische Kommission ist 
demnach primärer Adressat des Art. 34 Abs. 1 DLR; die Mitgliedstaaten werden – 
in einem rechtlich verbindlichen Sinne – allenfalls auf eine „Zusammenarbeit“ bei 
der Errichtung, nicht hingegen zur aktiven Nutzung des Systems verpflichtet.  

Angesichts der „bestechenden und alternativlosen“ Konzeption des Systems44

besteht dennoch ein faktischer Nutzungszwang. Wichtigster Aspekt ist dabei neben 
der nur mit der Teilnahme an IMI verbundenen Möglichkeit, Anfragen in allen 
Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft bearbeiten zu können, vor allem 
die fehlende Wirtschaftlichkeit des Aufbaus eigener nationaler Systeme in Konkur-
renz zu IMI. Neben den Sprachaspekt tritt eine weitergehende Erleichterung des 
gesamten Vorgehens der Mitgliedstaaten nach Art. 28 ff. DLR. Durch die Bereit-
stellung von Fragenkatalogen wird eine einheitliche Handhabung von Informati-
onsersuchen und -anfragen erreicht werden können, die gleichfalls zunehmende 
Rechtssicherheit darüber mit sich bringt, welche Informationen, in welchen Situati-
onen, von wem angefordert werden können bzw. wem diese zu erteilen sind. We-
sentlicher Vorteil von IMI ist schließlich auch die webbasierte Umsetzung, die an 
die zu beteiligenden nationalen Stellen keine unlösbaren Anforderungen hinsicht-
lich der notwendigen IT-Infrastrukturen stellt und mit keinen zusätzlichen Proble-
men im Zusammenhang mit der Standardisierung von Prozessen und der Siche-
rung der Interoperabilität verbunden ist. Dieser Umstand wird voraussichtlich zu 
einer weitgehenden Verbreitung von IMI führen, so dass die Effektivität des Sys-
tems durch die Anzahl der Fragenkataloge und damit verbunden derjenigen Anfra-

 
43 So nunmehr zutreffend Ziekow, LKV 2009, 385 (393); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 

(1126); anders Polenz, DuD 2008, 790 (791); s. auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 
S. 219 (308 ff.). 

44 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
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gen und Amtshilfeersuchen, die ausschließlich durch Nutzung von IMI ohne einen 
weitergehenden Behördenkontakt fallabschließend beantwortet werden können, 
sukzessive anwachsen wird. 

C. Die nationale Umsetzung: Defizite staatlicher Inno-
vationsprozesse 

Begreift man die Richtlinie als Katalysator für eine weitergehende Verwaltungsmo-
dernisierung45, als Paradigmenwechsel46 und sieht in dem befürchteten „Ende der 
deutschen Verwaltung“ zugleich die Chance, eine „neue“ Verwaltung zu etablieren 
und diese als Standortfaktor zu nutzen, kann die Umsetzung durch Gesetzgebung, 
Verwaltung, Politik, IT-Wirtschaft und weitere Akteure als Beispiel staatlicher In-
novationsprozesse dienen47, das es kritisch zu beleuchten gilt, um Best-Practice-
Ansätze für zukünftige Projekte herauszuarbeiten, aber auch kritische Faktoren zu 
analysieren und Defizite aufzuzeigen48.

I. Staatliche Innovation: Instrumente, Akteure, Faktoren … 
Bei der „Innovation“ handelt es sich um ein Modewort, das Veränderungsdynamik 
und Fortschritt zum Ausdruck bringen soll. Man kann den Eindruck gewinnen, 
nach dem Zeitalter der Modernisierung sei – da diese im staatlichen Sektor seit 
Jahren und mit nur bedingtem Erfolg betrieben wird – nunmehr, auch auf europäi-
scher Ebene49, das Zeitalter der Innovation angebrochen. Es bedarf daher einer 
Analyse dieses Trends anhand ausgewählter Beispiele, der Rolle des Staates sowie 
einer verwaltungswissenschaftlichen Innovationsforschung, wobei die EU-Dienst-
leistungsrichtlinie und ihre Umsetzung aufgrund zahlreicher Faktoren (bspw. dem 
Charakter als Querschnitts- und Megaprojekt) umfangreiches Anschauungsmaterial 
zum staatlichen Umgang mit technischen, (verwaltungs-) kulturellen und rechtli-
chen Innovationen bereithält. 

Innovation im Staat meint die Auswirkungen innovativer Technologien auf das 
bestehende Rechts- und Verwaltungssystem. Staat, Verwaltung und Recht wirken 

 
45 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (30); ähnlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 

S. 219 (311). 
46 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (5); ders., DVBl 2005, 887 (891); kritisch Ramsauer, in: 

Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 119 (122). 
47 Weitere Beispiele bei Schliesky (Hrsg.), Staatliches Innovationsmanagement, 2010, i.E.; zum 

Bereich der IT-Großprojekte auch Mertens, in: Möllers (Hrsg.), Geltung und Faktizität von 
Standards, 2009, S. 173 ff. 

48 S. auch Schliesky/Schulz, innovative Verwaltung 1-2/2010, 26 ff. 
49 Das Jahr 2009 war das „Europäische Jahr der Innovation“; s. Entscheidung 

Nr. 1350/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 16.12.2008 zum Europäi-
schen Jahr der Kreativität und Innovation (2009); ABl L 348 v. 24.12.2008, 115. 



Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie als (gescheiterter) Innovationsprozess? 

16 

nicht als Mittel zur Herbeiführung gesellschaftlicher Innovation, sondern rücken 
selbst als Objekt der Innovation in den Mittelpunkt. Primär wird es sich um pro-
zessbezogene Innovationen handeln, also Veränderungen von Verfahren und Or-
ganisation als Grunddeterminanten staatlichen Handelns (im Kontext der Dienst-
leistungsrichtlinie gebündelt in der Umsetzung des Art. 6 DLR und eines ebenenü-
bergreifenden One-Stop-Ansatzes). Inhaltlich geht es um die laufende Ausrichtung 
des administrativen Systems an veränderten Umweltbedingungen, also die stetige 
Weiterentwicklung von Handlungsinstrumenten der Verwaltung zur optimierten 
Erledigung von Sachaufgaben. Als besondere Herausforderung kann aufgrund 
ihres Querschnittscharakters die Einführung von IuK-Technologien in der Verwal-
tung gelten, die mit Art. 8 DLR eine neue Dimension erreicht hat.  

Zukünftig wird weit mehr als bisher zu untersuchen sein, wie Staat und Verwaltung 
diesen Entwicklungen gerecht werden können. So zeichnen sich in vielen Berei-
chen angesichts der überkommenen Strukturen gravierende Probleme und ver-
mehrter Handlungsbedarf ab. Zu nennen sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
oder Repräsentativität – neben der EU-Dienstleistungsrichtlinie exemplarisch die 
Themen Art. 91c GG und die mit der Etablierung und Steuerung eines bund- und 
länderübergreifenden Koppelnetzes einhergehenden Rechtsfragen50, das vom Bun-
desverfassungsgericht kreierte neue IT-Grundrecht, genauer: das Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Syste-
me51, die Fortentwicklung des überkommenen Rechtsinstituts der Daseinsvorsorge 
im Kontext der zunehmenden Virtualisierung zahlreicher Lebensbereiche (E-Da-
seinsvorsorge52), One-Stop- und E-Government für eine prozess- und ablaufbezo-
gene Innovation und die Übertragung betriebswirtschaftlicher Konzepte in die 
öffentliche Verwaltung sowie Shared Services Center, perspektivisch im Kontext 
zukünftiger Möglichkeiten der IuK-Technologien auch das sog. Cloud Compu-
ting53.

50 S. bereits Fn. 24. 
51 BVerfG, Urteil v. 27.02.2008 (abgedruckt in NJW 2008, 822 ff.); dazu Volkmann, DVBl 2008, 

590 ff.; Kutscha, NJW 2008, 1042 ff.; Britz, DÖV 2008, 411 ff.; Böckenförde, JZ 2008, 925 ff.; 
Hornung, CR 2008, 299 ff.; Bartsch, CR 2008, 613 ff.; Stögmüller, CR 2008, 435 ff.; Heckmann, in: 
Kluth u.a. (Hrsg.), Festschrift für Rolf Stober, 2008, S. 615 ff.; umfassend Roggan (Hrsg.), 
Online-Durchsuchung, 2008; Bäcker, in: Rensen/Brink (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, 2009, S. 99 ff. Zur mglw. weitaus relevanteren objektiven und 
Schutzdimension des Grundrechts Böckenförde, JZ 2008, 925 (928, Fn. 38); Hoffmann-Riem, JZ 
2008, 1009 ff.; Gusy, DuD 2009, 33 (36 ff.); Heckmann, in: Rüßmann (Hrsg.), Festschrift für 
Gerhard Käfer, 2009, S. 129 ff.; s. auch Schulz/Hoffmann, CR 2010, 131 ff. 

52 Luch/Schulz, in: Hill/Schliesky (Fn. 24), S. 305 ff.; dies., MMR 2009, 19 ff. 
53 Unter Cloud Computing versteht man die gemeinsame Nutzung von Hard- und Software- 

sowie Rechenkapazitäten, die nicht mehr lokalisierbar, sondern weltweit auf verschiedenen 
Servern nachfrage- und einzelfallabhängig zur Verfügung gestellt werden, durch verschiedene 
Organisationseinheiten; s. Weiss, Computing in the clouds, in: netWorker 11 (2007), 16 ff.; 
Krcmar, Informationsmanagement, 5. Aufl. 2010, S. 692 ff.; zu rechtlichen Aspekten Pohle/A-
mann, CR 2009, 273 ff.; Spies, MMR 5/2009, XI ff.; Söbbing, MMR 5/2008, XII ff.; Nie-
mann/Paul, K&R 2009, 444 ff.; Hoeren/Spitka, MMR 2009, 583 (589); Spindler, K&R 2009, 521 
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Weitere Beispiele sind die Einführung eines satellitengesteuerten Autobahnmaut-
Systems, der elektronischen Gesundheitskarte oder die Einführung und Abwick-
lung der Umwelt- bzw. Abwrackprämie. Insbesondere Projekte, die mit dem Ein-
satz der IuK-Technologie in der öffentlichen Verwaltung verbunden sind, zeigen, 
dass die Bewältigung komplexer Modernisierungsprojekte in der Verwaltung einer 
umsichtigen Steuerung bedarf. Um eine strategische und gleichzeitig vorausschau-
ende Modernisierungsplanung zu erreichen, bedarf es in einem ersten Schritt einer 
eingehenden Defizitanalyse, einer vergleichbaren Reformbetrachtung und politisch-
administrativer Konzeptionen sowie vor allem einer Koordinierung der Reforman-
strengungen verschiedener Einheiten. Um die konkreten Ziele zu definieren, zu 
erkennen und die Erreichung während des Reformkonzepts zu überwachen, ist ein 
staatliches Innovationsmanagement erforderlich.  

Diese Innovation kann sich zwar auf vielfältige Weise vollziehen, es sind jedoch 
auch Instrumente, Akteure und Mechanismen erkennbar, die in regelmäßiger Folge 
wiederkehren bzw. allen genannten Vorhaben immanent oder an allen Vorhaben 
mit den ihnen jeweils spezifischen Interessen beteiligt sind. Erschwerende und 
erleichternde Mechanismen sind bspw.54:

 Politische Profilierung: Auch wenn staatliche Innovation aus Sicht der 
Parteistrategen nur bedingt als Wahlkampfthema taugt, so gibt es kaum 
noch einen Koalitionsvertrag oder ein Regierungsprogramm, in dem die 
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung nicht als zentrales Hand-
lungsfeld genannt ist. Dies schafft zwar wichtige Unterstützung für Re-
formprojekte und verhilft zu Transparenz, allerdings benötigt die Politik 
nach der ihr eigenen Entscheidungslogik kurzfristige Erfolge zur politi-
schen Profilierung, die bei fachlich fundierten Reformprojekten oft nicht 
zu erzielen sind. 

 Beharrungskräfte: Im Hinblick auf Reformtempo und -erfolge er-
scheint die Verwaltung – gerade im Vergleich mit der sich schnell um-
strukturierenden Wirtschaft – oftmals als veränderungsresistenter Mono-
lith. Als Innovationshindernisse wirken bspw. die „Fachbruderschaften“, 
die regelmäßig kein Interesse an der Änderung „ihrer“ Gesetze und „ih-
rer“ Zuständigkeiten haben55. Personal, Budget und Zuständigkeiten 
werden als moderne Insignien administrativer Macht angesehen. Füh-
rungskräfte in der öffentlichen Verwaltung befürchten daher bei Re-
formvorhaben einen entsprechenden Einflussverlust im inner-
administrativen Machtgefüge, wodurch eine schon fast reflexhafte Ab-
lehnung von Reformvorhaben entsteht. 

 
(528); Schulz/Rosenkranz, ITRB 2009, 232 ff.; Schaar, Vorgänge 4/2008, 4 ff.; Schultze-Melling,
CRi 2008, 142 (143 ff.); Schuster/Reichl, CR 2010, 38 ff.; zum Einsatz in der öffentlichen Ver-
waltung Schulz, MMR 2010, 75 ff.; ders., VM 2010, 36 ff. 

54 Ausführlich Schliesky, VerwArch 98 (2008), 313 ff. 
55 Im Kontext der DLR Schuppan, VM 2009, 293 (297). 



Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie als (gescheiterter) Innovationsprozess? 

18 

 Ressortprinzip: Das Ressortprinzip soll zwar eigentlich Arbeitsteilung, 
institutionelle Verflechtung und Koordination gewährleisten. Ein in der 
Praxis sehr extensiv ausgelegtes Ressortprinzip führt allerdings vor allem 
bei ressortübergreifenden Projekten zur Segmentierung fachlich zusam-
mengehöriger Aufgaben. In Ermangelung effektiver Abstimmung 
kommt es häufig zu unkoordinierten Parallelbefassungen mit wenig 
überzeugenden Ergebnissen, aber umso höheren Kosten. 

 Anreizsysteme: Während in der Privatwirtschaft neue Konzepte bspw. 
mittels Werbung implementiert werden, ist das diesbezügliche Potential 
der Verwaltung noch kaum ausgeschöpft. So wäre beim E-Government 
darüber nachzudenken, die erwirtschafteten Einsparungen in Form von 
Gebührenreduktionen an die Bürger weiterzugeben. Die Zurückhaltung 
im öffentlichen Sektor auf diesem Gebiet ist dem Umstand geschuldet, 
dass der Bürger kaum als „Kunde“ und die erbrachte Verwaltungsdienst-
leistung eher selten als „Produkt“ empfunden wird. Zudem fehlt es an-
gesichts der sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten an einem Wettbe-
werb der Verwaltung. 

 Verwaltungskultur: Ein Wandel der Verwaltungskultur weist enge Be-
züge zum Change-Management auf. Während dieses auf projektbezoge-
ner Ebene ansetzt, ist ein Wandel der Verwaltungskultur eher grundle-
gender Natur, aber nicht minder wichtig. Einerseits ist ein erhöhtes Maß 
an Veränderungsfähigkeit bei den Mitarbeitern – und damit ein wesent-
lich gezielteres Innovationsmanagement – erforderlich, je weniger Ähn-
lichkeiten die Innovation mit bisherigen Merkmalen des überkommenen 
Verfahrens oder der überkommenen Organisation besitzt. Andererseits 
ist eine Destabilisierung bisheriger Werte und dadurch auch der Auflö-
sung der traditionellen Mitarbeiterloyalität ohne die Bildung adäquater 
neuer für die Zukunft handlungsanleitenden Loyalitätsmustern zu ver-
meiden. 

 Externe Beratung: Trotz des gezielten Beratereinsatzes sind auf Seiten 
der öffentlichen Hand einige fachliche Grundvoraussetzungen weiterhin 
aufrechtzuerhalten. Es muss die Fähigkeit zu einer Marktanalyse beste-
hen, um den aus den vielfältigen Verflechtungen von Beratern und An-
bietern resultierenden Gefahren nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Zu-
dem muss die Letztentscheidung den staatlichen Akteuren verbleiben, 
die somit einer rechtlichen und wirtschaftlichen „Überprüfungskompe-
tenz“ bedürfen – auch um Verantwortlichkeiten rechtsverbindlich und 
nach außen zu dokumentieren. 

 Ökonomische vs. staatspolitische Rationalität: Gerade die Verwal-
tungsebene bietet angesichts der Vergleichbarkeit mit wirtschaftlich aus-
gerichteten „Produktionsstätten“ Ansatzpunkte auch für eine ökonomi-
sche Rationalität. Staatsrechtliche Prinzipien (Legalitäts-, Gleichheits- 
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und Gewaltenteilungsprinzip) und Effektivitäts- sowie Effizienzorientie-
rung bilden dabei keinen Gegensatz, sondern sind vielmehr unterschied-
liche Entscheidungsmaximen der Verwaltung. 

Die an Innovationsprozessen beteiligten Akteure verfolgen jeweils unterschiedliche 
Interessen, die strukturiert zu einem schonenden Ausgleich gebracht werden müs-
sen. Dies gilt für den gesamten Prozess vom Innovationsbewusstsein über eine 
Defizitanalyse, eine strategische Modernisierungsplanung, die operative Umsetzung 
und Steuerung des konkreten Veränderungsprozesses einschließlich eines „Change 
Managements“ sowie eine Ergebniskontrolle und Evaluation bis zur evtl. erforder-
lichen Nachsteuerung und Revision. Als wesentliche Akteure staatlicher Innovati-
onsprozesse sind zu nennen: Politik, Verwaltung. Unternehmensberatungen und 
IT-Firmen, Mitarbeiter und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Dabei 
muss eine Gesamtbilanz der Rolle der Wissenschaft auch im Kontext der EU-
Dienstleistungsrichtlinie eher enttäuschend ausfallen; dies gilt für Rechts-, Politik-, 
Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften gleichermaßen. Wissenschaftliche 
Bewertungen erfolgen meist nur reaktiv und mit z.T. großer Zeitverzögerung. Be-
sonders problematisch erscheint die verengte Problembehandlung in den Rechts-
wissenschaften, die Juristen, oftmals im Kontext datenschutzrechtlicher Fragen, die 
sich durch die Durchdringung der Verwaltung mit IT vermehrt stellen, heute bei 
Reformvorhaben regelmäßig vorschnell in die Rolle von Bremsern bringt. 

II. … am Beispiel der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
Die genannten Mechanismen und kritischen Faktoren lassen sich an der Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie exemplifizieren. Eine kritische Betrachtung 
der Richtlinienumsetzung zeigt schnell, dass insbesondere die Einbindung einer 
Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Rollen erschwerend wirkte und einen 
enormen Abstimmungsbedarf produzierte. Die Umsetzungsfrist ist zwar Ende 
2009 abgelaufen, jedoch steht zu erwarten, dass auch die nächsten Jahre von der 
Implementierung der von der Richtlinie in der deutschen Verwaltung geforderten 
Strukturen geprägt sein werden. Die im Rahmen der wesentlichen Umsetzungs-
schritte zum Teil schon angesprochenen innovationshemmenden Faktoren und 
Mechanismen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die fehlgeleitete Diskussion um Herkunfts- und Bestimmungsland 
während des Rechtsetzungsprozesses belastet die Umsetzung und ließ 
die „positiven“ Gehalte in den Hintergrund treten. Die Diskussion um 
ein vermeintliches Sozialdumping wurde über die Medien breit kommu-
niziert, die positiven Regelungsgehalte der Richtlinie (Verfahrensverein-
fachung, Bürokratieabbau, E-Government, One-Stop-Government) hin-
gegen nicht. Dies führte dazu, dass die Richtlinie selbst nach ihrem In-
krafttreten mit einem Makel behaftet war und sich wenige Politiker oder 
Ministerialbeamte in gehobener Position dieses Projektes annehmen 
wollten. Angesichts der Diskussion war die Umsetzung auch damit belas-
tet, dass die betroffenen Akteure vielfach nicht gewillt waren, über die 
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sog. „Eins-zu-Eins“-Umsetzung hinauszugehen. Dabei wurden die posi-
tiven Effekte der Richtlinie völlig in den Hintergrund gedrängt – mit 
dem skurrilen Ergebnis, das viel Energie auf die Abgrenzung des sachli-
chen Anwendungsbereichs der Richtlinie verwendet wurde56, obwohl ei-
ne Erweiterung offensichtlich (auch) im Interesse der Wirtschaft steht. 
Bis zum Ende des Umsetzungszeitraums wurde bspw. in Bayern und 
Sachsen noch die Begrenzung auf europäische Dienstleister bzw. grenz-
überschreitende Sachverhalte diskutiert57, anstatt die wirklich relevanten 
Fragen zu fokussieren. 

 Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist als „Megaprojekt“
mit den damit verbundenen spezifischen Schwierigkeiten zu bewerten58.
Als solche können das Erfordernis zahlreiche Akteure mit unterschiedli-
chen Interessen einzubinden, der erhebliche Ressourcenaufwand, die 
Notwendigkeit parallel verschiedene „Baustellen“ bearbeiten zu müssen, 
mit der Folge das Teilprojekte nur mit Annahmen arbeiten können, so-
wie der grundlegende Wandel der Verwaltungskultur gelten. 

 Die ressortübergreifende Koordination erwies sich als Innovations-
hemmnis für die Änderungen im materiellen Recht59.

 Der Föderalismus wirkte als Innovationshemmnis im Kontext der or-
ganisatorischen Entscheidungen zum Einheitlichen Ansprechpartner. 
Problematisch erweist sich der Umstand, dass viel Energie auf die Ab-
stimmung einheitlicher Strukturen verwendet wurde, obwohl allen Ak-
teuren angesichts der unterschiedlichen Interessen, vor allem Ausgangs-
lagen in den Bundesländern, von Anfang an klar hätte sein müssen, dass 
die im Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz propagierte Einheit-
lichkeit in diesem Punkt nicht zu erzielen sein wird. Mit der Verortungs-
diskussion wurde jedoch von den eigentlich relevanten Fragen, nämlich 
welche konkreten Funktionen und Aufgaben der Einheitliche Ansprech-
partner übernehmen, welche „Rolle“ er einnehmen, welche Kompeten-
zen ihm eingeräumt werden sollen und schließlich welchen Anwen-
dungsbereich er betreut, abgelenkt. 

 Fehlendes Marketing, fehlendes Change Management und eine 
schlechte Informationspolitik der Ministerien führen zu fehlender Ak-
zeptanz. Die Vorteile eines One-Stop-Government-Konzeptes und der 
elektronischen Verfahrensabwicklung müssen den Nutzern nahe ge-
bracht und durch geeignete „Werbemaßnahmen“ unterstützt und beglei-

 
56 Zum sachlichen Anwendungsbereich ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, 

S. 59 ff.; s. auch Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 ff. 
57 Vgl. Schönleiter, GewArch 2009, 384 (387). 
58 S. dazu van Marrewijk, M@n@gement 8 (2005), S. 89 ff. 
59 Dazu bereits Gliederungspunkt B. V. 
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tet werden. Ansonsten besteht angesichts der mangelnden Akzeptanz die 
Gefahr, dass mit enormem Einsatz personeller und finanzieller Ressour-
cen Strukturen etabliert werden, die kaum genutzt werden. Zudem kön-
nen Innovationsprojekte – gerade mit einem Umfang wie die Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie –nur gelingen, wenn im Rahmen eines 
koordinierten Change-Managements-Prozesses die Auswirkungen und 
Veränderungen für die jeweiligen Arbeitsabläufe transparent dargestellt 
werden60. In engem Kontext zu den beiden vorgenannten Aspekten 
steht schließlich die Informationspolitik gegenüber anderen betroffenen 
Akteuren. Während die Abstimmung zwischen Bund und Ländern unter 
Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft diesbezüglich 
nicht zu beanstanden ist, muss vor allem die Einbindung der kommuna-
len Ebene durch die federführenden Landesministerien kritisch bewertet 
werden. 

 Die fehlende Abstimmung mit anderen Projekten (E-Personal-
ausweis, Standardisierungen, Bürgertelefon 115, Bürgerportal-Gesetz) 
und eine fehlerhafte Schwerpunktsetzung ließen Synergien ungenutzt61.
Angesichts der Verbindlichkeit des von der Richtlinie vorgegebenen 
Modernisierungsprogramms hätte von Anfang an eine strikte Ausrich-
tung auf dieses Projekt erfolgen müssen. Die Umsetzung hätte absolute 
Priorität – bspw. hinsichtlich des Einsatzes von personellen und finanzi-
ellen Ressourcen – beanspruchen müssen62, zumal zahlreiche vergleich-
bare Projekte nach erfolgreicher Implementierung der Richtlinienstruk-
turen auf diese hätten aufsetzen können. 

 Die Beharrungskräfte, vor allen der Kommunen im Kontext der 
Standardisierungsbestrebungen bspw. durch E-Government-Gesetze, er-
schweren die Einführung elektronischer Verwaltungsverfahren. Nachhal-
tige Erfolge lassen sich nur in kohärenten Systemen erreichen, die ihrer-
seits ein gewisses Maß an Standardisierung bzw. Interoperabilität erfor-
dern. Dies gilt sowohl für Infrastrukturen, Austauschstandards als auch 
Fachverfahren. Schnitt- und Clearingstellen sind optimalerweise auf ein 
Minimum zu reduzieren – auch um zu einem sinnvollen Einsatz der be-
grenzten finanziellen Ressourcen zu kommen. 

 Die fehlende Prozessoptimierung im Kontext der Einheitlichen An-
sprechpartner und der elektronischen Verfahrensabwicklung verhinderte 
einen deutlichen Mehrwert für den „Kunden“.  

 
60 Im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie Lenk, VM 2009, 241 (246 f.); s. auch Schuppan, VM 

2009, 293 (296 f.). 
61 Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
62 Lenk, VM 2009, 241 (246). 
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 Die Auswirkungen des Wandels der Verwaltungskultur (Übergang zur 
Netzwerkverwaltung und zu vermehrter Kundenorientierung) wurden 
unterschätzt. Bedeutet die Richtlinie doch den zum Teil beschworenen 
Paradigmenwechsel in Form der Abkehr vom überkommenen Zustän-
digkeitsdenken der Verwaltung. An die Stelle eines strukturierten Ent-
scheidungsablaufs in der Alleinverantwortung einer Behörde tritt mit der 
Dienstleistungsrichtlinie – begünstigt durch die europäische Behörden-
kooperation – ein netzwerkartiger Entscheidungsverbund, dessen spezi-
fischen Mechanismen der Entgrenzung und Enträumlichung durch den 
verstärkten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien noch verstärkt werden. Gleichzeitig ist mit der Richtlinie eine zu-
nehmende Kundenorientierung verbunden. Die „Einheitlichkeit“ der 
Ansprechpartner bestimmt sich ebenso wie die „Einfachheit“ des Art. 5 
Abs. 1 DLR subjektiv aus Sicht des Dienstleistungsempfängers; Maßstab 
sachgerechter Verfahrensgestaltung und Aufbauorganisation ist nicht 
mehr primär das behördliche Interesse. Hinzu kommt schließlich die 
Überwindung der klassischen Handlungsform der Verwaltung mittels 
Papierdokumenten in vielen Bereichen. One-Stop- und E-Government 
sind nicht mehr länger visionäre Ideen von Verwaltungsmodernisierern, 
sondern müssen im Alltag der Behörden einerseits, aber im Rahmen der 
Umsetzungsgesetzgebung und sonstiger Schritte auch von der Ministeri-
albürokratie gelebt werden. Dieser grundlegende Wandel ist für sich ge-
nommen bereits eine große Herausforderung im Rahmen eines Projekts, 
sie führt jedoch auch dazu, dass die anderen genannten Mechanismen 
und Phänomene – Beharrungskräfte, politische Profilierung etc. – ver-
stärkt zu Tage treten. 

 Die Beharrungskräfte der Ministerialbürokratie zeigen sich vor allem 
am Beispiel der Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts. Die erfor-
derliche Anpassung der Rechtsgrundlagen hat sich in einigen Bereichen 
aus diesem Grund relativ lang hinausgezögert, mit der Folge von Unsi-
cherheiten, bspw. für die Konzeption einer IT-Lösung, aber auch die 
Verortungsdiskussion. 

 Neue Aufgaben wurden als Machtfaktor empfunden; die Konkurrenz 
um die Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners verstellte den Blick 
für sachgerechte Lösungen. Vor allem der Aspekt der politischen Profi-
lierung zeigt sich hier deutlich. Noch bevor die konkreten Aufgaben der 
Einheitlichen Ansprechpartner bzw. die damit verbundenen Investitio-
nen bspw. in die IT-Infrastruktur absehbar waren, äußerten alle betrof-
fenen Akteure ihr Interesse. Die Vertreter der Kammern und Kommu-
nen (zum Teil auch nur deren Spitzenverbände) versprachen sich von 
der Verortung, verbunden mit der Übertragung neuer Aufgaben, eine 
Stärkung ihrer Rolle. Im Regelfall sind neue Aufgaben mit neuen Res-
sourcen, neuen Zuständigkeiten o.ä. verbunden, die wiederum der politi-
schen Profilierung dienen können. Die Frage, ob die gewählte Struktur – 
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für den Bürger als primären Adressaten – sachgerecht wäre, geriet in den 
Hintergrund63. Auch die Verortung bei den sog. Landesmittelbehörden 
war weniger von Sachgründen motiviert als vielmehr dem Umstand ge-
schuldet, dass diese in den letzten Jahren zunehmend unter Rechtferti-
gungsdruck geraten (in einigen Bundesländern sogar aufgelöst wurden) 
und somit auf neue Aufgaben angewiesen sind. 

 Das Fehlen eines öffentlich-rechtlichen Verwaltungskooperations-
rechts erwies sich als Innovationshemmnis im Kontext der Einheitli-
chen Ansprechpartner. Im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts 
kam es – ebenfalls erst nach Überwindung der Beharrungskräfte der Mi-
nisterialbürokratie – zu einer Innovation im Recht, um neuartige Verfah-
rensabläufe wie E-Government und One-Stop-Government sachgerecht 
abbilden zu können. Eine derartige Entwicklungsoffenheit war im Be-
reich des Organisations- und Kooperationsrechts nicht feststellbar – of-
fensichtlich auch aus dem Grund, dass Kooperationsmodelle nur in eini-
gen Bundeländern diskutiert wurden, während die Anpassung des 
VwVfG bundesweit erforderlich erschien. Die Überlegungen zur Ansied-
lung des Einheitlichen Ansprechpartners bei einer Anstalt öffentlichen 
Rechts in Schleswig-Holstein zeigen, dass die zur Verfügung stehenden 
Rechtsinstitute nicht die notwendige Flexibilität zur Einbindung ver-
schiedener Aufgabenträger bieten. Hinzu kam die Entscheidung des 
BVerfG zu den Arbeitsgemeinschaften nach § 44b SGB II und die Dis-
kussion um das sog. Verbot der Mischverwaltung64, welches mittlerweile 
bei jeder – wie auch immer gearteten – Kooperation zum Argumentati-
onstopos der Kritiker geworden ist65. Das derzeitige Verwaltungskoope-
rationsrecht leidet insbesondere daran, dass die Differenzierung zwi-
schen Aufgaben und Aufgabenteilen nicht vorhanden ist66 – eine Ergän-
zung um den sog. Verwaltungsverband erwiese sich ggf. als sachgerecht. 

 
63 Kritik auch bei Lenk, VM 2009, 241 (242); Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
64 BVerfG, Urt. v. 20.12.2007, 2 BvR 2433/04 und 2 BvR 2434/04; abgedruckt in NVwZ 2008, 

183 ff.; dazu Peters, NDV 2008, 53 f.; Meyer, NVwZ 2008, 275 ff.; zum „Verbot der Misch-
verwaltung“ Waldhoff, ZSE 6 (2008), 57 ff.; Trapp, DÖV 2008, 277 ff.; Schnapp, Jura 2008, 
241 ff.; Burgi, ZSE 6 (2008), 281 ff.; im Zusammenhang mit der in Schleswig-Holstein erfolg-
ten Übertragung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners auf eine Anstalt in ge-
meinsamer Trägerschaft von Land, Kommunen, Industrie- und Handelskammern sowie 
Handwerkskammern Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 118 ff.; Schulz, DÖV 2008, 
1028 ff. 

65 Zum Teil wird ausdrücklich im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie angemahnt, sich mit 
den Negativ-Beispielen der Vergangenheit, darunter auch die sog. ARGEn, zu befassen; 
s. Schuppan, VM 2009, 293 (298). 

66 Dieser Aspekt wird im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie sehr treffend von Lenk, VM 
2009, 241 (244), auf den Punkt gebracht: „Diese Geschäftsprozesse sind künftig nicht mehr 
fest einbetoniert, sondern aus Modulen bzw. Teilleistungen zusammengesetzt. Das ist für das 
herkömmliche Denken, auch im New Public Management, noch sehr ungewohnt. Anders als 
bisher darf man jetzt nicht mehr nur in ganzen Aufgaben denken, die es zu erfüllen gilt. Wer 
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D. Ausblick: 
Wissen, Information und deren Management als Zu-
kunftsaufgabe und wesentlicher Faktor der Verwal-
tungsmodernisierung 

Eins der wesentlichen Umsetzungsdefizite, nämlich die fehlende Etablierung (ver-
bandsebenenübergreifender) Wissen- und Informationsmanagementsysteme, soll 
neben einem Zwischenfazit der bisherigen Umsetzungsmaßnahmen67 im Mittel-
punkt der wissenschaftlichen Abhandlungen dieses Bandes stehen68. Dieser Aspekt 
der Richtlinie (rechtlich fundiert in Art. 7 DLR) rückte angesichts der einseitigen 
Ausrichtung der Diskussion auf die Verortung der Einheitlichen Ansprechpartner 
und andere (vermeintlich) vordringliche Fragestellungen in den Hintergrund. Zu-
dem ging man offensichtlich davon aus, diese Vorgaben der EU durch Rückgriff 
auf bestehende Portallösungen o.ä. zufriedenstellend umsetzen zu können. Dieser 
Umstand ist jedoch aus mehreren Gründen besonders misslich: Einerseits besitzt 
ein ebenenübergreifendes Wissensmanagement im Sinne eines Basisdienstes auch 
für andere Projekte Relevanz und hätte daher die Erschließung von Synergien er-
möglichen können. Andererseits hätte in Form der Erstellung von Prozessregistern 
o.ä. Prozessoptimierung betrieben werden können. Schließlich wäre ein solches 
System nicht nur für die Umsetzung des Art. 7 DLR einsetzbar gewesen, zumal ein 
Einheitlicher Ansprechpartner ohne Kenntnisse der zuständigen Behörden, des 
Ablauf des Verfahrens in groben Zügen und der Rechtsgrundlagen überhaupt nicht 
in der Lage ist, seine Funktionen sachgerecht zu erfüllen. Gerade im ebenenüber-
greifenden Kontext gewinnen bei der Realisierung eines Systems aus Leistungsver-
zeichnis, Zuständigkeitsfinder o.ä. auch Fragen der Haftung, der Aktualisierungs- 
und Pflegeverantwortung an Bedeutung. Diese sind aber nicht unter Rückgriff auf 
bereits bestehende – meist auf den eigenen Bereich begrenzte – Portale oder ver-
gleichbare Angebote zu lösen, erfordern sie doch ggf. rechtliche Anpassungen, 
zumindest aber den Abschluss umfangreicher Kooperationsvereinbarungen, die 
auch diese Fragen adressieren. 

Ein Wissen- und Informationsmanagement ist zudem geeignet, wenn es bereits 
parallel zur Konzeptionsphase realisiert wird, den gesamten Innovationsprozess zu 
befördern. Das im Rahmen der Konzeption erhobene und einheitlich beschriebene 
Prozesswissen kann so festgehalten und für die Implementierung und die Betriebs-
phase verfügbar gemacht werden. Auch Change-Management- und andere Trans-

 
einsieht, dass es im Regelfall nur Teilleistungen aus dem Prozessganzen sind, welche in ein 
Front Office verlagert werden, erspart sich viele unnütze Debatten über Aufweichungen der 
Zuständigkeitsordnung, welche das Organisationskonzept angeblich nach sich zieht. Insbe-
sondere die Modularisierung von Prozessen ist der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der 
neuen Möglichkeiten“. 

67 Dazu die Beiträge von Luch, Neidert, Schliesky und Schulz, in diesem Band. 
68 Dazu die Beiträge von Altmann, Neidert und Schulz, in diesem Band. 



D. Ausblick: 

25 

parenzprozesse, bspw. die Einbindung anderer Akteure oder der betroffenen Mit-
arbeiter, im Rahmen staatlicher Innovationen lassen sich so zwar nicht ersetzen – 
aber doch, perspektivisch vor allem durch die Nutzung sog. Web 2.0-Technolo-
gien69, unterstützen. 

 

69 Exemplarisch Glock/Broens, VM 2008, 273 ff.; Habbel/Huber (Hrsg.), Web 2.0 für Kommu-
nen und Kommunalpolitik, 2008; s. zur Möglichkeit durch den Einsatz solcher Technologien 
die Transparenz der öffentlichen Verwaltung zu steigern, v. Lucke, VM 2009, 326 ff. Denkbar 
ist auch ein Einsatz im Internen, bspw. zur Fortschreibung einer Verwaltungsvorschrift mit-
tels eines Wikis, s. Röchert-Voigt/Gronau, in: Schumann u.a. (Hrsg.), Multikonferenz Wirt-
schaftsinformatik 2010, 2010, S. 273 f. Unter den Begriff „Web 2.0“ fallen zugleich eine Rei-
he miteinander verbundene Entwicklungen: Er bezeichnet die Interaktion der Nutzer, welche 
auf digitalen Plattformen zu neuen Formen der Zusammenarbeit und des Datenaustauschs 
zusammen finden. Das soziale Netz bezieht seine Nutzer aktiv in lebendige Wertschöp-
fungsprozesse ein – sei es durch die erleichterte Produktion eigener Inhalte, Kommentare, 
Tags oder auch nur durch die virtuelle Präsenz der Nutzer. Das Web 2.0 erlaubt es einem zu-
vor auf passiven Konsum beschränkten Publikum, zum Schöpfer vielfältiger multimedialer 
Inhalte zu werden – und stellt die Plattformen wie beispielsweise Blogs, Wikis und soziale 
Netzwerke für deren Verbreitung zur Verfügung; grundlegend O’Reilly, What is Web 2.0. De-
sign Patterns and Business Models fort he next Generation Software, 2005; ders., Web 2.0 
Compact Definition: Trying again, 2006; abrufbar unter http://oreilly.com.  
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A. Einleitung 

Allen Beteiligten in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung ist mittlerwei-
le offenbar bewusst, dass sich die Aufgaben der Einheitlichen Ansprechpartner und 
der zuständigen Behörden nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) nicht auf 
das Verfahrensmanagement und die Vorgangsbearbeitung – in elektronischer Form 
– beschränken, sondern dass auch die Information ein wesentliches Element der 
von der DLR intendierten Förderung des Binnenmarktes für Dienstleistungen ist. 
Von dieser Erkenntnis zeugen die Ausführungen in wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzungen2 ebenso wie in „Konzeptpapieren“ von Verwaltung und Politik3

1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – 
Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009; Zwischenfazit 
zur Umsetzung bei Schliesky, in diesem Band, S. 1 (3 ff.); zu ausgewählten Einzelaspekten 
Luch, Neidert, Schliesky und Schulz, in diesem Band. 

2 Zu den Informationsverpflichtungen des Staates bspw. Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Oh-
ler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 1 ff.; der Schwerpunkt liegt oftmals auf der Verpflichtung der Dienst-
leistungserbringer zur Information, s. dazu Schmidt-Kessel, GPR 2008, 63 ff.; Ackermann, ZEuP 
2009, 230 ff. 
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sowie in der „Blaupause“ des Deutschland-Online-Projektes4 zur IT-Umsetzung5.
Auch lassen sich mittlerweile Stimmen finden, die eine Erweiterung – zumindest 
des Informationsangebots6 – auch auf nicht erfasste Verfahren, bspw. das Arbeits-, 
Sozial- und Steuerrecht, fordern. Dennoch ist derzeit nicht erkennbar, dass die 
Informationsverpflichtungen aus der Richtlinie hinreichend konkret beschrieben 
wurden. Dies gilt sowohl für die Inhalte und Modalitäten der Verpflichtung als 
auch Begünstigte und Verpflichtungsadressaten, schließlich aber auch für die unter-
schiedlichen Funktionen, denen eine bessere Information dienen soll. Eine Analyse 
dieser Fragen ist nicht nur für die gesetzliche Übertragung in das deutsche Recht 
notwendig7, sie wird auch nach Ablauf der Umsetzungsfrist die tägliche Arbeit der 
Einheitlichen Ansprechpartner und zuständigen Behörden prägen8. Darüber hinaus 
ist eine Konkretisierung von Inhalten und Modalitäten unumgänglich, um eine 
sachgerechte IT-Umsetzung in Form von Wissensmanagement-Systemen9 zu er-
möglichen und den interessierten Wirtschaftsunternehmen daraus resultierende 
attraktive Geschäftsmodelle aufzuzeigen10.

Problematisch an der „verzögerten“ Auseinandersetzung mit Informationsangebo-
ten, die der verbreiteten Ansicht, dass dieser Teil der Richtlinienvorgaben ver-
gleichbar „einfach“ durch einen Rückgriff auf und die Weiterentwicklung beste-
hender Portalangebote realisiert werden kann11, geschuldet sein dürfte, ist das be-
 
3 S. Bund-Länder-Ausschuss Dienstleistungswirtschaft, Anforderungsprofil für Einheitliche 

Ansprechpartner, Stand: 01.10.2007, abrufbar unter: www.dienstleistungsrichtlinie.de, S. 6 f. 
4 Allgemein zur Initiative Deutschland-Online Bürger, in: Zechner (Hrsg.), E-Government – 

Strategien, Lösungen und Wirtschaftlichkeit, 2007, S. 29 ff.; Schlatmann, in: Bieler/Schwarting 
(Hrsg.), eGovernment – Perspektiven – Probleme – Lösungsansätze, 2007, S. 379 (381). 

5 Projektbericht abrufbar unter www.deutschland-online.de; zur Anlage B 6 des Projektbe-
richts, den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben mit IT-Bezug, Luch/Schulz, in: Schliesky 
(Fn. 1), Teil II, S. 219 ff. 

6 Zur Zweckmäßigkeit der Einbeziehung anderer Branchen und ausgeschlossener Materien 
allgemein Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (75 ff.). 

7 S. dazu Schulz, in diesem Band, S. 149 ff. 
8 Zumal diese Vorgaben der DLR hinreichend konkret sind, um nach Ablauf der Umsetzungs-

frist unmittelbar als Grundlage subjektiver Informationsansprüche zu dienen; zu subjektiven 
Rechten aus Richtlinien Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, 
Art. 249 EGV Rn. 64 ff. Im Zusammenhang mit den Einheitlichen Ansprechpartnern spricht 
Ruffert (DÖV 2007, 761 [768]) ausdrücklich von einem individuellen Anspruch der Dienstleis-
tungserbringer: „Die organisationsrechtlichen Regelungen der Dienstleistungsrichtlinie geben 
insofern einen Anhaltspunkt für sekundärrechtliche Regelungsmuster, denn auf die Verfah-
rensbündelung bei den Einheitlichen Ansprechpartnern in den Mitgliedstaaten gibt es ein 
subjektives Recht“; ähnlich Rauber, HGZ 2008, 118 (119 f.). Wenig ergiebig ist die Erörte-
rung der unmittelbaren Wirkung von Richtlinien ohne konkreten Bezug zu Normen der DLR 
von Streinz/Leible, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Einleitung Rn. 101 ff. 

9 Zum Wissensmanagement v. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 ff. 
10 S. dazu Neidert, in diesem Band, S. 121 ff. 
11 Exemplarisch Schwärzer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 11 (21). Die vom Verfasser geäußerte 

Ansicht (in: DVBl 2009, 12 ff.) ist insoweit missverständlich.  
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reits jetzt Parallelentwicklungen festzustellen sind, die ggf. bei einer Abstimmung 
im Vorfeld vermieden hätten werden können. Dies gilt bspw. für das sog. Bürgerte-
lefon 11512, für dessen Pilotbetrieb seit Herbst 2008 von den Modellregionen zum 
Teil eigenständige Wissensmanagement-Systeme und -plattformen ausgeschrieben 
wurden13, obwohl zwischen einer einheitlichen verwaltungsebenenübergreifenden 
Behördenrufnummer und der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie erhebliche 
Parallelitäten vor allem hinsichtlich des Informationsangebots und des dazu not-
wendigen Wissensmanagement-Systems – bspw. in Form von verzeichnisbasierten 
Zuständigkeitsfindern14 und Verwaltungsleistungsverzeichnissen – festzustellen 
sind15. Eine nachträgliche Anpassung bzw. Sicherung der Interoperabilität ver-
schiedener Systeme durch Clearing- und Schnittstellen birgt immer die Gefahr von 
Reibungs-, Effektivitäts- und Effizienzverlusten. 

Die Tendenz, sich lediglich auf den außenwirksamen Auftritt durch Ankündigun-
gen neuer Projekte oder schnelle Erfolgsmeldungen zu konzentrieren, anstatt ein 
kohärentes längerfristig orientiertes Gesamtkonzept zu realisieren16, wirkt sich 
letztlich zu Lasten der Begünstigten und Staatshaushalte aus. Ein vergleichbares 
Phänomen ist die Ankündigung der Bundeskanzlerin Merkel auf dem IT-Gipfel 
2008, eine sichere E-Mail (DE-Mail), ein Identitätsmanagement-System sowie einen 
Dokumentensafe als Bestandteil des sog. Bürgerportal-Konzepts einzurichten17,
zumal auch hier wiederum die Querverbindungen zur Umsetzung der DLR, dem 
Bürgertelefon 115 aber vor allem zu den Zusatzfunktionalitäten des E-Personalaus-
weises18 und der längst überfälligen Weiterentwicklung der digitalen Signatur ver-

 
12 Vgl. dazu Lemke/Westerfeld (Hrsg.), Strategie 115 – Studie zur Einführung einer behörden-

übergreifenden Servicerufnummer 115 in Deutschland, 2008; allgemein zum „Portaldenken“ 
v. Lucke, Hochleistungsportale für die öffentliche Verwaltung, 2008, S. 383 ff.; Geis, in: Bie-
ler/Schwarting (Fn. 4), S. 200 ff.; Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff.; einen Zusammenhang 
zwischen dem Behördentelefon 115 und der EU-Dienstleistungsrichtlinie sieht auch der 
Bundesminister des Innern, vgl. Schäuble, Der Landkreis 2007, 631 (637); ähnlich Kuhn, Eil-
dienst LKT NRW 2007, 412 (413); Knopp, MMR 2008, 518 (520); Hill, BayVBl 2008, 389 
(391); Rauber, HGZ 2008, 118 (123). 

13 Zum aktuellen Stand des Projekts s. www.d115.de.
14 V. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 (202 ff.). 
15 Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Fn. 12), S. 92 (102 f.); Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
16 Im Kontext des E-Government Schulz, DVBl 2009, 12 (12 f.); ders., VM 2009, 3 (5). 
17 Vgl. BR-Drs. 174/09; BT-Drs. 16/12598; zum Referentenentwurf Stach, DuD 2008, 184 ff.; 

Probst, DSB 2/2009, 16 ff.; Stach/Wappenschmidt, eGov Präsenz 2/2009, 78 ff.; s. auch Wer-
ner/Wegner, CR 2009, 310 ff.; Schallbruch, it 2009, 125 ff.; Steppling, NJW-Editorial 18/2009; 
Roßnagel u.a., DuD 2009, 728 ff.; kritisch Lapp, DuD 2009, 651 ff.; Fox, DuD 2009, 387; zur 
Authentizität elektronischer Kommunikation vor Einführung der „DE-Mail“ Kast, CR 2008, 
267 ff.; s. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff. 

18 Vgl. zur „Authentifizierungsfunktion“ des elektronischen Personalausweises und den damit 
verbundenen datenschutzrechtlichen Fragen Roßnagel/Hornung/Schnabel, DuD 2008, 168 ff.; 
s. auch Sorge/Westhoff, DuD 2008, 337 ff.; Reisen, DuD 2008, 164 ff. Ausführlich – auch zum 
Verhältnis zum Bürgerportal-Konzept – Schulz, in: Schliesky (Hrsg.), Gesetz über Personal-
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nachlässigt werden. Auch aus diesem Grund ist eine Beschreibung der gemein-
schaftsrechtlich verbindlichen Vorgaben unumgänglich, da deren Realisierung vor-
dringliche Aufgabe ist und andere – freiwillig initiierte Projekte – zweckmäßig dann 
auf diesen Strukturen aufsetzen können. 

B. Funktion der Informationsverpflichtungen 

Die Informationsverpflichtungen aus der DLR stellen neben der Errichtung Ein-
heitlicher Ansprechpartner im Sinne eines One-Stop-Government19, der Vereinfa-
chung des Verwaltungsverfahrens bspw. durch das Verbot der Doppelprüfung20,
der bundesweiten Geltung von Genehmigungen21 und der elektronischen Verfah-
rensabwicklung22 sowie des Abbaus von Genehmigungserfordernissen und Anfor-
derungen (realisiert in Form des sog. „Normenscreenings“23) einen entscheidenden 
Baustein bei der Vereinfachung grenzüberschreitender Dienstleistungen dar. Die 
Auslegung des Art. 7 und 21 DLR hat sich an dieser Intention zu orientieren, muss 
allerdings auch die unterschiedliche Interessenlage hinsichtlich der Begünstigten – 
der Dienstleistungserbringer auf der einen und der Dienstleistungsempfänger auf der 
anderen Seite – berücksichtigen. 

I. Dienstleistungserbringer 
Die Kernnorm der Informationsverpflichtungen – Art. 7 DLR – differenziert nicht 
zwischen Dienstleistungsempfängern und -erbringern; beide werden ausdrücklich 
als „Nachfrager“ genannt. Für die Dienstleistungserbringer haben die Informatio-
nen nach Art. 7 Abs. 1 und 2 DLR vor allem die Funktion, eine grenzüberschrei-
tende Tätigkeit bereits im Vorfeld – elektronisch und aus dem europäischen Aus-

 
ausweise und den elektronischen Identitätsnachweis – Kommentar, 2009, Vorbemerkungen 
Rn. 23 ff.; Luch, ebd., § 18 PAuswG Rn. 5 ff. 

19 Verstanden als die von örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten unabhängige Möglichkeit 
der Erledigung aller in einer bestimmten Situation anfallenden Verwaltungsangelegenheiten 
bei einer einzigen Anlaufstelle; s. Schulz, One-Stop Government, 2007, S. 9 m.w.N. in Fn. 33; 
im Zusammenhang mit E-Government Franz, in: Bieler/Schwarting (Fn. 4), S. 126 (149 f.); 
s. auch Schliesky, in: ders. (Fn. 1), S. 1 (5); ders., in: ders. (Hrsg.), eGovernment in Deutschland, 
2006, S. 1 (14 f.); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 11 ff. 

20 Dazu Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 (200 f.). 
21 Dazu Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 ff. 
22 Dazu Schliesky, in: Graf/Paschke/Stober (Hrsg.), Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie – 

Turbo für die Wirtschaft oder Sturm im Wasserglas, 2009, S. 99 ff.; Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; 
ders., VM 2009, 3 ff.; ausführlich zu allen Vorgaben der DLR mit IT-Bezug Luch/Schulz, in: 
Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 ff. 

23 Zum Normenscreening Schliesky, in: ders. (Fn. 1), S. 1 (24 ff.); Cornils, in: Schlachter/Ohler 
(Fn. 1), Art. 39 Rn. 6 ff.; zum rechtlichen Gehalt der Notifizierungspflicht Klamert, DVBl 
2008, 829 ff.; s. auch Meschkank, DÖD 2008, 165 ff. 
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land – sicher planen zu können. Vor allem die Kenntnis über Verfahren und For-
malitäten, weitergehend aber aller Anforderungen, die für Dienstleistungserbringer 
gelten, ist unentbehrlich, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Einerseits kann 
der Dienstleistungserbringer so bspw. vor der Durchführung der erforderlichen 
Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner absehen, welche Unterlagen 
benötigt werden, um so einen Zeitverlust zu vermeiden. Andererseits ist die Infor-
mation auch für unreglementierte Tätigkeiten existenziell, da auch ein ausländischer 
Erbringer bspw. die in Übereinstimmung mit Art. 16 DLR24 aufrechterhaltenen 
Anforderungen beachten muss; diese ihrerseits aber nicht zwingend einen Kontakt 
mit einer Behörde des Aufnahmestaates beinhalten25.

II. Dienstleistungsempfänger 
Demgegenüber hat die Information der Dienstleistungsempfänger vorrangig ver-
braucherschützende Funktionen. Dies zeigen bspw. Art. 7 Abs. 1 lit. d) und e) 
sowie Art. 21 DLR deutlich. Die Information des Dienstleistungsempfängers soll 
ihm eine fundierte Wissensbasis für seine Auswahlentscheidung ermöglichen. Sie 
dient insoweit als Surrogat bzw. Äquivalent26 für das Entfallen des „Verbraucher-
schutzes“ als Rechtfertigungsgrund im Kontext der Beschränkung von vorüberge-
henden Dienstleistungstätigkeiten durch Anforderungen nach Art. 16 DLR27. An 
die Stelle der durch Art. 9 ff. und 16 ff. DLR zurückgedrängten autonomen natio-
nalen Mechanismen der Qualitätssicherung – als solche wird man präventive staat-
liche Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse sowie die Definition von An-
forderungen an die Verwendung von Ausrüstungsgegenständen und Materialien, 
die integraler Bestandteil der Dienstleistung sind, gem. Art. 16 Abs. 2 lit. f) DLR 
verstehen müssen – treten harmonisierte Höchst- und Mindeststandards28.

Die staats- (Art. 7 und 21 DLR) und unternehmergerichteten (Art. 22 DLR) Selbst-
hilfemöglichkeiten des Konsumenten finden ihr Pendant in der gemeinschafts-
rechtlichen Rechtsprechung29, greifen implizit den die Rechtsprechung des EuGH 
prägenden Grundgedanken auf und verhelfen dem „Informationsmodell“ so zu 
normativer Verbindlichkeit. Der Gerichtshof hat in der Vergangenheit ein normati-
ves Verbraucherleitbild entwickelt – das des „durchschnittlich informierten, auf-

 
24 Dazu Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 ff.; 184 ff. 
25 Zum Begriffsverständnis der „Anforderungen“ s. Gliederungspunkt C. V. 1. a).; ausführlich 

Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (79 ff.); Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 
151 ff. 

26 Begriff von Korte, EWS 2007, 246 (251); ähnlich ders., NVwZ 2007, 501 (508); s. auch Stober,
WiVerw 2008, 139 (139 f.). 

27 Ohler, in: Leible (Hrsg.), Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 157 (163); 
Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 43; Korte, EWS 2007, 246 (250 f.); 
s. auch Luch/Schulz, GewArch 2009, 184 ff. 

28 Schmidt-Kessel, GPR 2008, 63 (63). 
29 Korte, EWS 2007, 246 (251).  
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merksamen und verständigen Verbrauchers“30, das nicht nur die Auslegung der 
einschlägigen Bestimmungen des sekundären Gemeinschaftsrechts beherrscht, 
sondern auch die Rechtsprechung zu den Grundfreiheiten prägt31. Der so be-
schriebene Durchschnittsverbraucher als Referenzfigur kommt dort zur Anwen-
dung, wo die Mehrheit der angesprochenen Verbraucher die aufgeworfenen Infor-
mationsprobleme auch bewältigen kann. Als eine solche Rechtsmaterie stuft die 
Kommission offenbar den von der DLR adressierten Dienstleistungssektor ein, 
ergänzt die Rücknahme staatlicher Regulationsmöglichkeiten aber zugleich mit 
verpflichtenden Informationsangeboten von Staat (Art. 7, 21 DLR) und Dienstleis-
tungserbringern (Art. 22 DLR). Die Schaffung von Informationsmöglichkeiten für 
den Konsumenten ist genauso zu dessen Schutz geeignet wie eine mitgliedsstaatli-
che Regulierung, aber als milderes Mittel vorrangig32. Die Vorschriften der DLR 
erweitern die dem „mündigen“ Verbraucher zugänglichen Quellen33 zur Informati-
on und sind insoweit geeignet, einerseits das Informationsniveau und damit ver-
bunden den Schutzstandard zu erhöhen, andererseits dem Verbraucher (bzw. den 
Verbraucherschutzvereinigungen) aufgrund der zunehmenden Transparenz die 
Rolle eines „Schiedsrichters“ zuzuweisen34.

Neben dem Einheitlichen Ansprechpartner und der von den Mitgliedstaaten nach 
Art. 21 Abs. 2 DLR zu bezeichnenden Stelle sind also auch die Dienstleistungser-
bringer für die Bereitstellung von Informationen verantwortlich; sie haben nach 
Art. 22 DLR Informationen bspw. über den Namen des Dienstleistungserbringers, 
seinen Rechtsstatus, seine Rechtsform, die Anschrift, unter der er niedergelassen 
ist, und Angaben, die, gegebenenfalls auf elektronischem Weg, eine schnelle Kon-
taktaufnahme und eine direkte Kommunikation mit ihm ermöglichen (Art. 22 
Abs. 1 lit. a) DLR) und falls die Tätigkeit einer Genehmigungsregelung unterliegt, 
die Angaben zur zuständigen Behörde oder zum Einheitlichen Ansprechpartner 
(Art. 22 Abs. 1 lit. c) DLR) zu erteilen. Seitens des Staates erfordert dies keinerlei 
IT- oder Wissensmanagement-Lösungen bzw. deren Bereitstellung an die Dienst-
leistungserbringer; es wird lediglich in geeigneter (gesetzlicher35) Weise zu gewähr-

 
30 Seit EuGHE I-1998, 4657, Rn. 31, 37 st. Rspr.; vgl. auch Wichard, in: Calliess/Ruffert (Fn. 8), 

Art. 153, Rn. 7. 
31 Roth, VuR 2007, 162 (163). 
32 Korte, EWS 2007, 246 (251). 
33 Dazu EuGH, EuZW 1990, 183 (184); s. auch Leisner, EuZW 1991, 498 (502); Korte, NVwZ 

2007, 501 (508). 
34 Korte, NVwZ 2007, 501 (508). 
35 Soweit ersichtlich, sind diesbezügliche Umsetzungsbestrebungen im deutschen Recht bisher 

nicht erkennbar. Insoweit wäre zu problematisieren, ob die einschlägigen Richtlinienbestim-
mungen unmittelbare Geltung beanspruchen können. Da Art. 22 DLR zugleich aber die 
Dienstleistungserbringer belastet, kommt eine solche Wirkung nicht in Betracht; vgl. dazu 
statt vieler Nettesheim, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Lose-
blatt-Sammlung (Stand: April 2009), Art. 249 EGV Rn. 173 ff. 
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leisten sein, dass alle Dienstleistungserbringer die zur Erfüllung der Vorgaben er-
forderliche Infrastruktur schaffen und ihren Verpflichtungen nachkommen36.

Die Informationsverpflichtungen von Staat (Art. 21 DLR) und Dienstleistungser-
bringer (Art. 22 DLR) stehen dabei nicht in Konkurrenz zueinander, sondern er-
gänzen sich insoweit, als dass sie die in der jeweiligen Sphäre vorgehaltenen Infor-
mationen abdecken und so eine optimal vorbereitete Entscheidung des „mündi-
gen“ Verbrauchers ermöglichen. 

C. Informationsverpflichtungen des Einheitlichen An-
sprechpartners (Abs. 1) 

Art. 7 Abs. 1 DLR beinhaltet die an die Einheitlichen Ansprechpartner gerichtete 
Informationsverpflichtung. Diese steht zu den Pflichten der zuständigen Behörden 
in einem Stufenverhältnis37, ist mit diesen aber auch auf vielfältige Weise verknüpft. 
Der Einheitliche Ansprechpartner bleibt auf allgemeine Informationen beschränkt, 
während die zuständige Behörde nach Abs. 2 auch Informationen zur gewöhnli-
chen Auslegung und Anwendung erteilt – beiden ist gem. Abs. 6 die Rechtsbera-
tung im Einzelfall wenn auch nicht untersagt38, zumindest aber nicht als gemein-
schaftsrechtlich zwingend aufgegeben. 

I. Begünstigter Personenkreis 
Wie bereits angedeutet, differenziert Art. 7 Abs. 1 DLR nicht zwischen der Infor-
mation von Dienstleistungserbringern und -empfängern. Zwar haben Dienstleis-
tungsempfänger naturgemäß an den Informationen nach Art. 7 Abs. 1 lit. d) und e) 
DLR über Rechtsbehelfe, unterstützende Organisationen o.ä. naturgemäß ein ge-
steigertes Interesse, während für Dienstleistungserbringer vor allem die Informati-
onen nach lit. a) und b) zu Anforderungen, zuständigen Behörden o.ä. von prakti-
scher Bedeutung sein dürften – dennoch steht es beiden frei, das gesamte Informa-
tionsangebot zu nutzen. Obwohl Art. 21 DLR in Gänze und Art. 7 Abs. 1 DLR 
zum Teil vergleichbar dem Art. 22 DLR also verbraucherschützende Wirkung ha-
ben39, ist eine Begrenzung des Kreises der Begünstigten bei beiden Vorschriften 
ausgehend von diesem Telos nicht vorzunehmen40, so dass auch Unternehmen, die 
eigentlich originär verbrauchergerichteten Informationen nachfragen können. 

 
36 So auch Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 22 Rn. 8; ders., GPR 2008, 63 (64); 

vgl. auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (268 f.). 
37 So Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 2; Windoffer, in: Ziekow/Windof-

fer (Hrsg.), Ein Einheitlicher Ansprechpartner für Dienstleister, 2007, S. 42. 
38 Dies richtet sich nach nationalem Recht; s. Gliederungspunkt D. V. 2. 
39 S. bspw. zu Art. 21 DLR Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 21 Rn. 1. 
40 So zu Art. 22 DLR Schmidt-Kessel, GPR 2008, 63 (64 mit Fn. 16). 
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1. Kein Bezug zu konkreten Verwaltungsverfahren 
Letztlich führt die Erstreckung auf Dienstleistungsempfänger dazu, dass eine Be-
grenzung des Kreises der Begünstigten kaum möglich und auch nicht zulässig sein 
dürfte. Im Rahmen eines Informationsportals ist diese Erkenntnis noch unschäd-
lich, zumal der Abruf ohnehin ohne Beschränkungen von überall möglich sein 
muss. Soweit es allerdings um die Beantwortung von Anfragen im telefonischen, 
persönlichen oder elektronischen Kontakt – sei es über E-Mail oder Chatfunktio-
nalitäten – geht, scheidet eine Überprüfung, ob der Anfragende in den Kreis der 
Begünstigten gehört, aus. Er muss bspw. nicht darlegen, dass er konkret beabsich-
tigt, eine bestimmte Dienstleistung von einem bestimmten Dienstleistungserbringer 
in Anspruch zu nehmen41. Letztlich wird der Einheitliche Ansprechpartner somit 
verpflichtet, alle Anfragen, die sich auf Informationen nach Abs. 1 beziehen, unab-
hängig vom Anfragenden zu beantworten. Erfasst werden nämlich auch Informati-
onsbegehren der potentiellen Dienstleistungserbringer und -empfänger.  

Art. 7 und 21 DLR gehen damit über die bisherige Regelung des § 25 Satz 2 
VwVfG hinaus, zumal diese immer einen Bezug zu einem konkreten Verwaltungs-
verfahren voraussetzt42. Ob die Beratungs- und Auskunftsansprüche nach § 71c 
VwVfG n.F.43 den Anforderungen des Art. 7 DLR gerecht werden, erscheint frag-
lich, weil sich diese ggf. aus systematischen Gründen ebenfalls nur auf konkrete 
Verwaltungsverfahren beziehen und nach Tiefe und Breite der Informationen nicht 
konkretisiert wurden. Es muss deshalb im Zuge der Richtlinienumsetzung eine 
neue und weitergehende Regelung geschaffen werden, die gegenüber den Einheitli-
chen Ansprechpartnern und zuständigen Behörden umfassende Ansprüche auf 
Information und Unterstützung vermittelt44 sowie ein subjektives Recht auf Infor-
mation gewährt45.

2. Staatliche Stellen als „Informationsnachfrager“ 
Eine Einschränkung des Adressatenkreises gilt jedoch für staatliche Stellen, deren 
Anspruch auf Information, Bereitstellung von Daten und Unterstützungsleistungen 
anderer Behörden im grenzüberschreitenden Behördenverkehr von Art. 28 ff. 
DLR, dem System europäischer Amtshilfe46, abschließend umschrieben (und nun-

 
41 So auch Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (124): „Nicht einmal ein konkreter 

Nachweis für die Ernsthaftigkeit dieser Pläne wird verlangt werden können“. 
42 S. näher Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 25 Rn. 4. 
43 Ausführlich zum 4. VwVfÄndG Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 

1 ff.; Schulz, NdsVBl 2009, 97 ff.; Ernst, DVBl 2009, 953 ff. sowie Schliesky/Schulz/Neidert, in 
diesem Band, S. 249 ff.; speziell zum nordrhein-westfälischen Landesrecht Röckinghausen,
NWVBl 2009, 464 ff. 

44 Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (124). 
45 Dazu bereits die Nachweise in Fn. 8. 
46 S. dazu Schliesky, in: ders. (Fn. 1), S. 203 ff.; ders., Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008; 

ders., in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 ff.; ders., in: Doctores iuris e.V. (Hrsg.), Die Dienstleis-
tungsrichtlinie der Europäischen Union und ihre Auswirkungen in Wirtschaft und Verwal-
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mehr in §§ 8a ff. VwVfG n.F. umgesetzt47) wird, während die DLR für inner-
staatliche Sachverhalte naturgemäß keine Regelung enthalten kann48. Es erscheint 
aber durchaus denkbar, dass auch staatliche Stellen als Dienstleistungsempfänger 
auftreten und daher in den Kreis der Begünstigten nach Art. 7 Abs. 1 DLR fallen. 
Dennoch handelt es sich primär um ein Informationsangebot für Privatrechts-
subjekte. 

Die Inanspruchnahme der Kompetenzen des Einheitlichen Ansprechpartners 
durch andere Behörden ist kein Regelungsgegenstand der Richtlinie und seiner 
Umsetzungsgesetzgebung, dennoch wird damit kein unrealistisches Szenario um-
schrieben. In dem Augenblick, wo bei einer Stelle des Behördenaufbaus (bspw. 
beim Einheitlichen Ansprechpartner oder einem 115-Service-Center) ein besonde-
rer Sachverstand in Form des Verfahrensmanagements und ein spezieller Wissens-
bestand in Form von Wissensmanagement-Systemen bereitgehalten werden, auf die 
andere staatliche Stellen keinen automatischen Zugriff haben49, entsteht ggf. ein 
Bedürfnis der Nutzung dieser Ressourcen zur Arbeitserleichterung. Inwieweit ein 
solcher „Service“ angeboten wird, bleibt der Organisationshoheit und der Regelung 
durch Verwaltungsvorschriften vorbehalten – die anders als für den Außenkon-
takt50 auch „Gebühren“ bzw. Verrechnungsmechanismen vorsehen könnten. 

3. Beschränkung auf Unionsbürger 
Die einzige Beschränkung des begünstigten Personenkreises ergibt sich aus den 
Begriffsbestimmungen des Art. 4 Nr. 2 und 3 DLR, nach der sowohl der Begriff 
 

tung, 2009, S. 63 ff.; Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 28 Rn. 1 ff.; s. auch Korte,
NVwZ 2007, 501 ff.; Schliesky, DVBl 2005, 887 (893 f.). 

47 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – Kommentar, 
9. Aufl. 2010, § 8a Rn. 1 ff.; s. auch Schliesky/Schulz, DVBl 2010, i.E.; Schliesky/Schulz, in die-
sem Band, S. 309 ff. 

48 Mit dem Eingriff in die „Verwaltungsautonomie der Mitgliedstaaten“ (vgl. dazu Pühs, Der 
Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 100 ff.; Huber, Recht der Europäischen Integrati-
on, 2. Aufl. 2002, S. 363 ff.; Schwarze, NVwZ 2000, 241 [245]; v. Danwitz, DVBl 1998, 421 
[429 ff.]; s. auch Wettner, Die Amtshilfe im Europäischen Verwaltungsrecht, 2005, S. 3; kri-
tisch zum Begriff Kahl, in: Calliess/Ruffert [Fn. 8], Art. 10 EGV Rn. 31 m.w.N.), die jedoch 
in immer mehr Bereichen abbedungen wird (so bereits Iglesias, EuGRZ 1997, 289 ff.), wurde 
vereinzelt (vgl. insbesondere Scholz, in: Bauer u.a. [Hrsg.], Wirtschaft im offenen Verfassungs-
staat, Festschrift für Reiner Schmidt zum 70. Geburtstag, 2006, S. 169 ff.; s. auch Ohler,
BayVBl 2006, 261 [266 f.]) versucht, die Gemeinschafts- und Verfassungswidrigkeit der 
Richtlinie zu begründen; vgl. dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 (41, Fn. 26); 
Schliesky, ebd., S. 1 (8 ff.); ders., in: Leible (Fn. 27), S. 43 (64 ff.); Streinz/Leible, in: Schlach-
ter/Ohler (Fn. 1), Einleitung Rn. 25. 

49 Die Möglichkeit, das Wissensmanagement-System des Einheitlichen Ansprechpartners zu 
nutzen, wird allen zuständigen Behörden als Kehrseite der Verpflichtung zur Zulieferung der 
Daten einzuräumen sein; vgl. zur Umsetzung durch die Landesgesetze zum Einheitlichen 
Ansprechpartner, insbesondere aber auch das schleswig-holsteinische E-Government-Gesetz 
die Ausführungen bei Schulz, in diesem Band, S. 149 (163 ff.). 

50 S. Gliederungspunkt E. VII. 
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des Dienstleistungsempfängers, als auch -erbringers die Unionsbürgerschaft respek-
tive einen innereuropäischen Verwaltungssitz voraussetzen. Es erscheint jedoch 
nicht sachgerecht, vor Beantwortung einer Anfrage und Informationserteilung die 
Staatsangehörigkeit des Anfragenden zu überprüfen. Hinzuweisen ist zudem da-
rauf, dass auch die Verpflichtung des Art. 7 Abs. 1 DLR einheitlich sowohl für EU-
Ausländer als auch Inländer bzw. grenzüberschreitende und rein innerstaatliche 
Sachverhalte umzusetzen ist51, so dass auch Informationsanfragen deutscher 
Dienstleistungserbringer und -empfänger in gleicher Weise zu beantworten sind52.

II. „Über den Einheitlichen Ansprechpartner“ 
Art. 7 Abs. 1 DLR spricht davon, dass die genannten Informationen über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner leicht zugänglich sein müssen. Die verwendete Termi-
nologie ist dabei nicht besonders glücklich gewählt, zumal es sich bei der Informa-
tion der Dienstleistungserbringer und -empfänger um eine eigene Aufgabe des 
Einheitlichen Ansprechpartners handelt53 und dieser nicht lediglich als weiterlei-
tende bzw. vermittelnde Stelle in Erscheinung tritt. Die Informationen sind also 
originär durch den Einheitlichen Ansprechpartner bereitzustellen bzw. zu erteilen. 
Auch im Rahmen des Art. 7 DLR ist grundsätzlich eine internet-basierte IT-Umset-
zung gemeint54, die es ermöglicht, den gesamten Informationsvorgang von der 
Anfrage bis hin zur Erteilung der gewünschten Auskünfte (bzw. der Zurückwei-
sung des Begehrens als unbegründet im Sinne des Art. 7 Abs. 4 DLR55) in elektro-
nischer Weise durchzuführen. 

1. Verpflichtung zu direkter (elektronischer) Kommunikation 
Denkbar wäre es, „über den Einheitlichen Ansprechpartner“ dergestalt zu interpre-
tieren, dass gerade kein direkter Kontakt zwischen Anfragendem und Einheitli-
chem Ansprechpartner erfolgen soll – so dass die Verpflichtung des Art. 7 Abs. 1 
DLR ausschließlich durch ein Informationsportal erfüllt werden könnte. Allerdings 
geht Art. 7 Abs. 1 DLR, wie die in Abs. 4 verwendete Terminologie („Auskunfts- 
und Unterstützungsersuchen“) zeigt, davon aus, dass es im Zusammenhang mit 
den Informationsverpflichtungen – auch des Abs. 1 – zur elektronischen Kommu-
nikation zwischen den Beteiligten kommen kann. Daher ist – in Übereinstimmung 
mit der Annahme, dass auch hinsichtlich der verfahrensmittelnden Aufgaben ein 

 
51 Dazu ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff. 
52 Anders wohl Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 1, 4; wie hier – aller-

dings nur für Art. 22 ff. DLR – Schmidt-Kessel, GPR 2008, 63 (64); ders., in: Schlachter/Ohler 
(Fn. 1), vor Art. 22 Rn. 5; Schauer, ERCL 2008, 1 (8 f.). 

53 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 2, 7; Schäffer, DVP 2009, 222 (224). 
54 Zu Art. 8 DLR, der elektronischen Verfahrensabwicklung, ausführlich Luch/Schulz, in: 

Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (270 ff.); Schliesky, in: Graf/Paschke/Stober (Fn. 22), S. 99 ff.; 
Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff. 

55 S. Gliederungspunkt E. V. 2. 
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„rein virtueller“ Ansprechpartner nicht für ausreichend erachtet wird56 – davon 
auszugehen, dass Art. 7 Abs. 1 DLR von einem Nebeneinander von Portal- und 
direkter (elektronischer) Kommunikation ausgeht. Es muss also auch ermöglicht 
werden, dem Einheitlichen Ansprechpartner eine Anfrage per E-Mail zukommen 
zu lassen. Dieser darf zur Beantwortung nicht ausschließlich auf ein Portal verwei-
sen; dem Begünstigten steht (je nach Begehren) ein subjektiver Anspruch auf eine 
individuelle Auskunft zu57.

2. Mehrkanalzugang  
Gemeinschaftsrechtlich verpflichtend ist dabei nicht nur der elektronische Kanal58,
sondern zumindest auch die Aufrechterhaltung des „klassischen“ Zugangs zur 
Verwaltung, bspw. schriftlich, per Fax oder auch durch persönliches Vorsprechen. 
Dies ergibt sich neben der bereits genannten Richtlinienwidrigkeit eines rein virtu-
ellen Ansprechpartners auch aus dem Wortlaut der Vorschrift, nämlich der „dop-
pelten“ Beschreibung der Zugangsmodalitäten durch Abs. 1 und 3, die zwischen 
„leichter Zugänglichkeit“ einerseits und „elektronischer Weise“ andererseits diffe-
renzieren. Ob auch die Schaffung weiterer, beispielsweise telefonischer Kontakt-
möglichkeiten erforderlich ist, beantwortet die Richtlinie nicht59.

3. Keine Rechtspflicht zu Portallösungen 
In umgekehrter Zielrichtung zum Erfordernis direkter (elektronischer) Kontakt-
möglichkeiten ist damit noch keine Entscheidung getroffen, ob die in Abs. 1 ge-
nannten Informationen dauerhaft im Internet zum Abruf bereitzustellen sind oder 

 
56 Angesichts irreführender Äußerungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

im erläuternden Handbuch („Überdies können sich die Mitgliedstaaten auch entscheiden, 
Einheitliche Ansprechpartner nur auf elektronischer Grundlage einzuführen, und somit keine 
spezifische physische Infrastruktur, zu der die Dienstleistungserbringer tatsächlich gehen 
können, zu schaffen.“) sind Zweifel daran aufgekommen, ob ein klassischer Zugang erforder-
lich oder nicht auch ein rein „virtueller“ Einheitlicher Ansprechpartner richtlinienkonform 
ist; vgl. Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 15 mit Fn. 7; dies., ebd., 
Art. 8 Rn. 3 mit Fn. 2. 

57 So auch Windoffer/Ziekow, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 7: „… der Einheitliche An-
sprechpartner hat individuelle Anfragen, d.h. solche, bei denen der Begünstigte sich nicht auf 
den Abruf standardisierter Informationen eines elektronischen Portals beschränkt, sondern 
sich direkt an ihn wendet, in eigener sachlicher Zuständigkeit (als funktionelles Back-Office) 
aktiv zu beantworten“. 

58 So auch Windoffer/Ziekow, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 7. 
59 Vgl. auch die Ausführungen im erläuternden Handbuch der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften, S. 33: „Die Festlegung elektronischer Verfahren für die Abwicklung aller 
notwendigen Verfahren und Formalitäten bedeutet natürlich nicht, dass Mitgliedstaaten keine 
anderen Formen der Abwicklung von Verfahren und Formalitäten aufrechterhalten oder 
festlegen können. Im Gegenteil: unterschiedliche Methoden zur Abwicklung von Verwal-
tungsverfahren und Formalitäten sollen, wenn möglich, nebeneinander bestehen. Allerdings 
müssen die Dienstleistungserbringer jedenfalls die Wahl haben, elektronische Verfahren zu 
verwenden“. 
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ob es richtlinienkonform ist, auf einem Portal etc. lediglich die Möglichkeit vorzu-
sehen, die betreffenden Informationen durch ein Onlineformular oder eine E-Mail 
bei Bedarf anzufordern. Sinn und Zweck der Richtlinie im Allgemeinen und des 
Art. 7 DLR im Speziellen, der einen schnellen Zugriff – optimalerweise ohne ein 
Handeln des Einheitlichen Ansprechpartners – auf die Informationen sicherstellen 
will, sprechen eigentlich für das erstgenannte Verständnis, das sich ebenfalls auf 
den Wortlaut des Art. 7 Abs. 3 DLR stützen könnte, in dem eine „leichte Zugänglich-
keit“ der Informationen gefordert wird. Allerdings ist die Vorgabe des Abs. 3 in 
gleicher Weise für die Informationsverpflichtung der zuständigen Behörden nach 
Art. 7 Abs. 2 DLR verbindlich, welche offensichtlich nicht auf eine Vorhaltung 
eines umfassenden Rechtsratgebers und verbindlicher Auslegungshinweise im In-
ternet für alle dienstleistungsrelevanten Vorschriften (also einem „Online-Kom-
mentar für Jedermann“) gerichtet ist, sondern einen Dialog zwischen Dienstleis-
tungserbringer/-empfänger und zuständiger Behörde (ggf. unter Einschaltung des 
Einheitlichen Ansprechpartners) erfordert60. Gegen die Annahme, Art. 7 Abs. 1 
DLR definiere die zwingenden Bestandteile eines Onlineangebots der Einheitlichen 
Ansprechpartner, spricht schließlich Art. 7 Abs. 4 DLR, der von „Auskunfts- und 
Unterstützungsersuchen“ der Dienstleistungserbringer und -empfänger spricht. Eine 
Begrifflichkeit, die im Falle eines umfassenden Informationsangebots im Internet 
nicht passend erschiene. 

Mithin besteht keine Rechtspflicht, die Informationen des Art. 7 Abs. 1 DLR auf 
einer Portal-Homepage des Einheitlichen Ansprechpartners dauerhaft und ständig 
aktualisiert bereitzustellen; allerdings ist wohl nur ein solches Vorgehen sachge-
recht, da für die Erfüllung dieser Aufgabe des Einheitlichen Ansprechpartners 
ohnehin ein Wissensmanagement-System zu schaffen und die Informationen in 
„einfacher und verständlicher Sprache“ (so die Vorgabe für die zuständigen Behörden in 
Art. 7 Abs. 2 DLR61) für den Fall der Übermittlung redaktionell aufzubereiten sind, 
so dass die permanente Veröffentlichung im Internet dann lediglich ein kleiner – 
aus Sicht der Dienstleistungserbinger und -empfänger entscheidender – Schritt 
wäre62. Zudem geht mit einem solchen Zugangskanal zu den relevanten Informati-
onen eine Arbeitsentlastung des ansonsten jede Informationsanfrage selbst bearbei-
tenden Ansprechpartners einher. Jedoch sind auch die aus der maßgeblichen Kun-

 
60 Anders wohl Schäffer, DVP 2009, 222 (224), der auch die Erfüllung der Verpflichtungen aus 

Art. 7 Abs. 2 DLR durch die zuständigen Behörden durch Portale realisieren möchte. 
61 S. Gliederungspunkt E. III. 
62 Mit diesem Schritt erlangt die Aktualisierungspflicht und Pflegeverantwortung der Beteiligten 

(dazu Gliederungspunkt E. IV. 5. c) besondere Relevanz, da beispielsweise bei einer Ertei-
lung der Informationen auf Abruf durch den zuständigen Sachbearbeiter noch eine Letztkon-
trolle der Informationen erfolgen kann, dies jedoch im Falle des permanenten Abrufangebots 
nicht der Fall ist. Von einem Nebeneinander von Portal-Informationen und individuellen 
Anfragen, die der Einheitliche Ansprechpartner in eigener sachlicher Zuständigkeit „aktiv“ 
beantwortet, gehen auch Ziekow/Windoffer in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 7 aus. 
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densicht63 mit einem derartigen System verbundenen Nachteile bei der konkreten 
Umsetzung zu berücksichtigen; die im Internet zur Verfügung stehenden Informa-
tionen dürfen keinesfalls dazu führen, dass es dem Dienstleistungserbringer/-
empfänger erschwert wird, die für ihn relevante Information gezielt zu finden. Ein 
Onlinesystem ist daher mit einer intelligenten Such- und Anfragefunktion (sog. 
„Wizards“) sowie einer gut strukturierten Datenbank im Hintergrund zu versehen, 
um eine Beantwortung von Auskunftsverlangen durch einen kompetenten Sachbe-
arbeiter äquivalent ersetzen zu können – zudem bleibt der Rückgriff auf eine direk-
te Kommunikation möglich. 

Quelle:  Anlage A 7 (Wertschöpfungsnetze und Prozessmodelle mit der PICTURE-
Methode, ERCIS) zum Abschlußbericht des Deutschland-Online-Projektes 
„IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie“64 

63 So ist beispielsweise anerkannt, dass sich die „Einheitlichkeit“ der Ansprechpartner aus-
schließlich subjektiv aus Sicht der Dienstleister bestimmt; vgl. Schliesky, DVBl 2005, 887 
(890); Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1214); Schliesky/Schulz, Kommune21 5/2008, S. 16 f.; Rau-
ber, HGZ 2008, 118 (121); s. auch Schliesky in: ders. (Fn. 19), S. 1 (6): „Zugleich mahnt die 
Dienstleistungsrichtlinie […] zur Kundenorientierung“; ähnlich ders., Die Verwaltung 38 
(2005), 339 (348). Unter subjektiver Einheitlichkeit in diesem Sinne ist die Zuständigkeit der 
gleichen Behörde, für die gesamte Dauer der Dienstleistungstätigkeit und die Wahrnehmung aller Auf-
gaben des Einheitlichen Ansprechpartners zu verstehen; so auch Schliesky, in: ders. (Fn. 1), S. 1 
(15 mit Fn. 58); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 18; vgl. zu den 
Auswirkungen der subjektiven Sichtweise, die im Zusammenhang mit der DLR vorrangig ei-
ne der Unternehmen sein wird, auf das deutsche Verfahrensrecht Korte, in: Schliesky (Fn. 1), 
Teil II, S. 57 ff. 

64 Abrufbar unter www.deutschland-online.de; zur PICTURE-Methode Becker/Algermis-
sen/Falk, Prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung: Prozessmanagement im Zeitalter 
von E-Government und New Public Management, 2007; Algermissen, Prozessorientierte Ver-
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III. Begrenzung durch die „Verbandskompetenz“ des Ein-
heitlichen Ansprechpartners? 

Im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 DLR erscheint fraglich, ob die Verpflichtung zur 
Information durch die Verbandskompetenz bzw. „Zuständigkeit“65 des Einheitli-
chen Ansprechpartners beschränkt wird. Dies hätte zur Folge, dass bspw. ein bei 
einer Landesbehörde angesiedelter Einheitlicher Ansprechpartner66 keine Informa-
tionen zu zuständigen Bundesbehörden oder Behörden anderer Bundesländer ertei-
len könnte. Mit der Ansiedlung auf kommunaler oder Kammerebene wäre eine 
noch weitergehende Einschränkung verbunden67. Eine solche Sichtweise ist jedoch 
abzulehnen, zumal auch im Rahmen des Art. 6 DLR anerkannt ist, dass über den 
Einheitlichen Ansprechpartner alle Verfahren und Formalitäten im Zusammenhang 
mit der Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit abgewickelt wer-
den müssen, unabhängig davon, in wessen Verantwortung diese durchgeführt wer-
den – also auch wenn verbandsebenenübergreifendes Tätigwerden erforderlich 
wird. Dies hat auch bzw. erst recht im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 DLR zu gelten. 
Für die Informationen nach Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR ergibt sich dies bereits aus 
dem Wortlaut („Anforderungen, die für in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene Dienstleistungs-
erbringer gelten“); diese Auslegung ist aber auch im Kontext der lit. b) bis e) verbind-
lich. Konsequenz ist, dass allen Einheitlichen Ansprechpartnern bspw. auch die 
Zuständigkeitsverteilungen innerhalb der anderen Bundesländer so bekannt sein 
müssen, dass sie auch über diese eine verbindliche Auskunft erteilen können. Sollte 
– gerade in der Anfangszeit – das Wissensmanagement-System bzw. der Zustän-

 
waltungsmodernisierung: Gestaltung der Prozesslandschaft in öffentlichen Verwaltungen mit 
der PICTURE-Methode, 2006; Becker/Algermissen/Räckers, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 
S. 161 ff. 

65 Zur Geltung des § 3 VwVfG zur Ermittlung des „zuständigen“ Ansprechpartners Schlies-
ky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (262 ff.). 

66 Derzeit geplant in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt; vgl. die Übersicht bei Schlies-
ky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276 ff.) im Zusammenhang mit der Umsetzungs-
gesetzgebung der Länder. 

67 Allgemein zur Ansiedlung Ziekow/Windoffer (Fn. 37), passim; Windoffer, DVBl 2006, 1210 
(1211); ders., NVwZ 2007, 495 ff.; ders., in: Leible (Fn. 27), S. 25 ff.; Während von Kuhn (Eil-
dienst LKT NRW 2007, 412 [412]; ähnlich Ruge, NdsVBl 2008, 305 [306]) die Kommunen als 
„geborene Einheitliche Ansprechpartner“ bezeichnet werden, setzt sich Palige (GewArch 
2007, 273 ff.; dagegen Dürr, GewArch 2008, 25 f.) vehement für eine Einbeziehung der 
Handwerkskammern ein (ähnlich Windoffer, GewArch 2008, 97 ff.; s. auch Stober, WiVerw 
2008, 139 [146 f.]; Müller, in: Kluth/Müller/Peilert [Hrsg.], Wirtschaft – Verwaltung – Recht, 
Festschrift für Rolf Stober zum 65. Geburtstag am 11. Juli 2008, 2009, S. 349 [359 ff.]; Eisen-
menger, NVwZ 2008, 1191 [1192 ff.]). Vorzugswürdig erscheint jedoch ein Kooperationsmo-
dell in Form der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts in gemeinsamer Träger-
schaft von Land, Kommunen, Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern; 
dazu Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 118 ff.; Schliesky/Schulz, innovative Verwaltung 7-
8/2008, 11 (12 f.); Schulz, DÖV 2009, 1028 ff.; Kormann, Einheitlicher Ansprechpartner und 
deutscher Föderalismus, 2008. Rauber, HGZ 2008, 118 (123) hält die Ansiedlung auf kom-
munaler Ebene sogar für verfassungsrechtlich geboten. 
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digkeitsfinder diese Informationen noch nicht abdecken, besteht eine Verpflichtung 
der Einheitlichen Ansprechpartner und zuständigen Behörden, sich gegenseitig zu 
unterstützen und die Informationen aus ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
schnellstmöglich zu übermitteln68.

Entgegen der ursprünglichen politischen Absichtserklärungen wird es aber keine 
einheitliche Struktur der Einheitlichen Ansprechpartner geben. Damit verbunden 
erscheint es nahezu ausgeschlossen, dass sich die Aufgabenträger69 (Länder, Kom-
munen und Kammern) auf einheitliche IT- und Wissensmanagement-Systeme 
einigen können. Es ist also von einem Nebeneinander von (mindestens) 16 IT-
Lösungen auszugehen. Insbesondere die Existenz dienstleistungsspezifischer An-
forderungen auf kommunaler Ebene70 zeigt dabei, dass es den Einheitlichen An-
sprechpartnern nicht möglich sein wird, aus eigener „Kraft“ alle erforderlichen 
Informationen zusammenzutragen. Dies gilt bereits im Rahmen der eigenen Ver-
bandskompetenz, erst recht aber bei der Einbindung anderer Bundesländer und 
deren kommunalen Spezifika71. Über geeignete Schnitt- und Clearingstellen wird 
ein gegenseitiger Zugriff zu ermöglichen sein – inwieweit der gesetzliche Koopera-
tionsrahmen (in der Regel über Staatsverträge und Verwaltungsabkommen) sachge-
rechte Lösungen ermöglicht, kann hier nicht abschließend beantwortet werden. 
Versteht man die Vorhaltung und Pflege von Informationen in Wissensmanage-
ment-Systemen als „operative Hilfstätigkeit“, käme aber auch eine Bündelung der 
Ressourcen durch den Einsatz von Shared Services Center72 in Betracht. 

 
68 Eine solche Verpflichtung lässt sich ggf. § 71d VwVfG n.F. entnehmen; s. dazu Schulz, in 

diesem Band, S. 149 (158 f.). 
69 Im Gegensatz bspw. zur elektronischen Verfahrensabwicklung bestehender Aufgaben oder 

der Einbindung des Einheitlichen Ansprechpartners in bestehende Verwaltungsverfahren, 
sind die Informationsverpflichtungen des Art. 7 Abs. 1 und 2 DLR als Zuweisung einer neu-
en Aufgabe (allerdings direkt durch die Europäische Gemeinschaft und damit nicht 
konnexitätsauslösend) zu bewerten; zum Aufgabenbegriff in diesem Kontext demnächst 
Schliesky/Schulz/Tallich, in: Schliesky (Hrsg.), Staatliches Innovationsmanagement, 2010, i.E. 

70 Exemplarisch sei hier die Zulassungspflicht für Gewerbetreibende auf kommunalen Friedhö-
fen genannt; vgl. dazu Schulz, KommJur 2009, 441 ff.; s. auch Luch/Schulz, in: Schliesky 
(Fn. 1), Teil I, S. 59 (109); Schulz, ebd., S. 175 (198 f.). 

71 Hinsichtlich der Erstreckung auch auf Informationen aus anderen „Verwaltungssphären“ 
besteht zwar eine qualitative Ähnlichkeit zu § 16d S. 1 GO SH (dazu Schliesky, in: Praxis der 
Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 1, § 16d Rn. 5, 6), der verlangt, 
dass „die Gemeinden im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten die Ein-
wohnerinnen und Einwohner [beraten] und bei der Antragstellung für Verwaltungsverfahren 
behilflich [sind], auch wenn für deren Durchführung eine andere Behörde zuständig ist“, al-
lerdings wird mit der Umsetzung der DLR eine quantitative Veränderung einhergehen. 

72 Zum Gedanken der „Shared Services Center“ bspw. Schütz, in: Hill (Hrsg.), Die Zukunft des 
öffentlichen Sektors, 2005, S. 23 ff.; Maier/Gebele, DVP 2007, 270 ff.; vgl. auch Schulz 
(Fn. 19), S. 15 ff., 49 ff.; Lietz, in: Zechner (Fn. 4), S. 269 ff.; zum Aspekt der Arbeitsteiligkeit 
Schliesky, ZSE 6 (2008), 304 (318 ff.). 
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IV. Zuständiger Einheitlicher Ansprechpartner 
Angesichts der Abwicklung aller (auch verbandsebenenübergreifenden) Informati-
onsanfragen existiert kein in diesem Sinne „zuständiger“ bzw. „unzuständiger“ 
Einheitlicher Ansprechpartner. Während bei der Verfahrensabwicklung nach Art. 6 
DLR ein objektiver Zusammenhang der Formalitäten (auch wenn diese zu einem 
späteren Zeitpunkt einbezogen werden sollen) zu fordern ist73, um die Zuständig-
keit nach § 3 VwVfG zu bejahen, steht die Richtlinie einer Differenzierung der 
Informationsverpflichtungen entgegen. Ob sich die Umsetzung des Art. 7 Abs. 1 
und 2 DLR in § 71c VwVfG insoweit als richtlinienkonform darstellt, erscheint 
zweifelhaft, zumal die gewählte Regelungssystematik (Anordnung des Verfahrens 
nach §§ 71a ff. VwVfG und damit auch des § 71c VwVfG im Fachrecht) für In-
formationspflichten nicht (und erst recht nicht diejenigen gegenüber den Dienst-
leistungsempfängern) passend erscheint74.

V. Inhalt der Verpflichtung im Einzelnen 
Die Verpflichtungen des Art. 7 Abs. 1 lit. a) bis e) beziehen sich lediglich auf solche 
Verfahren, Formalitäten und Anforderungen, die auch grundsätzlich in den An-
wendungsbereich der Richtlinie fallen. Als dienstleistungsspezifisch sind in Abgren-
zung zu den sog. Jedermann-Anforderungen des Erwägungsgrundes 9 Verwal-
tungsverfahren nur zu klassifizieren, wenn die maßgeblichen Normen das „Ob“ 
oder „Wie“ einer Dienstleistungstätigkeit betreffen und weit überwiegend an Ge-
werbetreibende (nach nationalem Begriffsverständnis) adressiert sind75.

Der Katalog ist hinsichtlich der rechtlichen Verpflichtung der Mitgliedstaaten ab-
schließend76; eine Erweiterung kommt zunächst nach Art. 21 DLR in Betracht, 
wenn die dort genannten Aufgaben ebenfalls dem Einheitlichen Ansprechpartner 
übertragen werden. Daneben sind jedoch auch freiwillige – über eine Eins-zu-Eins-
Umsetzung77 hinausgehende – Erweiterungen denkbar. Angeregt wurde bereits 
eine Erstreckung der Informationsverpflichtungen auf das Arbeits- und Sozialrecht, 
allerdings sollte immer auf eine Kongruenz mit den über den Einheitlichen An-
sprechpartner abzuwickelnden Verfahren geachtet werden. Öffnet man dessen 
Service über Art. 1 Abs. 6 DLR78 hinausgehend für arbeits- und sozialrechtliche 

 
73 Kormann (Fn. 67), S. 20 f.; Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 37), S. 27 f.; für ein weiterge-

hendes „Mitnahmerecht“ Luch, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 149 (166 f.); Schliesky, in: Leible 
(Fn. 27), S. 43 (56 f.); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (6). 

74 Dazu ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 149 (156). 
75 Ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (87 ff.); s. auch Schlies-

ky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 (174 f.). 
76 So auch Windoffer/Ziekow, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 5. 
77 Dazu im Kontext der DLR Calliess, in: Koeck/Karollus (Hrsg.), The New Services Directive 

of the European Union, S. 117 (141). 
78 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (76 f.). 
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Verfahren, über Art. 2 Abs. 3 DLR79 hinausgehend für steuerrechtliche Formalitä-
ten oder über Art. 2 Abs. 2 DLR80 hinaus für andere Branchen, ist es nahezu zwin-
gend dann auch die Informationsverpflichtungen der Einheitlichen Ansprechpart-
ner und der zuständigen Behörden zu erweitern. Eine Einbeziehung sozial-, arbeits- 
und steuerrechtlicher Verfahren erscheint sinnvoll, da dies den Service des Einheit-
lichen Ansprechpartners erheblich aufwerten würde. Zudem kann dem von Kriti-
kern der Richtlinie befürchteten „Sozialdumping“81 entgegengewirkt werden, da die 
Verfahrensabwicklung immer auch mit einer Informationsverpflichtung korres-
pondiert. Der Einheitliche Ansprechpartner wäre so in der Lage, auf arbeitsschutz- 
und sozialversicherungsrechtliche Notwendigkeiten hinzuweisen und diesbezügli-
che Anfragen kompetent zu beantworten82. Argument für die Erstreckung ist zu-
dem § 14 GewO, der auch bisher für diese Verfahren einen gewissen Bündelungs-
effekt bewirkte83, hinter dem der Service des Einheitlichen Ansprechpartners nicht 
zurückbleiben sollte. 

1. Anforderungen für niedergelassene Dienstleistungserbringer (lit. a) 

a) Anforderungen  
„Anforderung“ im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR ist als Oberbegriff zu den 
bspw. von Art. 6 Abs. 1 DLR angesprochenen Formalitäten und Verfahren zu 
verstehen und meint ausgehend von der Legaldefinition des Art. 4 Nr. 7 DLR 
„Auflagen, Verbote, Bedingungen oder Beschränkungen, die in den Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten festgelegt sind (…)“. Vereinfacht 
ausgedrückt ist somit jede auf staatliche – unmittelbare oder abgeleitete – Hoheits-
gewalt rückführbare Vorgabe für Dienstleistungstätigkeiten als Anforderung im 
Sinne der Richtlinie zu subsumieren84. Anforderungen in diesem Sinne ergeben sich 
also vor allem aus den dienstleistungsspezifischen Vorschriften, die in Überein-
stimmung mit Art. 9 ff. DLR für die Niederlassungsfreiheit und mit Art. 16 DLR 
für die Dienstleistungsfreiheit zulässigerweise aufrecht erhalten werden können. 
Obwohl Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR in seinem ersten Halbsatz von Anforderungen, 
 
79 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (77 f.). 
80 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (65 ff.). 
81 Vgl. zum Herkunftslandprinzip im Zusammenhang mit Dienstleistungs- und Berufsanerken-

nungsrichtlinie Calliess, DVBl 2007, 336 ff.; Frenz, GewArch 2007, 98 ff.; Hatje, NJW 2007, 
2357 ff.; Albath/Giesler, EuZW 2006, 38 ff.; Rieger/Kluth, GewArch 2006, 1 ff.; Schliesky,
DVBl 2005, 887 (888 ff.); Mankowski, IPrax 2004, 385 ff.; zu den Auswirkungen der DLR auf 
„soziale Dienstleistungen“ Rixen, ZESAR 2010, 5 ff. 

82 Diese Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners ist auch der Grund für die in einigen 
Bundesländern diskutierte bzw. geforderte Einbindung der Gewerkschaften in die Strukturen 
der Einheitlichen Ansprechpartner; vgl. dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 
(294, 296). 

83 Zu § 14 GewO Marcks, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), GewO, Loseblatt (Stand: Januar 
2009), § 14 Rn. 74 ff. 

84 S. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (80 f.). 
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„die für niedergelassene Dienstleistungserbringer“ gelten, spricht, muss davon ausge-
gangen werden, dass eine Beschränkung auf Niederlassungssachverhalte nicht in-
tendiert gewesen sein dürfte, zumal der zweite Halbsatz („insbesondere bezüglich 
der Verfahren und Formalitäten für die Aufnahme und Ausübung von Dienstleis-
tungstätigkeiten“) keine solche Beschränkung enthält und der Service der Einheitli-
chen Ansprechpartner nach Art. 6 DLR sowohl für die Inanspruchnahme der 
Niederlassungs- als auch Dienstleistungsfreiheit offen steht. 

b) Abgrenzung zu Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DLR  
In Abgrenzung zu Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DLR bezieht sich Art. 7 Abs. 1 DLR 
lediglich auf diejenigen Anforderungen, die der Mitgliedstaat des Einheitlichen 
Ansprechpartners stellt, wobei diese Kompetenz durch das von Art. 16 DLR für 
die Dienstleistungsfreiheit angeordnete Konzept des „modifizierten Herkunfts-
landprinzips“85 deutlich beschnitten ist. Bei der Niederlassungsfreiheit findet auch 
nach der DLR grundsätzlich das Bestimmungslandprinzip Anwendung, so dass die 
Informationsverpflichtung hier weiter reicht. 

c) Informationen über Jedermann-Anforderungen? 
Problematisch erscheint auch im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR die Aus-
grenzung von „Jedermann-Anforderungen“ im Sinne des Erwägungsgrundes 986.
Während der zweite Halbsatz exakt dessen Formulierung übernimmt und daher 
wohl gegen eine Informationsverpflichtung auch für diese Anforderungen streitet, 
ist der erste Halbsatz offener formuliert – dennoch bleibt auch hier eine Beschrän-
kung auf dienstleistungsspezifische Anforderungen beabsichtigt; auch wenn sich 
eine solche als nicht sachgerecht erweist, so dass wie im Rahmen des Art. 6 DLR 
eine teleologische Reduktion geboten erscheint87. Zur Vermeidung von Umset-
zungsdefiziten sollten die Einheitlichen Ansprechpartner im Zweifel von einer 
Erfassung ausgehen88 und die begehrte Information erteilen. Aufgrund vergleichba-
rer Projekte, die über den engen Bereich der Dienstleistungstätigkeit hinausreichen, 
werden bei den staatlichen Stellen ohnehin auch Informationen über Jedermann-
Anforderungen bereitzuhalten sein, auf die dann ggf. unkompliziert zurückgegrif-
fen werden kann. Insoweit kommt eine Nutzung der Wissensmanagement-Systeme 

 
85 Roth, in: Leible (Fn. 27), S. 205 (216); Streinz, ebd., S. 95 (110); Roth, VuR 2007, 161 (171); 

Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 22; Streinz/Leible, ebd., Art. 3 Rn. 11; 
Calliess, DVBl 2007, 336 (344); Korte, NVwZ 2007, 501 (507); Günnewicht/Tiedge, WiVerw 
2008, 212 (224); anders Frenz, GewArch 2007, 98 (104); s. auch Ohler, in: Leible (Fn. 27), 
S. 157 (161). 

86 Ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (87 ff.); s. auch Schlies-
ky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 (174 f.). 

87 Windoffer, GewArch 2008, 97 (98); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn 7. 
88 Zur Zweifelsregelung im Kontext der Verfahrensabwicklung Luch/Schulz, in: Schliesky 

(Fn. 1), Teil I, S. 59 (114). 
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für das Bürgertelefon 11589 in Betracht, zumal dieses das ambitionierte Ziel ver-
folgt, alle Informationsanfragen der Bürger (also bezogen auf „Jedermann-
Anforderungen“) zumindest an die zuständige Behörde weiterleiten zu können. 

d) Inhaltliche „Tiefe“ der Information  
Die inhaltliche Tiefe der Informationen lässt sich ausgehend von der Binnensyste-
matik des Art. 7 DLR bestimmen. Nicht gefordert ist die Rechtsberatung im Ein-
zelfall (Abs. 6), aber auch nicht Informationen über die gewöhnliche Anwendung 
und Auslegung der Vorschriften (Abs. 2). Diese Differenzierung zu den zuständi-
gen Behörden erscheint sachgerecht, da es ausgeschlossen erscheint, beim Einheit-
lichen Ansprechpartner das Fachwissen für die Anfragen bettreffend der gewöhnli-
chen Auslegung oder Anwendung aller dienstleistungsspezifischen Verfahren vor-
zuhalten90 – hierzu müsste sowohl die geschriebene (in Form von Erlassen und 
Verwaltungsvorschriften) als auch ungeschriebene Verwaltungspraxis bekannt sein.  

Insoweit beschränkt sich Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR auf die Benennung der abzuwi-
ckelnden Verfahren und Formalitäten, aber auch aller ohne Kontakt mit staatlichen 
Stellen zu beachtenden Vorgaben (bspw. bei der Verwendung von Ausrüstungsge-
genständen und Materialien), die Darstellung des Ablaufs von Verfahren in groben 
Zügen, die Angabe der einschlägigen Rechtsgrundlagen und die Wiedergabe ihres 
Wortlautes91 sowie Hinweise auf standardmäßig verwendete Formulare o.ä. 

2. Zuständige Behörden (lit. b) 

a) Sinn und Zweck  
Lit. b) dient vorrangig dazu, dem Dienstleistungserbringer den Direktkontakt zu 
den zuständigen Behörden zu ermöglichen. Dabei ist es unerheblich, ob er die 
Information dazu benötigt, der zuständigen Behörde ein Informationsersuchen 
nach Abs. 2 direkt zu übermitteln oder ob er bspw. ein Verfahren oder eine Forma-
lität direkt bei der Behörde abwickeln möchte. Der direkte Kontakt kann sich an-
bieten, um Zeitverzögerungen bspw. durch die Einreichung unvollständiger oder 
fehlerhafter Unterlagen zu vermeiden. Die in lit. b) angegebene Intention („um eine 
direkte Kontaktaufnahme mit diesen zu ermöglichen“) der Anfrage darf nicht zu 
der Annahme führen, der Dienstleistungserbringer könne nur dann die Angabe 
zuständiger Behörden verlangen, wenn er glaubhaft darlegt, er wolle den Direkt-
kontakt wählen – auch bei Inanspruchnahme des Einheitlichen Ansprechpartners 
für alle Informations- und sonstigen Anliegen bleibt der Informationsanspruch aus 
Art. 7 Abs. 1 lit. b) DLR gegeben. 

 
89 Zu Parallelitäten Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Fn. 12), S. 92 (109 ff.). 
90 Bereits die Kenntnis der Existenz (kommunalrechtlicher) Anforderungen wird sich nur durch 

eine Zusammenführung dezentraler Wissensmanagement-Lösungen erreichen lassen; s. be-
reits Gliederungspunkt C. III. 

91 So Windoffer/Ziekow, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 5. 
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b) Zuständige Behörde  
Der Begriff der „zuständigen Behörde“ wird von Art. 4 Nr. 9 DLR legal definiert 
und umfasst mithin jede Stelle oder Behörde, die in einem Mitgliedstaat eine Kont-
roll- oder Regulierungsfunktion für Dienstleistungstätigkeiten (zu ergänzen ist: oder 
die gewerbliche Niederlassung) innehat. Im Ergebnis schuldet der Einheitliche 
Ansprechpartner Informationen zu allen zuständigen Behörden für Dienst-
leistungs- und Niederlassungssachverhalte sowie die Aufnahme und Ausübung der 
Tätigkeit. Ausgehend von dieser Legaldefinition erscheint fraglich, ob ggf. auch 
Informationen zu „mitwirkenden“ Behörden zu erteilen sind – bei Einbeziehung 
baurechtlicher Verfahren92 wäre hier insbesondere an das 
Einvernehmenserfordernis des § 36 BauGB zu denken. Zwar handelt die Gemein-
de hier nicht nach außen verantwortlich, so dass bspw. auch Klagen auf die Mitwir-
kungshandlung regelmäßig ausgeschlossen sind93, dennoch kann der Direktkontakt 
erforderlich werden, um die Entscheidung der Gemeinde zu beeinflussen. Aus 
diesem Grund ist ein weites Verständnis zu Grunde zu legen. Zuständige Behörden 
sind folglich alle Stellen, die an einem dienstleistungsspezifischen Verfahren in 
verbindlicher Weise mitwirken. 

c) „Tiefe“ der geschuldeten Informationen  
Dem Dienstleistungserbringer soll die direkte Kontaktaufnahme mit der zuständi-
gen Behörde ermöglicht werden, so dass fraglich ist, welche Informationen das 
Angebot des Einheitlichen Ansprechpartners konkret beinhalten muss. Denkbar 
wäre es, die Angabe des Rechtsträgers, der Behörde im Sinne des § 1 Abs. 4 
VwVfG, des zuständigen Organs und oder des zuständigen Amtswalters zu verlan-
gen. Letzteres wird gemeinschaftsrechtlich jedoch nicht verlangt. Erforderlich ist 
lediglich die Angabe der sachlich und örtlich zuständigen Stelle und – wo dies aus-
nahmsweise der Fall ist – der funktionell zuständigen Behörde94. Eine Kenntnis der 
internen Geschäftsverteilung ist daher beim Einheitlichen Ansprechpartner nicht 
erforderlich – wenn ein Zuständigkeitsfinder o.ä. diese Angaben ebenfalls enthält, 

 
92 S. Windoffer, GewArch 2008, 97 (98); Ziekow/Windoffer in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 

Rn. 7; Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (111); gegen eine pauschale Herausnah-
me zwar Schübel-Pfister, ZfBR 2008, 242 ff. Ihre Ausführungen sind dennoch missverständ-
lich, da die der Gefahrenabwehr dienenden standort- bzw. vorhabenbezogenen Vorschriften 
aus dem Anwendungsbereich generell ausgenommen sein sollen. „Die Dienstleistungserbrin-
ger [können] aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder der geordneten städtebaulichen 
Entwicklung [von diesen Vorgaben] nicht befreit sein“. Hierbei wird übersehen, dass eine 
Einbeziehung der entsprechenden Normen in den Anwendungsbereich der Richtlinie nicht 
zwangsläufig deren Unanwendbarkeit bedeutet, sondern lediglich die Verpflichtung, die An-
forderungen auf ihre Europarechtskonformität hin zu überprüfen. Zum Sonderfall der Be-
bauungspläne Windoffer, BauR 2009, 1811 ff. 

93 Statt vieler Hofmeister, in: Spanowsky/Uechtritz (Hrsg.), Baugesetzbuch – Kommentar, 2009, 
§ 36 Rn. 38, 44; Dürr, in: Brügelmann (Hrsg.), Baugesetzbuch, Loseblatt (Stand: April 2009), 
§ 36 Rn. 55, 63. 

94 Zu den Elementen der Zuständigkeit Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), Vor § 3 Rn. 5 ff. 
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wäre es aber unproblematisch den Service zu erweitern und auch diese Daten her-
auszugeben95.

3. Register (lit. c) 
Die von lit. c) genannten Register und Datenbanken müssen einerseits öffentlich 
zugänglich sein, andererseits Informationen über Dienstleistungserbringer oder 
Dienstleistungen enthalten. Öffentlich zugänglich sind alle Register, die nicht aus-
schließlich von staatlichen Stellen eingesehen werden können, d.h. eine Teilöffent-
lichkeit ist ausreichend. Sobald nämlich einzelne außerhalb des Staates stehende 
Personen oder Personengruppen Einsichtsrechte haben, handelt es sich um ein 
öffentliches Register – die Beschränkung des Einsichtsrechts stellt sich als Bedin-
gung der Einsicht im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c) DLR dar, die ebenfalls anzuge-
ben ist. Unter „Mittel“ sind die Modalitäten der Einsichtnahme zu subsumieren, 
also die Frage, wo bzw. bei welcher Institution, in welcher Form (bspw. elektro-
nisch) und durch wen (bspw. nur besonders Bevollmächtigte) ein Einsichtsrecht 
besteht. Unter „Bedingungen“ ist bspw. eine Gebühr, eine Beschränkung des Per-
sonenkreises oder das Erfordernis, ein bestimmtes Interesse an den gespeicherten 
Informationen glaubhaft machen zu müssen, zu verstehen. Beispiele für erfasste 
Register sind das (elektronische96) Handelsregister, die Handwerksrolle, die Listen 
der freien Berufe und das bei den IHK geführte Versicherungsvermittlerregister 
gem. §§ 34d Abs. 7 i.V.m. § 11a Abs. 1 GewO97, nicht jedoch das Gewerbezentral-
register98, da es diesem an der öffentlichen Zugänglichkeit mangelt, oder das 
Grundbuch, da es keinen dienstleistungsspezifischen Charakter hat. 

Die Informationsverpflichtung des Art. 7 Abs. 1 lit. c) DLR überschneidet sich also 
nur in Teilbereichen mit den von Art. 28 Abs. 7 DLR angesprochenen dienstleis-
tungsspezifischen Registern, zumal im Rahmen der europäischen Amtshilfe primär 
auf interne, nicht öffentliche Register, bspw. das Gewerbezentralregister zugegrif-
fen werden soll99.

4. Verfügbare Rechtsbehelfe (lit. d) 

a) Rechtbehelfe 
Art. 7 Abs. 1 lit. d) DLR verpflichtet den Einheitlichen Ansprechpartner zur In-
formation über die allgemein verfügbaren Rechtsbehelfe, wobei nicht ausschließlich 

 
95 Zum Problem der Angabe von Daten der Behördenmitarbeiter im Internet Guckelberger, ZBR 

2009, 332 ff. 
96 Vgl. dazu Jeep/Wiedemann, NJW 2007, 2439 ff.; Schmittmann/Böing, VR 2008, 1 ff.; Müther,

RPfleger 2008, 233 ff.; Karpen/Biernert, in: Kluth/Müller/Peilert (Fn. 67), S. 371 (381 f.); 
97 S. dazu Karpen/Biernert, in: Kluth/Müller/Peilert (Fn. 67), S. 371 (383 f.); Schönleiter, GewArch 

2007, 265 ff.; zu datenschutzrechtlichen Aspekten Schulze-Werner, GewArch 2008, 63 ff. 
98 Zum Inhalt bspw. Kahl, in: Landmann/Rohmer (Fn. 83), § 149 Rn. 3 ff. 
99 Zu Art. 28 Abs. 7 DLR ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (302 f.). 
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gerichtlicher, sondern auch administrativer Rechtsschutz erfasst wird. Darüber 
hinaus ist der Begriff im weitesten Sinne zu verstehen. Der Einheitliche Ansprech-
partner muss dem Dienstleistungserbringer und -empfänger also alle bestehenden 
Möglichkeiten aufzeigen, sich bspw. gegen eine ablehnende Behördenentscheidung 
zu wehren. Erfasst werden daher je nach Konstellation auch Fach- und Dienstauf-
sichtsbeschwerden o.ä. 

b) Rechtsschutz in den unterschiedlichen Konstellationen 
Angesprochen sind Streitigkeiten in vier verschiedenen Akteurskonstellationen, 
nämlich zwischen zuständiger Behörde (zu ergänzen wäre der Einheitliche An-
sprechpartner für den Fall, dass er ausnahmsweise fallabschließend nach außen 
hoheitlich handelt) und Dienstleistungserbinger bzw. Dienstleistungsempfänger, 
zwischen Dienstleistungserbinger und Dienstleistungsempfänger und schließlich 
zwischen Dienstleistungserbringern100.

aa) Zuständige Behörde/Dienstleistungserbringer 
Streitigkeiten zwischen zuständiger Behörde und Dienstleistungserbringer werden 
sich in der Regel auf die Versagung oder den Widerruf einer Erlaubnis, die Unter-
sagung einer erlaubnisfreien Tätigkeit oder belastende Nebenbestimmungen in 
Form von Auflagen o.ä. beziehen. Angesprochen sind damit die Rechtsbehelfe des 
Verwaltungsrechtswegs, also primär die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage 
einschließlich der zu beachtenden Form- und Verfahrensvorgaben, vorgelagert aber 
auch das Widerspruchsverfahren als administrativer Rechtsbehelf. Als Rechtsbehelf 
im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. d) DLR ist auch der einstweilige Rechtsschutz nach 
§ 80 Abs. 5, § 80a oder § 123 VwGO anzusehen. Hinsichtlich der Frage, ob eine 
bestimmte Anforderung (bspw. an Ausrüstungsgegenstände oder Aushangpflich-
ten) vom Dienstleistungserbringer zu beachten ist, kommt unter Umständen auch 
eine (negative) Feststellungsklage in Betracht. 

bb) Zuständige Behörde/Dienstleistungsempfänger 
Die im Verhältnis der zuständigen Behörden zum Dienstleistungsempfänger beste-
henden Rechtsbehelfe sind begrenzt. Denkbar sind Konstellationen, in denen ein 
Dienstleistungsempfänger bspw. aufgrund des Fehlverhaltens des Dienstleistungs-
erbringers ein Einschreiten der Behörde fordert, so dass auch hier Rechtsbehelfe 
der VwGO in ihrer Funktion als Realisierung der Ansprüche aus drittschützenden 
Normen angesprochen sind. Darüber hinaus kommen aber auch Haftungssituatio-
nen und damit der Rechtsschutz vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Betracht, 
sollte der Dienstleistungsempfänger bspw. geltend machen, die Zulassung eines 
unzuverlässigen Anbieters oder die Erteilung einer Falschinformation nach Art. 7 
Abs. 2 DLR habe bei ihm einen Schaden verursacht. 

 
100 Vgl. zu den erfassten Rechtsbehelfen auch Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 

2010, § 71c Rn. 3 f. 
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cc) Dienstleistungserbringer/Dienstleistungsempfänger  
Streitigkeiten zwischen Dienstleistungserbringern und -empfängern können dem-
gegenüber auf dem Zivilrechtsweg geklärt werden; fraglich bleibt allerdings, wie 
weit hier die Informationspflicht des Staates reichen kann. Es wird wohl als ausrei-
chend anzusehen sein, wenn das Informationsangebot die bestehenden Rechtsbe-
helfe darstellt und auf etwaige Besonderheiten sowie Erleichterungen der Rechts-
verfolgung bspw. durch Prozesskostenhilfe o.ä. hinweist. 

dd) Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringer 
Für Streitigkeiten zwischen Dienstleistungserbringern untereinander bietet sowohl 
der Zivilrechtsweg als auch der Verwaltungsrechtsweg taugliche Rechtsbehelfe, die 
somit von der Informationspflicht erfasst sind. Verwaltungsgerichtlich ist hiermit 
der Themenkomplex der Konkurrentenklagen angesprochen, wobei der Rechtsbe-
helf letzlich gegen die (zulassende bzw. fördernde) zuständige Behörde zu richten 
ist. Zivilgerichtliche Streitigkeiten können sich einerseits aus den Geschäftsbezie-
hungen untereinander ergeben und entsprechen damit dem Verhältnis zwischen 
Dienstleistungserbringer und -empfänger; als spezielle Rechtsbehelfe kommen aber 
auch die zivilrechtlichen Konkurrentenklagen bspw. wegen unlauterer Wettbe-
werbshandlungen nach dem UWG o.ä. in Betracht. 

ee) Einheitliche Ansprechpartner 
Nicht explizit in Art. 7 Abs. 1 lit. d) DLR genannt sind Rechtsbehelfe für Streitig-
keiten zwischen Dienstleistungserbringer oder -empfänger und dem Einheitlichen 
Ansprechpartner. Solche sind jedoch ebenfalls, insbesondere in der haftungsrechtli-
chen Konstellation denkbar, wenn der Einheitliche Ansprechpartner Falschinfor-
mationen erteilt und so Schäden verursacht. Bspw. ist aber auch die Ablehnung 
eines Informationsgesuchs als fehlerhaft oder unbegründet nach Art. 7 Abs. 4 
DLR101 als Verwaltungsakt einzustufen102, gegen den die Rechtsbehelfe der VwGO 
einschlägig sind. Eine gesonderte Nennung des Einheitlichen Ansprechpartners 
war aber entbehrlich, da er insoweit als zuständige Behörde auftritt. 

c) Verhältnis zu Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DLR  
Unklar bleibt das Verhältnis zu Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DLR, der ebenfalls 
Informationen über die bei Streitigkeiten zwischen Dienstleistungserbringern und  
-empfängern zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe verlangt. Lediglich wenn man 
einer Auslegung folgt, die Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DLR als Verpflichtung zur 
Information über die in anderen Mitgliedstaaten bestehende Rechtslage versteht, 
verbleibt Art. 21 DLR ein eigenständiger Anwendungsbereich. Soweit er das Recht 
des Mitgliedstaates der informierenden Stelle (Einheitlicher Ansprechpartner oder 

 
101 S. dazu Gliederungspunkt E. V. 2. 
102 Vgl. Gliederungspunkt E. V. 2. c). 
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die nach Art. 21 Abs. 2 DLR zu bestimmende Stelle) anspricht, besteht ein Gleich-
lauf zu Art. 7 Abs. 1 lit. d) DLR103.

5. Verbände und Organisationen (lit. e) 

a) Erfasste Organisationen 
Schließlich wird der Einheitliche Ansprechpartner verpflichtet, über Verbände und 
Organisationen zu informieren, die, ohne eine zuständige Behörde zu sein, Dienst-
leistungserbringer oder -empfänger praktisch unterstützen. „Verbände und Organi-
sationen“ ist dabei in einem weiten Sinne zu verstehen, so dass es primär auf die 
Zwecksetzung – nämlich die praktische Unterstützung – ankommt und daher 
bspw. keine bestimmte Organisationsform, -struktur oder Rechtsform verlangt 
werden kann. Erfasst werden sowohl Angebote für Dienstleistungsempfänger – 
also bspw. die auch von Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DLR genannten Verbraucher-
schutzorganisationen – als auch für Dienstleistungserbringer, die bspw. von den 
Arbeitgeberverbänden erbracht werden. Denkbar ist es auch, über Art. 7 Abs. 1 
lit. e) DLR auf staatliche Angebote zu verweisen, die insbesondere von der kom-
munalen und funktionalen Selbstverwaltung nicht in ihrer Funktion als zuständige 
Behörde im Sinne des Art. 4 Nr. 9 und Art. 7 Abs. 1 lit. b) DLR, sondern als frei-
williger Service erbracht werden. Hierzu zählen dann Gründungsberatungen der 
Kammern, aber bspw. auch die durch die KfW in Form der sog. Startothek104 und 
von Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Kommunen105 erbrachten Dienstleis-
tungen.  

b) Informationstiefe 
Der Umfang der Angaben zu den Verbänden ist ähnlich wie bei den „zuständigen 
Behörden“ im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b) DLR zu verstehen, so dass eine Be-
nennung des konkreten Ansprechpartners nicht erforderlich ist. Die Angabe des 
Verbandes, seiner Aufgaben und allgemeiner Kontaktinformationen ist ausrei-
chend. 

c) Verhältnis zu Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DLR  
Auch hier stellt sich wiederum die Frage nach dem Verhältnis zu Art. 21 Abs. 1 
Satz 1 lit. c) DLR, der eine vergleichbare Informationspflicht vorsieht. Nur wenn 
sich die Verpflichtung des Art. 21 DLR auch auf Angebote in anderen Mitgliedstaa-
ten bezieht, verbleibt ein eigenständiger Anwendungsbereich; soweit Verbände und 
Organisationen im Mitgliedstaat der nach Art. 21 Abs. 2 DLR zuständigen Infor-

 
103 Zu den Auslegungsmöglichkeiten Gliederungspunkt F. III. 
104 www.startothek.de; dazu Böhme/Schönleiter, GewArch 2006, 65 (69, 70). 
105 Zur Wirtschaftsförderung als (auch) kommunale Aufgabe Stober, Allgemeines Wirtschafts-

verwaltungsrecht, 16. Aufl. 2008, § 31; Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 3. Aufl. 2008, 
S. 124 ff. 
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mationseinrichtung angesprochen sind, besteht ein Gleichlauf mit Art. 7 Abs. 1 lit. 
e) DLR106.

d) Gleichbehandlungsverpflichtung  
Im Kontext des Art. 7 Abs. 1 lit. e) DLR ist – vergleichbar zu den bereits beste-
henden Portal- und Informationsangeboten der öffentlichen Verwaltung, in denen 
sich „Verlinkungen“ auf außerstaatliche Akteure finden107 – problematisch, welche 
Verbände und Organisationen aufgenommen werden, d.h. nach welchen Kriterien 
eine Abgrenzung erfolgen soll. Das Informationsangebot des Einheitlichen An-
sprechpartners wird an dieser Stelle auch vom Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 
GG determiniert, da eine „Vorauswahl“ von Verbänden deren Chancen im Wett-
bewerb zwischen diesen Organisationen zu schmälern im Stande ist. Zu klären 
wäre bspw., wie mit Situationen umzugehen ist, in denen Parteien oder parteinahe 
Organisationen derartige Unterstützungsangebote aufrechterhalten – wie in ande-
ren Kontexten ist hier die Chancengleichheit108 einerseits und andererseits das 
Monopol des Bundesverfassungsgerichts zur Feststellung der Verfassungswidrig-
keit von Parteien zu beachten109. Aus diesem Grund von vornherein eine Be-
schränkung auf staatliche (bspw. kommunale und Kammerangebote) vorzuneh-
men, erscheint jedoch nicht mit der Intention der Informationspflicht vereinbar. 

VI. Verhältnis zu anderen Informationsangeboten 
Die Aufgabe nach Art. 7 Abs. 1 DLR ist dem Einheitlichen Ansprechpartner – 
unabhängig von seiner konkreten Ansiedlung – durch Gesetz zuzuweisen und lässt 
bestehende oder neu zu schaffende (konkurrierende) Informationsangebote, bspw. 
der kommunalen Wirtschaftsförderung oder der Gründungsberatung durch die 
Berufskammern unberührt. Dies vor allem auch deshalb, weil es Überschneidungen 
wohl lediglich im Grenzbereich geben wird. Die im Rahmen solcher Angebote 
vorgehaltenen analytischen, organisatorischen, kapital- und kundenaquisitorischen 
sowie rechtlichen Services (bspw. Unterstützung bei Marktanalyse, Standortsuche, 
Businessplan, Finanzierung und Organisation110) werden von Art. 7 Abs. 1 DLR 
überwiegend nicht erfasst. Art. 7 Abs. 1 DLR verlangt weitergehende Beratungs- 

 
106 Zu den Auslegungsmöglichkeiten Gliederungspunkt F. III. 
107 Dazu in Form einer Falllösung Plackert, VR 2006, 165 ff.; speziell zu wettbewerbsrechtlichen 

Fragestellungen im Kontext des kommunalen Websponsorings und des Trennungsgebots 
Paul, JurPC Web-Dok. 144/2008, Abs. 102 ff.; zur Verpflichtung zur Gleichbehandlung bzw. 
sachlicher Gründe der Ungleichbehandlung Roßnagel, NVwZ 2000, 622 ff. 

108 Statt vieler Ipsen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, 5. Aufl. 2009, Art. 21 
Rn. 33 ff.; zur abgestuften Chancengleichheit ders., in: Ipsen (Hrsg.), Parteiengesetz, 2008, § 5 
Rn. 3 ff. 

109 Zum Problem der „verfassungsfeindlichen“ Parteien Ipsen, in: Sachs (Fn. 108), Art. 21 
Rn. 202 ff. 

110 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 6. 
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und Unterstützungsangebote jedenfalls nicht – es bleibt den Mitgliedstaaten jedoch 
unbenommen, den Einheitlichen Ansprechpartner auch mit derartigen Funktionali-
täten auszustatten111 bzw. ihre Verortungsentscheidungen ausgehend von derarti-
gen Überlegungen zu treffen112.

Soweit bereits nach dem geltenden Recht Informationen zu Zuständigkeiten, Ver-
fahren und Anforderungen von den zuständigen Behörden erteilt werden, bleiben 
diese Verpflichtungen unberührt, zumal die Richtlinie lediglich einen obligatori-
schen (zusätzlichen!) Ansprechpartner für die genannten Informationen schaffen 
will – die Beibehaltung anderer fakultativer „Anbieter“ ist selbstverständlich mög-
lich. Auch dort, wo schon heute die Informationen über die eigene Verbandskom-
petenz hinaus reichen (bspw. § 16d Satz 1 GO SH113), treten keine Veränderungen 
ein. 

 
111 So auch Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (127), für Hinweise über Finanzierungs- 

und Fördermöglichkeiten. 
112 S. zur Verortungsdiskussion bereits Fn. 67 und Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, 

S. 249 ff. 
113 Dazu Schliesky, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 1, 

§ 16d Rn. 1 ff. 
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D. Informationsverpflichtungen der zuständigen Stellen 
(Abs. 2) 

Ausgehend vom Stufenverhältnis der Informationspflichten des Art. 7 DLR sind 
die Aufgaben114 der zuständigen Behörde quasi „in der Mitte“ zwischen allgemei-
nen Grundinformationen (Art. 7 Abs. 1 DLR) und der Rechtsberatung im Einzel-
fall (Art. 7 Abs. 6 DLR) angesiedelt. 

I. Verpflichtungsadressat 
Explizit als Adressat der Verpflichtungen aus Art. 7 Abs. 2 DLR sind zwar nur die 
zuständigen Behörden angesprochen, damit wird jedoch eine optionale Ausdeh-
nung des Informationsangebots der Einheitlichen Ansprechpartner auch auf detail-
liertere Angaben zumindest gemeinschaftsrechtlich nicht ausgeschlossen. 

1. Zuständige Behörde 
Der Begriff der „zuständigen Behörde“ wird von Art. 4 Art. 4 Nr. 9 DLR legal 
definiert und umfasst mithin jede Stelle oder Behörde, die in einem Mitgliedstaat 
eine Kontroll- oder Regulierungsfunktion für Dienstleistungstätigkeiten innehat. Er 
entspricht dem Inhalt der Informationsverpflichtung aus Art. 7 Abs. 1 lit. b) DLR, 
so dass auch „mitwirkende“ Behörden erfasst werden115. Zuständige Behörden sind 
folglich alle Stellen, die an einem dienstleistungsspezifischen Verfahren in verbindli-
cher Weise mitwirken. 

2. Optional: Zusätzliches Angebot beim Einheitlichen Ansprechpartner? 
Fraglich ist, ob die Möglichkeit besteht, die von Art. 7 Abs. 2 DLR angesprochenen 
Informationsverpflichtungen auch von den Einheitlichen Ansprechpartnern erfül-
len zu lassen. Die Richtlinie verpflichtet hierzu nicht und enthält sich einer Aussa-
ge, ob ein derartiges Zusatzangebot – neben der Möglichkeit, diese Informationen 
bei der zuständigen Behörde zu erlangen – zulässig ist. Der Aussage, dass der Ein-
heitliche Ansprechpartner Anfragen, die inhaltlich außerhalb des Katalogs des 
Abs. 1 liegen, nicht selbst in der Sache bearbeitet116, ist zwar grundsätzlich zuzu-
stimmen, allerdings sind Konstellationen denkbar, in denen dem Einheitlichen 
Ansprechpartner die Erfüllung auch dieser Aufgaben unproblematisch möglich ist. 
Dies gilt bspw. dann, wenn in den zuständigen Behörden ohnehin im konkreten 
Verfahren lediglich Bundes- oder Landesrecht vollzogen wird oder der Vollzug auf 
einheitlichen Verwaltungsvorschriften basiert, so dass es eigentlich nicht zu Diffe-
renzen in der „gewöhnlichen Auslegung und Anwendung“ kommen dürfte. In 

 
114 S. zur Frage der Konnexität aufgrund neuer Aufgaben der Kommunen durch die DLR be-

reits die Ausführungen in Fn. 67. 
115 S. Gliederungspunkt C. V. 2. 
116 So Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 10. 
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diesen Fällen wäre es nicht sachgerecht, die Anfrage an die zuständige Behörde zu 
leiten, obwohl der Einheitliche Ansprechpartner das „Ergebnis“ bereits kennt117.
Für eine (gesetzliche) Erweiterung der Informationsaufgaben des Einheitlichen 
Ansprechpartners spricht einerseits die damit verbundene Entlastung der zuständi-
gen Behörden und somit Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte, andererseits wäre ein 
solches Vorgehen auch geeignet, die Einheitlichkeit der Information bei bundes- 
und landesrechtlich oder durch Verwaltungsvorschriften geprägten Verfahren  
sicherzustellen. 

Da es ohnehin einer gesetzlichen Umsetzung bedarf, bestimmt sich die Zulässigkeit 
einer optionalen Ausdehnung des Informationsangebots des Einheitlichen An-
sprechpartners nach diesen Regelungen118, wobei darauf zu achten ist, dass die 
Verteilung der Kompetenzen hinreichend strukturiert und nachvollziehbar erfolgt, 
zumal die Übernahme der Aufgaben aus Art. 7 Abs. 2 DLR als eigene Aufgabe 
durch den Einheitlichen Ansprechpartner ggf. mit haftungsrechtlichen Konsequen-
zen verbunden ist. 

II. Begrenzung durch die Verbandskompetenz der zustän-
digen Behörde  

Anders als bei der Verpflichtung der Einheitlichen Ansprechpartner nach Art. 7 
Abs. 1 DLR119 ist im Rahmen des Art. 7 Abs. 2 DLR von einer Begrenzung des 
Informationsumfangs durch die Verbandskompetenz und (sachlichen, örtlichen 
und funktionellen120) Zuständigkeiten auszugehen. Keinesfalls schuldet jede zu-
ständige Behörde Informationen über alle von der Dienstleistungsrichtlinie erfass-
ten Verfahren, sondern nur jeweils Auskünfte über die Auslegung und Anwendung 
von Normen, die im Zusammenhang mit Verfahren stehen, die im Rahmen ihrer 
sachlichen, örtlichen und ggf. funktionellen Zuständigkeit vollzogen werden – 
weitergehende (gesetzlich angeordnete) Angebote, wie bspw. die Beratungspflicht 
des § 16d GO SH bleiben unberührt121.

III. Abwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner  
Von der Übernahme der Aufgaben nach Art. 7 Abs. 2 DLR durch den Einheitlichen 
Ansprechpartner ist die Frage zu unterscheiden, ob der Einheitliche Ansprechpart-
ner auch im Rahmen von Art. 7 Abs. 2 DLR als „Verfahrensmittler“ bzw. Informa-

 
117 In diese Richtung Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (129): „…eines Verfahrens-

managers, der etwa die Aufgaben nach Art. 7 II DLR ganz oder teilweise selbst wahrnimmt“. 
118 Zur Umsetzungsgesetzgebung Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 ff. 
119 S. Gliederungspunkt C. III. 
120 Zu den Elementen der Zuständigkeit Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), Vor § 3 Rn. 5 ff. 
121 Schliesky, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 1, § 16d 

Rn. 3. 
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tionsbote fungieren muss bzw. darf – die Informationen also über den Einheitlichen 
Ansprechpartner erteilt werden. Vergleichbar der Situation bei der Verfahrens-
abwicklung nach Art. 6 DLR ist auch hier anzuerkennen, dass der Einheitliche 
Ansprechpartner als Front-Office auftritt, d.h. Informationsanfragen, die nicht 
unter Abs. 1, sondern Abs. 2 fallen, an die zuständige Behörde im Back-Office zur 
Beantwortung weiterleitet und sich auch der Rücklauf wiederum über den Einheit-
lichen Ansprechpartner vollzieht122. Diese „Aufgabe“ des Einheitlichen Ansprech-
partners ist zwar nicht explizit von der Richtlinie angesprochen, ist jedoch der 
Struktur des Art. 6 DLR als Umsetzung eines One-Stop-Government-Konzeptes – 
verstanden als die von örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten unabhängige Mög-
lichkeit der Erledigung aller in einer bestimmten Situation anfallenden Verwal-
tungsangelegenheiten bei einer einzigen Anlaufstelle123 – geschuldet. Es ist also 
davon auszugehen, dass der Anfragende ein Recht auf diese „Verfahrensgestal-
tung“ auch im Kontext des Art. 7 DLR hat – ihm bleibt es jedoch unbenommen, 
seine Anfrage direkt an die zuständige Behörde zu richten. Problematisch erscheint 
allerdings – vergleichbar der Kompetenz des Einheitlichen Ansprechpartners im 
Rahmen der Verfahrensabwicklung zur Prüfung der Vollständigkeit von Unterlagen 
nach Art. 13 Abs. 3 Satz 2 DLR –, wem bei einer Abwicklung von Informationsan-
fragen nach Abs. 2 über den Einheitlichen Ansprechpartner die Befugnis zukommt, 
Anfragen als fehlerhaft oder unbegründet zurückzuweisen124.

IV. Begünstigte 
Obwohl die Informationen nach Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR, auf die die Vorgabe des 
Art. 7 Abs. 2 DLR inhaltlich Bezug nimmt, vorrangig für ausländische Dienstleis-
tungserbringer von Interesse sein dürften, enthält auch die Informationsverpflich-
tung der zuständigen Behörden keine Begrenzung des Kreises der Begünstigten. 
Wie bei Abs. 1 werden in- und ausländische Dienstleistungserbringer und  
-empfänger erfasst, so dass letztlich keine Einschränkung zu machen ist, sondern 
immer, wenn dienstleistungsspezifische Anforderungen, die von der Richtlinie 
erfasst werden, betroffen sind, ein Informationsanspruch besteht. 

 
122 So auch Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 2, 10; im Kontext der 

erforderlichen Umsetzungsgesetzgebung Rn. 22: „Inhaltlich sind Informationsansprüche ge-
gen den einheitlichen Ansprechpartner gemäß Abs. 1 und gegen die verfahrensführenden 
Behörden gemäß Abs. 2 aufzunehmen, in letzterem Fall einschließlich eines Anspruchs gegen 
den einheitlichen Ansprechpartner auf Übermittlung der Informationen …“; zur Umsetzung 
durch § 71c VwVfG auch Schulz, in diesem Band, S. 149 (157 f.). 

123 Schulz (Fn. 19), S. 9 m.w.N. in Fn. 33 
124 S. dazu Gliederungspunkt E. V. 2. a). 
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V. Inhalt der Verpflichtung im Einzelnen 

1. „Gewöhnliche Auslegung und Anwendung“ 
Die zuständigen Behörden schulden den Begünstigten auf Anfrage Unterstützung 
in Form von Informationen über die gewöhnliche Auslegung und Anwendung der 
maßgeblichen Anforderungen, d.h. der in Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR genannten. 
Auch hierbei handelt es sich, wie einem Umkehrschluss aus Art. 7 Abs. 6 DLR 
entnommen werden kann, um allgemeine Informationen und Auskünfte125. Eine 
Verwirklichung der Verpflichtung über eine Portallösung und die dauerhafte Be-
reitstellung der erforderlichen Informationen im Internet ist daher zwar nicht aus-
geschlossen, allerdings aufgrund der Vielzahl der dienstleistungsrelevanten126 
Rechtsnormen des deutschen Wirtschaftsverwaltungsrechts kaum zu realisieren. 

„Auslegung“ kann dabei mit der Auslegung einer Norm im rechtswissenschaftli-
chen Verständnis gleichgesetzt werden, wobei insbesondere die Vorgaben der 
maßgeblichen Rechtsprechung sowie eine verfassungskonforme Auslegung bzw. 
teleologische Reduktion einzubeziehen sind. 

Die gewöhnliche „Anwendung“ der Anforderungen bezieht sich demgegenüber 
primär auf die Verwaltungspraxis, unabhängig davon, ob diese durch Erlasse, Ver-
waltungsvorschriften oder ähnliches determiniert wird oder sich eine bestimmte 
Handhabung in Ausfüllung des Verfahrensermessens des § 10 VwVfG durchge-
setzt hat127.

Auch durch Art. 7 Abs. 2 DLR werden die zuständigen Behörden nicht zur Sub-
sumtion des konkreten Einzelfalls unter diese „gewöhnliche Auslegung oder An-
wendung“ der Vorschriften oder zu einer rechtlichen Würdigung verpflichtet128.
Wollte man eine solche Pflicht annehmen, bliebe die Abgrenzung zur Rechtsbera-
tung im Einzelfall konturenlos und die zuständigen Behörden würden sich – unab-
hängig davon, dass sie ohnehin richtige, aktuelle und überprüfte Informationen 
 
125 Kritisch zu dieser Formulierung im Anforderungsprofil des Bund-Länder-Ausschusses 

Dienstleistungswirtschaft Windoffer, GewArch 2008, 97 (99, Fn. 26). 
126 Vgl. dazu ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (87 ff.). 
127 Dazu ausführlich Hill, NVwZ 1985, 449 ff.; zu Veränderungen durch die DLR Korte, in: 

Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 57 ff. 
128 Weitergehend Windoffer/Ziekow, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 9: „allgemeine In-

formationen über die gewöhnliche Auslegung und Anwendung …, was auch die rechtliche 
Würdigung des konkreten Sachverhalts nach Maßgabe von Rechtsprechung, Verwaltungsvor-
schriften, behördlicher Praxis etc. und die Subsumtion unter die betreffende Norm ein-
schließt, nicht aber eine Rechtsberatung im Einzelfall“. Wie hier Ramsauer, in: Schliesky 
(Fn. 1), Teil II, S. 117 (124, Fn. 22): „die Abgrenzung zwischen der Information über Ausle-
gung und Anwendung der maßgeblichen Bestimmungen einerseits und Rechtsberatung ande-
rerseits wird nach dem Einzelfallkriterium vorzunehmen sein. Solange es nur um allgemeine 
Auslegungsgrundsätze und insbesondere auch entsprechende Verwaltungsvorschriften geht, 
ist die Grenze zur Rechtsberatung noch nicht überschritten, bei der es um die Einzelfallsub-
sumtion geht“. 
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schulden129 – einem erhöhten Haftungsrisiko aussetzen. Letztlich käme der Aus-
kunft, bspw. dass ein bestimmtes Verhalten unter eine bestimmte Norm zu subsu-
mieren sei oder nicht, bereits (feststellende) Regelungswirkung zu und würde in 
eine nicht intendierte Nähe zu einem Vorbescheid bzw. Verwaltungsakt rücken. 

2. Abgrenzung zur Rechtsberatung im Einzelfall (Abs. 6) 

a) Geltung auch im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 DLR 
Art. 7 Abs. 6 DLR stellt klar, dass eine Rechtsberatung im Einzelfall nicht geschul-
det wird. Die Vorschrift gilt über den Wortlaut hinaus analog für die Informations-
verpflichtungen des Einheitlichen Ansprechpartners nach Art. 7 Abs. 1 DLR130,
obwohl eigentlich schon aufgrund des Inhalts und Charakters der Informationen, 
wie von Art. 7 Abs. 1 DLR beschrieben, eine Rechtsberatung ausgeschlossen er-
scheint. 

b) Kein Verbot der Rechtsberatung 
Anders als zum Teil angenommen, errichtet Art. 7 Abs. 6 DLR allerdings kein Ver-
bot der Rechtsberatung im Einzelfall131. Ob Behörden eine solche erteilen dürfen, 
ggf. sogar dazu verpflichtet sind, bestimmt sich ausschließlich nach dem nationalen 
Recht – einschlägig ist hierbei § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG, der Rechtsdienstleistungen 
erlaubt, die Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Unter-
nehmen und Zusammenschlüsse, im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeits-
bereichs erbringen132. Maßgebliche Vorschrift für schleswig-holsteinische Gemein-
den ist bspw. § 16d Satz 2 GO SH, der seinerseits die vom RDG gesetzte Grenze 
nachvollzieht. Die Beratungstätigkeit der Gemeinde hat sich somit auf Angelegen-
heiten ihres Zuständigkeitsbereiches zu beschränken, wobei Selbstverwaltungsauf-
gaben und (ausnahmsweise auch) Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
angesprochen sind133. Die Reglung des Art. 7 Abs. 6 DLR entspricht zudem der 
geltenden Rechtslage im Verwaltungsverfahrensrecht, wonach die Fachbehörden 
trotz Auskunfts- und Unterstützungspflichten keine Rechtsberatung zu leisten 
haben134.

129 S. dazu Gliederungspunkt D. V. 
130 Von einem Erst-Recht-Schluss sprechen Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), 

Art. 7 Rn. 2, 20 mit Fn. 10. 
131 Ein solches wäre auch nicht mehr von der Binnenmarkt-Kompetenz der EU gedeckt; zur 

Kompetenzproblematik bereits Fn. 48. 
132 Dazu Kleine-Cosack, Rechtsdienstleistungsgesetz, 2. Aufl. 2008, § 8 Rn. 8 ff. 
133 Schliesky, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 1 SH, 

§ 16d GO Erl. 3. 
134 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 21; s. zum VwVfG des Bundes 

Ziekow, Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar, 2006, § 25 Rn. 3, 8, 10. 
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c) Rechtsberatung im Einzelfall 
Unter Rechtsberatung im Einzelfall im Sinne des Art. 7 Abs. 6 DLR ist einerseits 
die Subsumtion des konkreten Sachverhaltes unter die Norm zu verstehen – will 
der Dienstleistungserbringer diese von der zuständigen Behörde erreichen, muss er 
bspw. den erforderlichen Antrag auf eine Erlaubnis stellen. Bei Anforderungen, die 
ohne Behördenkontakt im Rahmen der Dienstleistungstätigkeit zu beachten sind, 
trägt das Risiko eines Verstoßes allein der Dienstleistungserbringer – verbindliche 
Auskünfte über ein Einschreiten oder Nicht-Einschreiten der Behörde werden von 
Art. 7 Abs. 2 DLR nicht verlangt. Andererseits handelt es sich um Rechtsberatung 
im Einzelfall, wenn dem Betroffenen Ratschläge gegeben werden, ob und inwieweit 
er sich gegen bestimmtes behördliches Verhalten wehren soll, ob ein solches Vor-
gehen erfolgversprechend erscheint und mit welchen Risiken dies verbunden ist135.
Insoweit kann auf die Auslegung des § 2 Abs. 1 RDG zurückgegriffen werden136, in 
dem als Rechtsdienstleistung jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, 
sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert, subsumiert wird137.

VI. Schritt für Schritt-Leitfäden 
Art. 7 Abs. 2 Satz 2 DLR verlangt – sofern angebracht – einen Schritt-für-Schritt-
Leitfaden als Bestandteil der Beratung nach Satz 1. Der Bezug zur Verpflichtung 
des Satzes 1 ist hervorzuheben, da sich so die Bestandteile der Schritt-für-Schritt-
Leitfäden definieren lassen. Allerdings macht er auch deutlich, dass sich Art. 7 
Abs. 2 Satz 2 DLR nicht – wie vielfach angenommen – in der Bereitstellung von 
allgemeinen Schritt-für-Schritt-Leitfäden auf einem Portal des Einheitlichen An-
sprechpartners oder der zuständigen Stelle, an die Art. 7 Abs. 2 Satz 2 DLR vor-
rangig adressiert ist, erschöpft, sondern – angesichts der Fülle von Verfahren bzw. 
Verfahrenskombinationen – individuelle Schritt-für-Schritt-Leitfäden für ein konkre-
tes Anliegen des Dienstleistungserbringers verlangt. Diese lassen sich ggf. aus 
„Textbausteinen“ ausgehend von den individuellen Anforderungen zusammenset-
zen138 und sollten – gerade wenn mehrere Verwaltungsverfahren mit unterschiedli-

 
135 Differenzierter Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 21: Art. 7 DLR 

verlange nicht, „dass die Fachbehörden Ratschläge und Empfehlungen hinsichtlich des stra-
tegischen Vorgehens der Dienstleister bzw. Dienstleistungsempfänger erteilen und damit ge-
zielt auf deren Entscheidung einwirken, wenngleich die bloße Darstellung von Handlungsal-
ternativen und deren Konsequenzen je nach Situation durchaus von der Informationspflicht 
umfasst sein kann“. 

136 So explizit auch Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (129 mit Fn. 32). 
137 Ausführlich, insbesondere zum Merkmal der „Erforderlichkeit einer Rechtsprüfung“ Kleine-

Cosack (Fn. 132), § 2 Rn. 11 ff. 
138 Allerdings darf die übermäßige Verwendung von „Textbausteinen“ nicht dazu führen, dass 

dem Anfragenden das Auffinden seiner individuellen Informationen erschwert wird; vgl. zur 
vergleichbaren Problematik bei der Begründung von (Ermessens-)Verwaltungsakten mittels 
Textbausteinen Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG 7. Aufl. 2008, § 39 Rn. 42: 
„Durch den Einsatz von Textbausteinen wird die Gefahr verstärkt, dass Begründungen un-
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chen Beteiligten parallel oder sukzessive zu durchlaufen sind – entgegen der Kom-
petenzverteilung nach Art. 7 Abs. 1 und 2 DLR optimalerweise bereits bei der 
ersten Kontaktaufnahme mit dem Einheitlichem Ansprechpartner von diesem 
erstellt werden. 

Inhaltlich rekurriert Art. 7 Abs. 2 Satz 2 DLR explizit nur auf Satz 1, so dass ein 
Leitfaden zunächst Informationen über die gewöhnliche Auslegung und Anwen-
dung enthalten muss. Sie erläutern zu den maßgeblichen Rechtsvorschriften also 
Begrifflichkeiten, Anforderungen und die durchzuführenden Verfahrensschritte139 
– müssen aber weitergehend auch Informationen zu parallelen und ergänzenden 
Formalitäten sowie im Zuge der Dienstleistungstätigkeit zu beachtende Anforde-
rungen ohne Behördenkontakt (Art. 7 Abs. 1 lit. a) DLR), den zuständigen Behör-
den (lit. b), Rechtsbehelfen (lit. d) und unterstützenden Organisationen (lit. e) ent-
halten. 

 

verständlich werden. Werden nämlich nur zahlreiche Textteile zusammengesetzt, die mit dem 
zu begründenden Fall nichts oder nur wenig zu tun haben, bleiben die eigentlichen, insbes. 
für eine Ermessensausübung im Einzelfall ausschlaggebenden Gründe im Unklaren …“. 

139 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 11. 
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E. Modalitäten der Informationserfüllung 

Die Modalitäten der Informationserfüllung werden neben den Vorgaben im Kon-
text der einzelnen Verpflichtungen vor allem von den Absätzen 3 bis 6 geregelt, 
wobei die zum Teil getroffene Unterscheidung zwischen den Pflichten der Einheit-
lichen Ansprechpartner und denjenigen der zuständigen Behörden willkürlich er-
scheint – im Zweifel gelten die Anforderungen sowohl für den Abs. 1 als auch den 
Abs. 2. 

I. Rechtsverbindlichkeit/Haftung 
Die Richtlinie selbst trifft keine Aussage zur Rechtsverbindlichkeit der Informatio-
nen, die vom Einheitlichen Ansprechpartner und der zuständigen Behörde erteilt 
werden. Diese ist daher unter Rückgriff auf nationale Grundsätze zu bestimmen140,
die sich ihrerseits als vereinbar mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht, vor 
allem der Intention der Richtlinie erweisen müssen. Die Richtlinie erfordert die 
Verbindlichkeit der Auskünfte. Die Fehlinformation seitens eines Trägers hoheitli-
cher Gewalt ist aber auch national-rechtlich seit jeher geeignet, einen Anspruch aus 
Staatshaftung auszulösen141. Auskünfte sind richtig, klar, unmissverständlich, ein-
deutig und vollständig zu erteilen und müssen auf dem aktuellen Erkenntnisstand 
beruhen142. Dies gilt sowohl bei „freiwilliger“ als auch gesetzlich zwingend vorge-
gebener Informationserteilung. Aus diesem Grunde ist die Pflegeverantwortung bei 
gemeinsam betriebenen Wissensmanagement-Systemen die vordringlich zu klären-
de Frage143. Gegebenenfalls bestehende Schwierigkeiten, den Träger der „Informa-
tionsverantwortung“ in Systemen mit unterschiedlichen Kompetenzen zu ermit-
teln, dürfen den Rechtsschutz des Bürgers zumindest nicht verkürzen, so dass eine 
Klärung in gerichtlichen Verfahren, ggf. unter Zugrundelegung der Grundsätze 
über ein Organisationsverschulden144, notwendig wird. Dies bedeutet bspw., dass in 
Fällen der Informationsvermittlung – also der Weitergabe der nach Art. 7 Abs. 2 
DLR geschuldeten Informationen durch den Einheitlichen Ansprechpartner – 
erkennbar sein muss, dass er lediglich als Bote auftritt. Vergleichbar ist die Situation 
 
140 Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267 f.); Lemor/Haake, EuZW 2009, 65 (67); speziell zum 

Kammermodell Eisenmenger, NVwZ 2008, 1191 (1194 f.). 
141 Vgl. nur Kluth, in: Wolff/Bachof/Stober (Hrsg.), Verwaltungsrecht, Band 2, 6. Aufl. 2000, 

§ 67 Rn. 60; Ossenbühl. Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. 1998, S. 47 f.; Papier, in: Münchener 
Kommentar zum BGB, Band 5, 4. Aufl. 2004, § 839 Rn. 218. 

142 Baldus/Grzeszick/Wienhues, Staatshaftungsrecht, 2005, Rn. 91. 
143 Dazu Gliederungspunkt E. IV. 5. c). 
144 Zuletzt relevant geworden hinsichtlich der „dritten Gewalt“ im Kontext überlanger Ge-

richtsverfahren (vgl. EGMR, NJW 2007, 1259 ff.; Steinbeiß-Winkelmann, ZRP 2007, 177 ff.; 
dazu auch Brüning, NJW 2007, 1094 ff.; Terhechte, DVBl 2007, 1134 ff.) und der Dauer von 
Eintragungen in das Grundbuch und andere Register; vgl. BGHZ 170, 260 ff.; dazu Thiel, JR 
2008, 68 f.; Ossenbühl, JZ 2007, 690 f.; zur Verteilung der daraus resultierenden Lasten zwi-
schen Bund und Land BVerwG, NVwZ 2007, 1198 ff.; dazu Wagner, ZSteu 2007, 186 f. 
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bei der Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten durch den Einheitli-
chen Ansprechpartner. 

Hinsichtlich der mit der Schlechterfüllung der Informationspflichten aus Art. 7 
Abs. 1 DLR ggf. verbundenen Haftung bieten Kooperationsmodelle, die einen 
neuen eigenständigen Rechtsträger schaffen (so insbesondere das schleswig-hol-
steinische Anstaltsmodell145), gegenüber anderen Verortungsmöglichkeiten den 
Vorteil, dass angesichts der fehlenden Eigenschaft als zuständige Behörde die 
Kompetenzen zwischen Front-Office (Einheitlichem Ansprechpartner) und Back-
Office (zuständiger Behörde) von vornherein und nach außen erkennbar deutlich 
abgrenzbar sind und das Anstaltsmodell daher dem Gebot der rechtsstaatlichen 
Verantwortungsklarheit besser gerecht wird als andere Modelle. Da mit der Errich-
tung des Einheitlichen Ansprechpartners in Form einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts eine eigenständige Rechtspersönlichkeit geschaffen wird, haftet diese für 
schädigendes Verhalten „ihrer“ Amtswalter unmittelbar nach außen146.

II. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 DLR: „leicht zugänglich“ 
Die Verpflichtung zur leichten Zugänglichkeit in Art. 7 Abs. 1 Satz 1 DLR bezieht 
sich zunächst unmittelbar nur auf die Einheitlichen Ansprechpartner. Neben Art. 7 
Abs. 3 DLR – der die elektronische leichte Zugänglichkeit – normiert, kommt Abs. 1 
Satz 1 die Bedeutung zu, „rein“ elektronische Einheitliche Ansprechpartner auszu-
schließen. Das Nebeneinander von Art. 7 Abs. 1 und 3 führt also zur gemein-
schaftsrechtlichen Unzulässigkeit virtueller Ansprechpartner und zur Notwendig-
keit für die nationalen Umsetzungsgesetzgeber, einen sog. Multikanalzugang zu 
realisieren. Gestützt wird diese Auslegung durch eine Analyse der in Art. 7 DLR 
verwendeten Begrifflichkeiten, die eine Interaktion zwischen Verpflichtungsadres-
sat und Begünstigtem voraussetzen, wie sie bei einer ausschließlichen „Portalkom-
munikation“ nicht denkbar ist (bspw. „beantworten“, „in Kenntnis setzen“, „Aus-
kunfts- und Unterstützungsverlangen“)147.

Über seinen originären Anwendungsbereich hinaus müssen auch die von der zu-
ständigen Behörde nach Abs. 2 geschuldeten Informationen „leicht zugänglich“ 
sein, wobei es auch hier sinnvoll erscheint, eine Kombination von Informations-
portal und direkter – ggf. elektronischer – Kommunikation zu wählen. 

 
145 Dazu Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 118 ff.; s. auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem 

Band, S. 249 (302). 
146 Dieses Ergebnis ist unabhängig davon, welche Theorie der Bestimmung des haftenden Ver-

waltungsträgers zugrunde gelegt wird (Anstellungs-, Funktions- bzw. Anvertrauenstheorie); 
vgl. dazu Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 2005, § 86 Rn. 21 f. Unbestritten ist 
dabei nämlich, dass jede rechtsfähige Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts als 
Haftungssubjekt in Betracht kommen kann; vgl. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
17. Aufl. 2009, § 26 Rn. 40. Davon zu trennen ist die Ausfallhaftung des Anstaltsträgers. 

147 So auch Windoffer/Ziekow, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 15. 
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III. Art. 7 Abs. 2 Satz 3 DLR: „einfache und verständliche  
Sprache“ 

Die Informationen nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 DLR und die Schritt-für-Schritt-
Leitfäden des Satz 2 müssen in einer einfachen und verständlichen Sprache abge-
fasst werden. Hier stellt sich wiederum die Frage nach der eigenständigen Bedeu-
tung neben Art. 7 Abs. 3 DLR, der eine Informationserteilung in „klarer und un-
zweideutiger Weise“ verlangt. Die Vorgabe des Art. 7 Abs. 2 Satz 3 DLR lässt sich 
verallgemeinern und gilt damit selbstverständlich auch im Rahmen des Art. 7 
Abs. 1 DLR für den Einheitlichen Ansprechpartner. Art. 7 Abs. 2 Satz 3 DLR ist – 
anders als die „Klarheit“ und „Unzweideutigkeit“ des Art. 7 Abs. 3 DLR, die die 
inhaltliche Ebene betreffen – ausschließlich formal auf die verwendete Sprache 
bezogen.  

Die Informationen sind so aufzubereiten, dass sie von einem im Umgang mit 
Rechtstexten und der „Behördensprache“ nicht geschulten – zum Teil auch noch 
ausländischen – Personenkreis verstanden werden können. Dabei handelt es sich 
nicht um eine durch die Richtlinie erstmals begründetete Verpflichtung, vielmehr 
sind die Behörden ohnehin gehalten, eine einfache und verständliche Sprache zu 
verwenden148. So umfasst die verbindliche Amtssprache i.S.d. § 23 VwVfG neben 
der Hochsprache auch die deutsche Umgangssprache und die Fachsprache; demge-
genüber ist die Verwendung fremdsprachiger Begriffe nur zulässig, wenn diese 
Begriffe allgemein geläufig sind und ihre Bedeutung auch dem Adressatenkreis 
ohne weiteres klar ist149. Die Verwendung von Fachbegriffen oder Fremdwör-
tern150 wird dadurch nicht gänzlich ausgeschlossen, allerdings sind dann in der 
Regel zusätzliche Erläuterungen bspw. in Form eines Glossars notwendig. Die 
bloße Wiederholung des Gesetzestextes ist für die meisten Bürger unverständlich; 
er muss erläutert werden, soweit es für das konkrete Begehren erforderlich ist151.
Vermieden werden muss zudem eine „Übervereinfachung“, die ihrerseits zu inhalt-
lichen Ungenauigkeiten führen kann und daher in Konflikt mit Art. 7 Abs. 3 DLR 

 
148 Weiterführende Informationen auch auf www.moderne-amtssprache.de zu dem an der Ruhr-

Universität eingerichteten Projekt „IDEMA – Internet-Dienst für eine moderne Amtsspra-
che“; dazu Fluck/Blaha, Verwaltungssprache und Textoptimierung – am Beispiel IDEMA 
(Internet-Dienst für eine moderne Amtssprache), in: Pittner/Pittner (Hrsg.), Beiträge zu 
Sprache und Sprachen, Vorträge der Bochumer Linguistik-Tage der Gesellschaft für Sprache 
und Sprachen (GESUS) e.V., 2007. 

149 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 138), § 23 Rn. 24; OVG Münster, NJW 2005, 2246. 
150 Zum Verwaltungsakt Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 138), § 37 Rn. 109: „In jedem 

Fall muss die Sprache verständlich sein; ein bürokratischer, aber auch ein mit Anglizismen 
versetzter Stil ist es oft nicht“, s. auch ders., ebd., § 39 Rn. 41: „darf Dienstleistungsorientie-
rung nicht mit der Verwendung modischer Anglizismen gleichgesetzt werden“; ausführlich 
Wölki, Verwaltungsverfahrensgesetz im Wertewandel, 2004, S. 232 ff. 

151 Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 138), § 25 Rn. 22. 
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gerät – also ist auch bei Informationen Skepsis gegenüber einer „zu kundenfreund-
lichen“ Sprache geboten152.

IV. Vorgaben des Art. 7 Abs. 3 DLR 

1. „Klare und unzweideutige Weise“ 
Während die Verpflichtung auf eine „einfache und verständliche Sprache“ aus-
schließlich formal zu erfüllen ist, will Art. 7 Abs. 3 DLR, der für Einheitliche An-
sprechpartner und zuständige Behörden gleichermaßen gilt, inhaltlich irreführende 
Informationen vermeiden. Er korrespondiert damit mit der im deutschen Recht 
anerkannten Amtspflicht zur richtigen, vollständigen und unmissverständlichen 
Information153. Diese verlangt vom „zuständigen“ Amtswalter, alle ihm verfügba-
ren Erkenntnisquellen zu nutzen, um Missverständnisse zu vermeiden, und bean-
sprucht selbst dann Geltung, wenn der Beamte – anders als bei Art. 7 DLR – nicht 
zur Erteilung der Auskunft verpflichtet war154. Die Maßstäbe der deutschen Amts-
haftungsdogmatik dürften auch im europäischen Kontext ausreichend sein – die 
informierende Behörde hat ihrerseits ein eigenes Interesse an einer „klaren und 
unzweideutigen“ Information, zumal sie sonst Gefahr läuft, in Haftung genommen 
zu werden155.

2. „Leicht zugänglich“ 

a) Justiziabilität / Vermeidung faktischer Zugangshindernisse  
„Elektronisch“ und „aus der Ferne“ muss entsprechend der Verpflichtung zur 
elektronischen Verfahrensabwicklung nach Art. 8 Abs. 1 DLR ausgelegt werden156.
Dabei ersetzt das Merkmal der „leichten Zugänglichkeit“ nach Art. 7 Abs. 3 DLR 
die „Problemlosigkeit“ der Verfahrensabwicklung nach Art. 8 Abs. 1 DLR, so dass 
es sich bei dieser Vorgabe – vergleichbar der von Art. 5 Abs. 1 DLR verpflichtend 
vorgegebenen „Einfachheit“ eines Verwaltungs- und Genehmigungsverfahrens157 – 
im Ergebnis wohl um einen nicht justiziablen, weil zu unbestimmten Rechtsbegriff 

 
152 Zum Verwaltungsakt Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 138), § 37 Rn. 109: „Vorsicht ist 

bei zu kundenfreundlicher Sprache geboten: Sie kann den VA-Charakter der Maßnahme in 
Frage stellen, wenn ihre Verbindlichkeit nicht mehr deutlich wird“. 

153 BGH, NVwZ 2006, 245 ff.; NVwZ 2002, 373 ff.; NJW 1991, 1168 (1170); OLG Zweibrücken,
NVwZ-RR 2001, 79 ff. Zur Haftung für baurechtliche Auskünfte Franckenstein, BauR 2003, 
807 ff.; s. auch Kluth in: Wolff/Bachof/Stober (Fn. 141), § 67 Rn. 60; Ossenbühl (Fn. 141), 
S. 47 f.; Papier, in: Münchener Kommentar zum BGB (Fn. 141), § 839 Rn. 218. 

154 BGH, NJW 1980, 2573 (2574); BGHZ 14, 319 (321); OLG Brandenburg, DtZ 1996, 381 ff. 
155 Dazu bereits Gliederungspunkt E. I. 
156 Dazu ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (270 ff.). 
157 Dazu Schliesky, in: ders. (Fn. 1), S. 1 (14 f.); s. auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 

S. 219 (257 ff., 274). 
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handeln dürfte. Allerdings ist es den Mitgliedstaaten versagt, sachlich nicht zu 
rechtfertigende Zugangshindernisse für die elektronische Informationsmöglichkeit 
zu errichten. Die Anforderungen an eine Identifizierung dürfen – dort wo eine 
solche überhaupt erforderlich ist158 – nicht derart ausgestaltet werden, dass diese 
ein faktisches Hindernis darstellen, zumal im Kontext der Informationsangebote 
keine „sichere“ Kommunikation bspw. mit Hilfe einer qualifizierten Signatur o.ä. 
gefordert werden kann, da es an rechtsverbindlichem Verwaltungshandeln fehlt. 

b) Digital Divide  
In engem Zusammenhang mit der „leichten Zugänglichkeit“ elektronischer Infor-
mationen und der Notwendigkeit eines Mehrkanalzugangs steht die Gefahr der so 
genannten „Digital Divide“ bzw. der „Digitalen Spaltung“159. Weder Richtlinie 
noch erläuterndes Handbuch äußern sich hierzu, jedoch kann davon ausgegangen 
werden, dass es sich nicht nur um eine aus dem nationalen (Verfassungs-)Recht 
resultierende Verpflichtung handelt, sondern die Inklusion der gesamten Bevölke-
rung in jegliches Verwaltungshandeln auch eine gemeineuropäische Forderung 
ist160. Daher wird im Rahmen der Richtlinienumsetzung zu gewährleisten sein, dass 
der Zugang zu den Informationsdienstleistungen für bestimmte Teile der Bevölke-
rung nicht unverhältnismäßig erschwert wird. Somit besteht keine Möglichkeit, die 
Informationen nach Art. 7 Abs. 1 und 2 DLR in Zukunft ausschließlich über Fern-
kommunikationsmittel bzw. das Internet bereitzustellen. Die klassischen Zugänge 
zur zuständigen Behörde bzw. zum Einheitlichen Ansprechpartner müssen weiter-
hin bereit gehalten werden. Anders als bei der Verfahrensabwicklung161 scheiden 
Anreizmodelle, um die Nutzung elektronischer Kanäle attraktiver zu gestalten, 
beispielsweise durch eine Gebührenreduktion162, aus, zumal diese grundsätzlich 
unzulässig sind163.

Während denjenigen, die einen elektronischen Zugang nicht nutzen wollen, andere 
Kanäle eröffnet bzw. erhalten bleiben müssen, stellt sich in umgekehrte Zielrich-
tung die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass alle, die am elektronischen 
Zugang teilhaben wollen, dies auch können. Die landes- und bundesgesetzlich 

 
158 Dazu Gliederungspunkt E. IV. 3. 
159 Zum Begriff Skrobotz, Das elektronische Verwaltungsverfahren, 2005, S. 133 ff.; s. auch Britz,

DVBl 2007, 993 (997); vgl. zur digitalen Spaltung auch Holznagel/Verhulst/Grünwald/Hahne,
K&R 2000, 425 ff.; ausführlich Gappa, in: Bieler/Schwarting (Fn. 4), S. 221 ff. 

160 Vgl. bspw. Art. 26 der Grundrechte Charta für die Integration Behinderter; dazu Kin-
green/Krebber, in: Calliess/Ruffert (Fn. 8), Art. 26 GRC Rn. 1 ff.; Jarass, EU-Grundrechte, 
2005, § 28 Rn. 9 ff.; vgl. auch Welti, Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat, 
2005. Zu Art. 13 EGV exemplarisch Epiney, in: Calliess/Ruffert (Fn. 8), Art. 13 EGV 
Rn. 1 ff. 

161 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (275 f.). 
162 S. Schliesky, in: ders. (Fn. 19), S. 1 (15); Eifert, Electronic Government, 2006, S. 52 f. 
163 Dazu Gliederungspunkt E. VII. 
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vorgeschriebene Barrierefreiheit164 von IT-Angeboten der Verwaltung ist dabei zu 
beachten165.

c) Sprache  
Zudem bedarf es im Kontext der „leichten Zugänglichkeit“ von Informationen 
einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob und ggf. in welchem Umfang diese 
auch in anderen Amts- oder Arbeitssprachen der Europäischen Union bereitzustel-
len sind. Der Anspruch der DLR, dass der belgische Maler fortan auch am späten 
Abend über das Internet Kontakt zum Einheitlichen Ansprechpartner aufnehmen 
kann, um Anträge zu stellen, Informationen einzuholen und Dokumente zu über-
mitteln166, wäre jedenfalls nicht unerheblich beeinträchtigt, wenn das – gerade im 
Interesse ausländischer Dienstleistungserbringer vorgehaltene167 – elektronische 
Informationsangebot der Behörden lediglich in deutscher Sprache zur Verfügung 
stünde168.

3. Elektronische Abwicklung 
„Elektronisch“ im Sinne des Art. 7 Abs. 3 DLR muss der Intention und der bewusst 
engen Verbindung mit der Möglichkeit, dienstleistungsspezifische Informationen 
„aus der Ferne“ anfragen zu können, als Verpflichtung verstanden werden, internet-
basierte Lösungen anzubieten169. Mit dem – auf den ersten Blick überflüssigen – 
Zusatz „aus der Ferne“ wollte der europäische Richtliniengeber einer Umgehung 
seitens der Mitgliedstaaten durch die Schaffung elektronischer Terminals bspw. in 
kommunalen Bürgerbüros entgegenwirken. Weitergehende Anforderungen an eine 

 
164 Für Bundesbehörden geregelt in § 11 des Behindertengleichstellungsgesetzes v. 27.04.2002 

(BGBl I 2002, 1467) und der aufgrund § 11 Abs. 1 S. 2 BGG erlassenen „Barrierefreie In-
formationstechnik-Verordnung (BITV)“ v. 17.07.2002 (BGBl I 2002, 2654); für Schleswig-
Holstein bspw. in § 12 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (LBGG v. 
16.12.2002; GVOBl 2002, 264) angeordnet; Dokumentation des Gesetzgebungs- und Ve-
rordnungsstandes der Bundesländer unter www.einfach-fuer-alle.de.

165 Speziell zum „barrierefreien E-Government“ Roggenkamp, NVwZ 2006, 1239 ff. 
166 Beispiel von Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (21). 
167 Zumal für diese der klassische Zugang zu den Behörden nicht in gleicher Weise möglich ist 

wie für inländische Unternehmen. Zur einheitlichen Geltung der Richtlinienvorgaben für In- 
und Ausländer s. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff. 

168 Dazu ausführlich unter Gliederungspunkt E. VI. 1. 
169 So zu Art. 8 Abs. 1 DLR auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften im erläu-

ternden Handbuch, S. 32, allerdings mit der Einschränkung, dass elektronische Verfahren nur 
„prinzipiell“ über das Internet erreichbar sein müssten („Um sicherzustellen, dass elektroni-
sche Verfahren für die Erbringer leicht zugänglich sind, sollten sie prinzipiell über öffentlich 
zugängliche Netzwerke wie das Internet verfügbar sein“). Offensichtlich gesteht die Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften den Mitgliedstaaten einen Einschätzungs- und 
Umsetzungsspielraum zu, wobei allerdings unklar bleibt, inwieweit andere Instrumente ge-
eignet sein sollten, die Intention der Richtlinie in gleicher Weise zu verwirklichen wie eine 
webbasierte Lösung. 
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IT-Umsetzung lassen sich dem Merkmal „elektronisch“ nicht entnehmen. Daher 
sind sowohl Konzepte, die ausschließlich einen E-Mail-Kontakt vorsehen ebenso 
richtlinienkonform wie kombinierte Portal-/E-Mail-Lösungen oder die Erfüllung 
der Informationsverpflichtung über interaktive Websites unter Nutzung weiterge-
hender (elektronischer) Funktionalitäten wie Chatfunktionen und Voice-Over-IP-
Telefonie zur direkten Kommunikation.  

Die Anforderung des Art. 7 Abs. 3 DLR zur elektronischen Zurverfügungstellung 
von Informationen richtet sich dabei sowohl an die zuständigen Behörden als auch 
die Einheitlichen Ansprechpartner – jeweils beschränkt auf den Außenkontakt. Die 
„Doppel“-Verpflichtung von Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen 
Behörden führt insbesondere angesichts der Verpflichtung, angeforderte Informa-
tionen „so schnell wie möglich“ zu übermitteln170, und der Möglichkeit, auch die 
Informationen nach Art. 7 Abs. 2 DLR über den Einheitlichen Ansprechpartner zu 
begehren171, dazu, dass sich die Umsetzung des Art. 7 DLR in der nationalen Ver-
waltung nicht ohne eine Elektronisierung der inner- und transbehördlichen Verfah-
ren erreichen lassen wird172. Zudem erscheint es unwirtschaftlich, den Vorteil, den 
man durch die Erfassung der geschuldeten Informationen in elektronischen Wis-
sensmanagement-Systemen erzielt, dadurch zu konterkarieren, dass diese zum 
Zwecke des Austausches mit anderen Behörden wiederum in ein anderes Medium 
konvertiert werden müssen. Das Ziel, eine medienbruchfreie Kommunikation zu 
erreichen, kann angesichts der rechtlich verbindlichen Vorgabe des elektronischen 
Außenkontaktes nur in der umfassenden Elektronisierung aller Verwaltungsverfah-
ren und Informationsanfragen (mit Dienstleistungsbezug) bestehen.  

Angesichts des Umstandes, dass letztlich jeder Anfragende einen Anspruch auf 
Information hat und eine Prüfung bspw. der Nationalität oder eines konkreten 
Gründungsvorhabens o.ä. nicht erfolgt173, ist ein Identifizierungserfordernis – mit 
Ausnahme einer E-Mail-Adresse zur Übermittlung der Informationen nahezu aus-
geschlossen. Gleiches gilt für den Einsatz der elektronischen Signatur – rechtsver-
bindliches Handeln, welches die Schriftform erfordert, ist im Rahmen der Informa-
tionsverpflichtungen aus Art. 7 DLR nicht ersichtlich. Auch die Ablehnung einer 
Anfrage als unbegründet oder fehlerhaft ist – selbst bei Einstufung als Verwal-
tungsakt – nicht formgebunden174.

170 Dazu Gliederungspunkt E. V. 1. 
171 Dazu Gliederungspunkt C. II. 1. 
172 Ausführlich zu dem aus Art. 6 DLR resultierenden faktischen Zwang zur Elektronisierung 

der behördeninternen Kommunikation Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 
(296 ff.); dazu auch Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 8 Rn. 4; ähnlich 
Knopp, LKRZ 2007, 251 (253); s. auch Schäffer, DVP 2009, 222 (225). 

173 Dazu Gliederungspunkt C. I. 3. 
174 Dazu Gliederungspunkt E. V. 2. c). 
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4. Abwicklung aus der Ferne 
Schließlich ist fraglich, ob neben den elektronischen Zugang eine Möglichkeit, die 
genannten Informationen ausschließlich unter Nutzung des Telefons erhalten zu 
können, bspw. in Form eines Call-Centers, treten muss. Dies könnte aus der For-
mulierung „aus der Ferne“ abgeleitet werden. Allerdings ist damit keine zweite eigen-
ständige Zugangsmöglichkeit neben der elektronischen beschrieben; vielmehr han-
delt es sich um ein gleichwertiges Attribut der verpflichtenden elektronischen In-
formation. Für eine derartige Auslegung streitet bereits der Wortlaut der Vorschrift. 
Hätte die Europäische Gemeinschaft eine weitere Zugangsmöglichkeit vorgeben 
wollen, hätte sie beispielsweise die „telefonische“ Verfahrensabwicklung explizit 
ansprechen können. Auch Erwägungsgründe und erläuterndes Handbuch enthalten 
keinen Hinweis auf ein erweitertes Verständnis, sondern stützen die Ansicht, „aus 
der Ferne“ diene lediglich dazu, einer Umgehung der intendierten Ermöglichung 
internet-basierter Fernkommunikation durch die Schaffung elektronischer Termi-
nals bspw. in kommunalen Bürgerbüros entgegenzuwirken. Einen ausschließlich 
telefonischen Zugang verlangt die Richtlinie somit nicht; dennoch kann es erwä-
genswert sein, zur Unterstützung der Online-Information telefonische Help-Lines 
etc. vorzuhalten175.

5. „Dem neuesten Stand entsprechen“ – Aktualisierungsverantwortung 

a) Bedeutung  
Schließlich normiert Art. 7 Abs. 3 DLR die Verpflichtung, Informationen zu über-
mitteln, die „dem neusten Stand“ entsprechen. Geschuldet ist also die Aktualität 
der Informationen. Vergleichbar der klaren und unzweideutigen Weise der Infor-
mationen lässt sich dieses Merkmal auch in Anlehnung an das überkommene deut-
sche Amtshaftungsrecht konkretisieren. Selbstverständlich ist es den zuständigen 
Behörden bereits heute untersagt, veraltete und damit „falsche“ Informationen zu 
erteilen. Allerdings wird der Umfang der Informationen, auf den sich die Aktuali-
tätsverpflichtung bezieht, europarechtlich erweitert – während im Rahmen der 
Amtshaftung in der Regel nur Informationen relevant werden, die sich auf das 
Verwaltungsverfahren als solches, d.h. Rechtsgrundlagen, Verwaltungsvorschriften 
o. ä. beziehen, verlangt Art. 7 Abs. 3 DLR auch die Aktualität bspw. von Informa-
tionen über den Ansprechpartner der zuständigen Stelle, bei denen eine Falschin-
formation nicht unmittelbar zu einem Schaden führen wird. Allerdings sind zu-
künftig auch Fälle denkbar, in denen aus dem Verstoß gegen Art. 7 Abs. 3 DLR 
Vertrauensschäden resultieren, die vom Staat zu ersetzen sind – bspw. die vergebli-
che Fahrt zur vermeintlich zuständigen Behörde oder aufgrund der falsch mitgeteil-
ten Öffnungszeit.  

 
175 Möglicherweise können in diesem Zusammenhang die Bestrebungen, eine bundesweit ein-

heitliche verwaltungsebenenübergreifende Behördenrufnummer (Service 115) anzubieten, 
Synergieeffekte bieten; vgl. dazu Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Fn. 12), S. 92 (109 ff.) 
sowie bereits die Nachweise in Fn. 12. 
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b) Realisierung mit Hilfe von Wissensmanagement-Systemen  
Sowohl zuständige Behörde als auch Einheitlicher Ansprechpartner müssen also 
geeignete Vorkehrungen treffen, dass alle von ihnen geschuldeten Informationen 
aktuell gehalten werden. Der Betrieb umfassender Wissensmanagement-Systeme 
einschließlich eines Zuständigkeitsfinders – sei es eines verzeichnisbasierten Zu-
ständigkeitsfinders, einer Zuständigkeitssuchmaschine, eines CMS-basierten Zu-
ständigkeitsfinders, eines wiki-basierten Zuständigkeitsfinders176 – unentbehrlich. 
Sollte dieses bei einer zentralen Stelle – bspw. beim Einheitlichen Ansprechpartner 
in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts – betrieben werden, muss die Belie-
ferung mit aktuellen Daten rechtsverbindlich sichergestellt werden. Insoweit kom-
men sowohl vertragliche als auch gesetzliche Zulieferpflichten in Betracht. Ange-
sichts der Vielzahl der zu beteiligenden Stellen sollte zumindest im Rahmen der 
eigenen Verbandskompetenz eine gesetzliche Lösung verwirklicht werden. Der mit 
einer solchen Verpflichtung einhergehende Eingriff in die kommunale Selbstver-
waltungsgarantie lässt sich zwar rechtfertigen177, löst aber aufgrund des Konnexi-
tätsprinzips ggf. eine Kostentragungspflicht des Landes aus. Für verbandsebenenü-
bergreifende Sachverhalte, also den Kontakt mit den Behörden anderer Bundeslän-
der oder Bundesbehörden, sind aber ebenfalls geeignete Abstimmungsmechanis-
men zu schaffen bzw. der gegenseitige Zugriff auf die Informationssysteme zu 
ermöglichen. Damit ist zugleich der Aspekt der Standardisierung von Informations-
formaten, von Schnittstellen sowie die Kompabilität der IT-Systeme angesprochen. 
Die bspw. mit dem E-Government-Gesetz in Schleswig-Holstein178 und Art. 91c 
GG n.F.179 angestoßene Entwicklung wird durch die Umsetzung der Richtlinie 
daher an Dynamik gewinnen. 

Problematisch erweist sich bei der Schaffung von Wissensmanagement-Systemen, 
wiederum vor allem im verbandsebenenübergreifenden Behördenkontakt, womög-
lich Art. 7 Abs. 2 DLR soweit die gewöhnliche Auslegung von Normen betroffen 
ist. Während die gewöhnliche Anwendung die behördliche Praxis in Bezug nimmt, 
die den zuständigen Mitarbeitern bekannt sein sollte, sind bei der Auslegung auch 
Rechtsprechung, Kommentarliteratur etc. zu berücksichtigen – zumindest ein 
Wandel der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss dabei bekannt sein, so dass 
auch hier entsprechende Vorwarn-Mechanismen geschaffen werden müssen, die 
allerdings (zumindest bei bundes- und landesrechtlich determinierten Verfahren) 

 
176 Zu den technisch denkbaren Optionen ausführlich v. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 

S. 185 (199 ff.). 
177 So zum E-Government-Gesetz Schleswig-Holstein Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 282 ff.; s. 

auch ders., DÖV 2010, 225 ff. 
178 GVOBl 2009, 398. 
179 BGBl I 2009, 2248; dazu Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., NVwZ 2009, 1128 ff.; ders., in: 

Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 337 ff.; Schallbruch/Städler,
CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; s. auch Schliesky, ZSE 4 (2008), 304 ff. 
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auch beim Einheitlichen Ansprechpartner nach dem Prinzip „Einer-für-Alle“180 
vorgehalten werden können. 

c) Aktualisierungs-, Pflege- und Redaktionsverantwortung  
Die Ermittlung des verantwortlichen Rechtsträgers für den Primär-, im Rahmen 
der Informationspflichten der Art. 7 und 21 DLR wohl aber ausschließlich Sekun-
därrechtsschutz setzt in einem System geteilter (Informations-) Verantwortlichkei-
ten aus rechtsstaatlichen Gründen eine über die Vorgaben der DLR hinausgehende 
gesetzlich vorstrukturierte Abgrenzung der Verantwortungssphären voraus. 

Probleme bereitet dies bspw. in Konstellationen, in denen der Einheitliche An-
sprechpartner nach Art. 7 Abs. 1 DLR zur Information über die zuständigen Be-
hörden oder kommunale Anforderungen eines anderen Bundeslandes verpflichtet 
ist und auf die Richtigkeit der Angaben in einem (fremden) IT-System vertrauen 
muss. Nach außen tritt ausschließlich der Einheitliche Ansprechpartner in Erschei-
nung, da es sich bei der Erfüllung der Informationsverpflichtungen aus Art. 7 
Abs. 1 DLR um eine originär ihm (durch die DLR oder ein spezielles Aufgabenzu-
weisungsgesetz) zugewiesene Aufgabe handelt. Er muss also auch für Falschinfor-
mationen haften, auf deren Richtigkeit er lediglich vertrauen konnte. Eine Fortent-
wicklung des Haftungsrechts ist hier schon deshalb erforderlich, damit dem Ein-
heitlichen Ansprechpartner der Einwand des fehlenden Verschuldens abgeschnit-
ten wird bzw. eine Zurechnung des Verschuldens der zuständigen Behörden er-
möglicht wird. Außenauftritt und Haftung müssen aufgrund des rechtsstaatlichen 
Grundsatzes der Verantwortungsklarheit kongruent sein – die „Suche“ des Anfra-
genden nach der Behörde, die letztlich die Verantwortung trägt, würde die Rechts-
verfolgung in nicht zu rechtfertigender Weise erschweren. Insofern zwingt der mit 
der Richtlinie in das deutsche Recht Einzug haltende subjektive Behördenbegriff181 
auch im Rahmen von Haftungsfragen zu einer Neuorientierung. 

Ein solches System lässt sich innerföderal bzw. im Verhältnis der Länder unterei-
nander, aber auch zwischen Land, Bund und kommunaler sowie funktionaler 
Selbstverwaltung jedoch nur rechtfertigen, wenn der (unbegrenzten) Außenhaftung 
eine Haftung nach Verantwortungsbeiträgen im Innenverhältnis korrespondiert. 
Ein Rückgriff wird zwar auch nach bisherigem Recht anerkannt182, wäre jedoch 
über gegenseitige Solidaritäts- und Bündnispflichten hinausgehend ggf. im Zusam-
menhang der Umschreibung der konkreten Pflichten der Beteiligten zu normie-
ren183.

180 Zum Gedanken der Shared Services Center bereits Gliederungspunkt C. I. 2. m.w.N. 
181 Vgl. bereits Fn. 63. 
182 So bspw. im Zusammenhang mit der fehlerhaften Umsetzung europäischer Richtlinien nach 

Art. 104a Abs. 6 S. 1 GG; dazu Kemmler, LKV 2006, 529 ff. 
183 Exemplarisch sei hier auf die Regelung des § 20 des Gesetzes zur Gründung einer Anstalt 

„Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“ verwiesen, LT-Drs. 16/2750; dazu 
Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 118 ff. 
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Ebenfalls problematisch erscheint die Fallgestaltung, in denen der Einheitliche 
Ansprechpartner auch im Rahmen der Informationsaufgaben lediglich als Front-
Office und damit „Bote“ in Erscheinung tritt. Dies ist der Fall, wenn die Informa-
tionen nach Art. 7 Abs. 2 DLR, deren Übermittlung an den Dienstleistungsemp-
fänger oder -erbringer eigentlich die zuständige Behörde schuldet, „über“ den Ein-
heitlichen Ansprechpartner angefordert und weitergeleitet werden. Im Rahmen 
dieser Übermittlung an den Anfragenden ist hinreichend deutlich zu machen, dass 
die Informationen vom Einheitlichen Ansprechpartner „ungeprüft“ weitergeleitet 
wurden und sich etwaige Schadensersatzansprüche wegen falscher, nicht aktueller 
oder verspäteter Information gegen die zuständige Behörde richten.  

Eine weiterreichende Dimension bekommt die Aktualitäts- und Pflegeverantwor-
tung schließlich, wenn der Einheitliche Ansprechpartner (optional) auch die Aufga-
ben nach Art. 21 DLR wahrnimmt, zumal hier Informationen auch über das aus-
ländische Recht geschuldet werden. Aufgrund der Zuweisung dieser Aufgabe durch 
die Richtlinie wird auch hier eine Informationserteilung „ohne Gewähr“ mit der 
Begründung, die Informationen entstammten nicht dem Einflussbereich des Mit-
gliedstaates ausscheiden, so dass nach außen für den Fall verspäteter Zulieferung 
aus dem Ausland (auch im Rahmen des Art. 21 DLR wird eine Übermittlung „so 
schnell wie möglich“ geschuldet) oder falsche bzw. unzureichende Informationen 
gehaftet wird. Inwieweit hier ein Ausgleich im Innenverhältnis der nach Art. 21 
Abs. 3 DLR beteiligten Behörden oder anderen Stellen aufgrund gemeinschafts-
rechtlicher Rechtsgrundsätze möglich ist, erscheint zumindest zweifelhaft.  

Schließlich erscheinen auch die Art. 7 Abs. 2 Satz 2 DLR vorgesehenen Schritt-für-
Schritt-Leitfäden problematisch, wenn diese aus Informationen aus verschiedenen 
Quellen zusammengeführt werden. In diesen Fällen ist ggf. – obwohl der zusam-
menstellenden Behörde eine Möglichkeit zur Überprüfung fehlt – eine Gesamtver-
antwortung zuzuweisen. 

V. Art. 7 Abs. 4 DLR: Verfahrensfragen 
Art. 7 Abs. 4 DLR widmet sich dem Verfahren der Informationserteilung und gilt 
sowohl für die zuständigen Behörden als auch die Einheitlichen Ansprechpartner, 
zudem für den Fall der Weiterleitung von Informationen über die Einheitlichen 
Ansprechpartner als Front-Office184.

1. „So schnell wie möglich“ 
Der Begriff „so schnell wie möglich“ wird auch in Art. 12 Abs. 5, Art. 13 Abs. 6 
und 7, Art. 21 Abs. 3 DLR sowie im Kontext der europäischen Verwaltungszu-
sammenarbeit (Art. 28 ff. DLR) verwendet und muss in Anlehnung an das deut-
sche Verständnis im Sinne einer „unverzüglichen“ Informationserteilung nach 
§ 121 Abs. 1 BGB verstanden werden. Die Informationen sind daher ohne schuld-
 
184 Dazu Gliederungspunkt D. III. 
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haftes Zögern zu erteilen, wobei der Zeitfaktor in Abhängigkeit vom konkreten 
Begehren zu bestimmen ist. Während einfache Informationen dauerhaft zur Über-
mittlung bereitzuhalten sind, ist den Behörden bei Anfragen zur gewöhnlichen 
Anwendung und Auslegung eine Nachforschungs- und Erkundigungsfrist einzu-
räumen, die bei der Erstellung von individuellen Schritt-für-Schritt-Leitfäden einen 
längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Grundsätzlich ist zudem die 
schnellste Übermittlungsart zu wählen – was allerdings nicht immer die Nutzung 
des elektronischen Kanals bedeuten muss. In der Regel wird der Übermittlungsweg 
der Anfrage zu wählen sein. 

Die Verpflichtung zur schnellen Übermittlung gilt auch bei der Einschaltung des 
Einheitlichen Ansprechpartners als Front-Office, wobei bei einer nicht elektroni-
schen Weiterleitung die durch die Einschaltung einer weiteren Stelle eintretende 
Zeitverzögerung in Rechnung zu stellen ist. Die Verpflichtung des Art. 7 Abs. 4 
DLR trifft dann beide Beteiligten, so dass die „Verfahrensschritte“ klar abzugren-
zen und aus diesem Grunde zu dokumentieren sind, um nachfolgend klären zu 
können, bei wem die Verzögerung entstanden ist und wer somit nach außen haften 
muss bzw. im Innenverhältnis die Kosten trägt. Auch in diesem Kontext kann auf 
allgemeine Grundsätze der deutschen Amtshaftungsdogmatik zurückgegriffen 
werden185.

2. Ablehnung als „fehlerhaft oder unbegründet“ 
Auch die Ablehnung eines Auskunftsersuchens als „fehlerhaft“ oder „unbegrün-
det“ muss so schnell wie möglich erfolgen – insbesondere bei der Einbindung des 
Einheitlichen Ansprechpartners als Front-Office stellt sich die Frage, wem die 
„Ablehnungskompetenz“ zukommt. 

a) „Ablehnungskompetenz“ 
Soweit sich der Anfragende bezüglich der Informationen nach Abs. 1 an den Ein-
heitlichen Ansprechpartner oder hinsichtlich der Informationen nach Abs. 2 an die 
zuständige Behörde wendet, ist offensichtlich, dass diesen jeweils auch die Kompe-
tenz zur Ablehnung des Informationsgesuchs zukommt. Fraglich ist allerdings, ob 
auch der Einheitliche Ansprechpartner als Front-Office eine solche Zurückweisung 
vornehmen kann. Ein vergleichbares Problem stellt sich hinsichtlich des Verfah-
rensmanagements im Rahmen des Art. 6 DLR bspw. für die Prüfung der Vollstän-
digkeit von Unterlagen, die nach bisherigen Planungen offenbar ausschließlich der 
zuständigen Behörde vorbehalten bleiben soll. Dies wird wohl ohne entgegenste-
hende Regelung im nationalen Recht auch für die Prüfung von Informationsgesu-
chen auf ihre „Begründetheit“ oder „Fehlerhaftigkeit“ zu gelten haben – wobei 

 
185 Vgl. zu überlangen Gerichtsverfahren EGMR, NJW 2007, 1259 ff.; Steinbeiß-Winkelmann,

ZRP 2007, 177 ff.; dazu auch Brüning, NJW 2007, 1094 ff.; Terhechte, DVBl 2007, 1134 ff.; zur 
Dauer von Eintragungsverfahren beim Grundbuchamt BGHZ 170, 260 ff.; dazu Thiel, JR 
2008, 68 f.; Ossenbühl, JZ 2007, 690 f. 
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allerdings die Zuweisung einer Befugnis zur Prüfung auf evidente Fehler (oder 
Unvollständigkeiten) in beiden Fällen anerkannt werden sollte. 

b) „Fehlerhaft oder unbegründet“ 
Die Terminologie der „Begründetheit“ erscheint im Kontext mit Informationsersu-
chen nicht besonders passend, vor allem weil weder im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 
noch des Abs. 2 ein Bezug zu einem konkreten Verwaltungsverfahren bestehen 
muss, dessen Fehlen man als mangelnde „Begründetheit“ auffassen könnte. Im 
Rahmen des Art. 7 Abs. 1 DLR wird es daher wohl kaum „unbegründete“ Anfra-
gen geben können – denkbar sind aber Anfragen, die offensichtlich keinen Dienst-
leistungsbezug aufweisen und sich auf Verfahren außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der DLR beziehen186. Im Rahmen des Abs. 2 müssen aufgrund der Begren-
zung der Informationspflicht durch die Verbandskompetenz und Zuständigkeit der 
Behörde auch Ersuchen als „unbegründet“ angesehen werden, die außerhalb der 
Zuständigkeit liegen. Allerdings scheidet hier regelmäßig eine „Zurückweisung“ 
bzw. „Ablehnung“ der Anfrage aus, da es Aufgabe der zuständigen Behörde ggf. 
unter Einschaltung eines Einheitlichen Ansprechpartners ist, die zuständige Behör-
de zu ermitteln und die Anfrage weiterzuleiten187.

„Fehlerhaft“ im Sinne des Art. 7 Abs. 4 DLR ist ein Ersuchen, wenn nicht erkenn-
bar ist, welche Informationen konkret begehrt werden, bspw. auch wenn das Ersu-
chen nicht in der Amtssprache des Verpflichtungsadressaten übermittelt wird. In 
diesem Kontext bestehen entsprechend der Regelung des § 25 VwVfG, also der 
Verpflichtung auf einen sachgerechten Antrag hinzuwirken, Unterstützungspflich-
ten des Einheitlichen Ansprechpartners oder der zuständigen Behörde, dem Anfra-
genden bei der Beseitigung des „Fehlers“ behilflich zu sein. 

c) Rechtsnatur der Ablehnung  
Die Ablehnung eines Informationsersuchens durch den Einheitlichen Ansprech-
partner oder die zuständige Behörde ist in Übereinstimmung zur Ablehnung ande-
rer Realakte nicht als Verwaltungsakt zu qualifizieren. Anders als bspw. in § 9 
Abs. 4 IFG existiert keine Vorschrift, die Widerspruch und Verpflichtungsklage zu 
statthaften Rechtsbehelfen erklärt188. Mangels Regelungslücke scheidet eine analoge 
Anwendung aus – der Betroffene ist vielmehr gehalten, unmittelbar die Erteilung 
der Information (als Realakt) im Wege der Leistungsklage zu begehren. In Fällen 
des Art. 7 Abs. 1 DLR handelt der Einheitliche Ansprechpartner in Form der Ab-

 
186 Windoffer, NVwZ 2007, 495 (499 f.). 
187 So zu Anträgen Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), § 3 Rn. 29 ff. 
188 Dazu Berger, in: Berger/Roth/Scheel (Hrsg.), Informationsfreiheitsgesetzm, 2006, § 9 Rn. 11; 

Ziekow/Debus, in: Fluck/Theuer (Hrsg.), Informationsfreiheitsrecht mit Umweltinformations- 
und Verbraucherinformationsrecht, Loseblatt-Sammlung, § 9 Rn. 37 ff.; Rossi, Informa-
tionsfreiheitsgesetz, 2006, § 9 Rn. 24ff. 



E. Modalitäten der Informationserfüllung 
 

77 

lehnung hoheitlich nach außen, so dass sein Rechtsträger als Klagegegner in Er-
scheinung tritt. 

VI. Sprache (Abs. 5) 
Von entscheidender Bedeutung für die Realisierung von IT-Lösungen zur Umset-
zung der Informationspflichten des Art. 7 Abs. 1, 2 und Art. 21 DLR – vor allem 
für den Fall, dass man sich für ein möglichst alle Fragen abdeckendes Onlineange-
bot entscheidet, um die Anzahl der im direkten (Fern-)Kontakt zu beantwortenden 
Anfragen gering zu halten – ist, in welcher Sprache die Informationen vorzuhalten 
sind. 

1. Grundsatz (= Amtssprache)  
Einem Umkehrschluss aus Art. 7 Abs. 5 DLR lässt sich entnehmen, dass eine 
Rechtspflicht zur Erteilung der Informationen lediglich in der jeweiligen Sprache 
des Mitgliedstaates besteht. Gestützt wird diese Annahme dadurch, dass sich die 
Tätigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners nach den Verwaltungsverfahrensge-
setzen der Länder richtet und diese jeweils dem § 23 Abs. 1 VwVfG (des Bun-
des189) entsprechend die deutsche Sprache als Amtssprache vorsehen. Allerdings ist 
bereits bei der Entwicklung von IT-Lösungen darauf zu achten, dass diese „offen“ 
für weitere Sprachen ausgestaltet werden, zumal nicht absehbar ist, welche Dyna-
mik die Umsetzung der Richtlinienvorgaben und der grenzüberschreitende Dienst-
leistungsverkehr annimmt und ob sich die „begleitenden Maßnahmen“ im Sinne 
des Art. 7 Abs. 5 DLR dieser Entwicklung folgend langfristig (ggf. durch weitere 
Rechtsakte) zu einer Rechtspflicht wandeln werden190.

2. Begleitende Maßnahmen Abs. 5 Satz 1 
Allerdings kann der Vorgabe des Art. 7 Abs. 5 Satz 1 DLR keine Kompetenz der 
Kommission entnommen werden, bspw. im Wege des Komitologieverfahrens 
ergänzende – und auch rechtlich verbindliche – Maßnahmen zu ergreifen. Vielmehr 
hat Art. 7 Abs. 5 Satz 1 DLR lediglich Appellcharakter sowohl für die Kommission 
als auch die Mitgliedstaaten. Wäre eine rechtlich verbindliche Regelung beabsichtigt 
gewesen, hätte sich der Richtliniengeber an den Standard- und Interoperabilitäts-
vorschriften (bspw. Art. 8 Abs. 3 DLR) orientieren können. Eine Kompetenz zum 
Erlass von „Durchführungsbestimmungen“ im Komitologieverfahren191 nach Art. 40 

 
189 Dazu nur Kopp/Ramsauer (Fn. 42), § 23 Rn. 5 ff. 
190 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 19 scheinen dem Art. 7 Abs. 5 DLR 

tendenziell eine weitergehende Rechtspflicht zur Verwendung von Fremdsprachen zu ent-
nehmen. 

191 Grundlage ist der Komitologie-Beschluß aus dem Jahre 1987 (ABl L 197 v. 18.07.1987, 33); 
dazu Mensching, EuZW 2000, 268 ff.; Tichy, ZfRV 2000, 134 ff.; Gonzales, ZEuS 2003, 561 ff.; 
Roller, KritV 2003, 249 ff.; Scheel, ZEuS 2006, 521 ff.; Fuhrmann, DÖV 2007, 464 ff.; 
Gündisch/Mathijsen, Rechtsetzung und Interessenvertretung in der Europäischen Union, 1999, 
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Abs. 2 DLR findet sich auch im Kontext der Informationsverpflichtung aus Art. 21 
DLR192.

3. Weitere Sprachen (Abs. 5 Satz 2) 
Innerstaatliche Vorgaben, auch andere Sprachen in der öffentlichen Verwaltung zu 
verwenden, bleiben gem. Art. 7 Abs. 5 Satz 2 DLR unberührt. In Schleswig-
Holstein betrifft dies bspw. das Recht, seine Anliegen in bestimmten Gebieten auf 
Friesisch an die Behörden zu richten193. Gleiches gilt für die sorbische Sprache in 
Sachsen und Brandenburg194.

VII.  Gebühren 
Fraglich ist, ob im Rahmen der Informationserteilung nach Art. 7 Abs. 1 und 2 
DLR die Erhebung von Verwaltungsgebühren zulässig ist. Spezialgesetzliche Rege-
lungen existieren soweit ersichtlich nicht195, so dass auf allgemeine Grundsätze 
einerseits, andererseits aber auf die Vorgaben der Richtlinie zurückzugreifen ist. 
Soweit Informationen nach Art. 7 Abs. 1 DLR angesprochen sind, fallen diese 
unter die Vorschrift des § 7 Nr. 1 VwKostG bzw. die entsprechenden Landesgeset-
ze, die für „mündliche und einfache schriftliche Auskünfte“ eine sachliche Gebüh-
renfreiheit vorsehen. In den Anwendungsbereich dieser Normen sind zudem die 
einfachen elektronischen Auskünfte einzubeziehen. „Einfach“ in diesem Sinne wird 
bspw. vom VwKostG SH196 konkretisiert als Auskünfte, „die nach Art und Um-
fang und unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Werts oder ihres sonstigen 
Nutzens für den Anfragenden eine Gegenleistung nicht erfordern“. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die Auskünfte unverändert aus Karteien, Registern 
und Verzeichnissen der Behörde durch einfaches Ablesen übernommen werden 

 
S. 139 f., sowie Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 31 f., 
701. 

192 Dazu Gliederungspunkt F. III. 
193 Vgl. § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung des Friesischen im öffentlichen Raum (GVOBl 

2004, 481): „Die Bürgerinnen und Bürger können sich in friesischer Sprache an Behörden im 
Kreis Nordfriesland und auf der Insel Helgoland wenden und Eingaben, Belege, Urkunden 
und sonstige Schriftstücke in friesischer Sprache vorlegen […]“. 

194 Vgl. Sächsisches Sorbengesetz (GVOBl 1999, 161) und § 23 Abs. 5 VwVfG des Landes 
Brandenburg; zu verfassungs- und europarechtlichen Bedenken gegen § 23 Abs. 1 VwVfG 
Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 138), § 23 Rn. 10 ff., 74 ff. 

195 Zur Regelung, die der Anstalt „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“ das Recht 
einräumt, eine Gebührensatzung zu erlassen, Schulz, in diesem Band, S. 149 (168). 

196 Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein v. 17.01.1974 (GVOBl 1974, 37), 
zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes v. 15.12.2005 (GVOBl 2005, 568). 
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können197, was aber wiederum im Fall der Melderegisterauskunft nicht gegeben 
ist198.

Für den Fall weitergehender Informationsansprüche steht das nationale Recht also 
einer Einführung einer Verwaltungsgebühr nicht entgegen – diese wird durch das 
Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip des § 3 VwKostG begrenzt. Die Unter-
scheidung zwischen einfachen und sonstigen Auskünften findet sich bspw. auch in 
§ 10 Abs. 1 IFG199. Einer Gebührenpflicht könnten jedoch die Intention der Richt-
linie oder spezielle Vorgaben der DLR entgegenstehen. Die Zielsetzung, eine Tä-
tigkeitsaufnahme im fremden Staat möglichst einfach zu gestalten, steht einer Ver-
waltungsgebühr für Informationen eigentlich entgegen. Allerdings ist auch insoweit 
zwischen einfachen (und als solche haben alle im Rahmen von Portal- oder Wis-
sensmanagement-Lösungen abrufbaren Informationen zu gelten) und sonstigen 
Auskünften zu differenzieren. Die Zusammenstellung der Informationen über die 
gewöhnliche Auslegung und Anwendung nationaler Normen erfordert ggf. einen 
Rechercheaufwand, der über eine Gebühr refinanziert werden muss. Gleiches gilt 
für die Zusammenstellung von Schritt-für-Schritt-Leitfäden. Obwohl diese einen 
wirtschaftlichen Wert im Sinne des Äquivalenzprinzips darstellen können, ist die 
Gebühr jedoch auf die entstandenen Kosten zu begrenzen. Art. 13 Abs. 2 DLR gilt 
zwar unmittelbar nur für die Durchführung von Genehmigungsverfahren, dennoch 
ist er im Wege eines Erst-Recht-Schlusses auch im Rahmen des Art. 7 Abs. 2 DLR 
anzuwenden. 

F. Art. 21 DLR 

Schließlich ist im Rahmen der Informationsverpflichtungen kurz auf Art. 21 DLR 
einzugehen, der über Art. 7 DLR hinausgehende Vorgaben enthält, die ebenfalls 
von einer staatlichen Stelle bzw. einer von ihm zu bestimmenden Stelle zu erfüllen 
sind, und zum Teil aber auch Überschneidungen zu Art. 7 DLR aufweist200.

I. Ansiedlung 
Die Zuweisung der Aufgaben nach Art. 21 DLR bleibt den Mitgliedstaaten überlas-
sen, sie haben lediglich die Erreichbarkeit der in Abs. 1 genannten Informationen 
sicherzustellen. Neben den Einheitlichen Ansprechpartnern wird von Abs. 2 auch 

 
197 Busch/Friedersen, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, 

E 4b SH, § 7 Erl. 2.2. 
198 Busch/Friedersen, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, 

E 4b SH, § 7 Erl. 2.2. 
199 Dazu Berger, in: Berger/Roth/Scheel (Fn. 188), § 10 Rn. 12 f.; Rossi (Fn. 188), § 10 Rn. 31 ff.; 

Guckelberger, in: Fluck/Theuer (Fn. 188), § 10 Rn. 16 ff. 
200 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 21 Rn. 2. 
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„jede andere Einrichtung“, wie beispielsweise die Zentren des Netzes der europäi-
schen Verbraucherzentren, Verbraucherverbände oder auch die nach Art. 57 der 
Berufsqualifikationsrichtlinie zu benennenden Kontaktstellen201 als mögliche Auf-
gabenträger genannt. Die Formulierung in Abs. 1 Satz 2, nach der die „zuständigen 
Behörden“ ggf. Schritt-für-Schritt-Leitfäden zu erstellen haben, ist ein Redaktions-
versehen und verweist nicht auf die Legaldefinition des Art. 4 Nr. 9 DLR, sondern 
meint die vom jeweiligen Mitgliedstaat zum Träger der Aufgaben nach Abs. 1 be-
stimmte Stelle202. Eine Vorentscheidung über die staatliche oder private Erfüllung 
ist wie im Rahmen des Einheitlichen Ansprechpartners203 nicht getroffen worden. 
Abs. 2 enthält zudem die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, der Kommission die 
Angaben zur Erreichbarkeit der benannten Einrichtungen zum Zwecke der Weiter-
leitung an die übrigen Mitgliedstaaten mitzuteilen. 

II. Begünstigte 
Anders als Art. 7 DLR begünstigt Art. 21 DLR lediglich Dienstleistungsempfänger.
Allerdings wird es auch in diesem Rahmen schwerlich möglich sein, zu kontrollie-
ren, ob der Anfragende diese Eigenschaft aufweist, so dass letztlich alle Anfragen 
zu beantworten sein werden204. Art. 21 DLR begünstigt ausdrücklich Inländer und 
kann somit als Indiz für die einheitliche Geltung der gesamten Richtlinie für In- 
und EU-Ausländer aufgrund ihrer Eigenschaft als Harmonisierungsrichtlinie205 
gewertet werden. Die in Abs. 1 genannten Informationen weisen zahlreiche Paralle-
litäten zu Art. 7 DLR auf, sind aber insbesondere um die Auslandsperspektive 
erweitert206. Sie wollen sicherstellen, dass Dienstleistungsempfänger nicht nur auf 
die Informationen des Niederlassungsstaates (in der jeweiligen Amtssprache) ange-
wiesen sind, sondern auch „in ihrem Wohnsitzstaat“ von dortigen Stellen – und 
damit auch in der eigenen Sprache – Auskünfte über Anforderungen o.ä. erlangen 
können. Erst diese Regelung ist in der Lage, die wegfallenden Überwachungskom-
petenzen des Aufnahmestaates zu surrogieren207.

201 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 21 Rn. 6.  
202 So auch Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 21 Rn. 4. 
203 Zur Ansiedlung des Einheitlichen Ansprechpartner bei Privaten Windoffer, in: Zie-

kow/Windoffer (Fn. 37), S. 54. 
204 Dazu bereits Gliederungspunkt C. I. 
205 Ausführlich dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff.; demgegenüber kommt die 

h.M. aufgrund der begrenzten Kompetenz der EG lediglich zu einer Begünstigung von EU-
Ausländern bzw. von grenzüberschreitenden Sachverhalten. 

206 Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 21 Rn. 1. 
207 Zu dieser Funktion der Informationspflichten Korte, EWS 2007, 246 (251); ähnlich ders., 

NVwZ 2007, 501 (508); s. auch Stober, WiVerw 2008, 139 (139 f.). 
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III. Inhalt der Informationsverpflichtungen im Einzelnen 
Die Regelungen des Art. 21 Abs. 1 DLR sind dabei nicht hinreichend präzise for-
muliert. Eine strenge Wortlautauslegung würde dazu führen, dass sich lediglich 
lit. a) auf Informationen über die ausländische Rechtslage („über die in anderen 
Mitgliedstaaten …“) bezieht, die lit. b) und c) hingegen nicht. Allerdings spricht 
eine systematische Auslegung für eine erweiterte Sichtweise – zumal bei einer Be-
schränkung auf „Inlandsinformationen“ gegenüber Art. 7 Abs. 1 lit. d) und e) eine 
redundante Regelung geschaffen worden wäre. Daher ist demgegenüber nicht da-
von auszugehen, dass sich Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. b) und c) DLR auch auf inländi-
sche Rechtsbehelfe und Institutionen beziehen208.

Der Begriff der Anforderungen ist gleichbedeutend wie in Art. 7 Abs. 1 lit. a) aus-
zulegen, mit dem einzigen Unterschied, dass er sich auf die Rechtslage in den ande-
ren Mitgliedstaaten bezieht und somit einen Auskunftsanspruch auf das gesamte 
europäische dienstleistungsspezifische Recht gibt. Die Kenntnis hierüber ist für 
Dienstleistungsempfänger vor allem daher von Interesse, da grenzüberschreitend 
tätige Dienstleister primär, bei vorübergehender Tätigkeit nahezu ausschließlich 
dem Rechtsregime des Niederlassungsstaates unterliegen. Daher hat der Dienstleis-
tungsempfänger vor allem ein Interesse an Angaben zu Regelungen über den Ver-
braucherschutz, einschließlich Informationen über ggf. bestehende Versicherungs-
pflichten209.

Auch für die Auslegung der Rechtsbehelfe nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DLR 
kann auf Art. 7 Abs. 1 lit. d) DLR zurückgegriffen werden, soweit ein Gleichlauf 
besteht. Art. 21 DLR erfasst nämlich nur eine der dort genannten Konstellationen: 
Streitigkeiten zwischen Dienstleistungsempfängern und -erbringern. Aus den darge-
legten Gründen werden von Art. 21 DLR lediglich Rechtsbehelfe im europäischen 
Ausland erfasst. Gleiches gilt für die unterstützenden Institutionen nach lit. c). Hier 
ist ebenfalls ein Rückgriff auf Art. 7 Abs. 1 lit. e) DLR möglich. 

IV. Modalitäten 
Die Modalitäten entsprechen weitgehend der Regelung des Art. 7 DLR. Die In-
formationen müssen „klar und unzweideutig“ abgefasst sein, „dem neuesten Stand“ 
entsprechen und „aus der Ferne leicht und elektronisch zugänglich sein“210. Alle 
diese Vorgaben werden sich nur bei einer intensiven Nutzung des nach Art. 21 
Abs. 3 DLR vorgeschriebenen speziellen „Amtshilfemechanismus“ realisieren las-
sen. Insbesondere die Aktualität der Informationen über Anforderungen anderer 
Mitgliedstaaten kann nur durch einen beständigen Informationsaustauch und re-
gelmäßige Rückfragen bzw. ein Wissensmanagement-System, in dem jede Stelle, die 

 
208 Anders Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 21 Rn. 3. 
209 Roth, in: Leible (Fn. 27), S. 226 (230). 
210 S. also Gliederungspunkt E. II.-IV. 
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in ihrer Verantwortlichkeit stehenden Informationen eigenständig pflegt, sicherge-
stellt werden. 

V. „Amtshilfe“ / Unterstützungspflichten (Abs. 3) 
Angesichts der Verpflichtung, über die Rechtslage in anderen Mitgliedstaaten rechts-
verbindlich zu informieren, ist ein Amtshilfe- und Unterstützungssystem unent-
behrlich. Wenn die zuständige Stelle die Anfragen nach Art. 21 DLR (im Regelfall) 
nicht eigenständig beantworten kann, ist sie gehalten, bei der entsprechenden Stelle 
im betroffenen Mitgliedstaat anzufragen und hinsichtlich der Informationsweiterlei-
tung dann die Rolle des Front-Offices vergleichbar der Weiterleitung der Informa-
tionen nach Art. 7 Abs. 2 DLR durch den Einheitlichen Ansprechpartner211 zu 
übernehmen.  

Zwar wird der Europäischen Kommission nach Art. 21 Abs. 4 DLR eine Kompe-
tenz zum Erlass von Durchführungsbestimmungen eingeräumt212, jedoch wird 
diese kaum das Sprachproblem beseitigen können. Art. 21 DLR verpflichtet näm-
lich die zuständige Stelle ihrerseits die Dienstleistungsempfänger in ihrer Amtsspra-
che (also bspw. in Deutschland in Deutsch) zu informieren, wobei die Informatio-
nen nach Art. 21 Abs. 4 DLR seitens des anderen Mitgliedstaates wohl lediglich – 
in Übereinstimmung mit der europäischen Amtshilfe nach Art. 28 ff. DLR213 – in 
der jeweiligen Amtssprache übermittelt werden müssen. Eine dem Internal Market 
Information System entsprechende technische Lösung214 befindet sich offensicht-
lich noch nicht im Aufbau.  

Ein weiteres Problem resultiert aus der Tatsache, dass es kaum möglich sein wird, 
bei der nach Art. 21 DLR zuständigen Stelle alle Informationen nach Art. 21 Abs. 1 
lit. a) DLR für den betroffenen Mitgliedstaat zu bündeln. Diese bezieht sich in 
Deutschland bspw. auch auf kommunale Anforderungen, so dass wiederum eine 
Nachfrage bei der zuständigen Behörde (im Sinne des Art. 4 Nr. 9 DLR) erforder-
lich werden könnte, was den ganzen Informationsvorgang beträchtlich verlängern 
kann. Der Interoperabilität der Informationssysteme nach Art. 21 Abs. 4 DLR wird 
daher eine entscheidende Rolle zukommen. 

 
211 Dazu Gliederungspunkt D. III. 
212 Ausführlich dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (307 ff.). 
213 S. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (301 f.). 
214 Ausführlich zu IMI Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (303 ff.); s. auch Siegfried,

VM 2007, 171 (173); Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), § 8b Rn. 15 ff.; Schliesky/Schulz,
DVBl 2010, i.E.; dies., in diesem Band, S. 309 (329 ff.); zu datenschutzrechtlichen Bedenken 
Scholz, DuD 2007, 411 ff.; vgl. auch Polenz, DuD 2008, 49. 
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A. Einleitung 

Mit dem Erlass der EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) wurde die Hoffnung ver-
bunden, Verwaltungsverfahren für Dienstleistungserbringer einfacher und schneller 
zu gestalten, indem dem Dienstleistungserbringer künftig die Möglichkeit eröffnet 
wird, alle erforderlichen Genehmigungen und Formalia über den Einheitlichen 
Ansprechpartner abwickeln zu können. Flankierend dazu wurden für Dienstleis-
tungserbringer und Dienstleistungsempfänger umfangreiche Informationsrechte 
geschaffen2, die sowohl über den Einheitlichen Ansprechpartner als auch über die 
zuständige Stelle abrufbar sein sollen. 

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – 
Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 

2 Dazu umfassend Schulz, in diesem Band, S. 27 ff.; Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler 
(Fn. 1), Art. 7 Rn. 1 ff. 
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Weitaus älter als die Dienstleistungsrichtlinie sind die Betreuungs-, Aufklärungs- 
und Belehrungspflichten der Verwaltung nach § 25 VwVfG des Bundes bzw. der 
entsprechenden Ländervorschriften sowie nach § 16d GO SH. § 25 VwVfG bzw. 
die entsprechenden Bestimmungen der Länderverwaltungsgesetze verfolgen den 
Zweck, durch Beratung und die Erteilung von Auskünften durch die Behörde da-
rauf hinzuwirken, dass der Beteiligte3 im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens 
nicht aus Unkenntnis, Unerfahrenheit oder Unbeholfenheit eine erforderliche bzw. 
zweckdienliche Verfahrenshandlung unterlässt und deshalb einen Rechtsverlust 
erleidet4, wobei sich die Aufklärungs- und Beratungspflicht nur auf die Rechte und 
Pflichten während des Verwaltungsverfahrens bezieht und nicht als generelle Be-
treuungspflicht verstanden wird5.

Deutlich weiter geht demgegenüber § 16d GO SH. Nach dem Willen des Gesetz-
gebers sind die Kommunalverwaltungen verpflichtet, die Einwohner bei Verwal-
tungsangelegenheiten zu beraten und ihnen Hilfe zu leisten. Einwohner haben 
daher grundsätzlich einen Anspruch auf Beratung hinsichtlich der erforderlichen 
Handlungen zur Einleitung6 eines bestimmten Verwaltungsverfahrens – einschließ-
lich der vom Bürger beizubringenden Unterlagen – und dessen Ablauf. Dabei ist 
diese Beratungspflicht – anders als bei § 25 VwVfG – nicht auf Verwaltungsverfah-
ren beschränkt, die bei Behörden der Kommune anhängig sind oder anhängig zu 
machen wären. Vielmehr erfasst die Beratungspflicht auch Verwaltungsverfahren 
anderer Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden sowie Verfahren vor europäi-
schen Behörden7. Wegen des mit einer solchen Beratung verbunden Haftungsrisi-
kos8 verweist die Literatur teilweise darauf, dass sich die Kommunalbehörde darauf 
 
3 § 25 VwVfG gilt nur zu Gunsten der Beteiligten des jeweiligen Verwaltungsverfahrens, so 

dass Dritte weder unmittelbar aus § 25 VwVfG einen Anspruch gegen die Behörde herleiten 
können (vgl. BVerwG, NVwZ 2003, 1114 ff.; Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs [Hrsg.], 
VwVfG, 7. Aufl. 2008, § 25 Rn. 2) – noch auf die Richtigkeit der einem Beteiligten erteilten 
Auskunft vertrauen können (BVerwG, StAZ 1997, 382 f.). 

4 Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 3), § 25 Rn. 1. 
5 BVerwG, NJW 1997, 71 (75); Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 3), § 25 Rn. 2; vgl. dazu 

auch die von der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ er-
arbeiteten Reformvorschläge, die auf eine Verpflichtung der Behörden zur aktiven Informa-
tion abzielen (BT-Drs. 14/8900). 

6 Gegenstand der Beratung kann demgegenüber nicht die Frage sein, ob – gemessen an den 
Zielen des Bürgers – die Durchführung eines bestimmten Verwaltungsverfahrens zweckmä-
ßig ist und daher vom Bürger überhaupt beantragt werden soll. 

7 Insoweit sind die Pflichten des Einheitlichen Ansprechpartner nach Art. 7 Abs. 1 DLR im 
Grunde „nichts Neues“ für schleswig-holsteinische Kommunen. 

8 Ein solches ergibt sich vor allem dann, wenn das angestrebte oder bereits laufende Verwal-
tungsverfahren fristgebunden ist und für die beratende Kommune entweder die Existenz der 
Fristen oder dessen Beginn bzw. Ende unbekannt sind, auch wenn bei Fristversäumung teil-
weise ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht kommt. Die Haf-
tung nach § 839 BGB greift auch dann, wenn der Beamte zur Erteilung der Auskunft fachlich 
nicht ausgebildet (OLG Zweibrücken, VersR 2000, 1507 ff.) oder befugt ist (BGH, VersR 1985, 
492 ff.). 
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beschränkten sollte, zu klären, welcher Ansprechpartner für das Verwaltungsver-
fahren bei der zuständigen Behörde zuständig ist und wann dieser wie zu erreichen 
ist9. Die in § 16d GO SH normierten Pflichten stehen aber unter dem Vorbehalt, 
dass deren Erfüllung rechtlich und tatsächlich möglich ist. Einwohner können 
daher aus § 16d GO SH keine Rechte herleiten, wenn die Gemeinde nicht über das 
erforderliche Fachwissen oder die erforderlichen personellen Ressourcen verfügt10.
Gerade der Einwand des fehlenden Fachwissens würde künftig leerlaufen, wenn es 
gelingt, ein ebenenübergreifendes (elektronisches) Wissensmanagementsystem 
aufzubauen, dass die Kommune in die Lage versetzt, mit geringem Aufwand Zu-
ständigkeiten – einschließlich des konkret zuständigen Ansprechpartners – oder die 
Voraussetzungen und den Ablauf von Verwaltungsverfahren aus dem Zuständig-
keitsbereich anderer Verwaltungsträger zu klären. 

Spätestens durch die Einführung der Informationspflichten in Art. 7 und Art. 21 
DLR wird deutlich, dass die moderne Verwaltung mehr den je einen hohen Stand 
an Informationen und Wissen erfordert, die jederzeit, an jedem Ort und in der 
entsprechenden Qualität und Quantität abrufbar sind. Dabei handelt es sich zu-
nehmend um Informationen, die die betreffende Behörde nicht selbst besitzt son-
dern die nur bei Dritten vorhanden sind11. Um das erforderliche Wissen bei Bedarf 
abrufen zu können, bedarf es eines geordneten Zusammenwirkens der beteiligten 
Verwaltungsträger bei der Sammlung bzw. Bereitstellung, der Speicherung und der 
Weitergabe von Wissen und Informationen. Vor dem Hintergrund, dass Informati-
onen – jedenfalls im Anwendungsbereich der DLR – an Dienstleistungserbringer 
und Dienstleistungsempfänger elektronisch weitergegeben bzw. elektronisch bereit 
gestellt werden müssen und auch eine effiziente Behördenzusammenarbeit im eu-
ropaweiten Behörden- und Verwaltungsverbund12 künftig nicht mehr anderes zu 
realisieren sein wird, ergibt sich die Notwendigkeit, Informationen und Wissen IT-
gestützt zu verwalten.  

Nach dem eingangs ein Blick auf den steigenden Informationsbedarf gerichtet 
wurde, soll im Folgen kurz erörtert werden, was unter Wissensmanagement zu 
verstehen ist und welche Rahmenbedingungen für ein funktionsfähiges Wissens-
management vorliegen müssen. Schließlich wird dargestellt, wie für Fehler, die zu 
Schäden bei Dritten führen, im Außenverhältnis und im Verhältnis zu den anderen 

 
9 Bracker/Dehn, Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, 7. Aufl. 2009, § 16d Erl. 2. 
10 Bracker/Dehn, (Fn. 9) § 16d Erl. 2. 
11 Deutlich wird dies bei den Informationspflichten nach Art. 21 DLR. 
12 Dazu Schliesky, Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008, S. 29 ff.; Ruffert, DÖV 2007, 761 ff; 

Röhl, DVBl 2006, 1070 ff.; Schmidt-Aßmann/Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der europäische 
Verwaltungsverbund, 2005. 
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Akteuren in geteilten Wissensmanagementsystemen derzeit gehaftet wird13 und 
inwieweit Bedarf für eine Weiterentwicklung des Haftungsrechts besteht. 

B. Wissen und Wissensmanagement 

Wissensmanagement ist ein Produkt bestehend aus technischen Systemen, Organi-
sationsvorgaben und Zielvorgaben, das der effizienten Identifikation, Erfassung, 
Verarbeitung bzw. Aufbereitung, Verteilung und Nutzung von explizitem und 
implizitem Wissen in einer Organisationseinheit dient. 

Wissen entsteht, wenn Informationen mit Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten von Menschen oder Organisationseinheiten vernetzt werden, um Aufgaben zu 
lösen14. Der maßgebliche Schritt von der bloßen Information zum Wissen liegt in 
der Verbindung der Information mit einer bestimmten Bewertung, der Auswertung 
und in der Verbindung mit anderen Informationen. Da die Bewertung, Auswertung 
oder Verarbeitung von den individuellen Erfahrungen, persönlichen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten, aber auch vom Umfeld des die Information Verarbeitenden ab-
hängen, wird aus der allgemeinen Information individuelles Wissen, das mit der 
einzelnen Person verbunden ist15.

Ebenso wie Einzelpersonen verfügen auch Organisationen über Wissen, das von 
den Mitarbeitern der Organisation getragen wird. Dabei unterscheidet sich regel-
mäßig das Wissen der einzelnen Mitarbeiter in Abhängigkeit von ihrer spezifischen 
Tätigkeit16, so dass grundsätzlich alle Mitarbeiter nur über einen Teilausschnitt des 
in der gesamten Organisation verfügbaren Kollektivwissens verfügen und damit 
das Wissen eines jeden Einzelnen das Gesamthandeln der Organisation bestimmt17.

Das Wissen in Organisationen kann einerseits zur Erreichung von Organisations-
zielen eingesetzt werden, indem das Wissen um die Instrumente und Methoden zur 
Erlangung, Verarbeitung und Steuerung von Wissen gezielt in die Organisations-
führung einbezogen werden. In diesem Fall dient das Wissensmanagement einem 
wissensorientiertem Führungskonzept18, mithin der Steuerung und Kontrolle der 
Organisation selbst. 

 
13 Zur Frage des – gem. §§ 46 VwVfG und § 44a VwGO beschränkten – Primärrechtsschutzes 

gegen die Bereitstellung fehlerhafter Informationen, die in Verwaltungsverfahren verwendet 
werden (Informationshilfe) Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 (223). 

14 Glock/Broens, VM 2008, 273 (273). 
15 V. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 (193). 
16 Vgl. Bach, in: ders./Österle/Vogler (Hrsg.), Business Knowledge Management in der Praxis, 

2000, S. 51 (90). 
17 V. Lucke, Hochleistungsportale für die öffentliche Verwaltung, 2008, S. 174. 
18 V. Lucke, (Fn. 17) S. 174. 



B. Wissen und Wissensmanagement 
 

87 

Andererseits kann Wissensmanagement dazu dienen, das Wissen einer Organisati-
on besser nutzbar zu machen oder die Wissensbasis zu erweitern. In diesem Fall 
stehen die Prozesse um das Wissen im Fokus des Wissensmanagements: ausgehend 
von einem erkannten Wissensbedarf erfolgt zunächst die Analyse des Wissensbe-
darfs hinsichtlich des Wissensgegenstands/-bereichs, seiner Qualität und Quantität. 
In einem weiteren Schritt ist das erforderliche Wissen zu erwerben. Dies kann 
durch Eigenleistung oder durch den Einkauf von Wissen erfolgen. Das so gewon-
nene Wissen ist nunmehr in die Wissensbasis der Organisation zu integrieren. Dazu 
muss es strukturiert und bewertet werden, bevor es dann an die jeweiligen Nutzer-
gruppen verteilt werden kann. Schließlich ist dafür Sorge zu tragen, dass das Wissen 
gespeichert wird, so dass auch eine dauerhafte Nutzung möglich ist19.

Um das Individual- und Kollektivwissen zu erschließen und nutzbar zu machen, 
werden verschiedene technische Lösungsansätze verfolgt. Neben dem Portalan-
satz20, der von einigen Einheitlichen Ansprechpartnern für den Außenkontakt 
angewendet wird21, bestehen gerade für den für die tägliche Arbeit des Einheitli-
chen Ansprechpartners bedeutsamen Service des Zuständigkeitsfinders zahlreiche 
Lösungsmöglichkeiten22. Neben der technischen Umsetzung bedarf es noch der 
Klärung der mindestens ebenso dringenden wie – politisch – heiklen Frage, wie das 
Wissensmanagement, das für die effektive Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
unerlässlich ist, organisiert werden soll23. Von Lucke hat aufgezeigt, dass grundsätz-
lich acht Organisationsmodelle24 in Betracht kommen, deren konzeptioneller Auf-
bau von einem zentralen, von allen Einheitlichen Ansprechpartnern – und wohl 
auch zuständigen Stellen – nutzbarem Wissensmanagementsystem bis hin zu voll-
kommen dezentralen Wissensmanagementsystemen, die nur beim jeweiligen Ein-
heitlichen Ansprechpartner genutzt werden25, reicht26, wobei zu erwarten ist, dass 

 
19 V. Lucke, (Fn. 17) S. 174. 
20 V. Lucke, (Fn. 17) passim.; ders., in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 (193); weitere Möglichkei-

ten bieten sog Social-Software-Applications und Web 2.0-Anwendungen wie Wikis, dazu 
Glock/Broens, VM 2008, 273 ff.; zur Bedeutung des Web 2.0 für die Zusammenarbeit in und 
mit der Verwaltung Habbel/Huber (Hrsg.), Web 2.0 für Kommunen und Kommunalpolitik, 
2008. 

21 Beispielsweise § 4 EA-Gesetz NRW; § 4 Abs. 1 EAG BW. 
22 Als Lösungen wurden insbesondere CMS-basierte Zuständigkeitsfinder, wiki-basierte Zu-

ständigkeitsfinder, Zuständigkeitssuchmaschinen oder verzeichnisbasierte Zuständigkeitsfin-
der vorgeschlagen. Zu den technischen Details v. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 
(200). 

23 Ähnlich wie beim Zuständigkeitsfinder sind auch hier verschiedene technische Lösungsmög-
lichkeiten, wie beispielsweise Wikis, Foren, FAQs-Listen, denkbar.  

24 Diese Modelle berücksichtigen noch nicht die Frage, ob die Bereitstellung der Wissensmana-
gementsysteme öffentlich, privat oder im Rahmen von PPP erfolgen sollte. Dazu Neidert, in 
diesem Band, S. 121 ff. 

25 So sieht beispielsweise § 3 Abs. 4 EAG SH vor, dass die Anstalt als Träger des Einheitlichen 
Ansprechpartners eine elektronisches Wissens- und Informationssystem betreibt. 

26 V. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 (194 ff.). 
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ein zentrales Wissensmanagementsystem nicht durchsetzbar ist und es daher zum 
Aufbau dezentraler Systeme kommen wird27. Folge dezentraler Wissensmanage-
mentsysteme ist ein erhöhter Abstimmungsbedarf. Dabei wird zu klären sein, ob 
die eigenen Wissensbasen generell oder auf Anfrage auch für andere Verwaltungs-
träger zur Verfügung stehen sollen, wie in einem solchem Fall ein medienbruchfrei-
er (elektronischer) und sicherer Informationsaustausch gewährleistet werden kann 
und wie die Haftung bei Fehlinformationen zu regeln ist.  

C. Notwendigkeit ebenenübergreifender Strukturen 

Anders als bei einer einzelnen Organisationseinheit, bei der der gesamte Prozess 
der Wissensgenerierung und Nutzung intern und damit in der alleinigen Verant-
wortung der Organisationseinheit abläuft, erfordert das Wissensmanagement bei 
der Anwendung der Vorgaben der DLR eine Beteiligung von Verwaltungsträgern 
und Behörden über Verbandsgrenzen hinaus, etwa bei der Beteiligung von Bun-
desbehörden oder bei Verwaltungsverfahren, die den Zuständigkeitsbereich mehre-
rer Bundesländer betreffen. Hier sind Bund und Länder angehalten, die notwendi-
gen Voraussetzungen für eine reibungslose Zusammenarbeit zu schaffen, insbe-
sondere also die technischen und rechtlichen Voraussetzungen und das Verfahren 
für den Zugang zu vorhandenen Informationssystemen der Länder und des Bundes 
zu regeln. In technischer Hinsicht bedeutet dies zuvörderst, dass die Interoperabili-
tät von IT-Systemen und Informationen hergestellt werden muss, indem die Stan-
dardisierung von Schnittstellen und Datenformaten konsequent vorangetrieben 
wird. Mit der Einführung von Art. 91c GG28 haben Bund und Länder einen ersten 
notwendigen Schritt unternommen, um die erforderlichen Abstimmungsprozesse 
auf den Weg zu bringen, Mechanismen zur IT-Steuerung zu entwickeln und ein 
gemeinsames Gremium dauerhaft zu institutionalisieren. Die bewusst weite Fas-
sung der Norm29 schafft den erforderlichen Spielraum, um der wachsenden Bedeu-
tung der Informationstechnik, die auch für das Wissensmanagement einen wesent-
lichen Baustein in der praktischen Umsetzung bildet, gerecht zu werden und auf 
künftige Entwicklungen reagieren zu können. Neben einer Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bund und allen Ländern ist nach Art. 91c GG auch die Zusammenar-
beit zwischen dem Bund und einzelnen Ländern bzw. nur zwischen Ländern mög-
lich, so dass es jeweils der Entscheidung des Bundes bzw. des Landes vorbehalten 
bleibt, durch eine Vereinbarung an einzelnen Maßnahmen mitzuwirken. Speziell 

 
27 Ebenso v. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 (198 ff.). 
28 BGBl I 2009, 2248; speziell zu Art. 91c GG s. Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., NVwZ 2009, 

1128 ff.; ders., in: Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 337 ff.; Si-
chel, DVBl 2009, 1014 ff.; Schallbruch/Städler, CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; 
Henneke, Der Landkreis, 2009, 223 ff.; s. auch Suerbaum, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), 
Beck’scher Online Kommentar zum Grundgesetz (Stand: 15.07.2009), Art. 91c Rn. 9 ff. 

29 Vgl. BT-Drs. 16/12410, S. 9. 
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Art. 91c Abs. 2 S. 1 GG sieht vor, dass Bund und Länder die für die Kommunika-
tion zwischen ihren informationstechnischen Systemen notwendigen Standards und 
Sicherheitsanforderungen durch gemeinsame Vereinbarungen festlegen können. 
Eine so zu schaffende und  auszubauende Interoperabilität der Systeme ist die 
Grundlage für einen medienbruchfreien, effizienten, sicheren und schnellen Daten-
austausch. Weitere Verbesserungen sollen durch den nationalen IT-Planungsrat 
erzielt werden, der als zentrales Gremium für die föderale Zusammenarbeit in der 
Informationstechnik zuständig sein wird und durch Staatsvertrag zum 01.04.2010 
geschaffen werden wird. Neben der Festlegung von IT-Interoperabilitäts- und IT-
Sicherheitsstandards sowie der technischen Anforderungen, die das in Ausführung 
von Art. 91c Abs. 4 GG vom Bund zu errichtende und zu betreibende Verbin-
dungsnetz30 erfüllen muss, wird der IT-Planungsrat auch die Steuerung der bund-
länder-übergreifenden E-Government-Projekte übernehmen.  

In Anlehnung an die Zuständigkeit des Bundes für Fernstraßen und bestimmte 
Wasserwege enthält Art. 91c Abs. 4 GG den Auftrag und die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für die Errichtung und den Betrieb eines Verbindungsnetzes zur 
Kopplung der informationstechnischen Netze von Bund und Ländern sowie die 
Verwaltungskompetenz für die Errichtung des Verbindungsnetzes, da sich das 
Verbindungsnetz – ähnlich den Fernstraßen – als länderübergreifende Infrastruktur 
darstellt31.

30 „Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Län-
der – Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes – (IT-NetzG)“ v. 
10.08.2009, BGBl I 2706. 

31 Bisher basierte das sog. „TESTA-D“-Netz (Koppelnetz) auf vertraglichen Grundlagen, deren 
Laufzeiten jedoch im Jahr 2009 endeten. Koordinierungsaufgaben und Governance-
Funktionen wurden vom KoopADV und der bei diesem angesiedelten „Managementgruppe 
TESTA-D“ wahrgenommen. Während der KoopADV für grundlegende Beschlüsse zustän-
dig war, übernahm die Managementgruppe weitgehend die operativen Aufgabe; der Betrieb 
des Koppelnetzes schließlich wird vom Serviceprovider T-Systems wahrgenommen. Proble-
matisch an der bisherigen Struktur ist einerseits die von der Gefahr der jederzeitigen Künd-
barkeit der Verträge ausgehende fehlende Rechtssicherheit, andererseits sind weder Koo-
pADV noch die Managementgruppe TESTA-D rechtsfähig. Ihnen fehlt daher die Möglich-
keit, in eigenem Namen rechtlich verbindliche Vereinbarungen mit den Nutzern zu treffen 
und selbstständig Vergabeverfahren für Netzinfrastrukturen oder (koppel) netznahe Dienste 
(Nutzerverzeichnisse, E-Mail-Dienste etc.) durchzuführen. Die daraus resultierenden mehr-
poligen Vertrags-, Nutzungs- und Beschaffungsverhältnisse erfordern einen enormen Ab-
stimmungs- und Koordinierungsaufwand. S. zum TESTA-D-Netz auch Sichel, DVBl 2009, 
1014 (1015, Fn. 11; 1018). 
Im Rahmen des Deutschland-Online-Projektes „Deutschland Online Infrastruktur“ wurde 
ein Konzept entwickelt, welches die Überführung der bisherigen TESTA-D Strukturen in ei-
ne eigenständige Rechtsform ermöglicht, den zukünftigen Betrieb sicherstellen kann, verfas-
sungsrechtliche Grundlagen wahren und vor allem kurzfristig zu realisieren ist. Noch im Jah-
re 2008 wurde daher der Verein „DOI-Netze e.V. (Vorläuferorganisation)“ gegründet, der 
seine Arbeit durch Mitgliederversammlung, Vorstand und Geschäftsstelle bereits aufgenom-
men hat; auch die Eintragung ins Vereinsregister und die damit verbundene Erlangung der 
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Auf Ebene der Bundesländer hat Schleswig-Holstein mit dem Erlass des Gesetzes 
zur elektronischen Verwaltung für Schleswig-Holstein (E-Government-Gesetz – 
EGovG)32 eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von modernen Wissensmanage-
mentsystemen in der öffentlichen Verwaltung übernommen, indem es neben der 
Herstellung größtmöglicher Interoperabilität zugleich die Errichtung von Basis-
diensten vorsieht, die für den Betrieb eines elektronischen Wissensmanagementsys-
tems unerlässlich sind.  

D. Aktualisierungs- und Pflegeverantwortung 

Wissensmanagementsysteme sind nur dann von Nutzen, wenn die in dem System 
vorgehaltenen Informationen richtig, umfassend und vor allem aktuell sind. Die 
Aktualität der Informationen kann dabei nur gewährleistet werden, wenn die Betei-
ligten verpflichtet sind, die von ihnen jeweils bereit zu stellenden Informationen 
aktuell zu halten. In geteilten Wissensmanagementsystemen, die bei der Abwick-
lung von Anfragen an den Einheitlichen Ansprechpartner genutzt werden, kann 
diese Verpflichtung auf verschiedene Weise geregelt werden. Denkbar sind zu-
nächst (öffentlich-rechtlich-) vertragliche Vereinbarungen, in denen die jeweilige 
Behörde sich verpflichtet, am Aufbau und der Pflege eines Wissensinformations-
systems mitzuwirken, d.h. die erforderlichen Informationen zu liefern und aktuell 
zu halten. Bei Verletzung der entsprechenden Verpflichtungen könnte auch der 
Regeressanspruch gegen den Träger der angerufenen Behörde unmittelbar aus dem 
Vertrag hergeleitet werden, soweit zunächst nach außen eine andere Behörde, die 
„Mitglied“ in dem Wissensinformationssystem ist, haftet. Gegen diesen Weg 
spricht allerdings der – wegen der Vielzahl der zuständigen Stellen – erhebliche 
Aufwand für den Abschluss der entsprechenden Verträge33. Zudem lässt sich bei 
einer auf Freiwilligkeit basierenden Lösung nicht sicherstellen, dass alle potentiell 
betroffenen Verwaltungsträger sich einem solchen System anschließen. Damit 
bleibt – jedenfalls wenn eine freiwillige Teilnahme nicht erreicht werden kann34 – 

 
Rechtsfähigkeit erfolgte am 04.12.2008. Die Vereinssatzung enthält neben Regelungen zum 
Vereinszweck auch Mechanismen zur Partizipation der kommunalen Spitzenverbände sowie 
vor allem Vorgaben zur Verteilung der Stimmrechte und Finanzierungsanteile. 

32 GVOBl 2009, 398; dazu Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff.; 
ders., eGovernment Review 1/2010, 22 f. 

33 Vertragliche Vereinbarungen sind, was die Praktikabilität betrifft, vor allem auf der Ebene der 
Länder bzw. im Verhältnis zum Bund denkbar. Bspw. basiert das sog. „Bürgertelefon 115“ 
sowie das dazu erforderlich Wissensmanagement-System auf einer ausnahmslos freiwilligen 
Kooperation; vgl. zu rechtlichen Aspekten Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Hrsg.), Stra-
tegie 115, 2008, S. 92 ff. 

34 Nach der Gesetzesbegründung soll auch zur Realisierung des von der Anstalt zu betreibende 
Wissens- und Informationssystems mit den betroffenen Verwaltungsträgern (primär) eine 
Kooperationsvereinbarung geschlossen werden, bevor – subsidiär – nach Maßgabe des 
EGovG eine gesetzliche Pflicht zur Teilnahme an dem System geschaffen wird, vgl. Begrün-
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nur der Weg, durch gesetzliche Vorgaben die Zusammenarbeit im Bereich Wis-
sensmanagement zu regeln. Die mit der Normierung der einheitlichen Stelle in 
§ 71d VwVfG bzw. den entsprechenden Landesgesetzen vorgesehene Pflicht zur 
Zusammenarbeit35 reicht dabei als gesetzliche Grundlage zur Schaffung eines Wis-
sensmanagementsystems nicht aus, denn ausweislich der Begründung „müssen 
einheitliche Stellen und zuständige Behörden in erster Linie für eine reibungslose 
Kommunikation untereinander sorgen und sich gegenseitig zumindest auf Anfrage 
über den jeweiligen Verfahrensstand und relevante Verfahrenshandlungen des 
Antragstellers unterrichten“36. Eine weitergehende Verpflichtung zum (gemeinsa-
men) Betrieb eines Wissensmanagementsystems bzw. zur Bereitstellung von In-
formationen für ein solches System lässt sich daraus nicht ableiten. Eine entspre-
chende Vorschrift ist auf Landesebene allerdings in § 8 Abs. 1 und 4 EGovG SH 
enthalten. Danach sind alle Träger der öffentlichen Verwaltung – jedenfalls soweit 
sie Landesaufgaben bzw. Aufgaben aus dem übertragenem Wirkungskreis wahr-
nehmen – verpflichtet, die für den Betrieb der vom Land für die elektronische 
Abwicklung von Verwaltungsabläufen eingerichteten zentralen Dienste (Basisdiens-
te) notwendigen Daten elektronisch bereit zu stellen. Eine gesetzliche Verpflich-
tung der Kommunen zur generellen Teilnahme an entsprechenden Basisdiensten 
und einem Wissensmanagementsystem37, d.h. auch soweit sie ausschließlich Aufga-
ben aus dem eigenen Wirkungskreis erfüllen, wäre mit einer Beeinträchtigung des 
nach Art. 28 Abs. 2 GG bzw. dem landesverfassungsrechtlich38 geschützten Recht 
auf kommunale Selbstverwaltung, namentlich der Organisationshoheit hinsichtlich 
der örtlichen Angelegenheiten39 und ggf. der Kooperationshoheit, verbunden40. Da 
ein solcher Eingriff jedoch weder den Kernbereich der kommunalen Selbstverwal-

 
dung des Gesetzentwurf der Landesregierung zum Entwurf eines Gesetzes über die Errich-
tung einer Anstalt öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“ 
(Errichtungsgesetz Einheitlicher Ansprechpartner), LT-Drs. 16/2750, S. 33, dazu 
Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 118 ff.; Schulz, DÖV 2008, 1028 ff.; ders., Die Gemein-
de SH 2008, 272 (274); Neidert, in diesem Band, S. 121 (143 f.). 

35 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), VwVfG, 9. Aufl. 2010, § 71d Rn. 2; Schulz,
NdsVBl 2009, 97 (100); Schmitz/Prell, NvWZ 2009, 1 (5). 

36 Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften 
(4. VwVfÄndG) v. 07.10.2008, BT-Drs. 16/10493, S. 20. Schliesky, in: Knack/Henneke 
(Fn. 35), § 71d Rn. 2 f.; vgl. auch Schulz, NdsVBl 2009, 97 ff.; Schmitz/Prell, NvWZ 2009, 
1 ff.; dies., NVwZ 2009, 1121 ff. 

37 Ausführlich dazu Neidert, in diesem Band, S. 121 (143 f.). 
38 Vgl. Art. 46 LVerf SH; dazu Groth, in Caspar/Nolte/Ewer/Waack, Verfassung des Landes 

Schleswig-Holstein, 2006, Art. 46 Rn. 21 ff. 
39 BVerfGE 38, 258 (278 ff.); 52, 95 (117); 78, 331 ( 341); 91, 228 (238 ff.); VerfGH NW,

OVGE 33, 318 (320); vgl. auch Gern, Deutsches Kommunalrecht, 3. Aufl. 2003, Rn. 174; 
Nierhaus, in: Sachs (Hrsg.), GG, 5. Aufl. 2009, Art. 28 Rn. 46 ff., 54 ff. 

40 Schliesky, DÖV 2004, 809 (814); ders., NVwZ 2003, 1322 (1326 ff.); Schulz, Die Gemeinde SH 
2008, 272 (275), Neidert, in diesem Band, S. 121 (143 f.). 
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tungsgarantie betrifft41, noch mit dem Entzug bestehender Aufgaben bzw. der 
Zuweisung neuer Aufgaben42 verbunden ist, lässt er sich rechtfertigen43.

E. Haftung für Pflichtverletzungen 

Von besonderer Bedeutung ist die Verteilung der Verantwortlichkeit dann, wenn 
durch pflichtwidriges Verhalten eines Beamten – im haftungsrechtlichen Sinn44 – 
ein Schaden entsteht. Dann stellt sich die Frage, wem die schadenstiftende Hand-
lung zuzurechnen ist und welcher Rechtsträger damit für den Schaden einzustehen 
hat45. Die Schwierigkeit bei geteilten Wissensinformationssystemen liegt darin, dass 
der zur Haftung führende Fehler in der Fehlerhaftigkeit einer Information selbst, in 
der Verfügbarkeit der Information, der fehlerhaften – beispielsweise verzögerten – 
Übermittlung oder der späteren Verarbeitung liegen kann und die Zuständigkeiten 
bzw. Verantwortlichkeiten für die Informationssammlung/-bereitstellung, Weiter-
leitung oder Verarbeitung und Nutzung auseinanderfallen können.  

Die Dienstleistungsrichtlinie begnügt sich in Erwägungsgrund 51 mit dem Hinweis 

„Fragen wie etwa die Haftung für die Übermittlung unrichtiger oder irre-
führender Informationen sollten durch die Mitgliedstaaten geregelt wer-
den.“ 

Damit wird klargestellt, dass die nationalen Regelungen eine Haftung für Pflichtver-
letzungen vorsehen müssen. Wie diese konkret auszugestalten sind, bleibt den Mit-
gliedstaaten überlassen. Bei der Errichtung der Einheitlichen Ansprechpartner 

 
41 Ein Eingriff in den Kernbereich wird hinsichtlich der Vorgaben für zu nutzende Fachverfah-

ren unter Verweis die vergleichbare Situation bei den als zulässig anerkannten Pflichtzweck-
verbänden nach § 7 GkZ SH – dazu Dehn, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesaus-
gabe Schleswig-Holstein, B 3, § 7 GkZ Erl. 1.1; ferner VerfGH Saarland, Urt. v. 29.06.2004, 
Lv 5/03, Rn. 15, zitiert nach juris; BVerfG, NJW 1969, 1843 – abgelehnt, vgl. Schulz, Die 
Gemeinde SH 2008, 272 (277); Mehde, Notwendigkeit und Zulässigkeit eines E-Government 
Gesetzes in Nordrhein Westfalen, 2008, S. 16; im Ergebnis wohl auch Schliesky, DÖV 2004, 
809 (814). Entsprechendes dürfte auch für die verpflichtende Teilnahme an einem Wissens-
managementsystem gelten. 

42 Neidert, in diesem Band, S. 121 (143 f.). 
43 Ausführlich Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 (277); Neidert, in diesem Band, S. 121 

(143 f.). 
44 BGH, LM Nr. 169 zu Art. 34 GG. 
45 Grundsätzlich haftet die Körperschaft, in deren Dienst der pflichtwidrig handelnde Beamte 

steht, mithin die Körperschaft, die dem Amtsträger das Amt anvertraut hat, sog. Anvert-
rauenstheorie (vgl. BGHZ 53, 217 [219]; 87, 202 [204]; 113, 71 [75]), wobei dies in der Regel 
die Körperschaft ist, bei der der Amtsträger angestellt ist. Näher zur haftenden Körperschaft 
beim Einheitlichen Ansprechpartner Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitli-
cher Ansprechpartner für Deutschland, 2007, S. 138 ff. 
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haben die meisten Länder – mit Ausnahme von Bayern46 und Schleswig-Holstein47

– auf eine Regelung der Verantwortlichkeiten und damit auch von Haftungsfragen 
verzichtet.  

Nach § 3 Abs. 2 EA-Gesetz Bayern sind Mängel bei der elektronischen Bereitstel-
lung von Informationen nach Art. 7 Abs. 1 und 3 DLR oder bei der elektronischen 
Verfahrensabwicklung nach Art. 8 Abs. 1 DLR48 vom Rechtsträger derjenigen 
Behörde zu verantworten, in deren Organisationsbereich die Ursache des Mangels 
liegt. Der Wortlaut legt ein Verständnis nahe, dass ein Haftungsanspruch des letzt-
endlich Geschädigten nur gegen den Rechtsträger derjenigen Behörde gerichtet 
werden kann, in deren Verantwortungsbereich der Fehler auftrat. Die Formulie-
rung der – nur wenig aussagekräftigen – Gesetzesbegründung49 könnte hingegen 
auch so zu verstehen sein, dass nach außen der Einheitliche Ansprechpartner haf-
tet, wenn ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Information fehlerhaft oder 
verspätet bereitgestellt wurde und daher ein Haftungsfall aufgetreten ist. Die Zu-
weisung der Verantwortlichkeit im Verhältnis zwischen den Behörden gibt dem 
Einheitlichen Ansprechpartner seinerseits einen Regressanspruch gegen den 
Rechtsträger der anderen Behörde. Zugleich könnte dies als Klarstellung dahinge-
hend verstanden werden, dass den Einheitlichen Ansprechpartner keine besondere 
Pflicht zur Überprüfung der übermittelten Informationen trifft.  

Klare Hinweise für die Haftung nach außen bei der Verletzung von Informations-
pflichten50 enthält demgegenüber § 20 Abs. 1 EA-Gesetz Schleswig-Holstein. Da-
 
46 „Gesetz über die Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im 

Freistaat Bayern (Bayerisches EA-Gesetz – BayEAG)“ v. 22.12.2009, GVBl 2009, 626. 
47 „Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts Einheitlicher Ansprechpartner 

Schleswig-Holstein (Errichtungsgesetz Einheitlicher Ansprechpartner)“ v. 17.09.2009, 
GVOBl 2009, 577. 

48 Speziell zu Art. 8 DLR Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff.; Schliesky, in: 
Knack/Henneke (Fn. 35), § 71e Rn. 2 ff.; ders., in: Graf/Paschke/Stober (Hrsg.), Die Euro-
päische Dienstleistungsrichtlinie – Turbo für die Wirtschaft oder Sturm im Wasserglas, 2009, 
S. 99 (144 ff.); ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (278 ff.). 

49 „Aufgrund dieser Bestimmungen [Art. 7 Abs. 1 und 3, Art. 8 Abs. 1 DLR] ist es denkbar, 
dass eine Kammer oder Kommune als Einheitlicher Ansprechpartner für einen Mangel bei 
der elektronischen Informationsbereitstellung oder Verfahrensabwicklung in Anspruch ge-
nommen werden könnte, obwohl die Ursache dieses Mangels letztlich im Organisationsbe-
reich einer anderen am Verfahren beteiligten Behörde des Freistaats Bayern oder einer 
Kommune liegt (etwa durch veraltete Informationen oder das Fehlen einer hinreichenden 
elektronischen Empfangs- und Bearbeitungsmöglichkeit). Daher wird in Abs. 2 vorsorglich 
klargestellt, dass die Verantwortlichkeit in solchen Fällen den Rechtsträger derjenigen Behör-
de trifft, in deren Organisationsbereich der Mangel aufgetreten ist.“, vgl. Gesetzentwurf der 
Staatsregierung über die Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners 
im Freistaat Bayern (Bayerisches EA-Gesetz U BayEAG), LT-Drs. 16/2627, S. 6. 

50 Für die Sachentscheidung bleibt nach § 20 Abs. 2 EA-Gesetz Schleswig-Holstein ausschließ-
lich die zuständige Stelle verantwortlich und zwar auch dann, wenn durch eine Pflichtverlet-
zung der Anstalt Fristen versäumt werden oder durch eine Verzögerung der Anstalt eine Ge-
nehmigungsfiktion eingetreten ist. Damit haftet auch im Außenverhältnis allein die zuständi-
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nach ist die den Einheitlichen Ansprechpartner tragende Anstalt51 verantwortlich 
für die Erfüllung der Informationsaufgaben nach § 3 Abs. 4 EA-Gesetz Schleswig-
Holstein, welche dem Katalog des Art. 7 Abs. 1 DLR entsprechen. Soweit der 
Einheitliche Ansprechpartner Informationen der zuständigen Stellen weiterleitet, 
bleibt die zuständige Stelle verantwortlich, allerdings nur dann, wenn diese als Ur-
heberin der Informationen erkennbar ist und ihre, d.h. nur die Informationen der 
zuständigen Stelle, inhaltlich unzutreffend sind. In allen anderen Fällen, also insbe-
sondere dann, wenn für den Bürger nicht klar erkennbar ist, aus wessen Verantwor-
tungsbereich der Fehler stammt, haftet nach außen der Einheitliche Ansprechpart-
ner bzw. die Anstalt und zwar unbegrenzt für die bei Dritten entstehenden Schä-
den. Durch die klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten im Außenverhältnis 
dürften Haftungslücken weitgehend vermieden werden. 

Soweit vergleichbare Regelungen auf Bundesebene bzw. in den anderen Ländern 
fehlen, zeigt sich, dass das bestehende System der (Staats-)Haftung zur Lösung der 
sich stellenden Probleme nur bedingt geeignet ist und daher einer Weiterentwick-
lung bedarf, die sich am Leitbild des subjektiven Behördenbegriffs52 zu orientieren 
hat und auf Seiten der Behörden eines internen Regeresssystems bedarf.  

I. Haftung im Außenverhältnis 

Bei der Frage nach dem richtigen Anspruchsgegner wird man danach differenzieren 
müssen, welcher Ursachenbeitrag zu dem Schaden geführt hat. Einfach gelagert ist 
der Fall, wenn der Einheitliche Ansprechpartner Informationspflichten nach Art. 7 
Abs. 1 DLR selbst schuldhaft nicht erfüllt, weil er beispielsweise Informationen 
nicht bzw. zu spät weitergibt oder diese selbst fehlerhaft zusammengestellt hat. 
Ebenso einfach ist der Fall, in dem der Einheitliche Ansprechpartner – in seiner 
Funktion als Front-Office – fehlerhafte Information i.S.v. Art. 7 Abs. 2 DLR von 
der zuständigen Stelle erhält und an den Dritten weiterleitet, da in diesem Fall ein 
Außenkontakt nur gemittelt über den Einheitlichen Ansprechpartner stattfindet, 
nach außen verantwortlich aber ausschließlich die zuständige Stelle handelt. Für 
den Dienstleistungserbringer bzw. -empfänger kann dabei aber das Problem auftre-
ten, dass er – mangels (Herkunfts-)Kennzeichnung der Information – nicht erken-
nen kann, ob die erhaltenen Informationen direkt vom Einheitlichen Ansprech-
partner stammen, d.h. dieser selbst Urheber der Informationen ist oder ob die 
Informationen – ganz oder zum Teil – von einer anderen (zuständigen) Behörde 
stammen und vom Einheitlichen Ansprechpartner nur weitergeleitet wurden. Für 
den Informationsempfänger beleibt daher unklar, aus wessen Verantwortungssphä-

 
ge Stelle, vgl. Begründung des Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öf-
fentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“ (Errichtungsgesetz 
Einheitlicher Ansprechpartner), LT-Drs. 16/2750, S. 43. 

51 Vgl. § 1 EA-Gesetz Schleswig-Holstein. 
52 Dazu Schliesky, DVBl 2005, 887 (890); ders., Die Verwaltung 38 (2005), 339 (348); Windoffer,

DVBl 2006, 1210 (1214); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 18. 
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re ein zur Haftung führender Fehler kommt und wer demnach Anspruchsgegner 
für Regressansprüche sein kann. 

Schließlich ist die Konstellation zu bedenken, in der der Einheitliche Ansprech-
partner nach Art. 7 Abs. 1 DLR den Dienstleistungsempfänger darüber zu infor-
mieren hat, wer in einem anderen Land die zuständige Behörde ist oder welche 
besonderen Anforderungen an ihn gestellt werden und der Einheitliche Ansprech-
partner die dazu erforderlichen Informationen dem ihm zur Verfügung stehenden 
eigenem Wissensinformationssystem, – mittels eigenen (elektronischen) Zugangs – 
dem Wissensinformationssystems einer anderen Behörde bzw. eines anderen Ein-
heitlichen Ansprechpartners – auch dem eines anderen Bundeslandes53 – oder 
einem länderübergreifenden Wissensinformationssystems nicht entnehmen kann, 
da die erforderlichen Informationen (pflichtwidrig) nicht hinterlegt wurde, bzw. – 
für den Einheitlichen Ansprechpartner nicht ohne weiteres erkennbar – fehlerhafte 
Informationen hinterlegt wurden54.

1. Haftung des nach außen Handelnden  

Bevor die eingangs aufgezeigte Problematik näher erörtert wird, soll zunächst ein 
Blick auf die Grundsätze der Haftung gegenüber Dritten geworfen werden. Die 
Aufgabe des Einheitlichen Ansprechpartners wird in allen Bundesländern von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften getragen, so dass als Anspruchsgrundlage 
§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG in Betracht kommt, soweit der Einheitliche An-
sprechpartner – genauer die beim Einheitlichen Ansprechpartner Beschäftigten – 
bei Vornahme der den Schaden verursachenden Handlung in Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes gehandelt haben55. Da dem Einheitlichen Ansprechpartner in 
Art. 7 Abs. 1 DLR bzw. in den einschlägigen Fachgesetzen die Bereitstellung von 
bestimmten Informationen56 sowie nach Art. 6 Abs. 1 DLR die Abwicklung der 
Verfahren und Formalitäten, die für die Aufnahme und Ausübung der Dienstleis-
tungstätigkeiten erforderlich sind, als eigene Aufgabe zugewiesen wurden, stellt sich 
das Handeln des Einheitlichen Ansprechpartners bei der Erfüllung dieser Informa-
tionspflichten bzw. die Information über den Verfahrensfortgang als Ausübung 

 
53 Im grenzüberschreitenden Verkehr sieht Art. 28 Abs. 7 DLR für die Europäischen Amtshilfe 

vor, „dass die Register, in die die Dienstleistungserbringer eingetragen sind und die von den 
zuständigen Behörden in ihrem Hoheitsgebiet eingesehen werden können, unter denselben 
Bedingungen auch von den entsprechenden zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaa-
ten eingesehen werden können“; umfassend zur Amtshilfe nach Art. 28 ff. DLR Schliesky, 
(Fn. 12); ders., in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 ff. 

54 Dies schließt den Fall ein, dass ursprünglich richtige Informationen hinterlegt waren, diese 
aber bei späteren Veränderungen nicht mehr angepasst wurden. 

55 Umfassend zur Haftung des Einheitlichen Ansprechpartners je nach Art der Ansiedlungsop-
tion Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 45), S. 138 ff.  

56 Gleiches gilt, soweit dem Einheitlichen Ansprechpartner nach Art. 21 Abs. 2 DLR die In-
formationsaufgaben nach Art. 21 Abs. 1 DLR übertragen worden sind. 
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eines öffentlichen Amtes dar57. Die Amtspflichten nach Art. 6 und 7 Abs. 1 DLR 
sind für den Dienstleistungsbringer auch drittschützend im Sinn von § 839 BGB, 
denn die Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner und die 
ihm auferlegten Informationspflichten dienen gerade dazu, dem Dienstleistungser-
bringer die Erledigung der entsprechenden Formalitäten zu erleichtern58. Gleiches 
hinsichtlich der zuständigen Stelle für die ihr nach Art. 7 Abs. 2 obliegenden In-
formationspflichten. 

Eine Haftung setzt weiterhin voraus, dass die Amtspflichtverletzung schuldhaft, 
d.h. vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde59. Dabei liegt ein fahrlässiges Han-
deln des Amtsträgers vor, wenn er bei Anwendung der zur Führung seines Amts 
erforderlichen durchschnittlichen Kenntnisse und Erfahrungen hätte voraussehen 
müssen, dass er bei Vornahme der Handlung gegen eine Amtspflicht verstößt60.
Soweit der Einheitliche Ansprechpartner die nach Art. 7 Abs. 1 DLR bereitzustel-
lenden Informationen selbst fehlerhaft ermittelt, nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig an den Diensterbringer oder -empfänger weitergibt, liegt ohne weiteres 
fahrlässiges Handeln vor61. Schwieriger ist der Fall zu beurteilen, wenn der Einheit-
liche Ansprechpartner bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach Art. 7 Abs. 1 DLR 
Informationen verwendet, die er einem Wissensinformationssystem entnommen 
hat und die dort fehlerhaft von einer zuständigen Stelle oder einem anderen Ver-
waltungsträger hinterlegt wurden. Sofern die Fehlerhaftigkeit nicht offenkundig ist 
oder für den Einheitlichen Ansprechpartner besondere Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, aus denen sich die Notwendigkeit der Überprüfung der erhaltenen Informati-
onen ergibt, darf er darauf vertrauen, dass die informationsliefernde Stelle ihrerseits 
ordnungsgemäß gehandelt hat und die Information demnach richtig ist62. Insoweit 
trifft den Einheitlichen Ansprechpartner – auch mangels ausdrücklicher gesetzli-
cher Regelung – vor allem keine generelle Pflicht, die Informationen zu prüfen. 
Fehlt eine entsprechende Pflicht zur Prüfung der Informationen, handelt der die 
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners ausführende Amtsträger bei der 
Weitergabe bzw. Weiterverwendung nicht evident fehlerhafter Informationen nicht 
fahrlässig mit der Folge, dass in diesen Fällen kein Regressanspruch gegen den 

 
57 Ebenso Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 45), S. 141, der zutreffend darauf hinweist, dass 

sich die durch den Einheitlichen Ansprechpartner zu erfüllenden Informations- und Bera-
tungsaufgaben nicht von den sonstigen Informations- und Beratungspflichten – beispielswei-
se nach § 16d GO SH bzw. § 25 VwVfG – unterscheiden, so dass die von der Literatur und 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auch insoweit Anwendung finden können. Vgl. da-
zu Sprau, in: Palandt, BGB, 68. Aufl. 2009, § 839 Rn. 41 m.w.N. aus der Rechtsprechung.  

58 Sprau, in: Palandt (Fn. 57), § 839 Rn. 43 ff., 48. 
59 BGH, NJW 2007, 830 ff. 
60 BGH, NJW 1986, 2829 ff. 
61 Entsprechendes gilt hinsichtlich eines Haftungsanspruchs gegenüber der zuständigen Stelle. 
62 OLG Köln, VersR 2005, 508 ff. zu den vergleichbaren Fall der direkten Auskunft zwischen 

Behörden. 
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Einheitlichen Ansprechpartner gegeben ist63. Ein solcher lässt sich – jedenfalls 
nach derzeit geltendem Recht – auch nicht dadurch konstruieren, dass dem Ein-
heitlichen Ansprechpartner ein mögliches Verschulden der zuständigen Stelle bzw. 
des Verwaltungsträgers, der seine Bereitstellungs-, Aktualisierungs- und Pflege-
pflichten betreffend des Wissensinformationssystems verletzt hat, in entsprechen-
der oder analoger Anwendung von § 278 BGB zugerechnet wird. Zwar ist das 
Institut der Haftungszurechnung nach dem Rechtsgedanken des § 278 BGB auch 
im öffentlichen Recht anerkannt, doch setzt deren Anwendung eine über das reine 
Verwaltungsrechtsverhältnis hinausgehende Sonderverbindung zwischen der nach 
außen tätigen Behörde (dem Einheitlichen Ansprechpartner) und dem Dritten 
voraus, die einem privatrechtlichen Leistungs- und Obhutsverhältnis vergleichbar 
ist64. Daran fehlt es nach der Rechtsprechung bei einer bloßen Auskunftserteilung, 
auch wenn die nach außen tätige Behörde gesetzlich zur Auskunftserteilung ver-
pflichtet ist, da in diesen Fällen lediglich die Amtspflicht zur sorgfältigen und rich-
tigen Auskunftserteilung besteht65. Diese Wertung ist wegen der gleichen Interes-
senlage auch auf die Informationsbereitstellung, Aktualisierung und Pflege bei Wis-
sensinformationssystem anzuwenden, da es keinen Unterschied macht, ob auf 
Nachfrage eine Fehlinformation geliefert wird oder im Vorab eine Fehlinformation 
im Informationssystem hinterlegt und später abgerufen wird. 

Soweit die zuständige Stelle über den Einheitlichen Ansprechpartner eine Informa-
tionspflicht nach Art. 7 Abs. 2 DLR erfüllt, der Einheitliche Ansprechpartner bei 
der Weiterleitung der fremden Information diese allerdings nicht als „fremd“, „un-
geprüft“ kennzeichnet66 oder in vergleichbarer Weise deutlich auf den Urheber der 
Information hinweisend weiterleitet und in Folge der Fehlerhaftigkeit der Informa-
tion ein Schaden beim Informationsempfänger auftritt, begründet dies keinen Haf-
tungsanspruch gegen den Einheitlichen Ansprechpartner. Die entsprechende In-
formationspflicht und damit die Amtspflicht zur richtigen Information obliegt 
nämlich ausschließlich der zuständigen Stelle nach Art. 7 Abs. 2 DLR. Soweit man 
mit der Rechtsprechung eine Amtspflichtverletzung auch dann annehmen will, 
wenn – trotz Fehlens einer Auskunftspflicht – eine Auskunft nicht richtig, nicht 
klar, unmissverständlich oder unvollständig erteilt wird67, scheidet ein Haftungsan-
spruch wegen des fehlenden Verschuldens des Einheitlichen Ansprechpartners, der 
auf die Richtigkeit der ihm bereitgestellten Informationen vertrauen darf, aus. 
Schließlich scheidet auch eine Pflichtverletzung wegen der fehlenden Kennzeich-

 
63 In diesem Sinn auch BGH, VersR 2001, 1285 (1286) zum Vertrauen einer Gemeinde auf die 

Richtigkeit der Wertermittlung durch den Gutachterausschuss; OLG Köln, VersR 2005, 
508 ff. zum Vertrauen der Gemeinde auf die Richtigkeit einer Auskunft des Brandschutzin-
genieurs des Kreises. 

64 BGHZ 131, 200 (204); OLG Köln, VersR 2005, 508 ff. 
65 OLG Köln, VersR 2005, 508 ff. 
66 Augsberg, DVBl 2007, 733 (737) verlangt ein offenes Bekennen der reduzierten Kontrolldich-

te. 
67 BGH, NJW 1980, 2573 (2574). 
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nung der Urheberschaft aus; jedenfalls wäre die mangelnde Kennzeichnung der 
Urheberschaft nicht kausal für den eingetretenen Schaden. Damit ist der Geschä-
digte in dieser Konstellation darauf verwiesen, einen Haftungsanspruch gegen die 
zuständige Stelle durchzusetzen. Da für den Geschädigten nicht ohne weiteres 
erkennbar ist, aus wessen Sphäre die fehlerhafte Information stammt, ist die Gel-
tendmachung entsprechender Regressansprüche mit einem gesteigerten Prozess- 
und damit Kostenrisiko verbunden. 

2. Außenhaftung der (intern) informationsliefernden Stelle 

Der Ausschluss der Haftung der nach außen tätigen Behörde führt allerdings nicht 
zwingend dazu, dass dem Geschädigten jede Regressmöglichkeit abgeschnitten ist. 
Hat die zuständige Stelle oder ein anderer Verwaltungsträger eine Information 
nicht oder fehlerhaft in einem Wissensinformationssystem hinterlegt, die der Ein-
heitlichen Ansprechpartner zur Erfüllung seiner ihm nach Art. 7 Abs. 1 DLR und 
ggf. Art. 21 Abs. 1 und 2 DLR übertragenen Aufgaben68 benötigt, wurde nach der 
früheren Rechtsprechung angenommen, dass die Amtspflicht zur richtigen Aus-
kunftserteilung (übertragen auf Wissensinformationssysteme ist das die Pflicht zur 
Informationsbereitstellung, Aktualisierung und Pflege der Daten) gegenüber einer 
anderen Behörde nicht drittschützend im Sinn von § 839 BGB ist69. In seiner Ent-
scheidung vom 01.02.200170 hat der Bundesgerichtshof diese Rechtsprechung mo-
difiziert und entschieden, dass „bei der Bestimmung des Kreises der geschützten 
Dritten i.S.d. § 839 Abs. 1 S. 1 BGB […] jeweils zu prüfen [ist], ob gerade das im 
Einzelfall berührte Interesse nach dem Zweck und der rechtlichen Bestimmung des 
Amtsgeschäfts geschützt werden soll. Es kommt demnach vor allem darauf an, ob 
bei der betreffenden Amtshandlung in qualifizierter und zugleich individualisierba-
rer Weise auf schutzwürdige Interessen eines erkennbar abgegrenzten Kreises Drit-
ter Rücksicht zu nehmen ist“71. Dies soll nach der Rechtsprechung jedenfalls dann 
der Fall sein, wenn die eingeschaltete (Fach-)Behörde hätte erkennen können, dass 
die von ihr erteilte Auskunft zur Grundlage einer Entscheidung oder Auskunft der 
nach außen handelnden Behörde wird und damit Rechtspositionen eines näher 
bestimmbaren Dritten beeinträchtigt werden können. Das Gericht begründet die 
Änderung der Rechtsprechung damit, dass „die haftungsrechtliche Ordnung […] 
nicht daran vorbeigehen [kann], dass die Aufklärung des relevanten Sachverhalts in 
solchen Fällen tatsächlich arbeitsteilig erfolgt und die Stellungnahme einer Fachbe-
hörde unter diesen Umständen die Bedeutung eines Sachverständigengutachtens 
gewinnt und dieses ersetzt“72.

68 Eine Übertragung auf die Einheitlichen Ansprechpartner hat auf Länderebene bislang nicht 
stattgefunden, da nach derzeitigem Stand geplant ist, die Informationspflichten nach Art. 21 
DLR einer bundeseinheitlichen Stelle zu übertragen, vgl. LT-SH Drs. 16/2750, S. 33. 

69 BGH, VersR 1991, 75 ff. 
70 BGH, VersR 2001, 1285 ff. 
71 BGH, VersR 2001, 1285 ff. 
72 BGH, VersR 2001, 1285 ff. 
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Der Grund für die Erweiterung der Schutzwirkung der Amtspflicht von dem zu-
nächst rein behördeninternen Verhältnis hin zum Schutz auch gegenüber dem 
Dritten liegt damit zum Einen in der – behördlicherseits erforderlichen und durch 
§ 71d VwVfG bzw. die vergleichbaren landesgesetzlichen Regelungen sowie in 
einzelnen EA-Errichtungsgesetzen73 ausdrücklich vorgesehenen – Arbeitsteilung 
bei der Informationsgewinnung. Unter diesem Aspekt scheint eine Übertragung des 
Haftungskonzepts auf Konstellationen, in denen der Einheitliche Ansprechpartner 
fehlerhafte Informationen von einem anderen Verwaltungsträger zur Erledigung 
seiner Aufgaben – über ein Wissensinformationssystem – erhält bzw. die erforder-
lichen Informationen nicht erhält, möglich. Zum Anderen nimmt der Bundesge-
richtshof – in Anlehnung an seine Rechtsprechung zur Haftung von Gutachtern 
gegenüber Dritten74 – eine Erweiterung des Schutzbereichs der Amtspflicht aber 
gerade deshalb vor, weil die eingeschaltete Fachbehörde ihr überlegenes Fachwis-
sen in die zu treffende Entscheidung einbringt und damit – für sie erkennbar – die 
Qualität ihrer Mitwirkung über das Niveau einer rein innerbehördlichen Mitwir-
kung hinausgeht, mit der Folge, dass auch die Fachbehörde bei der Ausübung des 
Amtsgeschäfts die Interessen des betroffenen Dritten wahren muss75. Betrachtet 
man die dem Einheitlichen Ansprechpartner nach Art. 7 Abs. 1 DLR obliegenden 
Informationspflichten, erscheint es schwer vollstellbar, dass er bei der Erfüllung 
dieser Pflichten auf ein besonderes Fachwissen einer anderen Behörde angewiesen 
ist. Soweit der Dienstleistungserbringer oder -empfänger nämlich auf Fachinforma-
tionen – wie beispielsweise Informationen über die gewöhnliche Auslegung und 
Anwendung der Anforderungen, die für die Aufnahme und Ausübung von Dienst-
leistungstätigkeiten erforderlich sind – angewiesen ist, sind diese Informations-
pflichten explizit der zuständigen Stelle in Art. 7 Abs. 2 auferlegt, so dass der Ein-
heitliche Ansprechpartner als Front-Office – als solche gekennzeichnete – fremde 
Informationen weitergibt. Nach alledem erscheint es mehr als fraglich, dass ein 
Dienstleistungsempfänger oder -erbringer einen – ihm nach dem Willen des DLR-
Richtliniengebers zustehenden – Ersatzanspruch gegen die ihn informierende Stelle 
erfolgreich geltend machen kann. 

3. Weiterentwicklung des Haftungsrechts 

Wo spezielle Regelungen fehlen, bedarf es einer Weiterentwicklung des nationalen 
Haftungsrechts, um die aufgezeigte Haftungslücke zu vermeiden. Hierbei kommen 
im Wesentlichen drei76 Lösungsmöglichkeiten in Betracht: Erstens besteht die 
 
73 Vgl. § 3 EAG Bln; § 6 Abs. 1 EAG LSA; weniger deutlich § 6 Abs. 3 EAG MV. 
74 Dazu BGHZ 127, 378 ff.; BGH, NJW 2001, 514 ff.; NJW 2004, 3035 ff.; NJW-RR 2007, 

1332 ff.; Zugehör, NJW 2000, 1601 ff.; Grüneberg, in: Palandt (Fn. 57), § 328 Rn. 34 
75 BGH, VersR 2001, 1285 ff. 
76 Als vierte Möglichkeit wäre zwar noch an eine Verschärfung der Prüfpflicht der nach außen 

handelnden Behörde hinsichtlich der Richtigkeit der von ihr verwendeten Informationen zu 
denken. Hierbei ist allerdings eine genaue Bestimmung des Prüfumfangs kaum möglich. Eine 
zu hohe Prüfpflicht würde wegen des enormen Aufwandes nicht erfüllbar sein und damit im 
Ergebnis auf eine verschuldensunabhängige Haftung hinauslaufen. Eine zu geringe Prüf-
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Möglichkeit, das Verschulden der die fehlerhafte Information bereitstellenden Be-
hörde der nach außen handelnden Behörde nach dem Rechtsgedanken des § 278 
BGB – ohne das Erfordernis eines besonderen Leistungs- oder Vertrauensverhält-
nisses – zuzurechnen, mit der Folge, dass sich die Haftung nach außen mit dem 
Handeln nach außen decken77. Entsprechend müsste auch eine Zurechnung der 
Fehlinformation zum Einheitliche Ansprechpartner – wie § 20 Abs. 1 EAG SH sie 
vorsieht – stattfinden, wenn über den Einheitlichen Ansprechpartner eine Informa-
tionspflicht nach Art. 7 Abs. 2 DLR erfüllt wird und der Einheitliche Ansprech-
partner dabei eine (unerkannt) fehlerhafte und nicht als „fremd“ gekennzeichnete 
Information weiterleitet. Aus Sicht des Informationsempfängers entsteht nämlich 
der (Rechts-)Schein, dass Urheber der Information dessen Versender, d.h. der Ein-
heitliche Ansprechpartner ist. Da eine Haftungszurechnung im Ergebnis nicht zu 
Lasten der – für sich genommen – ordnungsgemäß nach außen handelnden Behör-
de gehen darf, bedarf es auch hier eines internen Haftungsausgleichs zwischen 
beiden Behörden. 

Zweitens bestünde die Möglichkeit, der nach außen handelnden Behörde eine Be-
rufung auf ihr fehlendes Verschulden vollständig zu versagen, was zu einer ver-
schuldensunabhängigen Haftung führen würde. Eine verschuldensunabhängige 
Haftung bildet im deutschen Haftungssystem jedoch die Ausnahme. Zudem wäre 
auch hier ein internes Regresssystem erforderlich, so dass dieser Weg keine Vorteile 
gegenüber der ersten Variante bietet.  

Drittens besteht die Möglichkeit, den von der Rechtsprechung zum Teil ange-
nommenen Drittschutz der zwischen der informationserteilenden Behörde und der 
nach außen handelnden Behörde bestehenden Amtspflicht auch auf Fälle zu erwei-
tern, in denen die informationserteilende Behörde zwar noch nicht durch Einbrin-
gung ihres Fachwissens zum Mitgestalter des Produkts der anderen Behörde wurde, 
für sie aber erkennbar war, dass die von ihr erbrachte Verwaltungsleistung nicht 
ausschließlich für interne Zweck der ersuchenden Behörde bestimmt war, sondern 
Eingang in ein Verwaltungsverfahren gegenüber einem Dritten finden würde. Zwar 
wäre dem Geschädigten damit insoweit geholfen, dass ihm überhaupt ein Ersatzan-
spruch (sicher) zusteht. Doch birgt diese Lösung für den Geschädigten ein (Kosten 
und Prozess-)Risiko, weil für ihn ein Fehlen des Verschuldens der nach außen 
handelnden Behörde nicht erkennbar ist und damit die Gefahr besteht, zunächst 
gegen den „falschen“ Anspruchsgegner vorzugehen. 

Die Entscheidung für eine Lösungsmöglichkeit muss sich sowohl an verfassungs-
rechtlichen als auch europarechtlichen Vorgaben orientieren. Das Handeln von 

 
pflicht – wie auch immer diese in Hinblick zu der derzeit schon bestehenden Fahrlässigkeits-
haftung beim Nichterkennen evident fehlerhafter Informationen ausgestaltet werden soll – 
bietet demgegenüber wieder Raum für Haftungslücken. 

77 Zur Erforderlichkeit der Zurechnung von Teilbeiträgen bei einem (vernetzten) Zusammen-
wirken mehrerer Behörden Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 (114); ders., in: Leible 
(Hrsg.), Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 43 (66 ff.). 
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Verwaltungsträgern ist durch die einfachgesetzliche Zuständigkeitsordnung78 ge-
prägt, die sich ihrerseits an der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung ausrich-
tet. Die Zuständigkeitsordnung hat neben der demokratischen, für die Legitimation 
der Ausübung von Staatsgewalt wesentlichen Funktion79 auch in rechtsstaatlicher 
Sicht eine wichtige Funktion. Insoweit dient sie nämlich dazu, Transparenz hin-
sichtlich der Verwaltungsorganisation, d.h. der Zuordnung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten zu bestimmten Trägern hoheitlicher Gewalt zu schaffen80. Sie 
dient damit der Verantwortungsklarheit81. Verantwortungsklarheit verlangt, dass 
der Bürger ohne weiteres erkennen kann, wer ihm gegenüber gehandelt und für die 
– ggf. mit einem Eingriff in seine Rechte verbundene – Maßnahme verantwortlich 
ist. Eine solche Verantwortungsklarheit kann erreicht werden, wenn im Verhältnis 
zwischen Einheitlichem Ansprechpartner und Geschädigtem Pflichtverletzungen, 
die im Organisationsbereich einer anderen Behörde im Zusammenhang mit der 
Informationsbereitstellung/-pflege/-aktualisierung auftraten, dem Einheitlichen 
Ansprechpartner zugerechnet werden, da dann aus Sicht des Geschädigten Kon-
gruenz zwischen der Kompetenz zur Handlung nach außen und der dafür zu über-
nehmenden Verantwortung hergestellt sind. Gleiches gilt für den Fall, in dem der 
Einheitliche Ansprechpartner als Front-Office arbeitet und für den Geschädigten 
nicht erkennbar ist, in wessen Verantwortungsbereich letztlich die pflichtwidrige 
Amtshandlung vorgenommen wurde. Demgegenüber bedarf es keiner Zurechnung 
der pflichtwidrigen Amtshandlung zum Einheitlichen Ansprechpartner, wenn für 
den Geschädigten klar erkennbar ist, dass der Einheitliche Ansprechpartner ledig-
lich eine fremde Information weitergegeben hat, mithin nur als Bote aufgetreten ist, 
und sich somit ein Ersatzanspruch ausschließlich gegen den Urheber der Informa-
tion richten kann. 

Diese Lösung entspricht auch am ehesten dem Behördenbild der DLR, dem ein 
subjektiver Behördenbegriff82 zugrunde liegt. Wenn danach gegenüber dem Bürger 
nach außen hin nur eine Behörde auftreten soll, dann darf dies nicht nur für die 
Primärebene gelten, sondern muss sich konsequent auch auf der Sekundärebene 
fortsetzen, so dass auch danach eine Zurechnung nach dem ersten beschriebenen 
Lösungsweg – für den Bereich der Außenhaftung – sinnvoll erscheint.  

 
78 Zur Funktion der Zuständigkeitsordnung ausführlich Schliesky, DÖV 2004, 809 (816 ff.); ders.,

LKV 2005, 89 (93). 
79 Schliesky, DÖV 2004, 817 f.; ausführlich ders., Souveränität und Legitimität von Herrschafts-

gewalt, 2002, S. 232 ff.; zum Zusammenhang zwischen Kompetenz, Legalität und Legitimität 
Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre, 1983, S. 188 ff. 

80 Vgl. Schmidt-Aßmann, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band II; 
3. Aufl. 2004, § 26 Rn. 79. 

81 Bull, in: Alternativkommentar zum Grundgesetz, 2. Aufl. 1989, vor Art. 83 Rn. 48; Trute, in: 
von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Band 3, 5. Aufl. 2005, Art. 83 Rn. 38. 

82 Dazu Schliesky, DVBl 2005, 887 (890); ders., in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (15, Fn. 58); Zie-
kow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 18; Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1214). 
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II. Regress im Innenverhältnis 

Die so erweiterte Außenhaftung darf jedoch nicht dazu führen, dass der tatsächlich 
für den Fehler Verantwortliche von seiner Haftung vollständig zu Lasten des Trä-
gers des Einheitlichen Ansprechpartners befreit wird. Als Korrelat zur Erweiterung 
der Außenhaftung müssen daher im Innenverhältnis zwischen dem Träger des 
Einheitlichen Ansprechpartners und dem Träger der für den Fehler verantwortli-
chen Behörde Regressmöglichkeiten bestehen. Damit ist die Frage aufgeworfen, 
nach welchen Regeln sich ein internes Regresssystem richten kann und welche 
rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. 

Gesetzliche Vorgaben zum Innenregress zwischen Einheitlichem Ansprechpartner 
und zuständiger Stelle bestehen nur in Schleswig-Holstein und – je nach Auslegung 
des Gesetzes – in Bayern83. In § 20 Abs. 3 EA-Gesetz Schleswig-Holstein wird die 
Haftung im Verhältnis zwischen Anstalt und zuständiger Stelle nach dem Grad der 
Verantwortlichkeit verteilt. In Zusammenhang mit § 20 Abs. 1 EA-Gesetz Schles-
wig-Holstein, der die Fälle der (Außen-)Haftung der zuständigen Stelle (bezüglich 
der Erfüllung der Informationspflichten84) klar definiert und im Übrigen die Ver-
antwortung und damit die Haftung dem Einheitlichen Ansprechpartners zuweist, 
ergibt sich, dass zwischen der Anstalt und der  zuständigen Stelle ein voller Regress 
stattfindet, wenn die Haftung nach außen und die Verantwortlichkeit nach innen 
auseinanderfallen. 

Soweit gesetzliche Vorgaben und Ausgleichsansprüche fehlen85 ist zu prüfen, ob 
bestehende Regelungen für die Lösung der Problemlage nutzbar gemacht werden 
können. In Betracht kommt dabei ein Rückgriff auf das im Recht der Amtshilfe 
bestehende Haftungs- und Regressmodell86. Dort richtet sich die Haftung gegen-
über einem Geschädigten danach, ob die ersuchende oder die ersuchte Behörde mit 
Außenwirkung dem Geschädigten gegenüber gehandelt hat87. Kommt es dabei zu 
einem Auseinanderfallen zwischen der Haftung nach außen und der sich nach § 7 
Abs. 2 VwVfG bestimmenden Verteilung der Verantwortung im Innenverhältnis88,

83 Dazu oben unter E. I. 
84 Soweit die materielle Sachentscheidung betroffen ist, haftet nach außen stets die zuständige 

Stelle. Allerdings findet nach Maßgabe von § 20 Abs. 3 EA-Gesetz Schleswig-Holstein „ggf. 
ein voller finanzieller Ausgleich statt – bspw. wenn eine zuständige Behörde aufgrund einer 
fehlerhaft durch die Anstalt weitergeleiteten Information einen (unzutreffend) ablehnenden 
Bescheid erlässt und aus diesem Grunde in ein Widerspruchs- und/oder Gerichtsverfahren 
hineingezogen wird“, LT-Drs. 16/2750, S. 43 f. 

85 Gleiches gilt bei verbandsebenenüberschreitenden Sachverhalten, auf die die bestehenden 
spezialgesetzlichen Regelungen wegen des begrenzten räumlichen Geltungsbereichs nicht 
anwendbar sind. 

86 Ausführlich Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 35), § 7 Rn. 13, 16. 
87 Kluth, in: Wolff/Bachof/Stober (Hrsg.), Verwaltungsrecht, Bd. 3, 5. Aufl. 2004, § 84 Rn. 129; 

Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 35), § 7 Rn. 13. 
88 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 35), § 7 Rn. 8 f. 
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ist anerkannt, das ein Schadensausgleich stattfindet, wobei sich der Regressan-
spruch89 im Innenverhältnis zwischen ersuchender und ersuchter Behörde nach 
dem Maß der Verantwortung, welches die jeweilige Behörde an dem Entstehen des 
Ersatzanspruchs trifft, richtet90.

Ein Rückgriff auf die Amtshilferegeln und damit die Annahme eines sich am Maß 
der Verantwortung orientierenden Regressanspruchs zwischen dem Einheitlichen 
Ansprechpartner und der informationsliefernden Stelle liegt nahe. Nach dem Ge-
setzentwurf zu § 71d VwVfG war die Einführung einer „über die allgemeine 
Amtshilfepflicht nach § 4 hinausgehende Verpflichtung der einheitlichen Stellen 
und zuständigen Behörden zur gegenseitigen Unterstützung bei der Erfüllung der 
jeweiligen Aufgaben“ nur deshalb erforderlich, da die „erforderlichen Handlungen 
nicht im Rahmen der allgemeinen Amtshilfepflicht eingefordert werden [können], 
weil sie inhaltlich im Wesentlichen zu den jeweils eigenen Aufgaben gehören und 
nicht ausnahmsweise, sondern im Rahmen des besonderen Verfahrens typischer-
weise und dauernd zu erbringen sind“91. Abgesehen von dem zeitlichen Umfang 
der Hilfeleistung92 und dem Umstand, dass § 4 Abs. 2 VwVfG per gesetzlicher 
Definition die Wahrnehmung eigener Aufgaben aus dem Anwendungsbereich der 
Amtshilfe ausklammert, ist die Situation zwischen Einheitlichem Ansprechpartner 
und informationsliefernder Stelle im Übrigen vergleichbar mit der zwischen ersu-
chender und ersuchter Behörde, wenn man das vorgeschlagene Konzept der durch 
Zurechnung erweiterten Außenhaftung zu Grunde legt. 

 
89 Nicht abschließend geklärt ist die Frage, auf welche rechtliche Grundlage der Ausgleichsan-

spruch zwischen der ersuchenden und ersuchten Behörde gestützt werden kann. Neben der 
zutreffenden Ansicht, die auf eine entsprechende Anwendung des Auftragsrechts gem. 
§§ 662, 280 Abs. 1, 276, 278 BGB verweist (Schliesky, in: Knack/Henneke [Fn. 35], § 7 
Rn. 18; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 7 Rn. 15; Finkelnburg/Lässig, Kommentar 
zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 1979, § 7 Rn. 15; Schmidt, in: Schmidt-Glaeser [Hrsg.], 
Verwaltungsverfahren – Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Richard Boorberg Verlags, 
1977, S. 135 [155]), sprechen sich einige für eine unmittelbare Anwendung von § 7 Abs. 2 
VwVfG aus (dazu OLG Hamburg, NordÖR 2000, 242 [244]) oder stellen – unter Verweis auf 
Art. 104a Abs. 5 GG (dazu BVerwGE 96, 45 ff.) – auf einen Ausgleichsanspruch nach allge-
meinen Grundsätzen ab (Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs [Fn. 3], § 7 Rn. 10; zustimmend 
OLG Hamburg, NordÖR 2000, 242 [244], jedoch unter Hinweis auf BVerwGE 49, 45 ff. ein-
schränkend auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; Brockmeyer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-
mann, GG, 10. Aufl. 2004, Art. 104a Rn. 26, halten dies jedenfalls für die Erstattung von 
Kosten der Amtshilfe im Verhältnis Bund-Länder möglich). 

90 Kluth, in: Wolff/Bachof/Stober (Fn. 84), § 84 Rn. 130; Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 35), 
§ 7 Rn. 16 f. 

91 Vgl. Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vor-
schriften (4. VwVfÄndG), BT-Drs. 16/10493, S. 20 

92 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 35), § 4 Rn. 7. 
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F. Fazit 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Realisierung eines umfassenden Wissens-
managementsystems bzw. dezentraler, vernetzter Wissensmanagementsysteme, die 
für eine erfolgreiche Arbeit der Einheitlichen Ansprechpartner eine grundlegende 
Voraussetzung ist, noch am Anfang steht. Positiv hervorzuheben sind allerdings die 
Regelungen, die der schleswig-holsteinische Gesetzgeber in diesem Zusammenhang 
erlassen hat. Sie bilden, gut aufeinander abgestimmt, eine solide Plattform für die 
Errichtung eines Informations- und Wissensmanagementsystems durch den Träger 
des Einheitlichen Ansprechpartners und schaffen – wiederum richtungweisend – 
Klarheit bezüglich der Verantwortungszuweisung und Haftungsverteilung bei 
Pflichtverletzungen. Es bleibt zu hoffen, dass der Bund und die anderen Länder 
dem Beispiel folgen und zeitnah eine gesetzliche Lösung finden. 
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A. Ausgangslage 

Die Pflicht zur Einführung Einheitlicher Ansprechpartner nach Art. 6 der EU-
Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) und zur Ermöglichung der elektronischen Abwick-

 
* Bei dem Beitrag handelt es sich um eine erweiterte und aktualisierte Fassung des von der 

Verfasserin mit erarbeiteten Abschnitts C. 3. im Projektbericht „Deutschland-Online-Vorha-
ben IT-Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, abrufbar 
unter www.deutschland-online.de.

1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – 
Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009; s. speziell zum 
Datenschutz beim schleswig-holsteinischen Einheitlichen Ansprechpartner in Form einer 
gemeinsamen Anstalt von Land, Kommunen und Kammern Rost/Thomsen, Die Gemeinde 
SH 2009, 293 ff. 
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lung aller Verfahren und Formalitäten (Art. 8 DLR2) führt zwangsläufig dazu, dass 
in größerem Umfang als bisher personenbezogene Daten zentral und automatisiert 
erfasst werden. Mithin sind auch die rechtlichen Vorgaben für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu beachten. Regelungen finden sich im Bundes- und 
den Landesdatenschutzgesetzen, dem TKG, dem Telemediengesetz sowie als Spe-
zialregelungen in zahlreichen Fachgesetzen, z.B. dem SGB X. Für die Verfahrens-
abwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner und die Einrichtung auch 
behördenübergreifender elektronischer Verfahren sind vor allem die Länder zu-
ständig und somit die Landesdatenschutzgesetze zu beachten, die die Datenverar-
beitung durch öffentliche Stellen regeln. Die Betrauung privater Einrichtungen mit 
der Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners ist soweit ersichtlich in keinem 
Bundesland beabsichtigt3, so dass Datenschutzbestimmungen für nicht-öffentliche 
Stellen hier außer Betracht bleiben können. Im Folgenden soll – beispielhaft an-
hand des BDSG und des schleswig-holsteinischen LDSG – untersucht werden, 
welche Konsequenzen sich aus den datenschutzrechtlichen Vorgaben für die Um-
setzung der Richtlinie ergeben und wo Handlungsbedarf für den Gesetzgeber be-
steht. Dabei bleiben datenschutzrechtliche Fragestellungen im Kontext des Internal 
Market Information Systems (IMI4) ausgeblendet. 

B. Datenschutzrechtliche Vorgaben und Konsequenzen 

für die Richtlinienumsetzung 

I. Verfassungsrechtlicher Hintergrund 

Bei der Behandlung datenschutzrechtlicher Fragen ist deren verfassungsrechtlicher 
Hintergrund zu berücksichtigen: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 
Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG beinhaltet, wie das BVerfG seit 
dem Volkszählungsurteil5 hervorhebt, ein Recht des Einzelnen auf informationelle 

 
2 Speziell zu Art. 8 DLR Schliesky, in: Graf/Paschke/Stober (Hrsg.), Die Europäische Dienst-

leistungsrichtlinie – Turbo für die Wirtschaft oder Sturm im Wasserglas, 2009, S. 99 ff.; 
Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff.; ausführlich zu allen Vorgaben der DLR mit 
IT-Bezug Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 ff. 

3 Zur Ansiedlung bei Privaten Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitlicher 
Ansprechpartner für Dienstleister, 2007, S. 54; Demgegenüber steht Lenk, VM 2009, 241 
(244 f.), „privatwirtschaftlich oder genossenschaftlich betriebenen einheitlichen Ansprech-
partnern“ oder auch „Modellen einer Verwaltungsagentur“ weniger kritisch gegenüber. 

4 Ausführlich zu IMI Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (303 ff.); s. auch Siegfried,
VM 2007, 171 (173); Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – 
Kommentar, 9. Aufl. 2010, § 8b Rn. 15 ff.; Schliesky/Schulz, DVBl 2010, i.E.; dies., in diesem 
Band, S. 309 (329 ff.); zu datenschutzrechtlichen Bedenken Scholz, DuD 2007, 411 ff.; vgl. 
auch Polenz, DuD 2008, 49. 

5 BVerfGE 65, 1 (41 ff.); dazu Hufen, JZ 1984, 1072 ff.; Krause, JuS 1984, 268 ff.; Schneider,
DÖV 1984, 161 ff.; Simitis, NJW 1984, 398 ff.; vgl. auch die umfangreichen Nachweise zu 
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Selbstbestimmung, d.h. „grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb 
welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden“6. Auch bei 
scheinbar belanglosen Einzeldaten besteht aufgrund der wachsenden Möglichkeiten 
automatisierter Datenerfassung und -verarbeitung die Gefahr des jederzeitigen, 
ortsunabhängigen Abrufs und der Zusammenführung mit anderen personenbezo-
genen Informationen zu einem umfassenden Persönlichkeitsbild – und im Unter-
schied zur früheren rein manuellen und papiergebundenen Verarbeitung ist dies 
heute ohne hohen Aufwand „auf Knopfdruck“ möglich. Sowohl derjenige, der sich 
im Ungewissen darüber befindet, in welchem Umfang und zu welchem Zweck 
Daten über ihn zusammengetragen werden, als auch derjenige, der Gewissheit 
darüber hat7, dass ihn betreffende Daten in großem Ausmaß angehäuft werden, 
kann in seinem selbstbestimmten Verhalten verunsichert und gehemmt werden. 
Daraus folgt ein Schutzbedürfnis für personenbezogene Daten8.

Die Bedeutung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ist seit 
seiner erstmaligen Feststellung durch das BVerfG im Jahr 1983 mit dem techni-
schen Fortschreiten der automatisierten Datenverarbeitung angestiegen und wurde 
fortentwickelt. So hat das BVerfG jüngst im Urteil zur automatisierten Erfassung 
von Kfz-Kennzeichen betont, dass auch bei öffentlichen, für jeden sichtbaren Da-
ten, werden sie automatisiert und seriell erfasst, ein Eingriff in Art. 2 Abs. 1 GG 
gegeben sei, da die elektronische Datenverarbeitung die Möglichkeit eröffne, in 
kurzer Zeit enorme Datenmengen auszuwerten und so Daten-/Verhaltensprofile 
über Personen zu erstellen, wie es ohne technische Unterstützung kaum möglich 
wäre9. Mit der Rechtsprechung zur Online-Durchsuchung hat das Gericht als wei-
tere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein „Grundrecht auf Ge-
währleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“ 
entwickelt10 – und dieses ausdrücklich neben das Recht auf informationelle Selbst-

 
Rechtsprechung und Literatur bei di Fabio, in: Maunz/Dürig (Begr.), Grundgesetz – Kom-
mentar, Loseblatt-Sammlung, Art. 2 Abs. 1 Rn. 173, Fn. 6; kritisch zum Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung jüngst Ladeur, DÖV 2008, 45 ff. 

6 BVerfGE 65, 1 (42). 
7 Kritisch zur Heranziehung der Menschenwürde in diesem Fall Tiedemann, DÖV 2009, 606 

(608). 
8 BVerfGE 65, 1 (42 f.); 115, 320 (341 f.); BVerfG Urt. v. 11.03.2008, 1 BvR 2074/05, 

Rn. 63 f.; Urt. v. 27.02.2008, 1 BvR 370/07, Rn. 168 ff. 
9 BVerfG Urt. v. 11.03.2008, 1 BvR 2074/05, Rn. 66 f., 73; dazu Erd, KJ 2008, 118 ff.; Roßna-

gel, NJW 2008, 2547 ff.; Breyer, NVwZ 2008, 824 ff. 
10 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 (abgedruckt in NJW 2008, 822 ff.); dazu Volkmann, DVBl 2008, 

590 ff.; Kutscha, NJW 2008, 1042 ff.; Eifert, NVwZ 2008, 521 ff.; Britz, DÖV 2008, 411 ff.; Bö-

ckenförde, JZ 2008, 925 ff.; Hornung, CR 2008, 299 ff.; Härtel, NdsVBl 2008, 276 ff.; Sick,
VBlBW 2009, 85 ff.; Bartsch, CR 2008, 613 ff.; Stögmüller, CR 2008, 435 ff.; Heckmann, in: 
Kluth u.a. (Hrsg.), Festschrift für Rolf Stober, 2008, S. 615 ff.; umfassend Roggan (Hrsg.), 
Online-Durchsuchung, 2008; Bäcker, in: Rensen/Brink (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, 2009, S. 99 ff. Zur objektiven und Schutz-Dimension des 
Grundrechts Böckenförde, JZ 2008, 925 (928, Fn. 38); Hoffmann-Riem, JZ 2008, 1009 ff.; Gusy,



Datenschutz im Rahmen der elektronischen  
Verfahrensabwicklung 

108 

bestimmung gestellt, um der neuen Qualität der Datenerfassung per Online-
Durchsuchung gerecht zu werden11. In einem weiteren Beschluss zur Vorratsdaten-
speicherung12 unterscheidet das BVerfG hinsichtlich der Eingriffsintensität zwi-
schen der bloßen Speicherung(spflicht) und der Datennutzung bzw. dem -abruf. 
Für die Nutzung und Übermittlung auf Vorrat gehaltener Daten wird eine hohe 
Rechtfertigungshürde angedeutet13.

Wenngleich diese Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung Datenverarbeitungen 
zu Zwecken der Straftatverfolgung oder Gefahrenabwehr betreffen und nicht un-
mittelbar mit der Abwicklung von Verwaltungsverfahren durch Einheitliche An-
sprechpartner vergleichbar sind, so zeigt sich doch, dass das geltende Datenschutz-
recht einerseits den technischen Möglichkeiten der Informationstechnik und ande-
rerseits dem Bedürfnis staatlicher Einrichtungen, diese Möglichkeiten zur effizien-
ten Aufgabenerfüllung zu nutzen, nicht mehr in vollem Umfang gewachsen ist14,
ebenso wenig wie es das bisherige Verwaltungsverfahrensrecht gegenüber dem 
neuen Nebeneinander von Einheitlichem Ansprechpartner und zuständigen Be-
hörden war (und ist, denn trotz der Einführung von §§ 71a ff. VwVfG n.F. bleiben 
zahlreiche Fragen offen15). Indem die Vernetzung mehrerer Behörden zum Regel-
fall wird, jedenfalls im Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie, hat die 
Datennutzung eine neue Dimension erreicht. Überlegungen zum normativen Än-
derungsbedarf müssen dabei sowohl die bereits erwähnten Gefahren der rechts-
staatswidrigen missbräuchlichen Datenverarbeitung als auch den Nutzen automati-
sierter Datenhaltung in einem sich dem E-Government zuwendenden Staat im 
Blick haben. 

II. Grundbegriffe 

Zu beachten ist, dass die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder eine 
Grundunterscheidung nach öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen treffen, für 
die – neben einem allgemeinen Teil – jeweils eigene Vorschriften gelten. Die elek-
tronische Verfahrensabwicklung im Rahmen der Richtlinie, gleich ob bei der zu-
ständigen Behörde oder dem Einheitlichen Ansprechpartner, betrifft die Wahr-

 
DuD 2009, 33 (36 ff.); Heckmann, in: Rüßmann (Hrsg.), Festschrift für Gerhard Käfer, 2009, 
S. 129 ff.; s. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff.; Schulz/Hoffmann, CR 2010, 131 ff.; Überblick zur 
neueren Rechtsprechung zur informationellen Selbstbestimmung bei Frenz, DVBl 2009, 
333 ff. 

11 BVerfG Urt. v. 27.02.2008, 1 BvR 370/07, Rn. 200 ff.; Härtel, NdsVBl 2008, 276 (279 f.); 
Böckenförde, JZ 2008, 925 (926 ff.). 

12 BVerfG Urt. v. 11.03.2008, 1 BvR 256/08. 
13 BVerfG Urt. v. 11.03.2008, 1 BvR 256/08, Rn. 151 ff. 
14 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 (116); ders., VerwArch 2008, 313 (345); vgl. auch Kü-

nast, ZRP 2008, 201 (202 f.); Roßnagel, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Verwaltungs-
recht in der Informationsgesellschaft, 2000, S. 257 (323 f.); Härtel, NdsVBl 2008, 276 (279). 

15 Dazu ausführlich Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (261 ff.). 
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nehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und unterfällt den Regelun-
gen über öffentliche Stellen – selbst wenn Einheitliche Ansprechpartner bei priva-
ten Trägern verortet sein sollten16, was in Deutschland bislang nicht beabsichtigt 
ist17.

Im Grundsatz besteht für jede Datenverarbeitung ein Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt18. Erlaubnistatbestände ergeben sich aus einzelnen Fachgesetzen sowie in be-
grenztem Umfang aus den Datenschutzgesetzen selbst. Die hierbei verwendeten 
Begriffe und ihre Definitionen entsprechen sich in den Datenschutzgesetzen des 
Bundes und der Länder weitgehend, nicht zuletzt deshalb, weil sie auf Vorgaben 
der europäischen Datenschutzrichtlinie (DatenschutzRL)19 beruhen. So werden 
übereinstimmend unter personenbezogenen Daten Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-
son verstanden20. Der Begriff der Datenverarbeitung ist teilweise entsprechend der 
Datenschutzrichtlinie definiert als jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-
fahren ausgeführte Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten21.
Teilweise wird er aber auch enger verstanden und von der Erhebung und Nutzung 
unterschieden22. Im Folgenden wird der weite Verarbeitungsbegriff benutzt und auf 
Einzelfragen der verschiedenen darunter fallenden Akte wie Erheben, Speichern, 
Übermitteln oder Löschen an geeigneten Stellen eingegangen. 

Nicht unter das Datenschutzrecht fallen juristische Personen und Personenmehr-
heiten23, die einen nicht unerheblichen Teil der von der Dienstleistungsrichtlinie 
Betroffenen ausmachen. Gleichwohl sind mit der Abwicklung von Verwaltungsver-
fahren für eine juristische Person in aller Regel auch schützenswerte Informationen 
über natürliche Personen verbunden, etwa wenn Geschäftsführer, Vertretungsbe-
rechtigte oder auch Arbeitnehmer zu benennen sind. Im Übrigen ist die öffentliche 
Verwaltung durch die Pflichten nach § 30 VwVfG und § 30 AO zum Schutz von 

 
16 Zur Einordnung Privater als öffentliche Stellen Dammann, in: Simitis (Hrsg.), BDSG, 6. Aufl. 

2006, § 2 Rn. 129 ff.; Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl. 2007, § 2 Rn. 15. 
17 Überblick über die Verortungsentscheidungen bei Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band 

S. 249 (292 ff.). 
18 § 4 BDSG, § 11 LDSG SH; dazu Gola/Schomerus (Fn. 16), § 4 Rn. 3; Moos, in: Kröger/Hoff-

mann (Hrsg.), Rechts-Handbuch zum E-Government, 2005, S. 328 (330 Rn 5). 
19 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 24.10.1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr, ABl L 281 v. 23.11.1995, 31. 

20 Z.B. § 3 Abs. 1 BDSG, § 2 Abs. 1 LDSG SH. 
21 Art. 2 lit b) DatenschutzRL, § 2 Abs. 2 LDSG SH, § 4 Abs. 2 HmbDSG. 
22 Etwa § 3 Abs. 3, 4, 5 BDSG, Art. 4 Abs. 5, 6, 7 BayDSG. 
23 Hierzu Dammann, in: Simitis (Fn. 16), § 3 Rn. 17 f. 
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Geschäftsgeheimnissen und des Steuergeheimnisses auch Unternehmen gegenüber 
verpflichtet, wofür andere als die datenschutzrechtlichen Regeln gelten24.

III. Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

Bei der Frage nach dem „Ob“ der Datenverarbeitung gilt der Grundsatz der Erfor-
derlichkeit. Die Verarbeitung ist nach der Grundregel in § 13 BDSG, § 11 LDSG 
SH zulässig, wenn die Kenntnis der Daten für die rechtmäßige Aufgabenerfüllung 
zwingend erforderlich ist25. § 13 BDSG bzw. die entsprechende landesrechtliche 
Vorschrift kann also in Verbindung mit einer Aufgabennorm Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung sein. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Auffang-
norm. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz kann einen darüber hinausgehenden 
gesonderten Erlaubnistatbestand verlangen, der nicht nur die Aufgabe umschreibt, 
sondern auch den Umgang mit Daten regelt, wenn nach Art, Umfang, Verwen-
dungsmöglichkeiten und Missbrauchsgefahr der Daten die Eingriffsintensität hoch 
ist26. Generell gilt zudem nach § 14 Abs. 1 BDSG, § 13 Abs. 2 LDSG SH, dass für 
jede Datenverarbeitung bei der Erhebung ein Zweck festgelegt werden muss, an 
den die verarbeitende Stelle gebunden ist. Hinsichtlich des Umfangs ist außerdem 
der Grundsatz der Datensparsamkeit zu berücksichtigen, § 3a BDSG, § 4 LDSG 
SH. Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung sind zu nutzen.  

Die Anforderungen an ein Datenschutzkonzept hängen im vorliegenden Zusam-
menhang somit in erster Linie von der konkreten Ausgestaltung des Aufgabenbe-
reichs des Einheitlichen Ansprechpartners und der Organisation seiner Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Behörden ab. Beides unterliegt einer Entscheidung 
des Gesetzgebers. Die Annahme, der Einheitliche Ansprechpartner habe wegen der 
nach Art. 6 Abs. 2 DLR unberührt bleibenden Kompetenzen der zuständigen Be-
hörden im Grunde gar keine eigenen Zuständigkeiten27, würde dagegen ignorieren, 
dass auch die Verfahrensabwicklung eine – neue – Aufgabe ist, die lediglich nicht 
mit Sachentscheidungsbefugnissen und der Kompetenz zum Erlass von Verwal-
tungsakten einhergeht28.

Die Tätigkeit der Einheitlichen Ansprechpartner und zuständigen Behörden im 
Anwendungsbereich der Richtlinie wird in den neugefassten §§ 71a-71e VwVfG 
 
24 Zur Geltung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung für juristische Personen statt 

vieler Murswiek, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, 5. Aufl. 2009, Art. 2 Rn. 77. 
25 Sokol, in: Simitis (Fn. 16), § 13 Rn. 25 f.; Gola/Schomerus (Fn. 16), § 13 Rn. 3; Jürgens/Probst, in: 

Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 16 SH, Erl. 4.1. 
26 BVerfGE 65, 1 (44 ff.); Gola/Schomerus (Fn. 16), § 4 Rn. 8; Walz, in: Simitis (Fn. 16), § 4 

Rn. 15; Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, BDSG, Loseblatt-Sammlung, § 13 Rn. 12, 
22. 

27 Angedeutet bei Rost, VM 2008, 220 (221); ders., DuD 2008, 439 (440). 
28 Abgesehen von der Möglichkeit des Einheitlichen Ansprechpartners, für seine eigene Tätig-

keit Gebühren zu erheben; in Betracht käme bspw. auch die Ablehnung eines Informations-
gesuchs; vgl. dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 (75 ff.). 
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geregelt, ist in vielerlei Hinsicht aber noch ergänzungsbedürftig, etwa um die An-
ordnung der Anwendbarkeit dieser Vorschriften im Fachrecht – welches von ein-
zelnen Vorgaben der §§ 71a ff. VwVfG auch abweichen kann –, um konkretere 
Maßgaben zum elektronischen Verfahren29 sowie um Organisationsakte der Länder 
zur „Gründung“ der Einheitlichen Ansprechpartner, die ebenfalls ergänzende ver-
fahrensrechtliche Regelungen umfassen können30. Der Aufgabenumfang ist daher 
gegenwärtig noch nicht vollständig absehbar und wird auch von Land zu Land 
abweichen. Gleichwohl sollen hier die sich bereits abzeichnenden Tätigkeitsfelder 
auf datenschutzrechtlichen Regelungs- und Handlungsbedarf untersucht werden. 

Bei der Frage, ob die Behörden und der Einheitliche Ansprechpartner die Identität 
des Dienstleisters, sein Vorhaben und den Inhalt seiner Anträge kennen – das 
heißt: entsprechende Daten verarbeiten – müssen, ist zu unterscheiden zwischen 
der Informationspflicht und der Verfahrensabwicklung. 

1. Informationserteilung 

Die Informationspflicht lässt sich weitgehend durch ein anonym nutzbares Inter-
netportal mit automatisiertem Datenabruf ohne Preisgabe der Identität des anfra-
genden Dienstleisters verwirklichen31. Aber auch bei sehr konkreten Anfragen, die 
eine inhaltliche Einzelfallprüfung erfordern, oder bei „fehlerhaften“ bzw. zu „unbe-
stimmten“ Anfragen, hinsichtlich derer Art. 7 Abs. 4 Satz 2 DLR und § 71c Abs. 1 
Satz 2 VwVfG die zuständige Behörde und den Einheitlichen Ansprechpartner zu 
einem Hinweis verpflichten, können die dann erforderlichen Kontaktaufnahmen 
und Rückfragen beim Anfragenden über anonyme Kommunikationswege ermög-
licht werden32. Ein akuter zusätzlicher Handlungsbedarf im Hinblick auf den 
Schutz personenbezogener Daten ergibt sich hier nicht. 

2. Verfahrensabwicklung über Einheitliche Ansprechpartner 

Für die in § 71b Abs. 1 VwVfG normierte zentrale Aufgabe, Anträge u.ä. an zu-
ständige Behörden weiterzuleiten, muss der Einheitliche Ansprechpartner die zu-
ständige Behörde identifizieren – Dienstleistungserbringer sollen hiermit ja gerade 
nicht mehr allein gelassen werden – und daher Art und Inhalt des Vorhabens bzw. 
Antrags kennen. Da er auch in umgekehrter Richtung Mitteilungen und Bescheide 
an Antragsteller und Anzeigepflichtige übermitteln bzw. bekanntgeben und wäh-
rend des laufenden Verfahrens auf eine zügige Verfahrensabwicklung hinwirken 

 
29 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 205 (218 ff.). 
30 Dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276 ff.). 
31 Vgl. Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europäischen 

Dienstleistungsrichtlinie“, Kap. C. 3. 
32 Skeptischer Arbeitskreise „Technik“ und „Verwaltungsmodernisierung“ der Landes- und des Bundesda-

tenschutzbeauftragten, Der Einheitliche Ansprechpartner nach der Dienstleistungsrichtlinie, An-
lage B 8 zum Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europäi-
schen Dienstleistungsrichtlinie“. 
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muss, ist hierbei die Herstellung eines Personenbezugs notwendig. Entsprechende 
Rückmeldungen des Ansprechpartners an den Antragsteller unter Wahrung von 
Anonymität durchzuführen, z.B. über eine E-Mail-Adresse ohne Namensbestand-
teile oder über ein (elektronisches oder körperliches) Postfach, ist dagegen nicht 
vorstellbar, denn mit diesen Tätigkeiten sind gewisse Rechtswirkungen verbunden, 
die auch eine Pflicht zur aktenmäßigen Dokumentation der Vorgänge mit sich 
bringt. Diese müssen sich einer Person zuordnen lassen33. Regelmäßig wird es aber 
ausreichend sein, dem Ansprechpartner Zugriff auf Name, Kontaktdaten und Art 
des Vorhabens oder Anliegens an die zuständige Behörde zu gewähren, während 
ein Einblick in sämtliche beigefügte Unterlagen, die mitunter sensible Daten wie 
Auszüge aus dem Bundeszentral- oder dem Insolvenzregister sowie Arbeitnehmer-
daten enthalten können, für die vermittelnde Tätigkeit nicht erforderlich ist. Hier 
ließe sich im Rahmen der elektronischen Abwicklung technisch sicherstellen, dass 
entsprechende Dokumente vom Ansprechpartner ohne Einsichtsmöglichkeit nur 
entgegengenommen und weitergeleitet werden können. Auch zum Zweck der In-
formation des Dienstleisters über den Bearbeitungsstand von Anträgen sowie der 
Fristenüberwachung34 ist es als ausreichend zu betrachten, wenn die zuständige 
Behörde entsprechende Auskünfte entweder in ein Informationssystem einstellt 
oder dem Einheitlichen Ansprechpartner auf anderem Wege mitteilt. Eine voll-
ständige Akteneinsicht des Ansprechpartners ist nicht erforderlich, vielmehr sind 
als Sachstandsinformation Kategorien wie „eingegangen“, „in Bearbeitung“, „er-
teilt“ oder „abgelehnt“ hinreichend. Unter diesen Umständen liegt beim Einheitli-
chen Ansprechpartner keine Datenverarbeitung von hoher Intensität vor, die einer 
besonderen Rechtsgrundlage bedürfte, die dennoch in den Landesgesetzen über 
den Einheitlichen Ansprechpartner in der Regel geschaffen wurden35.

Einen Sonderfall bilden die sogenannten „besonderen personenbezogenen Daten“. 
Dazu zählen beispielsweise religiöse und politische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit und Gesundheit. Für den Umgang mit solchen Informationen 
fordern § 13 Abs. 2 BDSG, § 11 Abs. 3 LDSG SH eine besondere gesetzliche Er-
mächtigung oder eine Einwilligung. Bei der Verfahrensabwicklung durch den Ein-
heitlichen Ansprechpartner könnte die Weiterleitung von Gesundheitsdaten betrof-
fen sein, z.B. Gesundheitszeugnisse im Rahmen des Gaststättenrechts. Diese sind 
zwar grundsätzlich nur im Betrieb vorzuhalten, aber auf Verlangen der zuständigen 
Behörde vorzulegen, § 43 Abs. 5 IfSG36. Soll eine Abwicklung über den Einheitli-

 
33 Knopp, MMR 2008, 518 (522); Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung 

der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie“, Kap. C. I. 2.; Kormann, Einheitlicher Ansprech-
partner und deutscher Föderalismus, 2008, S. 96. 

34 Anforderungsprofil des Bund-Länder Ausschusses Dienstleistungswirtschaft, Punkt 1. 2., S. 7 
und Punkt 3, S. 13, abrufbar unter www.dienstleistungsrichtlinie.de.

35 Dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276 ff.). 
36 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen v. 

20.07.2000 (BGBl I 2000, 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2a des Gesetzes v. 17.07.2009 
(BGBl I 2009, 2091). 
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chen Ansprechpartner erfolgen, muss eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaf-
fen werden. 

Die von der Richtlinie verlangte Überprüfung von Anträgen auf Vollständigkeit 
und die Mitteilung im Fall der Unvollständigkeit überträgt § 71b Abs. 4 VwVfG 
allein der zuständigen Behörde. Vorstellbar ist aber, dass eine Landesregelung da-
rüber hinaus bereits dem Einheitlichen Ansprechpartner eine derartige Kontrolle 
aufträgt, die dann allerdings mangels Zuständigkeit zur Entscheidung in der Sache 
keine Verbindlichkeit haben kann. Als sinnvoll ist sie dennoch anzusehen, um den 
Antragsteller möglichst früh auf evidente Fehler aufmerksam zu machen37. In die-
sem Fall wäre eine Kenntnisnahme der gesamten Antragsunterlagen durch den 
Einheitlichen Ansprechpartner erforderlich. Nur in begrenztem Umfang sind hier 
rein automatisierte Prüfungen etwa anhand von Schlüsselbegriffen oder vergleich-
bar der Plausibilitätsprüfung bei der elektronischen Steuererklärung vorstellbar38.
Der Einblick in die Daten ließe sich zeitlich begrenzen auf den Zeitraum vor der 
Weiterleitung und eine entsprechende nur vorübergehende Speicherung. Eine hohe 
Eingriffsintensität, die eine eigenständige Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-
tung notwendig macht, ist hier vom Datenumfang und der begrenzten Zeitspanne 
her nicht generell zu erkennen. Sie kann sich aber aus der Art der zugänglich ge-
machten Daten ergeben, wenn diese besonders schützenswert erscheinen, etwa weil 
sie in die Nähe der erwähnten besonderen personenbezogenen Daten kommen 
oder unter das Steuer- oder Sozialgeheimnis fallen. Für hiervon betroffene Verfah-
rensarten müsste entweder eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch 
den Einheitlichen Ansprechpartner geschaffen, die Prüfung der Antragsunterlagen 
auf Vollständigkeit unter Einwilligungsvorbehalt gestellt werden oder die Prüfung 
müsste insoweit den zuständigen Behörden vorbehalten bleiben. Dort wo bereits 
für die Tätigkeit der zuständigen Behörde Normen zum Umgang mit personenbe-
zogenen Daten bestehen, sind diese jedenfalls auf den Einheitlichen Ansprechpart-
ner auszuweiten, wenn er entsprechende Tätigkeiten ausüben soll. In den Verfah-
ren zur Gewerbeanmeldung oder Eintragung in die Handwerksrolle beispielsweise, 
die große Fallzahlen aufweisen, bietet es sich an, den Einheitlichen Ansprechpart-
ner in die Vorschriften zur Datenverarbeitung, insbesondere § 14 Abs. 4 bis 13 
GewO und § 5a HwO einzubeziehen. 

Die Umsetzungskonzepte können auch vorsehen, dass der Einheitliche Ansprech-
partner den Einzug von Verwaltungskosten für die zuständigen Behörden über-
nimmt. So könnte etwa erreicht werden, dass der Antragsteller für alle über Ein-
heitliche Ansprechpartner abgewickelten Verfahren eine einzige Gebührenaufstel-
lung39 erhält und dadurch nicht an mehrere Stellen Zahlungen tätigen muss. Bei der 

 
37 Eine entsprechende Regelung findet sich in Schleswig-Holstein; s. Schliesky/Schulz/Neidert, in 

diesem Band, S. 249 (290). 
38 Vgl. Arbeitskreise „Technik“ und „Verwaltungsmodernisierung“ der Landes- und des Bundesdatenschutz-

beauftragten, Anlage B 8 zum DOL-Projektbericht, S. 3, Fn. 1. 
39 Die Gebührenfestsetzung kann gleichwohl durch die zuständigen Behörden erfolgen. 
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Abwicklung des Kosteneinzugs wird der Ansprechpartner mit Kontodaten der 
Bürger bzw. Unternehmen in Berührung kommen, die eine erhöhte Sensibilität 
aufweisen, wie die jüngsten Fälle von Datenhandel und „-diebstahl“ bei zahlreichen 
Unternehmen und Behörden wieder in das öffentliche Bewusstsein gerufen haben. 
Für den Umgang hiermit bedarf es einer Rechtsgrundlage, die die Grenzen aufzeigt 
und möglichst technische Vorkehrungen zur Verhinderung von Missbrauch fest-
legt.  

3. Verfahrensregister 

Eine weitere Notwendigkeit, die Datenspeicherungs- bzw. -abrufmöglichkeiten im 
Rahmen der Verfahrensabwicklung zu erweitern, könnte aus der Gefahr resultieren, 
dass Dienstleister bei verschiedenen Behörden gleichzeitig – missbräuchlich40 –
mehrere Anträge in derselben Sache stellen, da mit der Einführung Einheitlicher 
Ansprechpartner und der bundesweiten Geltung von Genehmigungen in einigen 
Bereichen Wahlmöglichkeiten zwischen der Zuständigkeit verschiedener Behörden 
einhergehen41. Ein Ansatz zur Verhinderung sich widersprechender Entscheidun-
gen mehrerer Behörden wäre die Einrichtung eines Verfahrensregisters, aus dem 
zuständige Behörden vor Bearbeitung eines Antrags das Vorliegen gleichlautender 
Anträge derselben Person bzw. bereits erteilter/versagter Genehmigungen abrufen 
können. Auch zugunsten von Antragstellern könnte ein solches Register genutzt 
werden, wenn in Umsetzung der Vorgabe aus Art. 10 Abs. 3 DLR zur Vermeidung 
von Doppelprüfungen42 schon erteilte Genehmigungen eingesehen werden können 
und so die erneute Vorlage von Dokumenten unnötig wird.  

Hierbei würde es sich um einen relativ intensiven Eingriff handeln, denn ein sol-
ches Werkzeug ist zur Vorbeugung des beschriebenen Missbrauchs nur sinnvoll, 
wenn sich bundesweit möglichst alle jeweils mit einer bestimmten Genehmigungs-
art befassten Behörden austauschen, und zwar bereits vor Bearbeitung des konkre-
ten Antrags. Rechtfertigen lassen dürfte er sich nur bei solchen Genehmigungen, 
die mit einer gefahrgeneigten, wichtige Rechtsgüter berührenden Tätigkeit verbun-
den sind. Für solche Tätigkeiten bestehen teilweise mit der Handwerksrolle oder 
dem Versicherungsvermittlerregister43 bereits Verzeichnisse, die um ein verwal-

 
40 Die Annahme eines Missbrauchs würde allerdings zunächst voraussetzen, dass die Unzuläs-

sigkeit der doppelten Antragstellung angeordnet wird, etwa nach dem Vorbild des § 256 
Abs. 3 ZPO für die Rechtshängigkeit. Dies könnte der Gesetzgeber im Rahmen der Einfüh-
rung der bundesweiten Geltung von Genehmigungen vorsehen; diesbezüglich sind jedoch 
keine allgemeinen Regelungen ersichtlich oder geplant. S. zur bundesweiten Geltung ausführ-
lich Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 ff.; zum Erfordernis einer allgemeinen Regelung 
bspw. im VwVfG ders., NdsVBl 2009, 97 (102 f.). 

41 Zur Bestimmung des zuständigen Einheitlichen Ansprechpartners Schliesky/Schulz/Neidert, in 
diesem Band, S. 249 (262 ff.). 

42 Zum Verbot der Doppelprüfung Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 (200 f.). 
43 S. dazu Karpen/Biernert, in: Kluth/Müller/Peilert (Hrsg.), Wirtschaft – Verwaltung – Recht, 

Festschrift für Rolf Stober zum 65. Geburtstag am 11. Juli 2008, S. 371 (383 f.); Schönleiter,
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tungsinternes Register der laufenden Verfahren erweitert werden könnten. Für 
Tätigkeiten, die geringere Gefahren für fremde Rechtsgüter bergen, kann es dage-
gen ausreichen, den Antragsteller im Rahmen der Antragstellung zu einer Erklärung 
über bereits gestellte Anträge zu verpflichten und Falschangaben nachgelagert 
durch Widerruf/Rücknahme oder auch über das Ordnungswidrigkeitenrecht zu 
begegnen. 

IV. Zulässigkeit und Umfang der Speicherung von Daten 

Die Speicherung personenbezogener Daten muss gem. § 14 BDSG, § 13 LDSG SH 
erforderlich und zweckgebunden sein. Die Löschung von Daten, die nicht mehr 
benötigt werden, ist sicherzustellen. Inwieweit und wie lange Daten beim Einheitli-
chen Ansprechpartner – zusätzlich zu der bereits von der zuständigen Behörde 
erfolgenden Datenverarbeitung – gespeichert werden dürfen, hängt ebenfalls von 
der konkreten (landesrechtlichen) Ausstattung mit Aufgaben ab. Im Rahmen der 
bereits genannten Pflicht zur Information über den Verfahrensstand und zum 
Hinwirken auf fristgemäße Bearbeitung ist eine Speicherung jedenfalls von Rah-
mendaten und jedenfalls bis zur Entscheidung über einen Antrag erforderlich. 
Hierzu bestehen Vorschläge, ein „Fallmanagementsystem“44 einzurichten – mit 
zahlreichen denkbaren Möglichkeiten, welcher Stelle die Datenspeicherung ob-
liegt45. Besonders eingriffsintensiv und daher zweifelhaft wäre die zentralisierte 
Datensammlung für einen Gesamtverbund von Einheitlichen Ansprechpartnern. 
Am schonendsten für die informationelle Selbstbestimmung wäre eine Portallö-
sung, bei der allein der Antragsteller über die Erteilung von Zugriffsrechten ent-
scheidet und das Fallmanagementsystem seiner Verfügungsgewalt unterliegt46. Aber 
auch in der Mitte liegende Ansätze mit lokalem Fallmanagement beim Einheitli-
chen Ansprechpartner oder einem von ihm beauftragten Dienstleister, verbunden 
mit der Möglichkeit des einzelfallweisen Austauschs und der Übertragung von 
Verfahren zwischen den Systemen scheiden nicht von vornherein aus. Der Daten-
umfang und die Zugriffsmöglichkeiten sind dabei gering zu halten und dem Nutzer 
bzw. Antragsteller transparent zu machen. 

Dem Gebot der Einfachheit von Verfahren und Formalitäten in Art. 5 Abs. 1 DLR 
könnte darüber hinaus die mehrfache Eingabe identischer Daten in zahlreiche 

 
GewArch 2007, 265 ff.; zu datenschutzrechtlichen Aspekten Schulze-Werner, GewArch 2008, 
63 ff. 

44 V. Lucke/Eckert/Breitenstrom, EU-DLR – Einheitlicher Ansprechpartner, 2008, S. 23; Günther 

u.a., Ergebnisbericht zum Forschungsprojekt „Prozess-Blaupause für die EU-Dienst-
leistungsrichtlinie“, 2008, S. 61, abrufbar unter www.prozessbibliothek.de.

45 Acht Optionen bei v. Lucke/Eckert/Breitenstrom (Fn. 44), S. 24 f. 
46 V. Lucke/Eckert/Breitenstrom, IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Whitepaper 

Version 2.0, August 2008, S. 36, abrufbar unter www.fokus.fraunhofer.de ähnlich auch Rost,
VM 2008, 220 (221); ders., DuD 2008, 439 (440); allgemein zum „Portaldenken“ v. Lucke,
Hochleistungsportale für die öffentliche Verwaltung, 2008, S. 383 ff. 
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elektronische Antragsformulare durch den Dienstleister zuwiderlaufen, da sie ein 
unnötiger Aufwand wäre. Hier dürfte die Verwendung eines elektronischen 
Stammdatenformulars („Metaformular“)47 durch den Einheitlichen Ansprech-
partner (bzw. die ihn unterstützende IT-Lösung) mit automatisierter Übertragung 
auf Formulare der zuständigen Behörden geboten sein. Sinnvoll wäre es, diese 
Vorgehensweise als freiwilliges Angebot für den Antragsteller bereitzuhalten, so 
dass dieser selbst entscheiden kann, ob seine Stammdaten zentral gespeichert wer-
den oder er sie für jeden Antrag gesondert eingibt. 

Für die Einhaltung von Löschpflichten, die § 20 Abs. 2 BDSG und § 28 Abs. 2 
LDSG SH vorschreiben, sollten maßgebliche Zeitpunkte (Ablauf von Rechtsmittel-
fristen, Haftungsverjährung, andere Aufbewahrungspflichten) zuvor festgelegt und 
angesichts der Datenmengen automatisiert überwacht werden. Eine Datenspeiche-
rung über den Abschluss eines beim Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelten 
Verfahrens bzw. über das Ende von Rechtsmittel- und Verjährungsfristen hinaus 
könnte zwar wünschenswert sein, wenn dieser für ein gesamtes „Dienstleister-
leben“ auch unabhängig von Ortswechseln zuständig bleibt. Hier spricht jedoch 
vieles für eine nicht erforderliche Haltung von Daten auf Vorrat48. Die Daten frü-
herer Verfahren werden ohnehin von den zuständigen Behörden gespeichert. Von 
dort kann sie sich der Einheitliche Ansprechpartner, soweit dies später erforderlich 
wird, übermitteln lassen. Diese Übermittlung erfordert dann aber entweder die 
Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetzliche Grundlage. 

Neben den vom Antragsteller erhobenen Inhaltsdaten fallen auch Protokolldaten 
über die Herkunft der Daten und Zugriffe auf elektronische Dokumente an. In-
wieweit die Speicherung von Protokolldaten erforderlich ist und wer Zugriff darauf 
haben darf, ist festzulegen. Erfolgt die Speicherung für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle, Datensicherheit oder die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Funk-
tionierens der Datenverarbeitung, dürfen die Daten auch nur ausschließlich für 
diese Zwecke verwendet werden49. Es ist dabei etwa an Fälle von Manipulations-
verdacht zu denken. Bei der elektronischen Verfahrensabwicklung kann aber auch 
das Bedürfnis bestehen, Bearbeitungsschritte des Antragstellers sowie der Verwal-
tungsmitarbeiter zu bestimmten Zeitpunkten nachzuweisen, beispielsweise für den 
Beginn der Bearbeitungsfrist und der Genehmigungsfiktion, für Haftungsfragen bei 
Falschauskunft oder Nichtweiterleitung von Dokumenten. Hierbei handelt es sich 
um sogenannte Verfahrensdaten, die bei der papiergebundenen Aktenführung u.a. 
durch Eingangsstempel, Aktenvermerke und Verfügungen festgehalten werden. 
Auch hier gilt, dass die Datenverarbeitung zulässig ist, soweit sie zur Aufgabener-

 
47 V. Lucke/Eckert/Breitenstrom (Fn. 44), S. 33. 
48 A.A. Kormann (Fn. 33), S. 97 f. 
49 Jürgens/Probst (Fn. 25), Erl. 4.3; Dammann, in: Simitis (Fn. 16), § 14 Rn. 106 ff. 
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füllung der jeweiligen Behörde erforderlich ist50. Der Zweck der Datenspeicherung 
ist vorab festzulegen. 

V. Gemeinsame Datenverarbeitung von Einheitlichem An-

sprechpartner und zuständigen Behörden 

Für die arbeitsteilige Verarbeitung derselben Daten durch mehrere öffentliche Stel-
len, die im Verhältnis von Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen Be-
hörden zum Regelfall wird, halten die Datenschutzgesetze spezielle Vorschriften 
bereit. Das automatisierte Abrufverfahren bzw. die gemeinsame Datenverarbeitung 
nach § 10 BDSG, § 8 LDSG SH sind dadurch gekennzeichnet, dass eine Stelle 
ohne weitere tatsächliche Hindernisse oder Vorab-Prüfungen Zugriff auf die bei 
einer anderen Stelle gespeicherten Daten hat. Dieses Verfahren steht unter dem 
Vorbehalt der Angemessenheit unter Abwägung zwischen Betroffeneninteresse 
und behördlicher Aufgabenerfüllung; in einigen Ländern muss es durch Rechtsvor-
schrift zugelassen werden, z.B. nach § 12 Abs. 1 NdsDSG. Die Unterscheidung 
zwischen dem Abrufverfahren, also dem einseitigen Auslösen einer Datenübermitt-
lung durch den Empfänger51 und der gemeinsamen Verarbeitung, also der Einrich-
tung gemeinsamer Datenbestände, welche nur wenige Landesdatenschutzgesetze 
kennen, hat hierbei Auswirkungen auf die Zulässigkeitsbeurteilung52. Das grund-
sätzliche Kriterium der Interessenabwägung ist jedoch dasselbe – beide Fälle gehen 
von gemeinsamen Datenbeständen aus, die für die mehrfache Verwendung zur 
Verfügung stehen sollen53. Weiterhin besteht in beiden Fällen eine Pflicht zur 
Überwachung des laufenden Betriebs, § 10 Abs. 4 BDSG, § 6 Abs. 5 LDSG SH54.
Bei der gemeinsamen Datenverarbeitung muss zusätzlich klar festgelegt werden, 
welche Stelle für welchen Teil des Datenbestandes verantwortlich ist55.

Von der gemeinsamen Verarbeitung und dem Abrufverfahren zu unterscheiden ist 
die Auftragsdatenverarbeitung, bei der eine Stelle Daten, die sie nicht selbst für ihre 
Tätigkeit benötigt, für eine andere Stelle verarbeitet. Eine Abgrenzung der Verar-
beitung im Auftrag zur Verarbeitung als verantwortliche Stelle nimmt die Begriffs-
definition in Art. 2 lit. d) DatenschutzRL daran vor, dass Verantwortlicher nur ist, 
wer „allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten entscheidet“. Fehlt diese Entscheidungsbe-
fugnis und hat die Daten verarbeitende Stelle somit nur eine Hilfsfunktion, ist sie 
 
50 Ausführlich: Arbeitskreis eGovernment der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder, Datenschutz bei Dokumentenmanagementsystemen – Orientie-
rungshilfe, 2006, Ziff. 2.5 und 5.2.2, abrufbar unter www.datenschutz.de.

51 Ehmann, in: Simitis (Fn. 16), § 10 Rn. 15. 
52 Kurzer Überblick bei Ehmann, in: Simitis (Fn. 16), § 10 Rn. 131. 
53 Hierzu bereits Schlink, NVwZ 1986, 249 (255). 
54 Dazu im Einzelnen Jürgens/Probst (Fn. 25), Erl. 8.6; Ehmann, in: Simitis (Fn. 16), § 10 

Rn. 103 ff. 
55 Jürgens/Probst (Fn. 25), Erl. 5.6. 
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Auftragsdatenverarbeiterin56. In diesem Fall muss die datenverarbeitende Stelle 
gemäß § 11 BDSG, § 17 LDSG SH dem Auftraggeber gegenüber weisungsgebun-
den sein, darf nicht selbst über die Zwecke der Verarbeitung entscheiden und muss 
einen schriftlichen Vertrag mit dem Auftraggeber haben. 

Da der Einheitliche Ansprechpartner eine eigene Aufgabe hat, für die er personen-
bezogene Daten kennen muss, insbesondere Bekanntgabe und Zustellung, Fristen-
überwachung, Sachstandsmitteilung und Eingangsbestätigung, verarbeitet er die 
Daten zugleich für eigene Zwecke57 und für die jeweils zuständige Behörde. Dass 
hier gemeinsame oder jedenfalls schwer zu trennende Verantwortlichkeiten beste-
hen, für die es unter anderem im Hinblick auf die demokratische Legitimation und 
die Verbandskompetenzen klarer Regelungen bedarf, ist in der wissenschaftlichen 
Diskussion bereits umfassend erörtert worden58. Eine Auftragsdatenverarbeitung – 
die bedeuten würde, dass der Einheitliche Ansprechpartner in einem Vertragsver-
hältnis zu praktisch jeder deutschen Behörde stehen und diesbezüglich auch wei-
sungsgebunden sein müsste – scheidet damit aus. Grenzen ergeben sich dann im-
mer noch aus den genannten, für jede Datenverarbeitung geltenden Grundsätzen, 
insbesondere der Erforderlichkeit und der Zweckbindung. So ist bei gemeinsam 
genutzten Datenbeständen zu beachten, dass nicht jeder Beteiligte den vollen Zu-
griff auf den gesamten Bestand an Informationen benötigen wird. Im Fall der Zu-
sammenarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners und der zuständigen Behörden 
sind bisherige Prototypen für Internet-Portale zur elektronischen Verfahrensab-
wicklung u.a. mit Dokumenten- und Fallmanagementsystemen ausgestaltet, die die 
jeweils einzeln durch den Einheitlichen Ansprechpartner veranlasste Weitergabe 
von Anträgen an die zuständigen Behörden ersetzen sollen. Sie können dann als 
angemessen betrachtet werden, wenn jede Stelle nur Zugriff auf die jeweils ihre 
Aufgabenerfüllung betreffenden Bestandteile bekommt und die Zugriffe protokol-
liert werden59. Hier ist ein bedeutender Teil der Verantwortung vorverlagert in die 
Phase der Entwicklung passender IT-Lösungen. Eine Vorab-Kontrolle der Funkti-
onsfähigkeit und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen ist dabei 
angebracht60.

56 Walz, in: Simitis (Fn. 16), § 11 Rn. 17. 
57 So auch Bizer, DuD 2008, 290; eine eigenständige Aufgabe mit eigener Aktenführungspflicht 

bejahend auch Knopp, MMR 2008, 518 (522); kritisch Arbeitskreise „Technik“ und „Verwaltungs-

modernisierung“ der Landes- und des Bundesdatenschutzbeauftragten, Anlage B 8 zum DOL-Projekt-
bericht, S. 5 f.; vgl. auch Eifert, Electronic Government, 2006, S. 261 ff. 

58 Schliesky, in: Leible (Hrsg.), Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 43 (64 ff.); ders., 
in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 (110 ff.); Ziekow, ebd., S. 139 (151 ff.); ders., WiVerw 2008, 176 
(182 f.); ders./Windoffer, in Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 27; Luch/Schulz, Die Gemein-
de SH 2008, 118 (121 f.); vgl. auch Knopp, MMR 2008, 518 (522). 

59 Vgl. Arbeitskreis eGovernment der Konferenz der Datenschutzbeauftragten (Fn. 50), Ziff. 3 
und 5.2.2; Knopp, MMR 2008, 518 (523). 

60 Vgl. auch Moos, in: Kröger/Hoffmann (Fn. 18), S. 328 (348 Rn. 53); Eifert (Fn. 57), S. 143 f. 
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VI. Weitere zu beachtende Grundsätze 

Nicht zu vernachlässigen ist die Pflicht, den Betroffenen vorab über die Datener-
hebung und diesbezügliche Umstände zu unterrichten, § 4 Abs. 3 BDSG, § 26 
LDSG SH. Im Rahmen von E-Government-Angeboten im Internet bietet sich die 
Veröffentlichung einer Datenschutzerklärung an61, auf die dann bei jedem Vorgang 
verwiesen werden kann, gegebenenfalls ergänzt um spezifische Hinweise bezüglich 
einzelner Verwaltungsverfahren. 

Zudem sind gemäß § 9 BDSG i.V.m. der Anlage zum BDSG bzw. § 5 LDSG SH 
angemessene Maßnahmen zur Datensicherheit entsprechend dem Stand der Tech-
nik vorzunehmen. Insbesondere muss die Verarbeitung von Daten durch Protokol-
lierung überprüfbar sein62.

C. Rechtspolitischer Ausblick 

Wie eingangs zum verfassungsrechtlichen Hintergrund angedeutet, könnte ange-
sichts der Fortentwicklung der Technik wie auch der Verwaltungsstrukturen und 
Handlungsformen eine Neuorientierung auch im Datenschutzrecht angebracht 
sein. Es besteht ein Bedürfnis, aufgrund von gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
wie der Dienstleistungsrichtlinie teilweise auch der Zwang, Verwaltungen zu ver-
netzen und Zuständigkeiten bzw. Verantwortung zu verzahnen63. Datenbanken 
werden zu einem Verbund zusammengeschlossen oder zentral betrieben, Aufgaben 
werden arbeitsteilig64 oder in alternativer Zuständigkeit mit Wahlrecht des Bürgers 
erbracht, Akten können papierlos geführt und mehreren Bearbeitern gleichzeitig 
zugänglich gemacht werden. Hier könnte ein Lösungsansatz mit Blick auf die Ge-
fahren des Datenmissbrauchs darin liegen, den Fokus zu verlagern von der Daten-
sparsamkeit – die ein wichtiger Grundsatz bleibt, aber ein stumpfes Schwert ist, 
wenn wie im vorliegenden Zusammenhang praktisch immer Gründe für die Erfor-
derlichkeit der Datenverarbeitung bestehen – hin zu einer höheren Datensicherheit 
und (technischen) Begrenzung der Verwendungs- und Missbrauchsmöglichkeiten65.
Es gilt, die Bandbreite der technisch möglichen Sicherungsmechanismen auszu-
schöpfen und Transparenz zu schaffen. So wäre beispielsweise die Verfahrensab-
wicklung unter Nutzung eines von der Verwaltung oder auch von zertifizierten 

 
61 Moos, in: Kröger/Hoffmann (Fn. 18), S. 328 (346 Rn. 49). 
62 Dazu Jürgens/Probst (Fn. 25), Erl. 8.5. 
63 Knopp, MMR 2008, 518 (522); Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 (111 ff.); ders., in: Leible 

(Fn. 58), S. 43 (68 f.); ders., eGovernment in Deutschland, 2006, S. 12; ders., VerwArch 2008, 
313 (344 f.); zustimmend Ziekow, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 139 (155 f.) 

64 Ausführlich zum Aspekt der Arbeitsteiligkeit Schliesky, ZSE 6 (2008), 304 (318 ff.); ders., in: 
Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 1 ff. 

65 Eifert (Fn. 57), S. 238 f., 297 ff. 
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Privaten bereitgestellten Daten-Postfachs66, in das der Bürger etwa Antragsformu-
lare und Dokumente einstellt (hochlädt) und den damit befassten Behörden Zu-
griffsrechte einräumt, weniger eingriffsintensiv, wenn der Betroffene einen Einblick 
erhält, wer wann worauf zugegriffen hat67. Ein interessantes Beispiel für diese Art 
der Schaffung von Transparenz, die dem Nutzer selbst die Möglichkeit belässt, sich 
ein Urteil über die Vertrauenswürdigkeit zu bilden, bietet die Dokumentation bei 
Wikipedia über Versionen und Autoren der bereitgestellten Artikel. Ein Modell wie 
das des „User-Centric-Workflow“68, bei dem der Antragsteller die Ablaufumge-
bung für die Verfahrensabwicklung und -koordinierung auf seinem eigenen PC 
installiert und unter Umgehung des Einheitlichen Ansprechpartners direkt mit den 
zuständigen Behörden kommuniziert, kann eine ergänzende Alternative zum Ein-
heitlichen Ansprechpartner sein – wenngleich es diesen und seinen von der Dienst-
leistungsrichtlinie verlangten Koordinierungsservice nicht vollständig ersetzt. 

D. Schlussbemerkungen 

Bei der verwaltungsverfahrensrechtlichen und technischen Umsetzung bleiben 
noch einige datenschutzrechtliche Fragen ungeklärt. Ebenso wenig wie eine Klä-
rung ist allerdings auch ein Bewusstsein und ein Diskussionsforum für derartige 
Fragen vorhanden. Das bestehende Datenschutzrecht gibt für die Umsetzung der 
Richtlinie klare Konturen vor. Allerdings wäre ein Rechtsrahmen wünschenswert, 
der auf die besondere Situation der rechtlich zwingenden Zusammenarbeit und 
Vernetzung von Behörden eingeht. Anbieter von IT-Lösungen für die elektroni-
sche Verfahrensabwicklung befinden sich dementsprechend ebenfalls in einer ge-
wissen Unsicherheit über zu erfüllende Vorgaben. Andererseits haben sie auch die 
Chance, mit besonders sicheren und datenschonenden Konzepten Maßstäbe zu 
setzen. Die Linie der Rechtsprechung des BVerfG, welches gegenüber intensiven 
datensammelnden staatlichen Maßnahmen immer wieder Grenzen deutlich machen 
muss, ist hierbei besonders zu bedenken. 

 
66 Bspw. nach dem geplanten, aber zunächst im Bundesrat gescheiterten, Bürgerportal-Gesetz; 

s. BR-Drs. 174/09; BT-Drs. 16/12598; zum Referentenentwurf Stach, DuD 2008, 184 ff.; 
Probst, DSB 2/2009, 16 ff.; Stach/Wappenschmidt, eGov Präsenz 2/2009, 78 ff.; s. auch Wer-

ner/Wegner, CR 2009, 310 ff.; Schallbruch, it 2009, 125 ff.; Steppling, NJW-Editorial 18/2009; 
Roßnagel u.a., DuD 2009, 728 ff.; kritisch Lapp, DuD 2009, 651 ff.; Fox, DuD 2009, 387; zur 
Authentizität elektronischer Kommunikation vor Einführung der „DE-Mail“ Kast, CR 2008, 
267 ff.; s. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff. 

67 Vgl. Jetter, in: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.), Szenarien für die 
Zukunft – Anregungen für „eine Deutsche E-Government-Gesamtstrategie“, Dritter natio-
naler IT-Gipfel, Arbeitsgruppe 3, S. 72 (73 f.); Knopp, MMR 2008, 518 (522); differenzierend 
Nolte, DÖV 2007, 941 (948). 

68 Rost, VM 2008, 220 (221 f.); ders., DuD 2008, 439 (440 ff.). 
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A. Ausgangslage 

Wissen ist Macht, heißt es. Darüber hinaus ist Wissen im hier interessierenden 
Zusammenhang der Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) die grundlegende Vorausset-
zung für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung über-
haupt. Wissen wird allgemein verstanden als immaterielles Gut, das sich aus Erfah-
rungen, Wertvorstellungen, Kontextinformationen und Fachkenntnissen zusam-
mensetzt. Es ist, anders als die Information, personenbezogen an einen Wissens-
träger gebunden2. Erfahrungswissen ist dabei häufig schwer verbalisierbar und für 
eine Informationsdatenbank teilweise ungeeignet3. In verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen wird daher zu Recht zwischen Information und Wissen unter-
schieden. Diese Verschiedenheit soll hier allerdings vernachlässigt und die Begriffe 
Wissens- sowie Informationsmanagement synonym gebraucht werden. Es soll im 
Zusammenhang mit der Verfahrensabwicklung nach der Dienstleistungsrichtlinie 
primär um solche Inhalte gehen, die verbalisierbar sind und sich weitergeben und 
festhalten lassen. 

Es besteht Bedarf an einem Wissensmanagement für verschiedene, den eigentli-
chen Verwaltungsverfahren vorgelagerte Bereiche: Zum einen bestehen Informati-
onspflichten der Verwaltung nach Art. 7 und 21 DLR4 gegenüber Dienstleistungs-
erbringern und -empfängern. Diese Informationen können nur erteilt werden, 
wenn sie dem Gefragten zur Verfügung stehen. Zum anderen müssen zuständige 
Behörden und Einheitliche Ansprechpartner untereinander und voneinander 
Kenntnisse über Zuständigkeiten, Abläufe und Anforderungen haben, um rei-
bungslos zusammenarbeiten zu können. Auch für die informationstechnische Ab-
bildung der Abwicklung von Verwaltungsverfahren bedarf es dieser Kenntnisse, 
um papier- und ortsgebundene Abläufe als Prozesse in eine elektronische Abwick-
lung zu übertragen, insbesondere in Workflow Management Systeme. Übergreifend 
besteht darüber hinaus ein Interesse, die Informationserteilung nutzerfreundlich 
mit der Möglichkeit zur elektronischen Verfahrensabwicklung zu verknüpfen5.

1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl EU L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu 
Schlachter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; 
Schliesky (Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwal-
tung – Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 

2 Currie/Waring/Finn, Public Administration Vol. 86, No. 2, 2008, 363 (367 f.); Glock/Broens,
VM 2008, 273 (273); v. Lucke, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 185 (193). 

3 Currie/Waring/Finn, Public Administration Vol. 86, No. 2, 2008, 363 ff.; s. auch Ladeur, in: 
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungs-
rechts II, 2008, § 21 Rn. 94. 

4 Ausführlich dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 ff. 
5 Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europäischen Dienstleis-

tungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, Kap. D. II. 1, S. 88; abrufbar unter www.deutschland-
online.de.
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Aus dieser Aufgabenstellung ergibt sich einerseits die Frage nach der technischen 
Realisierung und andererseits die Frage nach der organisatorischen Umsetzung. 
Letztere soll in diesem Beitrag juristisch beleuchtet und dabei der Blick gezielt auf 
die rechtliche Realisierbarkeit sowie auf die Vor- und Nachteile verschiedener 
denkbarer Geschäftsmodelle gerichtet werden. Zu klären ist, in wessen Träger-
schaft und Verantwortung Informationen und Wissen verfügbar gemacht und 
organisiert werden können bzw. sollten. Außer Frage stehen dabei erstens die An-
wendung moderner Informationstechnologie und zweitens die Notwendigkeit der 
Nutzung gemeinsamer, standardisierter oder jedenfalls aufeinander abgestimmter 
Infrastrukturen und Wissensmanagementsysteme durch die von der Richtlinie – 
insbesondere Art. 6, 8 und 28 ff. DLR – zur Zusammenarbeit gezwungenen Ver-
waltungsträger. Nur so lässt sich eine effiziente, funktionierende Wahrnehmung der 
Abwicklungs- und Informationsaufgaben gewährleisten, da der Einsatz mehrerer 
unterschiedlicher technischer Lösungen (Insellösungen) durch die zusammenarbei-
tenden bzw. datenaustauschenden Behörden in der Regel einen hohen oder gar 
unzumutbaren Aufwand zur nachträglichen Herstellung von Interoperabilität er-
fordern würde6. Des Weiteren wird, wenn hier von Geschäftsmodellen7 die Rede 
sein soll, die Frage der Vermarktung und die Kombination von Informationsange-
boten mit kommerziellen Zusatzdiensten zu erörtern sein. 

Klarstellend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es hier nicht um die Ver-
arbeitung und Sammlung personenbezogener Daten gehen soll, sondern um das Vor-
halten von Informationen über die Behörden, Verwaltungsverfahren und die 
Rechtslage, wie Art. 7 und 21 DLR sie verlangen. Personenbezogene Daten sind 
hier nur insoweit betroffen, als in diesem Zusammenhang auch Auskunft über 
Namen und dienstliche Kontaktdaten von zuständigen Mitarbeitern der jeweiligen 
Stelle gegeben werden kann. Deren Veröffentlichung haben Angehörige des öffent-
lichen Dienstes regelmäßig im Rahmen der behördlichen Organisation ihres Au-
ßenkontaktes hinzunehmen8.

B. Institutionalisierte Verwaltungsinformation 

Im Zusammenhang mit der Richtlinienumsetzung interessieren drei Grundkonstel-
lationen des Informationsmanagements: Zum einen im Verhältnis Verwal-

 
6 Heckmann, K&R 2009, 1 (2); Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (235 f.); Schulz,

Die Gemeinde SH 2008, 272 (276 f.); Vorstellung von acht Gestaltungsoptionen zum Aufbau 
eines Wissensmanagements für Einheitliche Ansprechpartner bei v. Lucke, in: Schliesky 
(Fn. 1), Teil II, S. 185 (195 ff.). 

7 Zum Begriff im Zusammenhang der Rechtsetzung Hill, DÖV 2007, 809 (814), der feststellt, 
dass ein Geschäftsmodell die Ausrichtung an bestimmten Zielen beschreibt. 

8 BVerwG, DuD 2008, 696; s. auch OVG Rheinland-Pfalz, MMR 2008, 635 f.; dazu Braun, RiA 
2008, 80. Gerade im Kontext der zunehmenden Öffnung der Verwaltung nach außen, bspw. 
im Kontext von Web 2.0-Angeboten, wird ein Bedürfnis nach Veröffentlichung von Mitar-
beiterdaten zunehmen; allgemein zum Problem Guckelberger, ZBR 2009, 332 ff. 
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tung/Bürger, zum anderen zwischen verschiedenen Behörden bzw. Verwaltungs-
trägern und schließlich das behördeninterne Vorhalten und Aufbereiten von In-
formationen. Insbesondere in den vergangenen beiden Jahrzehnten ist für diese 
Nutzergruppen bereits ein umfangreiches Angebot an Informationsdatenbanken 
und Wissensmanagement-Systemen entwickelt worden. Ein beispielhafter Über-
blick: 

Zunächst einmal verfügt nahezu jede Behörde über einen Internetauftritt, auf dem 
sie für jedermann Informationen über ihre Tätigkeit, Zuständigkeiten und Kon-
taktmöglichkeiten, meist auch Formulare und wichtige Rechtsgrundlagen bereithält. 
Für die Umsetzung der Informationspflichten nach Art. 7 DLR gegenüber Dienst-
leistungserbringern sind diese Angebote nicht hinreichend, da sie jeweils nur den 
eigenen Tätigkeitsbereich einer Behörde abdecken und allenfalls Hinweise und 
Links zu anderen zuständigen Stellen enthalten. Auch für einen zur Informationser-
teilung verpflichteten Einheitlichen Ansprechpartner wäre es ein kaum handhabba-
rer Aufwand, wenn seine Mitarbeiter auf jede Anfrage hin auf einzelnen Behörden-
Homepages recherchieren müssten. Festzuhalten bleibt allerdings: Die Informatio-
nen stehen bereit, nur sind sie nicht oder nicht systematisch miteinander verknüpft. 
Es fehlt der Überblick. 

Zahlreiche Bundesländer haben inzwischen eigene Verwaltungsportale aufgebaut 
oder bauen diese gerade aus, auf denen jener Überblick gegeben werden soll. Bei-
spielsweise bieten www.service-bw.de, www.verwaltung.bayern.de, bus.rlp.de, ser-
vice.brandenburg.de oder service.schleswig-holstein.de  nach Lebenslagen, Leistun-
gen oder Orten geordnet Auskünfte über rechtliche Anforderungen, Verwaltungs-
dienstleistungen sowie Prozess- bzw. Verfahrensbeschreibungen. Dabei sind so-
wohl kommunale als auch Landesbehörden ebenso wie Kammern einbezogen. 
Speziell auf Existenzgründer ausgerichtet bieten etwa das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie mit www.existenzgruender.de und die KfW mit 
www.startothek.de Datenbanken mit individuell einstellbaren Suchfunktionen für 
Rechtsvorschriften, Behördenzuständigkeiten und To-Do-Listen. Die dortigen 
Informationen decken vorrangig den Gründungsprozess ab; den laufenden Betrieb 
eines Unternehmens jedoch nur teilweise, bspw. durch Hinweise zu steuerlichen 
Pflichten und betriebswirtschaftlichen Themen.  

Alle diese Modelle eignen sich grundsätzlich für das Informationsmanagement der 
Verwaltung gegenüber dem Bürger, aber auch innerhalb der Verwaltung. So sind 
die Länderportale teilweise auch darauf ausgerichtet, von Verwaltungsmitarbeitern 
genutzt zu werden und verfügen zu diesem Zweck über eine gesonderte Registrie-
rungsmöglichkeit mit erweiterten Funktionen, teilweise bestehen hierfür gesonderte 
Portale. In organisatorischer Hinsicht ist für die genannten Angebote kennzeich-
nend, dass nach außen der jeweilige Verwaltungsträger auftritt und im Innenver-



C. Geschäftsmodelle 

125 

hältnis eine Betreuung der Inhalte und/oder der technischen Realisierung (auch) 
durch Private erfolgt9.

Daneben existieren unter anderem mit Beck-online, Juris und LexisNexis von Pri-
vaten10 betriebene Rechts- und Informationsdatenbanken, die sowohl durch die 
Verwaltung als auch durch den privaten Sektor genutzt werden. Diese bieten aller-
dings bislang keine „Lebenslagen“-Orientierung und setzen bei der Recherche ein 
gewisses Maß an juristischen Vorkenntnissen voraus. Sie eignen sich daher eher für 
die Nutzung durch die Verwaltung und (rechts-)beratende Berufe, weniger für 
Unternehmensgründer. 

Schließlich wird zum Wissensmanagement zwischen, aber auch innerhalb von Be-
hörden häufig auf sogenannte Sharepoints – einer Gruppe zugängliche Webanwen-
dungen, in denen die Benutzer Informationen ablegen und für alle anderen Benut-
zer bereitstellen können – zurückgegriffen11.

C. Geschäftsmodelle 

I. Trägerschaft durch die Verwaltung 
Wie die vorstehend dargestellten Beispiele von Landesportalen zeigen, werden 
Verwaltungsebenen übergreifende Wissensmanagement-Projekte in der Praxis 
kaum ohne Beteiligung des privaten Sektors realisiert. Gleichwohl handelt es sich 
hierbei häufig nur um eine Unterstützung in Teilbereichen, die weiter unten unter 
dem Begriff der funktionalen Privatisierung erläutert werden soll. Nach außen tritt 
dagegen meist allein der jeweilige Verwaltungsträger auf, so dass die Organisations-
form eine öffentlich-rechtliche ist – oder aber die Verwaltung tritt zwar als juristi-
sche Person des Privatrechts auf, jedoch bleiben Trägerschaft und Handeln dem 
staatlichen Sektor zuzuordnen (Organisationsprivatisierung). Rechtlicher Erörte-
rungsbedarf besteht hier vorrangig in organisations- und vergaberechtlicher Hin-
sicht. Ebenso wie Art. 6 und 8 DLR begründet auch Art. 7 Abs. 1 und 2 einen 
faktischen Zwang der verschiedenen Verwaltungsträger zur Kooperation, da die zu 
erteilenden Auskünfte auch die Zuständigkeiten und Anforderungen anderer Be-
hörden umfassen. 

 
9 Etwa bei der Startothek inhaltliche und technische Betreuung durch die LexisNexis Deutsch-

land GmbH; bei service-bw technische Realisierung und Betrieb durch eine T-Systems-
Tochtergesellschaft; bei service.schleswig-holstein.de Betreuung des Prozessregisters durch 
die Picture GmbH, dagegen technischer Betrieb durch die Anstalt des öffentlichen Rechts 
dataport. 

10 Bei der juris GmbH ist der Bund zu 50,01 % Anteilseigner. 
11 Exemplarisch dazu Glock/Broens, VM 2008, 273 ff. 
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1. Kooperation, insbesondere Content Syndication 
Der Projektbericht des Deutschland-Online-Vorhabens Dienstleistungsrichtlinie 
enthält zum Wissensmanagement den Vorschlag, ein zentrales Content Manage-
ment-System aufzubauen, aus dem die jeweiligen Einheitlichen Ansprechpartner, 
aber auch generell Verwaltungsträger, Inhalte in ihre Informationsportale integrie-
ren können (sog. Content Syndication12). Dabei sollen ein mit Vertretern aller be-
troffenen Verwaltungsebenen besetzter Koordinierungsausschuss mit Fachaus-
schüssen und Geschäftsstelle für eine abgestimmte, standardisierte Vorhaltung und 
Pflege der Inhalte der zentralen Informationsdatenbank sorgen13. Ähnlich wird es 
bereits in Baden-Württemberg praktiziert, wo das Land Basisinformationen und  
-texte zu Behördenzuständigkeiten sowie materiell-rechtlichen Anforderungen an 
verschiedenste Vorhaben bzw. Lebenslagen bereitstellt, die die Kommunen für 
ihren eigenen Web-Auftritt übernehmen können und nur durch örtliche Besonder-
heiten ergänzen14. Auch in Schleswig-Holstein ist für die Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie, angesichts der Normierung in einem allgemeinen E-Government-
Gesetz15 als Basisdienst aber auch darüber hinaus, ein Informationssystem nach 
diesem Modell vorgesehen, bei dem Land, Kommunen und Kammern durch eine 
gemeinsame Redaktion die Inhalte eines Zuständigkeitsfinders und eines Prozess-
registers pflegen16. Ein derartiges Vorgehen lässt sich sowohl für die Erfüllung der 
Informationspflichten nach außen als auch verwaltungsintern und -übergreifend für 
die kooperative Verfahrensabwicklung nutzen.  

a) Verwaltungskooperation und Grundgesetz 
Hier ergeben sich zunächst Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen der Ver-
waltungskooperation. Zusammenschlüsse verschiedener Hoheitsträger müssen sich 
der verfassungsrechtlichen Frage nach einer demokratie- und rechtsstaatswidrigen 
Mischverwaltung stellen. Aus Art. 30, 83 ff. GG folgt als Ausprägung des Demo-
kratie- und Rechtsstaatsprinzips, dass im Grundsatz die Verwaltung des Bundes 
und der Länder getrennt voneinander einzurichten sind17. Ein Zusammenwirken 
der Verwaltungen von Bund und Ländern ist zwar nicht generell verboten, doch 
sind im Grundgesetz nicht vorgesehene Kompetenzverschiebungen auch mit Zu-

 
12 Inhalte eines zentralen Providers werden über Schnittstellen in dezentrale Portale integriert 

oder mehrere dezentrale Akteure stellen sich Inhalte gegenseitig zur Weiternutzung zur Ver-
fügung; Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, Kap. D, S. 84, 88. 

13 So im Modell des Projektberichts Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europä-
ischen Dienstleistungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, Kap. D. IV., S. 100 ff. 

14 Siehe www.service-bw.de; dazu Schuppan, VM 2008, 66 (72). 
15 GVOBl 2009, 398; dazu Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 
16 Leitfaden zur kommunalen Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie in Schleswig-Hol-

stein, Entwurf 0.5 10.07.2009 (nicht veröffentlicht). 
17 BVerfG, Urt. v. 20.12.2007, 2 BvR 2433/04 u. 2 BvR 2434/04, Rn. 152; Stern, Staatsrecht II, 

1980, S. 832; Grawert, Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern, 1967, S. 264. 
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stimmung der Beteiligten nicht zulässig, wie das BVerfG wiederholt betont hat18.
Maßgeblich ist dabei nicht, ob es sich begrifflich um Mischverwaltung handelt, 
sondern es kommt auf die Einhaltung der Grundsätze Kompetenzwahrung (Dele-
gationsverbot), Umgehungsverbot, Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahr-
nehmung und Verantwortungsklarheit an19. Unterhalb der Ebene des mit Sachent-
scheidungen verbundenen Vollzugs von Aufgaben sind koordinierende und infor-
mierende Tätigkeiten zwischen Bund und Ländern20, aber auch unterstützende 
Zusammenarbeit wie Organleihe und Amtshilfe21 nicht ausgeschlossen, aber recht-
fertigungsbedürftig. Grenzen bilden dann vor allem die Grundsätze eigenverant-
wortlicher Aufgabenwahrnehmung und der Verantwortungsklarheit. Diese gelten 
nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch im Verhältnis von Land und Kommunen22.
Darüber hinaus gestattet mittlerweile der neue Art. 91c Abs. 1 GG für das Bund-
Länder-Verhältnis ganz allgemein ein Zusammenwirken beim Betrieb der für die 
Aufgabenerfüllung benötigten IT-Systeme23.

Die Erteilung von Informationen nach Art. 7, 21 DLR durch die Verwaltung ge-
genüber dem Einzelnen ist zwar nicht der klassischen Eingriffsverwaltung zuzu-
ordnen und nicht mit Sachentscheidungen verbunden. Dennoch handelt es sich um 
außengerichtete und mit subjektiven Rechten – Informationsansprüchen aus der 
Richtlinie – verbundene Verwaltungstätigkeit24. Somit muss sich eine gemeinsame 
Erfüllung der Informationspflicht etwa durch Bund und Länder oder Länder und 
Kommunen auch an den oben genannten Grundsätzen wie Kompetenzwahrung 
und Eigenverantwortlichkeit messen lassen. Ein Zusammenschluss zur Informati-
onsaufbereitung und zum Betrieb einer Informationsdatenbank nach dem Modell 

 
18 BVerfGE 4, 115 (139); 32, 145 (156); 63, 1 (39 ff.); 108, 169 (181 f.); BVerfG, Urt. v. 

20.12.2007, 2 BvR 2433/04 u. 2 BvR 2434/04, Rn. 153 ff.; Trute, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, 5. Aufl. 2005, Art. 83 Rn. 28 ff.; Ler-
che, in: Maunz/Dürig (Begr.), Grundgesetz – Kommentar, Loseblatt-Sammlung, Art. 83 
Rn. 85 f.; Isensee, in: ders./Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd. VI, 3. Aufl. 2008, § 126 Rn. 186, 188, 191. 

19 BVerfG, Urt. v. 20.12.2007, 2 BvR 2433/04 u. 2 BvR 2434/04, Rn. 152 ff.; Cornils, ZG 2008, 
184 (198); Hermes, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, 2. Aufl. 2008, Art. 83 
Rn. 49 ff.; Trute, in: v. Mangoldt/Klein/Stark (Fn. 18), Art. 83 Rn. 29 ff.; s. auch Forsthoff,
Lehrbuch des Verwaltungsrechts Bd. I, 10. Aufl. 1973, S. 451. 

20 BVerfG, Urt. v. 20.12.2007, 2 BvR 2433/04 u. 2 BvR 2434/04, Rn. 163. 
21 BVerfGE 63, 1 (41 f.); so auch Lerche, in: Maunz/Dürig (Fn. 18), Art. 83 Rn. 109; Katz,

Staatsrecht, 17. Aufl. 2007, § 21 Rn. 474, 264; Hermes, in: Dreier (Fn. 19), Art. 83 Rn. 51 f. 
22 Eingehend hierzu Erichsen/Büdenbender, NWVBl 2001, 161 (166 ff.); s. auch Schulz, DÖV 

2008, 1028 ff. 
23 BGBl I 2009, 2248; speziell zu Art. 91c GG s. Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., NVwZ 2009, 

1128 ff.; ders., in: Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 337 ff.; Si-
chel, DVBl 2009, 1014 ff.; Schallbruch/Städler, CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; 
Henneke, Der Landkreis, 2009, 223 ff.; s. auch Suerbaum, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), 
Beck’scher Online Kommentar zum Grundgesetz (Stand: 15.07.2009), Art. 91c Rn. 9 ff. 

24 Schliesky, DÖV 2009, 641 (644) weist auch auf die mögliche Grundrechtsrelevanz von Infor-
mationsnetzwerken als zentrale Entscheidungsgrundlage der öffentlichen Verwaltung hin. 
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der Content Syndication erfolgt allerdings ohne unmittelbare Außentätigkeit, da die 
zentral bereit gestellten Inhalte in die Internetseiten (oder auch interne Informati-
onssysteme) jedes einzelnen Verwaltungsträgers integriert werden. Die Auskunfts-
erteilung ist somit der jeweiligen Behörde allein zurechenbar, solange die Über-
nahme der zentral bereitgehaltenen Inhalte als freiwilliges Zueigenmachen erfolgt. 
Aufgrund der Freiwilligkeit der Nutzung sowie der Ergänzungsmöglichkeit um 
eigene Inhalte besteht keine Gefahr einer einseitigen, fremdbestimmten Informati-
onserteilung.  

Auch die im DOL-Projektbericht vorgeschlagene Einrichtung eines mit Vertretern 
aller Beteiligten besetzten Koordinationsausschusses und einer Geschäftsstelle25 
wird nicht gegenüber dem Bürger leistend oder eingreifend tätig, sondern dient der 
inhaltlichen Abstimmung der bereitzustellenden Inhalte sowie dem Betrieb der 
zentralen Informationsdatenbank. Sie wäre insoweit mit dem IT-Planungsrat nach 
Art. 91c GG n.F. vergleichbar; unter Umständen könnten diesem die Aufgaben 
auch übertragen werden. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Eigen-
verantwortlichkeit und Verantwortungsklarheit bleiben hierbei gewahrt, da alle 
Beteiligten an der Erarbeitung und Vereinheitlichung der Inhalte mitwirken können 
und deren Einbettung in das eigene Informationsangebot freiwillig bleibt sowie um 
eigene Inhalte ergänzt werden kann.  

b) Kooperationsformen 
Auf der Ebene des einfachen Rechts sind sodann die Möglichkeiten der organisato-
rischen Ausgestaltung einer solchen Kooperation zu klären. Die Notwendigkeit 
einer verbindlichen Organisationsstruktur besteht im Content Syndication-Modell 
deshalb, weil eine zentrale Informationsdatenbank, ein Koordinierungsausschuss 
und eine Geschäftsstelle eingerichtet werden sollen, wofür unter anderem Zustän-
digkeiten, Pflichten und Kostentragung vereinbart werden müssen. Vielfach wer-
den die Möglichkeiten gemeinsamer Einrichtungen von Verwaltungsträgern auch 
unter dem Begriff Shared Service Center diskutiert, der aus der Betriebswirtschaftsleh-
re stammenden Idee, gleichartige Prozesse verschiedener Abteilungen eines Unter-
nehmens in einer eigenen Organisationseinheit zur effizienteren Erledigung zu-
sammenzufassen26.

Die relativ umfangreich normierten Kooperationsformen nach den Landesgesetzen 
über kommunale Zusammenarbeit (Gemeinschaftsarbeit) sind in diesem Zusam-
menhang von Interesse, da sie teilweise neben Kommunen auch anderen öffent-
 
25 Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europäischen Dienstleis-

tungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, Kap. D. IV., S. 100 ff. 
26 Weiterführend zum Begriff Ruge, NdsVBl 2008, 89 (91); Bundesverwaltungsamt (Hrsg.), 

Verwaltungs-Service-Zentrum für Verwaltungsgemeinschaften – Konzept einer neuen Ar-
beitsteilung, Managementfassung, 2008, S. 5 ff.; zum Gedanken der „Shared Services Center“ 
bspw. Schütz, in: Hill (Hrsg.), Die Zukunft des öffentlichen Sektors, 2005, S. 23 ff.; 
Maier/Gebele, DVP 2007, 270 ff.; vgl. auch Schulz, One-Stop Government, 2007, S. 15 ff., 
49 ff.; Lietz, in: Zechner (Hrsg.), E-Government – Strategien, Lösungen und Wirtschaftlich-
keit, 2007, S. 269 ff.; zum Aspekt der Arbeitsteiligkeit Schliesky, ZSE 6 (2008), 304 (318 ff.). 
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lich-rechtlichen Körperschaften offenstehen. Sie könnten sich daher auch für das 
vorgestellte Modell eignen, das auf eine Zusammenarbeit über die kommunale 
Ebene hinaus angelegt ist und ein bundeseinheitliches Vorgehen unter Einschluss 
von Ländern, Gemeinden, Landkreisen und Kammern (je nach Bundesland zusätz-
lich: Ämtern) anstrebt. Zudem könnten einige der kommunalrechtlichen Vereinba-
rungs- bzw. Organisationsformen sich als sinnvoller Zusammenschluss der kom-
munalen Beteiligten erweisen, der dann anstelle einer hohen Zahl einzelner Kom-
munen eine Kooperation mit dem Land und anderen Körperschaften eingehen 
könnte. Diese Funktion ließe sich andererseits aber auch den bereits bestehenden 
kommunalen Spitzenverbänden übertragen27.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Figur der Verwaltungsgemeinschaft 
nach § 19a GkZ SH28. Nach dieser Vorschrift können Körperschaften des öffentli-
chen Rechts vertraglich vereinbaren, dass eine von ihnen für ihre Aufgabenerfül-
lung die Verwaltung eines anderen Beteiligten in Anspruch nimmt oder eine Ein-
richtung eines anderen Beteiligten mitbenutzt. Die Aufgabenträgerschaft verbleibt 
bei ihrem ursprünglichen Träger. Auch außerhalb des Kommunalrechts und des 
unmittelbaren Anwendungsbereichs der Gesetze über kommunale Zusammenar-
beit wäre ein derartiger öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Ländern, 
Kammern und weiteren Beteiligten möglich. Lediglich bei kommunaler Beteiligung 
wäre die Einhaltung der Vorschriften über die kommunale Zusammenarbeit zwin-
gend; die dort genannten Kooperationsformen sind abschließend29. Die Verwal-
tungsgemeinschaft würde es im Fall der Content Syndication ermöglichen, dass 
einer der Beteiligten seine technische Infrastruktur für den Betrieb der Informati-
onsdatenbank zur Verfügung stellt oder auch, dass die Geschäftsstelle bei einer der 
teilnehmenden Körperschaften eingerichtet wird. Die anderen Beteiligten leisten 
dann einen finanziellen Ausgleich, im Verhältnis zwischen den Ländern etwa nach 
dem Königsteiner Schlüssel30. Auf diese Weise wird es für die Kooperation ent-
behrlich, eigenes Personal und Sachmittel vorzuhalten.  

Ebenfalls von Interesse ist die Gründung einer gemeinsamen Anstalt des öffentli-
chen Rechts oder – jedenfalls für Kommunen – eines Zweckverbandes für E-Go-
vernment-Angelegenheiten31. Hier erfolgt die Zusammenarbeit in Form einer ei-
genständigen juristischen Person des öffentlichen Rechts. Sie kann sinnvoll sein, 
 
27 So Projektbericht „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der Europäischen Dienst-

leistungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, Kap. D. IV, S. 101. 
28 Ähnlich etwa § 167 KV MV; als Zweckvereinbarung bezeichnet in Art. 7 ff. BayKommZG, 

§ 5 NdsKommZG, § 12 ZwVG RP, § 3 SächsGKG. 
29 Burgi, Kommunalrecht, 2. Aufl. 2008, § 19 Rn. 1; Dehn, in: Praxis der Kommunalverwaltung, 

Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 5 SH, § 1 GkZ Erl. 6.1. 
30 So im Vorschlag des Projektberichts „Deutschland-Online-Vorhaben IT-Umsetzung der 

Europäischen Dienstleistungsrichtlinie“, Stand 24.09.2008, Kap. D. IV, S. 104. Aktuelle Wer-
te des Schlüssels: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Bekanntmachung des Königsteiner Schlüs-
sels für das Jahr 2009 v. 04.12.2008, BAnz Nr. 191 v. 16.12.2008, S. 4484. 

31 Zum Zweckverband Henning, KommP Spezial 2/2008, 92 ff.; zustimmend Schulz, Die Ge-
meinde SH 2008, 272 (274). 
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wenn die Tätigkeit des Informationsverbundes ein Ausmaß annimmt, welches 
einen mandatierten Kooperationsbeteiligten wie im vorbezeichneten Fall der Ver-
waltungsgemeinschaft überlasten würde. Auch hier gilt, dass ein Zusammenschluss 
von Kommunen mit anderen Verwaltungsträgern davon abhängt, ob das jeweilige 
Landesgesetz über kommunale Zusammenarbeit dies zulässt. Bei länderübergrei-
fenden Verbindungen bedarf es eines Staatsvertrages32.

Auch im Rahmen der schleswig-holsteinischen Überlegungen zur Richtlinienum-
setzung ist die Gründung einer Anstalt vorgesehen, die das Land, die Gemeinden, 
die Kreise, die Handwerks- sowie die Industrie-und Handelskammern tragen sol-
len33. Zum Zweck der Informationserteilung verlangt § 3 Abs. 4 Satz 3 EA-Gesetz, 
dass die Anstalt ein elektronisches Wissens- und Informationssystem betreibt34.

c)  Kooperations- und Informationszwang 
Die unter dem Gesichtspunkt rechtsstaatlicher und demokratischer Anforderungen 
vorteilhafte Freiwilligkeit der Beteiligung an einem solchen Modell hat andererseits 
zur Folge, dass eine Einheitlichkeit des Vorgehens nicht verbindlich sichergestellt 
werden kann. Es ist nicht gewährleistet, dass für ausnahmslos alle von der Richtli-
nie betroffenen Verwaltungsträger systematisch und vernetzt Informationen über 
Zuständigkeiten, Anforderungen und Prozesse vorliegen. Hier stellt sich die Frage, 
welche Wege einer verpflichtenden Kooperation bestehen. Auch für den Fall, dass 
die Beteiligung an einem Informationsverbund zunächst freiwillig bleibt, aber durch 
eine Teilnahme (nahezu) aller Behörden eine faktische Verbindlichkeit erfährt, sind 
die Möglichkeiten und Bedingungen eines Übergangs zu zwingenden Organisati-
onsformen auszuloten.  

Hierbei ist zunächst zu klären, ob die kommunale Selbstverwaltungsgarantie eine 
zwangsweise Beteiligung von Gemeinden an E-Government- bzw. Informations-
management-Verbünden zulässt. Die in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und den Landes-
verfassungen festgehaltene Selbstverwaltungsgarantie beinhaltet eine Organisati-
onshoheit in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Örtliche Angelegenhei-
ten können allerdings auch mittelbar betroffen sein, wenn organisatorische Vorga-
ben für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben die Aufbau- und Ablauforganisa-
tion der Kommune insgesamt betreffen35. Die Organisationshoheit, die „im Rah-
men der Gesetze“ besteht, garantiert zum einen den Kernbereich eigenständiger 
organisatorischer Gestaltungsfähigkeit und zum anderen, bezogen auf die einzelnen 
Aufgaben, einen hinreichenden Spielraum, deren Bewältigung selbst verantworten 

 
32 Burgi (Fn. 29), § 19 Rn. 7; Oebbecke, in: Mann/Püttner (Hrsg.), Handbuch der kommunalen 

Wissenschaft und Praxis Bd. I, 3. Aufl. 2007, § 29 Rn. 26 f.  
33 Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner 

Schleswig-Holstein“ v. 17.09.2009, GVOBl 2009, 577; dazu auch Luch/Schulz, Die Gemeinde 
SH 2008, 118 ff. 

34 S. dazu auch Schulz, in diesem Band, S. 149 (163 f.). 
35 BVerfGE 91, 228 (240); speziell zu Vorgaben im Rahmen des E-Government Schulz, Die 

Gemeinde SH 2008, 272 (275 f.). 
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zu können36. Gesetzgeberische Vorgaben und kommunale Eigenständigkeit sind 
also in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. 

Eine organisatorische Maßnahme wie das Wissensmanagement kann sinnvoll nur 
einheitlich für die Verwaltung einer Kommune eingerichtet werden, ohne dass 
dabei nach einem Bezug zum eigenen oder übertragenen Wirkungskreis unterschie-
den wird – allenfalls beim Umfang der Preisgabe von Informationen über die eige-
nen Abläufe ließe sich differenzieren. Es besteht wegen der Pflicht zur einheitli-
chen Verfahrensabwicklung und Informationserteilung aus Art. 6, 7 DLR gerade 
ein Bedürfnis nach verfahrensübergreifenden, vernetzten Informationen. Somit 
wäre durch Regelungen zur verpflichtenden Teilnahme an einem landes- oder sogar 
bundeseinheitlichen Wissensmanagementverbund auch die Organisationshoheit in 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises betroffen. Zugleich ist aber das Er-
teilen von Auskünften – auch bezüglich der Verwaltungsverfahren im eigenen Wir-
kungskreis – ersichtlich keine eigenständige Aufgabe bzw. eigene Angelegenheit im 
Sinne der Terminologie des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, sondern nur Bestandteil der 
jeweiligen fachrechtlichen Aufgabe. Somit wäre eine Zwangskooperation beim 
Informationsmanagement auch nicht als Aufgabenentzug zu werten. Da die Infor-
mationstätigkeit und das Wissensmanagement Querschnittscharakter besitzen und 
nicht unmittelbar die Ablauforganisation und Sachentscheidungen in örtlichen 
Angelegenheiten berühren, ist der Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung nicht 
beeinträchtigt. Gesetzgeberische Maßnahmen sind daher einer Rechtfertigung zu-
gänglich.  

Dennoch stellt sich die Pflicht zur Teilnahme an institutionalisierten Formen des 
Wissensmanagements gegenüber freiwilligen Zusammenschlüssen nicht generell als 
zwingend erforderlich dar. Daher sollte auf zwangsweise Zusammenschlüsse erst 
als letztes Mittel zurückgegriffen werden, wenn der Weg der Freiwilligkeit sich im 
Einzelfall als unzureichend erweist37. Anderenfalls könnte eine zwangsweise Ko-
operation durch oder aufgrund eines Gesetzes unverhältnismäßig sein. In Überein-
stimmung hiermit haben nach den Gesetzen über kommunale Zusammenarbeit in 
einigen Ländern die Aufsichtsbehörden die Befugnis, die Eingehung bestimmter 
Kooperationen zu erzwingen, wenn dafür ein dringendes öffentliches Bedürfnis 
besteht bzw. die einzelnen Beteiligten zur alleinigen Aufgabenerfüllung nicht in der 
Lage sind38. Wo das Landesrecht einen solchen Zwang nicht vorsieht, kann er an-
gesichts der kommunalen Organisationshoheit nicht zulässig sein39.

In ähnlicher Weise regelt das schleswig-holsteinische E-Government-Gesetz 
(EGovG SH)40, dass bei der verwaltungsträgerübergreifenden elektronischen Ver-
 
36 BVerfGE 91, 228 (238 ff.); Tettinger, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Fn. 18), Art. 28 Rn. 228. 
37 Ähnlich Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 (274). 
38 Z.B. in §§ 11, 27 GkZ BW, §§ 13, 29 HessKGG, §§ 50, 73 SächsKomZG, § 7 GkZ SH. 
39 Dehn, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 5 SH, § 18 

GkZ Erl. 1. 
40 Gesetz zur elektronischen Verwaltung in Schleswig-Holstein v. 08.07.2009, GVOBl 2009, 

398; dazu Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff. 
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fahrensabwicklung eine Interoperabilität vorrangig durch ein freiwilliges abge-
stimmtes Vorgehen der jeweiligen Körperschaften sicherzustellen ist. Erst im Fall 
des Scheiterns dieser Abstimmung soll eine Regelung im Verordnungswege zulässig 
sein. Der Zwang zum Einsatz bestimmter Fachanwendungen ist nach dem Gesetz 
nur im Bereich der übertragenen Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung zulässig.  

Daran anknüpfend geht das schleswig-holsteinische EA-Gesetz41 davon aus, dass 
für den Betrieb eines Wissens- und Informationssystems durch die Anstalt „Ein-
heitlicher Ansprechpartner“ auf die Regelungen des EGovG oder einer Kooperati-
onsvereinbarung zurückgegriffen werden kann42.

Für andere Verwaltungsträger gibt es keine vergleichbare Selbstverwaltungsgarantie. 
Auch Kammern sind zwar Selbstverwaltungskörperschaften, doch handelt es sich 
dabei nicht um einen verfassungsrechtlich gesicherten Status. Daher sind dem Ge-
setzgeber organisatorische Vorgaben in den Grenzen der Verhältnismäßigkeit ohne 
Weiteres möglich43.

Zu fragen ist des Weiteren, ob und inwieweit eine Verpflichtung der an einer Ko-
operation Beteiligten, Informationen über ihre örtliche Organisation und Verfah-
rensabläufe an ein zentral betriebenes Wissensmanagement-System zu liefern, zu-
lässig ist. Dies könnte allenfalls im Hinblick auf kommunale Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft problematisch sein, die die Gemeinden eigenverantwortlich 
und damit frei von staatlicher Determinierung wahrnehmen können. Für eine Zu-
lässigkeit einer solchen Verpflichtung spricht bereits, dass darin kein Entzug der 
Informationspflicht der Gemeinden liegt, denn die eigene Erteilung von Auskünf-
ten bleibt den Kommunen möglich; sie müssen lediglich zusätzlich die Informatio-
nen an den zentral organisierten Wissensmanagement-Dienst liefern. Da die 
Kommunen für ihre eigene Auskunftserteilung ohnehin die erforderlichen Infor-
mationen abrufbereit halten müssen, handelt es sich ersichtlich auch nicht um eine 
Überbürdung mit Pflichten.  

Ein Eingriff in die Organisationshoheit mit erhöhten Rechtfertigungsanforderun-
gen liegt aber dann vor, wenn Standards etwa für Datenformate oder Schnittstellen 
vorgegeben werden. Im Hinblick auf die Verpflichtung aus Art. 7 Abs. 1, 3 DLR, 
Informationen leicht zugänglich, klar und unzweideutig über den Einheitlichen 
Ansprechpartner verfügbar zu machen, lassen sich einheitliche Vorgaben für die 
Informationsaufbereitung jedoch als erforderlich rechtfertigen, wenn ohne entspre-
chende Standards die uneinheitliche Zulieferung von Daten durch die Beteiligten 
den Betrieb eines zentralen Wissensmanagement-Systems erheblich erschweren 
oder unmöglich machen würde. Als milderes Mittel gegenüber der Verpflichtung 
zum Einsatz einer bestimmten Fachanwendung betreffen Standard-Vorgaben auch 

 
41 Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner 

Schleswig-Holstein“ v. 17.09.2009, GVOBl 2009, 577. 
42 Begründung zu § 3 Abs. 4 Satz 3 EA-Gesetz SH, LT-Drs. 16/2750, S. 33. 
43 Groß, in: Kluth (Hrsg.) Handbuch des Kammerrechts, 2005, Kap. E Rn. 3 ff.; s. auch Heusch,

ebd., Kap. M Rn. 43. 
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nicht den Kernbereich der Organisationshoheit, sondern belassen noch einen hin-
reichenden Spielraum bei der Vorgehensweise und der Auswahl von IT-Produkten. 
Sie sind daher als gerechtfertigt anzusehen, sofern die Beteiligten nicht aufgrund 
freiwilliger Absprachen interoperable Daten liefern. Demgegenüber wäre die Fest-
legung auf eine bestimmte Software, die meist auch Arbeitsabläufe prägt, regelmä-
ßig ein nicht erforderlicher Eingriff in die eigenverantwortliche Organisation örtli-
cher Angelegenheiten. 

d) Vergaberecht 
Lange Zeit unklar war die Ausschreibungspflichtigkeit öffentlich-rechtlicher Zu-
sammenschlüsse44.

aa)  EuGH-Rechtsprechung  
Die Entscheidung des EuGH zur Stadtreinigung Hamburg bringt nun zumindest in 
Ansätzen mehr Klarheit: Es fehlt an einem öffentlichen Auftrag und damit einer 
Vergaberechtspflichtigkeit, wenn mehrere öffentliche Stellen (hier: vier niedersäch-
sische Kommunen) eine weitere öffentliche Stelle (hier: die Stadtreinigung Ham-
burg, Anstalt öffentlichen Rechts) durch einen Vertrag mit der Erbringung von 
Dienstleistungen (hier: Abfallentsorgung) beauftragen, der (1.) ausschließlich durch 
Überlegungen und Erfordernisse zur Verfolgung öffentlicher Interessen geprägt ist 
und (2.) den Grundsatz der Gleichbehandlung der Interessen nicht beeinträchtigt, 
also keinem privaten Unternehmen einen Vorteil gegenüber Konkurrenten ver-
schafft45. Der EuGH stellt nicht ausdrücklich klar, woran genau er die Vergabe-
rechtsfreiheit festmacht. Das Gericht stellt allerdings fest, dass die auftraggebenden 
Kommunen zwar keine ähnliche Kontrolle wie über eigene Dienststellen im Sinne 
der Teckal-Kriterien46 ausüben, hält jedoch die Situation für vergleichbar, indem er 
wiederholt auf die hinter den Teckal-Kriterien und der Vergabekoordinierungs-
Richtlinie 92/50/EG stehenden Ziele verweist47. Zudem hat sich der Gerichtshof 
von der Überlegung leiten lassen, dass es jeder öffentlichen Stelle freistehe, anstelle 
einer Beschaffung am Markt ihre öffentlichen Aufgaben mit eigenen Mitteln, auch 
in Kooperation mit anderen öffentlichen Stellen, zu erfüllen. Hierbei sei die Über-

 
44 S. etwa Burgi, NZBau 2005, 208 (210 f.); Krajewski/Kronawitter, DVBl 2008, 355 (361 ff.); 

OLG Düsseldorf NZBau 2004, 398 ff.; OLG Naumburg, NZBau 2006, 58 ff. 
45 EuGH Rs. C-480/06, Rn. 47 (Stadtreinigung Hamburg) unter Verweis auf Rs. C-26/03, 

Slg. 2005, I-1, Rn. 50 f. (Stadt Halle und RPL Lochau); ähnliche Argumentation bereits bei 
Burgi, NZBau 2005, 208 (210 f.); anders noch OLG Naumburg, NZBau 2006, 58 (60 f.); OLG 
Düsseldorf, NZBau 2004, 398 ff. Die beiden letztgenannten Entscheidungen stellen vorrangig 
darauf ab, dass sich der Beschaffungsvorgang ohne Beauftragung der Nachbarkommune im 
Wettbewerb auf einem entwickelten Markt abspielen würde. 

46 EuGH Rs. C-107/98, Slg. 1999, I-8121, Rn. 50 (Teckal); Rs. C-26/03, Slg. 2005, I-1, Rn. 49 
(Stadt Halle und RPL Lochau). 

47 EuGH Rs. C-480/06, Rn. 34, 36, 47 (Stadtreinigung Hamburg). 
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tragung der Ausführung auf eine andere Körperschaft eine mögliche Form der 
Kooperation48.

Noch in der Teckal-Entscheidung hatte der EuGH im Hinblick auf die Kooperati-
on ausdrücklich das Kriterium des Vertrages zwischen zwei verschiedenen Personen 
verneint, da sich Auftraggeber und -nehmer zwar rechtlich voneinander unter-
scheiden ließen, dies jedoch im Hinblick auf die bestehende Kontrolle wie über 
eine eigene Dienststelle vergaberechtlich anders zu beurteilen sei49. Bereits in der 
Sache RPL Lochau bezeichnet der Gerichtshof dagegen die Teckal-Kriterien als 
„weitere Umstände (…), unter denen eine Ausschreibung nicht obligatorisch ist, 
auch wenn der Vertragspartner eine Einrichtung ist, die sich vom öffentlichen 
Auftraggeber rechtlich unterscheidet“. Mit Blick auf die nunmehrige Entscheidung 
zur Stadtreinigung Hamburg lässt sich die Ausnahme vom Vergaberecht erst recht 
nicht mehr an der mangelnden rechtlichen Verschiedenheit festmachen. Vielmehr 
hat der EuGH stillschweigend als zusätzliches, teleologisches Kriterium für die 
Ausschreibungspflicht das Bestehen einer Markt- bzw. Wettbewerbsrelevanz des 
jeweiligen Vertrages eingeführt50, bei der alle diejenigen Aufträge ausscheiden, die 
als Organisationsakt einer eigenen Erfüllung gleichgesetzt werden können, sich also 
nicht auf dem Markt privater Anbieter abspielen51.

Es bleibt damit andererseits bei dem Grundsatz, dass öffentlich-öffentliche Koope-
rationen nicht generell vom Vergaberecht befreit sind52. Eine Auftragsvergabe an 
einen Eigenbetrieb der Nachbarkommune, die in erster Linie eine Gewinnerzielung 
oder das Verdrängen eines privaten Anbieters vom Markt anstrebt, wäre, wenn 
man die neuen Kriterien der EuGH-Entscheidung „Stadtreinigung Hamburg“ ernst 
nimmt, als öffentlicher Auftrag ausschreibungspflichtig, da es ihr nicht ausschließ-
lich um das öffentliche Interesse an der Aufgabenerfüllung geht53.

Der neuen Entscheidung ist zuzustimmen, denn die Aufgabenerledigung im Wege 
der Zusammenarbeit öffentlich-rechtlicher Körperschaften beeinflusst – wenn die 
beiden aufgestellten Kriterien erfüllt sind – nicht die Ziele des freien Wettbewerbs. 
Das Vergaberecht regelt nicht, ob öffentliche Stellen überhaupt Waren und Leis-
tungen auf dem Markt privater Anbieter zu beschaffen haben, sondern erst das 
„Wie“ der Anbieterauswahl, wenn sich der Auftraggeber für eine solche Beschaf-
fung entschieden hat. So entgeht zwar auch im Fall der Stadtreinigung Hamburg 
dem Markt privater Entsorgungsunternehmen ein Auftrag. Indem jedoch die betei-
ligten Kommunen die Entsorgung durch Vertrag unter sich aufteilen und sich da-

 
48 EuGH Rs. C-480/06, Rn. 38, 45, 47 (Stadtreinigung Hamburg). 
49 EuGH Rs. C-107/98, Slg. 1999, I-8121, Rn. 49 f. (Teckal). 
50 Siehe EuGH Rs. C-480/06, Rn. 47 f. (Stadtreinigung Hamburg); Rs. C-26/03, Slg. 2005, I-1, 

Rn. 50 f. (Stadt Halle und RPL Lochau). 
51 So auch Burgi, NZBau 2005, 208 (211). 
52 EuGH Rs. C- 84/03, Slg. 2005, I-139, Rn. 38 ff. (Kommission/Königreich Spanien); Burgi,

NZBau 2005, 208 (211). 
53 Ähnliches deutet Faber, Eildienst LKT NRW 2009, 340 (342) an. 
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bei offensichtlich allein vom öffentlichen Interesse an ihrer Aufgabenerfüllung 
leiten lassen, beeinflusst der Vertrag den Markt der privaten Anbieter nicht durch 
Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Betriebe.  

bb)  Schlussfolgerung für das kooperative Wissensmanagement 
Dasselbe muss nun auch für das Wissensmanagement gelten. Erfolgt seine Organi-
sation wie im Vorschlag des Deutschland-Online-Berichts kooperativ durch die zur 
Informationserteilung verpflichteten öffentlich-rechtlichen Träger, so lassen sich je 
nach Ausgestaltung die Inhouse-Kriterien der Teckal-Entscheidung oder die neuen 
Kriterien des Stadtreinigungs-Urteils darauf anwenden. Es macht dabei im Ergeb-
nis keinen Unterschied, ob mehrere Träger eine gemeinsame neue Einrichtung 
gründen oder ob sie nach dem Modell „Einer für alle“ Aufgaben bzw. Pflichten 
oder auch nur deren Ausführung auf einen der Beteiligten übertragen. Erst wenn 
Unternehmen mit privater Beteiligung einbezogen werden sollen, unterliegt die 
Auswahl dieses Vertragspartners dem Vergaberecht. 

cc)  Verknüpfung mit kommerziellen Inhalten, Werbung 
Zweifelhaft ist allerdings, ob die Voraussetzungen der Stadtreinigungs-Entschei-
dung des EuGH auch dann noch erfüllt wären, wenn das kooperative Informati-
onsangebot mit kommerziellen Zusatzangeboten und Werbeinhalten angereichert 
wäre. Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Interessen ist zwar in diesem Fall 
nicht notwendig beeinträchtigt und eine Begünstigung einzelner Privater gegenüber 
Konkurrenten nicht ersichtlich, solange potenzielle Werbekunden diskriminie-
rungsfreien Zugang zu dem Angebot haben und deren Aufträge nicht gezielt be-
stimmten anderen Anbietern von Werbeflächen entzogen werden. Eine ausschließ-
liche Orientierung an der Verfolgung öffentlicher Interessen, wie in der neuen 
Rechtsprechung gefordert, ist jedoch nicht gewährleistet, denn die kommerziellen 
Inhalte dienen allenfalls entfernt der Aufgabenerfüllung, indem sie diese (mit-) 
finanzieren54. Somit ist in dieser Konstellation eine Anwendung des Vergaberechts 
zu fordern.  

Eine ähnliche Frage stellt sich, wenn im Content-Syndication-Modell nicht die 
zentrale Wissensmanagement-Organisationseinheit kommerzielle Inhalte hinzufügt, 
sondern erst der einzelne Beteiligte, der die bereitgestellten Daten eigenverantwort-
lich in sein Informationsangebot integriert (und bei Bedarf um eigene Inhalte er-
gänzt). Dann stehen die werbenden Inhalte nicht mehr in direktem Zusammenhang 
mit der Leistungserbringung des Wissensmanagement-Verbunds in seiner Gesamt-
heit, sondern folgen dieser nach. Aber auch hier orientiert sich der einzelne Betei-
ligte, der als Mitauftraggeber das Angebot des kooperativen Wissensmanagements 
nutzt, nicht allein am öffentlichen Interesse, seine Informationspflicht ordnungs-
gemäß zu erfüllen. Die Aufgabenerfüllung wird vielmehr mit einer wirtschaftlichen 

 
54 Umfassend zum Verhältnis von Gewinnerzielungsabsicht und öffentlichem Zweck Britz,

NVwZ 2001, 380 ff.; zur Zulässigkeit gewinnorientierter Wirtschaftstätigkeit nach nationalem 
Recht noch unten C. I. 3. 
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Betätigung verknüpft. Auch wenn die kommerziellen Inhalte optisch getrennt vom 
sonstigen Informationsangebot, etwa am Rand einer Internetseite und/oder mit 
dem Hinweis „Anzeige“, präsentiert werden, besteht noch eine große räumliche 
Nähe und eine Internetseite erscheint stets als Einheit. Die betreffende öffentliche 
Stelle verhält sich somit nicht marktneutral und müsste vor Eingehung der Koope-
ration ein geeignetes vergaberechtliches Verfahren anwenden.  

2. Zentrale Trägerschaft durch die Länder 
Eine weitere Option zur Ausgestaltung des Wissensmanagements wäre eine zentra-
le Trägerschaft durch das jeweilige Bundesland, sei es ergänzend, konkurrierend 
oder alternativ zum ersten Modell. Die Grundlage für diese Form der Organisation 
legt etwa Schleswig-Holstein mit § 8 EGovG SH, der das Land ermächtigt, als 
sogenannte Basisdienste u.a. ein Verwaltungsleistungsverzeichnis, einen Formular-
dienst und ein Prozessregister über Verwaltungsprozesse einzurichten sowie erfor-
derlichenfalls anderen Verwaltungsträgern eine Teilnahme- oder Nutzungsver-
pflichtung aufzuerlegen. Für die Vereinbarkeit derartiger Verpflichtungen mit der 
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gelten obige Ausführungen entsprechend. 

Ein Beispiel für eine zentrale Trägerschaft wird Hessen bieten, wo nach dem Ent-
wurf für ein Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner55 das Land ein elek-
tronisches Wissens- und Informationssystem zur Verfügung stellt. Alle zuständigen 
Behörden werden verpflichtet, die sie betreffenden Daten regelmäßig auf Richtig-
keit und Vollständigkeit zu überprüfen. Nicht ausgeschlossen wird damit, dass die 
zuständigen Behörden oder ihre Träger zusätzlich ein eigenes Wissensmanagement 
betreiben. 

Inwieweit ein zentralisiertes Vorgehen sinnvoll ist, muss im Einzelfall beurteilt 
werden. Es ist sowohl denkbar, dass andere mögliche Träger des Wissensmanage-
ments wie Kommunen und Kammern eine ablehnende Haltung hierzu einnehmen 
und sich vom Land bevormundet fühlen als auch, dass sie die Tätigkeit des Landes 
als Erleichterung ansehen und bei der Bereitstellung von Informationen wohlwol-
lend zuarbeiten. Aus dieser Perspektive ist auch die Schaffung von Kompetenzen 
des Landes für den Fall des Scheiterns einer Kooperation ein sinnvoller Ansatz.  

3. Organisationsprivatisierung 
Denkbar wäre schließlich eine Organisation des Wissensmanagements in den For-
men des Privatrechts. Eine Organisationsprivatisierung liegt vor, wenn die Aufga-
benerfüllung in privatrechtlicher Organisationsform, aber bei fortbestehender öf-
fentlich-rechtlicher Trägerschaft und Verantwortung erfolgt56. So könnte der Be-
trieb eines Wissensmanagement-Systems etwa auf einen als GmbH organisierten 
 
55 Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner Hessen (EAHG), als Art. 1 des Gesetzent-

wurfs der Landesregierung für ein Hessisches Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/123/EG (…) und zur Änderung von Rechtsvorschriften, LT-Drs. 18/1050 v. 
08.09.2009. 

56 Burgi, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2006, § 9 Rn. 11. 



C. Geschäftsmodelle 

137 

IT-Dienstleister, deren Gesellschafter z.B. das Land und/oder Kommunen sein 
könnten, übertragen werden.  

a)  Gesetzesvorbehalt 
Hierbei ist fraglich, ob der entsprechende Gründungsakt einem organisationsrecht-
lichen Gesetzesvorbehalt unterliegt, also durch den Gesetzgeber oder aufgrund 
eines Gesetzes erfolgen müsste. Aus rechtsstaatlich-demokratischen Erwägungen 
ist ein solcher Gesetzesvorbehalt nur dort geboten, wo der Organisationsakt 
Grundrechtsrelevanz hat bzw. wesentlich für grundrechtsgeprägte Lebensbereiche 
ist57. In den Landesverfassungen ist dies weiter konkretisiert. So bestimmt z.B. 
Art. 45 Abs. 2 LV SH, dass die Organisation der Verwaltung sowie Zuständigkeiten 
und Verfahren durch das Gesetz bestimmt werden, während nach Art. 45 Abs. 3 
LV SH die Landesregierung die Einrichtung der Landesbehörden regelt, nicht da-
gegen die Gründung juristischer Personen des öffentlichen oder privaten Rechts58.
Hinzu tritt die Regelung des § 65 LHO SH59, der Voraussetzungen für die Beteili-
gung des Landes an privatrechtlichen Unternehmen aufstellt, und damit grundsätz-
lich eine geeignete gesetzliche Ermächtigung und Rahmensetzung für organisatori-
sche Maßnahmen der Exekutive ist, soweit nicht im Einzelfall der jeweilige Organi-
sationsakt eine derartige Grundrechtsrelevanz hat, dass eine speziellere Rechts-
grundlage geboten ist60. Dasselbe gilt für die Regelungen der Gemeindeordnungen 
der Länder, die zur kommunalen Beteiligung an privatrechtlichen Gesellschaften 
bzw. zu entsprechenden Gründungen ermächtigen61.

Die von einem Wissensmanagement-Dienstleister wahrgenommenen Tätigkeiten 
haben für den Einzelnen Bedeutung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betä-
tigung, wenn das Informationsangebot auch nach außen zur Verfügung steht und 
nicht im rein verwaltungsinternen Bereich als Arbeitsunterstützung genutzt wird. 
Die potenziellen Auswirkungen auf Grundrechtspositionen sind andererseits von 
geringer Intensität, wenn man berücksichtigt, dass im Rahmen eines Wissensmana-
gements über die Verwaltungstätigkeit keine personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden62 und der Betreiber – sei er öffentlich- oder privatrechtlich organisiert – 
keine Befugnisse zu belastendem Handeln gegenüber dem Einzelnen erhält. Dem-
entsprechend ist eine Notwendigkeit für eine gesonderte, über die gennannten 
 
57 BVerfGE 8, 155 (166 ff.); 49, 89 (126 f.); Blümel, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 

Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, 3. Aufl. 2006, § 101 Rn. 23; Burgi, in: 
Erichsen/Ehlers (Fn. 56), § 7 Rn. 4; Dittmann, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, 
5. Aufl. 2009, Art. 84 Rn. 4; König, VerwArch 100 (2009), 214 (218 ff.); Storr, Der Staat als 
Unternehmer, 2001, S. 416 ff. 

58 Riedinger, in: Caspar/Ewer/Nolte/Waack (Hrsg.), Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
– Kommentar, 2006, Art. 45 Rn. 19 f., 24. 

59 Vergleichbare Regelungen enthalten § 65 BHO und die anderen Landeshaushaltsgesetze. 
60 Schliesky, DVBl 1999, 78 (81 ff.); Storr, Der Staat als Unternehmer, 2001, S. 410 f. 
61 Z.B. Art. 87 BayGO, §§ 116 f. GO LSA, § 102 GO SH. 
62 Abgesehen möglicherweise von Namen und dienstlichen Kontaktdaten der jeweils zuständi-

gen Behördenmitarbeiter; dazu bereits Fn. 8 
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kommunal- und haushaltsrechtlichen Normen hinausgehende, Ermächtigungs-
grundlage für die Übertragung auf eine privatrechtliche Organisationsform nicht 
ersichtlich.  

Ob die Voraussetzungen der jeweiligen Haushalts- bzw. Gemeindeordnung bei 
Wissensmanagement-Organisationen erfüllt sind, lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Erforderlich ist vor allem ein wichtiges Interesse des jeweiligen Trägers an 
der Gesellschaftsgründung bzw. -beteiligung63. Dabei besteht ein weiter Einschät-
zungsspielraum, das Interesse kann etwa in der Leistungsfähigkeit der gewählten 
Organisationsform liegen64. Damit verknüpft verlangen die meisten gesetzlichen 
Vorschriften zudem, dass der angestrebte Zweck nicht auf andere Weise bzw. 
durch eine andere Organisationsform besser und wirtschaftlicher erfüllt werden 
kann65. In einigen Gemeindeordnungen tritt eine Subsidiarität bereits ein, wenn ein 
anderer Weg den angestrebten Zweck genauso gut erreichen kann66. Hierbei sind 
die Hoheitsträger gehalten, die Tatsachengrundlage sowie Alternativen umfassend 
zu ermitteln und zu bewerten67. Im Zusammenhang einer Gesellschaftsgründung 
für das Wissensmanagement (oder allgemein das E-Government) werden also vor 
allem das Bestehen und die Leistungsfähigkeit verwaltungseigener Einrichtungen 
sowie kommerzieller Anbieter, außerdem die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit anderen Hoheitsträgern einzubeziehen sein. Weitere Anforderungen sind bei 
der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags (bzw. eines vergleichbaren Gründungs-
statuts) zu beachten, etwa eine Haftungsbegrenzung, eine Einflusssicherung für die 
Organe des Trägers, sowie Regeln für Haushaltsführung und Jahresabschluss. 

b) Wirtschaftliche Betätigung 
Während sich die bisherigen Ausführungen auf nichtwirtschaftliche, d.h. nicht 
marktbezogene, gewinnorientierte Gesellschaftsgründungen bezogen, ist des Weite-
ren zu untersuchen, inwieweit sich Hoheitsträger auch unternehmerisch betätigen 
dürfen. Weitgehend anerkannt ist die Zulässigkeit von Unternehmensgründungen 
mit Gewinnerzielungsabsicht – nach überwiegender Meinung jedoch nur, wenn 
 
63 So § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO und weitgehend gleichlautende Bestimmungen der Landeshaus-

haltsordnungen, sowie bspw. § 102 Abs. 1 Nr. 1 GO SH, § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW, 
§§ 109 Abs. 1 Nr. 1; nach § 108 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 NGO bedarf es für wirtschaftliche Unter-
nehmen eines öffentlichen Zwecks, für sonstige Einrichtungen im Sinne des § 108 Abs. 3 
NGO eines wichtigen Interesses, s. Thiele, Niedersächsische Gemeindeordnung, 8. Aufl. 
2007, § 108 Rn. 4. 

64 Sprenger, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Schleswig-Holstein, B 1, § 102 
GO Rn. 12; Storr (Fn. 57), S. 420 f.; v. Mutius, in: ders./Rentsch, Kommunalverfassungsrecht 
Schleswig-Holstein Bd. 2, 6. Aufl. 2003, § 102 Rn. 5. 

65 § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO und weitgehend gleichlautende Bestimmungen der Landeshaushalts-
ordnungen, sowie etwa § 102 Abs. 1 Nr. 1 GO SH, § 69 Abs. 1 Nr. 1 KV MV (für wirtschaft-
liche Unternehmen). 

66 Z.B. § 117 Abs. 1 Nr. 1 GO LSA, § 108 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 NGO, § 95 Abs. 2 SächsGO (bei 
Aktiengesellschaften). 

67 So ausdrücklich § 102 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO SH, § 95 Abs. 3 SächsGO; Thiele (Fn. 63), § 108 
Rn. 4. 
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diese nicht alleiniger Unternehmenszweck ist68. Schließlich sind Verwaltungsträger 
verfassungsrechtlich, aber auch durch die Gemeindeordnungen und Landeshaus-
haltsordnungen auf die Verfolgung öffentlicher Interessen und des Gemeinwohls 
verpflichtet69.

Vor diesem Hintergrund wäre es regelmäßig zulässig70, Informationsseiten mit 
kommerziellen Zusatzangeboten und Werbung anzureichern. Als rechtfertigender 
öffentlicher Zweck für die wirtschaftliche Betätigung kann eine Versorgung der die 
öffentlichen Informationsangebote nutzenden Unternehmer und Bürger mit In-
formationen zu verwandten, aber vom privaten Sektor angebotenen Themen bzw. 
Dienstleistungen genannt werden. Beim Bürger kann durchaus Interesse bestehen, 
in einem One-Stop-Shop neben Verwaltungsleistungen auch ergänzende Angebote 
von Privaten abzufragen. Das Zulassen von Werbung kann zudem eine Form der 
Wirtschaftsförderung sein71. Der erstgenannte Zweck beschränkt zugleich die zu-
lässigen Zusatzangebote inhaltlich, da nicht für jedes beliebige Angebot ein Zu-
sammenhang zu den von der öffentlichen Seite bereitgehaltenen (dienstleistungsbe-
zogenen) Informationen konstruierbar ist. Bezüglich des Zweckes Wirtschaftsför-
derung wäre es dagegen diskriminierend und liefe der Warenverkehrs- bzw. Dienst-
leistungsfreiheit zuwider, wenn als Werbende nur regionale Unternehmen zugelas-
sen würden. Ebenso ist der verfassungsrechtliche allgemeine Gleichheitssatz, ggf. 
auch besondere Gleichheitssätze, zu beachten72. Insbesondere wenn die Nachfrage 
größer als die zur Verfügung stehende Werbefläche ist, müssen transparente, sach-
liche Auswahlkriterien angewendet werden73.

Sollte privaten Unternehmen über bloße Werbung hinausgehend unmittelbar ein 
Angebot ihrer Leistungen oder Waren auf Informationsseiten der Verwaltung er-
möglicht werden, einschließlich der Möglichkeit eines Vertragsabschlusses, so stellt 
sich abermals die Frage nach der Anwendbarkeit des Vergaberechts. Zwar be-
schafft hier die öffentliche Hand keine Güter oder Dienste für sich selbst, sondern 
ermöglicht lediglich Geschäfte zwischen Privaten; in der Regel wird sie hierfür wie 
bei physischen Werbeflächen ein Entgelt von dem jeweiligen Unternehmer verlan-
gen. Das Merkmal der Entgeltlichkeit eines öffentlichen Auftrages ist jedoch bereits 

 
68 Schulze-Fielitz, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des 

Verwaltungsrechts I, 2006, § 12 Rn 133; Britz, NVwZ 2001, 380 (382); Schliesky, DVBl 1999, 
78 (80, 82 ff.); Storr (Fn. 57), S. 121 f.; s. auch Schoch, AfP 1998, 253 (260). 

69 Etwa Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayGO; § 101 Abs. 1 Nr. 1 GO SH; § 97 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SächsGO; s. auch §§ 7, 65 LHO SH (weitgehend übereinstimmend §§ 7, 65 BHO und den 
Haushaltsordnungen der anderen Länder). 

70 Zu vergaberechtlichen Konsequenzen oben C. I. 1. d) cc). 
71 Ähnlich Moos, in: Kröger/Hoffmann (Hrsg.), Rechtshandbuch E-Government, 2005, S. 301 

(307, Rn. 11). 
72 Dazu auch Schulz, in diesem Band, S. 27 (53).  
73 Dies verlangt bereits Art. 12 DLR; dazu Schulz, NdsVBl 2009, 97 (100); Kluth, in: Schliesky 

(Fn. 1), Teil II, S. 29 (52 f.). 
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erfüllt, wenn der Unternehmer einen geldwerten Vorteil erlangt74. In der Schaffung 
einer Geschäftsmöglichkeit für den privaten Marktteilnehmer kann jedenfalls dann 
ein Wettbewerbsvorteil liegen, wenn es sich im Verhältnis zu Konkurrenten um ein 
exklusives Recht handelt, welches das Geschäftsrisiko minimiert. Eine „Leistung“  
des Unternehmers gegenüber der öffentlichen Hand kann darin gesehen werden, 
dass diese mit dem Zusatzangebot eine Attraktivitätssteigerung ihres Informations-
portals erreicht. Es hängt mithin vieles von der Ausgestaltung und den Hintergrün-
den der einzelnen Vereinbarung ab, um die Vergaberechtspflichtigkeit beurteilen zu 
können. 

Eine weitere Grenze bei derartigen Zusatzangeboten stellt § 6 TMG bei Telemedi-
endiensten, zu denen Informationsseiten im Internet gehören75, für werbende In-
halte auf. Verlangt ist insbesondere die eindeutige Erkennbarkeit als Werbung so-
wie des Werbenden. Außerdem sind die Vorschriften des UWG zu beachten, im 
Zusammenhang mit Werbung vor allem das Verschleierungsverbot des § 4 Nr. 3 
UWG76.

II. Private (Mit-)Trägerschaft 
Ein weiterer naheliegender Ansatz zur Umsetzung des Wissensmanagements ist die 
Beteiligung privater Akteure, wie bereits vielfach in IT-Angelegenheiten der öffent-
lichen Hand praktiziert. Es besteht grundsätzlich keine Pflicht, jegliche Verwal-
tungsaufgabe in öffentlich-rechtlicher Organisationsform und ausschließlich in 
staatlicher Trägerschaft zu erbringen. Den Staat trifft regelmäßig nur eine Aufga-
bengewährleistungsverantwortung77. Grenze der Privatisierung ist der Erhalt der 
staatlichen Strukturprinzipien, insbesondere der Grundrechte einschließlich der 
Schutzpflichten78: Die jeweiligen Hoheitsträger müssen für eine funktionierende 
staatliche Ordnung sorgen, im Fall der Informationspflichten nach der Dienstleis-
tungsrichtlinie konkret dafür, dass die Auskunftsansprüche wirksam verwirklicht 
werden können. Es handelt sich hierbei nicht um einen grundrechtlich ausgespro-
chen sensiblen Bereich. Würde trotz staatlicher Regulierung und Überwachung die 
Informationsleistung nicht wie geschuldet erbracht, wäre nicht die wirtschaftliche 
Betätigung oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen an sich blockiert, son-

 
74 EuGH Rs. C-399/98, Slg. 2001, I-5409, Rn. 77, 84 (Teatro alla Bicocca); BGH, NJW-RR 

2005, 1439 (1442); Leinemann, Die Vergabe öffentlicher Aufträge, 4. Aufl. 2007, Rn. 124. 
75 Gemäß der Definition in § 1 Abs. 1 TMG, hierzu Schmitz, in: Spindler/Schuster (Hrsg.), 

Recht der elektronischen Medien, 2008, § 1 TMG Rn. 8 ff. 
76 Zum Verhältnis von § 6 TMG zum UWG Micklitz, in: Spindler/Schuster (Fn. 75), § 6 TMG 

Rn. 9 ff. 
77 Burgi, in: Isensee/Kirchhof (Fn. 57), § 75 Rn. 30; Schulze-Fielitz, in: Hoffmann-

Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Fn. 68), § 12 Rn 118 f.; Schuppert, in: Gusy (Hrsg.), Priva-
tisierung von Staatsaufgaben: Kriterien – Grenzen – Folgen, 1998, S. 72 (78 ff.); Stober, NJW 
2008, 2301 (2304 f.); Tettinger, NWVBl 2005, 1 (5). 

78 Stober, NJW 2008, 2301 (2304 f.); John-Koch, Organisationsrechtliche Aspekte der Aufgaben-
wahrnehmung im modernen Staat, 2005, S. 145 ff. 
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dern mangels Informationserteilung über deren Voraussetzungen lediglich er-
schwert. Bei einem Ausfall oder Mängeln des Informationssystems wären zudem 
nicht die originären Informationen beseitigt bzw. beeinträchtigt, die sich schließlich 
aus Rechtsvorschriften, Geschäftsverteilungsplänen u. ä. ergeben, sondern lediglich 
deren systematische Zusammenstellung zur erleichterten Auffindbarkeit. Es beste-
hen somit keine gewichtigen verfassungsrechtlichen Gründe, die gegen ein „Out-
sourcing“ des Informationsmanagements sprechen. 

Bei der Verwirklichung des Wissensmanagements für die Richtlinienumsetzung 
kommt vor allem eine Verlagerung der inhaltlichen Aktualisierung und Pflege, der 
Entwicklung und des Betriebs technischer Komponenten sowie der Vermarktung 
und Öffentlichkeitsarbeit auf Private in Betracht. Die Erteilung der Informationen 
an sich muss dagegen gemäß Art. 7 Abs. 1, 2 DLR unmittelbar durch die Einheitli-
chen Ansprechpartner und zuständigen Behörden erfolgen, so dass Private (außer 
als Beliehene) nicht im Außenverhältnis zum Dienstleistungserbringer auftreten 
dürften79. Art. 21 Abs. 2 DLR wiederum erlaubt für die Informationserteilung an 
Dienstleistungsempfänger ausdrücklich die Übertragung auf jede beliebige Einrich-
tung80.

Eine grundsätzliche Zulässigkeit der Privatisierung steht daher außer Frage. Im 
Folgenden sollen einige der rechtlichen Rahmenbedingungen näher betrachtet 
werden. 

1.  Funktionale Privatisierung und PPP 
Von funktionaler Privatisierung wird gesprochen, wenn Teile einer staatlichen Auf-
gabe einem Privaten zur Durchführung oder Vorbereitung übertragen werden. Bei 
dem Aufgabenträger verbleibt eine Leitungsverantwortung81. Gleichzeitig kann 
diese Form der Kooperation in aller Regel auch als Public Private Partnership 
(PPP) bezeichnet werden82. Diese auch Öffentlich-Private Partnerschaft genannte 
Art der Kooperation erfasst eine Vielzahl von Zusammenarbeitsformen zwischen 
öffentlicher Hand und privaten Wirtschaftsteilnehmern bei der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben. Der Begriff ist bislang nicht mit einer allgemein anerkannten 
Definition belegt, sondern entwicklungsoffen. Es besteht jedoch weitgehend Einig-
keit, dass PPP jedenfalls durch die mittel- bis langfristig angelegte, vertraglich gere-
gelte Zusammenarbeit öffentlicher Hoheitsträger mit Privaten bei der Erfüllung 

 
79 Zwar lässt die Richtlinie gemäß Erwägungsgrund 48 auch die Betrauung privater Einrichtun-

gen mit der Funktion des einheitlichen Ansprechpartners zu. In diesem Fall müsste die Erfül-
lung der Informationspflichten in der Tat durch den privaten einheitlichen Ansprechpartner 
erfolgen. Jedoch haben sich alle deutschen Bundesländer für eine öffentlich-rechtliche Aus-
gestaltung entschieden – hierzu im Einzelnen Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 
(292 ff.). 

80 Ausführlich zu Art. 21 DLR Schulz, in diesem Band, S. 27 (79 ff.). 
81 Burgi, in: Erichsen/Ehlers (Fn. 56), § 9 Rn. 31, 34. 
82 Zum Verhältnis der Begriffe funktionale Privatisierung und PPP Tettinger, NWVBl 2005, 1 

(2). 
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(bisher) öffentlicher Aufgaben gekennzeichnet ist83. Der Vielgestaltigkeit der Koo-
perationsmöglichkeiten ist es auch geschuldet, dass es keinen allgemeingültigen 
Rechtsrahmen für PPP gibt84, sondern je nach Einzelfall die Einschlägigkeit z.B. 
des kommunalen Wirtschaftsrechts, des Haushalts-, Steuer-, Gesellschafts-, Wett-
bewerbs- und Vergaberechts zu prüfen ist. 

Organisatorisch kommen verschiedene Gestaltungsoptionen in Betracht. So könnte 
die Verwaltung die privaten Leistungen auf vertraglicher Basis „einkaufen“ oder 
aber gemeinsam mit Privaten auf Dauer angelegte Einrichtungen gründen bzw. sich 
an bereits bestehenden privaten Gesellschaften beteiligen und ihnen Aufgaben im 
Rahmen der Informationspflichten übertragen. Auf Seiten der öffentlichen Hand 
könnten sich dabei in allen Konstellationen zunächst mehrere Hoheitsträger ihrer-
seits zusammenschließen, um durch größere Fallzahlen bzw. ein größeres Auftrags-
volumen eine günstigere Verhandlungsposition einzunehmen. 

Der Vorteil der Beteiligung Privater kann darin liegen, dass hier bereits auf Rechts-
informationen spezialisierte Dienstleistungsunternehmen existieren. Schon bisher 
greift die Verwaltung vielfach auf online verfügbare Gesetzes- und Literaturdaten-
banken etwa von Juris, Beck-Online oder LexisNexis zurück. 

Im Folgenden sollen ausgewählte Rechtsfragen im Zusammenhang mit der funkti-
onalen Privatisierung behandelt werden. Für den Fall von Gesellschaftsgründungen 
und Beteiligungen kann auf die bereits unter dem Begriff Organisationsprivatisie-
rung erörterten Vorgaben aus kommunalem Wirtschaftsrecht sowie den Haushalts-
gesetzen verwiesen werden85. Diese gelten für Beteiligungen an privatrechtlichen 
Gesellschaften, unabhängig davon, ob daran auch Akteure aus der Privatwirtschaft 
beteiligt sind. 

a) Vergaberecht 
Im Regelfall wird es sich bei der Einbeziehung Privater in das Wissensmanagement 
um ausschreibungspflichtige öffentliche (Dienstleistungs-)Aufträge im Sinne des 
§ 99 Abs. 1 GWB sowie Abschnitt 2 § 1a Nr. 2 Abs. 1 VOL/A handeln. Hoheits-
träger beschaffen hier gegen Entgelt Dienstleistungen auf dem Markt. Dies gilt 
auch, wenn der private Partner kein unmittelbares Entgelt von seinem öffentlich-
rechtlichen Vertragspartner erhält, die Kooperation ihm aber ermöglicht, Einnah-

 
83 Alfen/Fischer, in: Weber/Schäfer/Hausmann (Hrsg.), Public Private Partnership, 2006, S. 1 

(3); Europäische Kommission, Grünbuch ÖPP, KOM (2004) 327 endg., S. 3, Rn. 1 f.; 
Tettinger, NWVBl 2005, 1 f. 

84 Ansatzweise im schleswig-holsteinischen Gesetz über die Zusammenarbeit zwischen Trägern 
der öffentlichen Verwaltung und Privaten (ÖPP-Gesetz SH), verk. als Art. 1 des Gesetzes zur 
Erleichterung Öffentlich Privater Partnerschaften v. 19.06.2007, GVOBl 2007, 328; kritisch 
Kämmerer, ZG 2008, 227 ff. 

85 Siehe dazu Gliederungspunkt C. I. 3. 
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men direkt bei Dritten, den Nutzern seiner Leistungen, zu erzielen86. Der Schwel-
lenwert von 211.000 Euro gemäß § 2 Nr. 3 VgV dürfte bei den in Betracht kom-
menden Leistungen regelmäßig erreicht werden. 

Schwierigkeiten könnte es bei der Auswahl der Vergabeart geben. Da es sich bei 
den Anforderungen an das Wissensmanagement im Rahmen der Dienstleis-
tungsrichtlinie um eine neuartige Pflicht der Verwaltung handelt, wissen die betrof-
fenen Hoheitsträger unter Umständen noch nicht ganz exakt, welche technischen 
Komponenten und Funktionen sie benötigen. Die Leistungsbeschreibung für ein 
reguläres offenes Verfahren (öffentliche Ausschreibung) könnte daher Schwierig-
keiten bereiten. Ein Verhandlungsverfahren kommt grundsätzlich nicht in Betracht, 
da regelmäßig keine der Fallgruppen des § 3a Nr. 1 Abs. 5, Nr. 2 VOL/A einschlä-
gig ist87. Allerdings kommt ein wettbewerblicher Dialog in Frage. Diese Verfah-
rensart darf eingesetzt werden, wenn Auftraggeber „objektiv nicht in der Lage sind, 
die technischen Mittel anzugeben, mit denen ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllt 
werden können“, § 6a Abs. 1 Nr. 1 VgV. Es müssen dann nur die Bedürfnisse und 
Anforderungen des Auftraggebers bekannt gemacht werden. Nachteil dieses Ver-
fahrens ist seine ungewisse Dauer, da die Dialogphase(n) zur Ermittlung des Leis-
tungsinhalts als zusätzliches Verfahrenselement zwischen den Teilnahmewettbe-
werb (Frist mindestens 37 Tage, § 18a Nr. 2 Abs. 1 VOL/A, Abschnitt 2) und die 
Angebots- und Auswahlphase tritt. Auftraggeber sollten daher sehr sorgfältig er-
kunden, ob sie zu einer Leistungsbeschreibung wirklich nicht in der Lage sind. 

b)  Pflicht der Kommunen zur Informationsübermittlung 
Auch in der Situation der privaten Beteiligung am Wissensmanagement stellt sich 
die Frage nach einem Beteiligungszwang für die Kommunen. Oben88 wurde bereits 
für den Fall der rein öffentlich-rechtlichen Organisation geklärt, dass eine Ver-
pflichtung der Kommunen zur Lieferung der sie betreffenden Informationen an 
einen Wissensmanagement-Dienst regelmäßig zulässig ist. Es ist insoweit kein 
Grund ersichtlich, in dieser Bewertung einen Unterschied zu machen, wenn der 
Verarbeiter der Informationen privat oder gemischt organisiert ist. Eine gesetzliche 
Verpflichtung der Kommunen zur Herausgabe von Informationen ist daher grund-
sätzlich zulässig.  

Die entsprechende Verpflichtung aller Verwaltungsträger in § 8 Abs. 1 EGovG SH, 
an vom Land eingerichtete Basisdienste die notwendigen Daten zur Verfügung zu 
stellen, unterscheidet ebenfalls nicht danach, ob das Land für den Betrieb der 
Dienste private Dritte in Anspruch nimmt oder nicht. 

 
86 EuGH Rs. C-399/98, Slg. 2001, I-5409, Rn. 77, 84 (Teatro alla Bicocca); OLG Naumburg,

NZBau 2006, 58 (62 f.); Frenz, Handbuch Europacht Bd. 3, 2007, Rn. 2014; s. auch EuGH 
Rs. C-126/03, Slg. 2004, I-11197, Rn. 20 (Stadt München). 

87 Weiterführend zur Anwendbarkeit des Verhandlungsverfahrens PPPs Moos, in: Kröger/Hoff-
mann (Fn. 71), S. 301 (318 ff., Rn. 34 ff.); jüngst Byok/Müller-Kabisch, KommJur 2009, 281 ff. 

88 S. dazu Gliederungspunkt C. I. 1. c). 
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c) Haftungsfragen 
Daran anschließend ist zu prüfen, inwieweit die jeweiligen Hoheitsträger trotz  
(Teil-)Auslagerung des Wissensmanagements für Fehler bei der Informationsertei-
lung einstehen müssen89.

Da Art. 7 Abs. 1, 2 DLR ausdrücklich die Informationspflicht den Mitgliedstaaten 
zuweist, müssen die jeweiligen Verwaltungsträger nach außen auch die Verantwor-
tung übernehmen. Dies schließt einen Regress beim privaten Partner nicht aus, 
wenn die Schadensverursachung auf dessen Beitrag beruht, etwa einer unterlasse-
nen Aktualisierung bei der Bereitstellung von Rechtsinformationen. Hier wird vie-
les von der Vertragsgestaltung zwischen öffentlichem und privatem Partner abhän-
gen, denn vielfach scheitert die Geltendmachung von Ansprüchen nicht am Fehlen 
von Anspruchsgrundlagen, sondern an der Darlegung bzw. Beweisbarkeit von 
Verursachungs- und Verschuldensbeiträgen. Daher ist anzuraten, bereits bei Ver-
einbarung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit für kritische Bereiche etwa 
Aufzeichnungs-, Berichts- oder Offenlegungspflichten festzuhalten oder sich für 
den Streitfall vorab auf die Einschaltung eines neutralen Sachverständigen zu eini-
gen, dessen Beurteilung als verbindlich anerkannt wird.  

Auch bei den Informationspflichten gegenüber den Empfängern von Dienstleis-
tungen nach Art. 21 DLR haben die Mitgliedstaaten die Pflicht, die korrekte In-
formationserteilung sicherzustellen. Somit muss auch hier die öffentliche Hand für 
eine Nicht- oder Schlechterfüllung der Pflichten einstehen, wenn eine Übertragung 
auf Private stattgefunden hat. 

Nicht zuletzt von einem reibungslosen Umgang mit Haftungsfällen, Beschwerden 
und Beanstandungen wird die Akzeptanz und der Erfolg des Geschäftsmodells 
abhängen.  

d) Dauerhafte Sicherstellung des Betriebs 
Die Informationspflichten aus der Dienstleistungsrichtlinie haben des Weiteren zur 
Konsequenz, dass die jeweiligen Mitgliedstaaten bzw. Hoheitsträger auch bei Aus-
lagerung von Diensten an Private nicht nur den ordnungsgemäßen Betrieb sicher-
stellen müssen, sondern auch bei Ausfall eines privaten Partners, z.B. infolge einer 
Insolvenz oder einer Geschäftsaufgabe, eine Auffangverantwortung90 tragen. An-
satzweise findet sich eine vergleichbare Fortführungspflicht des Staates in § 13 
Abs. 2 Satz 2 und § 15 Abs. 6 Satz 3 SigG für den Fall der Tätigkeitseinstellung 
eines Zertifizierungsdiensteanbieters (und fehlender Übernahmebereitschaft eines 
anderen Privaten). Die Regulierungsbehörde muss zwar nicht den Dienst fortfüh-
ren, jedoch die Dokumentation über bestimmte Daten vom privaten 
Diensteanbieter übernehmen, um zumindest die Verifikation bereits erstellter Sig-

 
89 Ausführlich zur Verantwortlichkeit Altmann, in diesem Band, S. 83 ff.; zur Haftung auch 

Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267 f.); Lemor/Haake, EuZW 2009, 65 (67); speziell zum 
Kammermodell Eisenmenger, NVwZ 2008, 1191 (1194 f.). 

90 Zu Begriff und Bedeutung Schulze-Fielitz (Fn. 68), § 12 Rn 166. 
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naturen weiterhin zu ermöglichen91. Wegen der Sicherstellungspflicht aus Art. 7 
DLR sind die Mitgliedstaaten im Fall der Auskunftserteilung sogar zur Weiterfüh-
rung von Informationsdiensten gezwungen. Nicht zwingend wäre dagegen eine 
Übernahme des Datenbestandes des vorherigen Anbieters, da sie sich die Grundla-
gen für die Erteilung von Auskünften auch auf andere Weise beschaffen können. 
Gleichwohl kann eine entsprechende Vereinbarung im Vorfeld, dass im Fall der 
Betriebseinstellung durch einen privaten Partner Datenbestände und/oder Soft-
ware(-rechte) zu überlassen sind, eine reibungslose Fortführung des Informations-
angebots wesentlich erleichtern. 

Die mit der Fortführungspflicht verbundenen Probleme und der organisatorische 
Aufwand für den betroffenen Verwaltungsträger können als Argument gegen eine 
funktionale Privatisierung herangezogen werden. Zumindest aber mahnen sie eine 
sorgfältige Auswahl der privaten Anbieter im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie das Verlangen von Sicherheiten und/oder 
geeigneten Versicherungen an. Der Ausfall einzelner Dienstleister ließe sich zudem 
durch Beauftragung eines aus mehreren Marktteilnehmern bestehenden Konsorti-
ums abfedern. 

2. Aufgabenprivatisierung 
Wie bereits erwähnt, fordert Art. 7 DLR eine Verfügbarkeit von Informationen 
direkt beim Einheitlichen Ansprechpartner bzw. den zuständigen Behörden. Eine 
sogenannte Aufgabenprivatisierung (materielle Privatisierung), also der gänzliche 
Rückzug des Staates aus einer Aufgabe, abgesehen von Regulierung und Überwa-
chung der privaten Tätigkeit92, scheidet hier aus. Die Privatisierung des verwal-
tungsinternen Wissensmanagements, die Art. 7 DLR demgegenüber zulässt, wäre 
dagegen keine Privatisierung einer Aufgabe in diesem Sinne, sondern lediglich einer 
Unterstützungsleistung bei der Aufgabenerfüllung und damit der funktionalen 
Privatisierung zuzurechnen. Im Rahmen der Informationserteilung an Dienstleis-
tungsempfänger nach Art. 21 DLR ist andererseits eine vollständige Verlagerung 
des Wissensmanagements und des Außenauftritts auf private Marktteilnehmer zu-
lässig93.

a) Regulierung 
Die Pflicht der Mitgliedstaaten aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DLR, die ordnungsgemäße 
Informationserteilung sicherzustellen, zwingt dann allerdings zu einem Mindestmaß 
 
91 Im Einzelnen Fischer-Dieskau, in: Kröger/Hoffmann (Fn. 71), S. 350 (371 ff., Rn. 54 ff.). 
92 Weiterführend Burgi, in: Erichsen/Ehlers (Fn. 56), § 9 Rn. 35 ff.; Schoch, in: Schuppert (Hrsg.), 

Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat, 1999, S. 221 (228 ff., 234 ff.); Schulze-
Fielitz, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Fn. 68), § 12 Rn 112, 118 f. 

93 Gleiches gilt im Grundsatz für die Ansiedlung der Einheitlichen Ansprechpartner bei Priva-
ten; zur Ansiedlung bei Privaten Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitlicher 
Ansprechpartner für Dienstleister, 2007, S. 54; Demgegenüber steht Lenk, VM 2009, 241 
(244 f.), „privatwirtschaftlich oder genossenschaftlich betriebenen einheitlichen Ansprech-
partnern“ oder auch „Modellen einer Verwaltungsagentur“ weniger kritisch gegenüber. 
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an rechtlichen Vorgaben. Neben einer Bestimmung des von Art. 21 DLR vorgege-
benen Mindestinhalts sowie der Modalitäten der Auskunftserteilung94 kommt ins-
besondere eine Regelung über die Begrenzung von Gebühren in Betracht. Abzu-
wägen sind hierbei einerseits das Interesse der Wirtschaft an einer Gewinnerzie-
lungsaussicht, ohne die sich kein Anbieter zum Betrieb eines Informationsdienstes 
bereit erklären wird, und andererseits das Merkmal „leicht verfügbar“ aus Art. 21 
Abs. 1 Satz 3 DLR sowie generell die Intention der Richtlinie, das Erbringen und 
Empfangen von Dienstleistungen zu erleichtern95. Für den Fall einer Finanzierung 
insbesondere von Online-Angeboten über Werbung kann dagegen aus der Vorab-
Perspektive davon ausgegangen werden, dass die bestehenden Vorgaben aus UWG 
und TMG hinreichenden Schutz bieten.  

b)  Sicherstellung des Betriebs 
Außerdem ist – wie im Rahmen der funktionalen Privatisierung – zu untersuchen, 
wie die Bundesrepublik Deutschland ihrer Pflicht zur Sicherstellung der Informati-
onserteilung nachkommen kann, wenn kein Anbieter freiwillig einen Informations-
dienst einrichtet oder ein zunächst tätiger Anbieter seinen Dienst einstellt. Eine 
Parallele zu den Universaldienstleistungen, wo etwa im Telekommunikationswesen 
nach §§ 80, 81 TKG die Regulierungsbehörde Anbieter zur Erbringung von 
Dienstleistungen verpflichten kann, dürfte sich nicht ziehen lassen. Im Fall der 
Post- und Telekommunikationsleistungen garantiert Art. 87f Abs. 2 GG eine pri-
vatwirtschaftliche Erfüllung, so dass trotz der staatlichen Gewährleistungspflicht 
aus Art. 87f Abs. 1 GG eine eigene Erbringung durch den Bund unzulässig wäre96.
Eine derartige verfassungsrechtliche Garantie existiert für Informationen nach 
Art. 21 DLR nicht. Zudem geht es hier nicht um unabdingbare Grundversorgung. 
Eine Ermächtigung des Bundes oder der Länder, private Unternehmen zum Be-
trieb eines Informationsdienstes zu verpflichten, dürfte sich daher gegenüber der 
Berufs- und Unternehmerfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG nicht rechtfertigen lassen. 
Vielmehr muss bei Fehlen eines privaten Anbieters der jeweilige durch Art. 21 
DLR zur Sicherstellung verpflichtete Hoheitsträger selbst für die Erbringung der 
Informationen sorgen. Eine mögliche Entledigung der Informationsaufgaben nach 
der Richtlinie an Private kann daher keinesfalls als unumkehrbar betrachtet werden.  

D. Abschließende Bewertung 

Die Betrachtung hat gezeigt, dass das im Rahmen der Richtlinienumsetzung not-
wendige Wissensmanagement zahlreiche zu beachtende Aspekte und Gestaltungs-
optionen birgt. Eine klare Überlegenheit eines bestimmten Geschäftsmodells ist 
nicht zu erkennen. Naheliegend ist aber einerseits die Zuhilfenahme privater An-

 
94 Ausführlich Schulz, in diesem Band S. 27 (64 ff.). 
95 Zur Zulässigkeit von Gebühren im Einzelnen Schulz, in diesem Band, S. 27 (78 f.). 
96 Hierzu Windthorst, in: Sachs (Fn. 57), Art. 87f Rn. 15, 22. 
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bieter von Wissensmanagement-Diensten – wenn auch nicht im Außenauftritt 
gegenüber dem Bürger – und andererseits die Verknüpfung von Verwaltungs-
informationen mit kommerziellen Inhalten, insbesondere Werbung. Konsequenz 
ist dann regelmäßig eine Pflicht zur Einhaltung vergabe- und wettbewerbsrechtli-
cher Vorschriften.  

Faktisch zwingend ist zudem eine Kooperation der auskunftspflichtigen Verwal-
tungsträger untereinander, wenngleich die konkrete Ausgestaltung der Zusammen-
arbeit so weit wie möglich auf Basis freiwilliger Vereinbarungen erfolgen sollte – im 
Interesse der kommunalen Selbstverwaltungshoheit ebenso wie im Interesse der 
Akzeptanz bei den Beteiligten. Überhaupt sollten Nutzerfreundlichkeit und Akzep-
tanz bei Bürgern und Verwaltungsmitarbeitern als Zielgruppen des Informations-
angebots zu den zentralen Orientierungspunkten bei der Einführung eines Wis-
sensmanagements gemacht werden, um ein theoretisches Geschäftsmodell in eine 
tatsächlich nachgefragte Tätigkeit umzusetzen.  
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A. Einleitung 

Die Aufgaben der Einheitlichen Ansprechpartner und der zuständigen Behörden 
nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) beschränken sich nicht auf das Ver-
fahrensmanagement und die Vorgangsbearbeitung – in elektronischer Form –, 
sondern auch die Information der Dienstleistungserbringer und -empfänger stellt 
ein wesentliches Element der intendierten Förderung des Binnenmarktes für 
Dienstleistungen dar. 

Für die Dienstleistungserbringer haben die Informationen nach Art. 7 Abs. 1 und 2 
DLR vor allem die Funktion, eine grenzüberschreitende Tätigkeit bereits im Vor-
feld – elektronisch und aus dem europäischen Ausland – sicher planen zu können. 
Vor allem die Kenntnis über Verfahren und Formalitäten, weitergehend aber aller 
Anforderungen, die für Dienstleistungserbringer gelten, ist unentbehrlich, um Pla-
nungssicherheit zu gewährleisten. Demgegenüber hat die Information der Dienst-
leistungsempfänger vorrangig verbraucherschützende Funktionen. Dies zeigen 
bspw. Art. 7 Abs. 1 lit. d) und e) sowie Art. 21 DLR deutlich. Die Information des 
Dienstleistungsempfängers soll ihm eine fundierte Wissensbasis für seine Auswahl-
entscheidung ermöglichen. Sie dient insoweit als Surrogat bzw. Äquivalent2 für das 
Entfallen des „Verbraucherschutzes“ als Rechtfertigungsgrund im Kontext der 
Beschränkung von vorübergehenden Dienstleistungstätigkeiten durch Anforderun-
gen nach Art. 16 DLR3.

Diese unterschiedliche Zielsetzung musste auch von der rechtlichen und tatsächli-
chen Umsetzung in der deutschen Verwaltung berücksichtigt werden – eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise wurde, soweit ersichtlich, jedoch kaum vorgenom-
men4. Die Umsetzung erfolgte vorrangig durch den neuen § 71c VwVfG, der mit 

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – 
Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 

2 Begriff von Korte, EWS 2007, 246 (251); ähnlich ders., NVwZ 2007, 501 (508); s. auch Stober,
WiVerw 2008, 139 (139 f.). 

3 Ohler, in: Leible (Hrsg.), Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 157 (163); 
Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 43; Korte, EWS 2007, 246 (250 f.); 
s. auch Luch/Schulz, GewArch 2009, 184 ff. 

4 Dazu Gliederungspunkt C. IV. und E. I. 
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dem 4. VwVfÄndG5 im Kontext des Verfahrens über eine einheitliche Stelle einge-
fügt wurde, dessen Anwendungsbereich gem. § 71a Abs. 2 VwVfG jedoch nicht 
auf diese besondere Verfahrensart beschränkt ist. Neben die Vorgabe des § 71c 
VwVfG treten die landesrechtlichen Parallelvorschriften, konkretisierende Rege-
lungen in den Landesgesetzen zum Einheitlichen Ansprechpartner sowie in der 
Regel der Aufbau gemeinsam mit den Kommunen genutzter Wissensmanagement-
Systeme der Länder. Um ein solches zu realisieren, kommt den Unterstützungs-
pflichten der beteiligten Akteure nach § 71d VwVfG entscheidende Bedeutung zu 
– insbesondere ist dabei die Frage relevant, ob diese Norm auch geeignet ist, 
rechtsverbindliche Zulieferpflichten zu statuieren6. Die Umsetzung des Art. 21 
DLR soll über ein bundesweit einheitliches Portal realisiert werden, auf das an 
dieser Stelle nicht gesondert eingegangen wird. 

B. Rechtliche Umsetzung: § 71c VwVfG n.F. 

§ 71c VwVfG dient der Umsetzung der Informationsverpflichtungen der Richtlinie, 
wobei ein wesentlicher Unterschied zum bisherigen § 25 VwVfG aufgrund der 
Vorgaben der Richtlinie darin liegen müsste, dass das Auskunftsverlangen und die 
Unterstützungspflichten der Behörde nicht von einem Bezug zu einem konkreten 
Verwaltungsverfahren abhängig sind, sondern bereits weit im Vorfeld bspw. eines 
konkreten Ansiedlungsvorhabens einschlägig sein können7.

I. Regelungssystematik und -gehalt 
Die Vorschrift weist – ebenso wie Art. 7 DLR – eine klare Zweiteilung der Infor-
mationspflichten auf: Allgemeine Informationen sind durch die einheitliche Stelle 
zu erteilen, Informationen über die gewöhnliche Auslegung und Anwendung von 
Anforderungen durch die zuständige Behörde selbst (ggf. übermittelt durch die 
einheitliche Stelle in ihrer Funktion als Front-Office8). Der Unterschied wird insbe-
sondere bei unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessensnormen deutlich, wo die 
Erteilung einer über die Wiedergabe des Gesetzeswortlautes hinausgehende Infor-
mation in der Regel von Wertungen der jeweils zuständigen Behörde abhängt, 
eventuell auch von verwaltungsinternen ermessenslenkenden Vorgaben9. Die dritte 

 
5 BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell, apf 2009, 65 ff. Schulz,

NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst, DVBl 2009, 953 ff.; Huck,
in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 71a Rn. 11 ff.; speziell zum nordrhein-
westfälischen Landesrecht Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 ff. 

6 Dazu Gliederungspunkt C. VIII. und E. VII. 
7 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (5); dazu auch unter Gliederungspunkt C. II. 
8 Dazu ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 (57 f.). 
9 Schulz, in diesem Band, S. 27 (59 f.). 
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denkbare Stufe, eine einzelfallbezogene Rechtsberatung, ist nicht umfasst. Sie bleibt 
den rechtsberatenden Berufen vorbehalten, wobei die Übergänge fließend sind10.

II. Adressaten und Zeitpunkt 
§ 71c VwVfG trifft, anders als die Umsetzungsvorgaben in Art. 7 und 21 DLR zu 
(potenziellen) Dienstleistungserbringern und Dienstleistungsempfängern11, keine 
Regelung zum Kreis der Informationsberechtigten. Da die Informationen auch und 
gerade im Vorfeld der Aufnahme von Tätigkeiten oder anderer Vorhaben zu ertei-
len sind, unabhängig davon, ob später tatsächlich ein Antrag bei einer Behörde 
gestellt wird, kann die Vorschrift nur dahingehend ausgelegt werden, dass jeder-
mann jederzeit einen Informationsanspruch hat12. Einheitliche Stelle und zuständi-
ge Behörde sind verpflichtet alle Anfragen, die sich auf erfasste Informationen 
beziehen, unabhängig vom Anfragenden zu beantworten. Allerdings begründet die 
Regelungssystematik der §§ 71a ff. VwVfG eine Einschränkung – vorausgesetzt ist 
eine Anordnung im Fachrecht. Lediglich die so adressierten Verwaltungsverfahren 
werden auch von der Informationsverpflichtung erfasst. Oftmals – bspw. in der 
Gewerbeordnung – entfällt damit auch die personelle Begrenzung der Richtlinie 
auf Unionsbürger als Begünstigte13.

III. Art der Informationserteilung 
Auf die Informationserteilung ist, da sie unter den weiten Verwaltungsverfahrens-
begriff fällt, insbesondere auch § 71e VwVfG anwendbar14: Die Informationen 
müssen auf elektronischem Weg zugänglich gemacht werden, wenn der Anfragende 
es wünscht. In Betracht kommt die Kommunikation per E-Mail oder über ein 
Portal. Daneben sind auch alle anderen der Verwaltung zur Verfügung stehenden 
Kommunikationswege einschließlich der mündlichen Auskunft eröffnet. Sowohl 
Abs. 1 als auch Abs. 2 gewähren einen Informationsanspruch nur auf Anfrage, 
während diese Begrenzung in der Richtlinie ausdrücklich nur in Art. 7 Abs. 2 DLR 
zu den Informationspflichten der zuständigen Behörde ausgesprochen ist, wohin-
gegen der einheitliche Ansprechpartner Informationen „leicht zugänglich“ zu ma-
chen hat. Vor dem Hintergrund des Vereinfachungsgedankens der Richtlinie dürfte 
bei massenweise abgefragten Standardinformationen, etwa über Zuständigkeiten 
oder Antragsformulare, zu verlangen sein, diese unabhängig von einer Anfrage 
online bereit zu stellen15 – wie dies in weiten Bereichen der Verwaltung bereits 

 
10 Windoffer, GewArch 2008, 97 (99). 
11 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 (32 ff.). 
12 Schulz, in diesem Band, S. 27 (35 f.). 
13 Zu dieser Begrenzung Schulz, in diesem Band, S. 27 (37 f.). 
14 Zu § 71e VwVfG Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff.; Schliesky, in: Knack/Hen-

neke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – Kommentar, 9. Aufl. 2010, § 71e Rn. 2 ff.; 
s. auch Schulz, in diesem Band, S. 205 (212 ff). 

15 Schulz, in diesem Band, S. 27 (38 f.). 



B. Rechtliche Umsetzung: § 71c VwVfG n.F. 

153 

praktiziert wird. Art. 7 Abs. 2, 3 DLR gibt außerdem vor, dass die Informationen in 
einer klaren und unzweideutigen Weise sowie einfacher und verständlicher Sprache 
zu erteilen sind – auf diese Vorgaben kann im Anwendungsbereich der Richtlinie 
zurückgegriffen werden16. Hierzu ist die Verwaltung bereits aus der allgemeinen 
rechtsstaatlichen Pflicht zu rechtmäßigem Verwaltungshandeln sowie aus dem 
Gebot des § 10 VwVfG zur einfachen und zweckmäßigen Verfahrensdurchführung 
angehalten. 

IV. Informationspflichten der einheitlichen Stelle 
Die Informationspflicht der einheitlichen Stelle aus § 71c Abs. 1 VwVfG dient der 
Umsetzung des Art. 7 Abs. 1 DLR – einschließlich der Dienstleistungsempfänger 
als Begünstigte. Obwohl der Gesetzgeber eine über die Richtlinie hinausreichende, 
nicht auf unternehmerische Tätigkeiten beschränkte Anwendbarkeit der Verfah-
rensabwicklung nach §§ 71a ff. VwVfG angestrebt hat17, spricht Abs. 1 – über-
nommen aus Art. 7 Abs. 1 DLR – von „Aufnahme oder Ausübung“ einer Tätigkeit 
durch einen Antragsteller oder Anzeigepflichtigen. Sollte die Anwendbarkeit der 
§§ 71a ff. VwVfG für Verfahren angeordnet werden, die keinen Bezug zu Dienst-
leistungs- oder anderen Tätigkeiten haben, so ist diese Passage dahingehend auszu-
legen, dass damit auch sonstige Vorhaben oder Begehren gegenüber der Verwal-
tung umfasst sind. Die maßgeblichen Vorschriften, zuständigen Behörden, öffentli-
chen Register und Datenbanken, Verfahrensrechte sowie Einrichtungen, über die 
Auskunft zu erteilen ist, sind alle diejenigen mit einem Bezugspunkt zu einem Ver-
waltungsverfahren im Sinne von § 71a Abs. 1 VwVfG. Die Pflicht zur Mitteilung 
über zu unbestimmte Anfragen soll offenbar der Umsetzung des Art. 7 Abs. 4 
DLR dienen, weicht allerdings in der Terminologie von dieser Vorgabe ab („unbe-
stimmt“ statt „fehlerhaft oder unbegründet“)18.

V. Informationspflichten der zuständigen Behörde 
Die Auskunftspflicht nach § 71 Abs. 2 Satz 1 VwVfG über maßgebliche Vorschrif-
ten und deren gewöhnliche Auslegung geht auf Art. 7 Abs. 2 DLR zurück. Anders 
als § 25 VwVfG steht sie nicht unter einem Erforderlichkeitsvorbehalt und ist er-
weitert um die Pflicht zur unverzüglichen Erteilung. Soweit Informationspflichten 
aus § 25 VwVfG über § 71c Abs. 2 Satz 1 VwVfG hinausgehen, greift Satz 2 diese 
auf und ergänzt sie um das Gebot der Unverzüglichkeit, behält aber den Vorbehalt 
der Erforderlichkeit bei. Die Informationspflicht nach § 71c Abs. 1 Satz 2 bei zu 

 
16 Ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 (64 ff.). 
17 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 17; Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (3 mit Fn. 13); s. dazu 

auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (265 f.); Schliesky, in: Knack/Henneke 
(Fn. 14), vor § 71a Rn. 5. 

18 Zu diesen Begrifflichkeiten Schulz, in diesem Band, S. 27 (75 f.). 
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unbestimmten Anfragen ist auch auf die zuständige Behörde zu erstrecken, da 
Art. 7 Abs. 4 DLR eine entsprechende Vorgabe aufstellt19.

C. Kritische Bewertung 

Die Umsetzung durch § 71c VwVfG enthält allerdings einige Ungenauigkeiten, ist 
ausfüllungsbedürftig, von der Regelungssystematik zudem nicht sachgerecht und 
erfasst schließlich nur einen Teilbereich der gemeinschaftsrechtlichen Umsetzungs-
pflichten aus Art. 7 DLR. Insoweit sei an dieser Stelle auf einige Kritikpunkte hin-
gewiesen, die nur zum Teil durch konkretisierende Vorgaben in den Landesgeset-
zen ausgeglichen werden konnten. Insbesondere erscheinen sowohl der gewählte 
Regelungsstandort als auch die gewählte Regelungssystematik nicht sachgerecht.  

I. Fehlende Regelung zur Zuständigkeit  
Erster Kritikpunkt muss die fehlende Regelung zur Zuständigkeit sein20. Im 
Grundsatz soll – beim Fehlen spezialgesetzlicher Vorgaben oder landesrechtlicher 
Konkretisierungen – von einer Geltung des § 3 VwVfG ausgegangen werden. Dies 
erscheint zumindest hinsichtlich der Informationspflichten der einheitlichen Stelle 
unpassend, da sich die allgemeinen Informationen offensichtlich auf das gesamte 
Hoheitsgebiet des Mitgliedsstaates beziehen, § 71c Abs. 1 VwVfG damit also auch 
ebenenübergreifende Kenntnis der Verfahren, Behörden o.ä. voraussetzt. Während 
bei der Verfahrensabwicklung nach Art. 6 DLR ein objektiver Zusammenhang der 
Formalitäten (auch wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen werden 
sollen) zu fordern ist21, um die Zuständigkeit nach § 3 VwVfG zu bejahen, steht die 
Richtlinie einer Differenzierung bei den Informationsverpflichtungen entgegen. 

Anders als bei der Verpflichtung der einheitlichen Stelle nach § 71c Abs. 1 VwVfG 
ist im Rahmen des Abs. 2 von einer Begrenzung des Informationsumfangs durch 
die Verbandskompetenz auszugehen. Keinesfalls schuldet jede zuständige Behörde 
Informationen über alle von der Dienstleistungsrichtlinie erfassten Verfahren, son-
dern nur jeweils Auskünfte über die Auslegung und Anwendung von Normen, die 
im Zusammenhang mit Verfahren stehen, die im Rahmen ihrer sachlichen, örtli-
chen und ggf. funktionellen Zuständigkeit vollzogen werden22.

19 So auch Windoffer, DÖV 2008, 797 (800). 
20 Allgemein im Kontext der §§ 71a ff. VwVfG Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 

(262 ff.). 
21 Kormann, Einheitlicher Ansprechpartner und deutscher Föderalismus, 2008, S. 20 f.; Windoffer,

in: Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitlicher Ansprechpartner für Dienstleister, 2007, 
S. 27 f.; für ein weitergehendes „Mitnahmerecht“ Luch, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 149 
(166 f.); Schliesky, in: Leible (Fn. 3), S. 43 (56 f.); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (6); Heiß/Jed-
litschka, ThürVBl 2009, 265 (267). 

22 S. auch Schulz, in diesem Band, S. 27 (57). 
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II. Bezug zum Verwaltungsverfahren 
Eigentlich verlangt das VwVfG immer das Vorliegen eines Verwaltungsverfahrens 
i.S.d. § 9 VwVfG. Dieser Grundsatz wird zwar durch die Anordnung im Fachrecht 
partiell durchbrochen, so dass die Anwendbarkeit der §§ 71a-71e VwVfG nicht auf 
Verwaltungsverfahren im engeren Sinne beschränkt ist, die auf den Erlass eines 
Verwaltungsaktes oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerich-
tet sein müssen. Der Fachgesetzgeber kann die Geltung auch für jegliche sonstige 
Anliegen des Einzelnen gegenüber der Verwaltung, etwa Anzeigeverfahren, anord-
nen23. Diese weite Auslegung des Verfahrensbegriffs gebieten Art. 6 und 7 DLR.  

Allerdings erscheint fraglich, ob eine solche Zuordnung der Begehren zu einem 
Verfahren im weiteren Sinn und damit einem Fachgesetzgeber, der eine Anordnung 
getroffen haben kann, immer gelingt24. Der Anfragende muss nämlich nicht darle-
gen, dass er konkret beabsichtigt, eine bestimmte Dienstleistung aufzunehmen oder 
in seiner Rolle als Dienstleistungsempfänger einen bestimmten Dienstleistungs-
erbringer in Anspruch nehmen zu wollen25. Art. 7 und 21 DLR gehen damit über 
die bisherige Regelung des § 25 Satz 2 VwVfG hinaus, zumal diese immer einen 
Bezug zu einem konkreten Verwaltungsverfahren voraussetzt26.

III. Anordnung im Fachrecht  
Die obligatorische Anordnung im Fachrecht erweist sich im Kontext der Informa-
tionsverpflichtung zunächst aus den Gründen, die grundsätzlich gegen diese Syste-
matik sprechen, als misslich27. Die Bereitstellung von Informationen durch Einheit-
liche Ansprechpartner und zuständige Behörden ist nicht nur in den von der Richt-
linie erfassten Verfahren und Formalitäten, sondern grundsätzlich geeignet, den 
Service der Verwaltung zu verbessern und ihre Rolle als „Dienstleister“ zu stärken. 
Hinzu kommt allerdings, dass insbesondere aufgrund der Einbeziehung auch der 
(potentiellen) Dienstleistungsempfänger überhaupt kein Bezug zu einem konkreten 
Verwaltungsverfahren – in dessen Kontext dann die Anordnung im Fachrecht zu 
suchen wäre – bestehen muss. Hinsichtlich einiger Informationen zeigt sich dies 
besonders deutlich. Die Information über dienstleistungsspezifische Register28 ist 
völlig unabhängig davon, welches Verfahren oder welche Formalität durchgeführt 
werden soll. Gleiches gilt für Informationen über die verfügbaren Rechtsbehelfe 
sowie Verbände und Organisationen.  

 
23 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 18; Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (4); Ziekow, WiVerw 2008, 

176 (182). 
24 Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (124). 
25 So auch Ramsauer, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 117 (124): „Nicht einmal ein konkreter 

Nachweis für die Ernsthaftigkeit dieser Pläne wird verlangt werden können“. 
26 S. näher Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 25 Rn. 4. 
27 S. auch Windoffer, DÖV 2008, 797 (798 f.); anders Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (3 f.). 
28 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 (49). 
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IV. Informationsansprüche der Dienstleistungsempfänger 
Problematisch erscheint der Regelungsstandort vor allem hinsichtlich der begüns-
tigten Dienstleistungsempfänger. Weder die gesetzliche Regeleung selbst noch die 
Begründung ordnen ausdrücklich eine Geltung für Dienstleistungsempfänger an. 
Allerdings werden sie auch nicht als Begünstigte ausgenommen, vielmehr soll § 71c 
VwVfG ganz allgemein der Umsetzung des Art. 7 DLR dienen. Auch die Formulie-
rung in § 71a Abs. 2 VwVfG („Antragsteller oder Anzeigepflichtiger“) ist nur ein 
schwaches Indiz für die Beschränkung. Weitere gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Umsetzung für Dienstleistungsempfänger sind ebenfalls nicht ersichtlich. In jedem 
Fall werden auch Dienstleistungsempfänger begünstigt, wenn die landesrechtlichen 
Konkretisierungen diese explizit nennen29.

Dienstleistungsempfänger können aber nicht in gleicher Weise wie Dienstleistungs-
erbringer einem Fachgesetz(geber) zugeordnet werden. Insoweit wäre darauf abzu-
stellen, dass wenn bspw. für die Verfahren nach der Gewerbeordnung die Geltung 
der §§ 71a ff. VwVfG angeordnet wird, dies immer auch zugleich die jeweiligen 
Empfänger begünstigt. Da ein Bezug zur Abwicklung von Verwaltungsverfahren 
fehlt, ist eine Integration derartiger Informationsansprüche in das VwVfG nicht 
systemkonform30. Vielmehr wäre eine Kodifizierung im Rahmen bundes- oder 
landesrechtlicher Informationsgesetze angezeigt gewesen. 

V. Informationspflichten der zuständigen Behörden 
Zudem erscheint es fraglich, ob die Verortung auch der Informationspflichten der 
zuständigen Behörden nach Art. 7 Abs. 2 DLR im Rahmen des besonderen Ver-
fahrens über die einheitliche Stelle nach §§ 71a ff. VwVfG eine sachgerechte Lö-
sung ist. Da diese Vorgabe damit auch dem gesamten Regime des besonderen Ver-
fahrens unterfällt, ist immer eine Anordnung im Fachrecht erforderlich. Diese 
Systematik vermeidet zwar, dass das VwVfG einen dem Art. 7 Abs. 2 DLR ver-
gleichbaren Anspruch auch in anderen Verfahren begründet, wie dies bspw. bei 
einer Normierung im Kontext des § 25 VwVfG der Fall gewesen wäre. Allerdings 
weisen die Informationspflichten ansonsten keinerlei Bezug zu der besonderen 
Verfahrensgestaltung auf, sind dem Grunde nach von dieser unabhängig und hät-
ten daher im allgemeinen Teil – ggf. mit der Beschränkung des Anwendungsbe-
reichs – erfolgen sollen31. Eine anderweitige Verortung hätte zudem auch differen-
zierte Lösungen bei der Erweiterung über den Anwendungsbereich der Richtlinie 
hinaus ermöglicht. Insoweit wäre die „Trennung“ von One-Stop-, E-Government 
und Informationspflichten mit eigenständigen Anwendungsbereichen bereits im 
allgemeinen Verfahrensrecht eine zweckmäßige Option gewesen. 

 
29 S. Gliederungspunkt E. I. 
30 So auch Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 7 Rn. 24; Art. 21 Rn. 13; ähnlich 

Schäffer, DVP 2009, 222 (224). 
31 Insoweit gelten die gleichen Argumente wie zur Verortung der elektronischen Abwicklung in 

§ 71e VwVfG; s. dazu Schulz, in diesem Band, S. 205 (212 f.). 
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VI. Fehlende inhaltliche Konkretisierung des Inhalts und der 
Modalitäten der Informationsverpflichtung 

Zum Teil wurde der Gegenstand der Informationspflichten zwar aus der Richtlinie 
übernommen – allerdings nicht ohne diese an einigen Stellen abzuwandeln, zu 
verkürzen oder umzuformulieren32. Gleiches gilt für die Modalitäten der Informa-
tionserteilung. Dieses Vorgehen ist der Rechtssicherheit abträglich. Im Anwen-
dungsbereich der Richtlinie kann zwar problemlos direkt auf die diesbezüglichen 
Vorgaben des Art. 7 DLR zurückgegriffen werden. Bei einer Erweiterung über den 
originären Anwendungsbereich – dies ist nach h.M. vor allem hinsichtlich der Ein-
beziehung auch inländischer Sachverhalte der Fall33 – ist dies jedoch nicht unprob-
lematisch möglich34. Mit Ausnahme der elektronischen Informationserteilung 
(§ 71e i.V.m. § 71c VwVfG) fehlen zudem detaillierte Vorgaben zu den Modalitäten 
– die Richtlinie hingegen verlangt „leichte Zugänglichkeit“, eine „einfache und 
verständliche Sprache“, die Erteilung in „klarer und unzweideutiger Weise“, Infor-
mationen die „dem neuesten Stand entsprechen“ und „so schnell wie möglich“ 
übermittelt werden35.

VII.  Fehlende Regelung zur Rolle der einheitlichen Stelle 
Hinzuweisen ist schließlich darauf, dass eine Regelung zur Rolle der einheitlichen 
Stelle im Rahmen von Informationsersuchen nach § 71c Abs. 2 VwVfG bzw. 
Art. 7 Abs. 2 DLR nicht ersichtlich ist. Der Richtlinie kann entnommen werden, 
dass auch hier eine Funktion als Front-Office wahrgenommen werden soll – auch 
einige landesrechtliche Ergänzungen sehen dies ausdrücklich vor36. In diesem Zu-
sammenhang wäre auch eine Zuweisung der Kompetenz zur Ablehnung der In-

 
32 In § 71c Abs. 1 VwVfG heißt es, Informationen über „maßgebliche Vorschriften, die zustän-

digen Behörden, den Zugang zu den öffentlichen Registern und Datenbanken, die zustehen-
den Verfahrensrechte …“. Besonders auffällig ist die Differenzierung zwischen „verfügbaren 
Rechtsbehelfen“ einerseits (so die Richtlinie) und „Verfahrensrechten“ andererseits (so das 
VwVfG), was eine deutliche inhaltliche Beschränkung mit sich bringt, die insoweit nicht 
richtlinienkonform sein dürfte; dazu auch Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 
2010, § 71c Rn. 3 f. Aber auch zwischen „maßgeblichen Vorschriften“ (VwVfG) und „An-
forderungen“ (Richtlinie) besteht nicht zwingend ein inhaltlicher Gleichlauf; s. Röckinghausen,
NWVBl 2009, 464 (467). 

33 Anders Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff. m.w.N. 
34 Zur Auslegung des nationalen Rechts bei der überschießenden Richtlinienumsetzung aus-

führlich Brandner, in: Geiß u.a. (Hrsg.), Festschrift aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens 
von Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichts-
hof, 2000, S. 299 (311); Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654 (686); Habersach/Meyer, JZ 1999, 
913 ff. 

35 Ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 (64 ff.). 
36 S. Gliederungspunkt E. IX. 
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formationsanfrage „unbegründet oder fehlerhaft“37 in dieser besonderen Konstella-
tion zu treffen gewesen38.

VIII. Informations-, Pflege- und Aktualisierungsverantwort-
lichkeit 

Die allgemeine Unterstützungsverpflichtung aus § 71d VwVfG kann sich im Ein-
zelfall auch auf Informationsbegehren beziehen, ist dabei jedoch von einem 
Grundverständnis der Hilfeleistung im Einzelfall geprägt. Die Vorschrift deckt also 
nicht den beständigen Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden und 
einheitlichen Stellen ab, der notwendig ist, damit die einheitliche Stelle ihren Ver-
pflichtungen nachkommen kann39. Die mit der Informations-, Pflege- und Aktuali-
sierungsverantwortlichkeit verbundenen Haftungsrisiken40 machen deutlich, dass 
die gesetzliche Zuweisung der Informationsaufgaben durch § 71c VwVfG und eine 
darauf bezogene Unterstützungsverpflichtung aus § 71d VwVfG nicht in der Lage 
ist, die aus Art. 7 und 21 DLR resultierenden Rechtsfragen nur annähernd zu re-
geln, da sie die tatsächlichen Notwendigkeiten zur verbandsebenenübergreifenden 
Kooperation und die mit Art. 7 Abs. 1 DLR (zumindest bezogen auf die Informa-
tionsverpflichtungen) einhergehende Aufweichung der Verbandsgrenzen vernach-
lässigt41. Die Landesgesetzgeber sind daher gehalten im Zuge der Zuweisung der 
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners an konkrete staatliche Stellen im 
Rahmen des Aufgabenübertragungsgesetzes oder bei Gründung eines neuen 
Rechtsträgers ergänzende Regelungen zu treffen. Alternativ bietet sich die Normie-
rung von Zulieferungspflichten im Rahmen eines E-Government-Gesetzes42 an, da 
Wissensmanagement-Systeme offenbar nur elektronisch zu realisieren sind und 
somit parallel zur Zulieferungspflicht auch eine Vorgabe von Standards zu erfolgen 
hat. Die Einordnung des Wissensmanagement als (gemeinsam zu nutzender) Basis-
dienst erscheint eine sachgerechte Variante – damit verbunden wäre für alle Betei-
ligten auch das Recht, das System ihrerseits zur Erfüllung von Aufgaben, bspw. 

 
37 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 (76). 
38 Schulz, in diesem Band, S. 27 (75 f.). 
39 So geht auch Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 32), § 71d Rn. 2 davon aus, dass die Unter-

stützungspflicht des § 71d VwVfG einer gesetzlichen Konkretisierung bedürfe; anders 
Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (266), die eine „nähere Ausgestaltung … im Rahmen von 
Verwaltungsvorschriften“ für zulässig erachten. Bereits innerhalb eines Landes erscheint die-
se Argumentation hinsichtlich der Einbindung von Selbstverwaltungskörperschaften fraglich. 
In jedem Fall lassen sich länderübergreifende Konkretisierungen nur durch Gesetz oder in 
Form von Verwaltungsabkommen realisieren. 

40 Dazu Altmann, in diesem Band, S. 83 ff. 
41 Kritik bei Windoffer, DÖV 2008, 797 (799). 
42 GVOBl 2009, 398; dazu Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff.; 

s. auch Gliederungspunkt E. VII. 
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auch in anderen Kontexten wie dem Bürgertelefon 11543 zu nutzen, so dass dem 
erforderlichen Ressourceneinsatz und Investitionen auf der einen Seite auch die 
Erschließung von zusätzlichen Optimierungspotenzialen auf der anderen Seite 
gegenüberstünde. Diese Thematik ist kein Regelungsgegenstand des VwVfG, so 
dass die fehlende klarstellende und ergänzende Regelung durch die Landesgesetz-
geber (im Kontext der Gesetze über den Einheitlichen Ansprechpartner) Kritik 
herausfordert. 

D. Parallelgesetzgebung der Länder 

Ausgehend vom Grundsatz der Simultangesetzgebung im Verwaltungsverfahrens-
recht44 haben bzw. werden die Bundesländer ihre Verfahrensgesetze anpassen, 
soweit dies nicht aufgrund einer dynamischen Verweisung entbehrlich ist. Abwei-
chungen der Länder von den bundesrechtlichen Vorgaben sind nicht ersichtlich. 
Eine Ausnahme bildet lediglich die ausdrückliche Erweiterung der Unterstützungs-
pflicht des § 71d VwVfG auch auf länderübergreifende Sachverhalte und die Ein-
beziehung von Bundesbehörden45.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht dokumentiert die Gesetzgebungsaktivitä-
ten der Bundesländer. 

Bundesland Normen Fundstelle
Baden-Württemberg §§ 71a ff. LVwVfG GBl 2009, 363
Bayern Art. 71a ff. BayVwVfG GVBl 2009, 376
Berlin dynamische Verweisung
Brandenburg dynamische Verweisung46

Bremen §§ 71a ff. BremVwVfG BermGBl 2009, 234
Hamburg §§ 71a ff. HmbVwVfG GVBl 2009, 113
Hessen §§ 71a ff. HVwVfG GVBl I 2009, 253
Mecklenburg-Vorpommern §§ 71a ff. VwVfG MV GVOBl 2009, 666
Niedersachsen dynamische Verweisung
Nordrhein-Westfalen §§ 71a ff. VwVfG NRW GVOBl 2009, 296

43 Zu rechtlichen Fragen Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Hrsg.), Strategie 115 – Studie zur 
Einführung einer behördenübergreifenden Servicerufnummer 115 in Deutschland, 2008, 
S. 92 ff. 

44 Näher geschildert bei Kopp/Ramsauer (Fn. 26), Einführung Rn. 25 ff.; kritisch: Wahl, NVwZ 
2002, 1192 (1194); Röhl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundla-
gen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2008, § 30 Rn. 9; jüngst Burgi, JZ 2010, 105 (111). 

45 So bspw. in Thüringen; s. dazu Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267). 
46 Brandenburg hat sich erst im Zuge der Umsetzung der DLR für eine dynamische Verweisung 

entschieden; zu den Gründen LT Drs. 4/7370, S. 32 ff.; dazu Schulze, LKV 2009, 547 ff. 



Informationspflichten nach Art. 7 DLR 

160 

Rheinland-Pfalz dynamische Verweisung
Saarland §§ 71a ff. VwVfG SL ABl 2009, 674
Sachsen dynamische Verweisung
Sachsen-Anhalt dynamische Verweisung
Schleswig-Holstein §§ 138a ff. LVwG SH GVOBl 2009, 573
Thüringen §§ 71a ff. ThürVwVfG GVBl 2009, 592

E. Konkretisierende landesrechtliche Regelungen  

Obwohl aufgrund der Simultan- und Parallelgesetzgebung ein Gleichlauf der Ver-
waltungsverfahrensgesetze sichergestellt wird, finden sich in einigen Landesgeset-
zen ergänzende und konkretisierende Vorgaben. Zwar hat kein Bundesland den 
Konsens für das VwVfG aufgekündigt und „sein“ Verfahren über die einheitliche 
Stelle und die Informationsverpflichtungen des § 71c VwVfG anders ausgestaltet, 
jedoch wurde zum Teil ein besonderes Verfahrensrecht – auch hinsichtlich der 
Informationsaufgaben – in den Aufgabenübertragungs-, Organisations- oder Er-
richtungsgesetzen getroffen47.

I. Ausdrückliche Einbeziehung von Dienstleistungsemp-
fängern 

In einigen Bundesländern werden die Informationsverpflichtungen – insoweit strik-
ter an der Richtlinie orientiert – wiedergegeben und in diesem Kontext ausdrück-
lich auch die Dienstleistungsempfänger als Begünstigte einbezogen. Zum Teil 
nennt das Gesetz ganz allgemein Dienstleistungsempfänger als Adressaten und 
verweist dann auf die §§ 71a ff. VwVfG und damit auch die Informationsverpflich-
tung aus § 71c VwVfG. In diesen Fällen besteht in jedem Fall – selbst bei einer 
einengenden Auslegung des § 71c VwVfG – die Problematik, dass Regelungsstand-
ort und -systematik für Dienstleistungsempfänger unpassend erscheinen48. Exemp-
larisch sind folgende Vorschriften: 

 
47 S. Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276 ff.). 
48 S. Gliederungspunkt C. IV. Ob die landesrechtliche Klarstellung als Indiz gegen die Einbe-

ziehung der Dienstleistungsempfänger in § 71c VwVfG gewertet werden kann, erscheint aber 
ebenso fraglich. 
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§ 3 Abs. 4 EA-Gesetz Schleswig-Holstein49:

Die Anstalt stellt Dienstleistungserbringern und Dienstleistungsempfängern 
allgemeine Informationen beispielsweise über … zur Verfügung. 

§ 2 Satz 2 EA-Gesetz Sachsen Anhalt50:

Die Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 71c des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes gelten auch gegenüber Dienstleistungsempfängern. 

II. Informationspflichten für sog. Annexverfahren 
In den Bundesländern, in denen eine Erweiterung des Service der Einheitlichen 
Ansprechpartner auch auf die sog. Annex- oder verbundenen Verfahren erfolgt ist, 
finden sich auch Vorgaben zu den dann geltenden Informationsrechten und  
-pflichten. Während in Sachsen-Anhalt der § 71c VwVfG unmittelbar anwendbar 
ist, da für die verbundenen Verfahren lediglich die Geltung des § 71e VwVfG sus-
pendiert wird (§ 3 Abs. 2 EA-Gesetz Sachsen-Anhalt51: „Auf verbundene Verfah-
ren … findet … § 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2012 keine Anwendung“), ist in Berlin die besondere Verfahrensgestal-
tung der §§ 71a ff. VwVfG insgesamt, also einschließlich der Informationspflich-
ten, ausgeschlossen. Allerdings enthält das EA-Gesetz auch eine originäre auf An-
nexverfahren bezogene Informationsverpflichtung (§ 2 Abs. 3 Satz 3 EA-Gesetz 
Berlin52: „Zu diesen Verfahren berät und informiert der Einheitliche Ansprech-
partner“), auf die – mangels anderer Anhaltspunkte – die Grundaussagen des § 71c 
VwVfG wohl zumindest entsprechend anzuwenden sind. 

III. Wiedergabe bzw. Konkretisierung der geschuldeten In-
halte und Modalitäten 

Zum Teil werden die konkreten Inhalte der Informationsverpflichtung wiederholt. 
Dabei orientieren sich die Landesgesetzgeber weit mehr an den Vorgaben der 
Richtlinie, als dass dies im VwVfG bzw. im LVwVfG der Fall ist53. Zudem werden 

 
49 „Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts Einheitlicher Ansprechpartner 

Schleswig-Holstein“ v. 17.09.2009, GVOBl 2009, 577; dazu auch Luch/Schulz, Die Gemeinde 
SH 2008, 118 ff. 

50 „Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner in Sachsen-Anhalt (EAG LSA)“ als Art. 1 
des „Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie in Sachsen-Anhalt“; zitiert nach 
dem Gesetzesentwurf der Landesregierung, LT-Drs. 5/2158 v. 26.08.2009. 

51 Zu dieser Regelung auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (287 f.). 
52 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin (EAG Bln)“ als Art. I 

des „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“; GVOBl 
2009, 674; zu dieser Regelung auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (280 f.). 

53 S. Gliederungspunkt C. VI. 
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die Richtlinienvorgaben nur als Mindestgehalt („beispielsweise“) in Bezug genom-
men, um dem Einheitlichen Ansprechpartner auch eine erweiternde Information 
zu ermöglichen. Exemplarisch die schleswig-holsteinische Vorschrift: 

§ 3 Abs. 4 Satz 1 EA-Gesetz Schleswig-Holstein: 

Die Anstalt stellt … allgemeine Informationen beispielsweise über  

1. die Anforderungen, die insbesondere für im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes niedergelassene Dienstleistungserbringer beispielsweise be-
züglich der Verfahren und Formalitäten für die Aufnahme und Aus-
übung von Dienstleistungstätigkeiten gelten, 

2. die zuständigen Stellen, einschließlich der für die Ausübung von 
Dienstleistungstätigkeiten zuständigen Stellen, um eine direkte Kon-
taktaufnahme mit diesen zu ermöglichen, 

3. die Mittel und Bedingungen für den Zugang zu öffentlichen Regis-
tern und Datenbanken über Dienstleistungserbringer und Dienstleis-
tungen, 

4. die allgemein verfügbaren Rechtsbehelfe im Falle von Streitigkeiten 
zwischen den zuständigen Stellen und den Dienstleistungserbringern 
oder -empfängern oder zwischen Dienstleistungserbringern und -
empfängern oder zwischen Dienstleistungserbringern, 

5. Verbände oder Organisationen, die, ohne eine zuständige Behörde zu 
sein, Dienstleistungserbringer oder -empfänger praktisch unterstüt-
zen, 

zur Verfügung. 

Auch für die Vorgaben der konkreten Modalitäten der Informationserteilung aus 
der Richtlinie, die im VwVfG nur rudimentär wiedergegeben sind, werden zum Teil 
landesrechtlich aufgegriffen und § 71c VwVfG insoweit konkretisiert: 

§ 3 Abs. 4 Satz 2 EA-Gesetz Schleswig-Holstein: 

Die Informationen müssen in einer klaren und unzweideutigen Weise erteilt 
werden, aus der Ferne und elektronisch leicht zugänglich sein und dem neues-
ten Stand entsprechen. 

IV. Begrenzung der Informationsverpflichtung des § 71c 
VwVfG auf die „eigene“ Verbandskompetenz  

Als nicht richtlinienkonform ist es jedoch zu bewerten, wenn im Kontext der 
Konkretisierung bzw. Wiedergabe der geschuldeten Inhalte eine Begrenzung im 
Rahmen des § 71c Abs. 1 VwVfG bzw. Art. 7 Abs. 1 DLR auf die eigene Ver-
bandskompetenz erfolgt. Vielmehr schulden alle einheitlichen Stellen die genannten 
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allgemeinen Informationen bezogen auf den gesamten Mitgliedstaat54. Dass es dazu 
eines ebenenübergreifenden Wissensmanagement-Systems bedarf, welches derzeit 
allenfalls landesintern zur Verfügung steht, ist keinesfalls geeignet, eine einschrän-
kende Auslegung vorzunehmen. In diese Richtung ist aber wohl § 3 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 EA-Gesetz Schleswig-Holstein zu verstehen, wenn auf den Geltungsbereich 
des (Landes-) Gesetzes verwiesen wird:  

Die Anstalt stellt … allgemeine Informationen beispielsweise über  

1. die Anforderungen, die insbesondere für im Geltungsbereich dieses Geset-
zes niedergelassene Dienstleistungserbringer beispielsweise bezüglich der 
Verfahren und Formalitäten für die Aufnahme und Ausübung von 
Dienstleistungstätigkeiten gelten, … 

V. Portallösung 
In Mecklenburg-Vorpommern findet sich eine Regelung nach der alle Informatio-
nen nach § 71c VwVfG in einem elektronischen Portal zur Verfügung gestellt wer-
den sollen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern55: „Informati-
onen nach § 71c des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes werden im Dienstleis-
tungsportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem Portal der Einheitli-
chen Ansprechpartner veröffentlicht“). Im Prinzip erscheint ein solches Vorgehen 
zwar sachgerecht, allerdings ist es hinsichtlich der Informationsverpflichtungen der 
zuständigen Behörden aus § 71c Abs. 2 VwVfG bzw. Art. 7 Abs. 2 DLR zur allge-
meinen Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften weder gemeinschafts-
rechtlich gefordert noch (in Form eines „Online-Kommentars für Jedermann“) zu 
realisieren56.

VI. Betrieb von Wissensmanagement-Systemen 
Zum Teil wird von den Landesgesetzen ausdrücklich der Betrieb eines Wissensma-
nagement-Systems angesprochen. Aus den genannten Gründen wäre ein solches 
zwar eigentlich auch länderübergreifend zu realisieren, dennoch ist die landesinter-
ne Etablierung unter Einbindung der kommunalen Ebene und vor allem auch die 
gesetzliche Absicherung als Schritt in die richtige Richtung zu bewerten. Exempla-
risch sind folgende Vorschriften: 

 
54 Schulz, in diesem Band, S. 27 (42 f.). 
55 „Gesetz zur Errichtung von Stellen mit der Bezeichnung Einheitlicher Ansprechpartner und 

zur Übertragung von Aufgaben auf die Wirtschaftskammern (EAPG M-V)“ als Art. 1 des 
„Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnen-
markt in Mecklenburg-Vorpommern“; zitiert nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung, 
LT-Drs. 5/2779 v. 09.09.2009. 

56 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 (40). 
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§ 3 Abs. 4 Satz 3 EA-Gesetz Schleswig-Holstein: 

Zu diesem Zweck betreibt die Anstalt ein elektronisches Wissens- und Infor-
mationssystem. 

§ 1 Abs. 2 EA-Gesetz Hessen:  

Der EAH nutzt ein vom Land Hessen zur Verfügung gestelltes elektronisches 
Wissens- und Informationssystem. 

VII.  Zulieferpflichten, Aktualisierungsverantwortung 
Einen wirklichen Mehrwert bietet ein Wissensmanagement-System allerdings nur, 
wenn alle zuständigen Behörden dazu verpflichtet werden, „ihre“ Informationen in 
ein solches System einzuspeisen und aktuell zu halten. Vorbildlich in diesem Zu-
sammenhang ist die Regelung im EA-Gesetz Rheinland-Pfalz, allerdings ist diese 
auf die kommunale Ebene und auf in deren autonomen Recht vorgesehene Verfah-
ren begrenzt:  

§ 1 Abs. 3 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz57:

Rechtsfähige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts können in den von ihnen erlassenen Rechtsvorschriften vorsehen, dass 
darin geregelte Anzeige- oder Genehmigungsverfahren nach Maßgabe dieses 
Gesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden können; 
die hierfür erforderlichen Informationen stellen sie den einheitlichen Ansprechpartnern zur 
Verfügung.

Man ging wohl davon aus, dass bezüglich aller anderen Verfahren – auch wenn 
diese in kommunaler Verantwortung vollzogen werden – eine Redaktionsverant-
wortung ausschließlich beim Land bestehe. Angesichts der Abweichungen in der 
Verwaltungspraxis vor Ort, wäre eine Zuweisung der Pflegeverantwortung nach 
Vollzugs- und nicht gesetzgeberischer Verantwortung aber eine zweckmäßige Lö-
sung gewesen. In anderen Ländern findet sich keine Differenzierung, dafür aber 
eine sehr allgemein gehaltene Zuweisung der Zuliefer- und Aktualisierungsverant-
wortung. Exemplarisch sind folgende Vorschriften: 

 
57 „Landesgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten“ als 

Art. 1 des „Ersten Landesgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt“; GVBl 2009, 355. 
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§ 1 Abs. 2 EA-Gesetz Hessen58:

Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, ihre darin enthaltenen Daten re-
gelmäßig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 

§ 4 Abs. 3 EA-Gesetz Schleswig-Holstein: 

Die zuständigen Stellen sind verpflichtet, der Anstalt die Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die diese benötigt, um ihre Aufgaben erfüllen zu kön-
nen. 

§ 4 Abs. 4 EA-Gesetz Baden-Württemberg59:

Die Ministerien, die Einheitlichen Ansprechpartner und die für das jeweilige 
Verfahren zuständigen Behörden stellen die zur Erfüllung der Informations-
pflichten nach § 71c LVwVfG und zur Entwicklung der elektronischen Ver-
fahrensabwicklung erforderlichen Informationen der für die Redaktion der 
Inhalte des Dienstleistungsportals des Landes Baden-Württemberg zuständi-
gen Stelle unverzüglich elektronisch zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn Ände-
rungen der zur Verfügung gestellten Informationen erforderlich werden. 

§ 6 Abs. 1 EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern: 

Die Ressorts der Landesregierung und die nach Artikel 4 Nummer 9 der 
Richtlinie 2006/123/EG zuständigen Behörden stellen gemäß Artikel 7 dieser 
Richtlinie Informationen über Ansprechpartner, Rechts-, Verfahrens- oder 
Zuständigkeitsregelungen und -änderungen in ihrem Kompetenzbereich zeit-
gleich mit der Veröffentlichung der gemeinsamen Koordinierungsstelle elekt-
ronisch zur Verfügung. 

Oftmals werden die recht allgemein gehaltenen Vorgaben durch eine Verordnungs-
ermächtigung der Landesregierung bzw. eines Ministeriums ergänzt. Dies erscheint 
ein zweckmäßiges Vorgehen, da die genauen Inhalte und Modalitäten derzeit noch 
nicht hinreichend konkret absehbar sind und über eine verbindliche Verordnung 
eine einheitliche Handhabung der Informationsaufgaben erreicht werden kann. 
Exemplarisch: 

 
58 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner Hessen (EAH-Gesetz - EAHG)“ als Art. 1 

des „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt und zur Änderung 
von Rechtsvorschriften“, zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 18/1050 
v. 08.09.2009. 

59 „Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg (EAG BW)“; 
zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/5345 v. 27.10.2009. 
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§ 6 Abs. 2 EA-Gesetz Brandenburg60:

Durch gemeinsame Rechtsverordnung des Wirtschafts- und des Innenministe-
riums … können Einzelheiten zur elektronischen Informationsbereitstellung 
und Verfahrensabwicklung geregelt werden über: 

1. die Bestimmung des Verfahrens für die Bereitstellung der Informati-
onen nach § 4 Absatz 4. 

VIII. Haftungsregelungen  
Sachgerecht erscheint es auch im Zusammenhang mit gemeinsam genutzten Wis-
sensmanagement-Systemen auch Regelungen zur Haftung im Außen- und zur Ver-
teilung der Lasten im Innenverhältnis zu treffen. Im Grundsatz ist jede zuständige 
Behörde für die erteilten Informationen verantwortlich – problematisch ist dies 
jedoch, wenn der Einheitliche Ansprechpartner Informationen erteilt, die von einer 
anderen Behörde in ein System eingestellt wurden oder er Informationen als Front-
Office lediglich weiterleitet. Aus Rechtsschutzgesichtspunkten kann eine Außenhaf-
tung der zuständigen Behörden in diesen Sonderkonstellationen nur angenommen 
werden, wenn sie auch als außen handelnde Stelle erkennbar ist. Ansonsten ist 
primär der Einheitliche Ansprechpartner in Anspruch zu nehmen. Exemplarisch ist 
die Regelung in § 20 des schleswig-holsteinischen EA-Gesetzes61:

(1) Für die Erfüllung der Informationsaufgaben nach § 3 Abs. 4 ist unabhän-
gig von der Verpflichtung der zuständigen Stellen nach § 4 die Anstalt verant-
wortlich. Soweit die Anstalt Informationen der zuständigen Stellen gemäß § 3 
Abs. 3 Satz 4 weiterleitet, bleibt die zuständige Stelle verantwortlich, wenn die-
se als Urheberin der Informationen erkennbar ist und ihre Informationen in-
haltlich unzutreffend sind. Andernfalls trifft die Außenverantwortlichkeit die 
Anstalt. Die Anstalt haftet nach außen unbegrenzt für bei Dritten entstehende 
Schäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Im Innenverhältnis der Anstalt zur zuständigen Stelle bestimmt sich die 
Haftung nach dem Grad der Verantwortlichkeit62.

60 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg (BbgEAPG)“ 
als Art. 1 des „Gesetz zur Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners für das Land 
Brandenburg und zur Änderung weiterer Vorschriften“; GVBl 2009, 262; ähnlich die Rege-
lungen in § 4 Abs. 2 Nr. 5 EA-Gesetz Brandenburg, § 6 S. 2 EA-Gesetz Hamburg, § 6 Abs. 4 
EA-Gesetz Sachsen-Anhalt. 

61 Vgl. zu Haftungsfragen auch Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267 f.). 
62 In Abs. 2 der Vorschrift findet sich eine entsprechende Vorgabe zur Wahrnehmung der 

verfahrensleitenden Befugnisse durch den Einheitlichen Ansprechpartner. 
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IX. Rolle des Einheitlichen Ansprechpartner als Front Office 
in Fällen des Art. 7 Abs. 2 DLR 

Schließlich wurde in Schleswig-Holstein eine Regelung getroffen, nach der der 
Einheitliche Ansprechpartner – insoweit auch in Übereinstimmung mit der Richtli-
nie – in Fällen des Art. 7 Abs. 2 DLR bzw. § 71c Abs. 2 VwVfG als Front-Office 
fungiert. Er nimmt Informationsanfragen entgegen, leitet diese an die zuständige 
Behörde zur Beantwortung weiter und übermittelt die Antwort an den Anfragen-
den. Auch in dieser Konstellation ist der Direktkontakt zwischen zuständiger Stelle 
und Dienstleistungserbringern nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch vorgesehen. 
Das EA-Gesetz Schleswig-Holstein regelt diesbezüglich: 

§ 3 Abs. 3 Satz 4 

Die Anstalt wickelt für die an sie herangetragenen Verfahren die gesamte Ver-
fahrenskorrespondenz einschließlich der Zustellung und Bekanntgabe von 
Verwaltungsakten sowie die Weiterleitung dienstleistungsspezifischer Informationen der 
zuständigen Behörden nach §§ 83 a und 138c Abs. 2 LVwG ab, soweit der Dienst-
leistungserbringer nicht etwas anderes verlangt. 

§ 4 Abs. 2 

Soweit ein Dienstleistungserbringer Informationen nach Artikel 7 Abs. 2 
DLRL über die Anstalt begehrt, ist die zuständige Stelle verpflichtet, diese der 
Anstalt unverzüglich und elektronisch zur Weiterleitung zur Verfügung zu 
stellen. 

X. Regelungen zur Zuständigkeit  
Die von einigen Ländern getroffenen Regelungen zur Zuständigkeit der Einheitli-
chen Ansprechpartner63 beziehen sich auf den gesamten Regelungskomplex der 
§§ 71a ff. VwVfG und damit auch auf die Informationspflichten, zumindest die aus 
§ 71c Abs. 1 VwVfG. Lediglich in Rheinland-Pfalz findet sich eine spezielle Vorga-
be. Da die Einheitlichen Ansprechpartner ohnehin verpflichtet sind, verbandsebe-
nenübergreifende Informationen zu erteilen64, ist eine Differenzierung nach örtli-
chen und sachlichen Zuständigkeiten in diesem Kontext ohnehin nicht zweckmä-
ßig. Daher normiert § 2 Abs. 2 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz: 

Sind ausschließlich Informationspflichten zu erfüllen, so ist der einheitliche 
Ansprechpartner örtlich zuständig, bei dem die entsprechende Anfrage zuerst 
eingeht. 

 
63 Ausführlich Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276 ff.). 
64 Schulz, in diesem Band, S. 27 (42 f.). 
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XI. Gebühren 
Nahezu alle EA-Gesetze der Länder enthalten das Recht der Einheitlichen An-
sprechpartner, für ihre Amtshandlungen Gebühren zu erheben. Zumal keine Ein-
schränkungen ersichtlich sind, ließe sich darunter auch die Erfüllung der Informa-
tionspflichten aus § 71c Abs. 1 DLR subsumieren. Allerdings steht einer solchen 
Auslegung der Umstand entgegen, dass die allgemeinen Informationen nach Art. 7 
Abs. 1 DLR als „mündliche und einfache schriftliche Auskünfte“ anzusehen sind65,
bei denen in der Regel keine Gebühren erhoben werden. Anders stellt sich dies bei 
den Informationsverpflichtungen der zuständigen Behörden dar, bei denen im 
Einzelfall eine Gebühr erhoben werden kann, deren Rechtsgrundlage sich aber 
nicht in den EA-Gesetzen, sondern im allgemeinen Gebührenrecht des jeweiligen 
Landes findet. 

F. Fazit 

Die tatsächliche und rechtliche Umsetzung der Informationsverpflichtungen aus 
Art. 7 DLR kann sachgerecht nur gelingen, wenn verbandsebenenübergreifende 
Wissens- und Informationsmanagementsysteme etabliert werden. Dieser Aspekt 
der Richtlinie rückte allerdings angesichts der einseitigen Ausrichtung der Diskussi-
on auf die Verortung der Einheitlichen Ansprechpartner und andere (vermeintlich) 
vordringliche Fragestellungen in den Hintergrund. Zudem ging man offensichtlich 
davon aus, diese Vorgaben der EU durch Rückgriff auf bestehende Portallösungen 
o.ä. zufriedenstellend umsetzen zu können. Dieser Umstand ist jedoch aus mehre-
ren Gründen besonders misslich: Einerseits besitzt ein ebenenübergreifendes Wis-
sensmanagement im Sinne eines Basisdienstes auch für andere Projekte Relevanz 
und hätte daher die Erschließung von Synergien ermöglichen können. Andererseits 
hätte in Form der Erstellung von Prozessregistern o.ä. Prozessoptimierung betrie-
ben werden können. Schließlich wäre ein solches System nicht nur für die Umset-
zung des Art. 7 DLR einsetzbar gewesen, zumal ein Einheitlicher Ansprechpartner 
ohne Kenntnisse der zuständigen Behörden, des Ablauf des Verfahrens in groben 
Zügen und der Rechtsgrundlagen überhaupt nicht in der Lage ist, seine Funktionen 
sachgerecht zu erfüllen.  

Gerade im ebenenübergreifenden Kontext gewinnen bei der Realisierung eines 
Systems aus Leistungsverzeichnis, Zuständigkeitsfinder o.ä. auch Fragen der Haf-
tung, der Aktualisierungs- und Pflegeverantwortung an Bedeutung. Diese sind aber 
nicht unter Rückgriff auf bereits bestehende – meist auf den eigenen Bereich be-
grenzte – Portale oder vergleichbare Angebote zu lösen, erfordern sie doch ggf. 
rechtliche Anpassungen, zumindest aber den Abschluss umfangreicher Kooperati-
onsvereinbarungen, die auch diese Fragen adressieren. Die landesrechtlichen Konk-
retisierungen enthalten insoweit, bspw. auch in Form der Ausgestaltung eines Wis-

 
65 Schulz, in diesem Band, S. 27 (78 f.). 
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sensmanagement-Systems als von Land und Kommunen gemeinsam realisierter 
und genutzter Basisdienst66, richtige Ansätze. Allerdings ist auch hier eine – im 
Kontext des Art. 7 Abs. 1 DLR nicht richtlinienkonforme – Begrenzung auf die 
eigene (Landes-)Verbandskompetenz festzustellen. Perspektivisch wird auch ein 
länderübergreifender Informationsaustausch realisiert werden. Inwieweit der neue 
Art. 91c GG67 hier geeignet ist, Abhilfe zu schaffen, erscheint fraglich. Vielmehr 
wird durch Verwaltungsabkommen eine Versorgung der einheitlichen Stellen mit 
den relevanten Informationen, bspw. durch einen Zugriff auf die Informationspor-
tale der anderen Länder, sicherzustellen sein. 

 

66 Bspw. in Schleswig-Holstein; vgl. zum dortigen E-Government-Gesetz (GVOBl 2009, 398) 
Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 

67 BGBl I 2009, 2248; speziell zu Art. 91c GG s. Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., NVwZ 2009, 
1128 ff.; ders., in: Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 337 ff.; 
Schallbruch/Städler, CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; Henneke, Der Landkreis, 
2009, 223 ff.; s. auch Suerbaum, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), Beck’scher Online Kommentar 
zum Grundgesetz (Stand: 15.07.2009), Art. 91c Rn. 9 ff. 
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A. Einleitung 

Neben verfahrensrechtlichen Anforderungen verlangt die EU-Dienstleistungs-
richtlinie (DLR1) auch eine Anpassung des materiellen Wirtschaftsverwaltungs-
rechts. Im Rahmen des sog. Normenscreening2 war dabei das gesamte existierende 
nationale Recht auf seine Vereinbarkeit mit den Richtlinienvorgaben zu überprüfen 
und ggf. anzupassen. Die Verpflichtung zum Normenscreening trifft dabei jede 
rechtsetzende Körperschaft für ihren eigenen Bereich – d.h. neben Bund und Län-
dern vor allem auch die kommunale Ebene. Die Richtlinie differenziert hinsichtlich 

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36.; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – 
Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 

2 Zum Normenscreening Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (24 ff.); Cornils, in: Schlach-
ter/Ohler (Fn. 1), Art. 39 Rn. 6 ff.; zum rechtlichen Gehalt dieser Notifizierungspflicht Kla-
mert, DVBl 2008, 829 ff.; s. auch Meschkank, DÖD 2008, 165 ff. 
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der Einschränkungsmöglichkeiten des Empfangsstaates zwischen der Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit. Beide Regelungskomplexe dienen jedoch primär 
der Beseitigung präventiver Genehmigungs-, Mitteilungs- und Anzeigepflichten 
zugunsten einer effektiven repressiven Kontrolle in geteilter Verantwortlichkeit 
zwischen Niederlassungs- und Empfangsstaat3 in einem europäischen Behörden-
netzwerk4. Weiterhin ist vor allem die Anerkennung gleichwertiger Berufsabschlüs-
se des europäischen Auslands sicherzustellen; zudem enthält die Richtlinie bspw. 
auch Vorgaben zum Gebührenrecht (Art. 13 Abs. 2 DLR) und zur Geltungsreich-
weite von (ausnahmsweise) zulässigen Genehmigungen (Art. 10 Abs. 4 DLR5). 
Schließlich sind aufgrund der Regelungssystematik der §§ 71a ff. und § 42a VwVfG 
auch das Verfahren über die einheitliche Stelle und die Genehmigungsfiktion vom 
Fachgesetzgeber anzuordnen6.

B. Vorgaben für das Wirtschaftsverwaltungsrecht 

1. Vorgaben zum Verwaltungsverfahren 
Die Richtlinienvorgaben zur Vereinfachung von Genehmigungsverfahren bean-
spruchen für Niederlassungs- und Dienstleistungssachverhalte gleichermaßen Gel-
tung. Zunächst wird in Art. 5 Abs. 1 DLR eine kaum justiziable7 allgemeine Verein-
fachungsverpflichtung statuiert. Es ist jedoch bspw. darauf zu achten, dass keine 
vermeidbaren Zeitverzögerungen auftreten oder ausländische Anbieter durch die 
Gestaltung des Verfahrensablaufs oder von Formularen von der Antragstellung 
abgehalten werden. Soweit gesetzliche Vorgaben dies begünstigen, wäre im Rah-
 
3 Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 ff. 
4 Zur Verrechtlichung des Netzwerkgedankens Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 (228 ff.); 

ders.; in: Leible (Hrsg.), Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 43 (71 f.); ders., 
Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008, S. 10 ff.; vgl. auch Peters, Elemente einer Theorie der 
Verfassung Europas, 2001, S. 215 ff.; Schuppert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voß-
kuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2006, § 16 Rn. 134 ff.; Sydow, Verwaltungs-
kooperation in der Europäischen Union, 2004, S. 78 ff.; Wettner, Die Amtshilfe im Europäi-
schen Verwaltungsrecht, 2005, S. 289 ff.; Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff. Allgemein zum 
Netzwerkgedanken Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, 3. Aufl. 2006; unter verschie-
denen juristischen Perspektiven die Beiträge in: Boysen u. a. (Hrsg.), Netzwerke, 2008; eine 
rechts- und verwaltungswissenschaftliche Weiterentwicklung des Netzwerkgedankens am 
Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie findet sich bei Schliesky, in ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 ff.; 
s. auch Siegfried, VM 2007, 171 ff.; Schuppan, eGov Präsenz 2/2009, 34 ff.; ders., VM 2009, 
293 ff.; aus historischer und grundlegender Perspektive Schliesky, Von der organischen Ver-
waltung Lorenz von Steins zur Netzwerkverwaltung im Europäischen Verwaltungsbund, 
2009; ders., DÖV 2009, 641 ff. 

5 Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 ff. 
6 Zur Kritik an dieser Regelungssystematik Windoffer, DÖV 2008, 797 (798 f.); Schulz, NdsVBl 

2009, 97 (99); s. auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (265 ff.). 
7 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (14 f); ähnlich Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler 

(Fn. 1), Art. 5 Rn. 3. 
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men des Normenscreenings eine Anpassung vorzunehmen, ansonsten ist diese 
Vorgabe vor allem an die Verwaltungspraxis adressiert8. Zum Nachweis der Quali-
fikation darf nicht verlangt werden, dass Dokumente eines anderen Mitgliedstaates 
im Original, in beglaubigter Kopie oder in beglaubigter Übersetzung vorgelegt 
werden (Art. 5 Abs. 3 DLR). Zudem ist bei dienstleistungsspezifischen Formalitä-
ten eine Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner i.S.d. 
Art. 6 DLR sicherzustellen9 – dieser muss darüber hinaus gem. Art. 7 Abs. 1 DLR 
bspw. über Anforderungen, insbesondere über die Verfahren und Formalitäten für 
die Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten informieren und An-
gaben über die zuständigen Behörden zur Verfügung stellen, um eine direkte Kon-
taktaufnahme mit diesen zu ermöglichen10.

2. Vorgaben für Niederlassungssachverhalte 
Gem. Art. 9 Abs. 1 DLR darf eine präventive Genehmigung überhaupt nur errich-
tet werden, wenn die Genehmigungsregelungen für den betreffenden Dienstleis-
tungserbringer nicht diskriminierend und durch zwingende Gründe des Allgemein-
interesses gerechtfertigt sind und das angestrebte Ziel nicht durch ein milderes 
Mittel erreicht werden kann, insbesondere weil eine nachträgliche Kontrolle in-
effektiv wäre. Die Anforderungen an die Kriterien, von denen die Genehmigungs-
erteilung abhängig gemacht werden kann, sind in Art. 10 Abs. 1 und 2 DLR näher 
konkretisiert. Diese müssen eine willkürliche Ausübung des Ermessens der zustän-
digen Behörden verhindern; vor allem nicht diskriminierend, klar, unzweideutig, 
objektiv, im Voraus bekannt gemacht sowie transparent und zugänglich sein. 

Art. 10 Abs. 4 DLR verlangt zudem, dass eine einmal erteilte Genehmigung dem 
Dienstleistungserbringer die Aufnahme oder die Ausübung der Dienstleistungstä-
tigkeit im gesamten Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats ermöglicht, sofern nicht zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses eine Genehmigung für jede einzelne Be-
triebsstätte oder eine Beschränkung der Genehmigung auf einen bestimmten Teil 
des Hoheitsgebiets rechtfertigen11.

Art. 11 DLR sieht vor, dass die dem Dienstleistungserbringer erteilte Genehmigung 
nicht befristet werden darf. Ausnahmen sind nur zulässig, soweit die Genehmigung 
automatisch verlängert wird, lediglich von der fortbestehenden Erfüllung der An-
forderungen abhängt, die Zahl der verfügbaren Genehmigungen durch zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses begrenzt oder eine Befristung durch einen zwin-
genden Grund des Allgemeininteresses zu rechtfertigen ist12.

8 Zu den Auswirkungen auf das Verfahrensermessen i.S.d. § 10 VwVfG Korte, in: Schliesky 
(Fn. 1), Teil II, S. 57 ff. 

9 Ausführlich dazu Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitlicher Ansprechpartner für Dienst-
leister, 2007; s. auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 ff. 

10 Ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 ff., 149 ff. 
11 Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 ff. 
12 Cornils, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 11 Rn. 15 ff. 
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Aus den Regelungen des Genehmigungsverfahrens sind schließlich Art. 13 Abs. 3 
und 4 DLR hervorzuheben, die die Einführung einer Genehmigungsfiktion verlan-
gen. Genehmigungsverfahren und -formalitäten müssen sicherstellen, dass Anträge 
unverzüglich und in jedem Fall binnen einer vorab festgelegten und bekannt ge-
machten angemessenen Frist bearbeitet werden. Ist dies nicht der Fall, gilt die Ge-
nehmigung als erteilt. Diese Vorgabe wurde in § 42a VwVfG allgemein umge-
setzt13, erfordert ebenso wie das Verfahren über die einheitliche Stelle aber eine 
Anordnung im speziellen Fachrecht. Soweit keine besondere Frist festgelegt wird, 
kann auf die Regelauffangfrist des VwVfG von drei Monaten zurückgegriffen wer-
den. 

Art. 14 DLR enthält schließlich absolut unzulässige Anforderungen im Kontext 
von Niederlassungssachverhalten14. So wird den Mitgliedstaaten bspw. die Mög-
lichkeit genommen, eine Verpflichtung der Dienstleistungserbringer vorzusehen, 
eine finanzielle Sicherheit zu stellen, sich daran zu beteiligen oder eine Versiche-
rung bei einem Dienstleistungserbringer oder einer Einrichtung, die im Hoheitsge-
biet des Niederlassungsstaates ansässig ist, abzuschließen. Das Recht, Versicherun-
gen oder finanzielle Sicherheiten als solche zu verlangen, bleibt hingegen unbe-
rührt. 

3. Vorgaben für Dienstleistungssachverhalte 
Demgegenüber werden die Möglichkeiten, die bloß vorübergehende Dienstleis-
tungstätigkeit zu begrenzen, von Art. 16 ff. DLR zusätzlich beschränkt15. Anforde-
rungen16 sind überhaupt nur zulässig, soweit diese nicht gegen die Grundsätze der 
Nicht-Diskriminierung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit verstoßen. Sie 
müssen zudem mithilfe eines der in Art. 16 Abs. 3 DLR abschließend genannten 
sachlichen Gründe gerechtfertigt werden17. Dies sind die „öffentliche Ordnung“, 
„öffentliche Sicherheit“, „Gesundheit“ sowie der „Schutz der Umwelt“ – ein Rück-
griff auf weitere in der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 49 EGV bisher aner-
 
13 Durch das 4. VwVfÄndG; s. BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell,

apf 2009, 65 ff. Schulz, NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst,
DVBl 2009, 953 ff.; Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 71a Rn. 11 ff. 

14 Cornils, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 14 Rn. 4 ff. 
15 Vgl. dazu insbesondere Korte, NVwZ 2007, 501 ff.; ders., EWS 2007, 246 ff. 
16 Legaldefiniert in Art. 4 Nr. 7 DLR als alle Auflagen, Verbote, Bedingungen oder Beschrän-

kungen, die in den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten festgelegt sind 
oder sich aus der Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis, den Regeln von Berufsverbänden 
oder den kollektiven Regeln, die von Berufsvereinigungen oder sonstigen Berufsorganisatio-
nen in Ausübung ihrer Rechtsautonomie erlassen wurden, ergeben. Vereinfacht ausgedrückt 
ist somit jede auf staatliche – unmittelbare oder abgeleitete – Hoheitsgewalt zurückzuführen-
de Vorgabe für Dienstleistungstätigkeiten als Anforderung im Sinne der Richtlinie zu subsu-
mieren; s. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (80 f.). 

17 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 22; Calliess, DVBl 2007, 336 (343); 
Hatje, NJW 2007, 2357 (2362); Korte, NVwZ 2007, 501 (504 f.); Lemor, EuZW 2007, 135 
(139); Roth, VuR 2007, 161 (171 f.). 
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kannte Rechtfertigungsgründe ist nicht möglich18, insbesondere entfällt der „Ver-
braucherschutz“ als zwingender Grund des Allgemeininteresses19. Hinzu kommt, 
dass Art. 16 Abs. 2 DLR einige „negative Klassiker“20 aufzählt, eine „schwarze 
Liste“ der Anforderungen enthält21, die in jedem Fall und absolut unzulässig sind – 
also auch nicht über die Rechtfertigungsregel des Abs. 3 legitimiert werden kön-
nen22. Darunter fällt bspw. die Pflicht, im Staat der Dienstleistungserbringung eine 
Niederlassung zu unterhalten (lit. a.), bei der zuständigen Behörde eine Genehmi-
gung einzuholen (lit. b.) oder sich von der zuständigen Behörde einen besonderen 
Ausweis für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit ausstellen zu lassen (lit. e.). 
Auch die in Art. 19 DLR genannten Beschränkungen des freien Dienstleistungs-
verkehrs (lit. g.) dürfen bei vorübergehender Tätigkeit nicht normiert werden. Letz-
teres bedeutet in Verbindung mit Art. 19 lit a. DLR, dass selbst Anzeigevorbehalte 
unzulässig werden. Die „zusammengesetzte“ Norm liest sich nämlich wie folgt: 
„Die Mitgliedstaaten dürfen die Dienstleistungsfreiheit eines in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmers nicht einschränken, indem sie diesen 
der Pflicht unterwerfen, den zuständigen Behörden gegenüber eine Erklärung ab-
zugeben“23, so dass bspw. die in § 14 GewO für Gewerbetreibende niedergelegte 
Anzeigepflicht24 auch nicht wegen der gewünschten Aufrechterhaltung einer prä-
ventiven Steuerungsmöglichkeit25 gerechtfertigt werden kann26. Eine Ausnahme ist 
nur im Anwendungsbereich der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie (BQ-
RL27) zu machen, mit der Folge, dass § 8 EU/EWR-Handwerk-Verordnung28 eine 
 
18 Dazu Korte, EWS 2007, 246 (253 f.). 
19 Ohler, in: Leible (Fn. 4), S. 157 (163); Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 

Rn. 43; Korte, EWS 2007, 246 (250 f.). 
20 Korte, EWS 2007, 246 (248); Calliess, DVBl 2007, 336 (342); Günnewicht/Tiedge, WiVerw 2008, 

212 (215). 
21 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 52. 
22 So wohl die h.M.; vgl. Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 52; Roth, in: 

Leible (Fn. 4), S. 205 (215), Calliess, DVBl 2007, 336 (343); Günnewicht/Tiedge, WiVerw 2008, 
212 (215); anders Stober, WiVerw 2008, 139 (149); Heidfeld, NVwZ 2009, 1471 ff.; ausführlich 
Luch/Schulz, GewArch 2009, 184 ff. 

23 So auch Korte, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 57 (81 f.). 
24 Dazu Gliederungspunkt C. I. 2. 
25 Zur Zugehörigkeit von „Meldepflichten“ zur präventiven Wirtschaftsüberwachung Stober,

Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, 15. Aufl. 2006, S. 203 f.; Schliesky, Öffentliches 
Wirtschaftsrecht, 3. Aufl. 2008, S. 221 f. 

26 Anders – aber mit unterschiedlichen Begründungen – Stober, WiVerw 2008, 139 (149); 
Günnewicht/Tiedge, WiVerw 2008, 212 (227 f.); so wie hier Korte, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 
57 (81 f.); Luch/Schulz, GewArch 2009, 184 ff. 

27 Richtlinie 2005/36/EG v. 30.09.2005, ABl L 255, 22; zum Anwendungsbereich Kluth/Rieger,
EuZW 2005, 486 (487); s. auch Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerken-
nungsrichtlinie, 2008, S. 72 ff. 

28 Verordnung über die für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz geltenden Voraussetzungen für die Ausübung eines zulassungspflichtigen 
Handwerks v. 20.12.2007, BGBl I 2007, 3075; dazu Stork, GewArch 2008, 177 ff. 
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zulässige Anforderung i. S. d. Art. 16 DLR darstellt, da Art. 7 Abs. 1 BQ-RL als 
„widersprechende Bestimmung“ im Sinne des Art. 3 Abs. 1 DLR vorrangig ist. 

4. System geteilter Überwachungsverantwortlichkeit 
Während also bei der Niederlassungsfreiheit auch nach der Dienstleistungsrichtlinie 
grundsätzlich das Bestimmungslandprinzip Anwendung findet, kann das von 
Art. 16 DLR für die Dienstleistungsfreiheit angeordnete Konzept als „modifiziertes 
Herkunftslandprinzip“ beschrieben werden. Im Bereich dauerhafter Niederlassung 
rechtfertigt die Integration des Dienstleistungserbringers in die Rechts- und Gesell-
schaftsordnung des Aufnahmestaates eine weiterreichende Regulierung als bei bloß 
vorübergehender Tätigkeit, da hier die Beachtung zahlreicher Anforderungen die 
Übernahme grenzüberschreitender Aufträge unwirtschaftlich werden lässt und 
daher binnenmarktbeeinträchtigend wirkt. Hinsichtlich der Marktzutrittsregelungen 
im Kontext dauerhafter Niederlassung greift der primärrechtlich fundierte Grund-
satz der gegenseitigen Anerkennung29 – welcher für reglementierte Berufe in der 
Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie geradezu idealtypisch normiert ist –, 
während für das Marktverhalten das gesamte Recht des Niederlassungsstaates zur 
Anwendung kommen kann. Dieses hat sich lediglich in dem von Art. 9 ff. DLR 
beschriebenen Rahmen zu halten. Entsprechend dieser materiellen Kompetenzen 
ist die Überwachungsverantwortung ausschließlich dem Niederlassungsstaat zuge-
wiesen, auch wenn es sich um einen grenzüberschreitenden Anbieter handelt oder 
in anderen Mitgliedstaaten weitere Niederlassungen betrieben werden. 

Vor Erlass der Richtlinie traf die Verantwortung für die Überwachung grenz-
überschreitender Tätigkeiten vorwiegend die Behörden des Aufnahmestaates. Sie 
hatten die aus den primärrechtlichen Grundfreiheiten ableitbaren Garantien – 
bspw. durch die Anerkennung ausländischer Zeugnisse im Rahmen von Zulas-
sungsverfahren –, das Effektivitätsgebot und den Äquivalenzgrundsatz zu beach-
ten30. Mit dem Recht, unter Berücksichtigung des Primär- und sektorspezifischen 
Sekundärrechts, Anforderungen an die grenzüberschreitende Tätigkeit zu stellen, 
korrespondierte die Überwachungskompetenz. Lediglich bei der Überprüfung 
ausländischer Befähigungsnachweise etc. war eine Einbeziehung der Behörden des 
Niederlassungsstaates erforderlich. Mit dieser Rechtslage bricht die Dienstleis-
tungsrichtlinie nunmehr, indem sie materiell das Recht des Aufnahmestaates, An-
forderungen für vorübergehend tätige Dienstleistungserbringer zu errichten, erheb-
lich beschränkt und überwiegend nur das Recht des Niederlassungsmitgliedstaates 
für anwendbar erachtet. Dieser „Neuverteilung“ der zulässigen materiell-recht-
lichen Vorgaben entspricht das geteilte System der Überwachungsverantwortlich-
keiten31. Mit Art. 16 DLR wird im Grundsatz ein Herkunftslandprinzip beschrie-

 
29 Vgl. Ohler, in: Leible (Fn. 4), S. 157 (161 f.). 
30 Vgl. Korte, NVwZ 2007, 501 (501 f.); s. auch Günnewicht/Tiedge, WiVerw 2008, 212 (213 f.). 
31 Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 30 Rn. 1; Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 

(209), s. auch Günnewicht/Tiedge, WiVerw 2008, 212 (217 ff.). 
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ben32, zumal lediglich unter den strengen Voraussetzungen der Abs. 1 und 3 dienst-
leistungsspezifische Rechtsvorschriften des Aufnahmestaates aufrechterhalten wer-
den dürfen. Im von diesen Regelungen nicht erfassten Bereich wird die Hauptver-
antwortung dem Niederlassungsmitgliedstaat zugewiesen33; es verbleibt lediglich 
eine subsidiäre Auffangkompetenz des Aufnahmestaates aus Art. 18 DLR. Soweit 
der Niederlassungsstaat keine öffentlich-rechtlichen Standards für die betreffende 
Dienstleistung aufstellt, bleibt diese also grundsätzlich unkontrolliert34.

C. Anpassung des Bundesrechts 

Hinsichtlich der Anpassungen im Bundesrecht soll näher vor allem auf die Gewer-
beordnung, das Handwerksrecht sowie das Recht der freien Berufe eingegangen 
werden. Allerdings ist aufgrund des weiten sachlichen Anwendungsbereichs35 auch 
in zahlreichen anderen Rechtsgebieten noch Handlungsbedarf festzustellen, der 
bisher nur zum Teil „abgearbeitet“ wurde. Während bspw. das Infektionsschutz-, 
Signatur-, Sprengstoff- und Waffengesetz bereits angepasst wurden36, steht dies für das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (exemplarisch § 49 Abs. 1 Satz 1: Transportge-
nehmigung), das Umweltauditgesetz (§ 4 Abs. 3: Anforderungen an Umweltgutachter), 
das Fernunterrichtsschutzgesetz (§§ 12, 13: Zulassungspflicht für Fernlehrgänge und 
wesentliche Änderungen zugelassener Fernlehrgänge), die Eichordnung (§§ 72 f.: 
Zulassung von Instandsetzungsbetrieben), das Fahrlehrergesetz (§§ 1, 10, 24, 30: 
Fahrlehrererlaubnis, Fahrschulerlaubnis, Fahrlehrerausbildungsstätten, Seminarer-
laubnis) und das Luftverkehrsgesetz (§ 5: Zulassung als Fluglehrer)37 sowie zahlrei-
che Statistikgesetze (HwStatG, EnStatG, KoStrukStatG, AHStatG) noch aus. Ei-
nen Sonderfall bilden das Gaststätten- und Ladenschlussgesetz des Bundes, die ggf. – 
vor allem hinsichtlich des Verfahrens über die einheitliche Stelle – anzupassen 
wären, bei denen dem Bund nach der Föderalismusreform I jedoch die Regelungs-

 
32 Roth, in: Leible (Fn. 4), S. 205 (216); ders., VuR 2007, 161 (171); Schmidt-Kessel, in: Schlach-

ter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 22; Streinz/Leible, ebd., Art. 3 Rn. 11; Calliess, DVBl 2007, 336 
(344); Streinz, in: Leible (Fn. 4), S. 95 (110); Korte, NVwZ 2007, 501 (507); Günnewicht/Tiedge,
WiVerw 2008, 212 (224); anders Frenz, GewArch 2007, 98 (104). 

33 So auch Calliess, DVBl 2007, 336 (344). 
34 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 22. 
35 Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 ff. 
36 Waffen- und Sprengstoffgesetz wurden geändert durch das „Vierte Gesetz zur Änderung des 

Sprengstoffgesetzes“; BGBl I 2009, 2062; Signatur- und Infektionsschutzgesetz im Kontext 
des „Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren 
Rechtsvorschriften“; BGBl I 2009, 2091. 

37 Eine Anpassung ist erforderlich, zumal die Bereichsausnahme des Art. 2 Abs. 2 lit. d) DLR 
das Betreiben von Fahrschulen, Autovermietungen, Umzugsfirmen und Bestattungsunter-
nehmen sowie sonstige kommerzielle Angebote an Häfen, Flughäfen und Bahnhöfen nicht 
erfasst; vgl. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (69 f.). 



C. Anpassung des Bundesrechts 

179 

kompetenz fehlt38. Insoweit sind nunmehr die Länder auch für die Umsetzung der 
Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie zuständig – auch, wenn ein Landesgaststät-
tengesetz bisher nicht erlassen wurde39.

I. Gewerberecht 
Die Gewerbeordnung wurde durch das „Gesetz zur Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften“40 geändert, 
wobei der überwiegende Teil der neuen Vorschriften erst zum 28. Dezember 2009 
in Kraft tritt41. Angesichts der Querverbindungen zwischen Dienstleistungs- und 
Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie sind auch die Neuerungen durch das 
„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Gewerbe-
ordnung“, vor allem der neue § 13a GewO, zu berücksichtigen42. Allerdings ist – 
wie insgesamt im Bundes- und Landesrecht – der von der Richtlinie geforderte 
Anpassungsprozess auch im Gewerberecht noch nicht vollständig abgeschlossen. 
Es werden noch weitere materielle Anpassungen im Einzelnen, bspw. bei den auf 
die GewO gestützten Verordnungen (MaBV, VerstV u.a.), erfolgen müssen43.

Nachfolgend bleiben der neue § 6c GewO, der eine Ermächtigung der Bundesre-
gierung beinhaltet, durch Rechtsverordnung Vorschriften über Informationen, 
insbesondere deren Inhalt, Umfang sowie Art und Weise zu erlassen, die ein 
Dienstleistungserbringer den Dienstleistungsempfängern zur Verfügung zu stellen 
hat44, der neue § 36a GewO, der sich mit der öffentlichen Bestellung von Sachver-
ständigen befasst45, sowie die datenschutzrechtliche Vorgabe des § 11b GewO, die 
an anderer Stelle ausführlich behandelt wird46, ausgeblendet. 

 
38 BGBl I 2006, 2034; zu den Änderungen im Bereich des Gaststätten- und Ladenschlussrechts 

Oeter, in: Starck (Hrsg.), Föderalismusreform: Einführung, 2007, S. 35; Kluth, in: ders. (Hrsg.), 
Föderalismusreformgesetz: Einführung und Kommentierung, 2007, Art. 74 Rn. 39 ff. 

39 Dazu Gliederungspunkt D. IV. 
40 BGBl I 2009, 2091; dazu Stenger/Gerner, KommP spezial 2009, 130 ff.; Schönleiter, GewArch 

2009, 384 ff.; s. auch Heidfeld, NVwZ 2009, 1471 ff.; zu den Auswirkungen des Gesetzes auf 
die §§ 8a ff. VwVfG ausführlich Schliesky/Schulz, in diesem Band, S. 309 ff.; dies., DVBl 2010, 
i.E.; Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – Kommentar, 9. 
Aufl. 2009, § 8a Rn. 4 ff. 

41 Insoweit ist das Inkrafttreten an Art. 44 Abs. 1 DLR orientiert. Lediglich für die Informati-
onsverpflichtungen des § 6c GewO sieht Art. 5 des Gesetzes eine abweichende 
Inkrafttretensregelung (Tag nach der Verkündung) vor. 

42 BGBl I 2008, 2423; dazu Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 ff.; s. auch Schönleiter/Stenger,
GewArch 2009, 294 ff.; Schönleiter/Draxler, GewArch 2009, 19 ff. 

43 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (385). 
44 Dazu Schönleiter, GewArch 2009, 384 (387). 
45 Dazu Schönleiter, GewArch 2009, 384 (388 f.); ausführlich Bleutge, GewArch 2009, 275 ff. 
46 Schliesky/Schulz, in diesem Band, S. 309 (339). 
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1. Allgemeines 
Aufgrund des horizontalen Ansatzes der Dienstleistungs- und Berufsqualifikations-
anerkennungsrichtlinie47 führte deren Umsetzung nicht nur wie bei den Versiche-
rungsvermittlern zu einer gewissen EU-weiten Harmonisierung der rechtlichen 
Standards48, sondern erforderte in den nationalen Regelungen grundsätzliche Ände-
rungen, wie bspw. die Definitionen der Dienstleistung, des reglementierten Berufes 
oder der Niederlassung49.

Entsprechend den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie intendiert das Gesetz den 
Abbau von Hürden für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr. Die 
zentrale Änderung im Gewerberecht ist die Umsetzung des Art. 16 DLR durch § 4 
GewO n.F., der die Geltung bestimmter Zulassungs- und Anzeigepflichten für die 
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung suspendiert. Im Sinne der politi-
schen Vorgabe einer „Eins-zu-Eins-Umsetzung“ wurden (zumindest im Kontext 
der materiell-rechtlichen Vorgaben der §§ 4 und 6a GewO) die nicht in den An-
wendungsbereich der Richtlinie fallenden Bereiche des Sicherheitsrechts50, (zu 
Unrecht51) des Spielrechts sowie (ebenfalls zum Teil gemeinschaftsrechtswidrig52)
der Bereich der Finanzanlagen ausgeklammert. Demgegenüber sollen von Verfah-
rensvorgaben der Richtlinie auch deutsche Gewerbetreibende profitieren. Mit die-
ser möglichst weitgehenden Gleichbehandlung von Deutschen und EU-/EWR-
Ausländern wird eine Inländerdiskriminierung vermieden; im Übrigen dürfte dies 
auch der Zielsetzung der Richtlinie entsprechen53. Aufgrund der unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche (§ 4 GewO: nur grenzüberschreitende Sachverhalte, nur von 
der DLR erfasste Verfahren, § 6a GewO: auch Inländer, nur von der DLR erfasste 
Verfahren, § 6c GewO: auch Inländer, auch alle anderen Verfahren der GewO) ist 
eine genaue Differenzierung angezeigt. 

 
47 Vgl. zu dieser Besonderheit der Dienstleistungsrichtlinie Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 

(12 f.); Streinz/Leible, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Einleitung Rn. 27 ff.; zur Berufsqualifika-
tionsanerkennungsrichtlinie Kluth/Rieger, EuZW 2005, 486 (486 f.). 

48 Vgl. dazu Schönleiter, GewArch 2007, 265 ff.; Adjemian u.a., GewArch 2009, 137 ff.; 186 ff.; 
Reiff, VersR 2007, 717 ff.; zu datenschutzrechtlichen Aspekten des Versicherungsvermittler-
registers Schulze-Werner, GewArch 2008, 63 ff. 

49 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (384). 
50 Also vor allem die Erlaubnispflicht des § 34a GewO, die von der Bereichsausnahme des 

Art. 2 Abs. 2 lit. k) erfasst wird; vgl. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (73 f.). 
51 Zumal sich die Bereichsausnahme des Art. 2 Abs. 2 lit. h) DLR nicht auf die von der GewO 

geregelten Glücksspiele bezieht. 
52 Dies gilt zumindest für die Versicherungsvermittler, die nicht unter die Bereichsausnahme 

des Art. 2 Abs. 2 lit. b) DLR subsumiert werden können. 
53 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (385), der diesbezüglich aber Zweifel an der Kompetenz der 

EU äußert; zur einheitlichen Geltung der Richtlinienvorgaben für In- und Ausländer 
Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff. m.w.N. auch zur Gegenansicht. 
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2. § 4 GewO: Erlaubnistatbestände/Anzeigepflichten 
§ 4 GewO, die zentrale Umsetzungsvorschrift, bestimmt in seinem Abs. 1 zu-
nächst, dass die Erlaubnistatbestände der GewO für das Versteigerergewerbe 
(§ 34b Abs. 1 bis 4, 6 und 7) einschl. des Versteigerungsverbotes im Reisegewerbe 
ohne Versteigerererlaubnis (§ 57 Abs. 3), die Immobilienmakelung (§ 34c Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 n. F.), Tätigkeiten als Bauträger und Baubetreuer (§ 34c Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4) und das Reisegewerbe (§ 55 Abs. 2 und 3) im Falle der vorübergehenden Dienst-
leistungserbringung aus anderen EU-/EWR-Staaten nicht anwendbar sind. Glei-
ches gilt für die generellen Anzeigepflichten in der GewO und zwar für die Gewer-
beanzeige (§ 14), die Zuverlässigkeitsprüfung bei den sog. Vertrauensgewerben 
(§ 38), die Anzeigepflicht im Reisegewerbe (§ 55 c) und die Ankündigung für ein 
Wanderlager (§ 56a Abs. 1)54. In der Folge auch für alle Vorschriften, die auf diese 
Bestimmungen Bezug nehmen, wie bspw. §§ 15, 60c GewO oder die Straf- und 
Bußgeldtatbestände. Die Geltung ist jeweils nur suspendiert, wenn nicht ein Aus-
nahmetatbestand des Art. 2 Abs. 2 oder Art. 17 DLR55 einschlägig ist. 

a) Gemeinschaftsrechtswidrigkeit der Aufrechterhaltung der Erlaubnis-
tatbestände für Versicherungsvermittler und im Glücksspielgewerbe 

Die Aufrechterhaltung der Erlaubnistatbestände und Anzeigepflichten im Spielge-
werbe (§§ 33c ff. und die SpielV) sowie für die Versicherungsvermittler (in der 
GewO § 34d und die VersVermV) erweist sich angesichts des Umstandes, dass die 
Ausnahmen des Art. 2 Abs. 2 lit. b) und h) DLR nicht einschlägig sind56, als ge-
meinschaftsrechtswidrig. Hinsichtlich des Spielrechts sind nach der Föderalismus-
reform I jedoch die Bundesländer zuständig57, so dass – mangels eigener „Glücks-

 
54 Ausführlich Heidfeld, NVwZ 2009, 1471 ff. 
55 Zu Art. 2 Abs. 2 DLR Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (65 ff.). 
56 Hinsichtlich des Art. 2 Abs. 2 lit. b) DLR ist nämlich davon auszugehen, dass der Verweis auf 

den Anhang I der Richtlinie 2006/48/EG abschließenden Charakter besitzt, so dass die Tä-
tigkeit von Versicherungsvermittlern nicht unter die Bereichsausnahme fällt. Da diese jedoch 
auch von der Richtlinie 2002/92/EG erfasst wird, ist die Vorrangregelung des Art. 3 Abs. 1 
DLR zu beachten. Daher bleiben beispielsweise die in Umsetzung der Versicherungsvermitt-
lungsrichtlinie erlassenen materiellen Vorgaben unberührt; gleiches gilt für die Möglichkeit, 
eine Anzeigepflicht aufrecht zu erhalten. Die Abwicklung der mit der Tätigkeitsaufnahme 
verbundenen Verfahren und Formalitäten über den Einheitlichen Ansprechpartner ist dem-
gegenüber aber gemeinschaftsrechtlich verpflichtend vorgegeben. 
Art. 2 Abs. 2 lit. h) DLR greift zwar mit dem „Lotteriewesen“ eine dem Anbieten von 
Glücksspielen nach der GewO verwandte Materie auf. Allerdings nur, weil es sich um eine 
besonders regelungsintensive Rechtsmaterie handelt, in der bspw. auch in Deutschland noch 
staatliche Monopole anzutreffen sind, so dass die bestehenden Handlungsspielräume der 
Mitgliedstaaten zugunsten höherrangiger Schutzzwecke nicht durch die Vorgaben der Richt-
linie begrenzt werden sollen. Ausgehend von dieser Intention ist das – nach § 33c GewO er-
laubnispflichtige – gewerbliche Aufstellen von Geldspielgeräten gerade nicht unter die Be-
reichsausnahme zu subsumieren; vgl. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (71 f.); 
anders Krames, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 2 Rn 70. 

57 Schneider, GewArch 2009, 265 ff.; 343 ff. 
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spielgesetze“ – vergleichbar der Situation im Gaststättenrecht ggf. der Erlass spezi-
eller Ausführungsgesetze zur GewO im Kontext der Richtlinienumsetzung erfor-
derlich ist58.

b) Einschränkendes Merkmal „vorübergehend“ 
Fraglich ist, ob es sich als richtlinienkonform erweist, die präventiven Zulassungs-
pflichten lediglich bei vorübergehenden Dienstleistungen auszusetzen, zumal die 
Dienstleistungsrichtlinie – anders als das Primärrecht – eine solche Einschränkung 
nicht beinhaltet. Für die Praxis dürfte der Unterschied nicht allzu relevant werden. 
Der EuGH hat sich in seiner Judikatur zur Abgrenzung einer Dienstleistung von 
der Niederlassung zunehmend von zeitlichen Schranken entfernt59 und verstärkt 
auf die „Verwurzelung“ des Dienstleisters im Aufnahmestaat abgestellt. Entspre-
chend großzügig kann (und muss) das Merkmal „vorübergehend“ ausgelegt wer-
den60.

c) Inländerdiskriminierung  
Angesichts der Nichteinbeziehung inländischer Sachverhalte stellt die Vorschrift 
eine – wenn nicht schon gemeinschaftsrechtlich untersagte61 – zu rechtfertigende 
Inländerdiskriminierung dar. Angesichts der Unterschiede im Einzelnen – vor allem 
der Tatsache, dass ausländische Dienstleistungserbringer in der Regel einer Auf-
nahmeüberwachung durch den Niederlassungsstaat unterliegen – erweist sie sich 
jedoch, anders als hinsichtlich verfahrensrechtlicher Begünstigungen62, grundsätz-
lich als zulässig63.

d) Anzeigepflichten 
Die Suspendierung (auch) der Anzeigepflichten entspricht der Vorgabe des Art. 16 
Abs. 2 lit. g) i.V.m. Art. 19 lit a. DLR, die Anzeigevorbehalte für unzulässig er-
klärt64. Die damit einhergehende Einbuße an präventiver Steuerungsmöglichkeit ist 
hinzunehmen. Wichtig ist allerdings zwischen nicht reglementierten und reglemen-
tierten Berufen zu differenzieren. Art. 7 Abs. 1 BQ-RL ist als „widersprechende 

 
58 S. dazu auch Gliederungspunkt D. IV. 
59 Vgl. z.B. EuGH, Urt. v. 11.12.2003 – C-215/01 – „Bruno Schnitzer“, GewArch 2004, 62 ff. 

u. Urt. v. 29.04.2004 – C-171/02 –, GewArch 2004, 333 ff. 
60 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (385). 
61 Dazu ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 (42 ff.) m.w.N. 
62 Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 (53 ff.). 
63 Im Einzelfall kann sich die Rechtfertigung der Inländerdiskriminierung allerdings auch als 

mühsam erweisen, wenn in anderen Mitgliedstaaten erheblich geringere Anforderungen an 
die Ausübung der Tätigkeit gestellt werden; s. auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, 
S. 33 (52 f.). 

64 Speziell dazu Heidfeld, NVwZ 2009, 1471 ff., der die Suspendierung auch der Anzeigepflich-
ten als nicht von der Richtlinie gefordert ansieht. Auch die in Art. 16 Abs. 2 DLR genannten 
Einschränkungen könnten beim Vorliegen rechtfertigender Gründe normiert werden; vgl. 
dazu bereits Fn. 22. 
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Bestimmung“ im Sinne des Art. 3 Abs. 1 DLR für reglementierte Berufe vorrangig, 
mit der Folge, dass bspw. § 8 EU/EWR-Handwerk-Verordnung eine zulässige 
Anforderung i.S.d. Art. 16 DLR darstellt und sich die Anwendbarkeit der Anzeige-
pflichten nach der GewO für reglementierte Berufe ausschließlich nach § 13a Ge-
wO beurteilt65.

e) § 4 Abs. 2 GewO: Missbrauchstatbestand 
§ 4 Abs. 2 GewO enthält eine Regelung, um der missbräuchlichen Umgehung der 
Erlaubnis- und Anzeigenbefreiung des Abs. 1 vorzubeugen. Dies entspricht der 
Rechtsprechung des EuGH66. Allerdings muss sie aufgrund europarechtlicher Vor-
gaben als Einzelfallregelung ausgestaltet werden, d.h. die deutsche Behörde muss 
nachweisen, dass der Gewerbetreibende mit der Sitzverlagerung gerade das Ziel 
einer Umgehung verfolgt hat. Dies dürfte in der Praxis vielfach nicht einfach sein; 
letztendlich wird dem sog. Internal Market Information-System67 große Bedeutung 
zukommen, das den zuständigen Behörden die notwendigen Informationen liefert, 
um bspw. unzuverlässige Gewerbetreibende aus dem Verkehr ziehen zu können68.

f) § 4 Abs. 3 GewO: Legaldefinition Niederlassung 
§ 4 Abs. 3 GewO definiert den Begriff der Niederlassung und nimmt dabei die 
Definition des Art. 4 Nr. 5 DLR auf. Die Anwendung dieser Regelung wird in der 
Praxis von großer Relevanz sein, weil davon abhängt, ob der Gewerbetreibende in 
Ausübung seiner Dienstleistungsfreiheit die Privilegien des § 4 Abs. 1 GewO in 
Anspruch nehmen oder er sich im Fall der Niederlassung zwar auf die in seinem 
Heimatstaat bereits erlangten Berufsvoraussetzungen berufen kann, aber im Prinzip 
den gleichen Bestimmungen zur Berufsaufnahme wie ein deutscher Gewerbetrei-
bender unterliegt69. Infolge der Neufassung des § 4 GewO konnte die frühere De-
finition für eine gewerbliche Niederlassung in § 42 GewO aufgehoben werden; 
inhaltlich dürften zu der neuen Definition weitgehende Parallelen bestehen, da sich 
bereits die Auslegung des § 42 GewO a.F. verstärkt am europäische Primär- und 
Sekundärrecht sowie der Auslegung durch den EuGH orientierte70.

65 Dazu Gliederungspunkt C. I. 5. 
66 So z.B. EuGH, Urt. v. 15.12.2005 – C-151/04 u. C 152/04 –, Slg. 2005 S. I-1 1203; hierauf 

nimmt auch Erwägungsgrund 79 der Richtlinie Bezug. 
67 Zu IMI ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (298 ff.); s. auch Schlies-

ky/Schulz, in diesem Band, S. 309 (329 ff.); zu datenschutzrechtlichen Fragen von IMI Scholz,
DuD 2007, 411 ff.; Polenz, DuD 2008, 790 ff.; vgl. auch ders., DuD 2008, 49. 

68 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (385). 
69 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (385). 
70 Zu § 42 GewO a.F. Tettinger, in: ders./Wank (Hrsg.), Gewerbeordnung, 7. Aufl. 2004, § 42 

Rn. 6 ff.; Marcks, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), GewO, Loseblatt (Stand: 54. Erg-Liefe-
rung, 2009), § 42 Rn. 3 ff. 
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3. § 6a GewO: Genehmigungsfiktion  
Nach § 6a GewO gelten die Erlaubnisse zur Ausübung eines Gewerbes nach § 34b 
Abs. 1, 3, 4, § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 und § 55 Abs. 2 als erteilt, wenn die 
Behörde über einen Antrag auf Erlaubnis nicht innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach Eingang des Antrags einschließlich der vollständigen Unterlagen ent-
schieden hat71. Da es sich um eine materiell-rechtliche Regelung handelt, ist eine 
Abweichung durch Landesrecht (Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG) nicht zulässig72. Die 
Genehmigungsfiktion begünstigt aufgrund des Wortlauts nicht nur grenzüber-
schreitende Dienstleistungserbringer, sondern gilt auch für rein inländische Sach-
verhalte. Zudem wird in der Gesetzesbegründung ausdrücklich angesprochen, dass 
bei positiven Erfahrungen in der Praxis eine spätere Erweiterung auf andere Ge-
nehmigungstatbestände der GewO denkbar sei73. Auch diese Regelung erweist sich 
hinsichtlich der Erlaubnistatbestände im Spielgewerbe (§§ 33c ff. und die SpielV74)
sowie für Versicherungsvermittler (in der GewO § 34d und die VersVermV) als 
gemeinschaftsrechtswidrig75.

4. § 6b GewO: Verfahren über die einheitliche Stelle  
§ 6b GewO ermöglicht es den Ländern, den Einheitlichen Ansprechpartner für alle 
gewerberechtlichen Verfahren (auf Grundlage der GewO und den aufgrund dieser 
erlassenen Rechtsverordnungen) einzurichten. Es handelt sich um die nach der Re-
gelungssystematik der §§ 71a ff. VwVfG76 erforderliche „Transferbestimmung“77.
In Abweichung zu § 4 und § 6a GewO werden von der Vorschrift nicht nur auch 
Inländer begünstigt, der Anwendungsbereich wird zusätzlich hinsichtlich der erfass-
ten Verfahren über die Richtlinie hinaus erweitert. Da somit auch die Erlaubnistat-
bestände im Spielgewerbe (§§ 33c ff. GewO78) sowie für Versicherungsvermittler 

 
71 Zur Genehmigungsfiktion nach der Dienstleistungsrichtlinie Bernhardt, GewArch 2009, 

100 ff.; Jäde, UPR 2009, 169 ff.; Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (271 ff.); Röckinghausen,
NWVBl 2009, 464 (468 f.); Lenders, NWVBl 2009, 457 (458 ff.); s. auch Biermann, NordÖR 
2009, 377 (379 f.); Ramsauer, NordÖR 2008, 417 (422 f.); Schulz, NdsVBl 2009, 97 (103); allg. 
zu Genehmigungsfiktionen Caspar, AöR 125 (2000), 131 ff.; Guckelberger, DÖV 2010, 109 ff.; 
s. auch Ziekow, Möglichkeiten zur Verbesserung der Standortbedingungen für kleinere und 
mittlere Unternehmen durch Einführung von Genehmigungsfiktionen, 2008. 

72 Stenger/Gerner, KommP spezial 2009, 130 ff.; statt vieler zu Art. 84 Abs. 1 S. 2 GG Dittmann,
in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, 5. Aufl. 2009, Art. 84 Rn. 15 ff. 

73 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (387).  
74 Zur diesbezüglichen Regelungskompetenz bereits Gliederungspunkt C. I. 2. a). 
75 Es sei denn, es ließen sich rechtfertigende Gründe des Allgemeinsinteresses für einen Aus-

schluss der Genehmigungsfiktion anführen. 
76 Zur Kritik an dieser Regelungssystematik Windoffer, DÖV 2008, 797 (798 f.); Schulz, NdsVBl 

2009, 97 (99); s. auch Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (265 ff.). 
77 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (386). 
78 Allerdings ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass dem Bund bzgl. des Spielrechts 

eigentlich die Regelungskompetenz fehlt. Es handelt sich auch nicht um einen Fall des 
Art. 84 Abs. 1 S. 2 GG, der ein Abweichen der Länder zulässt, da diese Vorschrift zumindest 
eine materiell-rechtliche Regelungsbefugnis des Bundes verlangt. 
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(§ 34d GewO) erfasst werden, ist hinsichtlich Art. 6 DLR kein Richtlinienverstoß 
erkennbar. Zumal es sich bei § 6b GewO um eine verfahrensrechtliche Vorgabe 
handelt, steht es den Ländern frei, gem. Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG von der Bundes-
regelung abzuweichen79 – allerdings nur insoweit die Dienstleistungsrichtlinie nicht 
entgegensteht. 

5. § 13a GewO: Anzeigepflicht für reglementierte Berufe 
§ 13a GewO trifft hinsichtlich der Aufnahme von reglementierten Berufen eine 
Sonderregelung sowohl zu § 4 GewO n.F. als auch zu § 14 GewO. Nach bisheri-
gem Recht waren Erbringer reglementierter Dienstleistungen grundsätzlich ver-
pflichtet, einen Antrag auf vollen Zugang zum Beruf zu stellen, also die Erlaubnis-
tatbestände der Gewerbeordnung, des Handwerksrechts oder des der freien Berufe 
zu erfüllen. Im Vergleich zu diesem Berufszugangsverfahren stellt die Anzeige und 
die sich gegebenenfalls anschließende Unterrichtung über die Nachprüfung der 
Berufsqualifikation eine Erleichterung dar80. § 13a Abs. 2 Satz 1 GewO übernimmt 
die in Art. 5 BQ-RL vorgesehene Rechtsfolge. Schreibt das einschlägige Fachrecht 
für die betreffende Tätigkeit keine Nachprüfung der Berufsqualifikation vor, darf 
die Dienstleistung unmittelbar nach Zugang der vollständigen Anzeige erbracht 
werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 GewO erfüllt sind. 
Details des Nachprüfungsverfahrens werden von § 13a Abs. 2 Satz 3 bis 5 GewO 
geregelt81.

a) Adressaten 
§ 13a GewO wurde als nicht berufsspezifische Auffangvorschrift in die Gewerbe-
ordnung eingefügt, durch die die Anzeigepflicht für vorübergehende und gelegent-
liche, reglementierte Tätigkeiten von EU-Ausländern im Inland vorgeschrieben 
wird. Erlaubnisfreie gewerbliche Tätigkeiten oder erlaubnispflichtige, aber nicht an 
bestimmte Berufsqualifikationen gebundene gewerbliche Tätigkeiten (bspw. § 30 
GewO) werden vom Regelungsbereich der Norm nicht erfasst82. In beiden Fällen 
gilt § 4 GewO, mit der Folge, dass es weder einer Zulassung noch einer Anzeige 
bedarf. Setzt die beabsichtigte Tätigkeit eine Eintragung in die Handwerksrolle 
voraus, richtet sich das Verfahren nach der Handwerksordnung mit ihren Durch-
führungsverordnungen83. Bei nicht gewerblichen Tätigkeiten, insbesondere bei 
freiberuflicher Tätigkeit, bleibt grundsätzlich das einschlägige Berufsrecht anwend-
bar. 

 
79 Dazu Gliederungspunkt D. III. 
80 Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 (393). 
81 Dazu Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 (394 ff.). 
82 Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 (391). 
83 S. dazu Fn. 28. 
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b) Form und Inhalt der Anzeige 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 GewO besteht für den Norm-
adressaten eine Pflicht zur vorherigen und schriftlichen Anzeige seiner beabsichtig-
ten Tätigkeit bei der zuständigen öffentlichen Stelle unter Beifügung der nach 
Abs. 5 erforderlichen Unterlagen. Der aus § 14 GewO übernommene Begriff der 
Anzeige84 ist inhaltlich deckungsgleich mit dem von Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BQ-RL 
verwendeten Terminus der „Meldung“85 bzw. der Abgabe einer „Erklärung“ ge-
genüber der zuständigen Stelle i.S.d. Art. 19 lit. a) DLR. 

Der Inhalt der Anzeige wird durch § 13a Abs. 1 und 5 GewO vorgegeben. Danach 
sind zunächst diejenigen Tatsachen vollständig mitzuteilen, die zur eindeutigen 
Individualisierung des Anzeigenden und zur Prüfung der Voraussetzungen des 
§ 13a Abs. 1 GewO erforderlich sind. Zudem sind die Unterlagen nach Abs. 5 
pflichtige Bestandteile der Anzeige86.

Nach Art. 7 Abs. 1 Satz 3 BQ-RL ist die Form der Anzeige beliebig; hingegen ver-
langt § 13a Abs. 1 GewO die Schriftform der Anzeige. Nach der Begründung des 
Gesetzes soll das Erfordernis der schriftlichen Übermittlung die elektronische 
Übermittlung einschließen87. Ein anderes Verständnis wäre auch mit den Vorgaben 
der Dienstleistungsrichtlinie, die insoweit die Berufsqualifikationsanerkennungs-
richtlinie keine speziellen Regelungen enthält, und damit auch für reglementierte 
Berufe subsidiäre Anwendung findet88, unvereinbar. Die Umsetzung der Art. 6 und 
8 DLR durch § 6b GewO i.V.m. § 71a ff. VwVfG ermöglicht daher sowohl die 
Übermittlung der Anzeige nach § 13a GewO an eine einheitliche Stelle als auch in 
elektronischer Form. Rechtlich unbedenklich ist jedenfalls die mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur versehene Anzeige sowie eine Anzeige per Telefax89.

84 Zum mit der Gewerbeanzeige verfolgten Zweck ausführlich Marcks, in: Landmann/Rohmer 
(Fn. 70), § 14 Rn. 7 ff. 

85 Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 (393 f.). 
86 Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 (394). 
87 Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 (394). 
88 Maßgeblich ist insoweit Art. 3 Abs. 1 DLR („Widersprechen Bestimmungen dieser Richtlinie 

einer Bestimmung eines anderen Gemeinschaftsrechtsaktes, der spezifische Aspekte der 
Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit in bestimmten Bereichen oder be-
stimmten Berufen regelt, so hat die Bestimmung des anderen Gemeinschaftsrechtsaktes Vor-
rang und findet auf die betreffenden Bereiche oder Berufe Anwendung. Dies gilt insbesonde-
re für: […] die Richtlinie 2005/36/EG“); vgl. zur Auslegung Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 
2008, 151 (153). S. auch Lemor, EuZW 2007, 135 (136); ders., in: Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des 
Kammer- und Berufsrechts 2005, 2006, S. 381 ff. Kluth/Rieger, GewArch 2006, 1 (3) sprechen 
insoweit korrekt davon, dass die speziellen Rechtsakte die allgemeinen „ergänzen, nicht aber 
derogieren“; ähnlich Frenz, GewArch 2007, 10 (16 f.). 

89 Zum Einsatz des Tele- und Computerfaxes als „Übergangslösung“ zur fehlenden Verbrei-
tung der qualifizierten elektronischen Signatur Schulz, in diesem Band, S. 205 (216 f.). 
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6. § 13b GewO: Anerkennung von Unterlagen bei nicht reglementierten 
Berufen 

§ 13b Abs. 1 GewO dient vorrangig der Umsetzung des Art. 5 Abs. 3 DLR. Er ist 
insoweit nur einschlägig, als die betreffende Tätigkeit in den Anwendungsbereich 
der Dienstleistungsrichtlinie fällt, es sich gleichwohl aber nicht um einen reglemen-
tierten Beruf handelt, für den § 13a GewO sowohl eine vorrangige Anzeigepflicht 
als auch Vorgaben zur Anerkennung ausländischer Unterlagen enthält. 

Ausländische Nachweise über die Zuverlässigkeit und die geordneten Vermögens-
verhältnisse von Gewerbetreibenden aus einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder 
des EWR sind anzuerkennen, wenn sie eine ausreichende Beurteilung dieser beiden 
Kriterien ermöglichen. Eine weitergehende Überprüfung darf also von den deut-
schen zuständigen Stellen nicht vorgenommen werden. § 13b Abs. 2 GewO nor-
miert eine ähnliche Anerkennungs-/Nachprüfungsregelung in Umsetzung des 
Art. 23 Abs. 2 DLR für Haftpflichtversicherungen90.

§ 13b Abs. 1 GewO enthält damit sowohl eine materiell-rechtliche Regelung, sie 
gibt aber auch die datenschutzrechtliche Ermächtigung für entsprechende Abfra-
gen bei einschlägigen ausländischen Stellen, falls die Unterlagen nicht vom Antrag-
steller vorgelegt werden können91.

Obwohl Art. 5 Abs. 3 DLR normiert, dass die Mitgliedstaaten nicht verlangen dür-
fen, „dass Dokumente eines anderen Mitgliedstaates im Original, in beglaubigter 
Kopie oder in beglaubigter Übersetzung vorgelegt werden“, erhebt § 13b GewO 
dies zum Grundsatz („Dabei kann verlangt werden, dass die Unterlagen in beglau-
bigter Kopie und beglaubigter deutscher Übersetzung vorgelegt werden“). Die 
Gesetzesbegründung beruft sich auf die Ausnahmevorschrift der Richtlinie – das 
Vorliegen zwingender Gründe des Allgemeininteresses92. Die Gewerbeordnung 
verlange Nachweise der Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnisse 
nur in Fällen, in denen zwingende Gründe des Allgemeininteresses, wie des Ver-
braucherschutzes, der Betrugsvorbeugung oder der Lauterkeit des Handelsverkehrs 
dies erfordern. Es wird davon ausgegangen, dass die Behörden von der Möglich-
keit, beglaubigte Kopien oder Übersetzungen zu verlangen, nicht schematisch Ge-
brauch machen, sondern nur in Fällen, in denen die Echtheit des Dokuments oder 
Richtigkeit der Übersetzung nicht auf andere Weise erkennbar ist. Diese pauschale 
Argumentation erscheint gemeinschaftsrechtlich höchst bedenklich, zumal gerade 
der Verbraucherschutz in seiner rechtfertigenden Bedeutung durch die Richtlinie 
geschmälert wurde93. Zudem spiegelt sich diese Überlegung nicht im Wortlaut der 
neuen Regelung wider. 

 
90 Zum Spannungsverhältnis von Berufshaftpflichtregelungen und dem europäischen Binnen-

markt ausführlich Storost, GewArch 2008, 472 ff.; s. auch ders., EuZW 2009, 496 ff. 
91 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (388). 
92 BT-Drs. 16/12784, S. 15 f. 
93 Dazu bspw. Ohler, in: Leible (Fn. 4), S. 157 (163); Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), 

Art. 16 Rn. 43; Korte, EWS 2007, 246 (250 f.). 
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Durch § 13b Abs. 3 GewO wird die Anerkennung der o.g. ausländischen Unterla-
gen und Versicherungen für die Bereiche ausgeschlossen, auf die die Richtlinie 
keine Anwendung findet. In der Praxis ist dieser Ausschluss für das Bewachungs-
gewerbe wichtig, für das eine Berufshaftpflicht vorgeschrieben wird und in dem 
grenzüberschreitende Dienstleistungsangebote zu erwarten sind. Die künftigen 
Erfahrungen mit ausländischen Dienstleistungserbringern werden zeigen, ob man 
diese Eingrenzung beibehalten muss oder sie im Sinne eines freieren europäischen 
Marktzuganges auch entsprechend öffnen kann94.

II. Handwerksrecht 
Die Handwerksordnung wurde zunächst mit dem 4. VwVfÄndG95 angepasst, in-
dem in § 5b HwO das Verfahren über die einheitliche Stelle in allen Verwaltungs-
verfahren und Formalitäten nach der Handwerksordnung eröffnet und in § 91a 
HwO die Möglichkeit der Zuweisung der Funktionalitäten des Einheitlichen An-
sprechpartners an die Handwerkskammern (Abs. 1a) bzw. die Beteiligung an ge-
meinsamen Einrichtungen (Abs. 2a) ermöglicht wurde96. Mit dem „Gesetz zur Um-
setzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvor-
schriften“97 folgte dann mit § 10 HwO die Genehmigungsfiktion, insbesondere für 
die Eintragung in die Handwerksrolle. 

Materiell-rechtliche Anpassungen waren im Handwerksrecht entbehrlich, zumal 
eine Anpassung des deutschen Handwerksrechts an europäische Vorgaben bereits 
im Zuge der Umsetzung der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie und durch 
die Neufassung der EU/EWR-Handwerk-Verordnung98 vorgenommen wurden. 

III. Recht der freien Berufe 
Im Recht der freien Berufe wurde auf Bundesebene ebenfalls die Teilhabe der 
Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammern an den Aufgaben des Einheitlichen 
Ansprechpartners ermöglicht (vgl. § 73a BRAO, § 76 Abs. 7 StBerG99). 

 
94 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (387). 
95 BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell, apf 2009, 65 ff. Schulz,

NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst, DVBl 2009, 953 ff.; Huck,
in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 13), § 71a Rn. 11 ff.; speziell zum nordrhein-westfälischen 
Landesrecht Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 ff. 

96 Vgl. auch Jahn, GewArch 2009, 177 ff. Ein Anwendungsbeispiel ist die Anstalt „Einheitlicher 
Ansprechpartner Schleswig-Holstein“ in gemeinsamer Trägerschaft von Land, Kommunen, 
Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern; dazu Luch/Schulz, Die Ge-
meinde SH 2008, 118 ff.; Schulz, DÖV 2008, 1028 ff.; Schliesky/Schulz, innovative Verwaltung 
7-8/2008, 11 (12 f.). 

97 BGBl I 2009, 2091; vgl. bereits die Nachweise in Fn. 40. 
98 BGBl I 2007, 3075; dazu Stork, GewArch 2008, 177 ff. 
99 Ebenfalls eingefügt durch das 4. VwVfÄndG; BGBl I 2008, 2418. 
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Die Abwicklung der jeweiligen berufsspezifischen Verfahren im Sinne der Dienst-
leistungsrichtlinie (über Einheitliche Ansprechpartner, in elektronischer Form etc.) 
ergibt sich aus § 164a Abs. 1 StBerG100 und soll durch den allgemeinen Verweis auf 
das Verwaltungsverfahrensrecht aus § 32 Abs. 1 BRAO resultieren. Ob § 32 BRAO 
allerdings ausreichend ist, erscheint fraglich, da § 71a Abs. 1 VwVfG eine Anord-
nung des besonderen Verfahrens durch den Fachgesetzgeber und nicht lediglich die 
allgemeine Bezugnahme auf das gesamte VwVfG erfordert. Im Zusammenhang 
mit der Änderung der BRAO wurde auch das Rechtsdienstleistungsgesetz ergänzt. 
§ 13 Abs. 1 RDG sieht nunmehr vor, dass das Registrierungsverfahren auch über 
eine einheitliche Stelle nach den §§ 71a ff. VwVfG abgewickelt werden kann101.

Durch das „Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht 
und in weiteren Rechtsvorschriften“102 wurde auch die Wirtschaftsprüferordnung 
um die Anordnung des besonderen Verfahrens über eine einheitliche Stelle i.S.d. 
§§ 71a ff. VwVfG ergänzt (§ 4a WiPrO).  

D. Landesrechtliche Anpassungen 

In der Regel wurden die materiell-rechtlichen Anpassungen der Landesgesetzgeber 
mit den für die Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners erforderlichen ge-
setzgeberischen Maßnahmen103 in einem Artikelgesetz zusammengefasst. Inhaltlich 
betreffen die Änderungen auf der Landesebene ähnliche Konstellationen wie bun-
desrechtlich in der GewO, vor allem waren Berufsausübungsregeln (bspw. das 
Recht, bestimmte Berufsbezeichnungen zu führen) und Zulassungsverfahren im 
Bereich der freien Berufe oder sonstiger Dienstleistungen (zumindest) für die vo-
rübergehende Dienstleistungserbringung anzupassen. Neben den Rechtsgebieten, 
deren Betroffenheit von der Dienstleistungsrichtlinie recht früh absehbar war, 
führte ein konsequentes Normenscreening zu Ergebnissen, die zunächst verwun-
dern. Bspw. wurde in einigen Bundesländern im Zuge der Richtlinienumsetzung 
auch das Landesverfassungsgerichtsgesetz angepasst, soweit die Vertretungsberech-
tigung auf Personen mit Lehrbefugnissen an „deutschen Hochschulen“ beschränkt 
war104. Angesichts der Fülle der gesetzlichen Änderungen kann nachfolgend nur ein 

 
100 Zur fehlenden Anpassung der Parallelverfahrensordnungen an das VwVfG im Kontext der 

europäischen Amtshilfe Schliesky/Schulz, in diesem Band, S. 309 (316 ff.); zu den Anpassun-
gen im Fachrecht der Kammern auch Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 13), § 71a 
Rn. 20 ff. 

101 Geändert durch das „Gesetz zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und nota-
riellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur 
Änderung sonstiger Vorschriften“; BGBl I 2009, 2449; allgemein zu § 13 RDG Kleine-Cosack,
Rechtsdienstleistungsgesetz, 2. Aufl. 2008, § 13 Rn. 4 ff. 

102 BGBl I 2009, 2091; vgl. bereits die Nachweise in Fn. 40. 
103 Dazu ausführlich Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276 ff.). 
104 Exemplarisch § 15 des Landesgesetz über den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz; 

geändert durch das „Gesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichts-
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Überblick über die typischerweise betroffenen Rechtsmaterien gegeben und anhand 
einiger exemplarisch ausgewählter Bereiche die Richtlinienkonformität, weiterge-
hender Änderungsbedarf oder ähnliches aufgezeigt werden105.

I. Typischerweise betroffene Materien 
In nahezu allen Bundesländern wurde eine Anpassung des Schulgesetzes hinsichtlich 
der Ergänzungsschulen bzw. der Schulen in freier Trägerschaft vorgenommen106.
Die Zulassungsvoraussetzungen blieben nahezu unverändert – angesichts der Be-
sonderheiten der Materie, die zumindest eine Nähe zu den nach Art. 2 Abs. 2 lit. i) 
DLR ausgenommenen hoheitlichen Tätigkeiten aufweist107, und dem Umstand, 
dass immer Niederlassungssachverhalte betroffen sind, kann dieses Vorgehen ge-
rechtfertigt werden. Angeordnet wurden in der Regel hingegen das Verfahren über 
die einheitliche Stelle sowie die Genehmigungsfiktion. Auch der Verzicht auf die 
Genehmigungsfiktion erweist sich als richtlinienkonform, zumal die Durchführung 
eines ordnungsgemäßen Genehmigungsverfahrens zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Schüler erforderlich erscheint. Angepasst wurden bspw. auch das Lan-
desjugendhilfegesetz108, die Vorgaben über die Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise 
für Lehrer109 und der Träger für die Durchführung von Bildungsveranstaltungen110.

Thematisch eine ähnliche Materie betreffen auch die Hochschulgesetze und die Vorga-
ben zur Anerkennung von Berufsakademien111. Auch hier wurde in Ausnahme zu 
Art. 13 Abs. 4 DLR auf die Einführung einer Genehmigungsfiktion verzichtet. 
Gleiches gilt für die staatliche Anerkennung als Weiterbildungsstelle in Gesundheits- und 
Sozialfachberufen112 sowie die Akkreditierung von Fortbildungsangeboten nach den 
Lehrerbildungsgesetzen einiger Länder. 

 
hof“ als Art. 1 des „Zweiten Landesgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt“; GVBl 2009, 358. 

105 Die Angaben in den Fußnoten erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da über-
wiegend nur mit Entwurfsfassungen der Änderungsgesetze gearbeitet werden konnte und 
zum Teil keine offiziellen Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich waren; Überblick über 
die Rechtsänderungen im thüringischen Landesrecht bei Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 
265 ff. 

106 Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Berlin; s. zu den Auswirkungen auf das Privatschulrecht 
auch Korte/Dingemann, RdJB 2009, 380 ff. 

107 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (72). 
108 Sachsen. 
109 Sachsen. 
110 Hessen. 
111 Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen-Anhalt. 
112 Schleswig-Holstein, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Brandenburg, 

Saarland, Rheinland-Pfalz, Berlin; s. zu den Auswirkungen auf soziale Dienstleistungen auch 
Rixen, ZESAR 2010, 5 ff. 
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In den Landespressegesetzen113 wurde das zum Teil bisher enthaltene Gebot, dass der 
verantwortliche Redakteur seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben muss, beseitigt und so dem allgemeinen Diskriminierungsgebot 
Rechnung getragen. 

Aus dem Recht der freien Berufe sind die Architekten-114, Ingenieur-115 bzw. Ingenieur-
kammer-116 sowie Heilberufegsetze der Länder zu nennen117. Jeweils wurde eine mate-
riell-rechtliche Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen vorgenommen, wobei 
neben einer Anerkennung gleichwertiger Diplome, Berufsabschlüsse etc. aus ande-
ren Mitgliedstaaten zur Umsetzung des Art. 10 Abs. 4 DLR auch die Gleichstellung 
von Eintragungen bspw. in den Architektengesetzen anderer Bundesländer zu 
normieren war118. Formell-rechtlich wurde das Verfahren über die einheitliche 
Stelle sowie die Genehmigungsfiktion angeordnet. Die Anpassungen in den 
Heilberufegesetzen beziehen sich aufgrund des Ausschlusses des Art. 2 Abs. 2 lit f.) 
DLR nur auf den Bereich der Tierärzte119. Zum Teil sehen die Gesetze über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst weitere Anzeigepflichten vor, die sich neben Ärzten und an-
deren ausgenommenen Gesundheitsdienstleistungen aber zum Teil auch auf Tier-
ärzte und selbständige Desinfektoren beziehen und insoweit angepasst wurden120.

Auch die Anerkennungsverfahren für staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker können nun-
mehr ebenfalls über einen Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden – die 
Geltung der Genehmigungsfiktion wurde in den meisten Bundesländern allerdings 
nicht aufgerufen. In einigen Bundesländern finden sich auch Vorgaben zur Aner-
kennung von Diplom-Sozialarbeitern, Diplom-Sozialpädagogen und Diplom-Heilpädago-
gen121, von Sachverständigen, sachverständigen Stellen und Prüflaboren nach dem 
Wassergesetz122, auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und 
Weinbaus, der Fischerei sowie in den Ausführungsgesetzen zum Bundes-Boden-
schutzgesetz123.

Innerhalb des Umsetzungsprozesses umstritten und in den Bundesländern nicht 
einheitlich gelöst, wurde die Frage, inwieweit Dolmetscher- und Sachverständigen-
tätigkeiten in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Zum Teil wurden daher 

 
113 Schleswig-Holstein, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt. 
114 Sachsen, Hessen, Berlin, Sachsen-Anhalt. 
115 Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen; Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen-

Anhalt. 
116 Sachsen, Hessen. 
117 Schleswig-Holstein, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Berlin, Rhein-

land-Pfalz. 
118 Zu Art. 10 Abs. 4 DLR Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 ff. 
119 Zur Reichweite im Einzelnen Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (70). 
120 Sachsen. 
121 Sachsen. 
122 Sachsen. 
123 Berlin, Rheinland-Pfalz. 
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die Justizdolmetschergesetze angepasst124. In diesen Kontext sind auch die Schieds- und 
Gütestellengesetze125 und die jeweiligen Anerkennungsverfahren einzuordnen. 

Zudem wurden aufgrund der unterschiedlichen Situation der Bundesländer regio-
nalspezifische Gesetzesanpassungen erforderlich. Exemplarisch sind hier die Rege-
lungen zum Zertifizierungsverfahren nach den Hafensicherheitsgesetzen126 (in Schles-
wig-Holstein umgesetzt durch das Entfallen einer Zertifizierungspflicht für Sicher-
heitsbeauftragte bzw. Schulungseinrichtungen und Einführung von diesbezüglichen 
Mitteilungspflichten), die Fischereigesetze127 und Markscheidergesetze128.

Einige Anpassungen – bspw. der Landesnaturschutzgesetze hinsichtlich des gewerbli-
chen Sammelns von Tieren129, der Bestattungsgesetze für den Betrieb von Feuerbestat-
tungsanlagen oder gar die Erlaubnis zur Herstellung des Landessiegels130 – werden 
mangels Anwendungsfällen kaum Praxisrelevanz besitzen. Andere Anpassungen 
betrafen Gesetze und Verwaltungsverfahren, die in den übrigen Bundesländern 
schon im Kontext allgemeiner Deregulierungsbestrebungen entfallen waren – so 
bspw. das Sammlungsgesetz131. In diesen Konstellationen gerät das Aufrechterhalten 
allerdings angesichts der Situation in den anderen Bundesländern unter besonderen 
Rechtfertigungsdruck, zumal die gesetzlichen Zwecke offensichtlich auch durch 
repressive Maßnahmen – die nach der Richtlinie Vorrang genießen – zu erreichen 
sind132.

II. Anpassung des Gebührenrechts 
Enorme Praxisrelevanz besitzen die Änderungen in den Verwaltungskostengeset-
zen der Länder. Art. 13 Abs. 2 DLR normiert, dass eventuelle dem Antragsteller 
mit dem Antrag entstehende Kosten vertretbar und zu den Kosten der Genehmi-
gungsverfahren verhältnismäßig sein müssen und die Kosten der Verfahren nicht 
übersteigen dürfen133. Insoweit wird der Handlungsspielraum der Gesetzgebung 
und Verwaltungen im Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie auf das 
Kostendeckungsprinzip begrenzt. Der wirtschaftliche Wert einer Genehmigung 
kann zukünftig nicht mehr über das Äquivalenzprinzip abgeschöpft werden134. Die 

 
124 Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. 
125 Brandenburg. 
126 Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz. 
127 Schleswig-Holstein. 
128 Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Brandenburg, Saarland. 
129 Schleswig-Holstein. 
130 Hessen. 
131 Thüringen, Rheinland-Pfalz. 
132 Vor allem, weil sich einige Bundesländer (Sachsen) im Zuge der Richtlinienumsetzung zur 

Streichung dieser Verwaltungsverfahren entschieden haben. 
133 Speziell zum nordrhein-westfälischen Landesrecht Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 (469); 

Lenders, NWVBl 2009, 457 (462 f.). 
134 Zu den Grundsätzen des Gebührenrechts Wild, Die Verwaltung 39 (2006), 493 ff. 
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Länder haben diese Vorgabe einheitlich umgesetzt – entweder durch einen pau-
schalen Verweis auf vorrangige Regelungen aus europäischen Rechtsakten, die 
Dienstleistungsrichtlinie oder konkrete Regelungen. 

Soweit es an bundesrechtlichen Vorgaben zu den Kosten – bspw. von Verfahren 
nach der GewO – fehlt, beanspruchen die Regelungen der Landesgesetze auch in 
diesem Kontext Geltung. In der Regel werden Kosten nur für Anzeige- und Ge-
nehmigungsverfahren, nicht jedoch die Erfüllung der Informationsverpflichtungen 
nach Art. 7 DLR erhoben werden können135. Soweit die Gesetze zum Einheitlichen 
Ansprechpartner diesen ermächtigen, Gebühren zu erheben bzw. als autonomes 
(Satzungs-) Recht festzusetzen136, sind insoweit ebenfalls die Vorgaben der Richtli-
nie und der umsetzenden Verwaltungskostengesetze zu beachten. 

Im Kontext der Anpassung des Gebührenrechts gibt es allerdings auch noch unge-
klärte Rechtsfragen. Zum einen erscheint zweifelhaft, ob hinsichtlich der Gebühren 
eine Differenzierung zwischen grenzüberschreitenden Sachverhalten und reinen 
Inlandssachverhalten intendiert ist137. Den Formulierungen der Verwaltungskos-
tengesetze sowie den Begründungen kann diesbezüglich keine klare Aussage ent-
nommen werden. Für den Fall, dass auch Inländer profitieren sollten, wäre über-
dies bei Verfahren in kommunaler Verfahrensherrschaft zu beantworten, ob die 
daraus resultierenden Mindereinnahmen kompensiert werden müssen. Da die 
überwiegende Ansicht eine Umsetzungsverpflichtung für Inlandssachverhalte ne-
giert138, ginge die einheitliche Handhabung des Gebührenrechts über eine „Eins-

 
135 Schulz, in diesem Band, S. 27 (78 f.). 
136 Exemplarisch § 8 Abs. 1 des EA-Gesetzes Schleswig-Holstein: „Die Anstalt kann für die 

Abwicklung von Verfahren und Formalitäten Verwaltungsgebühren und Auslagen erheben. 
Diese dürfen die tatsächlich entstandenen Kosten nicht übersteigen (Kostendeckungsprin-
zip), müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten des Verfahrens stehen und 
vertretbar sein. Der Verwaltungsrat bestimmt durch Satzung die einzelnen Amtshandlungen, 
für die Verwaltungsgebühren und Auslagen erhoben werden, sowie die Gebührensätze“. 
Abs. 2 regelt darüber hinausgehend ein Gebühreninkasso durch die Anstalt Einheitlicher An-
sprechpartner, die insoweit als Shared Service Center agiert. Angesichts der Möglichkeit das 
kommunale Forderungsmanagement und ggf. sogar die Vollstreckung auf Private zu übertra-
gen, erscheint eine solche Bündelungsfunktion rechtlich – bspw. unter dem Gesichtspunkt 
des Verbots der Mischverwaltung – unbedenklich; zu Privatisierungen in diesem Bereich Röß-
ler, KKZ 2009, 73 ff.; Ganske, ZKF 2009, 97 ff.; Gern, DÖV 2009, 269 ff. Allgemein zum 
Gedanken der Shared Services Center Schütz, in: Hill (Hrsg.), Die Zukunft des öffentlichen 
Sektors, 2005, S. 23 ff.; Maier/Gebele, DVP 2007, 270 ff.; vgl. auch Schulz, One-Stop-Govern-
ment, 2006, S. 15 ff., 49 ff.; Lietz, in: Zechner (Hrsg.), E-Government – Strategien, Lösungen 
und Wirtschaftlichkeit, 2007, S. 269 ff.; zum Aspekt der Arbeitsteiligkeit in der öffentlichen 
Verwaltung ausführlich Schliesky, ZSE 6 (2008), 304 (318 ff.). 

137 So zur nordrhein-westfälischen Rechtslage Lenders, NWVBl 2009, 457 (463). 
138 Anders Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff. m.w.N. 
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zu-Eins-Umsetzung“139 hinaus und die Mehrbelastung wäre vom Landesgesetzge-
setzgeber kausal zu verantworten140.

III. Anordnung des Verfahrens über die einheitliche Stelle 
und die Genehmigungsfiktion in bundesrechtlich gere-
gelten Verfahren 

Die meisten Bundesländer ermöglichen es durch ihre Landesgesetzgebung (in der 
Regel im Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner), negativ von bundes-
rechtlichen Erweiterungen hinsichtlich der Verfahrensvorschriften (vor allem des 
Verfahrens über die einheitliche Stelle) abzuweichen sowie positiv auch bei Verfah-
ren auf bundesrechtlicher Grundlage das Verfahren über die einheitliche Stelle 
anzuordnen141. Dieses Recht ergibt sich aus Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG142.

Fraglich ist, ob sich eine diesbezügliche Ermächtigung im Landesrecht auch hin-
sichtlich der Genehmigungsfiktion des § 42a VwVfG als kompetenzkonform er-
weist143. Diese muss nämlich als materiell-rechtliche Regelung eingeordnet wer-
den144, deren Anordnung somit dem jeweiligen Bundesfachgesetzgeber überlassen 
bleibt. Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG ist insoweit nicht einschlägig. 

 
139 Dazu im Kontext der DLR Calliess, in: Koeck/Karollus (Hrsg.), The New Services Directive 

of the European Union, S. 117 (141). 
140 Zum Konnexitätsprinzip bei der Umsetzung ausgewählter Teile der Richtlinie ausführlich 

Ziekow, LKV 2009, 385 ff. 
141 Exemplarisch § 5 des EA-Gesetzes Brandenburg (GVBl 2009, 262): „Die Landesregierung 

kann, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, für Verwaltungsverfahren 
auf bundesgesetzlicher Grundlage, die dem Anwendungsbereich der Richtlinie 
2006/123/EG unterfallen, durch Rechtsverordnung die Geltung dieses Gesetzes sowie § 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg in Verbindung mit den §§ 71a 
bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes anordnen. Sofern in Bundesgesetzen das Verfah-
ren über eine einheitliche Stelle für Verwaltungsverfahren angeordnet wird, die nicht dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG unterfallen, kann die Landesregierung 
durch Rechtsverordnung davon abweichende Regelungen treffen“. 

142 Zur Neufassung des Art. 84 Abs. 1 GG durch die Föderalismusreform I Trute, in: Starck 
(Fn. 38), S. 74 ff.; Germann, in: Kluth (Fn. 38), Art. 84, 85 Rn. 26 ff. 

143 Exemplarisch § 11 EA-Gesetz Thüringen (GVOBl 2009, 592): „Die Landesregierung wird 
vorbehaltlich entgegenstehender bundesrechtlicher Regelungen ermächtigt, zur Umsetzung 
der Richtlinie 2006/123/EG auf folgenden Gebieten für Verwaltungsverfahren die Anwen-
dung der Genehmigungsfiktion nach § 42a ThürVwVfG durch Rechtsverordnung anzuord-
nen: 1. Waffen- und Sprengstoffrecht, 2. Strahlenschutzrecht, 3. Recht der Rechtsanwälte 
und der Rechtsberatung, 4. Recht der Wirtschaft, 5. Arbeitsschutzrecht, 6. Recht der Arbeits-
vermittlung, 7. Recht des Schutzes beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- 
und Pflanzengut, 8. Recht des Straßenverkehrs und des Kraftfahrwesens, 9. Recht der Ab-
fallwirtschaft, der Luftreinhaltung und der Lärmbekämpfung“. 

144 Stenger/Gerner, KommP spezial 2009, 130 ff. 
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IV. Anordnung des Verfahrens über die einheitliche Stelle in 
fortgeltenden Bundesgesetzen 

Eine weitere Besonderheit der landesrechtlichen Umsetzung resultiert ebenfalls aus 
den Änderungen durch die Föderalismusreform I. Für dienstleistungsspezifisches 
Recht, das gem. Art. 125 Abs. 1 GG fortgilt145 und von den Ländern noch nicht 
durch eigene Gesetze ersetzt wurde, stellt sich die Frage, wer und in welcher Form 
bspw. das Verfahren über die einheitliche Stelle und die Genehmigungsfiktion 
anordnet. Dem Bund fehlt aufgrund der neuen grundgesetzlichen Verteilung der 
Kompetenzen die Regelungsbefugnis, den Ländern zum Teil noch eine geeignete 
Landesnorm, in der diese Regelungen sachgerecht verortet werden können146.

Soweit die Länder bereits über ein eigenes Gaststätten- und Ladenschlussgesetz verfü-
gen147, war die Anpassung unproblematisch. So hat Thüringen sowohl das Verfah-
ren über die einheitliche Stelle als auch die Genehmigungsfiktion aufgerufen; Bran-
denburg demgegenüber auf eine Genehmigungsfiktion verzichtet. Angesichts des 
Umstandes, dass im Gaststättengewerbe zwischen den Bundesländern kaum Unter-
schiede bestehen, die eine abweichende Beurteilung des Vorliegens eines zwingen-
den Grundes des Allgemeininteresses rechtfertigen, ist die Europarechtskonformi-
tät des Ausschlusses zumindest kritisch zu hinterfragen148.

In Ländern ohne eigene Gesetze besteht die Notwendigkeit, Ausführungsgesetze 
zum fortgeltenden Bundesrecht zu schaffen. Neben dem Ladenschluss- und Gast-
stättenrecht waren dabei von den Bundesländern auch die Materien des Gewerbe-
rechts zu berücksichtigen, die noch in der GewO geregelt sind, aber nunmehr der 
Kompetenz der Bundesländer zugewiesen wurden (bspw. § 33a GewO: Schaustel-
lung von Personen149). So wurde in Hessen ein „Gesetz zur Umsetzung der Richt-
linie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt im Gewerbe- und Gaststätten-
recht“150 geschaffen, in dem das Verfahren über die einheitliche Stelle und die Ge-
nehmigungsfiktion angeordnet sowie ergänzende Regelungen zur Anerkennung 
ausländischer Unterlagen und Bescheinigungen getroffen werden. Zudem werden 

 
145 Zu Art. 125a Abs. 1 GG statt vieler Degenhart, in: Sachs (Fn. 72), Art. 125a Rn. 2. 
146 Eine vergleichbare Situation hätte in größerem Maße auftreten können, wenn sich die zum 

Teil vertretene Ansicht durchgesetzt hätte, bei der Anordnung des Verfahrens über die ein-
heitliche Stelle handele es sich um eine verfahrensrechtliche Vorgabe, für die dem Bund 
selbst bei materiell-rechtlicher Gesetzgebungskompetenz die Regelungsbefugnis fehle. 

147 Ausführlich zur Situation in Brandenburg Dürr, GewArch 2009, 286 ff.; Lehmann, GewArch 
2009, 291 ff. 

148 Zur Gaststättengenehmigung auch Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 (194 ff.). 
149 Dazu Höfling/Rixen, GewArch 2008, 1 ff.; betroffen wäre aber auch das Spielrecht, bei dem 

weder auf Bundes- noch Landesebene Anpassungen der gesetzlichen Grundlagen vorge-
nommen wurden. 

150 Auch in Hessen betrifft die Reglung hinsichtlich der Gewerbeordnung lediglich die Vorgaben 
zur Schaustellung von Personen nach § 33a GewO. 
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die Erlaubnis- und Anzeigevorbehalte des Gaststätten- und Gewerberechts für die 
vorübergehende Dienstleistungstätigkeit entsprechend § 4 GewO n.F. suspendiert. 

Soweit eigene Ladenschlussgesetze existieren, wurden diese – wie bspw. in Hessen – 
um die Möglichkeit, eine Ausnahme über die einheitliche Stelle zu beantragen, und 
die Genehmigungsfiktion erweitert. In den übrigen Bundesländern sind entspre-
chende Anpassungen der aufgrund des Ladenschlussgesetzes des Bundes erlasse-
nen Rechtsverordnungen vorzusehen. 

V. Genehmigungsfiktion  
Im Kontext der landes-, aber auch bundesrechtlichen Umsetzungsmaßnahmen 
erscheint es angebracht, auf eine Besonderheit hinsichtlich der Genehmigungsfikti-
on hinzuweisen151. Oftmals finden sich in den Gesetzesbegründungen Ausführun-
gen zu einem zwingenden Grund des Allgemeininteresses, der einen Verzicht auf 
eine Genehmigungsfiktion rechtfertigen kann. Daraus wird – fälschlicherweise – 
der Schluss gezogen, eine gesetzliche Regelung zur Entscheidungsfrist sei entbehr-
lich. Vielmehr differenziert die Richtlinie jedoch: Die Festlegung einer Bearbei-
tungs- und Entscheidungsfrist ist im Anwendungsbereich der Richtlinie immer – 
ohne Ausnahme – erforderlich; lediglich hinsichtlich der Rechtsfolge (Fiktion) 
besteht eine Rechtfertigungsmöglichkeit. Eine solche Regelung ist auch nicht we-
gen ihrer Sanktionslosigkeit als entbehrlich anzusehen, da sie dem Antragsteller 
ermöglicht, den Entscheidungszeitraum im Vorhinein abzuschätzen; von der Ver-
waltung kann aufgrund der Gesetzesbindung im Regelfall die Einhaltung der Frist 
erwartet werden. 

VI. Baurecht 
Besondere Praxisrelevanz werden voraussichtlich auch die Änderungen in den 
Landesbauordnungen haben. Es wurde fast einheitlich eine Anpassung der Vorga-
ben zur Bauvorlageberechtigung vorgenommen. Demgegenüber blieben die dienst-
leistungsspezifischen Regelungen mit Anlagenbezug unter Hinweis auf die Aus-
schlusswirkung des Erwägungsgrunds 9 unverändert – der Sonderfall der Be-
bauungspläne betrifft hingegen das Kommunalrecht152.

1. Anpassung der Bauvorlageberechtigung 
Nahezu gleichlautend wurden die Vorschriften der Landesbauordnungen zur Bau-
vorlageberechtigung angepasst. Gleiches gilt für vergleichbare Regelungen zu Prüf-, 
Zertifizierungs- und Überwachungsstellen und zum Brandschutznachweis153. Je-
weils wurde materiell die Gleichstellung ausländischer Qualifikationen, die denen 
der nach deutschem Recht Bauvorlageberechtigten entsprechen, geregelt. Formell-

 
151 Zur Genehmigungsfiktion bereits die Nachweise in Fn. 71. 
152 Dazu Gliederungspunkt E. III. 
153 Zum Prüfingenieur für Standsicherheit Steiner, BauR 2009, 172 ff. 
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rechtlich finden sich Vorgaben zum Anerkennungs- und Eintragungsverfahren. In 
diesem Zusammenhang findet sich dann auch die Anordnung des Verfahrens über 
die einheitliche Stelle und zur Genehmigungsfiktion. In der Regel wurden auch 
Regelungen zur länderübergreifenden Anerkennung eingefügt und so dem Verbot 
der Doppelprüfung und dem Gebot der bundesweiten Geltung von Genehmigun-
gen154 Rechnung getragen. 

2. Anlagenbezogene Vorgaben mit Dienstleistungsbezug 
Allerdings existieren auch anlagenbezogene Regelungen in den Landesbauordnun-
gen mit Dienstleistungsbezug, die aufgrund des Erwägungsgrundes 9155 vollständig 
vom Normenscreening und damit von den (ggf. notwendigen) Anpassungen aus-
geklammert wurden156.

Exemplarisch kann dabei auf § 15 LBauO SH bzw. vergleichbare Vorschriften in 
anderen Ländern verwiesen werden157, die das Aufstellen von Werbeanlagen regeln. 
In Abs. 1 wird zunächst der Begriff der „Anlage der Außenwerbung“ als ortsfeste 
Einrichtung definiert, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf 
Gewerbe oder Beruf dient und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar ist. 
Diese Anlagen sind gemäß Abs. 3 Satz 1 außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile unzulässig. Da kein Kontakt mit staatlichen Stellen in dieser Vor-
schrift vorgesehen ist, handelt es sich insoweit zwar nicht um ein „Verfahren“, 
jedoch um eine „Anforderung“ im Sinne der Richtlinie. Die Regelung betrifft ledig-
lich Werbemaßnahmen, weist damit keinen tätigkeitsbezogenen Inhalt auf und 
erstreckt sich ferner hinsichtlich des Adressatenkreises der Norm nicht ausschließ-
lich auf Dienstleistungserbringer, da die „Ankündigungen“ und „Anpreisungen“ 
nach § 15 Abs. 1 LBauO SH sämtliche vorstellbaren Werbemaßnahmen, also bspw. 
auch für Produkte oder Veranstaltungen von Privaten, erfassen. Die Vorschrift 
nennt jedoch selbst ausdrücklich Hinweise auf Gewerbe oder Beruf als Beispiele 
für Werbeanlagen. Ortsfeste Anlagen, die in der Anschaffung einen gewissen finan-
ziellen Aufwand erfordern, werden in der Regel gerade von Gewerbetreibenden zu 
Werbezwecken für ihre Verkaufsstätten oder Dienstleistungen genutzt. Von daher 
ist der weit überwiegend betroffene Kreis der Normadressaten im Bereich der 

 
154 Zur bundesweiten Geltung Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 ff.; zum Verbot der 

Doppelprüfung ebd., S. 175 (200 f.). 
155 Zur Auslegung ausführlich Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 ff. 
156 Gegen eine pauschale Herausnahme des Baurechts zwar Schübel-Pfister, ZfBR 2008, 242 ff. 

Ihre Ausführungen sind dennoch missverständlich, da die der Gefahrenabwehr dienenden 
standort- bzw. vorhabenbezogenen Vorschriften aus dem Anwendungsbereich generell aus-
genommen werden. „Die Dienstleistungserbringer [könnten] aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder der geordneten städtebaulichen Entwicklung [von diesen Vorgaben] nicht be-
freit sein“. Hierbei wird übersehen, dass eine Einbeziehung der entsprechenden Normen in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie nicht zwangsläufig deren Unanwendbarkeit bedeutet, 
sondern lediglich die Verpflichtung, die Anforderungen auf ihre Europarechtskonformität 
hin zu überprüfen. 

157 Dazu bereits Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (113). 
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Dienstleistungserbringer und sonstigen Gewerbetreibenden zu finden. § 15 LBauO 
SH dürfte daher dienstleistungsspezifischen Charakter haben. 

Da sich Bund und Länder aber einheitlich für eine andere Auslegungsvariante ent-
schieden haben, verwundert die Anpassung des hessischen Denkmalschutzgesetzes 
umso mehr. Hinsichtlich der nach § 16 genehmigungspflichtigen Maßnahmen 
(„Der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer ein Kulturdenkmal 
oder Teile davon zerstören oder beseitigen, an einen anderen Ort verbringen, um-
gestalten oder instandsetzen, mit Werbeanlagen versehen will“) wird sowohl das 
Verfahren über die einheitliche Stelle, als auch eine Entscheidungsfrist von drei 
Monaten angeordnet. Lediglich auf eine Genehmigungsfiktion wird „aus Gründen 
des Schutzes des nationalen Kulturgutes“ verzichtet158. Der 
dienstleistungsspefizische Charakter dieser Regelung ist zumindest nicht offensicht-
lich; vielmehr spricht die Vergleichbarkeit mit der Regelung zur Baugenehmigung 
(bspw. § 68 LBauO SH) für eine Bewertung als „Jedermann-Anforderung“159. Le-
diglich hinsichtlich der Alternative der „Werbeanlagen“ könnte auf die Argumenta-
tion zu § 15 LBauO SH zurückgegriffen werden. Aus Gründen der verstärkten 
Serviceorientierung der öffentlichen Verwaltung ist die Erweiterung zu begrüßen – 
eine konsistente Herangehensweise der Bundesländer lässt sich gerade im Bereich 
des Baurechts jedoch nicht feststellen. 

E. Kommunalrecht 

Eine Übersicht über die erforderlichen und erfolgten Änderungen im kommunalen 
Recht lässt sich nur schwer erzielen. Dies ist neben der Vielzahl selbständiger 
kommunaler Einheiten vor allen der fehlenden Transparenz im Vergleich zum 
landes- und bundesrechtlichen Gesetzgebungsprozess, also bspw. der fehlenden 
Verfügbarkeit der Informationen im Internet, sowie der kaum ausgeprägten Koor-
dinierungsmaßnahmen der Landesebene geschuldet. Da das Land Schleswig-Hol-
stein hier – in Form der Bereitstellung eines vorläufigen „repräsentativen“ 
Screeningergebnisses – einen Sonderweg beschritten hat160, soll nachfolgend eine 
Analyse der dortigen Ergebnisse erfolgen. 

I. Typischerweise betroffene Materien 
Als kommunale Satzungen, die typischerweise dienstleistungsrelevante Einzelrege-
lungen enthalten und daher ggf. den europarechtlichen Vorgaben anzupassen sind, 
wurden dabei bspw. die Satzungen über die Erhebung von Kurabgaben und 
Strandbenutzungsgebühren (aufgrund der an Beherbergungsbetriebe gerichteten 
Einziehungs- und Meldepflichten), über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen 

 
158 LT-Drs. 18/1050, S. 42. 
159 Zur Baugenehmigung Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (111). 
160 Abrufbar auf den Seiten des Finanzministeriums Schleswig-Holstein. 
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(bspw. durch die Vorgabe, die Straße durch anerkannte Fachfirmen herrichten zu 
lassen), über die Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen (wegen 
Art. 13 Abs. 2 DLR, insbesondere in Bezug auf die Gebührenbemessung, da in der 
Regel die Berücksichtigung von wirtschaftlichen Vorteilen der Sondernutzung im 
Rahmen der Gebührenentscheidung vorgesehen ist), die allgemeine Satzung über 
Verwaltungsgebühren (wegen Art. 13 Abs. 2 DLR), die Benutzungssatzung über 
den Wochenmarkt sowie die Volksfest- und Jahrmarktsatzung (da i.d.R. Anforde-
rungen i.S.d. Art. 4 Nr. 7 EU-DLR in Bezug auf die Ausübung einer selbständigen 
Tätigkeit gegen Entgelt enthalten sind) identifiziert. Gleiches gilt für die Satzung 
über Werbeanlagen und Warenautomaten (als Konkretisierung des § 15 LBO 
SH161), die Satzung über die Benutzung eines kommunalen Friedhofes162, die Be-
triebssatzung für die Feuerbestattungsanlage (da Anforderungen in Bezug auf die 
Beschaffenheit von einzuäschernden Särgen enthalten sind, die eine Konkretisie-
rung von §§ 15, 17 BestattungsG darstellen) und die Betriebssatzung des Tierfried-
hofs (mit vergleichbaren Regelungen wie die Friedhofssatzung).  

Typischerweise keinen dienstleistungsspezifischen Charakter besitzen die Satzung 
über das Anbringen von Straßennamen und Hausnummernschildern, die Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzungen, die Satzung zur Erhebung der Vergnügungssteu-
er für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (da zum nach Art. 2 
Abs. 3 DLR ausgenommenen Bereich der Steuern163 auch die zur Durchsetzung 
des Steuerrechts notwendigen Verwaltungsanforderungen wie Melde- und Anzei-
gepflichten zählen)164, die Stadtverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen 
Verkehrsflächen, die Stadtverordnung zur Bekämpfung von Ratten, Taubenfütte-
rungsverbote, die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von 
Straßen und Wegen sowie das gesamte interne Satzungsrecht (Hauptsatzung, Sat-
zungen städtischer Betriebe etc.). 

Die Satzung über Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst dürfte weitgehend 
dem Ausnahmetatbestand des Art. 2 Abs. 2 lit f) DLR unterfallen165; hinsichtlich 
der Krankentransporte erscheint dies allerdings fraglich. Die Stadtverordnung über 
den Verkehr mit Taxen sowie Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr 
mit Taxen unterfällt hingegen nicht der Ausnahme des Art. 2 Abs. 2 lit d) DLR166,
da deren Ausschlusswirkung angesichts der Intention der Bereichsausnahme, näm-
lich eine bereits von sektoralen Regelungen durchdrungene Branche nicht erneut 
regulatorisch aufzugreifen, nur eintritt, wenn eine derartige Spezialrichtlinie tatsäch-
lich bereits erlassen wurde. 

 
161 Dazu Gliederungspunkt D. VI. 2. 
162 Dazu sogleich ausführlich unter Gliederungspunkt E. II. 
163 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (77 f.). 
164 Gleiches gilt also auch für andere steuerbezogene Satzungen (Zweitwohnungssteuer, Hunde-

steuer etc.). 
165 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (70). 
166 Dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (69 f.). 
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II. Friedhofssatzung 
Die Friedhofssatzung bzw. typischerweise enthaltene Regelungen werden aufgegrif-
fen, um den im kommunalen Bereich noch bestehenden Handlungsbedarf zu illust-
rieren167. Zudem hat der Deutsche Städtetag in einem Umdruck eine Leitfassung 
einer solchen Satzung veröffentlicht, die „entsprechend der Voraussetzungen der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie auf ihre Vereinbarkeit mit dieser überprüft (Normen-
screening)“ wurde. Fraglich ist, ob damit die Diskussion um die Friedhofssatzung 
als abgeschlossen gelten kann, ob die kommunalen Gebietskörperschaften bei einer 
Orientierung an diesen Vorgaben europarechtskonform handeln oder Gefahr lau-
fen, erneut zu einer Anpassung zur Herstellung der Europarechtskonformität ge-
zwungen zu werden168.

1. Einheitlicher Ansprechpartner / Genehmigungsfiktion  
Dies gilt zunächst für die Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprech-
partner und die Genehmigungsfiktion, die in der Musterfriedhofssatzung keinerlei 
Erwähnung finden. Aufgrund der gewählten Regelungssystematik im Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Bundes und der Länder bedarf es jedoch immer einer Anord-
nung im Fachrecht. § 71a und § 42a VwVfG sprechen einheitlich von einer „An-
ordnung durch Rechtsvorschrift“, wobei dies nicht immer ein Gesetz im formellem 
Sinne verlangt, sondern eben gerade auch Verordnungen und (kommunale) Sat-
zungen erfasst169. Daher ist ein expliziter Aufruf des besonderen Verfahrenstypus 
und der Genehmigungsfiktion notwendig. Dennoch wird sich aus der gewählten 
Regelungssystematik auch bei fehlender Anpassung der Friedhofssatzungen kein 
Richtlinienverstoß ableiten lassen, da nach Ablauf der Umsetzungsfrist die Dienst-
leistungsrichtlinie selbst als Rechtvorschrift i.S.d. § 42a Abs. 1 VwVfG anzusehen 
ist, mit der Folge, dass in allen erfassten Verfahren – mangels entgegenstehender 
fachgesetzlicher Regelung –, also auch für das Verfahren nach den kommunalen 
Friedhofssatzungen, die Auffangfrist von drei Monaten Geltung beansprucht. Glei-
ches gilt für das Verfahren nach §§ 71a ff. VwVfG. 

2. Zulassungsverfahren für Gewerbetreibende (§ 7) 
Hauptkritikpunkt an der Leitfassung des Deutschen Städtetages ist jedoch das Zu-
lassungsverfahren für Gewerbetreibende auf dem Friedhof gem. § 7. 

a) Anwendbarkeit der Dienstleistungsrichtlinie 
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass keiner der Ausschlusstatbestände der Richt-
linie greift – es mithin einer vollen Überprüfung der Vorgaben bedarf. Trotz des 
engen Bezugs der geregelten Tätigkeiten mit der kommunalen Daseinsvorsorgeauf-
 
167 S. auch Schulz, KommJur 2009, 441 ff. 
168 Zur Frage, ob die Friedhofssatzungen in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, be-

reits Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (109); zur Vereinbarkeit mit Art. 10 Abs. 4 
DLR Schulz, ebd., S. 175 (198 f.). 

169 Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (266 f.). 
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gabe des Friedhofsbetriebs ist die Bereichsausnahme des Art. 17 Nr. 1 DLR nicht 
einschlägig. Weitere Dienstleistungen auf dem Friedhof, wie Gärtner- und Pflege-
dienste, werden gerade nicht in staatlicher Regie erbracht, sondern dem privaten 
Wettbewerb überantwortet. Ebenfalls greift für die vorübergehende Tätigkeit 
Art. 17 Nr. 6 DLR und die dauerhafte Niederlassung Art. 3 Abs. 1 lit. d) DLR 
nicht, da die angesprochenen Tätigkeiten einerseits nicht in Gänze reglementierte 
Berufe im Sinne der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie sind. Andererseits 
bleibt auch für reglementierte Berufe – soweit keine abschließenden Sonderrege-
lungen bestehen – das allgemeine Regime der Dienstleistungsrichtlinie anwend-
bar170.

b) Genehmigungserfordernis als solches 
Hinsichtlich des Genehmigungserfordernisses als solchem ist zwischen Niederlas-
sungs- und Dienstleistungssachverhalten zu differenzieren, da für letztere nur unter 
erschwerten Bedingungen Anforderungen aufrecht erhalten werden dürfen.  

aa) Niederlassungssachverhalte  
Vor Art. 9 DLR hat ein präventives Zulassungsverfahren nur Bestand, wenn es 
nicht diskriminierend, durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerecht-
fertigt ist und vor allem das angestrebte Ziel nicht durch ein milderes Mittel, insbe-
sondere eine nachträgliche Kontrolle, erreicht werden kann. Das Zulassungserfor-
dernis trifft In- und Ausländer gleichermaßen und ist daher nicht diskriminierend. 
Ggf. kann mit der Wahrung der Totenruhe, der Würde des Ortes und der Gewähr-
leistung von Sicherheit und Ordnung auf dem Friedhof ein rechtfertigender – 
zwingender – Grund des Allgemeininteresses gefunden werden, jedoch lässt sich 
die fehlende Gleichwertigkeit einer repressiven Kontrolle von im Einklang mit der 
Richtlinie (also Art. 14 und 15 DLR) aufrechterhaltenen Anforderungen wohl 
kaum darlegen. Angesichts der besonderen Situation eines Friedhofes – der Ruhe 
und Gestaltung des Ortes – ist eine Überwachung von Gewerbetreibenden ver-
gleichsweise einfach zu gewährleisten, zumal die Anfahrt und Ausübung der Tätig-
keit relativ leicht zur Kenntnis und ggf. zum Anlass einer repressiven Überprüfung 
genommen werden kann. Hinzu kommt Folgendes: Soweit es sich um Tätigkeiten 
handelt, die von Anlage A der HwO erfasst werden, ist es der Friedhofsverwaltung 
aufgrund des Art. 10 Abs. 3 DLR – dem Verbot der Doppelprüfung171 – versagt, 
erneut die fachliche Eignung bzw. die Gleichwertigkeit einer Qualifikation nachzu-
prüfen. Den Kommunen bleibt es demgegenüber unbenommen, für Niederlas-
sungssachverhalte Anforderungen – oder auch eine Anzeigepflicht – einzuführen 
bzw. aufrechtzuerhalten. 

 
170 S. bereits Fn. 88. 
171 Dazu Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 175 (200 f.). 
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bb) Dienstleistungssachverhalte 
Angesichts der vergleichbaren Formulierungen in Art. 9 und Art. 16 Abs. 1 DLR 
könnte man von einem Gleichlauf der zulässigen Anforderungen für Dienstleis-
tungs- und Niederlassungssachverhalte ausgehen. Allerdings schränken Art. 16 
Abs. 2 und 3 DLR die Handlungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten für die Regle-
mentierung der vorübergehenden Dienstleistungstätigkeit zusätzlich ein. Dennoch 
besteht in Richtung von Niederlassungs- zu Dienstleistungssachverhalten ein Au-
tomatismus. Wenn sich § 7 schon für Niederlassungssachverhalte nicht aufrechter-
halten lässt, gilt dies erst recht für Dienstleistungssachverhalte. Die Europarechts-
widrigkeit der präventiven Zulassung kann also bereits Art. 9 Abs. 1 DLR (bzw. 
Art. 16 Abs. 1 DLR) entnommen werden. Hinzu kommt aber, dass Art. 16 Abs. 2 
lit. b) DLR Genehmigungserfordernisse ohnehin für absolut unzulässig erachtet 
und in lit. e) die Pflicht, sich von der zuständigen Behörde einen besonderen Aus-
weis für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit ausstellen zu lassen, sanktio-
niert. 

Anforderungen – also bspw. das Erfordernis einer Berufshaftpflicht172 – lassen sich 
nur aufrechterhalten, wenn sie durch einen der in Art. 16 Abs. 3 DLR abschlie-
ßend173 genannten Gründe gerechtfertigt werden. Auch für Dienstleistungssach-
verhalte ist dies differenziert zu betrachten. Die Standsicherheit von Grabmalen 
wird man wohl der öffentlichen Sicherheit zuordnen müssen, so dass bspw. für 
Steinmetz- oder bildhauerische Tätigkeiten eine solche Anforderung statuiert wer-
den könnte, für Gärtnerarbeiten hingegen nicht. 

Anders als für niedergelassene Anbieter schließt Art. 16 lit g) i.V.m. Art. 19 lit. a) 
DLR auch die Einführung einer Anzeigepflicht aus. Die vorübergehende Erbrin-
gung von Dienstleistungen kann also nicht im Vorfeld registriert und reglementiert 
werden – die Kommunen sind darauf verwiesen, beim Bekanntwerden von Verstö-
ßen ausschließlich repressiv zu handeln. 

c) Bundesweite Geltung  
Geht man demgegenüber davon aus, dass das Genehmigungserfordernis als solches 
aufrechterhalten werden kann, stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit mit der 
Vorgabe des Art. 10 Abs. 4 DLR. Die von der Kommune X erteilte Zulassung 
nach § 7 Abs. 1 der Friedhofssatzung ermächtigt – selbst bei gleichlautenden Sat-
zungsvorschriften – nicht zur Erbringung der gleichen Dienstleistung in der Kom-
mune Y. Die Zulassung besitzt daher keine bundesweite Geltung. Eine Begrenzung 
lässt sich nur durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses rechtfertigen. An-
gesichts der Vergleichbarkeit der kommunalen Friedhöfe ist ein solcher nicht er-

 
172 Zum Spannungsverhältnis von Berufshaftpflichtregelungen und dem europäischen Binnen-

markt ausführlich Storost, GewArch 2008, 472 ff. 
173 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 16 Rn. 22; Calliess, DVBl 2007, 336 (343); 

Hatje, NJW 2007, 2357 (2362); Korte, NVwZ 2007, 501 (504 f.); Lemor, EuZW 2007, 135 
(139); Roth, VuR 2007, 161 (171 f.). 
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sichtlich. Hinzu kommt, dass bei gleichlautenden Satzungsvorgaben ohnehin eine 
Bindungswirkung der „Zweitkommune“ eintreten würde. Wegen des Verbots der 
Doppelprüfung dürften die in § 7 Abs. 2 genannten Kriterien nicht erneut geprüft 
werden. Auch die Berücksichtigung örtlicher Interessen rechtfertigt die Begrenzung 
nicht, zumal Art. 14 Nr. 5 DLR es verbietet, den Umstand zu berücksichtigen, dass 
es bereits „genug Gewerbe“ auf einem Friedhof gebe. Allein die föderale Struktur 
Deutschlands oder die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung vermögen eine 
(ungeschriebene) Ausnahme von Art. 10 Abs. 4 DLR für kommunales Ortsrecht 
nicht zu rechtfertigen174.

d) Befristung 
Für den Fall der Aufrechterhaltung des Zulassungserfordernisses als solchem stellt 
sich die in § 7 Abs. 3 der Musterfriedhofssatzung enthaltene Befristung ebenfalls als 
bedenklich dar. Vor dem Hintergrund des Art. 11 DLR kann sie nur bei einem 
rechtfertigenden zwingenden Grund des Allgemeininteresses aufrecht erhalten 
werden, zumal weder eine automatische Verlängerung beim Fortbestehen der Zu-
lassungsvoraussetzungen (Art. 11 Abs. 1 lit. a. DLR) vorgesehen noch eine Begren-
zung der Zahl der Genehmigungen (Art. 11 Abs. 1 lit. b. DLR) aufgrund zwingen-
der Allgemeininteressen ersichtlich ist. Das Fortbestehen der Zulassungsvorausset-
zungen kann bei begründeten Verdachtsmomenten repressiv geprüft werden, ohne 
dass die Sicherheit und Ordnung auf dem Friedhof einer nachhaltigen Gefährdung 
ausgesetzt wäre. Ein erneutes Zulassungsverfahren hingegen belastet die Erbringer 
von Dienstleistungen auf dem Friedhof unverhältnismäßig. 

3. Zusammenfassung 
Die Leitfassung des Deutschen Städtetages wird dem Anspruch, den Kommunen 
eine dienstleitungsrichtlinienkonforme Friedhofssatzung zur Verfügung zu stellen, 
also nicht gerecht. Für die Kommunen besteht bei einer Orientierung an dieser 
Mustersatzung die Gefahr, europarechtswidriges Satzungsrecht zu schaffen oder 
aufrechtzuerhalten. 

III. Bebauungspläne 
An dieser Stelle kann nicht ausführlich der Frage nachgegangen werden, ob und 
inwieweit Bebauungspläne dem Normenscreening unterliegen und ob sich die typi-
scherweise enthaltene Bestimmungen als richtlinienkonform erweisen. Es sei nur 
darauf hingewiesen, dass B-Pläne als gemeindliche Satzungen prinzipiell geeignete 
Gegenstände der Normenprüfung bilden, da der Begriff der „Anforderungen“ nach 
Art. 4 Nr. 7 DLR auch anlagenbezogene Regelungen erfasst. Auch Erwägungs-
grund 9 bewirkt keine pauschale Herausnahme des Bauplanungsrechts, vielmehr ist 
dieses einzubeziehen, wenn die Festsetzungen in den B-Plänen entweder speziell an 
Dienstleister gerichtet sind oder wenn sie sich zumindest typischerweise auf 

 
174 So auch Ziekow, GewArch 2007, 217 (218). 
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Dienstleister auswirken. Insbesondere Regelungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung, zur Bauweise, zur überbaubaren Grundstücksfläche und Stellung der 
Anlagen sowie zum Immissionsschutz können diese Voraussetzungen erfüllen und 
sind daher an den Vorgaben der Art. 9 ff. und 16 ff. DLR zu messen175.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der überwiegende Teil der Festsetzungen 
rechtfertigen lässt, zumal regelmäßig Niederlassungssachverhalte betroffen sein 
werden und damit das staatliche Handlungsinstrumentarium weniger intensiv ein-
geschränkt ist wie bei der vorübergehenden Dienstleistungserbringung. Planerische 
Gesichtspunkte sowie der Nachbarschutz können daher als rechtfertigende Gründe 
des Allgemeininteresses angeführt werden. 

F. Fazit 

Es ist festzustellen, dass Bund, Länder und Kommunen im Großen und Ganzen 
ihrer Prüfpflicht aus der Dienstleistungsrichtlinie nachgekommen sind und in der 
Folge nicht nur verfahrens-, sondern auch materiell-rechtliche Anpassungen vorge-
nommen haben. Aufgrund des föderalen Aufbaus der Bundesrepublik verwundern 
gewisse Inkonsistenzen in der Vorgehensweise der Länder und Kommunen nicht. 
Es ist demgegenüber vielmehr positiv hervorzuheben, dass die Chance eines koor-
dinierten Vorgehens in einigen Teilbereichen geglückt ist. Zumindest in den primär 
von der Dienstleistungsrichtlinie erfassten Bereichen wird somit wohl die (nahezu) 
fristgerechte Umsetzung der Richtlinie gelingen, die lange Zeit nicht sicher abseh-
bar war. Die mithilfe des Normenscreenings erfolgte Bestandsaufnahme birgt die 
Chance, zukünftigen Bürokratieabbau und Verfahrenserleichterungen auch in noch 
nicht erfassten Wirtschaftssektoren anzustoßen. Der großflächig angelegte Ansatz 
der Richtlinie scheint daher sein Ziel (auch) in Deutschland nicht verfehlt zu haben. 

 
175 Ausführlich Windoffer, BauR 2008, 1811 ff. 
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A. Einleitung 

Art. 8 der EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) verpflichtet die Mitgliedstaaten 
dazu, die elektronische Abwicklung dienstleistungsspezifischer Verfahren zu er-
möglichen. Diese Verpflichtung bezieht sich auf die Einheitlichen Ansprechpartner 
i.S.d. Art. 6 DLR ebenso wie auf alle zuständigen Behörden. Welche konkreten 
rechtlichen Vorgaben der Richtlinie ausdrücklich oder bspw. im Kontext der 
Elektronisierung der behördeninternen Kommunikation implizit entnommen wer-
den können, bleibt allerdings weitgehend unklar. Die nachfolgenden Ausführungen 
beschränken sich – angesichts der Tatsache, dass eine Konkretisierung an anderer 
Stelle erfolgt ist2 – auf eine kurze Zusammenfassung und widmen sich schwer-
punktmäßig den Umsetzungsmaßnahmen des Bundes und der Länder. Diese set-
zen sich – wie auch hinsichtlich der Einheitlichen Ansprechpartner3, der Informa-
tionsverpflichtungen und der Vorgaben zur europäischen Behördenzusammenar-
beit4 – sowohl aus rechtlichen Elementen als auch tatsächlichen Handlungen der ver-
antwortlichen Stellen zusammen. Rechtlich liegt der Schwerpunkt auf § 71e 
VwVfG bzw. seinen landesrechtlichen Entsprechungen, partiell auch auf Ergän-
zungen durch die Gesetze zum Einheitlichen Ansprechpartner. Im Tatsächlichen 
wurden und werden IT-Systeme konzipiert bzw. bestehende Systeme an die Be-
dürfnisse der Richtlinie angepasst. Dabei wird vor allem die Abbildung der Kom-
munikationsprozesse zwischen Dienstleistungserbringer, Einheitlichen Ansprech-
partnern und zuständigen Stellen fokussiert. 

B. E-Government und elektronische Behördenkommu-

nikation 

Art. 8 Abs. 1 DLR erlegt den Mitgliedstaaten die Verpflichtung auf, sicherzustellen, 
„dass alle Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder die Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit betreffen, problemlos aus der Ferne und elektronisch […] 
abgewickelt werden können“. So begrüßenswert diese Vorgabe ist, da sie die Funk-
tion eines Katalysators für bestehende und die Initiierung neuer E-Government-

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend Schlachter/Oh-
ler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky (Hrsg.), 
Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung – Teil I: 
Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009; speziell zu Art. 8 DLR 
Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff. 

2 Anlage B 6 des Projektberichts über die IT-Umsetzung der europäischen Dienstleistungs-
richtlinie („Blaupause“) im Rahmen von Deutschland-Online; s. auch Luch/Schulz, in: Schlies-
ky (Fn. 1), Teil II, S. 219 ff. 

3 Dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (261 ff., 292 ff.). 
4 Dazu Schliesky/Schulz, in diesem Band, S. 309 (313 ff., 329 ff.). 
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Projekte übernehmen kann5, so problematisch ist der Umstand, dass sowohl die 
Richtlinie, ihre Erwägungsgründe als auch das erläuternde Handbuch der Kommis-
sion6 eine nähere Konkretisierung weder für die (zulässigen) Anforderungen im 
Außenkontakt noch die Bedürfnisse hinsichtlich der intra- und transbehördlichen 
Prozesse zulassen.  

I. Elektronische Verfahrensabwicklung im Außenkontakt 

Die Parallelität des Art. 8 DLR zu den Einheitlichen Ansprechpartnern und Art. 6 
DLR darf nicht zu der Fehleinschätzung führen, eine elektronische Verfahrensab-
wicklung sei nur bei diesen vorzuhalten. Es besteht vielmehr ein Wahlrecht des 
Dienstleistungserbringers, ob er den Service der Einheitlichen Ansprechpartner 
nutzen möchte oder ob er sich an die ihm bekannte, weiterhin sachlich zuständige 
Behörde wendet. Dieses Verständnis ist – trotz des insoweit nicht eindeutigen 
Wortlautes7 – der Intention der Richtlinie geschuldet, wird durch einen Vergleich 
mit der gleichfalls verbindlichen englischen Fassung gestützt8 und steht im Ein-
klang mit der Auslegung des Merkmals der „Einheitlichkeit“ der Ansprechpartner 
nach Art. 6 DLR9.

Bei der Vorgabe „problemlos“ dürfte es sich – vergleichbar der von Art. 5 Abs. 1 
DLR verpflichtend vorgegebenen „Einfachheit“ eines Verwaltungsverfahrens10 –
um einen nicht voll justiziablen, weil zu unbestimmten Rechtsbegriff handeln. Al-
lerdings ist es den Mitgliedstaaten gemeinschaftsrechtlich versagt, sachlich nicht zu 
rechtfertigende Zugangshindernisse zu errichten. Die Anforderungen an Daten-
schutz und Identifizierung dürfen nicht so ausgestaltet werden, dass diese eine 
faktische Hürde darstellen. Selbst wenn national ein flächendeckendes Authentifi-
zierungssystem geschaffen werden kann (bspw. durch die zunehmende Verbreitung 

 
5 So Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (30 ff.); vgl. auch ders., Der Landkreis 2008, 135 f. 
6 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Handbuch zur Umsetzung der Dienst-

leistungsrichtlinie, 2007, S. 32 ff. 
7 „[…] über den betreffenden einheitlichen Ansprechpartner oder bei der betreffenden zustän-

digen Behörde“; im Handbuch der Kommission (Fn. 6), heißt es „Auf der Grundlage von 
Art. 8 sollten elektronische Verfahren sowohl über den einheitlichen Ansprechpartner als 
auch für direkt über die zuständigen Behörden abgewickelte Verfahren verfügbar sein“ 
(S. 33). 

8 „[...] through the relevant point of single contact and with the relevant competent authori-
ties“. 

9 Diese ist subjektiv aus Sicht des Dienstleistungserbringers zu bestimmen; vgl. Schliesky, DVBl 
2005, 887 (890); Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1214); Schliesky/Schulz, Kommune21 5/2008, 
S. 16 f.; Rauber, HGZ 2008, 118 (121). Unter subjektiver Einheitlichkeit in diesem Sinne ist 
die Zuständigkeit der gleichen Behörde, für die gesamte Dauer der Dienstleistungstätigkeit und die 
Wahrnehmung aller Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners zu verstehen; so Schliesky, in: 
ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (15 mit Fn. 58); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 
Rn. 18. 

10 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (14 f.). 
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und Akzeptanz qualifiziert elektronischer Signaturen, eine so genannte „Public Key 
Infrastructure“11, den elektronischen Identitätsnachweis12 oder die DE-Mail-Adres-
se13) bleibt vor allem fraglich, wie die Anerkennung von Identifikationssystemen 
sichergestellt werden kann, die in der EU für eine elektronische Verfahrensabwick-
lung nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaates für ausreichend erachtet wer-
den, aber gegebenenfalls nicht das bundesdeutsche Sicherheitsniveau erreichen. In 
diesem Zusammenhang wird der – angesichts der Akzeptanzprobleme geführten – 
Diskussion, ob ein „sicherer“ elektronischer Rechtsverkehr auch unterhalb der 
Schwelle qualifiziert elektronischer Signaturen gewährleistet werden kann, Auftrieb 
gegeben14. Ob die verpflichtende Nutzung von den Ländern zur Verfügung gestell-
ter Kommunikationsplattformen und Hochleistungsportale oder die „Wiederbele-
bung“ des Telefaxes ein zweckmäßiges Vorgehen sind, erscheint allerdings frag-
lich15.

„Elektronisch“ im Sinne des Art. 8 DLR muss entsprechend der Intention der 
Richtlinie und der bewusst engen Verbindung mit der Möglichkeit, dienstleistungs-
spezifische Verfahren „aus der Ferne“ abzuwickeln, als Verpflichtung verstanden 
werden, in der Regel webbasierte16 Lösungen anzubieten. Der Dienstleistungser-
bringer muss durch die nationale Umsetzung in die Lage versetzt werden, die für 
seinen Antrag erforderlichen Daten elektronisch einzugeben, die notwendigen 
Unterlagen ebenfalls elektronisch beizufügen (entweder durch direkte Übersen-
dung, die Nutzung von privat betriebenen Dokumentensafe-Systemen oder ge-
schützte behördliche Sicherheitsbereiche17) und schließlich den Antrag in rechts-
 
11 S. dazu Skrobotz, Das elektronische Verwaltungsverfahren, 2005, S. 54 ff.; vgl. Peters, CR 

2003, 68 (71 f.); Roßnagel/Hornung/Schnabel, DuD 2008, 168 (171). 
12 Nach § 10 des PAuswG n.F.; dazu ausführlich Schulz, in: Schliesky (Hrsg.), Gesetz über Per-

sonalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Kommentar, 2009, § 10 Rn. 2 ff.; 
ders., CR 2009, 267 ff.; s. auch ders., DuD 2009, 601 ff. 

13 Vgl. BR-Drs. 174/09; BT-Drs. 16/12598; zum Referentenentwurf Stach, DuD 2008, 1 ff.; 
Probst, DSB 2/2009, 16 ff.; Stach/Wappenschmidt, eGov Präsenz 2/2009, 78 ff.; s. auch Wer-
ner/Wegner, CR 2009, 310 ff.; Schallbruch, it 2009, 125 ff.; Steppling, NJW-Editorial 18/2009; 
Roßnagel u.a., DuD 2009, 728 ff.; kritisch Lapp, DuD 2009, 651 ff.; Fox, DuD 2009, 387; zur 
Authentizität elektronischer Kommunikation vor Einführung der „DE-Mail“ Kast, CR 2008, 
267 ff.; vgl. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff. 

14 In diesem Kontext sind auch aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung zur Schriftförm-
lichkeit von „einfachen“ E-Mail zu berücksichtigen, zumal die Argumentation zur elektroni-
schen Justizkommunikation unter Umständen auch auf elektronischen Verwaltungsverfahren 
übertragbar ist; vgl. insoweit FG Düsseldorf, Urt. v. 09.07.2009, 16 K 572/09 E. 

15 Dazu Gliederungspunkt E. I. 1. 
16 Erfasst werden daher auch andere elektronische Fernkontakte ohne Einsatz einer Browser- 

bzw. Html-Technologie; bspw. im Rahmen von Bankingsoftware, bei der ein Direktkontakt 
zwischen Client und Server stattfindet. 

17 Deren großflächige Etablierung ist insbesondere nicht sachgerecht, wenn der verbandsebe-
nenübergreifende Ansatz der Richtlinie sowie die Bestrebungen, privaten Daten- und Doku-
mentensafes bspw. durch das Bürgerportal-Gesetz einen Rechtsrahmen zu geben, nicht hin-
reichend berücksichtigt werden; s. dazu Gliederungspunkt E. I. 1. 
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verbindlicher Weise auf diesem Weg der zuständigen Behörde oder dem Einheitli-
chen Ansprechpartner zu übermitteln.  

II. Elektronisierung interner Behördenprozesse  

Zwar nicht ausdrücklich, jedoch implizit kann der Richtlinie auch ein – zumindest 
faktischer – Zwang zur Elektronisierung der internen Behördenkommunikation, 
insbesondere zwischen Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen Behörden 
entnommen werden. Verpflichtungsadressaten der Art. 7 und 8 DLR sind nicht 
ausschließlich die Einheitlichen Ansprechpartner, sondern auch die – bisher und 
weiterhin zuständigen – Behörden des Back-Office. Diese müssen im einge-
schränkten Umfang des Art. 7 Abs. 2 DLR Informationsdienstleistungen in elekt-
ronischer Weise erbringen18 und sind über Art. 8 Abs. 1 DLR in gleicher Weise wie 
die Einheitlichen Ansprechpartner zur Vorhaltung der technischen Voraussetzun-
gen für die elektronische Antrags- und Verfahrensbearbeitung verpflichtet. Diese 
„Doppel“-Verpflichtung führt dazu, dass sich die Umsetzung des Art. 6 DLR in 
der nationalen Verwaltung nicht ohne eine Elektronisierung der inner- und trans-
behördlichen Prozesse erreichen lassen wird19. Ein Eingriff in die Verwaltungsau-
tonomie der Mitgliedstaaten und damit eine rechtsverbindliche Vorgabe bspw. in 
der Richtlinie ist angesichts des ergebnisorientierten Ansatzes der Gemeinschaft 
nur dann gerechtfertigt, wenn ein Kontakt zum Dienstleistungserbringer als Träger 
der Grundfreiheiten besteht. Die internen Prozesse können also schon aus kompe-
tenzrechtlichen Gründen20 nicht determiniert werden – wie die Zielsetzungen der 
Richtlinie, bspw. die Erteilung einer Genehmigung innerhalb bestimmter Fristen, 
seitens der Mitgliedstaaten sichergestellt werden, bleibt daher dem Umsetzungser-
messen überlassen. Sollte ein Mitgliedstaat dies mithilfe der klassischen Verwal-
tungskommunikation und dem derzeitigen Technikeinsatz bewältigen können, 
wären aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht die Zielvorgaben verwirklicht; ein Ein-
wirken in diesen Binnenbereich der Mitgliedstaaten ist somit nicht erforderlich. 

Allerdings erscheint es nahezu ausgeschlossen, die Ziele der Richtlinie zu erreichen, 
ohne auch in der behördeninternen Kommunikation auf einen vermehrten IT-
Einsatz zu setzen. Außerdem ist es unwirtschaftlich, den Vorteil, den man bei-
spielsweise durch den elektronischen Eingang von Anträgen und Dokumenten 
beim Einheitlichen Ansprechpartner und/oder der zuständigen Stelle erhält, da-

 
18 Dazu Schulz, in diesem Band, S. 27 (56 ff.). 
19 Ziekow, LKV 2009, 385 (391); Knopp, LKRZ 2007, 251 (253); Luch/Schulz, in: Schliesky 

(Fn. 1), Teil II, S. 219 (299); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 8 Rn. 4. 
20 Die Kompetenz der EU zum Erlass der Dienstleistungsrichtlinie verneinend vor allem Scholz,

in: Bauer u.a. [Hrsg.], Wirtschaft im offenen Verfassungsstaat, Festschrift für Reiner Schmidt 
zum 70. Geburtstag, 2006, S. 169 ff.; vgl. dazu auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, 
S. 33 (41, Fn. 26); Schliesky, ebd., S. 1 (8 ff.); ders., in: Leible (Hrsg.), Die Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 43 (64 ff.); Streinz/Leible, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Ein-
leitung Rn. 25 
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durch zu konterkarieren, dass diese zum Zwecke des Austausches mit anderen 
Behörden wiederum in ein anderes Medium konvertiert werden müssen. Das Ziel, 
eine medienbruchfreie Kommunikation zu erreichen, kann angesichts der rechtlich 
verbindlichen Vorgabe des elektronischen Außenkontaktes nur in der umfassenden 
Elektronisierung aller Verwaltungsverfahren (mit Dienstleistungsbezug) bestehen. 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der beschriebene faktische Zwang zur 
Elektronisierung der trans- und innerbehördlichen Kommunikation durch die Re-
gelung des Art. 13 Abs. 4 DLR rechtlich verstärkt wird, indem die Erteilung von 
beantragten Genehmigungen ohne eine abgeschlossene behördliche Prüfung als 
„Quasi-Sanktion“ bereitsteht21. Die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren 
wird nur dann möglich sein, wenn auch die Kommunikation zwischen den Behör-
den effektiver ausgestaltet wird. Beispielsweise ermöglicht eine elektronische Ab-
wicklung des gesamten Verfahrens und die Nutzung von E-Akten oder weiterge-
hender Web 2.0-Anwendungen die kollaborative Bearbeitung eines Vorgangs durch 
unterschiedliche zu beteiligende Behörden zur gleichen Zeit und bedeutet somit 
einen Effizienzgewinn, der ohne den vermehrten Einsatz von IT-Lösungen auch 
im Verhältnis Staat/Staat ausgeschlossen wäre22.

Schließlich geht mit den Art. 28 ff. DLR23 ein faktischer Zwang zur Erstreckung 
der IT-Umsetzung der Richtlinie auf inner- und transbehördliche Vorgänge einher. 

 
21 Zur Genehmigungsfiktion Bernhardt, GewArch 2009, 100 ff.; Jäde, UPR 2009, 169 ff.; 

Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (271 ff.); Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 (468 f.); 
Lenders, NWVBl 2009, 457 (458 ff.); s. auch Biermann, NordÖR 2009, 377 (379 f.); Ramsauer,
NordÖR 2008, 417 (422 f.); Schulz, NdsVBl 2009, 97 (103); allg. zu Genehmigungsfiktionen 
Caspar, AöR 125 (2000), 131 ff.; Guckelberger, DÖV 2010, 109 ff.; s. auch Ziekow, Möglichkei-
ten zur Verbesserung der Standortbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen durch 
Einführung von Genehmigungsfiktionen, 2008. 

22 Exemplarisch Glock/Broens, VM 2008, 273 ff.; Habbel/Huber (Hrsg.), Web 2.0 für Kommu-
nen und Kommunalpolitik, 2008; s. zur Möglichkeit durch den Einsatz solcher Technologien 
die Transparenz der öffentlichen Verwaltung zu steigern, v. Lucke, VM 2009, 326 ff. Denkbar 
ist auch ein Einsatz im Internen, bspw. zur Fortschreibung einer Verwaltungsvorschrift mit-
tels eines Wikis, s. Röchert-Voigt/Gronau, in: Schumann u.a. (Hrsg.), Multikonferenz Wirt-
schaftsinformatik 2010, 2010, S. 273 f. Unter den Begriff „Web 2.0“ fallen zugleich eine Rei-
he miteinander verbundene Entwicklungen: Er bezeichnet die Interaktion der Nutzer, welche 
auf digitalen Plattformen zu neuen Formen der Zusammenarbeit und des Datenaustauschs 
zusammen finden. Das soziale Netz bezieht seine Nutzer aktiv in lebendige Wertschöp-
fungsprozesse ein – sei es durch die erleichterte Produktion eigener Inhalte, Kommentare, 
Tags oder auch nur durch die virtuelle Präsenz der Nutzer. Das Web 2.0 erlaubt es einem zu-
vor auf passiven Konsum beschränkten Publikum, zum Schöpfer vielfältiger multimedialer 
Inhalte zu werden – und stellt die Plattformen wie beispielsweise Blogs, Wikis und soziale 
Netzwerke für deren Verbreitung zur Verfügung; grundlegend O’Reilly, What is Web 2.0. De-
sign Patterns and Business Models fort he next Generation Software, 2005; ders., Web 2.0 
Compact Definition: Trying again, 2006; abrufbar unter http://oreilly.com. 

23 Grundlegend zu den Art. 28 ff. DLR Schliesky in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 ff.; Teil II, 
S. 91 ff.; ders., Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008; aus historischer und grundlegender 
Perspektive ders., Von der organischen Verwaltung Lorenz von Steins zur Netzwerkverwal-
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Wenn sich schon die Amtshilfe und der Informationsaustauch mit Behörden ande-
rer Mitgliedstaaten in elektronischer Weise vollzieht, wäre es nur schwer verständ-
lich und vor allem unwirtschaftlich, die notwendigerweise vorzuhaltenden Infra-
strukturen lediglich für diesen – in seinem Anwendungsbereich doch begrenzten – 
Teilbereich der Behördenkommunikation und -kooperation bereitzuhalten. Viel-
mehr muss das in der Elektronisierung verwaltungsinterner Verfahrensschritte und 
Prozesse enthaltene Innovations-, Beschleunigungs- und Effektivitätspotential im 
Zuge der Richtlinienumsetzung mit erschlossen werden. Die sich zwischen Einheit-
lichem Ansprechpartner und zuständiger Behörde vollziehenden Abstimmungs- 
und Kooperationsmechanismen, ggf. unter Einbeziehung zahlreicher Stellen in 
unterschiedlicher Trägerschaft, können dabei eine Vorbildfunktion für die Übertra-
gung auch anderer – unter Umständen einfacher strukturierter – Verwaltungsver-
fahren auf den elektronischen Kanal und deren Prozessoptimierung erfüllen. 

C. Rechtliche Umsetzung in Deutschland 

Die rechtliche Umsetzung des Art. 8 DLR bzw. sonstiger Richtlinienvorgaben mit 
Auswirkungen auf die elektronische Verfahrensabwicklung ist einerseits durch 
§ 71e VwVfG erfolgt. Andererseits treten – wie allgemein im Bereich der neuen 
§§ 71a ff. VwVfG24 – landesrechtliche Konkretisierungen und Ergänzungen durch 
die Gesetze über die Einheitlichen Ansprechpartner hinzu. Hinzu kommt, dass 
§ 71e VwVfG zahlreiche Einzelfragen offen lässt – verbindlich ist eigentlich nur die 
Freiwilligkeit aufgegeben und das Erfordernis einer qualifizierten elektronischen 
Signatur zur Ersetzung der Schriftform auch in diesem Kontext perpetuiert wor-
den.  

I. § 71e VwVfG 

§ 71e VwVfG wurde mit dem 4. VwVfÄndG25 in das VwVfG eingefügt und wurde 
in die Regelungssystematik des besonderen Verfahrenstypus des „Verfahrens über 
die einheitliche Stelle“ eingegliedert. 

 
tung im Europäischen Verwaltungsbund, 2009; ders., DÖV 2009, 641 ff.; s. auch Schlies-
ky/Schulz, in diesem Band, S. 309 ff. 

24 S. dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (276). 
25 BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell, apf 2009, 65 ff. Schulz,

NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst, DVBl 2009, 953 ff.; speziell 
zum nordrhein-westfälischen Landesrecht Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 ff.; zu § 71e 
VwVfG Schulz, VM 2009, 3 ff.; Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfah-
rensgesetz – Kommentar, 9. Aufl. 2009, § 71e Rn. 2 ff. 
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1. Regelungssystematik/Anordnung im Fachrecht 

Daher ist der Anwendungsbereich der Vorschrift zunächst – abgesehen von einer 
unmittelbaren Anwendbarkeit des Art. 8 DLR26 – auf Fälle beschränkt, in denen 
der zuständige Fachgesetzgeber die Geltung positiv angeordnet hat. Diese Rege-
lungssystematik erweist sich aufgrund der Vorteile eines elektronischen Verfahrens 
für den Antragsteller als nicht sachgerecht – ein umgekehrtes Vorgehen wäre inso-
weit in Betracht zu ziehen gewesen. 

2. Regelungsstandort 

Hinzu kommt, dass Fachgesetzgeber, die den Anwendungsbereich über die Richtli-
nie hinaus erweitern wollen, gezwungen sind, das „Gesamtpaket“ der §§ 71a 
VwVfG aufzurufen. Dies erweist sich gerade mit Blick auf die tatsächliche und die 
IT-Umsetzung als misslich. One-Stop-Government (Art. 6 DLR) und E-Govern-
ment (Art. 8 DLR) sind nämlich grundsätzlich voneinander unabhängig. Dies zeigt 
die Richtlinie deutlich, indem sie eine Geltung des Art. 8 DLR sowohl bei Einschal-
tung des Einheitlichen Ansprechpartners als auch des Direktkontaktes mit der 
zuständigen Stelle verbindlich anordnet. Aus diesem Grund und aufgrund des be-
grenzten Regelungsgehalts des § 71e VwVfG – Abkehr vom Prinzip der Freiwillig-
keit und Geltung des § 3a Abs. 2 VwVfG – wäre eine Verortung im Kontext des 
§ 3a VwVfG, also im Rahmen allgemeiner Regelungen zum elektronischen Verwal-
tungsverfahren sachgerechter gewesen. 

3. Fehlender/Begrenzter Regelungsgehalt des § 71e VwVfG  

Offensichtlich war die vorrangige Regelungsintention des § 71e VwVfG eine Ab-
kehr vom bisher prägenden Prinzip der Freiwilligkeit27. Ansonsten werden keine 
Einzelheiten geregelt, zudem wird – und insoweit in Übereinstimmung mit der 
allgemeinen Vorschrift des § 3a VwVfG – die Ersetzung der Schriftform (nur) 
durch die qualifizierte elektronische Signatur aufrechterhalten. Bei genauerer Analy-
se zeigt sich jedoch, dass ein originärer Regelungsgehalt der Vorschrift fehlt. Das 
Prinzip der Freiwilligkeit wird nämlich gerade nicht von § 71e VwVfG selbst, son-
dern erst durch die positive Anordnung des Verfahrens nach §§ 71a ff. VwVfG 
durch den jeweiligen Fachgesetzeber (bzw. unter Umständen durch eine unmittel-
bare Anwendbarkeit der Richtlinie) durchbrochen. Diese Möglichkeit besteht aber 
seit jeher im Anwendungsbereich des § 3a VwVfG. Ein eigenständiger Regelungs-
gehalt wäre demgegenüber nur anzunehmen, wenn auch die interne Behörden-
kommunikation in § 71e VwVfG angesprochen sein sollte. Dies ist jedoch nicht der 
Fall28.

26 Zur unmittelbaren Anwendbarkeit Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 25), § 71a Rn. 6 ff. 
27 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 25), § 3a Rn. 35. 
28 Dazu sogleich unter Gliederungspunkt C. I. 5. 
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4. Reichweite der Verpflichtung im Einzelnen 

Welche Verfahrensschritte zukünftig elektronisch abzuwickeln sind, kann zunächst 
mit Hilfe einer Analyse der §§ 71b ff. VwVfG konkretisiert werden. § 71e VwVfG 
bezieht sich auf folgende Elemente, die daher auch von einer IT-Umsetzung bspw. 
durch eine Portallösung abgebildet werden müssen: 

 die Entgegennahme von Anzeigen, Anträgen, Willenserklärungen und 
Unterlagen nach § 71b Abs. 1 VwVfG. Ob auch die unverzügliche Wei-
terleitung an die zuständigen Behörden einbezogen ist, erscheint zwei-
felhaft, da sowohl Art. 8 DLR als auch § 71e VwVfG lediglich das Au-
ßenverhältnis aber keine interne Behördenkommunikation regeln wol-
len29.

 Das Ausstellen einer Empfangsbestätigung nach § 71b Abs. 3 VwVfG. 

 Die Mitteilung der Unvollständigkeit nach § 71b Abs. 4 VwVfG. 

 Die Bekanntgabe von Verwaltungsakten gem. § 71b Abs. 5 Satz 2 
VwVfG. 

 Die Informationspflichten nach § 71c VwVfG30, wobei zur Konkretisie-
rung der genauen Reichweite und der Modalitäten Art. 7 DLR herange-
zogen werden muss31.

 Aufgrund des internen Charakters werden die Unterstützungspflichten 
des § 71d VwVfG wohl nicht erfasst, obwohl eine Elektronisierung des 
Binnenbereichs wünschenswert ist und Einsparpotentiale erschließen 
kann32.

Diese Reichweite ist aber weniger der Normierung im Kontext der §§ 71a ff. 
VwVfG geschuldet, sondern vielmehr direkte Folge der Richtlinie bzw. des Zu-
sammentreffens von One-Stop- und E-Government. Auch im Geltungsbereich des 
§ 3a VwVfG ist anhand der Umstände des Einzelfalls, den Besonderheiten der 
Materie und des Verwaltungsverfahrens zu ermitteln, aus welchen Bestandteilen 
eine (voll-)elektronische Abwicklung besteht. Die konkrete Reichweite eines An-
spruchs auf elektronische Verfahrensgestaltung durch Aufgabe des Prinzips der 
Freiwilligkeit ist auch im Anwendungsbereich des § 3a VwVfG durch Auslegung zu 
ermitteln. 

Dennoch verbleiben Zweifel, wie weit die Verpflichtung des § 71e VwVfG konkret 
reicht. Eine richtlinienkonforme Umsetzung liegt nur vor, wenn der Begünstigte in 

 
29 Zum faktischen Zwang zur Elektronisierung Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 

(296 ff.). 
30 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 20. 
31 Ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 ff. 
32 Schulz, VM 2009, 3 ff.; s. auch Schäffer, DVP 2009, 222 (225). 
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die Lage versetzt wird, die für seinen Antrag erforderlichen Daten elektronisch 
einzugeben, die notwendigen Unterlagen ebenfalls elektronisch beizufügen und 
schließlich den Antrag in rechtsverbindlicher Weise auf diesem Weg der zuständi-
gen Behörde oder dem Einheitlichen Ansprechpartner zu übermitteln. Welche 
„Elemente“ dem Verwaltungsverfahren überdies zugehörig sind, lässt sich auch mit 
Hilfe des nationalen Verständnisses des § 9 VwVfG ermitteln. Dazu gehören 
bspw.33 

 die Antragstellung durch den Dienstleistungserbringer bzw. – aufgrund 
der Einbeziehung von Mitteilungs- und Anzeigeverfahren – die Abgabe 
der jeweiligen Erklärung an den Einheitlichen Ansprechpartner oder die 
zuständige Behörde34.

 Die mit der Antragstellung oder der Erfüllung einer Mitteilungs- oder 
Anzeigepflicht verbundene Vorlage von Dokumenten. 

 Die gesamte Kommunikation während eines Verwaltungsverfahrens. 
Hierzu gehören Nachfragen seitens der Behörde oder des Dienstleis-
tungserbringers ebenso wie die von § 71b Abs. 3 VwVfG vorgeschrie-
bene Empfangsbestätigung oder die Mitteilung über die Vollständigkeit 
der Unterlagen nach § 71b Abs. 4 VwVfG. 

 Die Anhörung des Dienstleistungserbringers nach § 28 VwVfG bzw. 
anderen spezialgesetzlichen Vorschriften35. Eine Anhörung durch die 
einheitliche Stelle bedarf ggf. einer zusätzlichen Ergänzung des § 28 
VwVfG36.

 Das gem. § 29 VwVfG bestehende Recht zur Akteneinsicht37.

33 S. auch Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 25), § 71e Rn. 7; ders., in: Graf/Paschke/Stober 
(Hrsg.), Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Turbo für die Wirtschaft oder Sturm im 
Wasserglas, S. 99 (144 ff.); ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 
(278 ff.). 

34 Die Information im Vorfeld ist weder nach nationalem (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
10. Aufl. 2008, § 9 Rn. 27; Schmitz in: Stelkens/Bonk/Sachs [Hrsg.], VwVfG, 7. Aufl. 2008, 
§ 9 Rn. 107, 175 ff.) noch europäischem Verständnis Bestandteil des Verwaltungsverfahrens 
und wird daher nicht von Art. 8 DLR erfasst. Die Verpflichtung zur elektronischen Abwick-
lung ergibt sich aus Art. 7 DLR. 

35 Die Möglichkeit, die persönliche Anhörung durch eine Gelegenheit zur schriftlichen Äuße-
rung zu ersetzen, lässt sich vollumfänglich auf die Anhörung per E-Mail oder andere inter-
netbasierte Kommunikationsformen übertragen; zukünftig denkbar ist auch eine Anhörung 
per Voice-Over-IP-Telefonie; Chat- und/oder Messagingprogramme. 

36 Dazu Knopp, LKRZ 2007, 251 (254); s. auch Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (266). 
37 So ausdrücklich Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 (468). Damit verbunden ist ein faktischer 

Zwang zur Weiterentwicklung und -verbreitung der sog. E-Akte; zur Einsicht in elektroni-
sche Dokumente Bachmann/Pavlitschko MMR 2004, 370 ff. 
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 Der Gebühreneinzug, wobei ein solcher durch die vermehrte Nutzung 
von Internet-Bezahlsystemen, wie sie bereits im E-Commerce stan-
dardmäßig im Einsatz sind38, sichergestellt werden kann. 

 Ablehnende und stattgebende Bescheide. 

 Die Durchführung eines Widerspruchsverfahrens39.

5. Elektronisierung der internen Behördenkommunikation  

Obwohl mit weitergehendem Modernisierungspotential verbunden40, erfasst § 71e 
VwVfG die interne Behördenkommunikation nicht. Der Wortlaut ist zwar insoweit 
nicht eindeutig, zumal das „Verfahren nach diesem Abschnitt“ elektronisch abzu-
wickeln ist, zu dem auch die Unterstützungsaufgaben des § 71d VwVfG gehören. 
Allerdings bezieht sich Art. 8 DLR – dessen Umsetzung § 71e VwVfG ausweislich 
der Gesetzesbegründung dient – unmittelbar nur auf den Außenkontakt. Hinzu 
kommt, dass die Abstimmung zwischen Bund und Ländern über die Simultange-
setzgebung im VwVfG nur ein einheitliches Handeln nach außen sicherstellen will 
– für interne Prozesse ist eine solche Abstimmung nicht erforderlich41.

6. Formvorschriften 

Die Anwendbarkeit des § 3a Abs. 2 und 3 VwVfG ist konsequent, da sich § 71e 
VwVfG von der bisherigen elektronischen Kommunikation lediglich durch den 
Anspruch des durch die Rechtsvorschrift i.S.d. § 71a VwVfG Begünstigten unter-
scheidet. Die Schriftform kann auch im Anwendungsbereich des § 71e VwVfG nur 
durch eine qualifizierte elektronische Signatur ersetzt werden, wenn nicht fachge-
setzlich weniger strenge Anforderungen vorgesehen sind. Auch Verschärfungen 
sind möglich, da die Dienstleistungsrichtlinie keine Vorgaben zum im Rahmen der 
elektronischen Abwicklung zu gewährleistenden Sicherheitsniveau enthält. Fachge-
setzliche Ausschlüsse der elektronischen Form sind hingegen im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie nicht anwendbar. 

 
38 Dazu Nürnberg, Elektronische Bezahlsysteme im Internet, 2004; s. auch Gramlich, in: Krö-

ger/Hoffmann (Hrsg.), Rechts-Handbuch zum E-Government, 2005, S. 202 ff.; zum Daten-
schutz in solchen Systemen Roßnagel/Ensmann, CR 2002, 141 ff. 

39 Für eine Einbeziehung wohl auch Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, 
§ 71a Rn. 28; Kunze, ebd., § 79 Rn. 23.63. 

40 Schulz, VM 2009, 3 ff.; s. auch Schäffer, DVP 2009, 222 (225). 
41 Dies gilt zumindest für landesinterne Kommunikationsprozesse. Anders ist dies ggf. bei der 

länderübergreifenden Behördenkommunikation, für die nunmehr Regelungen auf Grundlage 
des IT-Staatsvertrages i.S.d. Art. 91c GG getroffen werden können; s. BGBl I 2009, 2248; 
speziell zu Art. 91c GG s. Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., NVwZ 2009, 1128 ff.; ders., in: 
Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, S. 337 ff.; Sichel, DVBl 2009, 
1014 ff.; Schallbruch/Städler, CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; Henneke, Der Land-
kreis, 2009, 223 ff.; s. auch Suerbaum, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), Beck’scher Online 
Kommentar zum Grundgesetz (Stand: 15.07.2009), Art. 91c Rn. 9 ff. 
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Soweit im Zusammenhang mit Schriftformerfordernissen der Einsatz qualifizierter 
elektronischer Signaturen erforderlich ist, kann dies die elektronische grenzüber-
schreitende Abwicklung von Verwaltungsverfahren erschweren. Die Systeme digi-
taler Signaturen der EU-Mitgliedstaaten sind bisher nicht kompatibel; ein ausländi-
scher Dienstleister muss zur elektronischen Verfahrensabwicklung zunächst eine 
deutsche Signaturkarte erwerben. Dieses Erfordernis steht partiell im Widerspruch 
zur Intention der Richtlinie („problemlos aus der Ferne“), gleichwohl ist es gemein-
schaftsrechtskonform42. Dies verdeutlicht auch eine Entscheidung der Kommissi-
on, gestützt auf Art. 8 Abs. 3 DLR43, die anerkennt, dass die Mitgliedstaaten, wenn 
sie „bei konkreten Verfahren und Formalitäten nach angemessener Risikoabschät-
zung ein hohes Sicherheitsniveau oder die Gleichwertigkeit mit einer handschriftli-
chen Unterschrift für notwendig erachten“ auch qualifizierte digitale Signaturen 
verlangen können44.

Bis zur Lösung der mit der qualifizierten elektronischen Signatur verbundenen 
Probleme soll das – wegen anderer technischer Entwicklungen bald überholte – 
Telefax eingesetzt werden, um sowohl den nationalen als auch den gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben zu genügen. Das unterschriebene Telefax erfüllt im Verwal-
tungsverfahrensrecht das Schriftformerfordernis45, gilt dagegen nicht als elektroni-
sches Dokument, das nach § 3a VwVfG mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen werden müsste46. Für die Praxis kann dieser Weg nützlich sein, 
auch wenn nur schwer zu vermitteln ist, warum bei einem elektronischen Doku-
ment (E-Mail) eine qualifizierte elektronische Signatur zwingend sein soll (Sicher-
heitsaspekt), beim Telefax hingegen die Übermittlung einer Datei mit eingescannter 
Unterschrift oder bloßer Namensangabe, also einer einfachen elektronischen Signa-
tur i.S. von § 2 Nr. 2 SigG, ausreicht (Praktikabilitätsaspekt)47.

42 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1127); kritisch Ramsauer, NordÖR 2008, 417 (419); Röcking-
hausen, NWVBl 2009, 464 (468). 

43 Zu Art. 8 Abs. 3 DLR Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (307 ff.). 
44 Entscheidung der Kommission v. 16.10.2009 über Maßnahmen zur Erleichterung der Nut-

zung elektronischer Verfahren über „einheitliche Ansprechpartner“ gemäß der Richtlinie 
2006/123/EG, ABl L 274 v. 20.10.2009, 36. 

45 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 34), § 22 Rn. 32. 
46 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 34), § 3a Rn. 7. 
47 Zum Verzicht auf eigenhändige Unterschrift bei Versendung des Telefax unmittelbar aus 

dem PC GmS-OGB, BVerwGE 111, 377 ff. = BGHZ 144, 160 ff. Zur Frage, ob auch eine 
„einfache“ E-Mail die Funktionen der Schriftförmlichkeit erfüllen kann FG Düsseldorf, Urteil 
v. 09.07.2009, 16 K 572/09 E. 
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II. Parallelgesetzgebung der Bundeländer 

Ausgehend vom Grundsatz der Simultangesetzgebung im Verwaltungsverfahrens-
recht48 haben bzw. werden die Bundesländer ihre Verfahrensgesetze anpassen, 
soweit dies nicht aufgrund einer dynamischen Verweisung entbehrlich ist. Abwei-
chungen der Länder von den bundesrechtlichen Vorgaben sind nicht ersichtlich. 
Die nachfolgende tabellarische Übersicht dokumentiert die Gesetzgebungsaktivitä-
ten der Bundesländer. 

Bundesland Normen Fundstelle

Baden-Württemberg §§ 71a ff. LVwVfG GBl 2009, 363
Bayern Art. 71a ff. BayVwVfG GVBl 2009, 376
Berlin dynamische Verweisung
Brandenburg dynamische Verweisung49

Bremen §§ 71a ff. BremVwVfG BermGBl 2009, 234
Hamburg §§ 71a ff. HmbVwVfG GVBl 2009, 113
Hessen §§ 71a ff. HVwVfG GVBl I 2009, 253
Mecklenburg-Vorpommern §§ 71a ff. VwVfG MV GVOBl 2009, 666
Niedersachsen dynamische Verweisung
Nordrhein-Westfalen §§ 71a ff. VwVfG NRW GVOBl 2009, 296
Rheinland-Pfalz dynamische Verweisung
Saarland §§ 71a ff. VwVfG SL ABl 2009, 674
Sachsen dynamische Verweisung
Sachsen-Anhalt dynamische Verweisung
Schleswig-Holstein §§ 138a ff. LVwG SH GVOBl 2009, 573
Thüringen §§ 71a ff. ThürVwVfG GVBl 2009, 592

III. Länderspezifische Besonderheiten 

Obwohl aufgrund der Simultan- und Parallelgesetzgebung ein Gleichlauf der Ver-
waltungsverfahrensgesetze sichergestellt wird, finden sich in zahlreichen Landesge-
setzen ergänzende und konkretisierende Vorgaben sowohl zum Außenkontakt der 
Behörde als auch zum Innenverhältnis der beteiligten staatlichen Stellen.  

 
48 Näher geschildert bei Kopp/Ramsauer (Fn. 34), Einführung Rn. 25 ff.; kritisch: Wahl, NVwZ 

2002, 1192 (1194); Röhl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundla-
gen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2008, § 30 Rn. 9; jüngst Burgi, JZ 2010, 105 (111). 

49 Brandenburg hat sich erst im Zuge der Umsetzung der DLR für eine dynamische Verweisung 
entschieden; zu den Gründen LT Drs. 4/7370, S. 32 ff.; dazu Schulze, LKV 2009, 547 ff. 
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1. Baden-Württemberg 

Das EA-Gesetz Baden-Württemberg50 enthält nicht nur Regelungen zur Standardi-
sierung, es werden vielmehr auch die Transaktionen mit den Bürgern über § 71e 
und § 3a VwVfG hinausgehend ausgestaltet. Die landesrechtlichen Vorgaben sehen 
eine Verpflichtung der Dienstleistungserbringer vor, wenn diese den elektronischen 
Kontakt wünschen, sich der Funktionalitäten des Dienstleistungsportals des Landes 
(„service-bw“) zu bedienen. Zudem wird gesetzlich – insoweit konsequent – gere-
gelt, dass das Dienstleistungsportal des Landes Baden-Württemberg allen zuständi-
gen Behörden und den Einheitlichen Ansprechpartnern zum Zwecke der elektroni-
schen Verfahrensabwicklung nach § 71e VwVfG bereitgestellt wird. Diese sind 
wiederum verpflichtet mit den Funktionen des Dienstleistungsportals einen elekt-
ronischen Zugang für die Dienstleistungserbringer zu eröffnen. Die außengerichte-
te Nutzungsverpflichtung gilt auch für den Fall, dass zum Abschluss eines elektro-
nisch abzuwickelnden Verfahrens ein Verfahrensschritt außerhalb des Dienstleis-
tungsportals erforderlich ist (bspw. die Abgabe einer schriftlichen Willenserklärung 
im Rahmen der Authentifizierung). Zudem bleibt einfacher E-Mail-Kontakt mit 
dem Einheitlichen Ansprechpartner oder den zuständigen Behörden außerhalb der 
vorgesehenen elektronischen Funktionen möglich. 

Inwieweit diese verpflichtende Vorgabe mit den bundesrechtlichen Vorgaben des 
§ 3a VwVfG und europarechtlichen Regelungen vereinbar ist, erscheint zumindest 
fraglich. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass im elektronischen Behördenkontakt 
seitens der Verwaltung immer bestimmte Standardvorgaben, Zugangsmodalitäten 
oder ähnliches vorgeschrieben werden – ein Anspruch auf ein Verwaltungsverfah-
ren mittels „einfacher“ oder ggf. qualifiziert signierter E-Mail besteht gerade nicht. 
Auch die elektronische Signatur oder perspektivisch die Pflicht zur Nutzung einer 
DE-Mail-Adresse für den Behördenkontakt wäre eine solche Vorgabe, der zumin-
dest keine grundsätzlichen europarechtlichen Bedenken entgegenstehen. Soweit das 
Landesrecht oder bundesgesetzlich ein Schriftformerfordernis besteht, muss auch 
die Kommunikation über das Serviceportal, bspw. durch die Nutzung eines gesi-
cherten Postfachs oder Dokumentensafes, Möglichkeiten zur qualifizierten digita-
len Signatur bieten. Im europarechtlichen Kontext ist zu berücksichtigen, dass die 
Richtlinie eine „problemlose“ Abwicklung aus der Ferne verlangt. Dies mag bei 
einem Ansiedlungsvorhaben ausschließlich in Baden-Württemberg trotz des An-
meldeerfordernisses noch gegeben sein – ob dies aber auch dann noch gilt, wenn 
eine Anmeldung an einer Vielzahl unterschiedlicher Landesportale erforderlich 
wird, erscheint fraglich51.

Zur Standardisierung im Verhältnis von Land, zuständigen Behörden und Einheit-
lichen Ansprechpartnern enthält das EA-Gesetz eine Ermächtigung durch Verord-
nung Einzelheiten zur elektronischen Verfahrensabwicklung, bspw. Vorgaben zur 

 
50 „Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg (EAG BW)“; 

zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/5345 v. 27.10.2009. 
51 Dazu Gliederungspunkt E. I. 1. 



Elektronische Verfahrensabwicklung  
und IT-Umsetzung 

220 

Sicherstellung der elektronischen Verfahrensabwicklung, der elektronischen Kom-
munikation und zur Zusammenarbeit zwischen den Einheitlichen Ansprechpart-
nern, den für das jeweilige Verfahren zuständigen Behörden und dem Land zu 
regeln. 

2. Bayern 

Neben der Zuweisung einer Verordnungskompetenz auch im Kontext der elektro-
nischen Verfahrensabwicklung durch die Einheitlichen Ansprechpartner an das 
Staatsministerium für Wirtschaft (Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 EA-Gesetz Bayern52), findet 
sich in Bayern lediglich eine Regelung zur Verteilung der Verantwortlichkeiten. 
Nach Art. 3 Abs. 2 EA-Gesetz Bayern sind Mängel bei der elektronischen Verfah-
rensabwicklung vom Rechtsträger derjenigen Behörde zu verantworten, in deren 
Organisationsbereich die Ursache des Mangels liegt. Diese Vorgabe steht in Über-
einstimmung mit allgemeinen Grundsätzen des Amtshaftungsrechts – fraglich ist 
jedoch, ob ihr auch Außenwirkung zukommen kann, bspw. wenn nach außen nicht 
erkennbar ist, von welcher Behörde eine elektronisch durch den Einheitlichen 
Ansprechpartner übermittelte Information stammt53.

3. Brandenburg 

Wie in den meisten Bundesländern wurde in Brandenburg auf eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Nutzung des Dienstleistungsportals verzichtet, allerdings wird 
dieses einen Schwerpunkt der IT-Umsetzung bilden. Daher kann von einem fakti-
schen Nutzungszwang ausgegangen werden. Das EA-Gesetz Brandenburg54 trifft 
aber umfangreiche Regelungen zur Zusammenarbeit der Einheitlichen Ansprech-
partner und zuständigen Behörden sowie zur Standardisierung und Sicherung der 
Interoperabilität. Diese entsprechen weitgehend den Vorgaben, die bspw. in Schles-
wig-Holstein im E-Government-Gesetz des Landes enthalten sind und somit über 
einen weit größeren Anwendungsbereich verfügen55. § 4 Abs. 1 EA-Gesetz Bran-
denburg legt fest, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Einheitlichen An-
sprechpartner und den zuständigen Behörden in der Regel auf elektronischem Weg 
erfolgt. Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können durch Rechtsverordnung 
geregelt erden. Diese betrifft bspw. Vorgaben zur Sicherstellung der elektronischen 
Verfahrensabwicklung und elektronischen Kommunikation (aufgrund der Systema-
tik ist davon auszugehen, dass sich die Verordnungsermächtigung ausschließlich 
auf das Innenverhältnis der beteiligten Behörden bezieht), die Festlegung der Be-

 
52 „Gesetz über die Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im 

Freistaat Bayern (Bayerisches EA-Gesetz – BayEAG)“, zitiert nach dem Entwurf der Staats-
regierung v. 17.11.2009, LT-Drs. 16/2627. 

53 Zu Haftungsfragen Schulz, in diesem Band, S. 27 (64) m.w.N. 
54 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg (BbgEAPG)“ 

als Art. 1 des „Gesetz zur Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners für das Land 
Brandenburg und zur Änderung weiterer Vorschriften“; GVBl 2009, 262. 

55 Dazu Gliederungspunkt E. I. 2. 
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fugnisse zum Datenzugriff und zum Datenaustausch sowie die zu nutzenden For-
mulare und Formblätter. 

4. Hamburg 

§ 6 EA-Gesetz Hamburg56 verpflichtet die Geschäftsstellen der Einheitlichen An-
sprechpartner zur Nutzung der von der Freien und Hansestadt Hamburg zur Ver-
fügung gestellten IT-Systeme. Da keine konkreten Systeme bezeichnet werden, 
muss davon ausgegangen werden, dass dies ebenfalls wie die konkreten Nutzungs-
modalitäten und ähnliches erst im Rahmen einer Verordnung konkretisiert wird. 
Der missverständliche Wortlaut („Für die elektronische Informationsvermittlung 
und die elektronische Verfahrensabwicklung sind die von der Freien und Hanse-
stadt Hamburg zur Verfügung gestellten Systeme zu verwenden“) und vergleichba-
re Vorgaben in anderen Bundesländern (bspw. in Baden-Württemberg) könnten zu 
der Annahme führen, diese Nutzungsverpflichtung beziehe sich auch auf den Au-
ßenkontakt und gebe bspw. die Nutzung bestimmter Portalfunktionen verbindlich 
vor. Allerdings stellen Verordnungsermächtigung und Gesetzesbegründung klar, 
dass vorrangiger Gesetzeszweck die Vermeidung von Inkompatibilitäten der betei-
ligten Behörden ist und daher nur das Innenverhältnis geregelt werden sollte. 

5. Hessen 

Vergleichbar stellt sich auch die Situation in Hessen dar. § 5 Abs. 1 EA-Gesetz57 
normiert eine Verpflichtung des Einheitlichen Ansprechpartners, ein „elektroni-
sches Antragsannahme- und Antragsverwaltungssystem, das die Entgegennahme 
der Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen sowie deren Weiterlei-
tung an die zuständigen Behörden ermöglicht“, zu betreiben. Allerdings wird eine 
außengerichtete Pflicht zur Nutzung dieser Funktionalitäten ebenfalls nicht aus-
drücklich normiert58. Eine solche besteht nach § 5 Abs. 3 EA-Gesetz Hessen aber 
für die beteiligten Stellen („das Zusammenwirken zwischen dem EAH und den 
zuständigen Behörden, insbesondere die Bereitstellung der Antragsdaten, Doku-
mente, Bescheide und Informationen zu den jeweiligen Verfahrensständen, erfolgt 

 
56 „Hamburgisches Gesetz über die Durchführung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprech-

partners (HmbEAG)“ als Art. 1 des „Hamburgischen Gesetzes zur Umsetzung der Europäi-
schen Dienstleistungsrichtlinie und über weitere Rechtsanpassungen“, zitiert nach dem Ent-
wurf der Landesregierung, LT-Drs. 19/4484 v. 03.11.2009. 

57 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner Hessen (EAH-Gesetz - EAHG)“ als Art. 1 
des „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt und zur Änderung 
von Rechtsvorschriften“, zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 18/1050 
v. 08.09.2009. 

58 Zumal die Gesetzesbegründung aber darauf Bezug nimmt, dass § 5 Abs. 1 EA-Gesetz der 
Umsetzung von Art. 8 DLR und § 71e VwVfG dient, die beide nur die Außenkommunikati-
on adressieren, kann allerdings auch argumentiert werden, dass die Nutzung des elektroni-
schen Antragsannahme- und Antragsverwaltungssystem zwingende Voraussetzung der elekt-
ronischen Verwaltungsverfahrens sei. 
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grundsätzlich entweder durch Datenübertragung mittels elektronischer Daten-
schnittstelle oder durch die Nutzung des elektronischen Antragsannahme- und 
Antragsverwaltungssystems des EAH“). Für die Innenkommunikation besteht 
zudem eine Ermächtigung zur Regelung von Details durch Verordnung (§ 5 Abs. 5 
EA-Gesetz Hessen). 

Um auch im elektronischen Verwaltungsverfahren die erforderliche Rechtssicher-
heit, bspw. im Kontext von Fristen, sicherzustellen, verpflichtet § 5 Abs. 3 EA-
Gesetz Hessen die Einheitlichen Ansprechpartner auch in diesem elektronischen 
System zur Dokumentation des Eingangs von Anzeigen, Anträgen, Willenserklä-
rungen und Unterlagen sowie deren Weiterleitung an die zuständige Behörde und 
den Eingang von Mitteilungen der Behörde sowie deren Weitergabe. 

6. Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg-Vorpommern wird die gemeinsame Nutzung von landeseinheitli-
chen Basiskomponenten sowohl durch die Einheitlichen Ansprechpartner als auch 
die zuständigen Stellen verbindlich vorgegeben59. Diese sollen die Aufgabenerfül-
lung insbesondere auch im trans- und interbehördlichen Verkehr erleichtern, zu-
dem sollen sie auch den Zugang der Dienstleistungserbringer und -empfänger er-
möglichen. Letzteres spricht dafür, dass – wie auch in anderen Bundesländern – 
eine Portallösung geplant ist, die Zugangsmöglichkeiten für externe Nutzer und 
verschiedene Sichtweisen abbildet. Da ein gesetzlicher Zwang zur Nutzung durch 
Externe derzeit in Mecklenburg-Vorpommern nicht ersichtlich ist und sich auch 
die Verordnungsermächtigung auf interne Kommunikation bezieht, fehlt es an 
ergänzenden Vorgaben zum Außenkontakt, der daher nur durch § 71e und § 3a 
VwVfG und die im Rahmen der konkreten Umsetzung seitens der Behörden ge-
stellten Vorgaben determiniert ist.  

Eine interessante Besonderheit der gesetzlichen60 Umsetzung in Mecklenburg-Vor-
pommern ist der Umstand, dass die Einheitlichen Ansprechpartner (Kammern) zur 
Eröffnung eines Mehrkanalzugangs, einschließlich telefonischer Kontaktmöglich-
keiten verpflichtet werden. Von der Richtlinie wird eine Erweiterung auf das Tele-
fon nicht verlangt, angesichts vergleichbarer Projekte auch in der deutschen Ver-

 
59 „Gesetz zur Errichtung von Stellen mit der Bezeichnung Einheitlicher Ansprechpartner und 

zur Übertragung von Aufgaben auf die Wirtschaftskammern (EAPG M-V)“ als Art. 1 des 
„Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnen-
markt in Mecklenburg-Vorpommern“; zitiert nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung, 
LT-Drs. 5/2779 v. 09.09.2009. 

60 Auch in anderen Ländern wird im tatsächlichen die gemeinsam Nutzung gewisser Strukturen 
(bspw. Wissensmanagement) durch Einheitliche Ansprechpartner und 115-Service-Center 
geplant. Angesichts der dadurch erzielbaren Synergieeffekte ein sachgerechtes Vorgehen; s. 
zu rechtlichen Aspekten des Bürgertelefons 115 Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Hrsg.), 
Strategie 115 – Studie zur Einführung einer behördenübergreifenden Servicerufnummer 115 
in Deutschland, 2008, S. 92 ff. 
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waltung (Behördentelefon 11561) jedoch ein Schritt in die richtige Richtung. Eine 
Parallele zeigt sich auch daran, dass der telefonische Zugang einheitlich – also unter 
der gleichen Rufnummer realisiert werden soll. Da jedoch nur die Einheitlichen 
Ansprechpartner als Verpflichtete adressiert werden, ist nicht davon auszugehen, 
dass den Dienstleistungserbringern oder anderen Externen ein Anspruch auf diese 
Zugangsmöglichkeit eingeräumt werden soll. 

7. Niedersachsen 

Auch in Niedersachsen lässt sich eine auf die Einheitlichen Ansprechpartner (hier 
die kommunale Ebene) bezogene Pflicht finden, die vom Land zentral zur Verfü-
gung gestellten Infrastrukturen zu nutzen. In § 2 Satz 1 EA-Gesetz Niedersach-
sen62 wird die Infrastrukturverantwortung des Landes für die elektronische Verfah-
rensabwicklung und ein Internetportal – vergleichbar der Lösung in Schleswig-
Holstein – ausgesprochen. Hinzu kommt eine Verordnungsermächtigung, Näheres 
zur Nutzung und zum Betrieb des Internetportals und der IT-Infrastruktur sowie 
über Schnittstellen und Standards zur Anbindung sonstiger IT-Komponenten zu 
regeln. Die Gesetzesbegründung geht offenbar davon aus, dass sich sowohl Nut-
zungsverpflichtung als auch Verordnungsermächtigung über den „Umweg“ des 
§ 71a Abs. 2 i.V.m. § 71e VwVfG letztlich auch auf alle zuständigen Behörden 
bezieht63. Mangels diesbezüglicher Anhaltspunkte im Gesetz, wäre aber eine kon-
kretisierende Regelung erforderlich – angesichts der Verpflichtung auch der zu-
ständigen Behörden, eine elektronische Verfahrensabwicklung zu ermöglichen, 
wäre der Verweis auf eine einheitliche IT-Infrastruktur aber sachgerecht. 

8. Nordrhein-Westfalen 

Auch die in Nordrhein-Westfalen gewählte Formulierung, nach der die elektroni-
sche Verfahrensabwicklung durch die Einheitlichen Ansprechpartner unter landes-
weit einheitlicher Bedienerführung erfolgt64, deutet auf die Bereitstellung zentraler 
IT-Systeme bzw. zumindest auf eine verbindliche Vorgabe der Ausgestaltung hin. 
Offensichtlich ist aber nicht die Festschreibung einer Infrastrukturverantwortung 
des Landes beabsichtigt65. Die Nutzungs- und Einheitlichkeitsvorgabe bezieht sich 
 
61 Einen Zusammenhang zwischen dem Behördentelefon 115 und der EU-Dienstleistungs-

richtlinie sieht auch der Bundesminister des Innern, vgl. Schäuble, Der Landkreis 2007, 631 
(637); ähnlich Kuhn, Eildienst LKT NRW 2007, 412 (413); Knopp, MMR 2008, 518 (520); Hill,
BayVBl 2008, 389 (391); Rauber, HGZ 2008, 118 (123). 

62 „Niedersächsisches Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner (NEAG)“, zitiert nach dem 
Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 16/1740 v. 14.10.2009. 

63 In der Gesetzesbegründung heißt es: „In § 2 werden direkt nur die Einheitlichen Ansprech-
partner angesprochen. Für die zuständigen Behörden ergeben sich aus § 71 a Abs. 2 VwVfG 
in Verbindung mit § 71 e auch die Verpflichtung zur elektronischen Verfahrensabwicklung 
und Beachtung der damit verbundenen Vorgaben“. 

64 „Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz 
NRW)“; zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/8947 v. 01.04.2009. 

65 Kritik bei Kuhn, Eildienst LKT NRW 2009, 200 ff. 
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ausschließlich auf die Einheitlichen Ansprechpartner, nicht auch auf sonstige zu-
ständige Behörden. Hinsichtlich der Informationsportale wird lediglich normiert, 
dass eine einheitliche Darstellung der Inhalte sichergestellt werden „soll“. Anders 
als in vielen anderen Bundesländern bezieht sich die Verordnungsermächtigung nur 
auf das Informationsangebot, nicht hingegen auf Vorgaben für die elektronische 
Verfahrensabwicklung. 

9. Rheinland-Pfalz 

In Rheinland-Pfalz finden sich weder Regelungen zum Außenkontakt noch zur 
intra- und transbehördlichen Kommunikation. Es wird lediglich festgeschrieben, 
dass von den Einheitlichen Ansprechpartnern keine Medientransformation vorge-
nommen wird/werden darf66. Daher sollen bei den Einheitlichen Ansprechpart-
nern eingehende Anträge, Anzeigen, Willenserklärungen, Unterlagen und Mittei-
lungen grundsätzlich in der Form weitergeleitet werden, in der sie bei diesen einge-
gangen sind. Um die Eigenständigkeit der beteiligten Akteure nicht über Gebühr 
einzuschränken, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Transformationen 
bei einer entsprechenden Absprache zulässig sind. Insofern bietet es sich bspw. an, 
das Einscannen von Papierdokumenten in Form eines Shared Service Center67 
beim Einheitlichen Ansprechpartner zu bündeln. Zudem hat der Einheitlichen 
Ansprechpartner sicherzustellen, dass elektronische Dokumente so weitergeleitet 
werden, dass der ursprüngliche Textinhalt und etwaige Dateianhänge nicht verän-
dert werden. Mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokumente 
sind so weiterzuleiten, dass die Signatur erhalten bleibt. Ob diese Details einer 
gesetzlichen Regelung bedurft hätten, erscheint fraglich – bspw. kann die Schrift-
form nur durch eine qualifizierte Signatur wirksam ersetzt werden, wenn die Signa-
tur in überprüfbarer Form bei der zuständigen Behörde vorliegt, so dass eine Ver-
änderung seitens der Einheitlichen Ansprechpartner ohnehin ausscheidet, zumal 
damit ein unmittelbarer Nachteil bei den Antragstellern entstünde.  

§ 6 Abs. 2 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz stellt eine widerlegliche Vermutungsregel 
dergestalt auf, dass soweit eine antragstellende Person oder eine sie vertretende 
Person nichts Gegenteiliges erklärt, bei Anträgen in elektronischer Form davon 
ausgegangen wird, dass eine Abwicklung in elektronischer Form verlangt wird. 

 
66 „Landesgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten“ als 

Art. 1 des „Ersten Landesgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt“; GVBl 2009, 355. 

67 Zum Gedanken der „Shared Services Center“ allgemein bspw. Schütz, in: Hill (Hrsg.), Die 
Zukunft des öffentlichen Sektors, 2005, S. 23 ff.; Maier/Gebele, DVP 2007, 270 ff.; vgl. auch 
Schulz , One-Stop-Government, 2006, S. 15 ff., 49 ff.; Lietz, in: Zechner (Hrsg.), E-Govern-
ment – Strategien, Lösungen und Wirtschaftlichkeit, 2007, S. 269 ff.; zum Aspekt der Ar-
beitsteiligkeit in der öffentlichen Verwaltung ausführlich Schliesky, ZSE 6 (2008), 304 (318 ff.); 
zu Einsparpotentialen im Kontext des Postein- und -ausgangs von Behörden Wind/Herbers,
Kommune21 9/2009, S. 62 f. 
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Dieser Grundsatz kann auch schon der Systematik der §§ 71a ff VwVfG entnom-
men werden, so dass diese Vorgabe weitgehend deklaratorischen Charakter haben 
dürfte. 

10. Saarland 

Im Saarland wird die Erfüllung der Aufgaben nach Art. 8 DLR zunächst den Ge-
meinden als Auftragsangelegenheit zugewiesen, die sie gem. § 3 Abs. 2 EA-Gesetz68 
durch den bisherigen Freiverband „eGo-Saar“ ausüben und der für diesen Teilbe-
reich in einen Pflichtverband umgewandelt wird. Diese gesetzliche Umsetzung ist 
Ausdruck der Vereinbarungen des E-Government Paktes des Saarlandes mit den 
Kommunen, wonach das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände gemeinsam 
die Aufgabe der Erschließung und Nutzbarmachung von E-Government-
Technologien und -Lösungen übernehmen und tragen. Die gewählte Lösung soll 
Doppelinvestitionen und Schnittstellenprobleme vermeiden und Synergieeffekte 
nutzen.  

Zudem sieht das EA-Gesetz vor, dass der Einheitliche Ansprechpartner für die 
elektronische Verfahrensabwicklung ein einheitliches IT-Verfahren und für den 
Internetauftritt eine äußere Gestaltung verwendet, die jeweils vom Land im Ein-
vernehmen mit dem Einheitlichen Ansprechpartner Saar zur Verfügung gestellt 
wird. Die zuständigen Behörden werden in dieses Verfahren – zumindest nicht 
gesetzlich – einbezogen, allerdings erscheint es sachgerecht die elektronische Ver-
fahrensabwicklung im Direktkontakt über die gleiche IT-Lösung zu realisieren. 

11. Sachsen-Anhalt 

Das EA-Gesetz Sachsen-Anhalt69 enthält eine gesetzliche Verpflichtung der Ein-
heitlichen Ansprechpartner und zuständigen Stellen zur Zusammenarbeit, wobei 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 ausdrücklich normiert, dass sich diese in der auf elektronischem 
Weg erfolgen soll. Dies gilt jedoch nicht für die über den Anwendungsbereich der 
Richtlinie hinaus einbezogenen verbundenen Verfahren70, für die auch die Geltung 
des § 71e VwVfG für den Außenkontakt suspendiert ist. Auch nach Ablauf der 
Übergangsfrist für verbundene Verfahren besteht kein rechtlicher Zwang zu elekt-
ronischer Innenkommunikation – aus der Geltung des § 71e VwVfG ab 31. De-
zember 2012 wird aber ein faktischer Zwang zur Anpassung der internen Prozesse 
resultieren. Einzelheiten der elektronischen Behördenkommunikation können auch 
in Sachsen-Anhalt durch Rechtsverordnung geregelt werden. 

 
68 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Saarland (EA-Gesetz Saarland)“, 

zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/9 v. 06.11.2009. 
69 „Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner in Sachsen-Anhalt (EAG LSA) als Art. 1 

des „Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie in Sachsen-Anhalt“; zitiert nach 
dem Gesetzesentwurf der Landesregierung, LT-Drs. 5/2158 v. 26.08.2009. 

70 Dazu allgemein Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (265 ff.). 
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12. Schleswig-Holstein 

In Schleswig-Holstein finden sich Vorgaben mit IT-Bezug im EA-Gesetz71 nur im 
Kontext der Informationsverpflichtungen des Art. 7 DLR bzw. § 71c VwVfG72.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Regelungen zur elektronischen Behör-
denkommunikation, wie sie im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie vermehrt 
auftreten wird, in einem allgemeinen E-Government-Gesetz73 enthalten sind. In 
diesem Kontext finden sich vergleichbare Vorschriften wie in den anderen Bundes-
ländern in den EA-Gesetzen, insbesondere eine Verordnungsermächtigungen zur 
Ausgestaltung von Details zur Sicherstellung der Interoperabilität sowie zu Basis-
komponenten74 und einem ggf. darauf bezogenen „Anschluss- und Benutzungs-
zwang“75. Anders als in den meisten anderen Bundesländern enthält das E-Govern-
ment-Gesetz Schleswig-Holstein, dass auch für die Richtlinienumsetzung entschei-
dende Bedeutung besitzt, materielle und formelle Sicherungsmechanismen zuguns-
ten der zuständigen Behörden, vor allem der kommunalen Ebene76.

13. Thüringen 

In Thüringen wird gesetzlich lediglich vorgegeben, dass die einheitlichen Stellen für 
die elektronische Verfahrensabwicklung ein IT-Verfahren und für den Internetauf-
tritt eine äußere Gestaltung zu verwenden haben, die mit den für Informations- 
und Kommunikationstechnik zuständigen Stellen des Landes abzustimmen sind77.

71 Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner 
Schleswig-Holstein“ v. 17.09.2009, GVOBl 2009, 577; dazu auch Luch/Schulz, Die Gemeinde 
SH 2008, 118 ff. 

72 Dazu ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 ff. und 149 ff. 
73 GVOBl 2009, 398; dazu Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 
74 Als solche sind ein Verwaltungsportal, ein Verzeichnis der in Schleswig-Holstein angebote-

nen Verwaltungsleistungen, Informationen und Ressourcen (Verwaltungsleistungsverzeich-
nis), ein Formulardienst, eine virtuelle Poststelle, eine Bezahlplattform, eine Clearingstelle als 
zentrale Vermittlungsstelle, einen zentralen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Ver-
zeichnisdienst, der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Trägern der öffentlichen 
Verwaltung in Schleswig-Holstein einschließlich ihrer behördeninternen Kommunikations-
möglichkeiten umfasst, ein Callcenter und ein Prozessregister für die Erhebung und Model-
lierung der Prozesse in der Verwaltung vorgesehen; zum landesweiten Zuständigkeitsfinder 
(ZuFiSH) Nickelsen, Die Gemeinde SH 2009, 286 f. 

75 § 8 Abs. 4 des E-Government-Gesetzes normiert diesbezüglich: „Sofern die inhaltliche oder 
technische Funktionsfähigkeit der Basisdienste und der mit ihnen verfolgten Zwecke in 
Schleswig-Holstein durch Regelungen im Sinne des Absatz 3 nicht gewährleistet werden kann 
oder höherrangiges Recht dies erfordert, kann die Verordnung auch vorsehen, dass bestimm-
te Fachanwendungen zu verwenden sind. Sofern notwendig kann die Verordnung gegenüber 
den jeweiligen Trägern der öffentlichen Verwaltung auch eine Teilnahme- oder Nutzungs-
verpflichtung für die Basisdienste des Landes vorsehen. Sind kommunale Körperschaften be-
troffen, ist dies nur im Bereich der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung möglich“. 

76 Dazu ausführlich Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 
77 § 5 des „Gesetz über die Errichtung einheitlicher Stellen nach dem Thüringer Verwaltungs-

verfahrensgesetz und zur Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 2006/123/EG (Thüringer 
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Nähere Einzelheiten zur behördeninternen oder externen Kommunikation enthält 
das Gesetz demgegenüber nicht. 

14. Datenschutz  

In zahlreichen Bundesländern finden sich ausführliche Vorgaben zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch die Einheitlichen Ansprechpartner bzw. die zu-
ständigen Behörden. Zumal diese jeweils auch in den Geltungsbereich der landes-
rechtlichen Datenschutzgesetze fallen, haben diese weitgehend deklaratorischen 
Charakter. Da jedoch mit der Richtlinie erstmals ein Zwang und damit eine zu-
nehmende Verbreitung von E-Government, oftmals verbunden mit der obligatori-
schen oder fakultativen Nutzung von Hochleistungsportalen (mit unterschiedlichen 
Zugriffsebenen) einhergehen, erscheint eine zusätzliche Regelung sinnvoll. Diese 
kann die Spezifika des Außenkontakts einerseits und der Einbindung der verschie-
denen Behörden innerhalb einer vernetzten Verwaltung78 sachgerecht abbilden. 
Umfangreiche Regelungen zum Datenschutz finden sich bspw. in § 6 EA-Gesetz 
Berlin79. Demgegenüber wird bspw. in § 2 Abs. 2 EA-Gesetz Brandenburg80 ledig-
lich Bezug auf das Landesdatenschutzgesetz genommen und der Einheitliche An-
sprechpartner zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen seines Auf-
gabenbereichs ermächtigt. 

 
ES-Errichtungsgesetz)“ als Art. 10 des „Thüringer Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt“, GVOBl 2009, 592. 

78 Zur Verrechtlichung des Netzwerkgedankens Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 (228 ff.); 
ders.; in: Leible (Fn. 20), S. 43 (71 f.); vgl. auch Peters, Elemente einer Theorie der Verfassung 
Europas, 2001, S. 215 ff.; Schuppert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2006, § 16 Rn. 134 ff.; Ruffert, Die Verwal-
tung 36 (2003), 293 (312); Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäischen Union, 2004, 
S. 78 ff.; Wettner, Die Amtshilfe im Europäischen Verwaltungsrecht, 2005, S. 289 ff.; Möllers,
in: Oebbecke (Hrsg.), Nicht-normative Steuerung in dezentralen Systemen, 2005, S. 285 
(296); Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff. Allgemein zum Netzwerkgedanken Jansen, Einfüh-
rung in die Netzwerkanalyse, 3. Aufl. 2006; unter verschiedenen juristischen Perspektiven die 
Beiträge in: Boysen u. a. (Hrsg.), Netzwerke, 2008; eine rechts- und verwaltungswissenschaft-
liche Weiterentwicklung des Netzwerkgedankens am Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie 
findet sich bei Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 ff.; jüngst unter dem Aspekt gemeinsa-
mer „Verwaltungsverantwortung“ Winkler, Verwaltungsträger im Kompetenzverbund: die 
gemeinsame Erfüllung einheitlicher Verwaltungsaufgaben durch verschiedene juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts, 2009. 

79 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin (EAG Bln)“ als Art. I 
des „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“; GVOBl 
2009, 674. 

80 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg (BbgEAPG)“ 
als Art. 1 des „Gesetz zur Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners für das Land 
Brandenburg und zur Änderung weiterer Vorschriften“; GVBl 2009, 262. 
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D. Tatsächliche (IT-)Umsetzung der Richtlinie 

Neben der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die nach Art. 8 DLR 
verpflichtend vorgeschriebene elektronische Verfahrensabwicklung durch den 
Einheitlichen Ansprechpartner und die zuständigen Behörden sollen nachfolgend 
die Konzepte der Bundesländer zur weitergehenden IT-Umsetzung dargestellt und 
bewertet werden. Die Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie mit Auswirkungen auf 
den IT-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung sind nicht auf den Außenkontakt 
beschränkt, vielmehr ist auch die Elektronisierung der inner- und transbehördli-
chen Vorgänge aus zahlreichen Gründen unabdingbar81. Diese Erkenntnis setzt 
sich nicht nur in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Dienstleis-
tungsrichtlinie durch82, sondern zeigt sich auch an den gewählten Umsetzungsstra-
tegien der Länder. Die IT-Umsetzung wird dabei ergänzend neben den Aufbau 
einer physischen Struktur treten müssen, da rein virtuelle Ansprechpartner nicht 
zulässig sind83. Dabei gilt es auch, eine sachgerechte Kopplung beider Zugangska-
näle, ggf. unter Einbeziehung weiterer Kontaktmöglichkeiten, sicherzustellen84.

Die Analyse basiert im Wesentlichen auf einer im Herbst 2009 durchgeführten 
Internet-Recherche und kann angesichts des dynamischen Prozesses gerade dieses 
Teilbereichs der Umsetzung nur einen Zwischenstand skizzieren. Die IT-Konzepte 
lassen sich erst nach ihrem operativen Einsatz sachgerecht bewerten – allerdings ist 
bereits jetzt erkennbar, dass zum Ende der Umsetzungsfrist am 28.12.2009 über-
wiegend noch keine kohärenten, ebenenübergreifenden und umfassenden IT-Lö-
sungen zur Verfügung stehen. Ausgeblendet bleibt im Folgenden das Internal Mar-
ket Information System, das an anderer Stelle ausführlich behandelt wird85. Im 
Wesentlichen werden die Projektstrukturen der IT-Umsetzung, technische und 
infrastrukturelle Architekturen, technische Verantwortlichkeiten sowie Bestrebun-
gen der Länder zur Standardisierung und Sicherung der Interoperabilität im ebe-
nenübergreifenden Kontakt fokussiert86.

I. Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg besteht keine abweichende Zuständigkeit bezüglich der IT-
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Vergleich zur allgemeinen Federfüh-

 
81 Schulz, VM 2009, 3 ff.; s. auch Schäffer, DVP 2009, 222 (225). 
82 Ziekow, LKV 2009, 385 (391); Knopp, LKRZ 2007, 251 (253); Luch/Schulz, in: Schliesky 

(Fn. 1), Teil II, S. 219 (299); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 8 Rn. 4. 
83 Siegel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund, 2009, S. 120. 
84 Zu diesem Gesichtspunkt Schulte/Wind, Kommune21 10/2009, S. 18 f.; Schuppan, VM 2009, 

293 (294). 
85 S. dazu Schliesky/Schulz, in diesem Band. S. 309 (329 ff.). 
86 Zur Unterstützung der Kommunen durch die Länder im Bereich der IT-Umsetzung Schäffer,

DVP 2009, 222 (225). 
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rung. Diese liegt in Gänze beim Innenministerium des Landes. Im Rahmen der 
technischen Realisierung wird auf die Einbindung eines Landes-IT-Dienstleisters87 
verzichtet und diese auf die T-Systems International GmbH übertragen, die auch 
bisher den Betrieb des Landesportals „service-bw“ übernommen hat. Neben diesen 
beiden Akteuren werden auch die zahlreichen Einheitlichen Ansprechpartner ein-
zubinden sein (in Baden-Württemberg ist die Ansiedlung bei den 30 dienstleis-
tungsrichtlinienrelevanten Kammern sowie auf freiwilliger Basis bei den 35 Land-
kreisen und neun Stadtkreisen vorgesehen88). 

Die technische Umsetzung wird in Baden-Württemberg im Wesentlichen in einem 
Ausbau des Portals „service-bw“ bestehen, welches bereits seit einigen Jahren im 
Einsatz ist. Das Dienstleistungsportal „service-bw“ ist eine elektronische Plattform 
mit Verfahrensbeschreibungen, Behördenwegweiser, Formularen und personalisier-
ten gesicherten Datenbereichen89, die unter anderem für diesen Zweck eingerichtet, 
bereit gestellt und weiterentwickelt wird. Die Nutzung eines zentralen und einheit-
lichen Portals für die Dienstleistungserbringer soll ein einheitliches Erscheinungs-
bild aller baden-württembergischen Einheitlichen Ansprechpartner nach außen 
gewährleisten. Sie erlaubt zudem bei Änderungen der Zuständigkeit des Einheitli-
chen Ansprechpartners eine problemlose Übernahme der Datensätze eines Dienst-
leistungserbringers von einem anderen Einheitlichen Ansprechpartner. Auch wirt-
schaftliche und organisatorische Gründe sprächen für eine zentrale Lösung90. Diese 
ermögliche bspw., Änderungen rasch und gleichermaßen für alle Einheitlichen 
Ansprechpartner zu realisieren und statistische Auswertungen leicht zu erstellen. 

II. Bayern 

Auch in Bayern sollen im Rahmen der IT-Umsetzung der Richtlinie bestehende 
Strukturen genutzt und dienstleistungsrichtlinienspezifisch fortentwickelt werden. 
Angesichts der recht spät erfolgten Verortungsentscheidung musste die IT-Planung 
dabei mit zahlreichen Annahmen arbeiten. Die technische Realisierung liegt bei der 
AKDB91, die ihre Vorstellungen in einer Anlage zum Projektbericht über die IT-
Umsetzung der europäischen Dienstleistungsrichtlinie („Blaupause“) im Rahmen 
von Deutschland-Online92 dargelegt hat. Die strategischen Konzepte zeigen eine 
Ausrichtung auf eine kommunale Lösung, da vorrangig dort bereits im Einsatz 
befindliche Software-Lösungen eingebunden werden sollen – dennoch hat sich die 
 
87 Übersicht über die IT-Dienstleister der Länder bei Erps/Luch/Schulz/Rieck, in: Schliesky 

(Hrsg.), eGovernment in Deutschland, 2006, S. 119 ff. 
88 Dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (292 f.). 
89 Zu Rechtsfragen elektronischer Daten und Dokumentensafes demnächst Schliesky (Hrsg.), 

Rechtsfragen des elektronischen Identitätsmanagements, 2010, i.E. 
90 So die Gesetzesbegründung, s. LT-Drs. 14/5345, S. 18. 
91 Dazu Köhler, BayVBl 2007, 545 ff.; zur Problematik der IT-Beschaffung durch Zweckverbän-

de auch Baden, ITRB 2010, 14 ff. 
92 Abrufbar unter www.deutschland-online.de.
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Staatsregierung nunmehr für ein Kammermodell entschieden. Wesentlicher Be-
standteil der IT-Umsetzung wird die Verknüpfung von zentralen Landes- und de-
zentralen (kommunalen) Systemen sein. Dies gilt bspw. für die Verknüpfung des 
bayerischen Behördenwegweisers mit der Anwendung komXpress (einer Gesamt-
lösung für den Aufbau, die Pflege und die Bereitstellung von Personendaten, Ad-
ressen, Aufgabenbereichen und Geschäftsverteilungsplänen des öffentlichen Diens-
tes, die zugleich aber auch Schnittstellen zu kommunalen Fachanwendungen wie 
dem Einwohnerwesen, GIS, Personalwirtschaft, Facility-Management, DMS bie-
tet). Zudem soll ein „Hochleistungsportal“ als Arbeitsmittel der Einheitlichen An-
sprechpartner realisiert werden93, das unterschiedliche Sichten (Einheitlicher An-
sprechpartner, Behörden, Dienstleistungserbringer) abbilden kann und bspw. auch 
eine dauerhafte Registrierung der Dienstleistungserbringer, die Erstellung von Pro-
filen, eine geführte Dateneingabe für den Antragsteller einschließlich einer An-
tragsverwaltung und vor allem eine – angesichts der Bündelungsfunktion der Ein-
heitlichen Ansprechpartner besonders praxisrelevante –Statusbeobachtung, Au-
thentifizierungs- bzw. Signaturkomponenten sowie eine Bezahlfunktion und einen 
Daten- und Dokumentensafe bietet. 

III. Berlin 

Neben der primär für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie zuständigen 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen übernimmt in Berlin die 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstützende Aufgaben im Kontext der 
IT-Umsetzung. Vorgesehen ist die Schaffung eines sicheren elektronischen Zu-
gangs zur Verwaltung (Portal), die Einrichtung eines Kunden- und Fallmanage-
ments für die beteiligten Verwaltungen und Partner, die Verwendung und Integra-
tion bereits vorhandener bzw. im Aufbau befindlicher Lösungen (z.B. Formular-
service, virtuelle Poststelle, Dokumentenmanagementsystem) sowie eine Erweite-
rung der vorhandenen Dienste-Plattform durch zusätzliche Komponenten (Trans-
aktionsportal, Customer-Relationship-Management94, Dokumentenkonvertierung, 
Langzeitspeicherung). Dabei nimmt die Berliner Senatsverwaltung ausdrücklich 
Bezug auf das Deutschland-Online-Projekt „IT-Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie“, dessen Ergebnisse in die Verdingungsunterlagen der Berliner 
Ausschreibung eingeflossen sind. Berlin hat als erstes Bundesland die Gesamtan-
forderungen in einer Ausschreibung am Markt platziert. Auf den Ergebnissen die-
ser Ausschreibung aufbauend plant Berlin eine Realisierung der IT-Unterstützung 
in zwei Phasen. In der ersten Phase sollen bis Dezember 2009 das Portal und die 
elektronische Erreichbarkeit des Einheitlichen Ansprechpartners und der zuständi-
gen Behörden realisiert und in den Wirkbetrieb gebracht werden, um die gesetzli-

 
93 Allgemein zum Portalgedanken v. Lucke, Hochleistungsportale für die öffentliche Verwaltung, 

2008, S. 383 ff.; Geis, in: Bieler/Schwarting (Hrsg.), eGovernment – Perspektiven – Probleme 
– Lösungsansätze, 2007,S. 200 ff.; Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff. 

94 Dazu Schellong, Citizen Relationship Management: A Study of CRM in Government, 2008. 
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chen Mindestanforderungen zu erfüllen. In der zweiten Phase bis Mai 2010 sollen 
die weiteren, vor allem die geplanten Front- und Back-Office-Prozesse umgesetzt 
werden. 

IV. Brandenburg 

Auch in Brandenburg sind für die IT-Umsetzung sowohl das Wirtschaftsministeri-
um als auch das Innenministerium zuständig. Beabsichtigt ist eine Ergänzung des 
bereits bestehenden Onlineangebots www.service.brandenburg.de durch ein Portal 
des Einheitlichen Ansprechpartners und damit der Ausbau zu einem „Hochleis-
tungsportal“, welches geeignet ist, unterschiedliche Bearbeitungs- und Zugriffsebe-
nen abzubilden. Damit bestehen – mit Ausnahme der verbindlichen Nutzung 
durch die Dienstleistungserbringer – zahlreiche Parallelen zur baden-württem-
bergischen Lösung.  

Der Nutzung des Portals soll eine Identitätsprüfung des Antragstellers durch ein 
geeignetes Ident-Verfahren vorgeschaltet werden. Die derzeit vorgesehene Option, 
eine Selbstregistrierung durch das Hochladen einer Kopie eines Personaldoku-
ments, erscheint dabei weder besonders nutzerfreundlich, noch geeignet, ein hohes 
Sicherheits- und Authentisierungsniveau sicherzustellen. Für einen begrenzten 
Zeitraum kann jedoch – wie auch im Kontext des Ersatzes der qualifizierten elekt-
ronischen Signatur durch ein Telefax – auf eine derartige Übergangslösung zurück-
gegriffen werden, bis bspw. in Form des elektronischen Identitätsnachweises oder 
der DE-Mail-Adresse geeignete Strukturen flächendeckend zur Verfügung stehen95.

Nach erfolgter Authentifizierung erhält ein Dienstleister Zugang zum Portal bzw. 
dem Online-Verfahren der zuständigen Behörde. Die Registrierung und Authenti-
fizierung am Serviceportal soll jedoch nicht als allgemeines Ident-Verfahren im 
Rechtsverhältnis zu den zuständigen Behörden zu werten sein, so dass eine eventu-
ell notwendige Identitätsprüfung im Rahmen des Verwaltungsaktes von der zu-
ständigen Behörden eigenständig durchgeführt wird. Dies zeigt den Übergangscha-
rakter der gefundenen Lösung deutlich – unklar bleibt zudem, warum dann über-
haupt im Vorfeld eine Authentifizierung gegenüber dem Portal zu erfolgen hat. 
Insoweit ist davon auszugehen, dass Behörden lediglich in Zweifelsfällen eine Iden-
titätsüberprüfung durchführen oder – soweit gesetzlich vorgeschrieben – einen 
schriftförmlichen Antrag verlangen werden. 

Für die Zustellung sieht auch das EA-Portal Brandenburg die Möglichkeit vor, 
elektronische Bescheide im persönlichen Bereich des Antragstellers abzulegen. 
Über die Zusendung des Bescheides soll mittels „einfacher“ E-Mail informiert 
werden, so dass sich in diesem Kontext die grundsätzlichen Fragen nach dem Zu-
gang elektronischer Dokumente im Verwaltungsverfahren weiter stellen werden96.

95 S. auch Gliederungspunkt E. I. 1. 
96 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 25), § 3a Rn. 34 ff. 
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Die bisherige Lösung in Brandenburg sieht – wie in den meisten Ländern auch – 
keine Einbindung von Fachverfahren vor, vielmehr soll sich das Service-Portal auf 
die Front-Office-Prozesse und den Außenkontakt sowie die Weiterleitung elektro-
nischer Dokumente an die zuständigen Behörden beschränken. Aus Sicht des An-
tragstellers sollen dabei folgende Funktionalitäten abgebildet werden: schrittweise 
Abfrage zur Spezifizierung des konkreten Vorhabens, Übersicht über auszufüllende 
Unterlagen und einzureichende Dokumente, online ausfüllbare Formulare, Beifü-
gen von Anlagen durch Hochladen der Dokumente (bzw. bei Schriftform ergän-
zende Nutzung eines Telefaxes), aktuelle Übersicht über den Stand des Verfahrens. 
Die zuständigen Behörden werden nach einer formellen Prüfung der eingereichten 
Unterlagen durch den Einheitlichen Ansprechpartner und dessen Freigabe jeweils 
nur Einblick in die für die Sachentscheidung notwendigen Unterlagen erhalten. 

V. Bremen 

Für die Umsetzung der technischen Anforderungen und Vorgaben zu Datenforma-
ten und Schnittstellen, die unter Beachtung der im Rahmen des priorisierten 
Deutschland-Online-Projekts erarbeiteten Ergebnisse erfolgen soll, ist in Bremen 
die Senatorin für Finanzen zuständig. Die Realisierung der IT-Umsetzung soll für 
das Land Bremen gemeinsam mit der Metropolregion Bremen-Oldenburg im 
Nordwesten e. V. erfolgen. Den Rahmen dafür bildet das Projekt EINIG, in dem 
die Stadt Bremen und Stadt Bremerhaven als Modellkommunen fungieren97.

Die Informationsbereitstellung erfolgt in Bremen über das Stadtportal 
www.bremen.de, auf dem die notwendigen Formulare fallbezogen und elektronisch 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Für die fachlichen Inhalte bleiben die jeweils 
zuständigen Stellen (Ressorts, Kammern etc.) verantwortlich, d.h., der Einheitliche 
Ansprechpartner wird mit seiner Beauftragung die redaktionelle Verantwortung für 
das Informationsportal übernehmen. Die Informationsaufbereitung erfolgt mit 
Hilfe eines Content-Management-Systems und entsprechenden Redaktionsmodu-
len, die ein einheitliches Layout sowie eine barrierefreie Informationsaufbereitung 
sicherstellt98.

Die Koordinierungsaufgaben werden auch in Bremen durch entsprechende techni-
sche Basiskomponenten unterstützt. Hierzu gehören beispielsweise das EGVP 
(elektronische Poststelle für die Einreichung von rechtsverbindlichen und/oder 
signierten Formularen – ausgewählt über das Fallmanagement) und VISkompakt 
(für die Vorgangsbearbeitung und Steuerung der verschiedenen Prozessschritte bei 
den zuständigen Stellen). Gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Komponenten, 
wie beispielsweise elektronische Zahlungsmöglichkeiten, werden nicht speziell für 
die Dienstleistungsrichtlinie entwickelt, sondern sollen zukünftig als Basis auch für 
andere Verwaltungsverfahren nutzbar sein. 

 
97 Wind/Berger, eGov Präsenz 1/09, 84 ff. 
98 Zum barrierefreien E-Government Roggenkamp, NVwZ 2006, 1239 ff. 
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VI. Hamburg 

In Hamburg wird die Umsetzung der Richtlinie in Gänze in Verantwortlichkeit der 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit durchgeführt. Da in Hamburg ein Kammermo-
dell realisiert werden soll99, muss auch die IT-Umsetzung auf den dort bereits be-
stehenden Systemen aufbauen. Insoweit wird die Plattform „starter-center-
hamburg.de“ der Handwerkskammer Hamburg, die bereits seit August 2007 mit 
einem vereinfachten Verfahren für Existenzgründer online ist, als Bestandteil der 
Umsetzungsstrategie genannt. Diese ermöglicht es den Dienstleistungserbringern 
vor allem, ihre jeweiligen Daten nur noch einmal in die Eingabe-Maske eines soge-
nannten „Meta-Formulars“ einzugeben, um dann systemunterstützt eine Eingabe 
in die für eine Gründung individuell notwendigen Einzelformulare bzw. -anträge 
automatisch zu generieren. Dass bisherige System sieht dabei allerdings noch keine 
medienbruchfreie Abwicklung vor, sondern verlangt vielmehr den Ausdruck der 
Formulare und die Versendung an die jeweiligen Institutionen. Insoweit besteht in 
jedem Fall noch Optimierungsbedarf. Unklar bleibt auch, welche Systeme von § 6 
EA-Gesetz Hamburg angesprochen sind, die von der Hansestadt Hamburg zur 
Verfügung gestellt werden und von den Geschäftsstellen der Einheitlichen An-
sprechpartner zu nutzen sind. Anders als bspw. in Schleswig-Holstein wird eine IT-
Verantwortung des Landes nicht explizit ausgesprochen. 

VII.  Hessen 

In Hessen liegt die organisatorische Zuständigkeit für die Umsetzung der Richtlinie 
primär beim Wirtschaftsministerium, ein IT-System wird jedoch in Verantwortung 
des Innenministeriums aufgebaut. Das Konzept des Landes Hessen basiert dabei 
auf einer Vernetzung aller zuständigen Stellen und verfolgt das Ziel, durch die ge-
meinsame Nutzung von Basisdiensten für unterschiedliche Projekte und die Elek-
tronisierung der intra- und transbehördlichen Vorgänge Einspar- und Effizienzpo-
tentiale zu erschließen sowie einen gesteigerten Bürgerservice realisieren zu kön-
nen100.

Die hessische IT-Lösung besteht aus einer Dienstleistungsplattform des Einheitli-
chen Ansprechpartners, dem Hessen-Finder, dem Projekt „D115 Hessen“ sowie 
verschiedenen Wissensportalen. Der Hessenfinder als zentraler Zuständigkeitsfin-
der erfasst ca. 600 Verwaltungsleistungen und ordnet sie entsprechend der geogra-
phischen Auswahl und unter Berücksichtigung der regionalen Spezifika der ent-
sprechenden Behörde zu. Der Inhalt steht neben den Einheitlichen Ansprechpart-
nern und zuständigen Stellen auch Externen, bspw. Bürgern und Dienstleistungs-
erbringern, sowie dem Wissensmanagement-System für das Bürgertelefon 115 zur 
Verfügung101. Die Dienstleistungsplattform – im Sinne eines Hochleistungsportals 

 
99 Dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (296 f.). 
100 Ausführlich Matzner, innovative Verwaltung 5/2009, 10 ff. 
101 Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
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– dient einerseits der Information, ist andererseits aber vor allem Ort der elektroni-
schen Antragstellung sowie Kommunikationsmedium für den Kontakt zwischen 
Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen Behörden. Aus einem „Gesamt-
antrag“ des Dienstleistungserbringers werden die verwaltungsverfahrensrechtlich 
vorgesehenen Einzelanträge generiert. Um das Begehren des Antragstellers mittels 
Fragenkatalogen möglichst genau zu erfassen und in verfahrensrechtlich relevante 
Vorgänge zu separieren, greift das System auf ein dahinter liegendes Prozessregister 
zu. Die IT-Lösung der Dienstleistungsplattform basiert auf einer serviceorientierten 
IT-Architektur (SOA) und ist somit technisch flexibel und ausbaufähig, was die 
Einbindung weiterer Fachverfahren, Anwendungskontexte und die Anpassung an 
rechtliche und organisatorische Änderungen erleichtert. Den zuständigen Stellen 
wird ermöglicht auch die externe Antragskommunikation über die Dienstleistungs-
plattform abzuwickeln. Dazu bietet das System neben der elektronischen Entge-
gennahme und Übermittlung von Anträgen, Bescheiden und elektronischen Do-
kumenten vor allem auch Schnittstellen zu kommunalen Fachverfahren. Das kom-
munale Fallmanagement wird zusammen mit ekom21, dem IT-Dienstleister der 
hessischen Kommunalverwaltungen realisiert. Im Bereich der Kammern ist ein 
Pilotprojekt mit der Handwerkskammer Rhein-Main gestartet worden, um die An-
bindung und Teilintegration des dort eingesetzten StarterCenters zu testen. Um im 
Kontext der dienstleistungsspezifischen Verfahren größtmögliche Interoperabilität 
zu erreichen, entwickeln die Länder Hessen und Sachsen-Anhalt einen Vor-
Standard (XEUDLR). 

VIII. Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die Federführung für die Umsetzung der Richt-
linie einschließlich der Materien mit IT-Bezug beim Innenministerium, zum Teil 
bestehen Pflichten, das Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium herzustel-
len. Aufgrund der Verortungsentscheidung bestehen aber auch eigene Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten der Einheitlichen Ansprechpartner – konkret der 
beteiligten Wirtschaftskammern. Der Betrieb der für die Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie erforderlichen IT-Komponenten soll über den IT-Dienstleister des 
Landes, die DVZ M-V GmbH, sichergestellt werden. Das Konzept sieht für die 
elektronische Verfahrensabwicklung gemeinsame Fachkomponenten der Einheitli-
chen Ansprechpartner vor. Zudem ist eine Mitnutzung der IT-Plattform des Lan-
des beabsichtigt. Insbesondere für die Authentifizierung, für das Identitäts- und 
Zugangsmanagement, die Verschlüsselung, die elektronische Signatur, den elek-
tronischen Zahlungsverkehr, einen Formularservice, die Prozesssteuerung und 
Dokumentensafe-Systeme sollen die Basiskomponenten des Landes eingesetzt und 
bei Bedarf entsprechend angepasst werden. Als Kommunikationsinfrastruktur soll 
das Landes- und Kommunalnetz in Kopplung mit den Wirtschaftskammernetzen 
dienen. 
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IX. Niedersachsen 

Für die IT-Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie wird in Niedersachsen die 
Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einführung von E-Government, die 
zwischen dem Land sowie den kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen wor-
den ist102, um eine entsprechende Maßnahme erweitert103. In § 2 Satz 1 EA-Gesetz 
Niedersachsen wird zudem die Infrastrukturverantwortung des Landes für die 
elektronische Verfahrensabwicklung und ein Internetportal – vergleichbar der Lö-
sung in Schleswig-Holstein – ausgesprochen. Damit verbunden ist die Verpflich-
tung der Einheitlichen Ansprechpartner (und zuständigen Stellen) diese Systeme zu 
nutzen. Eine vollständige elektronische Verfahrensabwicklung sei nur zu gewähr-
leisten, wenn Internetportal und die zugehörige IT-Infrastruktur seitens des Landes 
bereitgestellt werden, damit ein medienbruchfreier Austausch von Dokumenten 
möglich ist.  

Die verbindliche Nutzung dieser Komponenten durch die Landkreise, die kreisfrei-
en und die großen selbständigen Städte sei notwendig, um sicherzustellen, dass die 
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners auch elektronisch erfüllt werden 
können und zum anderen eine möglichst kostengünstige und unternehmensfreund-
liche IT-Umsetzung realisiert werden kann104. Eine wirtschaftliche Lösung ist nur 
möglich, wenn ein dezentraler Aufbau der notwendigen IT-Infrastruktur vermieden 
wird, der ein Vielfaches der Kosten einer zentralen Lösung erfordern würde. In-
wieweit ein gesetzlicher Zwang – ohne einschränkende Vorgaben inhaltlicher oder 
formeller Art – ein geeignetes und angesichts der Garantie der kommunalen Selbst-
verwaltung rechtlich adäquates Mittel ist, erscheint jedoch fraglich. Insoweit kommt 
dem konkreten Umgang mit der Verordnungsermächtigung seitens des Landes 
entscheidende Bedeutung zu. Das Vorgehen über eine Verordnung soll einerseits 
eine Überlastung des Gesetzes mit technischen Voraussetzungen und Anforderun-
gen vermeiden und bietet den Vorteil der leichteren Abänderbarkeit bei eventuell 
erforderlicher Anpassung der technischen Vorgaben an Weiterentwicklungen. 

Zur IT-Infrastruktur des Landes, die nunmehr auch für die Einheitlichen An-
sprechpartner und zuständigen Stellen geöffnet werden, zählen u.a. ein Portalange-
bot, der erweiterte Bürger- und Unternehmensservice (BUS) mit Transaktionsmo-
dul, ein Wissens- und Prozessmanagementsystem, ein Formularservice, ein Identi-
tätsmanagementsystem, ein elektronisches Bezahlverfahren, eine eGovernment-
Prozessplattform und ein Dokumentensafe-System. Hinzu kommen soll ein  

 
102 Dazu Ruge, NdsVBl 2008, 89 (91); ders.; Der Landkreis 2008, 127 (128); Maron, Kommune 21 

12/2007, 16; Lahmann, moderne verwaltung 3/2007, 12; zum „kooperativen“ E-Govern-
ment auch Schmitt, in: Bieler/Schwarting (Fn. 92), S. 173 ff.; Bullinger/Rombach, in: Zechner 
(Fn. 66), S. 71 ff. 

103 Zur Auswirkung des E-Government auf die kommunale Selbstverwaltung ausführlich Schulz,
Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 

104 So die Gesetzesbegründung, s. LT-Drs. 16/1740, S. 10. 
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Kundenmanagementsystem für den Einheitlichen Ansprechpartner, der Ausbau 
des Identitätsmanagement- und Registrierungsdienstes für Dienstleistungserbringer 
und Prozessbeteiligte durch die Komponenten Verzeichnisdienst (VZD), virtuelle 
Poststelle sowie Signaturkarten, die Umsetzung der wichtigsten Geschäftsprozesse 
(Kernprozesse) bis zur Grenze der genehmigenden Behörde sowie der Aufbau und 
Einbindung eines elektronischen Bezahlverfahrens. 

X. Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen ist ein verstärktes Engagement der Landesregierung im 
Kontext der IT-Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie nicht zu erkennen, so dass 
diese im Wesentlichen von den 18 Einheitlichen Ansprechpartnern zu leisten sein 
wird. Anders als beispielsweise in Niedersachsen oder Schlesiwg-Holstein über-
nimmt das Land die Kosten für den Auf- und Ausbau der IT-Lösungen nicht105.

Daher sind die Kommunen gefordert, bezüglich der IT-Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie, vor allem im Blick auf den Einheitlichen Ansprechpartner, selbst 
initiativ zu werden und sich weitgehend selbst zu organisieren. Zu diesem Zweck 
wurde ein Umsetzungsprojekt zwischen Land, Kommunen und Kammern verab-
redet, das unterhalb einer „Lenkungsgruppe“, in der die strategischen und steue-
rungsrelevanten Entscheidungen getroffen werden sollen, zwei Arbeitsgruppen 
(„IT-Zentral“ und „IT-Dezentral“) vorsieht. In der Arbeitsgruppe „IT-Zentral“ 
werden die für alle Einheitlichen Ansprechpartner gleichermaßen geltenden Aspek-
te behandelt: Einrichtung eines EA-Finders, Angebot einer Projektplattform, Er-
arbeitung eines einheitlichen „Style-Guides“, Durchführung von Informationsver-
anstaltungen/Workshops und datenschutzrelevante Fragestellungen. Darüber hin-
aus befasst sich die Arbeitsgruppe „IT-Zentral“ mit Themen, die einer Abstim-
mung auf Bundes- bzw. europäischer Ebene bedürfen (Signaturen, Dokumenten-
formate etc.). Im Rahmen der Arbeitsgruppe „IT-Dezentral“ sind fünf Unterar-
beitsgruppen eingerichtet worden, in denen Mitarbeiter aus Kommunalverwaltun-
gen und kommunalen IT-Dienstleistern mitwirken. Folgende Themenstellungen 
werden in den Unterarbeitsgruppen behandelt: Wissen und Leistungsprozesse, 
Prozesse des Einheitlichen Ansprechpartners, Bedienerführung, Recherche und 
Layout, Anträge und Dokumentensafe, Sicherheit und Kommunikation.  

Mittlerweile liegen die Arbeitsergebnisse der Unterarbeitsgruppen vor, aus denen 
dann im Rahmen der Arbeitsgruppe „IT-Dezentral“ und der „Lenkungsgruppe“ 
Handlungsempfehlungen zur IT-Umsetzung erstellt werden sollen. Ziel ist es dabei 
nicht, eine Software zu erzeugen, die allen von der Umsetzung der Richtlinie be-
troffenen Stellen zur Verfügung gestellt werden könnte, sondern lediglich, Anfor-
derungsprofile zu erarbeiten und abzustimmen sowie entsprechende Umsetzungs-
empfehlungen zu geben. Ist dies im Hinblick darauf, dass es jeweils um die gleichen 
oder zumindest vergleichbare Funktionalitäten geht, ohne Zweifel wünschenswert, 

 
105 Vgl. zum Ganzen Kuhn, Eildienst LKT NRW 2009, 200 ff. 
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so wird es angesichts des erwähnten Zeitdrucks sowie der hinlänglich bekannten 
Heterogenität der kommunalen IT-Landschaft in Nordrhein-Westfalen voraus-
sichtlich nicht möglich sein, darüber hinaus zentrale, landeseinheitliche Lösungen 
zu erarbeiten und deren Anwendung vorzugeben. Jedenfalls sollte aber darauf ge-
achtet werden, dass die IT-Strukturen sowohl für technische Neuerungen und 
Weiterentwicklungen offen sind als auch spätere Erweiterungen des Aufgaben-
spektrums auf Fälle und Geschäftsprozesse zulassen, die nicht unter den Anwen-
dungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie fallen. 

Vorgesehen sind einerseits bis zu 18 Portale der Einheitlichen Ansprechpartner 
und eine dezentrale Verantwortung bei Trägern des Einheitlichen Ansprechpart-
ners. Andererseits geht das EA-Gesetz Nordrhein-Westfalen aber auch von einer 
„landesweit einheitlichen Bedienerführung“ aus. Insoweit muss die Umsetzung im 
konkreten zeigen, in welchem Verhältnis dezentrale und zentrale Elemente stehen 
werden. Beabsichtigt ist zudem die Realisierung eines zentralen Einstiegsportals 
und die Nutzung des NRW-Prozessregisters mit einheitlichen Prozessbeschreibun-
gen. 

XI. Rheinland-Pfalz 

Auch in Rheinland-Pfalz findet sich im Bereich der IT-Umsetzung der Richtlinie 
eine Zweiteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Wirtschafts- und Innenminis-
terium. Das in Rheinland-Pfalz geplante Konzept soll auf Basis des rheinland-
pfälzischen Verwaltungsnetzes Landesnetz („rlp-netz“) und der „rlp-middleware“, 
einer serviceorientierten Architektur, die eine technische Infrastruktur mit Mehr-
wertdiensten für Nutzer und Verfahrensanbieter zur Verfügung stellt, realisiert 
werden. Zusätzlich sind technische Lösungen für einen Zuständigkeitsfinder, ein 
Dienstleistungsportal, die Komponenten des Arbeitsplatzes der Einheitlichen An-
sprechpartner (EA-Portal) geplant. Rheinland-Pfalz orientiert sich bei der IT-
Umsetzung ebenfalls am Projektbericht des Deutschland-Online-Projektes und 
wird die dort als „Stufe 1+“ definierten Funktionalitäten in weiten Teilen realisie-
ren. Wie in Niedersachsen dient der Bürger- und Unternehmensservice (bus.rlp.de) 
als „Meta-Zuständigkeitsfinder“, recherchiert Informationen in vorhandenen Por-
talen und bietet strukturierte, standardisierte Informationen wie z. B. Verfahrensbe-
schreibungen und Kontaktdaten zuständiger Stellen an. Das System wird in Koope-
ration mit anderen Bundesländern weiterentwickelt und soll sowohl als Wissensba-
sis der Einheitlichen Ansprechpartner als auch des „Bürgertelefons 115“ dienen. 

XII.  Saarland 

Die Koordination auch der IT-Umsetzung liegt im Saarland beim Wirtschaftsminis-
terium, verantwortlich für die IT-technischen Anforderungen ist das saarländische 
IT-Innovationszentrum. Dieses koordiniert auf Landesebene die E-Government-
Strategie und deren Umsetzung. Das EA-Gesetz sieht vor, dass der Einheitliche 
Ansprechpartner für die elektronische Verfahrensabwicklung ein einheitliches IT-
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Verfahren und für den Internetauftritt eine äußere Gestaltung verwendet, die je-
weils vom Land im Einvernehmen mit dem Einheitlichen Ansprechpartner Saar 
zur Verfügung gestellt wird. Dafür sollen bereits vorhandene Lösungen oder Lö-
sungsansätze genutzt werden. Die Umsetzung eigenständiger Lösungen oder Porta-
le für den EA-Saar liefe den Vorgaben des E-Government-Paktes zuwider; zudem 
müsse der Einheitliche Ansprechpartner als Teil der mittelbaren Landesverwaltung 
in das Corporate Design des Landes eingebunden werden. Der saarländische Ein-
heitliche Ansprechpartner soll auf verschiedene Projekte des Landes und des Bun-
des (Zuständigkeitsfinder, Formularserver, Dokumentensafe etc.) zurückgreifen, da 
diese die mittelbar oder unmittelbar die Arbeitsbereiche des Einheitlichen An-
sprechpartners berühren. Auch diese Projekte werden durch das IT-Innovati-
onszentrum betreut. Die Zuweisung der Umsetzungsverantwortung an das IT-
Innovationszentrum soll die konzeptionelle Einbeziehung sicherstellen und elekt-
ronischen „Insellösungen“ vorbeugen106.

XIII. Sachsen 

In Sachsen ist für die Umsetzung grundsätzlich das Wirtschaftsministerium verant-
wortlich, IT-Fragen werden zudem von einer Projektgruppe im Innenministerium 
behandelt. Obwohl die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners für das ge-
samte Bundesland der Landesdirektion Leipzig übertragen wurden, für die seit 2008 
der Staatsbetrieb „Sächsische Informatikdienste“ (SID) die Entwicklung und den 
Betrieb von staatlichen IT-Vorhaben übernimmt, liegt der Schwerpunkt der IT-
Umsetzung auf der Einbindung der zuständigen Stellen und damit die technische 
Realisierung bei der „Sächsischen Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung 
(SAKD)“. 

Die SAKD hat ein Rahmenkonzept zur IT-Umsetzung erarbeitet, das verschiedene 
Umsetzungsszenarien betrachtet und einer permanenten Fortschreibung unterliegt. 
Das Rahmenkonzept ist unterteilt in Ausführungen zur „Umsetzung als zuständige 
Behörde/zentraler Ansprechpartner“, „IT-Umsetzung einer internen elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung“ und zur „Optimierung der internen Verwaltungsorga-
nisation“. Ziel des letztgenannten Teilaspekts ist es, die Potenziale der Organisati-
onsoptimierung IT-unterstützt herauszuarbeiten. Die Dokumentation von Verwal-
tungsprozessen soll mit der sog. PICTURE-Methode107, die prozessuale Ablaufbe-
schreibung von Verwaltungsverfahren bspw. mit ARIS oder ADONIS erfolgen. 

 
106 So die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 14/9, S. 15.  
107 Dazu Becker/Algermissen/Falk, Prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung: Prozessmana-

gement im Zeitalter von E-Government und New Public Management, 2007; Algermissen,
Prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung: Gestaltung der Prozesslandschaft in öffentli-
chen Verwaltungen mit der PICTURE-Methode, 2006; Becker/Algermissen/Räckers, in: 
Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 159 ff. Zu einer Prozessoptimierung im Zusammenhang mit der 
DLR, aber unter Zugrundelegung des BPMN-Modells Zeschmann, KommP spezial 2/2008, 
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Um die Kommunalverwaltung als zuständige Behörde in die Lage zu versetzen, die 
anfragenden Dienstleistungserbringer und -empfänger in der vorgeschriebenen 
Weise zu informieren, müssen bestimmte Verfahrensinformationen (Pflichtmerk-
male) zu allen relevanten Verwaltungsverfahren erfasst und bereitgestellt werden. 
Diese sollen daher in einem „Informationssystem Verwaltungsverfahren“ des Frei-
staats vorgehalten werden und jeder Kommunalverwaltung zur Nachnutzung zur 
Verfügung stehen. Um den Aufwand auf kommunaler Ebene überschaubar zu 
halten, werden von den dienstleistungsrelevanten Verfahren zunächst nur zwölf 
Pflichtmerkmale in der Basiskomponente „Amt24“ erfasst. 

Teil des Konzepts ist vor allem die Nutzung der Basiskomponenten, die von der 
SAKD zentral zur Verfügung gestellt werden und auch im Kontext der Dienstleis-
tungsrichtlinie Verwendung finden sollen. Dies sind ein Prozessregister, ein Formu-
larservice, ein Zuständigkeitsfinder („Amt24“), unterschiedliche Ansätze zum Um-
gang mit der elektronische Signatur und Verschlüsselung (Governikus Signer, 
Securemail Gateway, EGVP) sowie zum elektronischen Zahlungsverkehr. 

XIV. Sachsen-Anhalt 

Die unter Federführung des Wirtschaftsministeriums stehende Umsetzung der 
Richtlinie wird in Sachsen-Anhalt hinsichtlich der IT-Aspekte zudem vom Innen-
ministerium sowie dem ständiger Staatssekretärsausschuss „IT“ betreut. Er sieht 
neben der Nutzung vorhandener (Basis-)Komponenten auch die Entwicklung 
neuer Funktionalitäten bzw. deren Ausbau vor. Geplant ist die Einbindung in das 
Landesportal (www.sachsen-anhalt.de) sowie des zugrundeliegenden Content-Ma-
nagement-Systems. Als Zuständigkeitsfinder soll der bereits realisierte „Leika.LSA“ 
dienen. Neben den landesspezifischen Leistungskatalog soll der im Rahmen eines 
Deutschland-Online-Projekts entwickelte deutschlandweite Behördenfinder treten, 
der als inhaltlich strukturierter Vermittlungsdienst Anfragen analysiert, auf Verwal-
tungsleistung und Ort zurückführt und an die lokalen Zuständigkeitsfinder weiter-
leitet108. Derzeit werden im Rahmen des Projektes erste Leistungsbeschreibungen 
als Stammtexte nach dem Content-Syndication-Prinzip erstellt und der Aufbau 
einer Kollaborations-Plattform109 und Masterdatenbank projektiert. 

Die rechtssichere Außenkommunikation wird sich über die virtuelle Poststelle voll-
ziehen, wobei im Zuge der Umsetzung eine Integration in das Portal einschließlich 
Authentisierung und Personalisierung geplant ist, die interne Kommunikation er-
folgt auf Basis des Landesnetzes. Der Gebühreneinzug kann auf eine Zahlungsver-
kehrsplattform zurückgreifen, die geeignet ist Sollstellungen aus verschiedenen 

 
S. 88 ff.; zum Erfordernis der Prozessdarstellung, -analyse und -optimierung im Kontext des 
Art. 5 DLR ausführlich Schäffer, DVP 2009, 222 (223). 

108 Zum Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt Bonse, moderne verwaltung 11/2009, 48 f. 
109 Zum Einsatz kollaborativer Web 2.0-Anwendungen im Rahmen des internen Wissens- und 

Informationsmanagements Glock/Broens, VM 2008, 273 ff. 
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internetbasierten Fachverfahren zu übernehmen, zu validieren, an die Zahlungs-
überwachung weiterzuleiten und die abschließende Buchung im Haushaltskassenre-
chungswesen sicherzustellen. Im Zuge der IT-Umsetzung soll weitergehend das 
Portal um ein Personalisierungs- und Registrierungsmodul ergänzt werden. Dabei 
soll die Identität des Nutzers auf geeignete Weise rechtsverbindlich überprüft wer-
den – welches Verfahren konkret realisiert werden soll, ist derzeit noch nicht er-
sichtlich. Perspektivisch wird der elektronische Identitätsnachweis zum Einsatz 
kommen können. Hinzu kommen soll ein Dokumentensafe-System sowie für den 
Einheitlichen Ansprechpartner (sowie den Dienstleistungserbringer) ein Modul zur 
Antragsverfolgung, um Auskünfte über den Verfahrensstand geben zu können. 
Neu geschaffen wird zudem ein Fallmanagement-System für den Einheitlichen 
Ansprechpartner und zuständige Stellen, dass die kollaborative Verarbeitung und 
Nachverfolgung von Verwaltungsverfahren ermöglicht, die über einen Einheitli-
chen Ansprechpartner ablaufen. Ergänzt wird dieses durch ein Fachportal als Wis-
sensmanagement-System für Einheitliche Ansprechpartner und zuständige Stellen, 
sowie ein Dokumenten-Management-System. Im Zuge der Umsetzung soll über 
eine Datenintegrationsschicht zudem eine zunehmende Interoperabilität der bisher 
nicht integrierten Fachverfahren erreicht werden. 

XV.  Schleswig-Holstein 

In Schleswig-Holstein liegt die Zuständigkeit zur IT-Umsetzung im Finanzministe-
rium bei der Abteilung „Verwaltungsmodernisierung“, was bereits zum Ausdruck 
bringt, dass die Richtlinienvorgaben zu einem grundlegenden Wandel im Verwal-
tungsverfahren und in der Verwaltungsorganisation genutzt werden soll. Schleswig-
Holstein war zudem Federführer des Deutschland-Online-Vorhabens zur „IT-
Umsetzung der DLR“. Die technische Konzeption liegt bei Dataport, dem IT-
Dienstleister des Landes, wobei das EA-Verfahren auf Basis vorhandener Infra-
strukturen realisiert werden soll. Die Einzelkomponenten der EA-Software sollen 
über den Einsatzzweck „Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie“ hinaus ein-
gesetzt werden. 

Obwohl der Einheitliche Ansprechpartner Schleswig-Holstein von Land, Kommu-
nen und Kammern gleichermaßen getragen wird, hat sich das Land bereit erklärt, 
die IT-Ausstattung des Einheitlichen Ansprechpartners zu übernehmen und ein 
Internetportal zur Verfügung zu stellen. Das EA-Verfahren dient dabei vor allem 
auch der Abbildung der Prozesse zur Beteiligung der zuständigen Stellen, kann von 
diesen also ebenfalls genutzt werden und führt auch bei den primär betroffenen 
Kommunen zu Entlastungen. Gleiches gilt für die Basiskomponenten, die vom 
Land zur Verfügung gestellt werden. Diese wurden sachgerecht nicht nur für den 
Kontext der Dienstleistungsrichtlinie konzipiert, sondern finden ihre Grundlage in 
einem allgemeinen E-Government-Gesetz mit einem weiten Anwendungsbereich. 
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XVI. Thüringen 

In Thüringen übernimmt das Wirtschaftsministerium die Koordination der Richtli-
nienumsetzung, hinsichtlich der IT-Umsetzung sind (begleitend das Finanzministe-
rium sowie der Steuerungskreis „Verwaltungsreform, IT und e-Government“ ein-
gebunden. Angesichts der Verortungsentscheidung wird die IT-Umsetzung im 
Wesentlichen von den Einheitlichen Ansprechpartnern zu leisten sein, die sich 
allerdings bezogen auf das IT-Verfahren zur elektronischen Verfahrensabwicklung 
und die äußere Gestaltung des Internetauftritts mit den für Informations- und 
Kommunikationstechnik zuständigen Stellen des Landes abstimmen müssen. 

Thüringen wird entsprechend der Handlungsempfehlung des Aktionsplans 
Deutschland-Online zentral vorhandene Dienste und Systeme zur Umsetzung 
nutzen, welche zum Teil über die Serviceplattform zur Verfügung gestellt werden. 
Diese sollen konzeptionell zusammengeführt und gegebenenfalls um spezifische 
Systeme ergänzt. Die technische Realisierung von Zuständigkeitsfinder und „For-
mularservice-Thüringen“ sind weitgehend abgeschlossen. Auch die virtuelle Post-
stelle wurde zentral aufgebaut und bereits in verschiedene Fachverfahren einge-
setzt. Geplant ist vor allem der Aufbau eines zentralen Erfassungs- und Anmelde-
systems zur Unterstützung der Arbeit der Einheitlichen Stelle, das im Sinne eines 
Hochleistungsportals – wie auch in anderen Bundesländern – dem Dienstleister 
hilft, die erforderlichen Anträge zu stellen, darüber hinaus aber auch den Einheitli-
chen Ansprechpartner bei der Koordination und Verteilung der notwendigen be-
hördlichen Aktivitäten unterstützt. 

XVII. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Hinsichtlich der IT-Umsetzung erweist sich – wie auch allgemein im Kontext der 
Richtlinienumsetzung – oft die auf verschiedene Akteure verteilte „Zuständigkeit“ 
und Projektverantwortung als hinderlich. Neben den für die Dienstleistungsrichtli-
nie federführenden Ministerien (oft das Wirtschaftsministerium) sind regelmäßig 
die Abteilungen für ressortübergreifende IT-Infrastrukturen (oft im Innenministe-
rium angesiedelt) und in der Regel ein IT-Dienstleister des Landes einzubinden. 
Hinzu kommt schließlich noch der Einheitliche Ansprechpartner selbst, wobei dies 
– je nach Ansiedlungsmodell110 – variieren kann, vor allem hinsichtlich der Anzahl 
der Akteure und der Nähe zu den anderen Umsetzungsstellen. Letztlich sind zwin-
gend auch die sonstigen zuständigen Stellen, insbesondere die Kommunen, einzu-
binden. Die in den Ländern gewählten Projektstrukturen bilden diesen umfangrei-
chen Abstimmungsbedarf in der Regel ab – die erzielten Ergebnisse zur IT-
Umsetzung unterscheiden sich trotz vergleichbarer Akteure und Interessen zum 
Teil jedoch enorm. 

 
110 Dazu Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (292 ff.). 
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Einheitlich setzen die Bundesländer auf die Nutzung vorhandener Basiskomponen-
ten und Portallösungen bzw. deren Ausbau. In der Regel werden die Lösungen 
auch den zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt, so dass ein faktischer Standar-
disierungs- und Vereinheitlichungsprozess einsetzen wird. Demgegenüber finden 
sich nur in den wenigsten Fällen gesetzliche Regelungen, vor allem fehlen materielle 
und formelle Voraussetzungen, bei deren Vorliegen die Letztentscheidungskompe-
tenz des Landes aktiviert werden kann – obwohl diese angesichts des Eingriffs in 
die kommunale Selbstverwaltung eigentlich erforderlich sind111.

Die IT-Umsetzung der Bundesländer blendet die europäische Verwaltungszusam-
menarbeit und das Internal Market Information System nahezu vollständig aus. 
Dies ist sachgerecht, zumal hier eine umfassende IT-Lösung von der EU-Kommis-
sion zur Verfügung gestellt und betrieben wird112. Allerdings besteht keine rechtli-
che Verpflichtung IMI tatsächlich einzusetzen und zu nutzen113. Die Nutzung von 
IMI wird sich jedoch faktisch durchsetzen – im Kontext der IT-Konzepte wären 
daher ggf. Regelungen zu treffen gewesen, die die Kommunen zum Einsatz recht-
lich verpflichten oder die Bearbeitung im elektronischen Kontakt zentral ansiedeln. 

E. Fazit 

Die Darstellung der rechtlichen und tatsächlichen Umsetzungsmaßnahmen des 
Bundes und der Länder hat gezeigt, dass kein einheitliches und kohärentes Ge-
samtkonzept realisiert wird. Daher soll einerseits der weiterhin bestehende Hand-
lungsbedarf aufgezeigt und andererseits der IT-Umsetzungsprozess aus einer inno-
vationsspezifischen Perspektive bewertet werden114.

I. Weiterer Handlungsbedarf 

Auch hinsichtlich des bestehenden Handlungsbedarfs kann zwischen der Außen-
kommunikation mit den Bürgern und internen Abstimmungs- und Koordinations-
prozessen der Verwaltung unterschieden werden. 

1. Elektronische Verfahrensabwicklung im Außenverhältnis  

Im Kontext der elektronischen Verfahrensabwicklung nach außen erscheint zu-
nächst die Realisierung einer Vielzahl von Portallösungen als problematisch. Diese 
sind zwar nur zu einem geringen Teil gesetzlich zwingend ausgestaltet, jedoch ist 
davon auszugehen, dass auch in den übrigen Ländern ein faktischer Nutzungs-
zwang entstehen wird. Ein solches Vorgehen wäre unschädlich, wenn in den Bun-
 
111 Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 
112 Schliesky/Schulz, in diesem Band, S. 309 (329 ff.). 
113 Ziekow, LKV 2009, 385 ff.; s. auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (299 ff.). 
114 Dazu umfassend Schulz, in: Schliesky (Hrsg.), Staatliches Innovationsmanagement, 2010, i.E. 
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desländern tatsächlich ein vollständig ebenen- und hier länderübergreifender An-
satz realisiert wird. Die Anmeldung an einem Länderportal, bspw. mit den Funkti-
onen „Postfach- und Versanddienst“, „Verfahrensstand“ und „Dokumentensafe“, 
das geeignet ist, unterschiedliche Sichtweisen abzubilden, muss gerade auch für 
Verwaltungsverfahren in anderen Ländern nutzbar sein. Selbst wenn dies bei Ver-
fahren, die objektiv erkennbar einen engen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen, 
noch gewährleistet ist, verlangt ein gänzlich neues Ansiedlungsvorhaben in einem 
anderen Land zwingend die Anmeldung und Registrierung am dortigen Portal. Die 
Pflege von 16 Profilen oder in Abhängigkeit von der Ansiedlung der Einheitlichen 
Ansprechpartner ggf. einer noch höheren Anzahl für bundesweit agierende Dienst-
leistungserbringer ist geeignet, als ein faktisches Hindernis zu wirken, so dass die 
Richtlinienkonformität der Lösungen kritisch zu hinterfragen wäre. 

Hinzu kommt, dass diese staatlichen Portalangebote neben vergleichbare Angebote 
privater Diensteanbieter treten. Deren Aufbau wird auch von der Bundesregierung 
im Rahmen des Konzepts „eGovernment 2.0“115 in Form der sog. Bürgerportale, 
die eine sichere Kommunikation und Zustellung im Internet gewährleisten sollen 
und neben dem Postfach- und Versanddienst auch einen Dokumentensafe und 
einen Identitätsbestätigungsdienst beinhalten sollen116. Bei Etablierung derartiger 
Systeme muss zumindest sichergestellt werden, dass diese auch für den Behörden-
kontakt genutzt werden können117. Eine zusätzliche Anmeldung an den Portalen 
der Länder, um dann bspw. Dokumente vom privaten in den „staatlichen“ Doku-
mentensafe zu übertragen, muss vermieden werden118. Vielmehr ist über intelligen-
tes digitales Rechtemanagement sicherzustellen, dass bestimmte Dokumente (oder 
zukünftig auch strukturierte XML-Datensätze119) gezielt für einzelne Verwaltungs-

 
115 Das von der Bundesregierung am 13.09.2006 beschlossene Programm „E-Government 2.0“ 

ist unter www.cio.bund.de abrufbar; s. dazu auch Biernert, GewArch 2008, 417 ff.; Otten, VW 
2007, 1440. 

116 Vgl. BR-Drs. 174/09; BT-Drs. 16/12598; zum Referentenentwurf Stach, DuD 2008, 184 ff.; 
Probst, DSB 2/2009, 16 ff.; Stach/Wappenschmidt, eGov Präsenz 2/2009, 78 ff.; s. auch Wer-
ner/Wegner, CR 2009, 310 ff.; Schallbruch, it 2009, 125 ff.; Steppling, NJW-Editorial 18/2009; 
Roßnagel u.a., DuD 2009, 728 ff.; kritisch Lapp, DuD 2009, 651 ff.; Fox, DuD 2009, 387; zur 
Authentizität elektronischer Kommunikation vor Einführung der „DE-Mail“ Kast, CR 2008, 
267 ff.; vgl. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff. 

117 Die deutschen Bürgerportale weisen deutliche Parallelen zu den elektronischen Zustelldiens-
ten in Österreich auf. Aber auch diese verfolgen das Ziel, sicherzustellen, dass die Bürger wie 
auch in der Papierwelt nur einen elektronischen Briefkasten für die gesamte Behörden- und 
sonstige verbindliche Kommunikation benötigen; vgl. zum österreichischen Konzept Pir-
ker/Reichstädter, eGov Review 1/2009, 20 f. 

118 Zutreffend wird so die Erforderlichkeit der DE-Mail und des DE-Safes zur Ablösung der 
zahlreichen Lösungen im E-Commerce, bspw. für den Abruf von Rechnungen sowie Konto- 
und Depotauszügen, begründet; vgl. Stach/Wappenschmidt, eGov Präsenz 2/2009, 78 (78). 

119 Ein solches Vorgehen findet sich bspw. bei der Realisierung der „elektronischen Grund-
schuld“ nach dem „Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elekt-
ronischen Akte im Grundbuchverfahren (BT-Drs. 16/12319); dazu Gassen/Mödl, ZRP 2009, 
77 (78). Unter XML steht für „eXtensible Markup Language“ und ist sowohl ein Datenfor-
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prozesse freigegeben werden können. Aufgrund der Parallelitäten erscheint eine 
Integration technisch zu realisieren und wäre aus Sicht der Nutzer ein wichtiger 
Schritt zu einem leicht handhabbaren E-Government. Schließlich muss auch über 
die Zukunft des EGVP in diesem Kontext nachgedacht werden – bei einem Ein-
satz auch durch private (und nicht ausschließlich bestimmte Berufsgruppen wie 
Rechtsanwälte und Notare) Nutzer und einer zunehmende Verbreitung auf Seiten 
der Verwaltung (nicht nur der Gerichte) bildet das EGVP nämlich zumindest den 
Teilbereich des Postfach- und Versanddienst des Bürgerportal-Konzeptes ab120. Da 
die DE-Mail-Adresse gerade aber nicht auf einen Einsatz im E-Government be-
grenzt werden soll, sondern auch den E-Commerce erleichtern soll, erscheint es 
sachgerecht, das EGVP ausschließlich für Gerichte sowie Rechtsanwälte und Nota-
re aufrechtzuerhalten, um die dauerhafte Bereitstellung verschiedener Systeme zur 
Kommunikation (auch) mit Behörden zu vermeiden. Auch diejenigen Bundeslän-
der, die derzeit – auch im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie auf das EGVP 
setzen (bspw. Bremen) – müssen die Integration eines Bürgerportal-Konzepts in 
ihre elektronischen Verwaltungsprozesse ermöglichen.  

Die vorhandenen Systeme bzw. deren Ausbau ist zudem – bei fehlender gesetzli-
cher Fundierung – nicht geeignet, die bestehenden Rechtsunsicherheiten im Kon-
text von Zugangseröffnung, Zugang und Beweiskraft elektronischer „Zustellun-
gen“ zu beseitigen121. Vielmehr wird auf allgemeine Grundsätze zurückzugreifen 
sein, wobei allerdings der Betrieb in staatlicher Verantwortung (wie zukünftig durch 
akkreditierte Private unter staatlicher Aufsicht) bspw. im Kontext von Zustell- und 
Versandbestätigungen zu berücksichtigen sein wird. Ob die Rechtsprechung derar-
tigen – ebenfalls automatisch erzeugten, in der Regel nicht mit einem Zeitstempel 
oder Signatur versehenen – Bestätigungen weitergehende Integrität zumisst als 
solchen aus der „normalen“ E-Mail-Kommunikation kann nicht abschließend beur-
teilt werden. 

Auch die derzeit zur Identifizierung und Authentifizierung eingesetzten bzw. ge-
planten Übergangslösungen (bspw. Einscannen eines Personalausweises in Bran-
denburg) können zukünftig durch den elektronischen Identitätsnachweis des E-
Personalausweises oder den sog. Identitätsbestätigungsdienst nach dem Bürgerpor-
tal-Gesetz abgelöst werden. Gleiches gilt perspektivisch für die qualifizierte elekt-
ronische Signatur als Schriftformersatz. Auch hier erscheint die „Faxlösung“122 
lediglich für einen begrenzten Zeitraum als sachgerechte Übergangsvariante. Da im 

 
mat als auch eine Metasprache zur Beschreibung der formalen Eigenschaften eines Textes. 
XML kann Metadaten wie bspw. Versionsinformationen oder selbstdefinierte Indexwerte be-
inhalten und eignet sich daher zur Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen. 

120 So ausdrücklich Lapp, DuD 2009, 651 (654); zur Zukunft des EGVP, gerade auch im Kon-
text der EU-Dienstleistungsrichtlinie und des Einsatzes durch Private, Lipp, moderne verwal-
tung 11/2009, 64. 

121 Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (269, Fn. 80). 
122 S. Gliederungspunkt C. I. 6. 
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Grundsatz am Signaturerfordernis jedoch auch im Kontext der Richtlinie festgehal-
ten werden soll, kann die Verbreitung und Akzeptanz eines rechtssicheren E-Go-
vernments nur gesteigert werden, wenn sich auch diese Teilfunktion des E-Perso-
nalausweises123 etabliert und die Nutzung leicht handhabbar in einen Bürgerportal-
Client oder ähnliches integriert wird. 

2. Inter- und transbehördlicher Behördenkontakt 

Hinsichtlich des inter- und transbehördlichen Kontaktes, insbesondere zwischen 
Einheitlichen Ansprechpartnern und zuständigen Behörden, wurden weitgehend 
sachgerechte Lösungen realisiert. Vorzugswürdig erscheint es dabei, die Beteiligten 
gesetzlich zur Nutzung von Basisdiensten oder eines Portals verpflichten und die 
Regelung von Details einer darauf bezogenen Verordnungsermächtigung zu über-
lassen. Allerdings fordern die realisierten Lösungen aus zwei Richtungen auch Kri-
tik heraus. Dies gilt zunächst für den begrenzten Anwendungsbereich der Standar-
disierungskompetenzen der Länder und der Rechte, Interoperabilität durch gesetz-
lichen Zwang und Nutzungspflichten sicherzustellen. Diese Maßnahmen sind zwar 
zunächst und primär zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie erforderlich, 
jedoch wären sich auch in zahlreichen anderen Kontexten erwägenswert. Daher 
wäre die Normierung in einem allgemeinen Gesetz mit einem auf jegliche ebenen-
überschreitende Behördenkooperation erweiterten Anwendungsbereich in Betracht 
zu ziehen gewesen. Insoweit kann auf das Beispiel Schleswig-Holstein verwiesen 
werden, wo derartige Regelungen in einem E-Government-Gesetz enthalten 
sind124. Zweiter Kritikpunkt ist, dass die Verordnungsermächtigungen und Nut-
zungspflichten zum Teil sehr weitreichend sind und bspw. nicht über den 
Erforderlichkeitsgrundsatz begrenzt werden. Dies erscheint gerade mit Blick auf 
die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung zwingend – nur wenn sich die 
übergreifende Behördenkooperation nicht über andere Instrumentarien, bspw. im 
Sinne eines kooperativen E-Government erreichen lässt, kann subsidiär, quasi als 
ultima ratio und unter konkret definierten Voraussetzungen die Letztentschei-
dungskompetenz des Landes aktiviert werden. 

II. Kritische Bewertung des IT-Umsetzungsprozesses  

Einige unter Innovationsgesichtspunkten problematische Aspekte wurden bereits 
im Rahmen des weiterhin bestehenden Handlungsbedarfs angesprochen. Dies gilt 
für die fehlende Abstimmung mit anderen Projekten und die zum Teil nicht nach-

 
123 Zu § 22 PAuswG Schulz, in: Schliesky (Fn. 12), § 22 Rn. 8 ff. 
124 Ein vergleichbarer Trend ist nunmehr auch in der Schweiz bzw. einzelnen Kantonen erkenn-

bar. So hat die Bevölkerung des Kantons Schwyz in einem Referendum am 27.09.2009 mit 
65% der Stimmen ein E-Government-Gesetz angenommen, das im Wesentlichen Fragen der 
Standardisierung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden behandelt. Erläuterungen zum 
Gesetz und Abstimmungsergebnis abrufbar unter www.sz.ch; s. dazu auch Duss, eGov Prä-
senz 2/2009, 55 ff. 
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vollziehbaren Beharrungskräfte der Beteiligten im Kontext der Zuweisung von 
Standardisierungskompetenzen. 

1. Fehlende Abstimmung mit anderen Projekten, fehlerhafte Schwer-

punktsetzung 

Betrachtet man andere Projekte mit vergleichbaren Inhalten sind eine fehlende 
Abstimmung und eine fehlerhafte Schwerpunktsetzung festzustellen. Angesichts 
der Verbindlichkeit des von der Richtlinie vorgegebenen Modernisierungspro-
gramms hätte von Anfang an eine strikte Ausrichtung auf dieses Projekt erfolgen 
müssen. Die Umsetzung hätte absolute Priorität – bspw. hinsichtlich des Einsatzes 
von personellen und finanziellen Ressourcen – beanspruchen müssen, zumal zahl-
reiche vergleichbare Projekte nach erfolgreicher Implementierung der Richtlinien-
strukturen auf diese hätten aufsetzen können. Dies gilt bspw. für das sog. Bürgerte-
lefon 115, bei dem ebenfalls ein einheitlicher (telefonischer) Zugang zu Verwal-
tungsdienstleistungen geschaffen werden soll125. Anstatt – medienwirksam – dieses 
Projekt anzukündigen und Erwartungen bei den Bürgern zu wecken, hätte eine 
Bündelung der Ressourcen zu einer schnelleren Realisierbarkeit der Einheitlichen 
Ansprechpartner führen können. Eine Übernahme der 115-Funktionalitäten in 
absehbarer Zeit wäre denkbar gewesen. Stattdessen werden Parallelstrukturen auf-
gebaut, die zu zahlreichen Überschneidungen führen – insbesondere stimmen die 
„Zuständigkeitsbereiche“ (wenn man hinsichtlich des weitgehend auf Erstinforma-
tionen beschränkten Bürgertelefons 115 überhaupt davon sprechen mag) der in der 
Regel durch Kooperationen gebildeten 115-Service-Center nicht mit denen der 
Einheitlichen Ansprechpartner im gleichen Territorium überein126. Die fehlende 
Abstimmung mit anderen Projekten führt dazu, dass denkbare Synergieeffekte 
nicht genutzt wurden. Alle auf Außenkontakt bzw. Verfahrensabwicklung ausge-
richteten Projekte entwickeln eigenständige Lösungen zur rechtssicheren Kommu-
nikation und Authentisierung – die Bestrebungen hier durch den E-Personal-
ausweis und die sog. Bürgerportale Abhilfe zu schaffen, sind zwar zu begrüßen, 
kommen aber vor allem für die IT-Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie zu spät. 

Synergien zwischen EU-Dienstleistungsrichtlinie und Bürgertelefon 115 bestehen 
insbesondere auch auf dem Gebiet des Wissens- und Informationsmanagements127.
Einerseits sind bei den Einheitlichen Ansprechpartnern nach Art. 7 DLR bestimm-
te Informationen sogar verpflichtend vorzuhalten, die auch durch die 115-Service-
Center genutzt werden könnten (bspw. Zuständigkeiten, Rechtsgrundlagen, For-
mulare und Verfahrensbeschreibungen). Andererseits ließe sich der Service der 
Einheitlichen Ansprechpartner aufwerten, wenn er in diesem Kontext bspw. auch 
 
125 Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
126 Bspw. ist einerseits eine Einbindung des Kreises Pinneberg in die 115-Strukturen der Freien 

und Hansestadt Hamburg beabsichtigt, andererseits besteht für den Kreis Pinneberg eine Zu-
ständigkeit der Anstalt Einheitlicher Ansprechpartner Schlesiwg-Holstein. 

127 Zum Wissensmanagement des Bürgertelefons 115 Böllhoff/Waubert de Puiseau, innovative 
Verwaltung 11-12/2009, 35 (36 f.). 
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Öffnungszeiten, Ansprechpartner o.ä. nennen könnte oder hinsichtlich der nicht 
erfassten Jedermann-Anforderungen (deren Betreuung aber originäre Aufgabe der 
115-Service-Center ist) die gleichen fallabschließenden Informationen im Erstkon-
takt erteilen könnte, wie ein 115-Service-Center. Ein gemeinsames Wissensmana-
gement könnte hier Abhilfe schaffen, zudem müssen nunmehr dort – wo Doppel-
strukturen bestehen, Abstimmungs- und Übergabemechanismen etabliert werden, 
die wiederum personelle und finanzielle Ressourcen binden.  

2. Standardisierung/Beharrungskräfte vor allen der Kommunen  

Im Kontext des E-Government bzw. der Umsetzung des Art. 8 DLR ist auf ein 
Phänomen nahezu aller E-Government-Projekte, die einen ebenenübergreifenden 
Ansatz verfolgen, hinzuweisen. Nachhaltige Erfolge lassen sich nur in kohärenten 
Systemen erreichen, die ihrerseits ein gewisses Maß an Standardisierung bzw. Inter-
operabilität erfordern. Dies gilt sowohl für Infrastrukturen, Austauschstandards als 
auch Fachverfahren. Schnitt- und Clearingstellen sind optimalerweise auf ein Mi-
nimum zu reduzieren – auch um zu einem sinnvollen Einsatz der begrenzten fi-
nanziellen Ressourcen zu kommen. In der jüngeren Vergangenheit wurde im Be-
reich des E-Government ein sog. kooperativer Ansatz verfolgt, wobei die Abstim-
mungen in der Regel informeller Natur waren, allenfalls vertraglichen Charakter 
hatten. Der fehlende Erfolg dieser Instrumente bewirkte einen Trend zur Ver-
rechtlichung dieses Teilbereichs des E-Government, insbesondere im Verhältnis 
von Landesverwaltung und Kommunen. Genannt sei hier nur das E-Government-
Gesetz Schleswig-Holstein bzw. die vergleichbaren Vorhaben in anderen Bundes-
ländern. Auch der neue Art. 91c GG ist ein Schritt in die Richtung. Allerdings sind 
hinsichtlich dieser Thematik einerseits erhebliche Widerstände zu überwinden, 
zumal die betroffenen Kommunen in der Regel einen Eingriff in die Garantie 
kommunaler Selbstverwaltung (hilfsweise: die Ausgleichsbedürftigkeit nach den 
landesrechtlichen Konnexitätsprinzipien128) reklamieren. Insoweit bestehen Paralle-
litäten zur Bundesebene, wo die Ressorts ihrerseits bei der Vorgabe übergreifender 
Standards oder der Zusammenfassung von IT-Aufgaben in einem Shared Services 
Center einen solchen Eingriff als gegeben ansehen. Gleiches gilt für das Verhältnis 
zwischen Bund und Ländern. In diesen Konstellationen erscheint ein Eingriff in 
den unantastbaren Kernbereich jedoch eher fernliegend und daher durch sachliche 
Gründe gerechtfertigt. Andererseits kommen die angesprochenen Gesetze in der 
Regel zu spät – die IT-Umsetzung der Richtlinie hätte der erste Anwendungsfall 
sein können. Auch ein mit (verbindlicher) Entscheidungskompetenz ausgestatteter 
IT-Planungsrat wäre geeignet gewesen, die eine oder andere Umsetzungsschwierig-
keit zu lösen. 

 
128 Dabei stellt sich vor allem die Frage, ob die elektronische Abwicklung bestehender Verfahren 

als „neue Aufgabe“ zu bewerten ist; vgl. zu Konnexitätsfragen im Kontext der Dienstleis-
tungsrichtlinie Ziekow, LKV 2009, 385 ff. 
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3. Rolle der IT-Unternehmen und Unternehmensberatungen am Beispiel 

der IT-Umsetzung der Richtlinie 

Bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt der Umsetzung war klar, dass es insbe-
sondere für eine sachgerechte Implementierung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners einer IT-Lösung bedurfte, die sowohl den Außenkontakt zum Dienstleister, 
aber auch und gerade die behördeninternen Abstimmungs- und Beteiligungspro-
zesse, die aus einem One-Stop-Government-Konzept notwendigerweise resultie-
ren, abbilden kann. Weitergehende Kenntnisse über die erforderliche IT-Lösung 
sowie Hardwarekomponenten und IT-Infrastrukturen waren weder bei der öffent-
lichen Hand noch externen Beratern und IT-Unternehmen vorzufinden. Dennoch 
wurde der Eindruck vermittelt, fertige Lösungen wären verfügbar – es bedürfe nur 
noch einer Beschaffungsentscheidung der Verwaltung. Diese Sichtweise vernach-
lässigt jedoch zahlreiche Faktoren, die auch von einer IT-Umsetzung der Richtlinie 
zu berücksichtigen sind. Diese ist immer abhängig von der Entscheidung, wo die 
Einheitlichen Ansprechpartner verortet werden, (ausgehend vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie) welche Verfahren und Formalitäten über den Einheitlichen 
Ansprechpartner abgewickelt werden, ob und inwieweit die einbezogenen Verfah-
ren im Vorfeld optimiert und angepasst wurden, auf welchen verfahrensrechtlichen 
Vorgaben das Handeln des Einheitlichen Ansprechpartners aufbaut und ob ggf. 
weitere Aufgaben (IMI-Koordinator o.ä.) beim Einheitlichen Ansprechpartner 
gebündelt werden sollen. Diese Fragen wurden jedoch durch vordergründig ver-
meintlich wichtigere Diskussionen in den Hintergrund gedrängt und nur sukzessive 
– oftmals zudem nicht letztverbindlich – beantwortet. Bereits in der Phase der 
Entwicklung von IT-Produkten beständig nachsteuern zu müssen, erweist sich 
jedoch als fehleranfällig. Ein optimaler Innovationsprozess hätte zunächst die an-
gedeuteten Fragestellungen beantwortet, die erforderlichen Rechtsgrundlagen und 
sonstigen (verwaltungsinternen) Voraussetzungen geschaffen, um nachfolgend ein 
Anforderungsprofil zu beschreiben, auf dessen Grundlage eine IT-Lösung be-
schafft werden kann. Die Verlagerung dieses gesamten Prozesses – zudem noch 
während der laufenden Konzeptions- und Abstimmungsphase – auf externe Bera-
ter und IT-Unternehmen erweist sich nicht als zielführend. Vielmehr sind auf Sei-
ten der öffentlichen Hand einige fachliche Grundvoraussetzungen trotz des geziel-
ten Beratereinsatzes weiterhin aufrechtzuerhalten. Es muss die Fähigkeit zu einer 
Marktanalyse und zur (zumindest funktionalen) Umschreibung der geforderten 
Leistung bestehen, um den aus den vielfältigen Verflechtungen von Beratern und 
Anbietern resultierenden Gefahren nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Gerade eine 
funktionale Leistungsbeschreibung ist nicht während eines laufenden Rechtsset-
zungs- und Umsetzungsprozesses denkbar, sondern erst nach dessen Abschluss. 
Zudem muss die Letztentscheidung den staatlichen Akteuren verbleiben, die somit 
einer rechtlichen und wirtschaftlichen „Überprüfungskompetenz“ bedürfen – auch 
um Verantwortlichkeiten rechtsverbindlich und nach außen zu dokumentieren. 
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A. Einleitung 

Kernbestandteil der von der EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) intendierten 
Verwaltungsvereinfachung ist die Etablierung eines sog. One-Stop-Government-
Konzeptes in Form der „Einheitlichen Ansprechpartner“ nach Art. 6 DLR. Diese 
Vorschrift stellte sich als Herausforderung für das deutsche Verwaltungsverfah-
rens- und Verwaltungsorganisationsrecht dar. Die Umsetzung basiert auf zwei 
Säulen: Einerseits wurden mit dem Verfahren über die Einheitliche Stelle i.S.d. 
§§ 71a ff. VwVfG die Voraussetzungen im Verfahrensrecht geschaffen, anderer-
seits bedurfte es einer rechtlichen und tatsächlichen Umsetzung in organisatori-
scher Hinsicht, die mit den Verortungsentscheidungen der Bundesländer sowie der 
Schaffung der jeweiligen Rechtsgrundlagen in Form von Aufgabenübertragungs-, 
Organisations- oder Errichtungsgesetzen nahezu abgeschlossen ist. Nachfolgend 
sollen daher nach einem kurzen Überblick über die Ausgangssituation diese Verän-
derungen in Organisation und Verfahren dargestellt und bewertet werden. 

B. Ausgangssituation 

Die verfahrensrechtliche Ausgestaltung durch das nationale Recht hat sich vorran-
gig an den Vorgaben der Richtlinie zum Aufgabenprofil des Einheitlichen An-

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung, Teil I: 
Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 
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sprechpartners zu orientieren, während die Organisationsentscheidungen die ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben zur Verortung sowie nationale Grenzen zu be-
rücksichtigen haben. Beide Umsetzungsschritte setzen dabei auf dem verwaltungs-
wissenschaftlichen Konzept des One-Stop-Government und dessen Besonderhei-
ten für eine Implementierung in der öffentlichen Verwaltung auf. 

I. Aufgabenprofil des Einheitlichen Ansprechpartners 
Nach Art. 6 DLR sollen über den Einheitlichen Ansprechpartner alle Verfahren 
und Formalitäten, die für die Aufnahme, und sämtliche Genehmigungen, die für 
die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit erforderlich sind, abgewickelt werden 
können2. Die konkreten Aufgaben ergeben sich neben Art. 6 auch aus Art. 7, 8, 11 
Abs. 3 und – optional – Art. 21 DLR. Der Einheitliche Ansprechpartner ist dafür 
zuständig, Dienstleistungserbringer und -empfänger zu informieren und deren 
Anliegen gegenüber den zuständigen Behörden zu koordinieren. Er bearbeitet die 
jeweiligen Vorgänge inhaltlich nicht selbst3. Seine Rolle lässt sich insofern treffend 
mit dem Begriff des „Verfahrensmittlers“ oder „Verfahrensmanagers“ umschrei-
ben, die er dergestalt wahrnimmt, dass er bei Bedarf gegenüber den zuständigen 
Behörden auf eine ordnungsgemäße und zügige Bearbeitung von Anträgen hin-
wirkt.  

Nach Art. 7 DLR hat der Einheitliche Ansprechpartner allgemeine Grundinforma-
tionen bspw. zu den nationalen Anforderungen für die Aufnahme und Ausübung 
der Dienstleistungstätigkeit, zuständigen Behörden und Rechtsbehelfen zur Verfü-
gung zu stellen4. Die vertiefende, qualifiziert fachliche Beratung bleibt Aufgabe der 
zuständigen Behörden, mit denen der Einheitliche Ansprechpartner zu diesen 
Zwecken zusammenarbeitet und ggf. Informationen über die gewöhnliche Ausle-
gung und Anwendung von Anforderungen weiterleitet. Die Koordinationsaufgabe 
schließt auch die Entgegennahme und ggf. elektronische Weiterleitung der gesam-
ten Verfahrenskorrespondenz durch den Einheitlichen Ansprechpartner ein. Er 
übernimmt die Weiterleitung von Bescheiden der sachlich zuständigen Behörden, 
in dem er diese ggf. mit weiteren relevanten Entscheidungen (anderer Behörden) 
bündelt und dann förmlich zustellt. Beachtung verdient zudem Art. 8 DLR5, der 
die Mitgliedstaaten dazu zwingt, die elektronische Abwicklung aller von der Richt-
linie erfassten Verfahren sicherzustellen. Unabhängig davon, ob der Dienst-

 
2 Zu den erfassten Verfahren ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 ff.; 

Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw. 2008, 151 ff. 
3 Irreführend Ruffert, DÖV 2007, 761 (764). 
4 Vgl. Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1213 f.); s. auch Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler 

(Fn. 1), Art. 7 Rn. 5 f.; zu den Informationspflichten ausführlich Schulz, in diesem Band, 
S. 27 ff. 

5 Dazu Schulz, DVBl 2009, 12 ff.; ders., VM 2009, 3 ff.; ausführlich zu allen Vorgaben mit IT-
Bezug Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 ff.; zur Umsetzung durch § 71e 
VwVfG auch Schulz, in diesem Band, S. 205 ff. 
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leistungserbringer den Service der Einheitlichen Ansprechpartner nutzen möchte 
oder ob er sich an die sachlich zuständige Behörde wendet, steht ihm ein subjekti-
ves Recht auf elektronische Verfahrensabwicklung zu6.

II. Verbindung von Organisations- und Verfahrensrecht: 
Ansiedlungsoptionen 

1. Vorgaben der Richtlinie  

Die Richtlinie überlässt es den Mitgliedstaaten, zu bestimmen, ob die Aufgaben des 
Einheitlichen Ansprechpartners von Trägern hoheitlicher Gewalt oder Privaten 
erbracht werden7. Da die letztgenannte Möglichkeit jedoch angesichts der beim An-
sprechpartner notwendigen fundierten Kenntnisse über Verwaltungsrecht und  
-organisation, der erforderlichen flächendeckenden elektronischen Vernetzung mit 
den zuständigen Stellen sowie der aufgrund der fehlenden Refinanzierbarkeit gerin-
gen Attraktivität für private Investoren nicht zweckmäßig erschien8, verlagerte sich 
die Diskussion darauf, auf welcher staatlichen Ebene die Funktionalitäten des Ein-
heitlichen Ansprechpartners verortet werden. Aufgrund der bestehenden Länder-
kompetenz für die Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens9, schied eine Ansied-
lung auf Bundesebene von vornherein aus, obwohl das Erfordernis der Einheit-
lichkeit verbunden mit der Notwendigkeit einer kohärenten IT-Infrastruktur für 
eine solche oder zumindest eine Regelung durch den Bund gesprochen haben. 

Demgegenüber ist die Verortung auf der Landes- und kommunalen Ebene sowie 
bei den Kammern grundsätzlich möglich. Darüber hinaus kommen Ko-
operationsmodelle in Betracht, wobei zunächst eine Klärung der Begrifflichkeit 
notwendig wurde. In der Auseinandersetzung mit der Richtlinie in Wissenschaft 
und Praxis blieb nämlich oft unklar, was unter dem Terminus der „Kooperation“ in 
concreto verstanden werden sollte. Zum Teil wurde bereits ein Nebeneinander 
verschiedener Einheitlicher Ansprechpartner zur Abdeckung aller Berufsgruppen – 

 
6 Vgl. zu subjektiven Rechten aus EG-Richtlinien statt vieler Ruffert, in: Calliess/Ruffert 

(Hrsg.), EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 249 EGV Rn. 64 ff. Im Kontext der Dienstleis-
tungsrichtlinie Ruffert, DÖV 2007, 761 (768). 

7 Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Hrsg.), Ein Einheitlicher Ansprechpartner für Dienstleister, 
2007, S. 54. 

8 Ausführlich zu allen Ansiedlungsoptionen Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 63 ff.; Windoffer,
DVBl 2006, 1210 (1217 f.); steuerungsbezogene Bewertung der Ansiedlungsoptionen bei Sie-

gel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund, 2009, S. 118 ff. Demgegenüber steht 
Lenk, VM 2009, 241 (244 f.), „privatwirtschaftlich oder genossenschaftlich betriebenen ein-
heitlichen Ansprechpartnern“ oder auch „Modellen einer Verwaltungsagentur“ weniger kri-
tisch gegenüber; zu landesrechtlich vorgesehenen Beleihungsmöglichkeiten s. Gliederungs-
punkt D. IV und XV. 

9 Vgl. zur fehlenden Kompetenz des Bundes ausführlich Nesseldreher, in: Ziekow/Windoffer 
(Fn. 7), S. 65 ff.; Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1214 f.). 
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bspw. die Kammern für ihre Mitglieder und potentiellen Mitglieder, die Kommu-
nen als Auffanglösung für nicht-verkammerte Berufe – als Kooperation bewertet. 
Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Kooperation im eigentlichen Sinne, 
sondern vielmehr um eine – nach der Richtlinie nur in begrenztem Umfang zulässi-
ge – Sektorisierung des Einheitlichen Ansprechpartners10. Auch das diskutierte und 
zum Teil verwirklichte Wirtschaftskammermodell stellt sich nur dann als koopera-
tive Aufgabenwahrnehmung dar, wenn die Funktionen gerade gemeinsam und nicht 

nur nebeneinander wahrgenommen werden. 

2. Kooperationsmodelle 
Die Richtlinie steht einer Übertragung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprech-
partners auf ein Kooperationsmodell nicht entgegen, jedoch hat sich die Realisie-
rung selbstverständlich in dem vom nationalen Verwaltungsorganisations- und 
Verwaltungskooperationsrecht11 umschriebenen Rahmen zu bewegen. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass – anders als im Privatrecht – kein numerus-clausus hin-
sichtlich der Organisationsformen staatlicher Aufgabenwahrnehmung besteht12, es 
den Trägern der Organisationshoheit vielmehr unbenommen ist, auch neue Wege 
zu beschreiten und die einfachgesetzlichen Möglichkeiten zu erweitern13. Neben die 
(zulässigen) Kooperationen in Formen des Privatrechts oder auch einer Public 
Private Partnership, treten diejenigen mit öffentlich-rechtlichem Charakter. Auch 
die klassischen Formen der mittelbaren Staatsverwaltung – rechtsfähige Anstalten, 
Körperschaften und Stiftungen – stehen einer Beteiligung verschiedener Ebenen 
der staatlichen Verwaltung, gegebenenfalls sogar länderübergreifend, offen. Zwar 
können im Vorfeld öffentlich-rechtliche Vereinbarungen (im Falle der länderüber-
greifenden Kooperation in Form von Staatsverträgen) zwischen den Beteiligten 
hinsichtlich des Inhalts geschlossen werden, die Errichtung selbst bleibt jedoch 
einem legislativen Handlungsakt vorbehalten. Für die kommunale Ebene stellen die 
Gesetze über die kommunale Zusammenarbeit der Länder14 weitergehende For-
men der Kooperation zur Verfügung. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass kom-
munale Zusammenarbeit immer die Wahrnehmung einzelner Sachaufgaben im Fokus 
hat, nicht jedoch die Übertragung eines aufgrund der Richtlinienvorgaben neu zu 
schaffenden Teils des verwaltungstechnischen Vollzugs15. Unter diesem Gesichtspunkt, 

 
10 Zur „Sektorisierung“ Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 51 ff. 
11 S. dazu auch Gliederungspunkt E. III. 
12 Siehe dazu Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 2005, § 67 Rn. 14 ff. 
13 Vgl. Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2003, Rn. 278 ff. 
14 Bspw. GkZ SH, GVOBl 2003, 122; GkZ BW, GBl 1974, 408; KommZG Bayern, GVBl 

1994, 555; NKomZG Nds., GVBl 2004, 63. 
15 Vgl. Schulz, One-Stop Government, 2007, S. 106 ff.; vgl. zur kommunalen Kooperation 

außerhalb der klassischen öffentlichen Aufgaben Franke, NdsVBl 2007, 289 ff. Um eine sol-
che Kooperation zu ermöglichen, wäre es erwägenswert, die bestehenden Gesetze um den 
sog. „Verwaltungsverband“ zu ergänzen; vgl. dazu bspw. Arndt, Die Gemeinde SH 2004, 
86 ff. Zur Diskussion, ob dieser nunmehr zumindest für die Bund-/Länderzusammenarbeit 
durch Art. 91c GG (BGBl I 2009, 2248) angelegt wurde, Siegel, DÖV 2009, 181 ff.; ders., 
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der zudem untrennbar mit der Frage der landesrechtlichen Konnexität verbunden 
ist, wird zu differenzieren sein16. Während die Übertragung der „Aufgaben“ des 
Einheitlichen Ansprechpartners an die Kommunen eine „neue“ Aufgabe im Sinne 
der landesrechtlichen Vorschriften ist, handelt es sich bei der elektronischen Ver-
fahrensabwicklung17 und dem Kontakt der Kommunen als zuständige Behörden zu 
den Einheitlichen Ansprechpartnern lediglich um Modifizierungen des bestehenden 
Verfahrens18.

3. Verfassungsrechtliche Grenzen: Verbot der Mischverwaltung  
Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Grenzen ist vor allem bei Kooperations-
modellen fraglich, ob diese die vom BVerfG in der sog. ARGE-Entscheidung zu 
§ 44b SGB II19 aufgestellten Grenzen in Form des „Verbots der Mischverwaltung“ 
überschreiten20.

Da ein Kooperationsmodell unter Beteiligung des Bundes, seiner Behörden oder 
der mittelbaren Bundesverwaltung nicht Gegenstand der Diskussion war und nicht 
realisiert wurde, ist zunächst zu beantworten, inwieweit die Ausführungen des 
BVerfG zur Kooperation zwischen Bund und Land überhaupt auf andere Konstel-
lationen, insbesondere Land/Kommune, übertragbar sind21. In den Landesverfas-
sungen existiert keine den Art. 30 und 83 ff. GG vergleichbare Verteilung der Ver-
 

NVwZ 2009, 1128 ff.; ders., in: Hill/Schliesky (Hrsg.), Herausforderung e-Government, 2009, 
S. 337 ff.; Schallbruch/Städler, CR 2009, 619 ff.; Heckmann, K&R 2009, 1 ff.; s. auch Schliesky,
ZSE 4 (2008), 304 ff. 

16 Ausführlich Ziekow, LKV 2009, 385 ff. 
17 Anders wohl Siegel, NVwZ 2009, 1128 (1129), der hinsichtlich des E-Government einen 

Übergang von der „Form“ zur „Aufgabe“ konstatiert. Dieser Ansicht kann allenfalls bei Zu-
grundelegung eines erweiterten E-Government-Verständnisses gefolgt werden. Nur wenn 
man E-Government als „Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien in öf-
fentlichen Verwaltungen in Verbindung mit organisatorischen Änderungen […], um öffentli-
che Dienste […] zu verbessern und die Gestaltung und Durchführung staatlicher Politik zu 
erleichtern“, versteht (so bspw. KOM [2003] 567 endg. v. 29.09.2003, S. 8; dazu 
Erps/Luch/Rieck/Schulz, in: Schliesky [Hrsg.], eGovernment in Deutschland, 2006, S. 28 f.), 
kann der Aufgabencharakter ggf. bejaht werden – problematisch erscheint aber auch hier, 
dass ein solcher Modernisierungsvorgang niemals Selbstzweck sein kann, sondern immer ei-
nen (Außen-)Bezug zur Erfüllung von Sachaufgaben aufweisen muss. In jedem Fall ist der 
Aufgabencharakter zu verneinen, wenn es lediglich (wie von Art. 8 DLR und § 71e VwVfG 
gefordert) um die Elektronisierung vorhandener Verwaltungsverfahren (und damit Aufga-
ben) geht. Insoweit liegt lediglich ein Wandel der Modalitäten vor. Ausführlich zum Aufga-
bencharakter von staatlichen Innovationsprozessen Schliesky/Schulz/Tallich, in: Schliesky 
(Hrsg.), Staatliches Innovationsmanagement, 2010, i.E. 

18 Ziekow, LKV 2009, 385 (392). 
19 BVerfGE 119, 331 ff.; dazu Peters, NDV 2008, 53 f.; Meyer, NVwZ 2008, 275 ff.; zum „Ver-

bot der Mischverwaltung“ Waldhoff, ZSE 6 (2008), 57 ff.; Trapp, DÖV 2008, 277 ff.; Schnapp,
Jura 2008, 241 ff.; Burgi, ZSE 6 (2008), 281 ff. 

20 Schulz, DÖV 2008, 1028 ff. 
21 Siehe dazu bspw. Schulz (Fn. 15), S. 122 f. 
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waltungskompetenzen; vor allem fehlt es an einer vorrangigen Verwaltungszustän-
digkeit der Kommunen für den Vollzug des gesamten Landesrechts. Eine Koope-
ration muss sich daher vorrangig an der Garantie kommunaler Selbstverwaltung 
messen lassen22, die lediglich für die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
eine Allzuständigkeit und somit auch ein kommunales Verwaltungsprimat begrün-
det. Dennoch müssen die als „Verbot der Mischverwaltung“ bezeichneten Grund-
sätze Beachtung finden. Rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze, die im 
Kompetenzerhaltungsgebot, Umgehungsverbot, dem Grundsatz eigenverantwortli-
cher Aufgabenwahrnehmung und der Verantwortungsklarheit münden, gelten 
selbstverständlich für das gesamte staatliche Handeln, also auch länderübergreifend 
oder für Kooperationsformen unter Einbeziehung der kommunalen oder funktio-
nalen Selbstverwaltung23.

Angesichts der verfassungsrechtlichen Hintergründe von rechtsstaatlicher Verant-
wortungsklarheit und demokratienotwendiger Legitimation staatlichen Handelns24 
erscheint es – obwohl das BVerfG auch in der ARGE-Entscheidung einem weiter-
gehenden Verständnis verhaftet bleibt25 – vorzugswürdig, als „Mischverwaltung“ 
lediglich Verwaltungstätigkeiten zu kennzeichnen, bei denen die sachlichen Entschei-
dungen in einem irgendwie gearteten Zusammenwirken getroffen werden. Nur 
wenn Sachentscheidungen nicht mehr einem (im demokratischen und rechtsstaatli-
chen Sinne) verantwortlichen Träger hoheitlicher Gewalt zugeordnet werden kön-
nen, bestehen nämlich Gefahren für die Rechtsverwirklichung des Bürgers bspw. 
bei Fragen des Rechtsschutzes oder der Haftung. Nur die nicht legitimierte Sach-
entscheidung gerät in Konflikt mit dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes. 
Soweit sich also nur die zuständigen Behörden einer gemeinsamen Struktur zur 
Erfüllung – und im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Ansprechpartner ledig-
lich eines Teils – des verwaltungstechnischen Vollzuges (hier: Außenauftritt durch 
Portale, Vermittlerfunktion und ggf. Vereinheitlichung der Prozesse zwischen Ein-
heitlichem Ansprechpartner und Behörde aufgrund gemeinsamer IT-Standards 
und/oder -Infrastrukturen) bedienen, können derartige Konflikte nicht auftreten. 
Ausgehend von der Ausgestaltung des Einheitlichen Ansprechpartners als „Verfah-
rensmittler“ und den damit einhergehenden ausschließlich formellen verfahrenslei-
tenden Befugnissen kann daher nicht von einer Form der „Mischverwaltung“ ge-
sprochen werden. Für die Implementierung der Einheitlichen Ansprechpartner ist 
es idealtypisch, dass diesen keinerlei materielle Durchgriffsbefugnisse eingeräumt 
werden, so dass gerade ein eigenständiger Träger einer neuen Aufgabe geeignet ist, 
die mit der „Mischverwaltung“, der Vermischung von Sachentscheidungszuständig-
keiten, einhergehenden Gefahren zu bannen, da bspw. eine Anstalt im Gegensatz 

 
22 Diesen Maßstab zieht auch Ritgen, NdsVBl 2008, 185 ff. heran. 
23 Schulz, DÖV 2008, 1028 (1033 f.). 
24 Dazu Schulz, DÖV 2008, 1028 (1029 ff.). 
25 Zur Vereinbarkeit kooperativer Modelle mit diesem weitergehenden Verständnis Schulz,

DÖV 2008, 1028 (1034 f.). 
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zu allen Beteiligten, wollte man diesen die Aufgabe allein oder in Kooperation 
zuweisen, keinesfalls zugleich solche Befugnisse besitzt. 

4. Argumente für eine kooperative Lösung 
Wie die Charakterisierung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners veran-
schaulicht, benötigt das verfahrenskoordinierende Handeln desselben eine Bünde-
lung der Kompetenzen der „key player“, um eine effiziente Richtlinienumsetzung 
zu gewährleisten, – also des bereits auf Ebene des Landes, der Kammern und 
Kommunen vorhandenen Sachverstandes. Insofern bietet sich ein Kooperations-
modell dieser Verwaltungsebenen – gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer 
Akteure – an26. Im Wege einer engen Zusammenarbeit von Kammern, Kommunen 
und Land „unter einem Dach“ – also einer echten Kooperationslösung – wäre eine 
größtmögliche Kompetenzbündelung aus unternehmerischem Wirtschaftsdenken 
und direkter Nähe zum Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren gegeben. 
Durch die Zusammenführung der jeweiligen Kernkompetenzen würde es zu erheb-
lichen Synergieeffekten hinsichtlich der Beratung, Verfahrensmittlung, Wirtschafts-
förderung und des Genehmigungsmanagements kommen, so dass ein möglichst 
effizientes Leistungsangebot für Dienstleistungserbringer entstünde. Maßgeblicher 
Vorteil ist bei einem Kooperationsmodell darüber hinaus, dass sämtliche Dienst-
leister unterschiedslos bedient werden können und nicht an ihren jeweils „zustän-
digen“ Einheitlichen Ansprechpartner bei der entsprechenden Kammer oder der 
Kommune verwiesen werden müssten, wie dies bei einem schlichten Nebeneinan-
der der unterschiedlichen Verwaltungseinheiten der Fall wäre27. Eine Differenzie-
rung nach Branchen, gewerberechtlichen und freiberuflichen Fragen wäre demnach 
entbehrlich, womit eine vollständige Verwirklichung des von der Richtlinie gefor-
derten Bildes der Einheitlichkeit des Ansprechpartners nach außen gelänge28. Fer-
ner würden Abgrenzungs- und Zuständigkeitskonflikte vermieden und es könnten 
bestehende aufsichtsrechtliche Strukturen zumindest sachgebietsbezogen genutzt 
werden. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten würde eine schlanke Verortungs-
struktur gewählt und der Aufbau von Doppelstrukturen in den unterschiedlichen 
Verwaltungseinheiten umgangen. Angesichts der nicht abschließend vorhersehba-

 
26 Zu den Vorteilen auch Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (269); die Vorteile des kooperati-

ven Handeln werden trotz Kritik an der Schaffung neuer Strukturen, auch von Schuppan, VM 
2009, 293 (296) hervorgehoben. Er fordert auch bei anderen Modellen eine Einbindung der 
anderen Akteure, bspw. über einen „Servicebeirat“. 

27 Zum Erfordernis zusätzlicher Regeln zur Zuständigkeit der Einheitlichen Ansprechpartner s. 
Gliederungspunkt I. 1. 

28 Vgl. zur Relevanz der subjektiven Sichtweise bezüglich der Einheitlichkeit der Ansprechpart-
ner Schliesky, DVBl 2005, 887 (890); Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1214); s. auch Schliesky, in: 
ders. (Fn. 17), S. 1 (6): „Zugleich mahnt die Dienstleistungsrichtlinie […] zur Kundenorien-
tierung“; ähnlich ders., Die Verwaltung 38 (2005), 339 (348). Unter subjektiver Einheitlichkeit 
in diesem Sinne ist die Zuständigkeit der gleichen Behörde, für die gesamte Dauer der Dienstleis-
tungstätigkeit und die Wahrnehmung aller Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners zu ver-
stehen. 
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ren Fallzahlen29 wäre zunächst eine schlanke Personalausstattung ausreichend, die 
je nach Bedarf vergrößert werden könnte. Ferner ist die Beteiligung des Landes 
sachgerecht, zumal es (zwar nach einer weitgehenden Kommunalisierung der Auf-
gaben in begrenztem Umfang) selbst zuständige Behörde ist und in Fällen der not-
wendigen Einbeziehung von zuständigen Stellen anderer Bundesländer und/oder 
Bundesbehörden ein einheitliches Auftreten nach außen gewährleisten kann. Insbe-
sondere im Rahmen von umfangreichen Ansiedlungsvorhaben von Großunter-
nehmen kann und muss das Land mit seinen Möglichkeiten als sog. „task force“ 
agieren. Zudem kann bei Ansiedlungsfragen auch den Interessen des gesamten 
Bundeslandes ähnlich einer Gesamtstrukturplanung und nicht nur – wie bei einem 
Modell ausschließlich kommunaler Einheitlicher Ansprechpartner – den Interessen 
einzelner Kommunen Rechnung getragen werden. Schließlich spricht im Rahmen 
der Verpflichtung aus § 71d VwVfG und den landesrechtlichen Konkretisierungen 
zur gegenseitigen Unterstützung zwischen Einheitlichem Ansprechpartner und 
zuständigen Behörden auch der Umstand für ein kooperatives Modell, dass die 
Bereitschaft zur Kooperation zunehmen wird, wenn die zuständigen Behörden 
zugleich auch am Einheitlichen Ansprechpartner partizipieren. 

III. Das verwaltungswissenschaftliche Konzept des One-
Stop-Government im Verwaltungsverfahrensrecht 

Art. 6 DLR erfordert in der deutschen Verwaltung nicht nur organisatorische Än-
derungen, sondern wirkt sich auch auf die zukünftige Gestaltung der Verwaltungs-
verfahren aus. Die vom verwaltungswissenschaftlichen One-Stop-Government-
Konzept geforderte Trennung zwischen Front-Office und Back-Office wird Ein-
zug in die deutsche Verwaltung halten. Damit verbunden müssen den beteiligten 
Akteuren Aufgaben und Kompetenzen verbindlich zugewiesen werden. 

1. One-Stop-Government 
Dienstleistungserbringer müssen in vielen Situationen noch immer zahlreiche Be-
hörden verschiedener Verwaltungsträger aufsuchen und dort jeweils eigenständige 
Verwaltungsverfahren durchführen. Häufig wissen sie zudem nicht, welche Behör-
den sachlich und örtlich zuständig sind. Demnach stellt eine Anlaufstelle, bei der 
alle gewünschten Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand und an einem einzi-
gen (geographischen) Ort erhältlich sind, den Inbegriff einer modernen Verwaltung 

 
29 Trotz des Konsens, den Service der Einheitlichen Ansprechpartner auch für Inländer zu 

öffnen. Vgl. zur rechtlichen Verpflichtung, die Richtlinienvorgaben einheitlich umzusetzen, 
Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), S. 33 ff. Nahezu alle Bundesländer haben in ihren Landes-
gesetzen zum Einheitlichen Ansprechpartner eine Regelung zur Gleichstellung aufgenom-
men; exemplarisch § 2 Abs. 1 S. 2 EA-Gesetz SH (GVOBl 2009, 577): „Der Service der An-
stalt kann von in- und ausländischen Dienstleistungserbringern in Anspruch genommen wer-
den“. 
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dar und ist zugleich dogmatischer Ansatzpunkt des sog. One-Stop-Konzepts30.
One-Stop-Government kann definiert werden als die von örtlichen und sachlichen 
Zuständigkeiten unabhängige Möglichkeit der Erledigung aller in einer bestimmten 
Situation anfallenden Verwaltungsangelegenheiten bei einer einzigen Anlaufstelle31.
Ziel ist die Integration von Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen aus 
Sicht des Bürgers32.

Das verwaltungswissenschaftliche Konzept des One-Stop-Government kann in 
drei Entwicklungsstufen unterteilt werden33, welche für den „Kunden“ – im Kon-
text der Richtlinienumsetzung: den Dienstleistungserbringer – mit unterschiedli-
chem Nutzen verbunden sind. Die erste Stufe stellt lediglich die Funktion eines 
Informationsschalters oder Wegweisers zur Verfügung und weist insofern Paralle-
len zum verbindlichen Informationsangebot nach Art. 7 DLR auf.34 Weitergehen-
der lässt sich unter One-Stop-Government eine zentrale physische oder elektroni-
sche Stelle verstehen, die unterschiedliche, meist kommunale Verwaltungsangele-
genheiten, die in der Zuständigkeit einer einzigen Behörde liegen, erledigt. Derarti-
ge Angebote haben jedoch den Nachteil, dass umfangreichere Anliegen, bei denen 
mehrere Behörden von unterschiedlichen Verwaltungsträgern beteiligt sind, grund-
sätzlich nicht bearbeitet werden können, wenn die entsprechende Stelle nicht über 
die erforderliche sachliche bzw. örtliche Zuständigkeit verfügt35.

2. Trennung von Vertrieb und Produktion  
Art. 6 DLR beabsichtigt schließlich die Loslösung von diesen Zuständigkeiten und 
will somit die dritte Entwicklungsstufe, einen umfassenden, integrierten Verwal-
tungsservice, verwirklichen. Zumal eine Verlagerung von Sachentscheidungen we-
der nach dem One-Stop-Government-Konzept, noch von Art. 6 DLR gefordert 
ist, noch im Rahmen der nationalen Umsetzung intendiert wurde, führt eine Im-
plementierung dieser Entwicklungsstufe des One-Stop-Government in die Verwal-
tung zwangsläufig zur Trennung von Produktion und Distribution der Verwal-

 
30 Vgl. nur Schedler/Proeller, New Public Management, 3. Aufl. 2006, S. 123 f. 
31 Vgl. Kubicek/Hagen, VM 1998, 208 (209); Eifert, ZG 2001, 115 (119); Britz, in: Hoffmann-

Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsverfahren und Verwaltungsverfahrensgesetz, 
S. 213 (236); Ernst, Modernisierung der Wirtschaftsverwaltung durch elektronische Kommu-
nikation, S. 180; Wohlfarth, RDV 2002, 231 (235 f.); Wimmer/Traunmüller, in: Bonin (Hrsg.), 
Zukunft von Verwaltung und Informatik – Festschrift für Reinermann, 2003, S. 2; Hoffmann-

Riem, in: ders./Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 
2000, S. 9 (26); Seitz, One-stop shop und Subsidiarität, 2002, S. 93. 

32 Vgl. Kubicek/Hagen, in: Hagen/Kubicek (Hrsg.), One-Stop-Government in Europe, 2000, S. 1 
(7); Wimmer/Krenner, in: Bauknecht/Brauer/Mück (Hrsg.), Informatik 2001, 2001, S. 277. 

33 V. Lucke, in: Reinermann/v. Lucke (Hrsg.), Portale in der öffentlichen Verwaltung, 3. Aufl. 
2002, S. 7 (9). 

34 Dazu ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 ff. 
35 Vgl. Kubicek/Hagen, in: Hagen/Kubicek (Fn. 32), S. 1 (8 f.). 
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tungsdienstleistung nach wirtschaftswissenschaftlichem Vorbild36. Der Vertrieb 
von Verwaltungsleistungen erfolgt über das sog. Front-Office, welches in direktem 
Kontakt zum „Kunden“ steht. Die Produktion der Dienstleistungen erfolgt dage-
gen ohne persönlichen Kontakt mit dem Bürger im sog. Back-Office, das zudem 
die Front-Offices bei deren Aufgabenwahrnehmung unterstützt37.

3. Verfassungsrechtliche Grenzen 
Neben der – negativ zu beantwortenden – Frage, ob eine organisationsrechtliche Ver-
flechtung bei der Errichtung des Einheitlichen Ansprechpartners verfassungsrecht-
lich bedenklich ist38, könnten derartige Bedenken aber auch aus der verfahrensrechtli-

chen Verflechtung des Einheitlichen Ansprechpartners als Front- und der zuständi-
gen Behörde als Back-Office resultieren. Ausgehend von einem engen Verständnis, 
welches lediglich die „gemeinsame Sachentscheidung“ erfasst, fehlt es angesichts 
der Ausgestaltung des Einheitlichen Ansprechpartners als „Verfahrensmittler“ und 
den damit einhergehenden Befugnissen bereits an einer der Mischverwaltung in 
diesem Sinne. Auch die weite Auslegung durch das BVerfG, das jede Verflechtung 
den strengen Grenzen der ARGE-Entscheidung unterwerfen will, führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Die Verantwortlichkeiten sind klar verteilt und Eingriffe in die 
Kompetenzen der sachlich zuständigen Behörden können ausgeschlossen werden, 
so dass die verfassungsrechtlichen Grundsätze gewahrt wären. Dennoch besteht in 
diesem Bereich – will man das BVerfG in seiner apodiktischen Formulierung zur 
Zulässigkeit einer Mischverwaltung wörtlich nehmen – weiterhin rechtlicher Klä-
rungsbedarf, der hier nur skizziert werden kann. Sobald Verfahren und Formalitä-
ten, die in der Kompetenz einer Bundesbehörde stehen, über einen Einheitlichen 
Ansprechpartner einer Landes- oder Kommunalverwaltung abgewickelt werden, 
liegt eine – streng genommen missbilligte – organisatorische Verflechtung zwischen 
Bund und Land vor, die im Grundgesetz nicht angelegt ist. Noch deutlicher her-
vortreten würde die Verwaltungsverflechtung wenn man in diese Überlegungen die 
ggf. – je nach Ausgestaltung der Verfahrensgesetze – bestehenden formellen Wei-
sungsrechte der Landes- gegenüber der Bundesbehörde einstellt.  

Die von § 71d VwVfG angelegte ebenenübergreifende Kooperation wirft daher im 
Hinblick auf die verfassungsrechtlich vorgesehene Trennung der Verwaltungsräu-
me einschließlich des Gebots rechtsstaatlicher Verantwortungsklarheit und demo-
kratischer Verantwortungszurechnung Fragen auf39. Zwar ist die einheitliche Stelle 
nicht mit Sachentscheidungsbefugnissen ausgestattet, allerdings hat sie durch ihre 
Aufgabe der Verfahrenskoordination und Weiterleitung von Verfahrenskorrespon-
 
36 Vgl. auch Lenk, Die Gemeinde SH 2003, 213 (216); Daum, Integration von Informations- 

und Kommunikationstechnologien für bürgerorientierte Kommunalverwaltungen, 2004, 
S. 152. 

37 Daum (Fn. 36), S. 152. 
38 Dazu bereits Gliederungspunkt B. II. 3. und ausführlich Schulz, DÖV 2008, 1028 ff. 
39 Hierzu etwa Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil II, S. 91 (107 ff.); ders., ZSE 2008, 304 ff. (insb. 

318 ff.); Burgi, ZSE 2008, 281 ff. 
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denz, die vielfach verbunden ist mit einem Fristlauf und der Folge der Genehmi-
gungsfiktion (§ 42a VwVfG), faktische Einflussmöglichkeiten auf das Verwaltungs-
verfahren, etwa im Bereich der Zügigkeit der Abwicklung oder der (elektronischen) 
Aktenführung. Hier geben die §§ 71a bis 71e VwVfG keine Antworten. Erforder-
lich wäre insbesondere ein Konzept der Verantwortungszurechnung, da für den 
Einzelnen im Rahmen eines einheitlich abgewickelten Verwaltungsverfahrens die 
Beiträge der beteiligten Behörden nicht immer klar nachvollziehbar sein werden40.
Die Landesgesetzgeber können diese Lücke angesichts ihrer auf ihr Hoheitsgebiet 
beschränkten Gesetzgebungskompetenz nur begrenzt auffangen; haben aber in 
einigen EA-Gesetzen den Versuch unternommen, haftungsrechtliche Fragen einer 
verbindlichen Regelung zuzuführen41.

C. Verfahrensrechtliche Umsetzung: §§ 71a ff. VwVfG 
und landesrechtliche Konkretisierungen 

Art. 6 DLR und das geforderte One-Stop-Government-Konzept wurden insbeson-
dere mit den §§ 71a, b und d VwVfG sowie einigen landesrechtlichen Ergänzungen 
in den jeweiligen EA-Gesetzen verfahrensrechtlich umgesetzt. Ausgeblendet blei-
ben an dieser Stelle Regelungskomplexe der Dienstleistungsrichtlinie, die ebenfalls 
sachgerecht im allgemeinen Verfahrensrecht zu verorten gewesen wären, deren 
rechtliche Erfassung aber noch nicht erfolgt ist. Dies gilt bspw. für ein Rechtsre-
gime zu transparenten Auswahlverfahren nach Art. 12 DLR42 oder die bundesweite 
Geltung von Genehmigungen nach Art. 10 Abs. 4 DLR43.

40 Weiterführend Schliesky und Ziekow, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 91 ff., S. 141 ff.; a.A. 
Kormann, Einheitlicher Ansprechpartner und deutscher Föderalismus, 2008, S. 57. 

41 Exemplarisch § 20 EA-Gesetz SH (GVOBl 2009, 577): 
(1) Für die Erfüllung der Informationsaufgaben nach § 3 Abs. 4 ist unabhängig von der 
Verpflichtung der zuständigen Stellen nach § 4 die Anstalt verantwortlich. Soweit die 
Anstalt Informationen der zuständigen Stellen gemäß § 3 Abs. 3 Satz 4 weiterleitet, 
bleibt die zuständige Stelle verantwortlich, wenn diese als Urheberin der Informationen 
erkennbar ist und ihre Informationen inhaltlich unzutreffend sind. Andernfalls trifft die 
Außenverantwortlichkeit die Anstalt. Die Anstalt haftet nach außen unbegrenzt für bei 
Dritten entstehende Schäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  
(2) Unabhängig von den verfahrensmittelnden Befugnissen der Anstalt nach §§ 3 und 4 
bleibt für die Sachentscheidung allein die zuständige Stelle verantwortlich. Dies gilt 
auch, wenn durch eine Pflichtverletzung der Anstalt Fristen versäumt werden oder 
durch eine Verzögerung der Anstalt eine Genehmigungsfiktion eintritt.  
(3) Im Innenverhältnis der Anstalt zur zuständigen Stelle bestimmt sich die Haftung 
nach dem Grad der Verantwortlichkeit. 

42 Dazu Schulz, NdsVBl 2009, 97 (101 f.); Kluth, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 29 (52 f.). 
43 Dazu Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), S. 175 ff.; ders., NdsVBl 2009, 97 (102 f.). 
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I. Verfahren über die einheitliche Stelle 
Schwerpunkt der Änderungen durch das 4. VwVfÄndG44 ist die Neufassung der 
§§ 71a ff. VwVfG, also die Etablierung eines neuen Verfahrenstypus des „Verfah-
rens über die einheitliche Stelle“, wobei der Begriff der „Stelle“ bewusst gewählt 
wurde, um die gesetzliche Regelung von den „Ansprechpartnern“ nach Art. 6 DLR 
abzusetzen45 und die Offenheit für andere One-Stop-Government-Projekte der 
deutschen Verwaltung – bspw. das „Bürgertelefon 115“46 – zu illustrieren. Dane-
ben enthalten aber auch die §§ 42a und 25 VwVfG wesentliche Neuerungen47.
Zudem wurde das VwVfG mit den §§ 8a ff. VwVfG um Regelungen zur europäi-
schen Verwaltungszusammenarbeit ergänzt48. Mit der Einführung des „Verfahrens 
über die einheitliche Stelle“ wurden die bisherigen §§ 71a ff. VwVfG – Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren – ersatzlos gestrichen. Allerdings geht der Ge-
setzgeber zu Recht davon aus, dass die dort zuvor normierten besonderen Verfah-
rensgestaltungen auch zukünftig in zulässiger Weise in Anspruch genommen wer-
den können49.

1. Bestimmung der zuständigen einheitlichen Stelle 
Die §§ 71a ff. VwVfG enthalten keine Regelung zu der Frage, nach welchen Krite-
rien die sachliche und örtliche Zuständigkeit einer einheitlichen Stelle bestimmt 
wird50. Die sachliche Zuständigkeit wird in der Regel von den landesrechtlichen 
Vorgaben konkretisiert, zudem gibt die (zwingend erforderliche51) Anordnung im 
Fachrecht einen Anhaltspunkt. Angesichts des ebenenübergreifenden Ansatzes sind 

 
44 BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell, apf 2009, 65 ff.; Schulz,

NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst, DVBl 2009, 953 ff.; speziell 
zum nordrhein-westfälischen Landesrecht Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 ff. 

45 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 17; s. Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (3 mit Fn. 13); ausführ-
lich Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 71a Rn. 30. 

46 Vgl. zu rechtlichen Fragen Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Hrsg.), Strategie 115 – Studie 
zur Einführung einer behördenübergreifenden Servicerufnummer 115 in Deutschland, 2008, 
S. 92 ff.; vgl. allgemein zum „Portaldenken“ v. Lucke, Hochleistunsportale für die öffentliche 
Verwaltung, 2008, S. 383 ff.; Geis in: Bieler/Schwarting (Hrsg.), eGovernment – Perspektiven 
– Probleme – Lösungsansätze, 2007, S. 200 ff.; Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff.; einen Zu-
sammenhang zwischen dem Behördentelefon 115 und der EU-Dienstleistungsrichtlinie sieht 
auch der damalige Bundesminister des Innern, vgl. Schäuble, Der Landkreis 2007, 631 (637); 
ähnlich Kuhn, Eildienst LKT NRW 2007, 412 (413); Knopp, MMR 2008, 518 (520); Hill,
BayVBl 2008, 389 (391); Rauber, HGZ 2008, 118 (123). 

47 Vgl. zu § 42a VwVfG Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – 
Kommentar, 9. Aufl. 2010, § 42a Rn. 2 ff. 

48 Dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 ff.; Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), § 8a 
Rn. 24 ff.; sowie Schliesky/Schulz, in diesem Band, S. 309 ff. 

49 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 16 f.; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (9). 
50 Zum „zuständigen“ Einheitlichen Ansprechpartner hinsichtlich der Informationspflichten 

des Art. 7 DLR bzw. § 71c VwVfG Schulz, in diesem Band, S. 27 (44). 
51 Dazu sogleich unter Gliederungspunkt C. I. 3. 
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jedoch vor allem im Kontext der örtlichen Zuständigkeit Konstellationen denkbar, 
in denen diese nicht ohne weiteres unter Rückgriff auf die allgemeinen Grundsätze 
des § 3 VwVfG geklärt werden kann. 

Die Richtlinie verfolgt hinsichtlich der Bestimmung des zuständigen Einheitlichen 
Ansprechpartners einen tätigkeitsbezogenen Ansatz: Für eine Tätigkeit muss es einen 
Ansprechpartner geben52. Daraus folgt, dass bei zusammenhängenden Vorhaben, 
die mehrere in unterschiedlichen Bezirken gelegene Tätigkeitsorte betreffen, der 
Dienstleistungserbringer alle Verwaltungsverfahren über einen Ansprechpartner 
abwickeln können muss, wenn er dies wünscht. Die Überschreitung kommunaler 
oder Landesgrenzen kann ihm dabei nicht entgegengehalten werden. Die Bezug-
nahme auf „ihre Dienstleistungstätigkeit“ macht deutlich, dass dies (zumindest) 
gelten muss, soweit sich die verschiedenen Verwaltungsverfahren auf dieselbe Tä-
tigkeit desselben Dienstleisters beziehen, also ein objektiv erkennbarer enger inhalt-
licher Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Dagegen geht es Art. 6 DLR nicht 
um eine zusammenhängende Abwicklung verschiedener Tätigkeiten, die jeweils 
eigenen rechtlichen Anforderungen, Verfahren und Formalitäten unterliegen und 
daher auch geringes bis kein Vereinfachungspotential bergen. Keinen Unterschied 
kann es machen, ob weitere Tätigkeiten gleichzeitig mit der ersten aufgenommen 
werden oder erst nachträglich53. Beim objektiven Zusammenhang besteht also ein 
Wahlrecht des Dienstleistungserbringers, welchen Einheitlichen Ansprechpartner 
er kontaktiert. Der derzeit geltende § 3 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG54 bildet ein solches 
Wahlrecht jedoch nicht ab und muss insoweit richtlinienkonform ausgelegt werden. 
Zwar gibt § 3 Abs. 2 Satz 2 VwVfG der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, eine der 
nach Abs. 1 Nr. 2 zuständigen Behörden als gemeinsam zuständige Behörde zu 
bestimmen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten zur einheitli-
chen Entscheidung geboten ist. Allerdings handelt es sich einerseits um eine Aus-
nahmeregelung für spezifische Fälle, andererseits stellt sie die Entscheidung in das 
Ermessen der Aufsichtsbehörde. Zudem erfasst die Norm angesichts des Wortlauts 
nur parallele Verwaltungsverfahren und kann den nachträglichen Verbleib beim 
„Erst-EA“ nicht rechtfertigen. Soweit modifizierende Sonderregelungen nicht 
bestehen, kann das Umsetzungsdefizit mit Blick auf Art. 6 DLR nur durch eine 
richtlinienkonforme Auslegung überwunden werden. 

Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass sich das Wahlrecht immer nur auf Verwal-
tungsverfahren bezieht, die ihrerseits in den Anwendungsbereich der Dienstleis-

 
52 Subjektive Einheitlichkeit im Sinne der Richtlinie verlangt nämlich die Zuständigkeit der 

gleichen Behörde, für die gesamte Dauer der Dienstleistungstätigkeit und die Wahrnehmung aller Auf-

gaben des Einheitlichen Ansprechpartners. 
53 Kormann (Fn. 40), S. 20 f.; Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 27 f.; für ein weiterge-

hendes „Mitnahmerecht“ Luch, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 149 (166 f.); Schliesky, in: Leible 
(Hrsg.), Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 43 (56 f.); Schmitz/Prell, NVwZ 
2009, 1 (6); Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267). 

54 Dazu Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), § 3 Rn. 17 ff. 
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tungsrichtlinie fallen55. Ein „objektiv erkennbarer Sachzusammenhang“ kann dieses 
Erfordernis nicht surrogieren, so dass bspw. baurechtliche und sondernutzungs-
rechtliche Verfahren auch im Zusammenhang mit einer Gaststättenerlaubnis nicht 
über den Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden können, soweit keine 
fachrechtliche oder allgemeine Erweiterung des Anwendungsbereichs der §§ 71a ff. 
VwVfG erfolgt ist56.

Wendet sich ein Dienstleistungserbringer an einen örtlich unzuständigen Einheitli-
chen Ansprechpartner, ist dieser aufgrund des Grundsatzes bürgerfreundlichen 
Verhaltens zur Weiterleitung oder Weiterverweisung an den örtlich zuständigen 
Einheitlichen Ansprechpartner verpflichtet57. Sofern dies nicht möglich ist, weil 
z.B. eine Zuständigkeit nicht aus einem Antrag ableitbar ist, hat er diesen zurückzu-
senden. 

2. Erfasste Verfahren 
Die Anwendbarkeit der §§ 71a-71e VwVfG ist nicht beschränkt auf Verwaltungs-
verfahren im Sinne des § 9, die auf den Erlass eines Verwaltungsaktes oder den 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet sein müssen, sondern 
kann auch jegliche sonstige Anliegen des Einzelnen gegenüber der Verwaltung, 
etwa Anzeigeverfahren und Informationsbegehren erfassen58. Welche dies im Ein-
zelnen sind, hängt von der Anordnung der Anwendbarkeit der §§ 71a ff. VwVfG 
durch den jeweiligen Fachgesetzgeber ab. Die weite Auslegung des Verfahrensbe-
griffs gebietet Art. 6 DLR, wonach der Einheitliche Ansprechpartner für alle mit 
der Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit zusammenhängenden 
„Verfahren und Formalitäten“ zur Verfügung stehen muss59.

Die Verfahrensabwicklung durch die einheitliche Stelle selbst kann, da sie nicht auf 
den Erlass eigener Verwaltungsakte oder Verträge zielt, nicht als Verwaltungsver-
fahren im Sinne des § 9 aufgefasst werden, sondern nur als Mitwirkung in dem bei 

 
55 Umfassend zum sachlichen Anwendungsbereich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, 

S. 59 ff. 
56 Beides lässt sich in der Umsetzungsgesetzgebung finden. So sieht § 6b GewO das Verfahren 

über die einheitliche Stelle für alle gewerberechtlichen Verwaltungsverfahren, also bspw. auch 
die Genehmigung nach § 34a GewO (Sicherheitsgewerbe) vor, die nach Art. 2 Abs. 2 DLR 
eigentlich nicht erfasst wird; s. dazu Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (73 f.). Die 
EA-Gesetze Berlin und Sachsen-Anhalt hingegen sehen eine Einbeziehung von Verfahren 
außerhalb des Anwendungsbereichs vor, wenn ein „enger Zusammenhang“ besteht; s. dazu 
Gliederungspunkt C. III. 2. a) und C. III. 7. a). 

57 Allgemein zu Weiterleitungspflichten Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), vor § 3 
Rn. 29 ff. 

58 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 18; Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (4); Ziekow, WiVerw 2008, 
176 (182); Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 45), § 71a Rn. 35; Röckinghausen, NWVBl 2009, 
464 (465). 

59 Hierzu Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 (156). 
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der zuständigen Behörde geführten Verfahren60. Da die Aufgaben jedoch in den 
hoheitlichen Bereich hineinwirken – etwa die fristauslösende Entgegennahme von 
Anträgen (§ 42 Abs. 2 i. V. m. § 71b Abs. 2 VwVfG) oder die Bekanntgabe von 
Entscheidungen der zuständigen Behörde (§ 71b Abs. 5 VwVfG) – sind sie als 
Verwaltungsverfahren im weiteren Sinn61 einzuordnen. 

3. Anordnung im Fachrecht 
Da die Verfahrensabwicklung über eine einheitliche Stelle nicht nur im Anwen-
dungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie, sondern darüber hinaus grundsätzlich 
für das Verhältnis Bürger-Verwaltung (bspw. im Kontext des „Bürgertelefon 115“ 
oder für kommunale Bürgerbüros) zur Verfügung stehen soll, hat sich der Gesetz-
geber für eine Anwendbarkeit nur nach fachrechtlicher Anordnung entschieden 
und hierbei Anleihe an der Regelungssystematik des Planfeststellungsverfahrens 
genommen62. Auf diese Weise ist der Gesetzgeber zwar der Schwierigkeit entgan-
gen, den auslegungsbedürftigen Anwendungsbereich der Richtlinie in personeller 
und sachlicher Hinsicht näher zu konkretisieren63 oder diesen umfassend in Bezug 
zu nehmen und die Auslegungsschwierigkeiten so in die praktische Anwendung zu 
verlagern. Dennoch muss diese Regelungssystematik kritisch bewertet werden64.

Die Regelungssystematik zwingt als Ergebnis des sog. Normenscreenings, bei dem 
das gesamte deutsche Wirtschaftsverwaltungs- und Genehmigungsverfahrensrecht 
an den formellen und materiellen Vorgaben der Richtlinie zu überprüfen ist65, zu 
einer umfassende Gesetzgebungstätigkeit – auf allen Ebenen und auch für den Fall, 
dass es keiner materiellen Änderungen bedarf. Dieses aufwändige fachgesetzliche 
Aufrufen der besonderen Verfahrensregeln wird dazu führen, dass dies auf die von 
der Richtlinie unzweifelhaft erfassten Verfahren beschränkt bleiben wird, obwohl 
eine einheitliche Stelle grundsätzlich geeignet ist, den Service der öffentlichen Verwal-
tung zu verbessern. Dafür spricht auch, dass sog. Bürgerbüros oder vergleichbare 
Online-Angebote ähnliche Funktionen übernehmen und zunehmende Verbreitung 
finden. Auch die einheitliche Behördenrufnummer 11566 ist ein vergleichbares 
One-Stop-Government-Konzept. Dieser Aufwand sowie die dann weiterhin beste-
henden Auslegungsschwierigkeiten bei fehlender fachrechtlicher Anordnung hätten 
vermieden werden können, wenn ein „umgekehrtes“ Modell gewählt worden wä-
 
60 Kormann (Fn. 40), S. 28 f.; vgl. auch Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (5). 
61 Zum Begriff Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, 7. Aufl. 2008, § 1 Rn. 30 f., 

138; zur Einordnung des Einheitlichen Ansprechpartners Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (3). 
62 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 17. 
63 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 17 f.; zu Fragen des Anwendungsbereichs Luch/Schulz, in: 

Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff.; 59 ff.; Krames, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 2 Rn. 2 ff. 
64 Windoffer, DÖV 2008, 797 (798 f.); anders Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (3 f.). 
65 Zum „Normenscreening“ Schliesky, in: ders. (Fn. 1), S. 1 (24 ff.); Cornils, in: Schlachter/Ohler 

(Fn. 1), Art. 39 Rn. 6 ff.; zum rechtlichen Gehalt Klamert, DVBl 2008, 829 ff.; s. auch Mesch-

kank, DÖD 2008, 165 ff. 
66 Zu rechtlichen Fragen Luch/Schulz, in: Lemke/Westerfeld (Fn. 46), S. 92 ff. 
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re67. Denkbar wäre es, das Verfahren über die einheitliche Stelle für alle Genehmi-
gungsverfahren oder zumindest solche mit Wirtschaftsbezug (vgl. bspw. die For-
mulierung „die Erteilung einer Genehmigung, die der Durchführung von Vorhaben 
im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung des Antragstellers dient“ in § 71a 
VwVfG a.F.68) als Regelfall zu normieren und spezialgesetzlich einen Ausschluss zu 
ermöglichen. Die Schwierigkeiten, den Anwendungsbereich der Richtlinie zu be-
stimmen, hätten für ein solches Vorgehen ebenso gesprochen, wie die vom Verfah-
ren über die einheitliche Stelle ausgehende Kundenorientierung. 

Im Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie muss also aufgrund der Um-
setzungspflicht bis Ende 2009 in den jeweiligen Fachgesetzen eine Anordnung der 
Anwendbarkeit erfolgen. Fehlt nach Ablauf der Umsetzungsfrist in einem von der 
Richtlinie erfassten Verfahren eine solche, wird subsidiär die Richtlinie selbst als 
„Rechtsvorschrift“ die Anwendbarkeit der §§ 71a ff. VwVfG bewirken. Die vom 
EuGH entwickelten Grundsätze69 zur unmittelbaren Wirksamkeit von Richtlinien 
verlangen neben einem Umsetzungsdefizit, dass die jeweilige Richtlinienbestim-
mung hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist70. Soweit die §§ 71a ff. 
VwVfG lediglich von einer Anordnung durch Rechtsvorschrift abhängen, können 
Regelungen der Richtlinie, die diese Bedingungen erfüllen, als solche Rechtsvor-
schriften herangezogen werden71. Etwas anderes gilt allerdings, wenn die seitens 
der Mitgliedstaaten erforderliche Organisationsentscheidung fehlt und ein Bundes-
land bis Ende 2009 keine Institution mit den Aufgaben des Einheitlichen An-
sprechpartners betraut hat. Dann kann der Einzelne kein Recht auf einheitliche 
Betreuung durch eine bestimmte Behörde unmittelbar aus der Richtlinie herleiten72.

Exkurs: Anordnung in Satzungen o.ä. 
Problematisch erscheint, ob ein fachrechtlicher Aufruf des Verfahrens über die 
einheitliche Stelle auch für kommunalrechtliche (oder ganz allgemein für im auto-
nomen Satzungsrecht vorgesehene) Genehmigungs- und Anzeigeverfahren in Be-
tracht kommt. Dabei ist zunächst davon auszugehen, dass in kommunaler Sat-
zungsautonomie geregelte Verwaltungsverfahren und Anforderungen grundsätzlich 
auch von der Dienstleistungsrichtlinie erfasst werden – die Kommunen also zum 
Normenscreening und zur Anpassung „ihres“ Rechts an die gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben verpflichtet sind73. Dies gilt neben materiell-rechtlichen Änderun-
 
67 Windoffer, DÖV 2008, 797 (800); anders Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (7). 
68 Dazu Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 61), § 71a Rn. 28 f. 
69 Etwa EuGH Rs. 41/74, Slg. 1974, 1337, Rn. 12 (van Duyn); Rs. 8/81, Slg. 1982, 53, Rn. 25 

(Becker). 
70 EuGH Rs. 41/74, Slg. 1974, 1337, Rn. 12 (van Duyn); Rs. 8/81, Slg. 1982, 53, Rn. 25 (Be-

cker); König, in: Schulze/Zuleeg (Hrsg.), Handbuch Europarecht, 2006, § 2 Rn. 47. 
71 Schulz, NdsVBl 2009, 97 (99). 
72 Kormann (Fn. 40), S. 58. 
73 Beispiele bei Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (107 ff.); im Kontext der bundes-

weiten Geltung von Genehmigungen Schulz, ebd., S. 175 (189 ff.). 
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gen – bspw. der Anpassung der Zulassungspflicht für Gewerbetreibende auf kom-
munalen Friedhöfen74 – auch für die verfahrensrechtlichen Vorgaben, also die 
Genehmigungsfiktion, bei der unproblematisch ein Verweis auf § 42a VwVfG 
denkbar ist, und das Verfahren über die einheitliche Stelle nach §§ 71a ff. VwVfG. 
Hinsichtlich dieser besonderen Verfahrensgestaltung ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass durch die Anordnung im Satzungsrecht im Ergebnis eine andere Behörde, 
ein anderer Hoheitsträger bzw. eine andere Selbstverwaltungskörperschaft – je 
nach Ansiedlungsmodell – „mit Arbeit belastet wird“. Grundsätzlich deckt die 
Satzungsautonomie auch die Regelung verfahrensrechtlicher Fragen ab, in der be-
schriebenen Konstellation erscheint dies jedoch aufgrund der Auswirkungen ohne 
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung nicht unproblematisch. Dafür spricht auch 
der Umstand, dass der rheinland-pfälzische Gesetzgeber diese Problematik gesehen 
und explizit geregelt hat75.

Aufgrund der beschränkten Kompetenzen der Selbstverwaltungskörperschaften ist 
davon auszugehen, dass eine Anpassung des Satzungsrechts zwar möglich ist, der 
Einheitliche Ansprechpartner durch diesen Vorgang allein allerdings nicht zur Ab-
wicklung des betreffenden Verfahrens verpflichtet ist. Die Anordnung des beson-
deren Verfahrens durch das VwVfG („durch Rechtsvorschrift“), die in diesem Fall 
in Form der Satzung vorliegt, reicht ebenfalls nicht, da so nur ein Anspruch auf die 
besondere Verfahrensgestaltung besteht, eine zusätzlich Zuweisung der Aufgabe an 
eine Organisationseinheit aber zwingend ist76. Sobald allerdings in den Organisati-
ons- oder Aufgabenzuweisungsgesetzen der Länder ein Verweis auf § 71a VwVfG 
vorgenommen wird oder die Aufgabenwahrnehmung des Einheitlichen Ansprech-
partners für alle Verfahren im Anwendungsbereich der Richtlinie oder solche, bei 
denen eine Anordnung durch Rechtsvorschrift vorliegt, festgeschrieben ist, er-
scheint dies auch für kommunale Satzungen ausreichend. Eine explizite Ermächti-
gung wie in Rheinland-Pfalz besitzt insoweit lediglich deklaratorischen Charakter. 
Umso wichtiger ist es jedoch, sicherzustellen, dass mit der Anordnung im Kom-
munalrecht zugleich auch eine Verpflichtung zur Bereitstellung der relevanten In-
formationen einhergeht. Ob die Regelungen der Länder dies – wie die Regelung in 
Rheinland-Pfalz – in ausreichender Weise abdecken, erscheint fraglich77, lässt die 
Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner aber unberührt. 

 
74 Schulz, KommJur 2009, 441 ff. 
75 § 1 Abs. 3 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz (GVBl 2009, 355): „Rechtsfähige Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können in den von ihnen erlassenen 
Rechtsvorschriften vorsehen, dass darin geregelte Anzeige- oder Genehmigungsverfahren 
nach Maßgabe dieses Gesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden 
können; die hierfür erforderlichen Informationen stellen sie den einheitlichen Ansprechpart-
nern zur Verfügung“. 

76 Vgl. zur vergleichbaren Problematik der fehlenden Anordnung im Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie und der Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit der Richtlinie Glie-
derungspunkt C. I. 3. 

77 S. dazu Schulz, in diesem Band, S. 149 (164). 



Der Einheitliche Ansprechpartner im 
Verfahrens- und Organisationsrecht 

268 

4. Geltung bestimmter Vorgaben auch für die zuständigen Behörden 
Nach § 71a Abs. 2 VwVfG gelten bestimmte Vorgaben der §§ 71a ff. VwVfG auch 
für die zuständigen Behörden – allerdings auch nur insoweit, als dass das Verfahren 
über die einheitliche Stelle fachgesetzlich für anwendbar erklärt wurde. Diese Rege-
lung trägt dem Umstand Rechnung, dass bspw. Art. 7 DLR zwischen Informati-
onspflichten der Einheitlichen Ansprechpartner und der zuständigen Behörden 
differenziert und Art. 8 DLR für beide Wege – nach Wahl des Dienstleistungser-
bringers – die vollständig elektronische Verfahrensabwicklung verbindlich vorgibt. 
Die in Abs. 2 genannten Vorschriften sind unabhängig von der Verfahrensabwick-
lung über den Einheitlichen Ansprechpartner stets von der zuständigen Behörde zu 
beachten. Im Einzelnen handelt es sich um die Pflicht zur Ausstellung einer Emp-
fangsbestätigung für eingereichte Anträge und andere Unterlagen oder Erklärun-
gen, die eine Frist in Lauf setzen (§ 71b Abs. 3 VwVfG), die Pflicht nach § 71b 
Abs. 4 VwVfG zur Mitteilung über die Unvollständigkeit von Anzeigen oder An-
trägen, die Bekanntgabefiktion bei Zustellung von Verwaltungsakten in das Aus-
land, die Informationspflichten der zuständigen Behörde nach § 71c Abs. 2 
VwVfG und vor allem den Anspruch des Einzelnen auf elektronische Verfahrens-
abwicklung nach § 71e VwVfG. 

5. Weiterleitungsfunktion des Front-Office 
§ 71b VwVfG stellt die Kernnorm des Änderungsentwurfs dar, in dem sie die 
Grundzüge des „Verfahrens über die einheitlichen Stelle“ regelt. Hierzu gehört 
zunächst in Abs. 1 die Umschreibung der einheitlichen Stelle als Front-Office, 
nämlich die Verpflichtung, Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen 
von außen entgegenzunehmen und unverzüglich – d.h. ohne schuldhaftes Zögern – 
an die zuständige(n) Behörden(n) weiterzuleiten. Ob diese Behörden dem gleichen 
Rechtsträger zugeordnet sind oder verbandsebenenübergreifendes Tätigwerden 
erforderlich wird, ist dabei irrelevant. Die Tätigkeit der einheitlichen Stelle betrifft 
„Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen“. Aus der umfassenden, 
sich teilweise überschneidenden Aufzählung kann der Schluss gezogen werden, 
dass alle erdenklichen Behördenkontakte78 erfasst sein sollen, abgesehen von In-
formationsbegehren, die § 71c VwVfG speziell regelt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass, jedenfalls im Anwendungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie, auch die Beschaffung von Dokumenten, die ihrerseits aus einem 
behördlichen Verfahren hervorgehen, zu den Aufgaben der einheitlichen Stellen 
gehört. Sie muss etwa im Rahmen von gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren nach 
§§ 34 bis 34e GewO auch die vorgreiflichen Anträge auf Ausstellung von Register-
auszügen (etwa Bundeszentral-, Gewerbezentral-, Insolvenz- und Handelsregister) 
abwickeln und an die Erlaubnisbehörde weiterleiten. Die einheitliche Stelle steht 
damit nicht nur in einem Dreiecksverhältnis zum Antragsteller und einer zuständi-
gen Behörde, sondern in einem Netz von Behördenkontakten. 

 
78 So auch Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 (156). 
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Die für eine umfassende Unterstützung von Antragstellern naheliegende Betrauung 
der einheitlichen Stelle mit der Überprüfung auf offensichtliche Fehler und Unvoll-
ständigkeit ist nicht vorgesehen. Sie wird in der Gesetzesbegründung als nicht aus-
geschlossen bezeichnet79 und damit in den Bereich eines freiwilligen Service ver-
schoben bzw. der ergänzenden landesrechtlichen Regelung überlassen80.

6. Fristen 
§ 71a Abs. 2 VwVfG normiert für das Inlaufsetzen von Fristen eine unwiderlegliche 
Zugangsfiktion dergestalt, dass Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unter-
lagen am dritten Tage nach Eingang bei der einheitlichen Stelle als bei der zuständi-
gen Behörde eingegangen gelten. Die Vorschrift ist im Zusammenhang mit § 42a 
VwVfG über den Eintritt einer Genehmigungsfiktion nach fruchtlosem Ablauf 
einer Bearbeitungsfrist zu sehen. Während § 42a Abs. 2 VwVfG für den Fristbe-
ginn den „Eingang der vollständigen Unterlagen“ als maßgeblich benennt, wollte 
der Gesetzgeber offenbar für das Verfahren über die einheitliche Stelle durch § 71b 
Abs. 2 Satz 1 VwVfG einen Kompromiss zwischen dem durch Art. 13 Abs. 3 
Satz 2 DLR gebotenen Fristbeginn ab Eingang beim Einheitlichen Ansprechpart-
ner81 und dem entsprechend der Systematik des Verwaltungsverfahrensrechts und 
der Verbandskompetenzen maßgeblichen Eingang bei der zuständigen Behörde 
erreichen82. Wegen der Unwiderleglichkeit83 der Drei-Tages-Fiktion bleibt der Ein-
gang bei der einheitlichen Stelle der Auslöser für den Fristbeginn, der lediglich um 
drei Tage verzögert erfolgt. Dies entspricht insoweit dem Zweck der Richtlinie, 
dass eine verspätete Weiterleitung durch die einheitliche Stelle nicht zu Lasten des 
Antragstellers geht84. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, warum eine Bearbei-
tungsfrist festgelegt und ihr dann drei Tage hinzugerechnet werden, anstatt von 
vornherein eine einheitliche Frist zu bestimmen. Auf diese Weise ist die maximale 
Dauer der Verfahrensabwicklung bei Inanspruchnahme der einheitlichen Stelle 
länger als bei unmittelbarem Behördenkontakt. Im Sinne der Richtlinie, die die 

 
79 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 18. 
80 Bspw. in Schleswig-Holstein; s. dazu Gliederungspunkt C. III. 8. c); demgegenüber wird zum 

Teil vertreten, dass sich diese Pflicht des Einheitlichen Ansprechpartners bereits aus § 25 
VwVfG ergebe; s. Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 (466). 

81 Dazu Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Handbuch zur Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie, 2007, S. 29; Kormann (Fn. 40), S. 17; a.A. Nesseldreher, in: Ziekow/Windoffer 
(Fn. 7), S. 155; Windoffer, DÖV 2008, 797 (799). 

82 Vgl. Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 16, 19, 32; Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (5); Ziekow, 

WiVerw 2008, 176 (183 f.); ähnlicher Vorschlag, allerdings bezüglich Fristwahrung durch den 
Antragsteller, bereits durch Nesseldreher, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 154. 

83 So auch Ziekow, WiVerw 2008, 176 (184). 
84 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 18; Windoffer, DÖV 2008, 797 (799); Ziekow, GewArch 

2007, 179 (183). 
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subjektive Perspektive des Antragstellers85 und das Einreichen der Unterlagen als 
maßgeblich erachtet, ist dies nicht86.

Da nach Satz 2 Fristen durch den Eingang bei der einheitlichen Stelle gewahrt wer-
den, besteht also ein Unterschied von drei Tagen hinsichtlich des Inlaufsetzens und 
des Wahrens von Fristen. Zu den Gründen einer solchen Differenzierung schweigt 
die Gesetzesbegründung87. Die Umsetzung eines konsequent zu Ende gedachten 
One-Stop-Government-Ansatzes kann eigentlich nur darin bestehen, in beiden 
Fällen den Eingang beim Front-Office zum einzig maßgeblichen Zeitpunkt zu 
machen88, zumal Fehler in der dahinter geschalteten Behördenkommunikation 
nicht zu Lasten des Antragstellers gehen dürfen. 

Unabhängig davon, ob eine Drei-Tages-Fiktion gewählt wird oder der Eingang 
beim Einheitlichen Ansprechpartner maßgeblich ist, werden von § 71b Abs. 2 
VwVfG verbandsebenenübergreifende Fragen ausgeblendet. Grundsätzlich kann 
nämlich nur der Zugang bei der zuständigen Behörde fristwahrend wirken89. Zu-
ständig in diesem Sinne bleibt die materiell sachbearbeitende und -entscheidende 
Stelle. Dem Zugang bei einer anderen Behörde käme zukünftig Rechtswirkung zu. 
Dem Gesetzgeber ist es zwar nicht versagt, derartige Wirkungen vorzusehen bzw. 
gesetzlich anzuordnen, jedoch bleibt jeder (Landes-) Gesetzgeber hierbei grund-
sätzlich auf seinen Hoheitsbereich beschränkt90. Das heißt, dass der schleswig-
holsteinische Landesgesetzgeber zwar bspw. normieren kann, dass er den Zugang 
bei Bundesbehörden oder Behörden anderer Bundesländer seinerseits anerkennt, 
jedoch muss eine solche Rechtswirkung aus dem Gesetz explizit abzulesen sein, da 
sie im Widerspruch zu dem regelmäßig in den §§ 1 ff. der Landes-VwVfG be-
schriebenen Anwendungsbereich steht91. Fristwahrende „einheitliche Stellen“ nach 
§ 71b Abs. 2 Satz 2 VwVfG sind damit streng genommen nur solche, die dem 
gleichen Rechtsträger – bspw. dem Land – zugeordnet sind. Insoweit wäre eine 
ausdrückliche Klarstellung in den Landes-VwVfG angebracht – da sich diese auch 

 
85 Dazu Schliesky, DVBl 2005, 887 (890); ders., in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (15); Neidert, ebd., 

S. 117 (122, 131); Kormann (Fn. 40), S. 20; Windoffer, DVBl 2006, 1210 (1214). 
86 Schulz, NdsVBl 2009, 97 (100). 
87 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 18 f. 
88 Unbedenklich findet diese Regelung Windoffer, DÖV 2008, 797 (799) unter Hinweis auf 

Nesseldreher, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 154; die Aussage von Schmitz/Prell, NVwZ 
2009, 1 (4): „Für den Beginn des Fristlaufs kommt es auf den Zugang bei der einheitlichen 
Stelle an“, kann der gesetzlichen Formulierung nicht entnommen werden. 

89 Clausen, in: Knack (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl. 2004, § 24 Rn. 23, § 31 
Rn. 40; s. auch Knopp, LKRZ 2007, 251 (254). 

90 Die Auswirkungen einer (vertraglichen) Vereinbarung über eine Anerkennung des Zugangs 
bei einer anderen Behörde (konkret: Europäisches Patentamt) waren Gegenstand eines 
Rechtsstreits vor dem Bundespatentgericht (Beschluss v. 23.11.2004, 11 W [pat] 41/03, ab-
gedruckt in: GRUR 2005, 525 ff.). Auch dieses betonte die Notwendigkeit klarer Regelungen 
angesichts der mit dem Zugang verbundenen Rechtswirkungen (für Dritte). 

91 S. auch Ernst, DVBl. 2009, 953 (960). 
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nicht in Widerspruch zu der Bundesregelung stellt, hätten die Länder aus Gründen 
der Rechtssicherheit diesen Weg auch in Abweichung vom Grundsatz der sog. 
Simultan- oder Parallelgesetzgebung gehen sollen. Auch im Bundes-VwVfG wäre 
eine solche Regelung notwendig, da auch für bei Bundesbehörden durchgeführte 
Verfahren der Eingang bei einheitlichen Stellen der Länder fristwahrend wirken 
muss, um eine richtlinienkonforme Umsetzung zu gewährleisten. 

7. Mitteilungspflichten/Empfangsbestätigung 
§ 71b Abs. 3 VwVfG verpflichtet zur Erteilung einer auch in der Praxis üblichen 
Eingangsbestätigung und dient der Umsetzung des Art. 13 Abs. 5 DLR. Antragstel-
lern in Verfahren, für die eine Bearbeitungsfrist besteht, wird somit ein Anspruch 
auf Ausstellung einer Empfangsbestätigung eingeräumt. Im Anwendungsbereich 
der Dienstleistungsrichtlinie sind hiervon nach Art. 13 Abs. 3 DLR sämtliche Ge-
nehmigungsverfahren betroffen92. Auszustellen ist die Bestätigung durch die zu-
ständige Behörde, die nach § 71a Abs. 2 VwVfG auch in nicht über einheitliche 
Stellen abgewickelten Verfahren zur Ausstellung verpflichtet ist. Die Übermittlung 
erfolgt nach dem Grundsatz des Abs. 5 über die einheitliche Stelle, soweit das Ver-
fahren über sie abgewickelt wird.  

§ 71b Abs. 4 VwVfG regelt den Umgang mit unvollständigen Antragsunterlagen. 
Die zuständige Behörde ist verpflichtet, den Betroffenen unverzüglich über nach-
zureichende Unterlagen zu informieren. Sie hat folglich auch eine Pflicht zur un-
verzüglichen Prüfung eingegangener Unterlagen. Die Regelung dient der Umset-
zung von Art. 13 Abs. 6 DLR und geht insoweit darüber hinaus, als sie sich nicht 
auf Genehmigungsverfahren beschränkt. Unklar ist, inwieweit auch die einheitliche 
Stelle im Rahmen ihrer Pflicht zur Unterstützung des Antragstellers bzw. Anzeige-
pflichtigen und zum Hinwirken auf eine zügige Verfahrensbearbeitung zumindest 
bei offensichtlichen Mängeln eingereichter Unterlagen gehalten ist, einen Hinweis 
zu erteilen. Zwar kann sie mangels Kompetenz zur Sachentscheidung keine endgül-
tige Beurteilung der Vollständigkeit treffen und daher auch nicht die Weiterleitung 
bis zum Nachreichen evident fehlender Unterlagen verzögern93. Der ihr durch die 
Dienstleistungsrichtlinie zugeschriebenen Rolle als Unterstützerin des Antragstel-
lers mit dem Zweck der Verfahrenserleichterung gebietet aber jedenfalls bei ins 
Auge springenden Fehlern die Erteilung eines Hinweises. Zudem kommt eine lan-
desrechtliche Normierung einer solchen Prüfverpflichtung in Betracht94.

92 Selbst wenn die Genehmigungsfiktion fachgesetzlich in Übereinstimmung mit den Richtli-
nienvorgaben ausgeschlossen ist, da auch in diesen Fällen eine Bearbeitungsfrist angegeben 
werden muss, deren Nichtbeachtung allerdings sanktionslos bleibt. 

93 So auch Ziekow, WiVerw 2008, 176 (183), der allerdings noch weiter geht und bereits ein 
Recht, auf Fehler hinzuweisen, ablehnt. 

94 Bspw. in Schleswig-Holstein; s. dazu Gliederungspunkt C. III. 8. c). 
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8. Bekanntgabe und Zustellung  
Eine wichtige Ausprägung des One-Stop-Government-Gedankens sowie des sub-
jektiven Behördenbegriffs ist § 71b Abs. 5 VwVfG, der für die gesamte Verfah-
renskorrespondenz – einschließlich der Bekanntgabe von Verwaltungsakten – den 
Weg über die einheitliche Stelle vorschreibt, wenn der Antragsteller das Verfahren 
auf diese Weise begonnen hat. Bei Verwaltungsakten hat der Dienstleistungserbrin-
ger jedoch die Möglichkeit, eine Direktbekanntgabe durch die zuständige Behörde 
zu verlangen. 

Bei dem Gebot an die zuständigen Behörden, Mitteilungen über die einheitliche 
Stelle zu übermitteln, handelt es sich um eine Ordnungsvorschrift, die der Verwal-
tung einen nicht näher definierten Abweichungsspielraum belässt. Wie sich aus der 
Gesetzesbegründung ergibt, sollen hierfür nicht Zweckmäßigkeitserwägungen der 
Verwaltung ausreichen, sondern die Interessen des Antragstellers im Vordergrund 
stehen, etwa durch Vermeidung offensichtlich unsinniger Verfahrenshandlungen95.
Aus Art. 6 Abs. 1 DLR ergibt sich eine solche Abweichungsmöglichkeit nicht. 
Vielmehr steht hier die Einheitlichkeit im Vordergrund, also die Möglichkeit des 
Antragstellers, sich nur an eine einzige Stelle wenden zu müssen und auch nur von 
dieser einzigen Stelle Rückmeldungen zu bekommen. Daher sollte im Anwen-
dungsbereich der Richtlinie von der Abweichungsmöglichkeit kein Gebrauch ge-
macht werden, solange nicht der Antragsteller selbst ausdrücklich einen Direktkon-
takt mit der zuständigen Behörde wünscht.  

Im Gesetzgebungsverfahren war zunächst gefordert worden, dass Verwaltungsakte 
im Regelfall über die zuständige Behörde und nur auf ausdrückliches Verlangen des 
Antragstellers über die einheitliche Stelle bekannt gegeben werden sollen – in Um-
kehrung des nun in § 71b Abs. 5 VwVfG eingeführten Regel-Ausnahme-Verhält-
nisses. Dies widerspräche zum einen dem Gedanken der Richtlinie, die Gesamtheit 
der erforderlichen Verfahren über einen Einheitlichen Ansprechpartner zu kanali-
sieren, zum anderen kann bereits aus der Inanspruchnahme der einheitlichen Stelle 
bei der Antragstellung die konkludente Erklärung abgeleitet werden, dass der An-
tragsteller auch Rückmeldungen der jeweiligen Behörden nur über die einheitliche 
Stelle erhalten möchte, wenn er nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt96.

9. Unterstützungspflichten der Einheitlichen Ansprechpartner und zu-
ständigen Behörden 

Im Rahmen des Verfahrens nach §§ 71a-71e VwVfG werden die einheitliche Stelle 
und die zuständigen Behörden nicht nur jeweils im Außenverhältnis zum Antrag-
steller bzw. Anzeigepflichtigen verpflichtet. Auch untereinander müssen sie zu-
sammenarbeiten, um eine reibungslose Verfahrensabwicklung zu gewährleisten. 
§ 71d VwVfG ist daher eine der Amtshilfe vergleichbare Vorgabe – sie verpflichtet 

 
95 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 19. 
96 So auch Windoffer, DÖV 2008, 797 (799); Ziekow, WiVerw 2008, 176 (184). 
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ganz allgemein zur gegenseitigen Unterstützung. Anders als bei der Amtshilfe nach 
§§ 4 ff. VwVfG ist die gegenseitige Unterstützung eine dauernde Aufgabe97. Die 
dabei im ursprünglichen Entwurf enthaltene Alternativformulierung für die Länder 
(„die Pflicht zur Unterstützung besteht auch gegenüber einheitlichen Stellen oder 
sonstigen Behörden des Bundes oder anderer Länder“) ist in der Endfassung ent-
fallen98, so dass verbandsebenenübergreifende Konstellationen zumindest nicht 
explizit einer Regelung zugeführt wurden99.

Die Unterstützungspflichten müssen nach der Richtlinie gegenüber allen einheitli-
chen Stellen und gegenüber allen zuständigen Behörden bestehen – unabhängig 
davon, ob diese dem gleichen Rechtsträger zugeordnet sind oder nicht. Dass dies 
der Fall sein soll, wird zwar in der Gesetzesbegründung erwähnt100, aufgrund der 
Abweichung vom allgemein beschriebenen Anwendungsbereich und den Grenzen 
der Verbandskompetenz wäre eine gesetzliche Regelung jedoch wünschenswert 
gewesen101. Eine Überwindung der Grenzen der Verbandskompetenz lässt sich 
unter der derzeit geltenden Rechtslage nur dadurch rechtfertigen, dass aufgrund der 
Simultangesetzgebung in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der 
Länder im Wege einer gegenseitigen Anerkennung jede Behörde durch das für sie 
geltende Verfahrensgesetz zur Unterstützung der Behörden im Geltungsbereich 
anderer Verfahrensgesetze verpflichtet wird102. Da sich die Zusammenarbeit unter-
halb der Grenze gemeinsamer Institutionen und Entscheidungsbefugnisse bewegt, 
kann nicht von einer verbotenen Mischverwaltung ausgegangen werden103. Gleich-
wohl sind rechtsstaatliche und demokratische Anforderungen wie Verantwortungs-
klarheit und Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung zu beachten104.

97 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 20. 
98 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 20; demgegenüber analysiert Windoffer, DÖV 2008, 797 

(799), den Entwurf des 4. VwVfÄndG noch ausgehend von dieser Fassung. 
99 Dies gilt zumindest für die Bundesebene; in § 71d Satz 1, 2. Hs. ThürVwVfG findet sich 

hingegen eine abweichende Formulierung; s Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267). 
100 Amtl. Begr., BT-Drs. 16/10493, S. 20. 
101 So geht auch Windoffer, DÖV 2008, 797 (799), davon aus, dass eine Alternativformulierung 

für die Länder erforderlich ist, um die „wissenschaftsseitig angemahnte Möglichkeit zur 
Überschreitung der Verbandskompetenz“ zu realisieren; auch der Bremische Senat ging of-
fensichtlich zunächst vom Erfordernis einer expliziten (gesetzlichen) Regelung verbandsebe-
nenübergreifender Sachverhalte aus; vgl. LT-Drs. 17/813: „Da über die EA alle einschlägigen 
Verfahren und Formalitäten abzuwickeln sein müssen, muss das Tätigwerden der EA gege-
benenfalls auch außerhalb der Zuständigkeit seines Verwaltungsträgers zugelassen und gere-
gelt werden. Dabei sind Beteiligungen von zuständigen Behörden in anderen Bundesländern 
und auch Behörden des Bundes von Fall zu Fall zu regeln“. 

102 Schliesky, in: Leible (Fn. 53), S. 43 (68 f.); Luch, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 149 (159 f., 
162 ff.); Ziekow, WiVerw 2008, 176 (182 f.); ders./Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), 
Art. 6 Rn. 27. 

103 Anders offenbar Scholz, in: Bauer u.a. (Hrsg.), Wirtschaft im offenen Verfassungsstaat, Fest-
schrift für Reiner Schmidt zum 70. Geburtstag, 2006, S. 169 (175 f.). 

104 Zu den verfassungsrechtlichen Grenzen s. bereits Gliederungspunkt B. II. 3. m.w.N. 



Der Einheitliche Ansprechpartner im 
Verfahrens- und Organisationsrecht 

274 

§ 71d VwVfG lässt hier mit dem bloßen Unterstützungsgebot die notwendige 
Klarheit vermissen.  

In der Koordinierungsaufgabe der einheitlichen Stelle liegt ihr Mehrwert105; mit 
ihrem Aufgabenprofil aus § 71b VwVfG allein wäre sie nicht mehr als ein Bote. Im 
Interesse des Antragstellers muss die einheitliche Stelle sich gegenüber der zustän-
digen Behörde für eine ordnungsgemäße Verfahrenserledigung einsetzen und ihm 
einen Überblick über den Verfahrensstand geben können106. Daher ist es um so 
unerfreulicher, dass § 71d VwVfG in seinem Regelungsgehalt so vage bleibt. Das 
Regelbeispiel („insbesondere“) der Information über den Verfahrensstand gibt wenig 
Aufschluss, vor allem über die Verbindlichkeit von Unterstützungsersuchen. Inso-
weit wäre es zur Verwirklichung der beschriebenen Ziele der Richtlinie und eines in 
sich stimmigen One-Stop-Government sachgerecht gewesen, von der Funktion 
eines „reinen“ Verfahrensmittlers, der sich überwiegend auf Botenfunktionalitäten 
beschränken muss, abzuweichen und weitergehende „Verfahrensmanager“-Model-
le107 – unter Wahrung der sachlichen Zuständigkeiten, aber bei Zuweisung formell 
verfahrensleitender Kompetenzen – im VwVfG zu verankern. Einerseits wird die 
Verwaltungspraxis zeigen, wie der Einheitliche Ansprechpartner im vom VwVfG 
beschriebenen Rahmen zu einer effektiven Institution ausgebaut werden kann. 
Andererseits bleibt es den Ländern unbenommen, die Unterstützungspflichten der 
Behörden auch gesetzlich zu konkretisieren108.

Bspw. muss die einheitliche Stelle, um ihre Aufgabe der Unterstützung von Antrag-
stellern zu erfüllen, jederzeit zur Auskunft über den Verfahrensstand in der Lage 
sein. Eine entsprechende Pflicht wird aus Art. 6 Abs. 1 DLR, der Aufgabe der 
Verfahrensabwicklung, abgeleitet109 und in § 71d Satz 2 VwVfG normiert. Dabei 
kann die Auskunft zum Verfahrensstand – schon aus Datenschutzgesichtspunkten, 
aber auch weil die einheitliche Stelle Verwaltungsverfahren nicht selbst inhaltlich 
bearbeitet, sondern nur abwickelt – keinen allzu hohen Detaillierungsgrad aufwei-
sen. Wenngleich § 71d Satz 2 VwVfG ausdrücklich nur den Informationsfluss 
zwischen einheitlicher Stelle und zuständigen Behörden regelt, besteht eine Pflicht 

 
105 So auch Kormann (Fn. 40), S. 18 f. 
106 Ziekow, WiVerw 2008, 176 (178). 
107 Dazu Neidert, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 117 ff.; Luch, ebd., S. 149 ff.; kritisch 

Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (7). 
108 So geht auch Huck, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 45), § 71d Rn. 2, davon aus, dass die Unter-

stützungspflicht des § 71d VwVfG einer gesetzlichen Konkretisierung bedürfe; anders 
Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (266), die eine „nähere Ausgestaltung … im Rahmen von 
Verwaltungsvorschriften“ für zulässig erachten. Bereits innerhalb eines Landes erscheint die-
se Argumentation hinsichtlich der Einbindung von Selbstverwaltungskörperschaften fraglich. 
In jedem Fall lassen sich länderübergreifende Konkretisierungen nur durch Gesetz oder in 
Form von Verwaltungsabkommen realisieren; vgl. auch Röckinghausen, NWVBl 2009, 464 
(467). 

109 Europäische Kommission (Fn. 81), S. 29; Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 34; vgl. auch 
Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 6 Rn. 25. 
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zur Mitteilung des Verfahrensstandes auch gegenüber dem Antragsteller bzw. An-
zeigepflichtigen110.

Eine effektive Realisierung der Auskunftspflicht wird sich – angesichts der Abwick-
lung von Verfahren bei verschiedensten Behörden bundesweit durch die einheitli-
che Stelle – nur mit Hilfe einer elektronischen Vernetzungsmöglichkeit aller Be-
hörden realisieren lassen. Eine Elektronisierung der behördlichen Binnenkommu-
nikation ist von der Richtlinie zwar nicht rechtlich vorgegeben, jedoch faktisch 
zwingend111.

II. Parallelgesetzgebung der Länder 
Ausgehend vom Grundsatz der Simultangesetzgebung im Verwaltungsverfahrens-
recht112 haben bzw. werden die Bundesländer ihre Verfahrensgesetze anpassen, 
soweit dies nicht aufgrund einer dynamischen Verweisung entbehrlich ist. Abwei-
chungen der Länder von den bundesrechtlichen Vorgaben sind nicht ersichtlich. 
Eine Ausnahme bildet lediglich die ausdrückliche Erweiterung der Unterstützungs-
pflicht des § 71d VwVfG auch auf länderübergreifende Sachverhalte und die Ein-
beziehung von Bundesbehörden113.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht dokumentiert die Gesetzgebungsaktivitä-
ten der Bundesländer. Der brandenburgische Gesetzgeber hat sich aus Anlass des 
4. VwVfÄndG und der neuen §§ 8a ff. VwVfG entschlossen, zukünftig auf ein 
eigenes Verfahrensgesetz zu verzichten und die bundesrechtlichen Vorgaben auf-
grund einer dynamischen Verweisung auch zur Grundlage landesrechtlicher Sach-
verhalte zu machen114.

Bundesland Normen Fundstelle
Baden-Württemberg §§ 71a ff. LVwVfG GBl 2009, 363
Bayern Art. 71a ff. BayVwVfG GVBl 2009, 376
Berlin dynamische Verweisung
Brandenburg dynamische Verweisung
Bremen §§ 71a ff. BremVwVfG BermGBl 2009, 234
Hamburg §§ 71a ff. HmbVwVfG GVBl 2009, 113

110 Amtl. Begr. BT-Drs. 16/10493, S. 17. 
111 Ziekow, LKV 2009, 385 (391); Knopp, LKRZ 2007, 251 (253); Luch/Schulz, in: Schliesky 

(Fn. 1), Teil II, S. 219 (299); Ziekow/Windoffer, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 8 Rn. 4. 
112 Näher geschildert bei Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, Einführung Rn. 25 ff.; kritisch: 

Wahl, NVwZ 2002, 1192 (1194); Röhl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2008, § 30 Rn. 9; jüngst Burgi, JZ 2010, 
105 (111). 

113 So bspw. in Thüringen; s. dazu Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (267). 
114 Zu den Gründen LT Drs. 4/7370, S. 32 ff.; dazu Schulze, LKV 2009, 547 ff. 
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Hessen §§ 71a ff. HVwVfG GVBl I 2009, 253
Mecklenburg-Vorpommern §§ 71a ff. VwVfG MV GVOBl 2009, 666
Niedersachsen dynamische Verweisung
Nordrhein-Westfalen §§ 71a ff. VwVfG NRW GVOBl 2009, 296
Rheinland-Pfalz dynamische Verweisung
Saarland §§ 71a ff. VwVfG SL ABl 2009, 674
Sachsen dynamische Verweisung
Sachsen-Anhalt dynamische Verweisung
Schleswig-Holstein §§ 138a ff. LVwG SH GVOBl 2009, 573
Thüringen §§ 71a ff. ThürVwVfG GVBl 2009, 592

III. Ergänzende Regelungen in den Landesgesetzen 
Obwohl aufgrund der Simultan- und Parallelgesetzgebung ein Gleichlauf der Ver-
waltungsverfahrensgesetze sichergestellt wird, finden sich in einigen Landesgeset-
zen ergänzende und konkretisierende Vorgaben. Zwar hat kein Bundesland den 
Konsens für das VwVfG aufgekündigt und „sein“ Verfahren über die einheitliche 
Stelle anders ausgestaltet, jedoch wurde zum Teil ein besonderes Verfahrensrecht in 
den Aufgabenübertragungs-, Organisations- oder Errichtungsgesetzen getroffen. 
Diese ergänzenden und konkretisierenden Regelungen sind einerseits den Beson-
derheiten des jeweiligen Verortungsmodells geschuldet, andererseits aber auch auf 
die Defizite der Vorgaben des 4. VwVfÄndG rückführbar. Deutlich wird dies 
bspw. an den Regelungen zur „Zuständigkeit“ des Einheitlichen Ansprechpartners, 
die vom VwVfG ausgespart wurde und daher unter Rückgriff auf die allgemeinen 
Grundsätze des § 3 VwVfG bestimmt werden muss115, im Landesrecht zum Teil 
aber detailliert geregelt wurde. 

In nahezu allen Bundesländern – mit Ausnahme von Sachsen und Bayern116 – 
wurde bereits gesetzlich eine Erweiterung des personellen Anwendungsbereichs auf 
Inländer vorgenommen117, während die sachliche Erweiterung der Ausnahmefall 
geblieben und in der Regel dem Verordnungsgeber überantwortet wurde118. An-

 
115 Dazu Gliederungspunkt C. I. 1. 
116 Vgl. auch Schönleiter, GewArch 2009, 384 (387). 
117 Exemplarisch § 2 Abs. 1 S. 2 EA-Gesetz Schleswig-Holstein (GVOBl 2009, 577): „Der 

Service der Anstalt kann von in- und ausländischen Dienstleistungserbringern in Anspruch 
genommen werden“. 

118 Bspw. § 2 Abs. 1 S. 4 EA-Gesetz Schleswig-Holstein (GVOBl 2009, 577): „Durch Verord-
nung kann die für die betroffenen Branchen oder Nicht-Dienstleistungen fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 sowie im Benehmen mit der für die 
Umsetzung der DLRL zuständigen obersten Landesbehörde den Anwendungsbereich um al-
le oder einzelne vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausgenommene Branchen oder 
um Nicht-Dienstleistungen erweitern“. 
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dersherum sehen einige Landesgesetze vor, dass im Fall der bundesrechtlichen 
Erweiterung – bspw. in der GewO – wiederum ein landesrechtlicher Ausschluss 
vorgesehen werden kann119.

Schließlich finden sich in einigen Bundesländern Vorgaben zur elektronischen 
Verfahrensabwicklung nach § 71e VwVfG120 – sei es für den Außenkontakt in 
Form der verpflichtenden Vorgabe bestimmter Portalfunktionen121 oder für die 
intra- und transbehördliche Kommunikation122, die in anderen Ländern in eigen-
ständigen E-Government-Gesetzen geregelt wurden123.

1. Baden-Württemberg 

a) Zuständigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners/Wahlrecht 
Während auf Bundesebene die Frage eines Wahl- bzw. Mitnahmerechts des Dienst-
leistungserbringers bei verschiedenen „zuständigen“ Einheitlichen Ansprechpart-
nern und nachträglichen Erweiterungen des ursprünglichen Verfahrens, vor allem 
im verbandsebenen- und länderübergreifenden Kontext kritisch gesehen wird, hat 
man sich in Baden-Württemberg für ein solches Wahlrecht entschlossen. Ange-
sichts der Ansiedlungsentscheidung – Allkammermodell einerseits, optional zusätz-
lich bei den Land- und Stadtkreisen124 – und dem Umstand, dass sich die Zustän-
digkeit zum Teil primär sachlich (bei den Kammern), zum Teil vorrangig territorial 
(bei den Kreisen) bestimmt andererseits, wird es oft zu „Doppelzuständigkeiten“ 
kommen. Neben dem Wahlrecht sieht das baden-württembergische EA-Gesetz 
daher vor allem auch Streitbeilegungs- und Koordinierungsmechanismen vor, die 

 
119 Bspw. § 5 S. 2 EA-Gesetz Brandenburg (GVBl 2009, 262): „Sofern in Bundesgesetzen das 

Verfahren über eine einheitliche Stelle für Verwaltungsverfahren angeordnet wird, die nicht 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG unterfallen, kann die Landesregierung 
durch Rechtsverordnung davon abweichende Regelungen treffen“. 

120 Dazu ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 205 ff. 
121 Bspw. § 4 Abs. 3 EA-Gesetz Baden-Württemberg (zitiert nach dem Entwurf der Landesre-

gierung, LT-Drs. 14/5345 v. 27.10.2009): „Entscheidet sich der Dienstleistungserbringer aus-
schließlich zur Durchführung eines elektronischen Verfahrens, hat er die im Dienstleistungs-
portal des Landes Baden-Württemberg dafür vorgesehenen elektronischen Funktionen zu 
nutzen“. 

122 Bspw. § 4 Abs. 1 EA-Gesetz Brandenburg (GVBl 2009, 262), der festlegt, dass sich die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Einheitlichen Ansprechpartner und den zuständigen Behörden 
in der Regel auf elektronischem Weg erfolgt. Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können 
gem. Abs. 2 durch Rechtsverordnung geregelt werden. Dies betrifft bspw. Vorgaben zur Si-
cherstellung der elektronischen Verfahrensabwicklung und elektronischen Kommunikation 
(im Innenverhältnis der beteiligten Behörden), die Festlegung der Befugnisse zum Datenzu-
griff und Datenaustausch und die zu nutzenden Formulare und Formblätter. 

123 Bspw. in Schleswig-Holstein; vgl. zum dortigen E-Government-Gesetz (GVOBl 2009, 398) 
Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 272 ff.; ders., DÖV 2010, 225 ff. 

124 Dazu sogleich unter Gliederungspunkt D. I. 
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inhaltlich Parallelen zu § 3 VwVfG aufweisen125. Im Einzelnen trifft das EA-Gesetz 
Baden-Württemberg126 folgende Regelungen:  

§ 2 Zuständigkeit 

(1) 1Einheitliche Ansprechpartner sind die Industrie- und Handelskammern, 
die Handwerkskammern […]. 2Die Zuständigkeit der Kammern richtet sich 
nach deren sachlicher und örtlicher Zuständigkeit. 3Die Industrie- und Han-
delskammern sind zudem sachlich zuständig für Verfahren und Anfragen, für 
die nicht die sachliche Zuständigkeit einer anderen Kammer begründet ist. 
4Sind von einem Verfahren oder einer Anfrage mehrere Einheitliche An-
sprechpartner nach diesem Absatz betroffen, so ist der Einheitliche Ansprech-
partner sachlich zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich der Schwerpunkt 
der Anfrage oder des Verfahrens fällt. 5Ist die Zuständigkeit zweifelhaft, ist bis 
zur Entscheidung über die sachliche Zuständigkeit durch die betroffenen 
Kammern derjenige Einheitliche Ansprechpartner zuständig, der für die Ab-
wicklung des Verfahrens oder der Anfrage in Anspruch genommen wurde. 

(2) 1Einheitliche Ansprechpartner sind zudem die Landkreise und die Stadt-
kreise […]. 4Die Zuständigkeit der Landkreise und der Stadtkreise richtet sich 
nach deren örtlicher Zuständigkeit. 

(3) 1Die Zuständigkeit eines nach Absatz 1 oder 2 zuständigen Einheitlichen 
Ansprechpartners wird durch Erklärung des Dienstleistungserbringers be-
gründet. 2Die Inanspruchnahme verschiedener zuständiger Einheitlicher An-
sprechpartner für ein Verfahren oder eine Anfrage ist nicht zulässig. 3Bei ei-
nem Wechsel des zuständigen Einheitlichen Ansprechpartners durch den 
Dienstleistungserbringer bleiben nach § 42a Absatz 2 und § 71b Absatz 2 
Satz 1 LVwVfG bereits in Lauf gesetzte Fristen unberücksichtigt. 

b) Neubeginn von Fristen 
§ 4 Abs. 3 enthält eine Ergänzung der Fristenregelungen des VwVfG, indem für 
den Fall des Wechsels des betreuenden Einheitlichen Ansprechpartners durch den 
Dienstleistungserbringer oder Anfragenden die Fristen neu in Lauf gesetzt werden. 
Diese Vorgabe erscheint zunächst unter Zugrundelegung eines One-Stop-Govern-
ment-Konzepts nicht sachgerecht127, zumal in der Regel eine Weiterleitung an die 
zuständigen Behörden schon erfolgt sein wird, und nur die Betreuung im Front-
Office wechselt – in diesem Fall bspw. eine bereits zum Großteil verstrichene Frist 
neu beginnen zu lassen, ist nicht erforderlich. Zudem steht sie auch im Wider-
spruch zur Systematik der §§ 71a und 42a VwVfG, zumal für den Fristbeginn gera-
de nicht der Zugang beim Einheitlichen Ansprechpartner, sondern bei der zustän-
digen Behörde maßgeblich ist. Inwieweit gemeinschaftsrechtlich ein Wahlrecht 

 
125 Zu § 3 VwVfG Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), § 3 Rn. 31 ff. 
126 „Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg (EAG BW)“; 

zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/5345 v. 27.10.2009. 
127 Allgemein zu Fristen s. Gliederungspunkt C. I. 6. 
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zwischen verschiedenen Einheitlichen Ansprechpartnern besteht, ist zwar nicht 
abschließend geklärt – für den Fall, dass ein solches angenommen werden kann, 
darf es aber nicht faktisch erschwert werden. In jedem Fall wird die Norm zu prak-
tischen Problemen bei der Fristberechnung führen, zumal die Drei-Tages-Fiktion 
des § 71b VwVfG dann an den Wechsel der Zuständigkeit anknüpfen müsste128.

2. Bayern: Zuständigkeitsregelungen 
In Bayern werden vorrangig Regelungen zur örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 
der Einheitlichen Ansprechpartner getroffen. Angesichts der Tatsache, dass ggf. – 
in Abhängigkeit der Optionsausübung durch die Kommunen – mehrere Einheitli-
che Ansprechpartner für ein Anliegen zur Verfügung stehen, eine sachgerechte und 
zwingende Entscheidung. Die Zuständigkeit der originär als Einheitliche Ansprech-
partner bestimmten Kammern richtet sich nach deren sachlichen und örtlichen 
Zuständigkeit, fehlt eine sachliche Zuständigkeit sind subsidiär die Industrie- und 
Handelskammern zuständig (Art. 2 Abs. 1 Satz 2 EA-Gesetz Bayern129). Ist die 
sachliche Zuständigkeit mehrerer Ansprechpartner gegeben – bspw. im Kontext 
der nach Art. 25 DLR denkbaren multidisziplinären Tätigkeiten –, richtet sich die 
Zuständigkeit gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 EA-Gesetz Bayern nach dem Schwerpunkt 
der Anfrage oder des Verfahrens. Bis zur Klärung einer zweifelhaften oder stritti-
gen Zuständigkeit ist der zuerst in Anspruch genommene Ansprechpartner zur 
Verfahrensabwicklung verpflichtet (Satz 4). Für die Kommunen bestimmt sich die 
Zuständigkeit ausschließlich nach ihrer örtlichen Zuständigkeit – deckt also alle 
denkbaren Tätigkeiten im Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie ab. 

Ist für ein Verfahren sowohl eine Kammer nach Art. 2 Abs. 1 als auch eine Kom-
mune nach Art. 2 Abs. 2 EA-Gesetz Bayern sachlich und örtlich zuständig, besteht 
für den Dienstleistungserbringer ein Wahlrecht. Die so begründetete Zuständigkeit 
gilt dann für die gesamte Verfahrensabwicklung – anders als im Verhältnis zum 
Direktkontakt mit den zuständigen Behörden besteht also keine Möglichkeit des 
Dienstleistungserbringers, Einzelteile aus dem Gesamtverfahren herauszulösen und 
über einen anderen Einheitlichen Ansprechpartner abzuwickeln.  

 
128 Anders offenbar die Gesetzesbegründung (LT-Drs. 14/5345, S. 16): „Da es dem Dienstleis-

tungserbringer unbenommen bleiben soll, den für ihn sachlich zuständigen Einheitlichen An-
sprechpartner zu wechseln, ist im Hinblick auf einen ggf. bereits in Gang gesetzten Fristen-
lauf nach § 42a Absatz 2 und 71b Absatz 2 Satz 1 LVwVfG in Satz 3 bestimmt, dass der be-
reits verstrichene Zeitraum unberücksichtigt bleibt. Der mit dem Wechsel verbundene Ein-
griff in den Verfahrensablauf soll nicht zu Lasten der zuständigen Behörde deren Entschei-
dungszeitraum verkürzen und damit den Eintritt einer Genehmigungsfiktion begünstigen 
können. Die Regelung ermöglicht zudem eine Bestimmung des Fristbeginns ohne weiteren 
Verwaltungsaufwand“. 

129 „Gesetz über die Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im 
Freistaat Bayern (Bayerisches EA-Gesetz – BayEAG)“, zitiert nach dem Entwurf der Staats-
regierung v. 17.11.2009, LT-Drs. 16/2627. 
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Schließlich wird eine Regelung zur Veränderung der Umstände, die die sachliche 
Zuständigkeit begründen130, während des laufenden Verfahrens getroffen (Art. 2 
Abs. 4 EA-Gesetz Bayern). Diese sieht, vergleichbar mit § 3 Abs. 3 VwVfG für die 
örtliche Zuständigkeit eine Fortführung durch den zuerst befassten Einheitlichen 
Ansprechpartner vor. Anders als bei § 3 Abs. 3 VwVfG steht diese Befugnis zur 
Weiterführung jedoch nicht unter dem Vorbehalt der Wahrung der Interessen der 
Beteiligten und der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens, 
sondern gilt in jedem Fall. 

3. Berlin 

a) Allgemeine Erweiterung auf Annexverfahren 
Der Aufgabenbereich des Einheitlichen Ansprechpartners ist differenzierter gere-
gelt als in anderen Ländern und geht im Interesse eines Mehrwerts für die Wirt-
schaft über den zwingenden Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie hin-
aus. Zunächst umfasst er gem. § 2 Abs. 1 EA-Gesetz Berlin131 die Tätigkeit als 
„Kontakt- und Informationsstelle“ für Dienstleistungsempfänger und für Unter-
nehmen, für letztere auch als „Verfahrensbegleiter“. Eine Bezugnahme auf den 
Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie findet sich hier nicht, so dass die 
Stelle grundsätzlich auch für Anliegen im Zusammenhang mit anderen unterneh-
merischen Tätigkeiten zur Verfügung steht132, dann allerdings nicht mit der voll-
ständigen Abwicklungsleistung nach §§ 71a ff. VwVfG, die zusätzlich einer Anord-
nung durch Rechtsvorschrift bedarf.  

Sodann erweitert § 2 Abs. 3 Satz 2 EA-Gesetz Berlin die Pflicht zur Entgegennah-
me und Weiterleitung von Verfahrenskorrespondenz über die vorschriftsmäßig 
angeordneten Verfahren hinaus um solche Angelegenheiten, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit diesen unter §§ 71a ff. VwVfG fallenden Verfahren (sog. 
„Annexverfahren“) stehen. Es bleibt allerdings unklar, wonach das Vorliegen eines 
Zusammenhangs beurteilt werden soll. Die Gesetzesbegründung nennt als Voraus-
setzungen eine einheitliche Lebenslage oder ein einheitliches Anliegen, für die meh-
rere Anzeige- oder Genehmigungsverfahren in der Zusammenschau ein einheitli-
ches Ganzes für das Tätigwerden ergeben133. Hinzu kommt, dass in derartigen 

 
130 Angesichts der Vergleichbarkeit kann zur Auslegung auf § 3 Abs. 3 VwVfG zurückgegriffen 

werden, so dass bspw. Änderungen tatsächlicher und rechtlicher Art erfasst werden;: vgl. da-
zu ausführlich Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 47), § 3 Rn. 47 ff. 

131 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin (EAG Bln)“ als Art. I 
des „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“; GVOBl 
2009, 674. 

132 LT-Drs. 16/2586, S. 24 ff.; zur Auslegung des Begriffs der „unternehmerischen Tätigkeit“ 
kann wohl auf § 71a VwVfG a.F. zurückgegriffen werden; s. dazu Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs (Fn. 61), § 71a Rn. 28 f. 

133 LT-Drs. 16/2586, S. 27. 
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Annexverfahren eine Weiterleitung an Behörden, deren Verfahren nicht in den 
Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie fallen (z.B. Finanzämter), jeden-
falls im elektronischen Verkehr einiger organisatorischer Vorkehrungen bedarf, um 
einen reibungslosen Dokumenten- und Informationsaustausch zu ermöglichen. 
Sinnvoll wäre daher eine Regelung durch Rechtsverordnung oder zumindest Ver-
waltungsvorschrift, welche Verfahren als zusammenhängend angesehen werden 
können134.

Die sog. Annexverfahren (bspw. steuerrechtliche und bauordnungsrechtliche For-
malitäten) nimmt der Einheitliche Ansprechpartner ebenfalls entgegen und leitet sie 
an die zuständigen Behörden weiter. Zudem werden auch Beratungs- und Informa-
tionspflichten eingeführt, die besonderen verfahrensrechtlichen Regelungen der 
§§ 71a bis e VwVfG aber ausdrücklich ausgeschlossen. Vermutlich zielt dieser Aus-
schluss insbesondere darauf ab, einen Anspruch auf elektronische Verfahrensab-
wicklung nach § 71e VwVfG auszuschließen. Dafür spricht auch der Umstand, dass 
die vergleichbare Regelung in Sachsen-Anhalt die Geltung des § 71e VwVfG für 
Annexverfahren ausdrücklich suspendiert, die der übrigen Normen des Verfahrens 
über die einheitliche Stelle aber unberührt lässt. Insoweit wäre die „Trennung“ von 
One-Stop- und E-Government mit eigenständigen Anwendungsbereichen bereits 
im allgemeinen Verfahrensrecht die sachgerechte Lösung gewesen. Anders als in 
den meisten Ländern wurde in Berlin also eine Erweiterung des sachlichen Anwen-
dungsbereichs bereits im Gesetz verwirklicht und nicht dem Verordnungsgeber 
überantwortet. Im Einzelnen trifft das EA-Gesetz Berlin folgende Regelungen: 

§ 2 Aufgaben 

(3) 1Der Einheitliche Ansprechpartner ist für die Begleitung von wirtschafts- 
und unternehmensbezogenen Verwaltungsverfahren zuständig, die gemäß 
Anordnung durch Rechtsvorschrift über eine einheitliche Stelle abgewickelt 
werden können. 2Anträge, Anzeigen und Unterlagen für Verwaltungsverfah-
ren, die in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit den Verfahren nach 
Satz 1 stehen, nimmt der Einheitliche Ansprechpartner ebenfalls entgegen und 
leitet sie an die zuständigen Behörden weiter. 3Zu diesen Verfahren berät und 
informiert der Einheitliche Ansprechpartner und erteilt auf Nachfrage Aus-
künfte über die Verfahrensdurchführung und den Verfahrensstand bei den zu-
ständigen Behörden. 4Die besonderen verfahrensrechtlichen Regelungen des 
Teils V Abschnitt 1 a VwVfG finden auf Verwaltungsverfahren nach Satz 2 
keine Anwendung. 

b) Konkretisierung des § 71d VwVfG 
In Berlin findet sich zudem eine ausdrückliche Ermächtigung des Einheitlichen 
Ansprechpartners, von den zuständigen Behörden die für seine Tätigkeit erforderli-
chen Auskünfte einzuholen und in Unterlagen Einsicht zu nehmen. Diese Vor-

 
134 So die Regelung in Sachsen-Anhalt; s. dazu Gliederungspunkt C. III. 7. a). 
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schrift konkretisiert den recht vage formulierten § 71d VwVfG135. § 3 EA-Gesetz 
Berlin lautet wie folgt: 

Der Einheitliche Ansprechpartner ist berechtigt, von den zuständigen Behör-
den die erforderlichen Informationen und Auskünfte einzuholen sowie in die 
von den Unternehmen oder zuständigen Behörden zur Verfügung gestellten 
Informationen und Unterlagen Einsicht zu nehmen. 

4. Mecklenburg-Vorpommern 

a) Zuständigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
Positiv zu bewerten ist die umfangreiche Regelung der Zuständigkeiten der Ein-
heitlichen Ansprechpartner in Mecklenburg-Vorpommern. § 2 EA-Gesetz Meck-
lenburg-Vorpommern136 verpflichtet zunächst die gemeinsame Koordinierungsstel-
le, alle Anfragen und Anträge zu übernehmen, für die nicht unverzüglich eine sach-
liche oder örtliche Zuständigkeit bestimmt werden kann. Inwieweit diese Zustän-
digkeit vorläufig oder dauerhaft bestehen soll, wird nicht erwähnt und dürfte somit 
davon abhängen, ob die Koordinierungsstelle einen anderen zuständigen An-
sprechpartner ermitteln kann. Im Fall des Antragseingangs bei einem unzuständi-
gen Ansprechpartner ist dieser verpflichtet, innerhalb von drei Tagen im Einver-
nehmen mit dem betroffenen anderen Ansprechpartner eine Entscheidung herbei-
zuführen. Hilfsweise entscheidet die Koordinierungsstelle. Anders als die Regelung 
in Baden-Württemberg wird jedoch für den Fall der „Doppelzuständigkeit“ kein 
Wahlrecht vorgesehen, sondern eine Zuständigkeit nach inhaltlichem Schwerpunkt. 
Im Einzelnen trifft das EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern folgende Regelun-
gen: 

§ 2 Zuständigkeiten 

(1) 1Die in § 1 Absatz 1 genannten Kammern nehmen die Aufgabe für Inlän-
der und für Angehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum jeweils in ihrem sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereich 
wahr, soweit nicht in den Absätzen 2 bis 4 etwas anderes geregelt ist. 2Die In-
dustrie- und Handelskammern werden auch für Dienstleistungserbringer des 
nicht gewerblichen Bereiches tätig. 

(2) Der Einheitliche Ansprechpartner, bei dem die gemeinsame Koordinie-
rungsstelle angesiedelt ist, ist zuständig für alle Anfragen und Anträge, für die 
nicht unverzüglich eine sachliche oder örtliche Zuständigkeit bestimmt wer-

 
135 Dazu Gliederungspunkt C. I. 9. 
136 „Gesetz zur Errichtung von Stellen mit der Bezeichnung Einheitlicher Ansprechpartner und 

zur Übertragung von Aufgaben auf die Wirtschaftskammern (EAPG M-V)“ als Art. 1 des 
„Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnen-
markt in Mecklenburg-Vorpommern“; zitiert nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung, 
LT-Drs. 5/2779 v. 09.09.2009. 
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den kann, sowie für die Weiterleitung der auf dem zentralen Portal eingegan-
genen Anträge und Anfragen, die nicht automatisch zugeordnet werden. 

(3) Wenn nach den Angaben des Dienstleistungserbringers die Zuständigkeit 
mehrerer Einheitlicher Ansprechpartner in Mecklenburg-Vorpommern in Be-
tracht kommt, ist der Einheitliche Ansprechpartner, bei dem der überwiegen-
de Teil der Bezugspunkte liegt, zuständig. 

(4) 1Geht eine Anfrage oder ein Antrag bei einem unzuständigen oder nicht al-
lein zuständigen Einheitlichen Ansprechpartner ein, hat dieser innerhalb von 
drei Tagen eine Entscheidung über die Zuständigkeit im Einvernehmen mit 
den betroffenen Einheitlichen Ansprechpartnern herbeizuführen. 2Ist eine 
Entscheidung binnen dieser Frist nicht getroffen, entscheidet die gemeinsame 
Koordinierungsstelle. 

b) Unterstützungspflichten  
Auch hinsichtlich der Unterstützungspflichten der Einheitlichen Ansprechpartner 
und zuständigen Behörden aus § 71d VwVfG enthält das EA-Gesetz Mecklenburg-
Vorpommern ergänzende Regelungen. Allerdings sind diese ebenfalls nicht geeig-
net, die konkreten Handlungspflichten der Beteiligten detailliert zu umschreiben. 
§ 6 Abs. 2 EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet die Einheitlichen 
Ansprechpartner dazu, die „Einhaltung von Fristen … durch geeignete Maßnah-
men“ zu unterstützen. Nach § 9 Abs. 2 EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern 
müssen die Einheitlichen Ansprechpartner der jeweils zuständigen Behörde mittei-
len, wenn sie Kenntnis von Umständen nach Abs. 1, also der Gründung von Toch-
tergesellschaften, deren Tätigkeiten einer Genehmigungsregelung unterworfen sind 
und Änderungen der Situation, die dazu führen könnten, dass die Voraussetzung 
für die Erteilung einer Genehmigung nicht mehr erfüllt sind, erhalten. 

5. Niedersachsen: Zuständigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
In Niedersachsen soll sich die örtliche Zuständigkeit des Einheitlichen Ansprech-
partners nach der des jeweiligen Landkreises, der kreisfreien oder großen selbst-
ständigen Stadt bestimmen137. Dieser Grundsatz wurde jedoch nicht ausdrücklich 
in das niedersächsische EA-Gesetz138 aufgenommen, sondern ergibt sich aus dem 
allgemeinen Grundsatz des § 3 VwVfG. Hinzu kommt allerdings die Option nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 EA-Gesetz Niedersachsen das für Wirtschaft zuständige Ministe-
rium in Anspruch zu nehmen. Einschränkende Voraussetzungen, wann dieser Weg 
offen steht, fehlen in der gesetzlichen Regelung, so dass von einem grundsätzlichen 
Wahlrecht auszugehen ist. 

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium ist außerdem zuständig, wenn sich i.S.d. 
§ 3 Abs. 2 Satz 3 VwVfG Einheitliche Ansprechpartner mehrerer Landkreise, kreis-
 
137 LT-Drs. 16/1740, S. 8 f. 
138 „Niedersächsisches Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner (NEAG)“, zitiert nach dem 

Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 16/1740 v. 14.10.2009. 
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freier Städte oder großer selbstständiger Städte für zuständig oder für unzuständig 
halten oder wenn die Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. In diesen 
Fällen obliegt dem für Wirtschaft zuständigen Ministerium nicht nur die Entschei-
dungsbefugnis des Zuständigkeitskonflikts als nach § 1 Abs. 3 EA-Gesetz Nieder-
sachsen zuständiger Fachaufsichtsbehörde, sondern es wird im Rahmen eines ge-
setzlichen Selbsteintrittsrechts für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpart-
ners zuständig. Im Einzelnen trifft das EA-Gesetz Niedersachsen folgende Rege-
lungen: 

(2) 1Als Einheitlicher Ansprechpartner kann eine kommunale Körperschaft 
oder das für Wirtschaft zuständige Ministerium in Anspruch genommen wer-
den. 2Wenn sich mehrere kommunale Körperschaften als Einheitlicher An-
sprechpartner für zuständig oder unzuständig halten oder wenn die örtliche 
Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist, kann das für Wirtschaft 
zuständige Ministerium über § 3 Abs. 2 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes hinaus auch bestimmen, dass es in dieser Sache die Aufgaben 
des Einheitlichen Ansprechpartners wahrnimmt. 

6. Rheinland-Pfalz 

a) Zuständigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
Auch in Rheinland-Pfalz wurden ergänzende Regelungen zur Zuständigkeit getrof-
fen. § 2 Abs. 1 Satz 2 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz139 regelt die örtliche Abgrenzung 
zwischen den beiden Einheitlichen Ansprechpartnern. In Zweifelsfällen und wenn 
die Einheitlichen Ansprechpartner nicht innerhalb eines (!) Werktages eine Eini-
gung herbeiführen, ist gem. § 2 Abs. 4 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz die Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord subsidiär örtlich zuständig. Begehrt der Anfra-
gende lediglich Informationen (mangels Einschränkung werden sowohl Fälle des 
Art. 7 Abs. 1 DLR als auch der Abwicklung von Anfragen nach Art. 7 Abs. 2 DLR 
über den Einheitlichen Ansprechpartner erfasst), besitzt dieser ein Wahlrecht. In 
Fällen der Verfahrensabwicklung bestimmt sich die Zuständigkeit nach der territo-
rialen Abgrenzung, zudem wird aber die Möglichkeit eröffnet, den (anderen, eigent-
lich unzuständigen) Einheitlichen Ansprechpartner vor Ort aufzusuchen und so 
eine Zuständigkeit zu begründen. Hervorzuheben ist die Regelung des § 2 Abs. 3 
Satz 2 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz, nach der eine einmal begründete örtliche Zu-
ständigkeit für alle weiteren Verwaltungsverfahren Geltung beansprucht. Im Prin-
zip ist diese Vorschrift zu begrüßen, da sie die Einheitlichkeit des betreuenden 
Ansprechpartners für den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens zu sichern 
sucht, es wäre jedoch ein Zuständigkeitswechsel auf Wunsch des Dienstleistungs-

 
139 „Landesgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten“ als 

Art. 1 des „Ersten Landesgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt“; GVBl 2009, 355. 
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erbringers vorzusehen gewesen. Im Einzelnen trifft das EA-Gesetz Rheinland-
Pfalz folgende Regelungen: 

§ 2 Einheitliche Ansprechpartner, örtliche Zuständigkeit 

(1) 1Bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd wird je-
weils ein einheitlicher Ansprechpartner eingerichtet. 2Ihr örtlicher Zuständig-
keitsbereich bestimmt sich nach § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 Satz 2 des Verwal-
tungsorganisationsreformgesetzes. 

(2) Sind ausschließlich Informationspflichten zu erfüllen, so ist der einheitliche 
Ansprechpartner örtlich zuständig, bei dem die entsprechende Anfrage zuerst 
eingeht.  

(3) 1Soll für eine antragstellende oder anzeigepflichtige Person erstmalig ein 
Verwaltungsverfahren über einen einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt 
werden, so ist der einheitliche Ansprechpartner örtlich zuständig, 

1. in dessen örtlichem Zuständigkeitsbereich das Verwaltungsverfah-
ren abgewickelt werden soll oder 

2. der hierzu von dieser oder einer sie vertretenden Person vor Ort 
aufgesucht wird. 

2Die nach Satz 1 begründete örtliche Zuständigkeit gilt auch für alle künftigen 
Verwaltungsverfahren, die für diese Person über einen einheitlichen An-
sprechpartner abgewickelt werden sollen. 

(4) Können sich die einheitlichen Ansprechpartner in Zweifelsfällen nicht in-
nerhalb eines Werktages über die örtliche Zuständigkeit einigen, so ist der bei 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord eingerichtete einheitliche An-
sprechpartner örtlich zuständig. 

(5) Die örtliche Zuständigkeit kann nur mit Zustimmung der antragstellenden 
oder anzeigepflichtigen Person geändert werden. 

b) Unterstützungspflichten  
Wie in Mecklenburg-Vorpommern sieht das EA-Gesetz Rheinland-Pfalz in § 5 eine 
Verpflichtung der Einheitlichen Ansprechpartner vor, die zuständige Behörde über 
bestimmte Tatsachen (Gründung von Tochtergesellschaften, deren Tätigkeiten 
einer Genehmigungsregelung unterworfen sind, Änderungen der Situation, die dazu 
führen könnten, dass die Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung nicht 
mehr erfüllt sind) zu informieren. Zudem werden auch im umgekehrten Verhältnis 
Informationspflichten normiert. Nach § 3 Abs. 2 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz ist 
der zuvor zur Verfahrensabwicklung in Anspruch genommene Einheitliche An-
sprechpartner über einen Direktkontakt zwischen Antragsteller und zuständiger 
Behörde zu informieren. „Zustellungsaufträge“ der zuständigen Behörde müssen 
von den Einheitlichen Ansprechpartnern unverzüglich in der vorgeschriebenen 
Form vorgenommen werden. Der Verweis auf die „vorgeschriebene“ Form will 
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dabei den Einheitlichen Ansprechpartnern keine eigene Prüfungskompetenz hin-
sichtlich der Zustellungs- und Bekanntgabeform zuweisen, vielmehr ist die von der 
Behörde gewünschte Art zu wählen. Im Einzelnen trifft das EA-Gesetz Rheinland-
Pfalz folgende Regelungen: 

§ 3 Informations- und Mitteilungspflichten der zuständigen Behörde 

(2) Die zuständige Behörde hat den zuvor zur Verfahrensabwicklung in An-
spruch genommenen einheitlichen Ansprechpartner jeweils unverzüglich zu 
unterrichten, wenn  

1. eine antragstellende oder anzeigepflichtige Person sich mit verfah-
rensbezogenen Mitteilungen unmittelbar an sie wendet oder 

2. sie ihre Mitteilungen einschließlich der Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten unmittelbar an eine antragstellende oder anzeigepflichtige 
Person weitergibt. 

§ 5 Informations- und Mitteilungspflichten der einheitlichen Ansprechpartner 

(1) 1Die einheitlichen Ansprechpartner haben die Weitergabe von Mitteilungen 
der zuständigen Behörde einschließlich der Bekanntgabe von Verwaltungsak-
ten (§ 71 b Abs. 5 Satz 1 VwVfG) unverzüglich in der jeweils vorgeschriebe-
nen Form vorzunehmen. 2Bei Bekanntgabe eines Verwaltungsakts ist der Tag 
der Aufgabe zur Post oder der Absendung als elektronisches Dokument der 
zuständigen Behörde mitzuteilen; Zustellungsnachweise sind an die zuständige 
Behörde weiterzuleiten. 

(2) Haben die einheitlichen Ansprechpartner Kenntnisse über Umstände nach 
§ 4 [Gründung von Tochtergesellschaften, deren Tätigkeiten einer Ge-
nehmigungsregelung unterworfen sind, Änderungen der Situation, die da-
zu führen könnten, dass die Voraussetzung für die Erteilung einer Ge-
nehmigung nicht mehr erfüllt sind] erlangt, so teilen sie diese der zuständi-
gen Behörde mit. 

c)  Bescheinigung der Vollständigkeit 
Eine ergänzende Regelung wird schließlich zur Empfangsbestätigung des § 71b 
Abs. 3 Satz 1 bzw. Abs. 4 Satz 3 VwVfG getroffen. Über den von der Richtlinie 
und die Vorgaben des VwVfG geforderten Inhalt hinaus ist auch die Vollständig-
keit der Unterlagen zu bescheinigen. Problematisch erscheint daran, dass die Emp-
fangsbestätigungen unverzüglich zu erteilen sind, und gerade bei komplexen Sach-
verhalten nicht immer gewährleistet ist, dass in dieser kurz bemessenen Frist auch 
eine Vollständigkeitsprüfung erfolgen kann. In diesen Fällen zwingt eine gemein-
schaftsrechtskonforme Auslegung dazu, sowohl zunächst lediglich den Empfang zu 
bestätigen und zu einem späteren Zeitpunkt die Vollständigkeit. Im Einzelnen trifft 
das EA-Gesetz Rheinland-Pfalz folgende Regelung: 
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§ 3 Informations- und Mitteilungspflichten der zuständigen Behörde 

(1) Ist der Antrag oder die Anzeige vollständig bei der zuständigen Behörde 
eingegangen, so bestätigt sie dies in der nach § 71 b Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 
Satz 3 VwVfG auszustellenden Empfangsbestätigung. 

7. Saarland: Konkretisierung der Unterstützungspflichten 
Auch im Saarland ist eine Konkretisierung der Unterstützungspflichten des § 71d 
VwVfG vorgesehen. Zuständige Behörden und Einheitlicher Ansprechpartner 
werden ganz allgemein – nicht nur bezogen auf den Verfahrensstand – zur Aus-
kunftserteilung verpflichtet. Anregungen aus der Wissenschaft folgend140, wurde 
auch die Möglichkeit für den Einheitlichen Ansprechpartner aufgenommen, sich an 
die Aufsichtsbehörde der zuständigen Behörden zu wenden und „eine Beschleuni-
gung des Verfahrens“ zu beantragen. Auch der Einheitliche Ansprechpartner wird 
seinerseits zur unverzüglichen Bearbeitung von Zustellungen o.ä. verpflichtet. Im 
Einzelnen sieht das EA-Gesetz Saarland141 folgende Regelungen vor: 

§ 5 Zusammenarbeit, Beschleunigungsgebot 

(1) Die zuständigen Behörden und der Einheitliche Ansprechpartner Saar sind 
bei der Abwicklung von Verfahren gegenseitig zur Auskunftserteilung ver-
pflichtet. 

(2) Bei begründetem Anlass kann sich der Einheitliche Ansprechpartner Saar 
an die der zuständigen Behörde vorgesetzte Behörde wenden und die Be-
schleunigung des Verfahrens beantragen. 

(3) Der Einheitliche Ansprechpartner Saar nimmt die von ihm zu veranlassen-
den Zustellungen und Zuleitungen unverzüglich vor. 

8. Sachsen-Anhalt 

a) Allgemeine Erweiterung auf Annexverfahren 
In Sachsen-Anhalt findet sich wie in Berlin eine Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs auf die sog. Annexverfahren. Neben einem objektiven Sachzusammenhang 
verlangt das Gesetz zusätzlich, dass die Abwicklung über die einheitliche Stelle 
zweckmäßig und geboten ist. Um der durch die unbestimmten Rechtsbegriffe auf-
tretenden Rechtsunsicherheit in diesem Bereich entgegenzuwirken, sollen die ver-
bundenen Verfahren in einer Verordnung genannt werden. Anders als in Berlin 
findet das Rechtsregime der §§ 71a ff. VwVfG auf die verbundenen Verfahren 
vollständig Anwendung, lediglich die Geltung des § 71e VwVfG wird (zudem ledig-
lich befristet bis Ende 2012) suspendiert. Damit wird eine ehrgeizige Zielvorgabe 
für die Erweiterung des E-Government-Angebots im Bereich der verbundenen 
 
140 Luch, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 149 (161 f.). 
141 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Saarland (EA-Gesetz Saarland)“, 

zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/9 v. 06.11.2009. 
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Verfahren normiert. Im Einzelnen enthält das EA-Gesetz Sachsen-Anhalt142 fol-
gende Regelungen: 

§ 3 Verbundene Verfahren 

(1) 1Ist durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes angeordnet, dass ein Ver-
waltungsverfahren über die einheitliche Stelle nach § 2 Abs. 1 Satz 1 abgewi-
ckelt werden kann, so gilt das auch für solche Verfahren, die in unmittelbarem 
Sachzusammenhang mit der Aufnahme der Dienstleistungstätigkeit stehen 
und deren Abwicklung über die einheitliche Stelle zweckmäßig und geboten ist 
(verbundene Verfahren). 2Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die verbundenen Verfahren nach Satz 1 durch Verordnung im Ein-
vernehmen mit den Ministerien festzulegen, deren Belange betroffen sind. 

(2) Auf verbundene Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 findet § 1 Abs. 1 Satz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 71e 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 
keine Anwendung.  

b) Elektronische Behördenkommunikation 
Zudem enthält das EA-Gesetz Sachsen-Anhalt die Vorgabe, dass sich die Behör-
denkommunikation zwischen Einheitlichem Ansprechpartner und zuständigen 
Behörden in der Regel – mit Ausnahme der verbundenen Verfahren nach § 3 
Abs. 2 – auf elektronischem Weg vollziehen soll. Einzelheiten der (elektronischen) 
Zusammenarbeit, bspw. zur Sicherstellung der elektronischen Verfahrensabwick-
lung und der elektronischen Kommunikation, zum Datenzugriff und Datenaus-
tausch, zur Zuständigkeit und des Verfahrens für die Informationsbereitstellung, zu 
den Informationspflichten der zuständigen Behörden gegenüber dem Einheitlichen 
Ansprechpartner, können durch Verordnung geregelt werden. 

9. Schleswig-Holstein 

a) Unmittelbarer Verweis auf den Anwendungsbereich der Dienstleis-
tungsrichtlinie  

In Schleswig-Holstein findet sich ein unmittelbarer Verweis auf den Anwendungs-
bereich der Richtlinie, ohne dass es hinsichtlich der erfassten Verfahren einer zu-
sätzlichen Anordnung im Fachrecht bedarf. Dies zeigt die Differenzierung zwi-
schen von der Dienstleistungsrichtlinie erfassten Verfahren einerseits und Erweite-
rungen durch Rechtsvorschrift (sei es auf landes-, bundes- oder Selbstverwaltungs-
ebene143) in § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 EA-Gesetz Schleswig-Holstein144 

142 „Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner in Sachsen-Anhalt (EAG LSA)“ als Art. 1 
des „Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie in Sachsen-Anhalt“; zitiert nach 
dem Gesetzesentwurf der Landesregierung, LT-Drs. 5/2158 v. 26.08.2009. 

143 S. dazu Gliederungspunkt C. I. 3. 
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deutlich. Im Anwendungsbereich der Richtlinie ist § 2 Abs. 1 EA-Gesetz Schles-
wig-Holstein insoweit Rechtsvorschrift i.S.d. § 71a Abs. 1 VwVfG. Diese Rege-
lungssystematik vermeidet zwar Umsetzungsdefizite, überlässt die komplizierte 
Auslegung des Anwendungsbereichs aber der praktischen Handhabung. Insoweit 
sollten nicht eindeutige Sachverhalte im Zweifel als erfasst bewertet und über den 
Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden145. Im EA-Gesetz Schleswig-
Holstein finden sich die folgenden Regelungen:  

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) 1Dieses Gesetz findet auf alle von der DLRL erfassten Dienstleistungstä-
tigkeiten und auf solche Dienstleistungen Anwendung, deren Abwicklung über 
die einheitliche Stelle durch Rechtsvorschrift angeordnet ist. … 

(2) 1Über die Anstalt können alle Verfahren und Formalitäten abgewickelt 
werden, die unter Artikel 6 DLRL fallen oder deren Abwicklung über die ein-
heitliche Stelle durch Rechtsvorschrift angeordnet ist. … 

b)  Unterstützungspflichten 
Zunächst findet sich in § 3 Abs. 1 EA-Gesetz Schleswig-Holstein eine Konkretisie-
rung des § 71d VwVfG, die jedoch ebenfalls kaum konkrete Rechte und Pflichten 
des Einheitlichen Ansprechpartners und der zuständigen Behörden statuiert. Aller-
dings wird den Beteiligten eine gesamthänderische Verantwortung für die einfache, 
zügige und zweckmäßige Durchführung der Verwaltungsverfahren zugewiesen. 
Zudem wird die koordinierende Rolle des Einheitlichen Ansprechpartners „nach 
innen“, also gegenüber den zuständigen Behörden, ausdrücklich festgeschrieben. 
Eine Konkretisierung findet sich dann in § 4 EA-Gesetz Schleswig-Holstein, der 
zunächst in Abs. 1 die allgemeine Unterstützungspflicht des § 71d VwVfG wieder-
holt und zur Erteilung von Auskunft über den Verfahrensstand verpflichtet. Abs. 3 
geht darüber hinaus und begründet eine gegenseitige Verpflichtung, die zur Erfül-
lung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Informationen zur Verfü-
gung zu stellen. Im Einzelnen regelt das EA-Gesetz Schleswig-Holstein folgendes: 

§ 4 Unterstützungspflichten  

(1) 1Die für die Durchführung der nach § 2 Abs. 2 erfassten Verfahren und 
Formalitäten zuständigen Stellen sind verpflichtet, die Anstalt bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz zu unterstützen. 2Die zuständige 
Stelle erteilt der Anstalt auf Nachfrage Auskunft über den Stand der bei ihr 
anhängigen Verfahren. 

…

144 „Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts Einheitlicher Ansprechpartner 
Schleswig-Holstein“, GVOBl 2009, 577; dazu auch Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 
118 ff. 

145 Zu Zweifelsregelungen s. Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (114). 
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(3) 1Die zuständigen Stellen sind verpflichtet, der Anstalt die Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die diese benötigt, um ihre Aufgaben erfüllen zu 
können. 2Eine entsprechende Pflicht obliegt auch der Anstalt im Verhältnis zu 
den zuständigen Behörden. 

c) Vollständigkeitskontrolle und Fehlerprüfung durch den Einheitlichen 
Ansprechpartner  

Darüberhinaus findet sich im EA-Gesetz Schleswig-Holstein eine Konkretisierung 
der Prüfverpflichtungen und -rechte des Einheitlichen Ansprechpartners. Der Ein-
heitliche Ansprechpartner besitzt die Kompetenz, eingehende Anträge summarisch 
auf Vollständigkeit und offensichtliche Fehler zu prüfen und den Dienstleistungs-
erbringer ggf. hierauf hinzuweisen. Unabhängig davon ist der Einheitliche An-
sprechpartner zur unverzüglichen Weiterleitung der (unvollständigen und fehlerhaf-
ten) Anträge und sonstiger Mitteilungen verpflichtet. Im Einzelnen regelt das EA-
Gesetz Schleswig-Holstein: 

§ 3 Aufgaben  

(3) 1Die Anstalt prüft eingehende Anträge und Mitteilungen summarisch auf 
Vollständigkeit und offensichtliche Fehler. 2Sie leitet die Anträge und Mittei-
lungen unverzüglich an die zuständigen Stellen weiter. 3Bei offensichtlicher 
Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit weist die Anstalt den Dienstleistungs-
erbringer darauf hin; § 138 b Abs. 4 LVwG bleibt unberührt. 

d) Informationsweiterleitung über den Einheitlichen Ansprechpartner 
Zudem wird im EA-Gesetz Schleswig-Holstein ausdrücklich die Konstellation 
erfasst, in denen der Einheitliche Ansprechpartner als Front-Office auch bei der 
Abfrage von Informationen bei den zuständigen Behörden nach Art. 7 Abs. 2 DLR 
agiert146. Auch die eigene Verpflichtung zur Information aus Art. 7 Abs. 1 DLR 
wird konkretisiert und der Betrieb eines Wissen- und Informationsmanagement-
Systems angeordnet. Im Einzelnen lauten die Bestimmungen des EA-Gesetzes 
Schleswig-Holstein: 

§ 3 Aufgaben  

(3) … 4Die Anstalt wickelt für die an sie herangetragenen Verfahren die ge-
samte Verfahrenskorrespondenz einschließlich der Zustellung und Bekannt-
gabe von Verwaltungsakten sowie die Weiterleitung dienstleistungsspezifischer 
Informationen der zuständigen Behörden nach §§ 83a und 138c Abs. 2 LVwG 
ab, soweit der Dienstleistungserbringer nicht etwas anderes verlangt. … 

 
146 Dazu ausführlich Schulz, in diesem Band, S. 27 (57 f.). 



C. Verfahrensrechtliche Umsetzung: §§ 71a ff. VwVfG und landesrechtliche Konkretisierungen 
 

291 

10. Thüringen: Zuständigkeitsregelungen 
Zur Zuständigkeit findet sich zunächst in § 3 Abs. 1 Satz 1 EA-Gesetz147 eine Re-
gelung für den Fall, dass von einem Verfahren mehrere einheitliche Stellen (so die 
Terminologie in Thüringen) betroffen sind. Zuständig ist dann die einheitliche 
Stelle, in deren Zuständigkeitsbereich der Schwerpunkt der Anfrage oder des Ver-
fahrens fällt. Für Zweifelsfälle ist eine Entscheidung der Aufsichtsbehörden vorge-
sehen. Bis zur Entscheidung ist die einheitliche Stelle zuständig, bei der das Verfah-
ren oder die Anfrage zeitlich zuerst anhängig wurde oder eingegangen ist. Diese 
Regelung für Zweifelsfälle und Doppelzuständigkeiten ist zwar zu begrüßen, in 
einem Allkammermodell ist jedoch zwingend auch eine grundsätzliche Abgrenzung 
der Zuständigkeitsbereiche unabdingbar. Zumal sich die Zuständigkeiten der be-
troffenen Kammern zum Teil auf das gesamte Territorium des Bundeslandes be-
ziehen, ist ein ausschließlich örtliches Anknüpfen nicht denkbar. Möglich ist auch 
eine Zuständigkeit der Kammern in ihrem jeweiligen sachlichen Zuständigkeitsbe-
reich, allerdings ist bei dieser Lösung eine Auffangzuständigkeit für nicht 
verkammerte Branchen vorzusehen. Eine solche Abgrenzung der örtlichen und 
sachlichen Zuständigkeiten kann gem. § 11 EA-Gesetz durch das für Wirtschafts-
recht zuständige Ministerium im Weg der Verordnung vorgenommen werden.  

In einem gewissen Widerspruch zu diesen Regelungen stehen allerdings die Vorga-
ben zur Errichtung gemeinsamer Geschäftsstellen einerseits und vor allem der 
diesbezüglichen Ausführungen in der Gesetzesbegründung andererseits. Die Be-
gründung zu den Geschäftsstellen, die jeweils gemeinsam betrieben werden und 
nicht nur das Klientel einer Kammer bedienen sollen, spricht nämlich für ein Recht 
des Dienstleistungserbringers, zu wählen, an welche Geschäftsstelle er sich wendet. 
Hierzu heißt es ausdrücklich:  

Die Geschäftsstellen bedienen also nicht die Klientel einer einzelnen Kammer 
oder eines einzelnen Beliehenen, sondern die aller einheitlichen Stellen. Auf 
diese Weise soll den Nutzern die Mühe abgenommen werden, die für sie zu-
ständige einheitliche Stelle zu ermitteln. 

Problematisch ist, dass die Regelungen der § 3 Abs. 1 und § 11 an die Zuständigkeit 
der einheitlichen Stellen, also der Kammern anknüpfen und insoweit in Wider-
spruch zum Abstellen auf die gemeinsam betriebenen Geschäftsstellen stehen bzw. 
insoweit zum Teil überflüssig erscheinen. So wird in der Gesetzesbegründung zu 
§ 3 Abs. 1 EA-Gesetz auch ausgeführt: 

Absatz 1 trägt der Notwendigkeit einer Lösung für mögliche Kompetenzkon-
flikte Rechnung. Selbst wenn in der Praxis aufgrund des Geschäftsstellenmo-

 
147 Gesetz über die Errichtung einheitlicher Stellen nach dem Thüringer Verwaltungsverfahrens-

gesetz und zur Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 2006/123/EG (Thüringer ES-
Errichtungsgesetz)“ als Art. 10 des „Thüringer Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt“, GVOBl 2009, 592. 
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dells nur in Ausnahmefällen Konflikte entstehen dürften, erscheint eine derar-
tige Regelung gleichwohl sinnvoll. 

Es steht jedoch zu erwarten, dass die auf § 11 EA-Gesetz gestützte Verordnung 
sowie die Kooperationsvereinbarungen zu den Geschäftsstellen insoweit eindeutige 
Regelungen enthalten. 

D. Organisationsrechtliche Umsetzung: Verortungsent-
scheidungen der Länder 

Im Folgenden werden Verortung, Aufgaben und Kompetenzen der Einheitlichen 
Ansprechpartner in den Ländern, soweit bereits bekannt, erläutert. Im Saarland 
konnte das parlamentarische Verfahren aufgrund der Landtagswahl in der letzen 
Wahlperiode nicht abgeschlossen werden; allerdings wurde ein Gesetzentwurf der 
Landesregierung als einer der ersten in der 14. Wahlperiode in den Landtag einge-
bracht148.

I. Baden-Württemberg 
Das Land Baden-Württemberg hat sich für ein Allkammermodell entschieden149,
will die Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners also den Industrie- und Han-
delskammern, den Handwerkskammern, den Rechtsanwaltskammern und den 
Steuerberaterkammern sowie der Architektenkammer, der Ingenieurkammer und 
der Tierärztekammer des Landes übertragen. Jede Kammer ist für Anfragen und 
Verfahren in ihrem sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereich berufen; eine 
Auffangzuständigkeit für nicht dem Kammerrecht unterliegende Fälle erhalten die 
Industrie- und Handelskammern. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein echtes 
Kooperationsmodell, vielmehr wird lediglich eine Sektorisierung der „Zuständigkei-
ten“ vorgenommen und keine gemeinschaftliche Aufgabenerledigung etabliert. 

Zusätzlich haben die Land- und Stadtkreise die Möglichkeit, freiwillig in ihrem 
örtlichen Zuständigkeitsbereich als Einheitlicher Ansprechpartner zu fungieren. 
Dienstleistungserbringer und -empfänger haben dann ein Wahlrecht, ob sie die 
jeweilige Kammer oder den Kreis als Ansprechpartner in Anspruch nehmen150.
Eine Verortungslösung, die sowohl Kommunen als auch Kammern berücksichtigt, 
soll die Vorteile beider Selbstverwaltungssysteme kombinieren, eine flächende-
ckende Versorgung gewährleisten und Motivationsverluste durch eine einseitige 
Bevorzugung eines bestimmten Selbstverwaltungssystems vermeiden151. Für den 

 
148 LT-Drs. 14/9 v. 06.11.2009. 
149 Zu den Gründen LT-Drs. 14/5345, S. 9 ff. 
150 Dazu bereits Gliederungspunkt C. III. 1. 
151 LT-Drs. 14/5345, S. 11. 
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Dienstleistungserbringer bietet dies zudem die Möglichkeit, den für seine Anliegen 
am besten geeignet erscheinenden Einheitlichen Ansprechpartner – bspw. ausge-
hend von örtlichen oder sachlichen Kriterien – auszuwählen.  

Die Zahl der einheitlichen Ansprechpartner in Baden-Württemberg gehört folglich 
mit mindestens 30 (Kammern) und möglichen 44 weiteren Stellen (Kreisen und 
kreisfreien Städten) zu den höchsten in Deutschland. Hier bedarf es einer beson-
ders intensiven Unterstützung Anfragender bei der Suche nach einem Ansprech-
partner und einer übersichtlichen Gestaltung entsprechender Portale, um dem 
Auftrag der Dienstleistungsrichtlinie zur Vereinfachung gerecht zu werden. Insbe-
sondere sollten alle beteiligten Stellen verpflichtet werden, im Fall ihrer Unzustän-
digkeit die zuständige(n) Stelle(n) zu benennen und nicht lediglich auf die eigene 
Unzuständigkeit zu verweisen. 

Bezüglich des Anwendungsbereiches regelt § 1 Abs. 1 EA-Gesetz Baden-Württem-
berg, dass der Einheitliche Ansprechpartner die ihm nach der Richtlinie zugewiese-
nen Aufgaben der Verfahrensabwicklung und der Informationsbereitstellung wahr-
nimmt. Damit ist die Tätigkeit des Ansprechpartners „Eins-zu-Eins“ auf den Gel-
tungsbereich der Richtlinie beschränkt und die von §§ 71a ff. VwVfG offengelas-
sene Möglichkeit der Erstreckung auf sonstige Verwaltungsverfahren bleibt inso-
weit ungenutzt. Die Bezugnahme auf die Dienstleistungsrichtlinie soll dagegen 
ersichtlich nicht deren unmittelbare Anwendung bewirken, wie § 1 Abs. 3 EA-
Gesetz BW zeigt: Danach kommt eine Abwicklung von Anfragen und Verfahren 
über den Einheitlichen Ansprechpartner nur in Betracht, wenn zusätzlich eine 
Anordnung durch eine (weitere) Rechtsvorschrift erfolgt. § 1 Abs. 3 EA-Gesetz 
Baden-Württemberg sorgt zugleich dafür, dass auch inländische Dienstleistungser-
bringer die Vorteile der Verfahrensabwicklung über einen Einheitlichen Ansprech-
partner nutzen können. 

II. Bayern 
Bayern hat als letztes Bundesland eine Verortungsentscheidung getroffen. Die 
Diskussion der letzten Jahre deutete zunächst auf eine kommunale Lösung hin – 
auch die IT-Umsetzung wurde maßgeblich von der AKDB ausgearbeitet und be-
gleitet152. Mit dem am 17.11.2009 eingebrachten Gesetzentwurf wird seitens der 
Staatsregierung jedoch ein Kammermodell mit einer optionalen Beteiligung der 
Landkreise und kreisfreien Gemeinden vorgeschlagen. Soweit ersichtlich, ist Bayern 
das einzige Bundesland, in dem die Opposition im Landtag explizit ein anderes 
Modell befürwortete und einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Landtag 
eingebracht hat, der eine ausschließliche Betrauung der Kreise und kreisfreien Ge-
meinden mit den Aufgaben der Einheitlichen Ansprechpartner vorsieht153.

152 Schulz, in diesem Band, S. 205 (229 f.). 
153 LT-Drs. 16/2390 v. 22.10.2009. 
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Art. 2 Abs. 1 Satz 1 EA-Gesetz Bayern weist die Aufgaben nach den Art. 71a ff. 
BayVwVfG im Rahmen ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit den in Bayern 
bestehenden Wirtschaftskammern und denjenigen der betroffenen freien Berufe 
zu. Für nicht verkammerte Berufe wird in Art. 2 Abs. 1 Satz 2 EA-Gesetz Bayern 
eine sachliche Auffangzuständigkeit der Industrie- und Handelskammern begrün-
det, die durch die Öffnungsklausel des § 1 Abs. 3a IHKG bundesrechtlich legiti-
miert wurde154. Weitergehend sieht Art. 2 Abs. 2 Satz 1 EA-Gesetz Bayern die 
Möglichkeit vor, dass Kreise und kreisfreie Gemeinden im Rahmen ihrer örtlichen 
Zuständigkeit ebenfalls als Einheitliche Ansprechpartner agieren. Sie müssen ihre 
Bereitschaft hierzu bis zum 30. Juni 2010 gegenüber dem Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie angezeigt haben, welches die 
teilnehmenden Kreise durch Rechtsverordnung nach Art. 5 Abs. 1 EA-Gesetz 
Bayern feststellt und so dem bayerischen Gesetzesvorbehalt für Organisationsent-
scheidungen genügt. Eine Rücknahme dieser Entscheidung ist im Rahmen des 
Geltungszeitraums des Gesetzes von zweieinhalb Jahren (Art. 6 EA-Gesetz Bay-
ern) nicht vorgesehen. Die Aufgaben werden nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 EA-Gesetz 
Bayern als Angelegenheiten des übertragen Wirkungskreises mit den damit verbun-
denen Möglichkeiten der Fach- und Rechtsaufsicht wahrgenommen. Den Kreisen 
steht es dabei auch frei, die Aufgaben nach Maßgabe des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit, bspw. in Form eines Zweckverbandes, zu übernehmen. 

III. Berlin 
In Berlin ist die Einrichtung eines einzigen Einheitlichen Ansprechpartners als 
Organisationseinheit bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung beabsich-
tigt. Die Kammern können gem. § 1 Abs. 2 EA-Gesetz Berlin, ebenso wie andere 
Wirtschaftsförderungseinrichtungen und Gewerkschaften, im Wege der Kooperati-
on in die Tätigkeit des Ansprechpartners einbezogen werden. Kooperationsverein-
barungen ermöglichen so die Beteiligung aller an der Arbeit des Einheitlichen An-
sprechpartners interessierten Stellen, ohne die Zahl der nach außen auftretenden 
Organisationseinheiten zu erhöhen. Im Verhältnis des Einheitlichen Ansprechpart-
ners zu den Ordnungsbehörden der Bezirksverwaltung als zuständigen Behörden 
wird zudem in jedem der zwölf Bezirke eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle 
eingerichtet (§ 37 Abs. 7 Bezirksverwaltungsgesetz), die die Koordinierung und 
Bündelung von Verfahren zwischen dem Ansprechpartner (Front Office) und den 
einzelnen ordnungsbehördlichen Stellen (Back Office) übernimmt155.

154 S. dazu Jahn, GewArch 2009, 177 ff. 
155 Art. III („Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes“) des „Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“; GVOBl 2009, 674. 
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IV. Brandenburg 
Brandenburg gehörte zu den ersten Ländern, die ein Gesetz über den Einheitlichen 
Ansprechpartner beschlossen und verkündet haben156. Eine Besonderheit ist aller-
dings, dass darin nicht die Verortung der neuen Stelle, sondern im Wesentlichen 
deren Aufgabenbereich und das Verhältnis zu anderen Behörden geregelt ist. Die 
Einrichtung des Ansprechpartners soll, wie der Gesetzesbegründung entnommen 
werden kann, durch Erlass des Ministers für Wirtschaft erfolgen; der Einheitliche 
Ansprechpartner wird in Brandenburg gem. § 13 Landesorganisationsgesetz im 
Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums errichtet. Insoweit hat man sich also 
– wie die Mehrzahl der Bundesländer – für eine Landeslösung entschieden. Um die 
Erfahrungen der Kammern und Kommunen in der Abwicklung von Genehmi-
gungsverfahren einzubinden, wird die Arbeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
für das Land Brandenburg nach seiner Errichtung durch einen vom Wirtschaftsmi-
nister zu berufenden, beratend tätigen Beirat begleitet, dem Vertreter der Kammern 
und kommunalen Spitzenverbände angehören sollen157. Dieses Vorgehen soll den 
mit der Trägerschaft beim Land verbundenen Herausforderungen begegnen. War 
bisher die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen eher einseitig durch 
Aufsicht und Weisung geprägt, müssen jetzt gleichberechtigte Formen der Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe gefunden werden158.

Der Aufgabenbereich des Einheitlichen Ansprechpartners wird durch schlichten 
Verweis auf Art. 6, 7, 8 Abs. 1, 11 Abs. 3 DLR sowie §§ 71a-71e VwVfG umrissen 
und nicht weiter konkretisiert. Lediglich für die durch Art. 6, 8 DLR offen gelasse-
ne Kommunikation zwischen dem einheitlichen Ansprechpartner und den zustän-
digen Behörden schreibt § 4 Abs. 1 EA-Gesetz Brandenburg im Regelfall den 
elektronischen Kanal vor. Hinsichtlich der elektronischen Verfahrensabwicklung 
und der Informationspflichten enthält § 4 Abs. 2 EA-Gesetz Bbg eine Verord-
nungsermächtigung für Detailregelungen durch die Landesregierung, die sich zum 
Teil in anderen Bundesländern in separaten (E-Government-)Gesetzen finden. 

V. Bremen 
In Bremen ist nach Mitteilung des Senats die Übertragung der Aufgaben des Ein-
heitlichen Ansprechpartners auf die beiden Wirtschaftsförderungsgesellschaften in 
Bremen und Bremerhaven (Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, BIG, und Bre-
merhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH, 
BIS) vorgesehen159. Beide sind als GmbH organisiert und sollen beliehen werden, 

 
156 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg (BbgEAPG)“ 

als Art. 1 des „Gesetz zur Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners für das Land 
Brandenburg und zur Änderung weiterer Vorschriften“; GVBl 2009, 262. 

157 Zu dieser Option auch Schuppan, VM 2009, 293 (296). 
158 Schuppan, VM 2009, 293 (296). 
159 LT-Drs. 17/582, S. 5. 
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dennoch handelt es sich um eine kommunale Verortungsentscheidung. Angesichts 
der Beleihung bedarf es in jedem Fall noch eines Handelns des Gesetzgebers160.

Angesichts der Aufforderung der Bremischen Bürgerschaft an den Senat, bei der 
Errichtung der Einheitlichen Ansprechpartner dafür Sorge zu tragen, dass diese in 
kommunaler Trägerschaft eingerichtet werden, die Beratung über die arbeits- und 
sozialrechtlichen Bestimmungen Regelaufgabe ist, nicht nur Unternehmen, sondern 
auch Arbeitnehmer/-innen ungehinderten Zugang zu ihren Leistungen haben und 
die Beratung für Dienstleistungsanbieter, die in anderen EU-Mitgliedstaaten tätig 
werden wollen, erfasst wird, ist davon auszugehen, dass diese Grundentscheidun-
gen berücksichtigt werden und daher ggf. auch die Gewerkschaften oder ähnliche 
Organisationen in die Strukturen des Einheitlichen Ansprechpartners eingebunden 
werden. 

VI. Hamburg 
Hamburg hat sich für ein Allkammermodell entschieden und überträgt gem. § 2 
Satz 1 EA-Gesetz Hamburg161 die Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners 
der Hamburgischen Architektenkammer, der Hamburgischen Ingenieurkammer-
Bau, der Handwerkskammer Hamburg, der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer, 
der Steuerberaterkammer Hamburg je für ihren Zuständigkeitsbereich, im Übrigen 
der Handelskammer Hamburg. Anders als in Baden-Württemberg handelt es sich 
jedoch um ein echtes Kooperationsmodell, zumal das EA-Gesetz Hamburg eine 
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung verbindlich vorgibt. Gem. § 8 Abs. 1 EA-Ge-
setz Hamburg sind bis zu zwei gemeinsame Geschäftsstellen einzurichten, durch 
die die beteiligten Kammern als Einheitliche Ansprechpartner handeln. Um die 
kooperative Aufgabenwahrnehmung rechtsverbindlich und -sicher auszugestalten, 
werden Einzelheiten gem. § 8 Abs. 2 EA-Gesetz Hamburg durch einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt, der vor allem Vorgaben zum Ort der Geschäftsstellen, 
zur Koordination der Arbeitsabläufe, zum Wirtschaftsplan und zur Rechnungsle-
gung enthalten soll und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. 

Die Aufgaben werden von § 2 Satz 1 und 2 EA-Gesetz Hamburg durch einen 
Verweis auf die Dienstleistungsrichtlinie sowie die §§ 71a ff. VwVfG konkretisiert. 
Der Anwendungsbereich wird durch § 3 Abs. 1 EA-Gesetz Hamburg lediglich auf 
Inländer erweitert, setzt aber immer eine Anordnung durch Rechtsvorschrift vo-
raus. § 3 Abs. 2 EA-Gesetz Hamburg sieht eine Erweiterung für bundesgesetzlich 
 
160 Zum Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage der Beleihung Schliesky, in: Knack/Henneke 

(Fn. 47), § 1 Rn. 79. 
161 „Hamburgisches Gesetz über die Durchführung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprech-

partners (HmbEAG)“ als Art. 1 des „Hamburgischen Gesetzes zur Umsetzung der Europäi-
schen Dienstleistungsrichtlinie und über weitere Rechtsanpassungen“, zitiert nach dem Ent-
wurf der Landesregierung, LT-Drs. 19/4484 v. 03.11.2009; ausführlich zum hamburgischen 
Modell, dass auch als „Kammergemeinschaftsmodell“ bezeichnet wird Eisenmenger, NVwZ 
2008, 1191 (1192 ff.). 
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geregelte Verfahren durch Rechtsverordnung vor; warum eine solche Verord-
nungsermächtigung für landesrechtliche Verfahren fehlt, kann der Gesetzesbe-
gründung nicht entnommen werden. 

VII.  Hessen 
Das Land Hessen wird drei Einheitliche Ansprechpartner bei den Regierungspräsi-
dien jeweils für deren örtlichen Zuständigkeitsbereich einrichten. Deren Aufgaben-
bereich wird durch das EA-Gesetz Hessen162 nur insoweit beschrieben als der Ein-
heitliche Ansprechpartner als einheitliche Stelle im Sinne der §§ 71a ff. VwVfG 
eingesetzt wird. Außerdem verpflichtet § 1 Abs. 2 EA-Gesetz Hessen die Einheitli-
chen Ansprechpartner zur Nutzung eines vom Land betriebenen elektronischen 
Wissens- und Informationssystems sowie § 5 Abs. 1 EA-Gesetz Hessen zum Be-
trieb eines elektronischen „Antragsannahme- und Antragsverwaltungssystems“. 

VIII. Mecklenburg-Vorpommern 
Mecklenburg-Vorpommern hat sich für ein Wirtschaftskammermodell entschieden. 
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern werden die Einheit-
lichen Ansprechpartner bei den drei Industrie- und Handelskammern (Neubran-
denburg, Rostock, Schwerin) und zwei Handwerkskammern (Ostmecklenburg-
Vorpommern, Schwerin) eingerichtet. Die Handwerkskammern werden dabei für 
Vorhaben und Anfragen in ihrem sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereich 
tätig, die Industrie- und Handelskammern haben gem. § 1 Abs. 1 Satz 3 EA-Gesetz 
Mecklenburg-Vorpommern auch außerhalb ihres sachlichen Zuständigkeitsbereichs 
eine Auffangzuständigkeit. Im Übrigen beschränkt sich auch dieser Gesetzentwurf 
hinsichtlich der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners auf einen Verweis 
auf Art. 6 bis 8 DLR.  

Anders als in den meisten anderen Bundesländern verlangt das Gesetz jedoch nicht 
ausdrücklich eine zusätzliche fachrechtliche Anordnung der Anwendbarkeit des 
Verfahrens über eine einheitliche Stelle. Vielmehr heißt es in der Gesetzesbegrün-
dung, dass eine genauere Aufgabendefinition wegen der zahlreichen Ausnahmen in 
der Dienstleistungsrichtlinie aufwändiger und fehleranfälliger wäre und daher nur 
auf Art. 6 bis 8 DLR Bezug genommen werde163. Dies könnte dafür sprechen, dass 
insoweit eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie in ihrem Anwendungsbereich 
beabsichtigt sei. Allerdings wären dann die im gleichen Gesetz vorgesehenen fach-

 
162 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner Hessen (EAH-Gesetz - EAHG)“ als Art. 1 

des „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt und zur Änderung 
von Rechtsvorschriften“, zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 18/1050 
v. 08.09.2009. 

163 Amtl. Begr. LT-Drs. 5/2779, S. 37. 
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gesetzlichen Aufrufe des besonderen Verfahrens, bspw. im Heilberufegesetz hin-
sichtlich der von der Dienstleistungsrichtlinie erfassten Tierärzte, entbehrlich. 

Eine Besonderheit ist die Pflicht der fünf Einheitlichen Ansprechpartner, gem. § 1 
Abs. 2 und § 2 Abs. 2 EA-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern bei einem der An-
sprechpartner eine gemeinsame Koordinierungsstelle zu bilden, die vor allem für 
die zentrale Entgegennahme und Zuordnung elektronischer Anfragen und Anträge 
zuständig ist. Dies ist zu begrüßen, da auf diese Weise auch ein einheitlicher Au-
ßenauftritt der fünf Stellen und eine Zuordnung von Anfragen und Anträgen zum 
zuständigen Ansprechpartner sichergestellt werden kann. Dienstleistungserbringer 
und -empfänger werden so von möglichen Problemen bei der Unterscheidung der 
Zuständigkeiten entlastet. Die einheitlichen Ansprechpartner sind darüber hinaus 
zur Regelung ihrer Zusammenarbeit und Festlegung von Verfahrensstandards 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichtet. Insoweit bestehen weitgehende 
Parallelen zu der Hamburgischen Regelung, sowohl hinsichtlich einer gemeinsamen 
Geschäftsstelle als auch der Regelung von Details durch Kooperationsvereinbarun-
gen. 

IX. Niedersachsen 
Dass eine Beteiligung verschiedener Ebenen, vor allem auch der Landesebene, 
sachgerecht ist, zeigt auch die niedersächsische Verortungslösung, nach der das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie die Landkreise, die Region 
Hannover, die kreisfreien und großen selbstständigen Städte, die Landeshauptstadt 
Hannover und die Stadt Göttingen die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpart-
ners übertragen bekommen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 EA-Gesetz Niedersachsen). Insge-
samt existieren damit in Niedersachsen 56 Einheitliche Ansprechpartner, davon die 
überwiegende Anzahl auf der kommunalen Ebene. Neben der gesetzlichen Zuwei-
sung an die genannten Körperschaften ermöglicht § 1 Abs. 1 Satz 2 EA-Gesetz 
Niedersachsen der Landesregierung, durch Verordnung für bestimmte Verfahren 
andere Stellen als einheitliche Stelle zu bestimmen. Auch nach der niedersächsi-
schen Rechtslage bedarf es immer der Anordnung des besonderen Verfahrenstypus 
im Fachrecht; eine Erweiterung – auch in Form einer Verordnungsermächtigung – 
ist nicht vorgesehen.  

Da die selbstständigen Gemeinden von der Aufgabenverlagerung nicht erfasst sein 
sollen, wird deren Zuständigkeit in § 1 Abs. 1 Satz 4 EA-Gesetz Niedersachsen 
ausgeschlossen, obwohl die Gemeinden in ihrem Gebiet nach Art. 57 Abs. 3 der 
Niedersächsischen Verfassung die ausschließlichen Träger der gesamten öffentli-
chen Aufgaben sind. Dies allerdings nur, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmen. Gegen eine Aufgabenübertragung auf kreisangehörige 
Gemeinden, insbesondere auf Klein- und Kleinstgemeinden, spricht, dass diese 
regelmäßig über nur geringe personelle und sächliche Ressourcen verfügen und 
eher geringe Erfahrung in der Koordinierung verschiedener Genehmigungs- und 
Anzeigeverfahren haben. Zudem wäre eine solche Lösung bei der zu erwartenden 
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Häufigkeit der Inanspruchnahme des Einheitlichen Ansprechpartners zu kleinteilig, 
so dass schwerlich ein gefestigtes Erfahrungswissen bei den Gemeinden entstehen 
könnte. 

X. Nordrhein-Westfalen 
Auch Nordrhein-Westfalen hat sich für ein kommunales Modell mit einer Veror-
tung der Einheitlichen Ansprechpartner auf der Kreisebene entschieden. Dieser 
Grundsatz wird in § 1 Abs. 2 EA-Gesetz Nordrhein-Westfalen164 aufgestellt. Aller-
dings soll aus Gründen der Verwaltungseffizienz eine Reduzierung auf maximal 18 
Einheitliche Ansprechpartner erfolgen. Diese zahlenmäßige Vorgabe wird aller-
dings lediglich „mittelbar“ durch die Vorschrift zum Inkrafttreten (§ 7 Abs. 1 
Satz 1 EA-Gesetz Nordrhein-Westfalen) normiert165; § 2 Abs. 3 Satz 2 EA-Gesetz 
Nordrhein-Westfalen sieht lediglich vor, dass öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 
gem. §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit Nordrhein-
Westfalens (GkG NRW) anzustreben sind, um eine effektive und effiziente Aufga-
benwahrnehmung zu garantieren. Eine Einbindung der Kammern der berufsstän-
dischen Selbstverwaltung soll gem. § 2 EA-Gesetz Nordrhein-Westfalen durch 
Kooperationsvereinbarungen erfolgen, wobei auch eine Regelung der Beteiligung 
der Kammern durch Rechtsverordnung in Betracht kommt (vgl. § 6 EA-Gesetz 
Nordrhein-Westfalen). 

XI. Rheinland-Pfalz 
Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat sich (zunächst) für eine Landeslösung 
entschieden, hält sich im Rahmen einer Evaluation nach drei Jahren aber eine Um-
organisation (auf die Kommunal- oder Kammerebene, ggf. jedoch auch auf private 
Anbieter) ausdrücklich offen166. Die Einheitlichen Ansprechpartner werden gem. 
§ 2 Abs. 1 EA-Gesetz Rheinland-Pfalz jeweils bei den Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen Nord und Süd eingerichtet. Dort werden sie in organisatorisch 
unselbstständiger Form wahrgenommen, wobei die Einheitlichen Ansprechpartner 
eigene behördliche Funktionen im Sinne des Verfahrensrechts wahrnehmen und 
hierbei nach außen hin auch eigenständig auftreten. 

 
164 „Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz 

NRW)“; zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/8947 v. 01.04.2009. 
165 Fraglich erscheinen die Konsequenzen, wenn eine solche Einigung nicht gelingt, und inwie-

weit es überhaupt zulässig ist, dass Inkrafttreten eines Gesetzes von derartigen außerrechtli-
chen Umständen abhängig zu machen. Eine besondere Problematik ergibt sich in diesem Zu-
sammenhang auch aus der Regelung des § 1 Abs. 3 EA-Gesetz Nordrhein-Westfalen, der die 
Geltung des § 3 Abs. 5 GO NRW suspendiert, nach der öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 
nach den §§ 23 ff. GkG NRW nur zwischen benachbarten Gemeinden zulässig sind. Mangels 
Inkrafttretens des Gesetzes steht diese Möglichkeit eigentlich zur Bildung der 18 Einheitli-
chen Ansprechpartner noch gar nicht zur Verfügung.  

166 LT-Drs. 15/3693, S. 14. 
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Als Grund dieser (vorläufigen) Ansiedlungsentscheidung wird der Umstand ge-
nannt, dass durch die Einheitlichen Ansprechpartner weder eine Existenzgrün-
dungsberatung, noch eine inhaltliche Beurteilung eines Genehmigungsantrags er-
folge. Daher sei die Ansiedlung auf der Kammer- oder Kommunalebene nicht 
erforderlich. Zudem habe sich das Land aber wegen der hohen Ungewissheit im 
Hinblick auf die Inanspruchnahme der Einheitlichen Ansprechpartner zugunsten 
einer Verortung der Aufgaben in der unmittelbaren Landesverwaltung entschieden. 

XII.  Saarland 
Das Saarland hat sich für eine Kooperationslösung entschieden, die aufgrund der 
Landtagswahl und dem Grundsatz der Diskontinuität bisher nicht realisiert wurde. 
Träger des Einheitlichen Ansprechpartners sollen die Industrie- und Handelskam-
mer, die Handwerkskammer, die Ingenieurkammer, die Architektenkammer, die 
Steuerberaterkammer, die Rechtsanwaltskammer, die Tierärztekammer sowie die 
Gemeinden werden. Obwohl weder Gesetz noch Begründung diesen Terminus 
verwenden167, spricht die gewählte Organisationsstruktur dafür, dass – zumal eine 
eigene Rechtspersönlichkeit geschaffen werden soll – eine Anstalt öffentlichen 
Rechts gegründet wird. Auch die Möglichkeit, Private einzubinden, die dann mit 
der Aufgabe der Trägerschaft beliehen werden können168, spricht für diese An-
nahme. Insoweit bestehen, lediglich mit Ausnahme der fehlenden Beteiligung des 
Landes und der Kreisebene, weitgehende Parallelen zur Verortungsentscheidung in 
Schleswig-Holstein. Allerdings fehlen im saarländischen Gesetz Vorgaben zur inne-
ren Struktur der Anstalt (Organe, Satzungsautonomie etc.), das Gesetz widmet sich 
vorrangig der Organisation der beteiligten Träger. 

Die beteiligten Gemeinden üben ihre Trägerschaft und die Aufgaben des techni-
schen Betriebes als Auftragsangelegenheit aus und werden zu diesem Zweck in 
einem Pflichtverband (eGo-Saar169) zusammengefasst. Daneben bleibt der bisherige 
„E-Government-Zweckverband“ der Gemeinden als Freiverband bestehen. 

Die beteiligten Kammern und privaten Träger sollen zur Wahrnehmung der Auf-
gaben des Einheitlichen Ansprechpartners eine „Arbeitsgemeinschaft“ gründen, 
deren Rechtspersönlichkeit und -natur aber offen bleibt. Auch werden ihr keine 
besonderen Kompetenzen zugewiesen, selbst der gesetzlich vorgeschriebene Koo-

 
167 „Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Saarland (EA-Gesetz Saarland)“, 

zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/9 v. 06.11.2009. 
168 Zu dieser Rechtsfigur jüngst ausführlich Bressler, Public private Partnership im Bank- und 

Börsenrecht durch Beleihung mit einer Anstaltsträgerschaft, 2009; s. auch Steiner, in: Bauer 
u.a. (Fn. 103), S. 293 ff. 

169 Zum Freiverband „eGo-Saar“ Schmitt, in: Bieler/Schwarting (Fn. 46), S. 173 (188 ff.); zur 
Kooperation in diesem Bereich auch Franke, NdsVBl. 2007, 289 ff.; zum E-Government-
Zweckverband Mecklenburg-Vorpommern Henning, KommP spezial 2/2008, 92 ff.; im Zuge 
der zunehmenden Europäisierung könnte sich auch der europäische Zweckverband als 
grenzüberschreitende Kooperationsform anbieten; s. dazu Peine/Starke, LKV 2008, 402 ff. 
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perationsvertrag zwischen den Trägern wird „von den Mitgliedern der Arbeitsge-
meinschaft“ abgeschlossen. 

Nach außen soll der Einheitliche Ansprechpartner durch eine gemeinsame Ge-
schäftsstelle handeln. Zur Regelung ihrer Zusammenarbeit, der Zuteilung der Auf-
gaben, der Personalausstattung, der Finanzierung, der Haftung und der Abläufe 
innerhalb der Geschäftsstelle ist vorgesehen, dass die Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft und der Pflichtverband eGo-Saar einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
schließen, der gleichermaßen wie nachträgliche Änderungen der Zustimmung der 
Landesregierung bedarf. Die Abstimmung im Einzelnen bleibt einem paritätisch 
besetzen Beirat vorbehalten.  

XIII. Sachsen 
In Sachsen wurde eine Landeslösung verwirklicht. Die Aufgaben des Einheitlichen 
Ansprechpartners wurden für das gesamte Bundesland der Landesdirektion Leipzig 
übertragen. Weitere organisatorische und verfahrensrechtliche Vorgaben enthält 
das sächsische Errichtungsgesetz170 nicht, es werden lediglich die Informations-
pflichten der Dienstleistungserbringer aus Art. 11 Abs. 3 DLR normiert und ergän-
zende Regelungen zur Gebührenerhebung sowie zum Datenschutz getroffen. 

XIV. Sachsen-Anhalt 
§ 2 Satz 4 des Gesetzes über den einheitlichen Ansprechpartner in Sachsen-Anhalt 
ermächtigt das für Wirtschaft zuständige Ministerium, durch Verordnung im Ein-
vernehmen mit anderen zuständigen Ministerien die für die Aufgabe des Einheitli-
chen Ansprechpartners zuständige Stelle zu bestimmen. Weitere organisations-
rechtliche Vorgaben enthält das EA-Gesetz hingegen nicht. Mit Beschluss des 
Kabinetts vom 23. September 2008 hat sich die Landesregierung für eine Veror-
tung des Einheitlichen Ansprechpartners beim Landesverwaltungsamt festgelegt171.
Diese Entscheidung soll im dritten Quartal 2012 ergebnisoffen überprüft werden. 
Für den Fall, dass sich die gefundene Lösung, auch im Vergleich mit anderen Län-
dern, nicht bewährt haben sollte, ist eine Revision beabsichtigt. 

XV. Schleswig-Holstein 
Das Land Schleswig-Holstein hat sich bereits früh positioniert und für eine koope-
rative Realisierung des Einheitlichen Ansprechpartners entschieden. Durch das 
EA-Gesetz Schleswig-Holstein wurde eine Anstalt des öffentlichen Rechts in Trä-
gerschaft der Kreise, der Gemeinden, des Landes, der Industrie- und Handels-
 
170 „Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner im Freistaat Sachsen (SächsEAG)“; GVBl 

2009, 446. 
171 Auf diesen Beschluss verweist auch die Gesetzesbegründung zum EA-Gesetz Sachsen-

Anhalt; s. LT-Drs. 5/2158, S. 29 f. 
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kammern sowie der Handwerkskammern des Landes gegründet. Insoweit bestehen 
mit Ausnahme der Einbindung des Landes und der Kreisebene deutliche Parallelen 
zur saarländischen Lösung. Die nähere Ausgestaltung bleibt einer Kooperations-
vereinbarung vorbehalten, die bereits unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes 
am 01. Oktober 2009 unterzeichnet wurde172. Weitere Träger können durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag, nicht jedoch vor 2015 aufgenommen werden. Um dem 
Erfordernis der sachgerechten Koordinierung einer Vielzahl von Trägern, vor allem 
Gemeinden, gerecht zu werden, sieht das EA-Gesetz Schleswig-Holstein, insoweit 
ebenfalls vergleichbar der saarländischen Lösung über einen Pflichtzweckverband, 
die Vertretung und Wahrung der Interessen der Gemeinden und Kreise durch die 
kommunalen Spitzenverbände des Landes (Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, 
Städtebund Schleswig-Holstein, Städtetag Schleswig-Holstein und Schleswig-Hol-
steinischer Landkreistag) vor, vgl. § 1 Abs. 6 EA-Gesetz Schleswig-Holstein. Da 
Kammern und Land jeweils einen Vertreter entsenden, bekommt die Anstalt so 
eine kommunale Prägung und die Kommunen verfügen über die Mehrheit im Ver-
waltungsrat. Neben dem Verwaltungsrat, der über die grundsätzliche Ausrichtung 
der Anstalt, insbesondere die Anstaltssatzung, die Auswahl und Einstellung der 
Geschäftsführung, den Wirtschaftsplan und die Aufnahme neuer Träger, entschei-
det, werden die laufenden Geschäfte der Geschäftsführerin oder dem Geschäfts-
führer übertragen. 

XVI. Thüringen 
In Thüringen wird ebenfalls ein Allkammermodell realisiert, in dem § 1 Abs. 1 EA-
Gesetz173 den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern, der 
Architektenkammer, der Ingenieurkammer, der Landestierärztekammer und der 
Steuerberaterkammer die Funktion der einheitlichen Stelle zuweist. § 2 EA-Gesetz 
eröffnet zudem die Option, juristischen Personen des Privatrechts diese Aufgaben 
zuzuweisen, wenn sie Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten und 
die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt. Erster Anwendungsfall dieser Rege-
lung soll der Landesverband der Freien Berufe sein, der als eingetragener Verein 
organsiert ist174. Die Beleihung erfolgt durch Verwaltungsakt, wobei weitere Ein-
zelheiten in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt werden. Das operative 
Geschäft, vor allem der Außenkontakt, soll gemeinsamen Geschäftsstellen oblie-
gen, deren Anzahl und Sitz vom Landesgesetzgeber nicht determiniert wird, son-
dern ebenso wie die Abläufe innerhalb der Geschäftsstelle durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen den Einheitlichen Ansprechpartnern geregelt werden 
sollen. 

 
172 Vgl. Pressemitteilung des Finanzministerium Schleswig-Holstein v. 01.10.2009; abrufbar im 

Archiv der Medieninformationen unter www.schleswig-holstein.de; zum schleswig-holsteini-
schen Modell auch Wollesen, Die Gemeinde SH 2009, 284 ff. 

173 Ausführlich dazu Heiß/Jedlitschka, ThürVBl 2009, 265 (269). 
174 LT-Drs. 4/4962, S. 52. 
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E. Fazit 

Einige Kritikpunkte der Umsetzung des Einheitlichen Ansprechpartners im Ver-
fahrensrecht wurden zwar bereits erörtert. Dennoch kann davon ausgegangen wer-
den, dass die §§ 71a ff. VwVfG einen praktikablen Rahmen für die zukünftige Tä-
tigkeit der Einheitlichen Ansprechpartner und zuständigen Behörden innerhalb 
einer One-Stop-Government-Struktur bewegen werden. Sowohl hinsichtlich der 
verfahrensrechtlichen Ergänzungen durch die Landesgesetzgeber als auch der Or-
ganisationsentscheidungen ist eine große Bandbreite erkennbar. Während sich 
einige Länder weitgehend auf einen Verweis auf die Dienstleistungsrichtlinie und 
das VwVfG beschränken, entwickeln zahlreiche Länder diese rudimentären Vorga-
ben sachgerecht weiter. Zurückhaltung ist leider bei der Bereitschaft erkennbar, 
auch „Mehrwert“-Aufgaben außerhalb des Anwendungsbereichs der Dienstleis-
tungsrichtlinie auf den Einheitlichen Ansprechpartner zu übertragen. Hinsichtlich 
der Verortungsentscheidungen kann an dieser Stelle keine umfassende Würdigung 
erfolgen – auf die Vorzüge einer kooperativen Lösung aus heutiger Perspektive 
wurde jedoch schon hingewiesen. Es steht aber auch zu hoffen, dass in der Pilotie-
rungs- und operativen Phase die zum Teil erfolgte Fokussierung auf Einzelaspekte, 
die mit „Macht“ und politischer Profilierung verbunden sind – vor allem die sog. 
Verortungsdiskussion –, in den Hintergrund tritt und eine sachorientierte Umset-
zung in den betroffenen Verwaltungen erfolgt. Ggf. wird es auch zu einer Revision 
der Entscheidungen kommen, zumal in zahlreichen Bundesländern Evaluations-
klauseln vorgesehen sind175. Sollten diese tatsächlich ergebnisoffen angewendet 
werden, ist dies begrüßenswert und könnte als Vorbild für andere Projekte dienen. 
Das kritische Hinterfragen der einmal mit in der Regel großem Ressourceneinsatz 
verwirklichten Lösungen ist selten gegeben – auch, und gerade, weil alle beteiligten 
Akteure sich ungern Misserfolge eingestehen und daher nur erfolgreiche Projekte 
kommuniziert werden. 

Betrachtet man den Prozess der Richtlinienumsetzung kritisch, zeigt sich schnell, 
dass insbesondere die Einbindung einer Vielzahl von Akteuren mit unterschiedli-
chen Rollen und Interessen erschwerend wirkte und einen enormen Abstimmungs-
bedarf produzierte. Im Kontext der verfahrens- und organisationsrechtlichen Um-
setzung des Art. 6 DLR sollen an dieser Stelle einige Faktoren in Erinnerung geru-
fen werden, die einen – wie von der Dienstleistungsrichtlinie intendierten – Innova-
tionsprozess negativ beeinträchtigen können und die man zukünftig berücksichti-
gen sollte:176 

175 Exemplarisch § 6 des „Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin“ 
(GVOBl 2009, 674): „Drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes werden die Inanspruch-
nahme des Einheitlichen Ansprechpartner, die organisatorischen Rahmenbedingungen, die 
zugrunde liegenden rechtlichen Regelungen sowie die Auswirkungen auf die Verwaltungsver-
fahren überprüft“. 

176 Dazu demnächst umfassend Schliesky (Fn. 17). 
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I. Beharrungskräfte der Ministerialbürokratie am Beispiel 
der Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts 

Die erforderliche Anpassung der Rechtsgrundlagen hat sich in einigen Bereichen 
aufgrund des mit der Dienstleistungsrichtlinie einhergehenden Wandels der Verwal-
tungskultur (vom strukturierten eindimensionalen Entscheidungsablauf zum netz-
werkartiger Entscheidungsverbund177, vom überkommenen Zuständigkeitsdenken 
zur Kundenorientierung) und den Beharrungskräften der Ministerialverwaltung 
relativ lang hinausgezögert, mit der Folge von Unsicherheiten, bspw. für die Kon-
zeption einer IT-Lösung, aber auch die Verortungsdiskussion. Exemplarisch ist hier 
die Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts: Nachdem zunächst die Auffas-
sung vertreten wurde, es bestünde kein (bzw. nur sehr eingeschränkter) Hand-
lungsbedarf und der Einheitliche Ansprechpartner, bzw. seine besondere verfah-
rensleitende Rolle, ließe sich ohne größere Umstände in das bestehende System der 
Verfahrensgesetze einpassen, wurden mit dem 4. VwVfÄndG Rechtgrundlagen für 
das Verfahren über die einheitliche Stelle und zur Genehmigungsfiktion eingeführt. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass einige Vorgaben der Richtlinie ausge-
spart wurden178. Zudem erscheint die Richtlinienkonformität einiger Regelungen 
der § 71a ff. VwVfG zweifelhaft179. Erforderlich wurde also eine Folgeanpassung, 
insbesondere zur Implementierung der europäischen Verwaltungszusammenarbeit 
im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht – bei der bereits das gesetzgeberische 
Verfahren zeigt, dass sich die Erkenntnis, es bedürfe gesonderter Vorgaben, erst 
spät durchsetzen konnte180. Problematisch an den Regelungen im VwVfG ist nicht 
nur der späte Zeitpunkt des Inkrafttretens, sondern auch, dass die Intention der 
Richtlinie an einigen Stellen nicht vollumfänglich aufgenommen wurde. Letzteres 
ist umso misslicher, als dass den Bundesländern aufgrund der sog. Parallel- und 
Simultangesetzgebung die Möglichkeit genommen ist, ihrerseits sachgerechtere 
Vorgaben, bspw. zur Aktivierung der verfahrensleitenden Rolle des Einheitlichen 
Ansprechpartners, einzuführen. Dies erscheint einem Wettbewerb um eine gute 
Verwaltung als Standortfaktor abträglich181. Wie die dargestellten Regelungen in 
 
177 Dazu jüngst umfassend Siegel (Fn. 8). 
178 Schulz, NdsVBl. 2009, 97 (101 ff.). 
179 Schulz, NdsVBl. 2009, 97 (99 ff.); Ernst, DVBl. 2009, 953 (958). 
180 Die Regelungen der §§ 8a ff. VwVfG n.F. wurden erst im Rahmen des parlamentarischen 

Beratungsprozesses in das „Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerbe-
recht und in weiteren Rechtsvorschriften“ eingefügt, welches zunächst nur materiell rechtli-
che Fragen zum Inhalt hatte; zu den ursprünglichen Plänen, die Vorgaben der Art. 28 ff. 
DLR in einem eigenen „Gesetz über europäische Amtshilfe“ bzw. „IMI-Gesetz“ umzuset-
zen, Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (2, Fn. 7), die nunmehr aber auch die Einordnung in das 
allgemeine Verfahrensrecht begrüßen; vgl. Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123). 

181 Vgl. zur Kritik an der Simultangesetzgebung im Verfahrensrecht die Nachweise in Fn. 112. 
Burgi, JZ 2010, 105 (111), geht zutreffend davon aus, dass in den Landesgesetzen neue Ver-
fahrenselemente erprobt und bei Erfolg zum Benchmark für andere Länder oder den Bund 
werden könnten. Die Ausgestaltung des Verfahrens sei „zum Objekt landespolitischer Aktivi-
täten prädestiniert“. 
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den Landesgesetzen zeigen, wird aber auch die Tendenz begünstigt, neben dem 
allgemeinen Verfahrensrecht auch hinsichtlich dieser Rechtsmaterien besondere 
Vorgaben zu schaffen – bspw. um die bundesrechtlichen zu konkretisieren oder zu 
erweitern. 

II. Neue Aufgaben als Machtfaktor – Konkurrenz um die 
Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners 

Die sog. Verortungsdiskussion versperrte zum Teil den Blick auf die wirklich rele-
vanten Umsetzungsaspekte. Diese Fokussierung ist vor allem dem Bedürfnis nach 
politischer Profilierung geschuldet. Noch bevor die konkreten Aufgaben der Ein-
heitlichen Ansprechpartner bzw. die damit verbundenen Investitionen bspw. in die 
IT-Infrastruktur absehbar waren, äußerten alle betroffenen Akteure ihr Interesse. 
Dabei rückten relativ schnell ein Kommunal- und ein Kammermodell in den Mit-
telpunkt der Diskussion, obwohl durchaus auch andere sachgerechte Optionen zur 
Verfügung standen. So wurde bspw. durch das Gutachten von Windoffer/Ziekow die 
Verortung bei Privaten relativ schnell aus der Diskussion verdrängt182. Die Vertre-
ter der Kammern und Kommunen (zum Teil auch nur deren Spitzenverbände) 
versprachen sich von der Verortung, verbunden mit der Übertragung neuer Aufga-
ben, eine Stärkung ihrer Rolle. Im Regelfall sind neue Aufgaben mit neuen Res-
sourcen, neuen Zuständigkeiten o.ä. verbunden, die wiederum der politischen Pro-
filierung dienen können. Die Frage, ob die gewählte Struktur – für den Bürger als 
primären Adressaten – sachgerecht wäre, geriet in den Hintergrund183. Auch die 
Verortung bei den sog. Landesmittelbehörden war weniger von Sachgründen moti-
viert als vielmehr dem Umstand geschuldet, dass diese in den letzten Jahren zu-
nehmend unter Rechtfertigungsdruck geraten (in einigen Bundesländern sogar 
aufgelöst wurden) und somit auf neue Aufgaben angewiesen sind. Ohne die unter-
schiedlichen Modelle abschließend bewerten zu können, sind diese jedoch erkenn-
bar von den Interessen der betroffenen Akteure und nicht ausgehend von der 
Richtlinienintention getroffen worden. Schließlich kam der Zeitaspekt hinzu – ohne 
Verortungsentscheidung wäre kein sachgerechter Aufbau einer IT-Infrastruktur, 
keine Etablierung von Abstimmungsmechanismen o.ä. möglich gewesen, so dass 
(bspw. in Hessen) die relativ schnell zu realisierende Landeslösung gewählt und das 
zunächst anvisierte, nach hier vertretener Auffassung vorzugswürdige, Kooperati-
onsmodell in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts nicht weiter verfolgt wurde. 

 
182 Vgl. Windoffer, in: Ziekow/Windoffer (Fn. 7), S. 54; demgegenüber steht Lenk, VM 2009, 241 

(244 f.), „privatwirtschaftlich oder genossenschaftlich betriebenen einheitlichen Ansprech-
partnern“ oder auch „Modellen einer Verwaltungsagentur“ weniger kritisch gegenüber. 

183 Schuppan, VM 2009, 293 (294). 
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III. Das Fehlen eines öffentlich-rechtlichen Verwaltungskoo-
perationsrechts als Innovationshemmnis am Beispiel der 
Einheitlichen Ansprechpartner 

Ebenfalls im Rahmen der Verortung der Einheitlichen Ansprechpartner zeigte sich, 
dass die herkömmlichen Organisationsformen nur bedingt geeignet sind, der Um-
setzung innovativer Konzepte zu dienen. Im Bereich des Verwaltungsverfahrens-
rechts kam es – ebenfalls erst nach Überwindung der Beharrungskräfte der Ministe-
rialbürokratie – zu einer Innovation im Recht, um neuartige Verfahrensabläufe wie 
E-Government und One-Stop-Government sachgerecht abbilden zu können. Eine 
derartige Entwicklungsoffenheit war im Bereich des Organisations- und Koopera-
tionsrechts nicht feststellbar – offensichtlich auch aus dem Grund, dass Kooperati-
onsmodelle nur in einigen Bundesländern diskutiert wurden, während die Anpas-
sung des VwVfG bundesweit erforderlich erschien. Die Überlegungen zur Ansied-
lung des Einheitlichen Ansprechpartners bei einer Anstalt öffentlichen Rechts in 
Schleswig-Holstein zeigen, dass die zur Verfügung stehenden Rechtsinstitute nicht 
die notwendige Flexibilität zur Einbindung verschiedener Aufgabenträger bieten. 
Hinzu kam die Entscheidung des BVerfG zu den Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 44b SGB II und die Diskussion um das sog. Verbot der Mischverwaltung184,
welches mittlerweile bei jeder – wie auch immer gearteten – Kooperation zum 
Argumentationstopos der Kritiker geworden ist. Das derzeitige Verwaltungskoope-
rationsrecht leidet insbesondere daran, dass die Differenzierung zwischen Aufga-
ben und Aufgabenteilen nicht vorhanden ist185 – eine Ergänzung um den sog. Ver-
waltungsverband erwiese sich ggf. als sachgerecht. 

Trotz der grundsätzlichen Vorteile einer kooperativen Ansiedlung des Einheitli-
chen Ansprechpartners ist auf einen kritischen Aspekt hinzuweisen. Kooperations-
lösungen erfordern nämlich zahlreiche vertragliche Vereinbarungen zwischen den 
Beteiligten, bspw. zwischen einzelnen Kommunen, um den Einheitlichen An-
sprechpartner zu bilden186, sowie zur Anbindung der weiteren zuständigen Behör-
 
184 Dazu bereits Gliederungspunkt B. II. 3; zum Teil wird ausdrücklich im Kontext der Dienst-

leistungsrichtlinie angemahnt, sich mit den Negativ-Beispielen der Vergangenheit, darunter 
auch die sog. ARGEn, zu befassen; s. Schuppan, VM 2009, 293 (298). 

185 Dieser Aspekt wird im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie sehr treffend von Lenk, VM 
2009, 241 (244), auf den Punkt gebracht: „Diese Geschäftsprozesse sind künftig nicht mehr 
fest einbetoniert, sondern aus Modulen bzw. Teilleistungen zusammengesetzt. Das ist für das 
herkömmliche Denken, auch im New Public Management, noch sehr ungewohnt. Anders als 
bisher darf man jetzt nicht mehr nur in ganzen Aufgaben denken, die es zu erfüllen gilt. Wer 
einsieht, dass es im Regelfall nur Teilleistungen aus dem Prozessganzen sind, welche in ein 
Front Office verlagert werden, erspart sich viele unnütze Debatten über Aufweichungen der 
Zuständigkeitsordnung, welche das Organisationskonzept angeblich nach sich zieht. Insbe-
sondere die Modularisierung von Prozessen ist der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der 
neuen Möglichkeiten“. 

186 Bspw. nach § 1 Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Bildung Einheitlicher Ansprech-
partner in Nordrhein-Westfalen (zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 
14/8947 v. 01.04.2009). Dabei soll es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dele-
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den. Fehlen verbindliche und konkrete gesetzliche Vorgaben, führt dies ggf. zu 
Rechtsunsicherheiten in der operativen Phase. Unklar bleiben bspw. die Rechtsfol-
gen, wenn die gesetzliche Zahl Einheitlicher Ansprechpartner nicht erreicht wird, 
wenn bestehende Verträge gekündigt werden, sich die tatschlichen und rechtlichen 
Umstände wesentlich ändern oder wenn Verträge unterschiedliche Regelungen zur 
Haftung enthalten. Angesichts der Vielzahl der Beteiligten erscheint es im Fall 
vertraglicher Regelungen umso wichtiger, nach dem Best-Practice-Gedanken er-
folgreiche Modelle zu beschreiben und aus diesen standardisierte Regel- und Ver-
tragswerke abzuleiten sowie Leitfäden zu erstellen. 

 

gierender Wirkung handeln. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben stellt sich hier – anders als 
bspw. im Kontext des Bürgertelefons 115 – kein vergaberechtliches Problem, da überhaupt 
nur andere Kreise und kreisfreie Städte als Kooperationspartner in Betracht kommen. 
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A. Einleitung 

Die Art. 28 ff. EU-Dienstleistungsrichtlinie (DLR1) erlegen den Mitgliedstaaten die 
Verpflichtung auf, ein System europäischer Verwaltungszusammenarbeit zu etablie-
ren2. Ein solches System erschien erforderlich, da die Vorgaben der Art. 9 ff. DLR 
zur Niederlassungs- und die Art. 16 f. DLR zur Dienstleistungsfreiheit eine Be-
grenzung des staatlichen Kontrollinstrumentariums, vor allem des Aufnahmestaa-
tes, vorsehen. Bei den ggf. aus dem System der geteilten Verantwortlichkeiten3 re-
sultierenden Kontrolldefiziten handelt es sich jedoch nicht um eine spezifische 
Konsequenz der Richtlinie, auch nach der zuvor geltenden, vom Primärrecht ge-
prägten, Rechtslage waren Kontroll- und Vollzugsdefizite nicht vollständig ver-
meidbar. Das System der Art. 28 ff. DLR bringt eine Verbesserung des status quo 
im Sinne einer Effektivierung der Wirtschaftsüberwachung mit sich, da sie konkrete 
Pflichten des Niederlassungsstaates und darüberhinaus ein Recht der anderen Mit-
gliedstaaten normiert, ein effektives Einschreiten im gemeinschaftlichen Interesse 
zu verlangen4. Art. 28 ff. DLR beruhen gerade auf der Erkenntnis, dass in der Ver-
gangenheit Kontrollkompetenz und -vollzug mit dem zunehmenden Umfang 
grenzüberschreitender Tätigkeit nicht Schritt halten konnten5, und der weitgehen-
den Rückkehr der Dienstleistungsrichtlinie zur Grundidee der umfassenden (in 
diesem Kontext: europaweiten) Gewerbefreiheit6. Der Ausbau europäischer Amts-
hilfe ist daher die notwendige Kehrseite des gemeinsamen Marktes – so wie die 
grenzüberschreitende Tätigkeit der „gesetzestreuen“ Dienstleistungserbringer im 
Interesse aller Mitgliedstaaten steht, muss auch die Tätigkeit der „schwarzen“ Scha-
fe, also derjenigen, die das Recht ihres Niederlassungsmitgliedstaates nicht beach-
ten, im Interesse aller Mitgliedstaaten wirksam unterbunden werden. 

Die Umsetzung in Deutschland basiert im Wesentlichen auf zwei Pfeilern. Durch 
die §§ 8a ff. VwVfG wurden die rechtlichen Grundlagen der europäischen Verwal-
tungszusammenarbeit geschaffen, während die tatsächliche und IT-Umsetzung weit-
gehend durch den Einsatz des „Internal Market Information System“ (IMI) ge-
währleistet werden soll. Aufgrund der Simultan- bzw. Parallelgesetzgebung im 
Verwaltungsverfahrensrecht, die erwarten lässt, dass die Bundesländer ihr jeweiliges 

 
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl L 376 v. 27.12.2006, 36; grundlegend dazu Schlach-
ter/Ohler (Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Handkommentar, 2008; Schliesky 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung, Teil I: 
Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren, Prozesse, IT-Umsetzung, 2009. 

2 Grundlegend zu Art. 28 ff. DLR Schliesky in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 ff.; Teil II, S. 91 ff.; 
ders., Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008; aus historischer und grundlegender Perspekti-
ve ders., Von der organischen Verwaltung Lorenz von Steins zur Netzwerkverwaltung im Eu-
ropäischen Verwaltungsverbund, 2009; ders., DÖV 2009, 641 ff. 

3 Dazu Luch/Schulz, GewArch 2008, 143 ff. 
4 Luch/Schulz, GewArch 2008, 143 ff. 
5 So Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (28); s. auch Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1122). 
6 So Schliesky in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (24 ff.). 
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Verfahrensrecht entsprechend ergänzen, soweit dies nicht aufgrund einer dynami-
schen Verweisung entbehrlich ist7, und der europaweit einheitlichen IT-Lösung 
sind – anders als bspw. im Kontext der Einheitlichen Ansprechpartner und im 
materiellen Recht8 – wesentliche Abweichungen in der Umsetzung durch die Bun-
desländer nicht zu erwarten. Nachfolgend soll zunächst das von den Art. 28 ff. 
DLR normierte System der Zusammenarbeit kurz skizziert werden (B.), bevor 
einerseits die neuen §§ 8a ff. VwVfG dargestellt und kritisch bewertet werden (C.), 
andererseits das Internal Market Information System analysiert wird (D.). 

B. Die Europäische Behördenzusammenarbeit nach der 

EU-Dienstleistungsrichtlinie 

Art. 28 Abs. 1 DLR statuiert die allgemeine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, 
sich einander Amtshilfe zu leisten und Maßnahmen zu ergreifen, die für eine wirk-
same Zusammenarbeit bei der Kontrolle der Dienstleistungserbringer und ihrer 
Dienstleistungen erforderlich sind. Damit wird eine § 4 Abs. 1 entsprechende all-
gemeine Verpflichtung zur Unterstützung normiert, die – anders als das bisherige 
Verständnis internationaler und europäischer Amtshilfe – im Regelfall unmittelbar 
die jeweils zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erfasst und den „Umweg“ 
über die zuständigen Ministerien im Interesse weitergehender Effektivität entbehr-
lich macht.  

Die Zuständigkeiten für die Kontrolle werden – insoweit dem Modell deutscher 
Amtshilfe vergleichbar – im Sinne eines einheitlichen Gesamtverfahrens zwischen 
dem Niederlassungsmitgliedstaat und dem Mitgliedstaat der Dienstleistungserbrin-
gung verteilt9. Beide werden jeweils im Rahmen der Befugnisse tätig, die sie in ihren 
Mitgliedstaaten besitzen (Art. 29 Abs. 2 Satz 2, 31 Abs. 3 Satz 2 DLR); eine Kom-
petenzerweiterung findet nicht statt. Dabei treffen nun auch – anders als in dem 
ursprünglichen Kommissionsentwurf – den Mitgliedstaat der Dienstleistungser-
bringung eigenständige Verpflichtungen und Kontrollverantwortungen (Art. 31 
Abs. 1 DLR). Die Mitgliedstaaten werden auf Ersuchen eines anderen Mitglied-
staats, das ordnungsgemäß begründet sein muss, in Form von Informationen, 
Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen tätig (Art. 28 Abs. 3 DLR). Un-
abhängig davon können die Behörden des Mitgliedstaats der Dienstleistungserbrin-
gung auch weiterhin – unter den Voraussetzungen der Diskriminierungsfreiheit und 
der Verhältnismäßigkeit – von Amts wegen Kontrollen vornehmen (Art. 31 Abs. 4 
DLR). Die Mitgliedstaaten haben die beantragten Informationen so schnell wie 
möglich auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen (Art. 28 Abs. 6 DLR); 

 
7 Übersicht bei Schliesky, in: Knack/Henneke (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz – Kom-

mentar, 9. Aufl. 2009, § 1 Rn. 58-64. 
8 Dazu die Beiträge von Schliesky/Schulz/Neidert und Luch/Schulz, in diesem Band, S. 249 ff. 

und 171 ff. 
9 Korte, NVwZ 2007, 501 (506 f.); Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 ff. 
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hierbei sieht Art. 28 Abs. 3 DLR eine Zweckbindung der Daten und Art. 33 DLR 
eine Sonderregelung für personenbezogene Informationen über die Zuverlässigkeit 
des Dienstleistungserbringers vor. Grundsätzlich stellen jedoch die Behörden des 
Herkunftslandes die Überwachung des Dienstleistungserbringers sicher (Art. 30 
Abs. 1 DLR). Art. 30 Abs. 2 DLR stellt insoweit klar, dass die Tatsache der Erbrin-
gung der Dienstleistung oder die Schadensverursachung in einem anderen Mitglied-
staat nicht von der Verpflichtung zur Ergreifung von Kontroll- und Durchfüh-
rungsmaßnahmen entbindet10. Diese Behörde bleibt auch grundsätzlich zuständig 
für Untersagungsverfügungen o.ä. Unabhängig von den wechselseitigen Amtshilfe-
verpflichtungen installiert Art. 32 DLR einen ständigen Mechanismus zur Vorwar-
nung. Ohne Ersuchen sind vor allem die Mitgliedstaaten der Dienstleistungserbrin-
gung verpflichtet, die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission so rasch wie 
möglich zu unterrichten, sobald sie im Zusammenhang mit einer Dienstleistungstä-
tigkeit Kenntnis von einem Sachverhalt haben, der einen schweren Schaden für 
Gesundheit, Sicherheit von Personen oder die Umwelt verursachen könnte. Diese 
angesichts der genannten Schutzgüter eher ordnungs- und sicherheitsrechtlich 
motivierte Informationspflicht ist in einem von der Kommission durch detaillierte 
Regelungen auszugestaltenden Europäischen Behördennetz zu realisieren (Art. 32 
Abs. 2, 3 DLR). Grundlage des Internal-Market-Information-System (IMI) ist 
Art. 34 Abs. 1 DLR, durch den die Kommission die Befugnis erhält, in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung bestehender Informati-
onssysteme ein elektronisches System für den Austausch von Informationen zwi-
schen den Mitgliedstaaten einzurichten. Gerade die wechselseitigen Informations-
bedürfnisse zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten, das Vorwarnsystem nach 
Art. 32 DLR und die Mitwirkung bei Verwaltungshandlungen, auch Sanktionen, 
gegenüber Dienstleistungserbringern soll über dieses elektronische System der 
Amtshilfe abgewickelt werden. Dabei ist IMI selbst wiederum noch übergreifender 
angelegt – es ist beispielsweise im Rahmen der Umsetzung der Berufsqualifikati-
onsanerkennungsrichtlinie (BQ-RL11) einzusetzen. IMI soll ein ständiges Informa-
tionssystem unter unmittelbarer Beteiligung aller zuständigen Behörden, Einheitli-
chen Ansprechpartner und Kontaktstellen (Art. 28 Abs. 2 DLR) darstellen, um eine 
wirkungsvolle Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Binnenmarktvorschriften 
zu gewährleisten. 

Eine Ausnahme von der Grundkonzeption der geteilten Verantwortlichkeiten bil-
det lediglich Art. 18 DLR, der eine „Notkompetenz“ des Aufnahmestaates nor-
miert, die ihrerseits wiederum aber in enger Abstimmung mit den Behörden des 
Niederlassungsstaates realisiert wird. Der Aufnahmestaat muss dabei strenge mate-
rielle Vorgaben und ein besonderes Verfahren beachten. Als einziges legitimes 
Handlungs- und Regelungsziel wird die „Sicherheit der Dienstleistungen“ ange-
 
10 Daraus lässt sich ein Verpflichtung des Niederlassungsstaates zur effektiven Kontrolle der 

Anforderungen an niedergelassene Dienstleister ableiten; s. Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 
(147 ff.). 

11 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen v. 07.09.2005, ABl L 255; dazu Frenz, DVBl 2007, 347 ff. 
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sprochen12. Maßnahmen sind nur zulässig, wenn sie der Abwehr von konkreten 
Gefahren für Rechtsgüter – insbesondere Leben und körperliche Unversehrtheit – 
einzelner Dienstleistungserbringer oder Dritter13 dienen. Verfahrensrechtlich ist 
nach Art. 35 Abs. 2 DLR zunächst der Niederlassungsstaat zur Vornahme von 
Maßnahmen zu ersuchen; dieser wiederum ist verpflichtet, unverzüglich mitzutei-
len, welche Maßnahmen ergriffen werden oder aus welchen Gründen nicht gegen 
den Dienstleistungserbringer vorgegangen werden soll. Infolge dieser Mitteilung 
unterrichtet der Aufnahmestaat die Kommission und den Niederlassungsstaat, 
warum er die anvisierten Maßnahmen für unzureichend und welches Vorgehen er 
für angezeigt hält. Maßnahmen im Sinne des Art. 18 DLR – in Betracht kommen 
hier alle präventiven, vor allem aber repressiven Maßnahmen14 – dürfen erst nach 
15 Arbeitstagen ergriffen werden. Diese zeitliche Einschränkung stellt eine erhebli-
che Beeinträchtigung der Wirtschaftsüberwachungskompetenz des Aufnahmestaa-
tes dar, da aufgrund der drohenden Gefahren regelmäßig ein schnelles Handeln 
angezeigt sein wird. Abhilfe schafft partiell die Eilkompetenz des Art. 35 Abs. 6 
DLR, die eingreift, wenn die Beachtung der Verfahrensvorgaben zu einer Realisie-
rung der Gefahr – also einer Störung im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne – führen 
würde15.

C. Rechtliche Umsetzung: §§ 8a ff. VwVfG n.F. 

Die genannten Vorschriften und das System europäischer Amtshilfe nach der EU-
Dienstleistungsrichtlinie – bzw. auch anderer europäischer Rechtsakte16 – müssen 
von den Mitgliedstaaten bis zum 28.12.2009 in nationales Recht umgesetzt werden 
(vgl. Art. 44 Abs. 1 DLR). Nachdem mit dem 4. VwVfÄndG17 insbesondere der 
neue Verfahrenstyp der „Einheitlichen Stelle“ in das Verwaltungsverfahrensrecht 
eingefügt wurde18, findet sich die Umsetzung der Art. 28 ff. DLR im „Gesetz zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechts-

 
12 Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 18 Rn. 2; zum Begriff auch ders., in: Leible (Hrsg.), 

Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2008, S. 157 (167 f.). 
13 Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 18 Rn. 4; ders., in: Leible (Fn. 12), S. 157 (168). 
14 Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 18 Rn. 6. 
15 Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 18 Rn. 9; ähnlich Günnewicht/Tiedge, WiVerw 2008, 

212 (219). 
16 Dies gilt insbesondere für die Regelungen der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie; vgl. 

dazu die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich unter Gliederungs-
punkt C. III. und zum Internal Market Information System unter Gliederungspunkt D. 

17 BGBl I 2008, 2418; dazu Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 ff.; Prell, apf 2009, 65 ff. Schulz,
NdsVBl 2009, 97 ff.; Windoffer, DÖV 2008, 797 ff.; s. auch Ernst, DVBl 2009, 953 ff. 

18 S. vor allem auch die Kommentierung der neuen Vorschriften bei Schliesky, in: Knack/Hen-
neke (Fn. 7). 
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vorschriften“19. Dabei wird – vergleichbar der Regelungssystematik zur Einheitli-
chen Stelle20 und zur Genehmigungsfiktion des § 42a VwVfG n.F. – kein spezifi-
sches auf die Dienstleistungsrichtlinie bezogenes Recht geschaffen, vielmehr stellen 
die §§ 8a ff. VwVfG eine Rechtsgrundlage auch für andere (bestehende und zu-
künftige) Amtshilfeverpflichtungen aufgrund europäischen Rechts zur Verfügung21.

Die Vorschriften zur europäischen Verwaltungszusammenarbeit wurden sachge-
recht in einen neuen „Abschnitt 3“ in den Kontext der Vorschriften zur nationalen 
Amtshilfe eingegliedert. Diese finden gem. § 8a Abs. 3 VwVfG subsidiär entspre-
chende Anwendung. Der neue Abschnitt besteht aus fünf Paragraphen und regelt 
die „Grundsätze der Hilfeleistung“ (§ 8a), „Form und Behandlung der Ersuchen“ 
(§ 8b), „Kosten der Hilfeleistung“ (§ 8c), „Mitteilung[en] von Amts wegen“ (§ 8d) 
und Fragen der „Anwendbarkeit“ (§ 8e). Die abweichende Terminologie („Verwal-
tungszusammenarbeit“ statt „Amtshilfe“) bringt zum Ausdruck, dass nach europäi-
schem Verständnis die Zusammenarbeit nicht mehr nur anlassbezogen vom „Ersu-
chen“ einer anderen Behörde abhängig ist22, sondern durch die automatisierte Ein-
sichtnahme von Registern, den gegenseitigen beständigen Austausch von Informa-
tionen und die Nutzung gemeinsamer oder den Zugriff auf Datenbanksysteme der 
anderen Mitgliedstaaten ein permanenter Kontrollverbund geschaffen wird23.

I. Regelungsstandort 

Begrüßenswert ist, dass von den ursprünglichen Plänen, die Vorgaben der 
Art. 28 ff. DLR in einem eigenen „Gesetz über europäische Amtshilfe“ bzw. „IMI-
Gesetz“ umzusetzen24, abgesehen wurde25. Neben der dadurch bewirkten Vergrö-
ßerung des Normenbestandes und der Simultangesetzgebung von Bund und Län-
dern im Bereich des Verfahrensrechts26 sprechen für die Einfügung in das VwVfG 
vor allem die Parallelen zum nationalen Amtshilferecht und die Möglichkeit, diese 
partiell in Bezug zu nehmen. Trotz der Abweichungen im Detail werden die 
Art. 28 ff. DLR auch als europäische „Amtshilfe“ beschrieben, was bereits begriff-
lich die Normierung im Regelungszusammenhang mit den §§ 4 ff. VwVfG nahe 

 
19 BGBl I 2009, 2091; dazu Stenger/Gerner, KommP spezial 2009, 130 ff.; Schönleiter, GewArch 

2009, 384 ff.; zu den Auswirkungen des Gesetzes auf die §§ 8a ff. VwVfG ausführlich Schlies-
ky/Schulz, DVBl 2010, i.E.; Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 7), § 8a Rn. 4 ff.; Schmitz/Prell,
NVwZ 2009, 1121 ff.; s. auch Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Hrsg.), VwVfG, 2010, § 8a 
Rn. 1 ff. 

20 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (1). 
21 Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 2. 
22 Vgl. zum „Einzelfallerfordernis“ Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 4 Rn. 13; zum 

„Ersuchen“ ausführlich Bonk/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, 7. Aufl. 
2008, § 4 Rn. 31. 

23 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (29); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123). 
24 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (2, Fn. 7). 
25 Kritik bei Schulz, NdsVBl 2009, 97 (100); Windoffer, DÖV 2008, 797 (801). 
26 So nun auch Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123). 
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legt. Aber auch inhaltlich erscheint dieser Regelungsstandort aus mehreren Grün-
den passend. Dies ergibt sich zunächst aus dem umfassenden sektorenübergreifen-
den horizontalen Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie27, der eine Viel-
zahl der zuständigen Behörden der deutschen Verwaltung verpflichtet28. Insoweit 
ist das allgemeine Verfahrensrecht der vorzugswürdige Standort, zumal das VwVfG 
seinerseits über einen weiten Anwendungsbereich verfügt29. Darüber hinaus gibt es 
auch Entwicklungen in der innerstaatlichen Amtshilfe, die die bisherigen Strukturen 
aufweichen, so dass auch hier eine Tendenz zu permanenten Informations- und 
Kontrollverbünden – kurz: Behördennetzwerken30 – erkennbar ist. Infolgedessen 
müssen auch für die nationale Behördenkommunikation und -kooperation ver-
gleichbare Maßstäbe, bspw. hinsichtlich des Rechtsschutzes gegen Amtshilfehand-
lungen31, gelten. Schließlich ist auf das elektronische Binnenmarkt-Informations-
system hinzuweisen, welches angesichts der damit verbundenen Investitionen in 
Infrastrukturen kaum sinnvoll lediglich für die – ggf. relativ seltenen – Fälle grenz-
überschreitender Amtshilfe, sondern vielmehr auch im innerstaatlichen Behörden-
kontakt genutzt werden sollte. 

II. Parallelgesetzgebung der Bundesländer 

Ausgehend vom Grundsatz der Simultangesetzgebung im Verwaltungsverfahrens-
recht32 haben bzw. werden die Bundesländer ihre Verfahrensgesetze anpassen, 
soweit dies nicht aufgrund einer dynamischen Verweisung entbehrlich ist. Abwei-
chungen der Länder von den bundesrechtlichen Vorgaben sind nicht ersichtlich. 
Anders als im Kontext des Verfahrens über den Einheitlichen Ansprechpartner 
bzw. die einheitliche Stelle33 finden sich auch keine ergänzenden und konkretisie-
renden Regelungen in den Aufgabenzuweisungs- oder Errichtungsgesetzen. Soweit 
sich hier Normen mit Bezug zur europäischen Amtshilfe finden lassen, betreffen 
diese lediglich technisch-infrastrukturelle Fragen, wie bspw. die zentrale Übernah-

 
27 Vgl. zu dieser Besonderheit Streinz/Leible, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Einleitung Rn. 27 ff.; 

Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1 (1). 
28 S. Bernhardt, GewArch 2009, 100 (100); Krajewski, NVwZ 2009, 929 (935). 
29 So nun auch Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1122). 
30 Zur Verrechtlichung des Netzwerkgedankens Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 (228 ff.); 

Teil II, S. 91 ff.; vgl. auch Peters, Elemente einer Theorie der Verfassung Europas, 2001, 
S. 215 ff.; Schuppert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Ver-
waltungsrechts, Bd. I, 2006, § 16 Rn. 134 ff.; Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäi-
schen Union, 2004, S. 78 ff.; Wettner, Die Amtshilfe im Europäischen Verwaltungsrecht, 
2005, S. 289 ff.; Möllers, in: Oebbecke (Hrsg.), Nicht-normative Steuerung in dezentralen Sys-
temen, 2005, S. 285 (296); Boehme-Neßler, NVwZ 2007, 650 ff. 

31 Dazu Ziekow, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 141 (153 ff.); Schliesky, ebd., S. 91 (116 f.). 
32 Näher geschildert bei Kopp/Ramsauer (Fn. 22), Einführung Rn. 25 ff.; kritisch: Wahl, NVwZ 

2002, 1192 (1194); Röhl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundla-
gen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2008, § 30 Rn. 9; jüngst Burgi, JZ 2010, 105 (111). 

33 Dazu Schliesky/Neidert/Schulz, in diesem Band, S. 249 (276 ff.). 
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me der IMI-Funktionalitäten durch den/die Einheitlichen Ansprechpartner34. Die 
nachfolgende tabellarische Übersicht dokumentiert die Gesetzgebungsaktivitäten 
der Bundesländer. Der brandenburgische Gesetzgeber hat sich aus Anlass des 
4. VwVfÄndG und der neuen §§ 8a ff. VwVfG entschlossen, zukünftig auf ein 
eigenes Verfahrensgesetz zu verzichten und die bundesrechtlichen Vorgaben auf-
grund einer dynamischen Verweisung auch zur Grundlage landesrechtlicher Sach-
verhalte zu machen35.

Bundesland Normen Fundstelle

Baden-Württemberg §§ 8a ff. LVwVfG GBl 2009, 809
Bayern Art. 8a ff. BayVwVfG GVBl 2009, 628
Berlin dynamische Verweisung
Brandenburg dynamische Verweisung
Bremen §§ 8a ff. BremVwVfG BermGBl 2009, 446
Hamburg §§ 8a ff. HmbVwVfG GVBl 2009, 444
Hessen §§ 8a ff. HVwVfG GVBl I 2009, 716
Mecklenburg-Vorpommern §§ 8a ff. VwVfG MV GVOBl 2009, 666
Niedersachsen dynamische Verweisung
Nordrhein-Westfalen §§ 8a ff. VwVfG NRW GVOBl 2009, 861
Rheinland-Pfalz dynamische Verweisung
Saarland §§ 8a ff. VwVfG SL LT-Drs. 14/50
Sachsen dynamische Verweisung
Sachsen-Anhalt dynamische Verweisung
Schleswig-Holstein §§ 138a ff. LVwG SH LT-Drs. 17/175
Thüringen §§ 8a ff. ThürVwVfG GVBl 2009, 592

III. Anwendungsbereich  

Der Anwendungsbereich der §§ 8a bis e VwVfG richtet sich – wie auch bei der 
nationalen Amtshilfe36 – nach den §§ 1 und 2 VwVfG37. Damit werden bestimmte 
Verfahren und Behörden ausgeschlossen, die zum Teil jedoch auf ein spezielles 
Verfahrensrecht zurückgreifen können. Inwieweit sich dieser Ausschluss als euro-
parechtskonform erweist, erscheint fraglich, da bspw. Art. 28 Abs. 1 DLR keine 
Differenzierung enthält. Soweit der Anwendungsbereich des maßgeblichen europä-

 
34 Exemplarisch § 3 Abs. 8 des „Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts 

Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“, GVOBl 2009, 577; dazu auch unter 
Gliederungspunkt D. VI. 

35 Zu den Gründen LT Drs. 4/7370 , S. 32 ff.; dazu Schulze, LKV 2009, 547 ff. 
36 Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 7), Vor § 4 Rn. 7-16. 
37 Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 6. 
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ischen Rechtsaktes in persönlicher und sachlicher Hinsicht38 eröffnet ist, beanspru-
chen auch die Vorgaben zur europäischen Verwaltungszusammenarbeit Geltung39.
Hinsichtlich der EU-Dienstleistungsrichtlinie kann bspw. nicht davon ausgegangen 
werden, dass sich alle Ausschlusstatbestände der §§ 1 und 2 VwVfG auch außer-
halb des sachlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie bewegen. Im Grundsatz 
mag dies hinsichtlich der Verfahren nach der AO und dem SGB X (beides speziel-
les Verfahrensrecht des Bundes, das unter die Subsidiaritätsklausel des § 1 Abs. 1 
a.E. bzw. § 2 Abs. 2 VwVfG fällt) zutreffen, da Art. 1 Abs. 6 DLR das Arbeits- und 
Sozial-, Art. 2 Abs. 3 DLR das Steuerrecht40 vom Anwendungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie ausnehmen. Diese Ausnahmetatbestände erfassen bspw. aber 
nicht das Zulassungsverfahren für Steuerberater, welches sich gem. § 164a Abs. 1 
Satz 1 StBerG nach den Verfahrensvorgaben der AO vollzieht. Auch im Kontext 
der Einfügung der §§ 71a ff. VwVfG wurde daher eine entsprechende Regelung 
zum Verfahren über die einheitliche Stelle in das StBerG aufgenommen41 – im 
Bereich der Amtshilfe wäre ein vergleichbares Vorgehen erforderlich gewesen.  

Da eine den §§ 8a bis e VwVfG entsprechende Anpassung der Parallelverfahrens-
ordnungen innerhalb der Umsetzungsfrist nicht erfolgt ist, muss die Frage beant-
wortet werden, ob die Vorgaben der Art. 28 ff. DLR – bzw. vergleichbare Vor-
schriften in anderen europäischen Rechtsakten – unmittelbare Wirkung auch ge-
genüber deutschen Behörden entfalten42. Dagegen spricht der Umstand, dass Be-
günstigte nicht die Unionsbürger, sondern andere Mitgliedstaaten sind – auf deren 
Rechte die Dogmatik der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinienbe-
stimmungen nicht zugeschnitten ist. Andererseits bilden die Vorgaben zur Verwal-
tungszusammenarbeit ein Surrogat für die nur noch eingeschränkten Kontrollmög-
lichkeiten der Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitender Dienstleistungstätigkeit. 
Da nationales Recht, das den liberalisierenden Vorgaben der Art. 9 ff. und 16 f. 
DLR entgegensteht, aufgrund des Anwendungsvorrangs im Einzelfall suspendiert 
wird, wäre die unmittelbare Geltung der Vorschriften zur behördlichen Kooperati-
on auch beim Fehlen einer nationalen Umsetzung insoweit nur konsequent. Dafür 
spricht auch, dass ausgehend von der Systematik der verteilten Kontrollverantwort-

 
38 Zum personellen Anwendungsbereich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 33 ff.; zum 

sachlichen ebd., S. 59 ff. 
39 Der Anwendungsbereich wird bspw. auch von Schönleiter, GewArch 2009, 384 (390) nicht 

problematisiert, auch wenn er zutreffend anerkennt, dass „die allgemeinen neuen Bestim-
mungen für sämtliche Verwaltungsverfahren ohne besondere Anordnung“ gelten müssten 
(Hervorhebung nur hier). 

40 Ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (76 ff.). 
41 § 164a Abs. 1 StBerG lautet seit der Neufassung: „Die Durchführung des Verwaltungsver-

fahrens in öffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Angelegenheiten […] richtet sich 
nach der Abgabenordnung. Das Verfahren kann über eine einheitliche Stelle abgewickelt 
werden. Dafür gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend“. 

42 Eine unmittelbare Anwendbarkeit der Art. 28 ff. DLR zwischen den Mitgliedstaaten bejahen 
bspw. Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 28 Rn. 5; Schliesky in: ders. (Fn. 1), Teil I, 
S. 203 (210). 
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lichkeiten im europäischen Verwaltungsverbund ein Recht der Mitgliedstaaten auf 
effektives Einschreiten im gemeinschaftlichen Interesse anzuerkennen ist43.

IV. Grundsätze der Zusammenarbeit 

§ 8a VwVfG, der die Grundsätze der Hilfeleistung enthält, statuiert einerseits eine 
Verpflichtung aller nationalen Behörden (im Anwendungsbereich des jeweiligen 
Landes- oder Bundes-VwVfG), Hilfeersuchen von Behörden anderer Mitgliedstaa-
ten zu beantworten (Abs. 1), andererseits das Recht bzw. die Pflicht, ihrerseits die 
Behörden anderer Mitgliedstaaten um Hilfe zu ersuchen (Abs. 2). In Abweichung 
zum bisherigen Verständnis grenzüberschreitender Amtshilfe findet zukünftig ein 
Direktkontakt zwischen den zuständigen Stellen statt – der „Umweg“ über die 
fachlich zuständigen Ministerien entfällt44. Problematisch an der Regelung des § 8a 
Abs. 1 und 2 VwVfG ist, dass lediglich die Behörden anderer Mitgliedstaaten als 
Begünstigte der Hilfeleistung bzw. Adressaten der Begehren genannt werden, be-
reits die Dienstleistungsrichtlinie als erster Anwendungsfall aber auch Kontakt zu 
europäischen Behörden, insbesondere der Kommission vorsieht45. Es wäre – gera-
de auch für zukünftige Rechtsakte – sachgerechter, diese in den Grundsatz des § 8a 
VwVfG einzubeziehen und nicht nur im Kontext der Mitteilungen von Amts we-
gen nach § 8d VwVfG. Denkbar wäre auch eine weitgehend offene Formulierung 
gewesen, zumal der in Bezug genommene europäische Rechtsakt ohnehin eine 
Konkretisierung der Berechtigten und Verpflichteten enthält. An dieser Differen-
zierung erkennt man, dass die §§ 8a ff. VwVfG an der Dienstleistungsrichtlinie als 
erstem Anwendungsfall ausgerichtet sind, obwohl sie den Anspruch erheben, ein 
allgemeines Rechtsregime zur Verfügung zu stellen. 

Die „Hilfeleistung“ im Sinne des § 8a Abs. 1 und 2 VwVfG ist weiter als das klassi-
sche Amtshilfeverständnis zu verstehen und erfasst alle Maßnahmen, die einer 
effektiven Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung der Behörden die-
nen46. Neben der von Art. 33 DLR vorgesehenen Übermittlung von Informationen 
über die Zuverlässigkeit von Dienstleistungserbringern wird so auch das Register-
einsichtsrecht ausländischer Behörden aus Art. 28 Abs. 7 DLR in nationales Recht 
umgesetzt. Schließlich gehören auch die von europäischen Rechtsakten vorgesehe-
nen Koordinierungs- und Streitbeilegungsmechanismen zur Hilfeleistung in diesem 
Sinne. Eine Aufzählung denkbarer Maßnahmen hätte sich – ebenso wie bei der 
nationalen Amtshilfe – nicht als sachgerecht erwiesen47, zumal zahlreiche unter-

 
43 Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 (147 ff.). 
44 Zu diesem bisherigen Verständnis Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1122). 
45 Zum Teil wird eine Einbeziehung von Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft aus-

drücklich abgelehnt; so Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 16. 
46 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1124); Schönleiter, GewArch 2009, 384 (390); zum Begriff 

auch Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 9 f. 
47 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1124). 
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schiedliche Handlungen in Betracht kommen und die Entwicklung auf europäi-
scher Ebene nicht absehbar ist. 

Die Hilfeleistung ist nur zu erbringen, wenn und soweit dies nach Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaft vorgesehen ist. Gem. § 8e Satz 1 VwVfG müssen 
diese Rechtsakte entweder unmittelbar anwendbar sein oder es muss bei umset-
zungsbedürftigen Rechtakten (also insbesondere Richtlinien) die Umsetzungsfrist 
abgelaufen sein. § 8a Abs. 1 und 2 VwVfG adressieren damit also sowohl bereits 
geltende als auch künftige Rechtsakte des Primär-, Sekundär- und des sog. 
Tertiärrechts48, also auch Durchführungsbestimmungen und Auslegungsmitteilun-
gen der Europäischen Kommission49, soweit diese in den Mitgliedstaaten Verbind-
lichkeit besitzen50 und Vorgaben zur Zusammenarbeit von Behörden enthalten. 
Bislang existiert keine allgemeine Amtshilfepflicht zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den Verwaltungen der Mitgliedstaaten51, während es primär- 
und sekundärrechtlich eine Vielzahl bereichsspezifischer Kooperationspflichten 
gibt52. Derartige sektorspezifische Amtshilferegelungen, die vor allem den Informa-
tionsaustausch, durchaus aber auch Kontroll- und Vollzugsmaßnahmen betreffen, 
finden sich mittlerweile für fast alle von der EG geregelten Sachmaterien, insbe-
sondere im Sozial-53 sowie Lebensmittel- und Veterinärrecht54. Im Kartellrecht 
findet sich mit Art. 85 Abs. 1 Satz 2 EGV auch die einzige primärrechtliche Norm, 
die den Begriff der und die Pflicht zur Amtshilfe explizit enthält55.

Die Hilfe nach Abs. 1 ist immer in Abhängigkeit der konkreten Vorgaben des eu-
ropäischen Rechtsaktes zu gewähren – dieser determiniert die nationale Verpflich-
tung sowohl grundsätzlich, als auch hinsichtlich des Inhalts. Im Kontext der 
Dienstleistungsrichtlinie bedeutet dies, dass Hilfeersuchen nur zulässig sind, wenn 

 
48 So ausdrücklich auch Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 22.1. 
49 So auch – unter Zuordnung zum Oberbegriff des Sekundärrechts – Schmitz/Prell, NVwZ 

2009, 1121 (1124). 
50 Dazu Groß, DÖV 2004, 20 ff.; Pampel, Rechtsnatur und Rechtswirkungen horizontaler und 

vertikaler Leitlinien im reformierten europäischen Wettbewerbsrecht, 2005, S. 94 f.; Pühs, Der 
Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 298; s. auch Siegel, NVwZ 2008, 620 ff. 

51 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1122). 
52 Groß, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Fn. 30), § 13 Rn. 105; Sydow, Ver-

waltungskooperation in der Europäischen Union, 2004, S. 22 ff.; s. aber künftig Art. III-285 
Abs. 1 Europäische Verfassung, mit dem eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Ver-
waltungszusammenarbeit geplant ist. 

53 Näher Igl/Welti, Sozialrecht, 8. Aufl. 2006, § 6 Rn. 11 ff. 
54 Dazu Knipschild, in: Schmidt-Aßmann/Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der Europäische Verwal-

tungsverbund, 2005, S. 87 (98); s. auch Stoll, Sicherheit als Aufgabe von Staat und Gesell-
schaft, 2003, S. 233 f.; zur neuen Verantwortungsverteilung für die Lebensmittelsicherheit 
Schliesky, ZLR 2004, 283 (285 ff.) m.w.N. Hinzugekommen ist des Weiteren das Kontrollsys-
tem für Chemikalien nach der REACH-Verordnung; vgl. dazu Siegel, EurUP 2007, 106 ff. 

55 Dazu Schnelle/Bartosch/Hübner, Das neue EU-Kartellverfahrensrecht, 2004, S. 69 ff.; Schwar-
ze/Weitbrecht, Grundzüge des Europäischen Kartellverfahrensrechts, 2004, § 9 Rn. 1 ff.; 
Mäger, in: Schulze/Zuleeg (Hrsg.), Europarecht, 2006, § 16 Rn. 2 ff. 
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der fragliche Sachverhalt überhaupt in deren Anwendungsbereich fällt. Dem kön-
nen die branchen- und sachgebietsbezogenen Ausnahmen, insbesondere aber die 
begrenzende Wirkung des Erwägungsgrundes 9 hinsichtlich sog. „Jedermann-An-
forderungen“ entgegenstehen56. Bei Hilfeersuchen deutscher Behörden nach Abs. 2 
ist danach zu differenzieren, ob europäische Vorgaben lediglich ein Recht, Hilfe zu 
ersuchen, geben, oder ob die Einschaltung anderer Behörden gemeinschaftsrecht-
lich verpflichtend ist. Eine Pflicht, nach § 8a Abs. 2 VwVfG um Hilfe zu ersuchen, 
kann sich auch ergeben, wenn sich ein vorhandenes Auswahlermessen auf Null 
reduziert hat57 und ein Auskunftsbegehren zur sachgerechten Fortsetzung des 
Verwaltungsverfahrens zwingend erforderlich ist. 

V. Anwendbarkeit der „nationalen“ Amtshilfevorschriften 

§ 8a Abs. 3 VwVfG erklärt die §§ 5, 7 und § 8 Abs. 2 VwVfG auch im Kontext der 
europäischen Verwaltungszusammenarbeit für entsprechend anwendbar58, soweit 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft nicht entgegenstehen. Aufgrund des 
Vorrangs des Gemeinschaftsrechts hat diese Einschränkung nur deklaratorischen 
Charakter. Der Verweis auf § 5 VwVfG bezieht sich nur auf Ersuchen inländischer 
Behörden59 und ist unter Berücksichtigung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
auszulegen. Beispielsweise dient er auch der Umsetzung der „Notkompetenzen“ 
des Empfangsstaates bei vorübergehender Dienstleistungstätigkeit nach den Art. 18 
und 35 DLR60. Aufgrund dieser Vorgaben sind deutsche Behörden gehindert, 
Maßnahmen unmittelbar selbst vorzunehmen. Sie müssen nämlich zunächst die 
zuständige ausländische Behörde und die Kommission (s. Art. 35 Abs. 3 DLR) 
einschalten. Auch nach herkömmlichem Verständnis erfasst § 5 Abs. 1 Nr. 1 
VwVfG vorübergehende rechtliche Hinderungsgründe. Insbesondere bei der ent-
sprechenden Anwendbarkeit der § 5 Abs. 2 bis 4 VwVfG ist auf entgegenstehende 
Vorschriften aus dem europäischen Gemeinschaftsrecht zu achten. Es ist davon 
auszugehen, dass die Art. 28 ff. DLR bzw. andere europäische Rechtsakte mit Vor-
gaben zur Verwaltungszusammenarbeit die zulässigen Weigerungsgründe (aus-
drücklich oder implizit bspw. durch ein Begründungserfordernis) abschließend 
normieren und einen Rückgriff auf das nationale Recht insoweit versperren. Das in 
§ 5 Abs. 5 VwVfG geregelte inländische Streitbeilegungsverfahren steht hingegen 
nicht in Widerspruch zu Art. 28 Abs. 2, 5 und 8 DLR und ist vorgeschaltet, soweit 
inländische Behörden nach § 8a Abs. 2 VwVfG um Hilfe ersucht werden. Für den 
Fall, dass die Behörde ein Begehren für unzulässig hält, sieht Art. 28 Abs. 5 DLR 
parallel zu § 5 Abs. 5 Satz 1 VwVfG zunächst eine Konsultation zwischen ersuch-

 
56 Dazu ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (87 ff.); Schliesky/Luch/Schulz,

WiVerw 2008, 151 ff. 
57 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1124). 
58 Weitere Einzelheiten bei Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 7), § 8a Rn. 40-55; s. auch Riedel,

in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 30-40. 
59 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1124). 
60 So zu § 8a Abs. 2 VwVfG Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1124). 
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ter und ersuchender Behörde vor. Gegen eine Einschaltung der Aufsichtsbehörden, 
bevor die Verbindungsstellen nach Art. 28 Abs. 2 DLR oder gar die Kommission 
nach Art. 28 Abs. 8 DLR informiert werden, bestehen keine Bedenken. Diese ist 
geeignet, eine Fehlerkontrolle sicherzustellen und die Einheitlichkeit des Verwal-
tungsvollzugs zu gewährleisten61.

Warum man auf eine entsprechende Anwendbarkeit des § 6 VwVfG verzichtet hat, 
kann der Gesetzesbegründung nicht entnommen werden. Sollten mehrere ausländi-
sche Behörden sachlich und örtlich zuständig für die Hilfeleistung sein bzw. wenn 
Behördenregister und Zuständigkeitsfinder des Internal Market Information Sys-
tem kein eindeutiges Ergebnis liefern, ist kein Grund ersichtlich, nicht primär die 
Behörde der untersten Verwaltungsstufe des gleichen Verwaltungszweigs der ersu-
chenden Behörde zu kontaktieren. Eine entgegenstehende Regelung in der Dienst-
leistungsrichtlinie ist nicht ersichtlich. Die Anordnung eines verbindlichen Verhal-
tens für die eigenen nationalen, ersuchenden Behörden (bspw. durch einen Verweis 
auf § 6) hielte sich somit im zulässigen Umsetzungsspielraum. Insbesondere für 
künftige Anwendungsfälle europäischer Verwaltungszusammenarbeit ist nicht ab-
sehbar, ob vermehrt Konstellationen auftreten, für die sich der von § 6 VwVfG 
vorgeschriebene Weg als sachgerecht erweist. 

Der Verweis auf § 7 VwVfG steht in Einklang mit den Vorgaben der Dienstleis-
tungsrichtlinie. Die Regelung, nach der sich die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme, die durch die Amtshilfe verwirklicht werden soll, nach dem für die 
ersuchende Behörde geltenden Recht richtet, beansprucht jedoch für ersuchende 
Behörden anderer Mitgliedstaaten keine Geltung. Deutsche Behörden besitzen 
keine Kompetenz, zu überprüfen, ob das Ersuchen einer ausländischen Behörde in 
Übereinstimmung mit deren eigenen Recht steht. Lediglich die Unvereinbarkeit des 
Ersuchens mit europäischen Vorgaben (bspw. das Fehlen einer Begründung) kann 
eingewendet werden. In einem System geteilter Verantwortlichkeiten wird nämlich 
primär dem Niederlassungsstaat die Verpflichtung zugewiesen, die Tätigkeit der in 
seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Dienstleistungserbinger zu überwachen – 
und zwar unabhängig von der Frage, wo diese derzeit ausgeübt wird62. Die Über-
wachungsverantwortlichkeit ist zwar dem Niederlassungsstaat zugewiesen, er be-
dient sich jedoch in einem System der erweiterten Amtshilfe der Behörden des 
Aufnahmestaates, um die Einhaltung seiner nationalen Vorgaben auch bei Aus-
landstätigkeit zu überprüfen und ggf. sicherzustellen. Auch die europäische Amts-
hilfe kann jedoch zu keiner Erweiterung der Kompetenzen führen63, so dass sich 
die Überwachung durch den Niederlassungsstaat nach dessen Recht richtet, wäh-
rend die Vornahme der angeforderten Überprüfungen sich nach dem Recht des 

 
61 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1124). 
62 Zu den daraus resultierenden Konsequenzen Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 ff. 
63 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 203 (209); Korte, NVwZ 2007, 501 (506 f.); Ohler, in: 

Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 28 Rn. 26. 
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Aufnahmestaates vollzieht. Der Verweis auf § 7 VwVfG entspricht daher inhaltlich 
den Regelungen der Art. 29 Abs. 2 Satz 2 und Art. 31 Abs. 3 Satz 2 DLR64.

VI. Sprachregelungen 

§ 8b Abs. 1 und 2 VwVfG enthalten Regelungen zur Sprache der Hilfeersuchen. 
Sie sind dem Umstand geschuldet, dass § 23 VwVfG auch im Rahmen grenzüber-
schreitender Behördenzusammenarbeit Geltung beansprucht und daher alle für den 
Verfahrensgang wesentlichen Informationen in deutscher Sprache aus den Akten 
hervorgehen müssen65. Insoweit ist ein Ersuchen an andere Behörden zunächst in 
Deutsch abzufassen und ggf. zu übersetzen (§ 8b Abs. 1 VwVfG).  

Die Dienstleistungsrichtlinie steht der getroffenen Regelung nicht entgegen, sie 
enthält keine ausdrückliche Vorgabe zur Sprache66. Es fehlt diesbezüglich an einer 
expliziten Normierung. Eine entsprechende Anwendung des Art. 7 Abs. 5 DLR67

ist angesichts der bestehenden Unterschiede zwischen behördlicher Kommunikati-
on und Bürgerkontakt ausgeschlossen. Es ist daher vom Grundsatz auszugehen, 
dass eine Erfüllung der Amtshilfeverpflichtungen ohne explizit normierte zusätzli-
che Anordnungen ausschließlich in der jeweiligen Sprache des (ersuchten) Mitglied-
staates gefordert werden kann68; eine Erweiterung auf die 23 Amts- und Arbeits-
sprachen69 der Europäischen Gemeinschaft oder bspw. das Englische70 ausschei-
det. Offenbar ging der europäische Richtliniengeber davon aus, dass eine Regelung 
angesichts des Internal Market Information System (IMI) entbehrlich sei, zumal 
dieses eine multilinguale Abwicklung der Informationsverpflichtungen ermöglicht. 
Allerdings ist diese Annahme aus zweierlei Gründen falsch. Zunächst ist einerseits 
darauf hinzuweisen, dass auch die EU-Dienstleistungsrichtlinie keine Verpflichtung 
zur Nutzung von IMI zur Beantwortung von Amtshilfeersuchen beinhaltet. Ande-
rerseits deckt auch IMI nicht alle denkbaren Ersuchen ab, zumal der (in allen 
Amtssprachen) zur Verfügung gestellte Fragenkatalog notwendigerweise lückenhaft 
bleiben wird. Auch innerhalb von IMI sind so genannte „Freitextfelder“ vorgese-

 
64 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125); Schönleiter, GewArch 2009, 384 (390). 
65 Ausführlich zu den Gründen Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
66 So auch Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125); entgegen der dort geäußerten Ansicht findet 

sich eine Auseinandersetzung mit der Sprachproblematik nicht nur bei Ohler, in: Leible 
(Fn. 12), S. 157 ff., sondern auch bei Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (301 f.). 

67 Zu dessen Regelungsgehalt Schulz, in diesem Band, S. 27 (77 ff.); s. auch Luch/Schulz, in: 
Schliesky (Fn. 1), Teil II, S. 219 (264 f.). 

68 So auch Ohler in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 28 Rn. 18. 
69 Vgl. Art. 1 der VO Nr. 1 v. 15.04.1958 (ABl 1958 Nr. 17/385); zuletzt geändert durch ABl 

2005 L 156, 3; vgl. dazu ausführlich Wichard in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, 3. Aufl. 
2007, Art. 290 EGV, Rn. 9 ff. 

70 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
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hen, für die es einer Entscheidung bedarf, in welcher Sprache diese auszufüllen 
sind71. Für diese Fälle bleibt die Regelung des § 8b VwVfG anwendbar72.

Ausländische Ersuchen dürfen nur bearbeitet werden, wenn diese in Deutsch vor-
liegen (§ 8b Abs. 2 VwVfG); ggf. ist daher eine Übersetzung anzufordern. Es sind 
aber auch Sachverhalte denkbar, in denen eine eigene Übersetzung möglich ist – 
allerdings ist auch in diesen Fällen der wesentliche Inhalt in deutscher Sprache zu 
den Akten zu nehmen, um dem Grundsatz des § 23 VwVfG und demjenigen der 
Aktenklarheit und -vollständigkeit auch bei grenzüberschreitender Behördenkom-
munikation zu genügen. 

VII.  Begründungserfordernis 

Die Regelung des § 8b Abs. 3 VwVfG ist ebenfalls ganz offensichtlich von den 
Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie inspiriert, obwohl ein allgemeiner Rechts-
rahmen geschaffen werden sollte. Art. 28 Abs. 3 DLR sieht eine Begründung und 
die Angabe des maßgeblichen europäischen Rechtsakts vor – dass dies in allen 
zukünftigen Rechtsakten der Fall sein wird, steht jedoch nicht fest. Insoweit hätte 
sich eine Formulierung angeboten, nach der eine Begründung verlangt werden 
kann, wenn und soweit dies im zugrunde liegenden europäischen Rechtsakt vorge-
sehen ist73. Die Regelung ist dabei als Ermessensvorschrift ausgestaltet, was eine 
Behandlung des Ersuchens trotz fehlender Begründung ermöglicht, bspw. weil der 
Grund der Anfrage offensichtlich oder ein schneller Fortgang des Verfahrens er-
forderlich ist. Die Begründungspflicht stellt sich nicht als Selbstzweck dar, sondern 
soll eine sachgerechte Verfahrensdurchführung gewährleisten74. Zwischen den 
Regelungen des § 8a Abs. 3 VwVfG (Begründung ausländischer Ersuchen) und 
§ 8b Abs. 1 Satz 2 VwVfG (Begründung eigener Ersuchen) besteht insoweit ein 
Widerspruch, als dass die Vorschrift für eigene Behörden zutreffend nur dann und 
in dem Umfang eine Begründung verlangt, wie diese vom europäischen Recht 
zwingend vorgegeben ist. 

VIII. Elektronische Kommunikation 

§ 8b Abs. 4 VwVfG enthält die Regelung, nach der institutionalisierte und techni-
sche Hilfsmittel der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit genutzt 
(Satz 1) und Informationen elektronisch übermittelt werden sollen (Satz 2). Hin-
sichtlich des Satz 1 ist der Verzicht auf eine verbindliche Nutzungspflicht („sollen“ 
= gebundenes Ermessen mit Abweichungsmöglichkeit in Ausnahmefällen) europa-
rechtskonform, da weder der Dienstleistungsrichtlinie, noch anderen Vorschriften 
eine Rechtspflicht zur Nutzung des Internal Market Information System entnom-

 
71 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
72 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
73 Demgegenüber fordern Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1126) immer eine Begründung. 
74 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1126). 
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men werden kann75. Allerdings besteht aus Gründen der Praktikabilität ein fakti-
scher Zwang – zudem werden die nationalen Behörden nunmehr zumindest im 
Regelfall vom jeweiligen Bundes- oder Landes-VwVfG zur Nutzung verpflichtet. 
Die Vorgabe des Satz 2 steht hingegen in Widerspruch zu Art. 28 Abs. 6 DLR, der 
zwingend elektronische Übermittelung der Informationen verlangt. Für das gebun-
dene Ermessen führt die Gesetzesbegründung an, dass auch Informationsinhalte 
denkbar sind, die keiner oder nur schwerlich einer elektronischen Übermittlung 
zugänglich sind. Dies gelte sowohl für die technische Unmöglichkeit, als auch für 
Fälle, in denen eine elektronische Übermittlung aufgrund der Sensibilität der Daten 
ausscheidet. Hinsichtlich der technischen Unmöglichkeit ist davon auszugehen, 
dass derartige Konstellationen schon bereits aus dem Anwendungsbereich des 
Art. 28 Abs. 6 DLR herausfallen. Für sensible Daten enthalten die europäischen 
Rechtsakte ihrerseits Datenschutzvorgaben, im Übrigen gilt die Richtlinie 
95/46/EG zum Schutz personenbezogener Daten. Das gebundene Ermessen des 
Abs. 4 Satz 2 ist insoweit gemeinschaftrechtskonform auszuüben. 

Art. 28 Abs. 6 DLR ist weiterhin von einem Amtshilfeverständnis geprägt, das eine 
Informationsübermittlung lediglich im Einzelfall und auf Ersuchen einer anderen 
Behörde für zulässig erachtet. Ein Onlineabruf der relevanten Informationen durch 
andere Behörden bzw. eine Bereitstellung in (gesicherten) webbasierten Datenban-
ken ist nicht zu ermöglichen, vielmehr besteht eine Prüfungskompetenz der ersuch-
ten Behörde, welche konkreten Daten, wann und an wen übermittelt werden. Die 
inhaltliche Bestimmung derjenigen Informationen, die zulässigerweise angefordert 
werden dürfen, ergibt sich bspw. aus der Vorschrift des Art. 29 Abs. 1 und 3 DLR, 
im Übrigen ist sie aber ausgehend von den Kontrollkompetenzen des Herkunfts- 
und Bestimmungslands festzulegen. Anders als bspw. in den Regelungen zum Au-
ßenverhältnis in Art. 7 und Art. 8 DLR ist nur die Übermittlung der Informationen 
in elektronischer Form normiert, allerdings ist nach Sinn und Zweck davon auszu-
gehen, dass auch für die Informationsanfragen (in der klassischen Amtshilfetermi-
nologie das „Ersuchen“) ein elektronischer Zugang bei den zuständigen Behörden 
eröffnet sein muss76. Elektronisch im Sinne des Art. 28 Abs. 6 DLR ist gleichbe-
deutend wie in Art. 7 und 8 DLR77 als Verpflichtung zu verstehen, internet-basierte 
Lösungen anzubieten. Daher sind IT-Konzepte, die ausschließlich einen E-Mail-
Kontakt vorsehen, ebenso richtlinienkonform wie kombinierte Portal-/E-Mail-
Lösungen oder die Abwicklung von Anfragen über interaktive Websites unter Nut-
zung weitergehender (elektronischer) Funktionalitäten wie Chatfunktionen und 
Voice-Over-IP-Telefonie zur direkten Kommunikation. Allerdings ist dabei zu 
berücksichtigen, dass es sich um eine Kommunikation zwischen Behörden handelt 
und somit die webbasierte Lösung im Außenverhältnis auch durch interne Infra-

 
75 Dazu sogleich unter Gliederungspunkt D. IV. m.w.N. 
76 So auch Ohler, in: Schlachter/Ohler (Fn. 1), Art. 28 Rn. 17. 
77 Ausführlich Luch/Schulz, in: Schliesky, Teil II, S. 219 (270 ff.); s. auch Schulz, VM 2009, 3 ff.; 

ders., DVBl 2009, 12 ff. 
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strukturen (Intranet etc.) ersetzt werden kann und ggf. aus Gründen des Daten-
schutzes und der Datensicherheit sogar muss. 

IX. Kosten 

§ 8c VwVfG sieht vor, dass Gebühren und Auslagen von der ausländischen Behör-
de nur gefordert werden können, wenn der jeweilige europäische Rechtsakt dies 
ausdrücklich oder konkludent vorsieht. Die Dienstleistungsrichtlinie enthält keine 
Vorgaben zu den Kosten der Verwaltungszusammenarbeit, geht also regelmäßig 
davon aus, dass diese kostenneutral erfolgt78. Dies steht in Übereinstimmung mit 
europarechtlichen (und völkerrechtlichen) Grundsätzen, welche regelmäßig vom 
Prinzip der Gegenseitigkeit des gezogenen Nutzens ausgehen, so dass infolge der 
Kostenfreiheit auch aufwändige Kostenberechnungen und -erhebungen im zwi-
schenstaatlichen Bereich unterbleiben. Im Unterschied zum nationalen Amtshilfe-
recht79, bei dem sich der Grundsatz der Unentgeltlichkeit ausschließlich auf Ver-
waltungsgebühren bezieht, wird dieser für die europäische Verwaltungszusammen-
arbeit auch auf die Auslagenerstattung ausgedehnt. Im Rahmen der Dienst-
leistungs- und Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie ist zudem zu beachten, 
dass die meisten der Regelanfragen über das Internal Market Information System 
beantwortet werden sollen, deren Betrieb durch die Kommission sichergestellt 
wird. 

Eine Ausnahme im Kontext der Dienstleistungsrichtlinie bildet hinsichtlich der 
Zulässigkeit von Gebühren die Registereinsicht des Art. 28 Abs. 7 DLR, die auf-
grund des weiten Begriffs der Hilfeleistung auch unter die Kostenregelung des § 8c 
VwVfG fällt. Die Umsetzung stellt die Mitgliedstaaten nicht vor unüberwindbare 
Hindernisse, zumal zahlreiche dienstleistungsrelevante Register bereits derzeit 
elektronisch geführt werden80, so dass eine elektronische Fernabfrage durch ver-
schiedene Behörden technisch leicht zu realisieren sein wird. Problematisch wird 
dabei möglicherweise lediglich die Verwaltung von Zugriffsrechten von Behörden 
anderer Mitgliedstaaten sowie die Gewährleistung, dass tatsächlich die Vorausset-
zungen einer Registereinsicht bzw. -abfrage nach dem nationalen Recht des regis-
terführenden Mitgliedstaates vorgelegen haben81. Das Anknüpfen an „dieselben 
Bedingungen“ wie für nationale Behörden ermöglicht es aber in jedem Fall, dort, 
wo auch rein national entsprechende Kosten geltend gemacht werden, dies auch im 
grenzüberschreitenden Verkehr zu realisieren. 

 
78 Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8c Rn. 1.1. 
79 Schliesky, in: Knack/Henneke (Fn. 7), § 8 Rn. 8-14. 
80 Zu nennen ist hier exemplarisch das elektronische Handelsregister; vgl. dazu Jeep/Wiedemann,

NJW 2007, 2439 ff.; Schmittmann/Böing, VR 2008, 1 ff. Hinzugekommen ist vor allem das bei 
den IHK geführte Versicherungsvermittlerregister gem. §§ 34d Abs. 7 i.V.m. § 11a Abs. 1 
GewO; s. dazu Schönleiter, GewArch 2007, 265 ff. 

81 Insbesondere wenn man datenschutzrechtlich sensible Register wie das Gewerbe- und Bun-
deszentralregister als erfasst ansieht; vgl. Schönleiter, GewArch 2009, 384 (389). 
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X. Vorwarnmechanismen 

§ 8d Abs. 1 VwVfG setzt den Vorwarnmechanismus der Art. 29 Abs. 3 und Art. 32 
Abs. 1 DLR um. Dieser will im Interesse der Sicherheit von Dienstleistungen in 
einem gesamteuropäischen Verständnis sicherstellen, dass sich Informationen über 
„schwarze Schafe“ unverzüglich verbreiten82 und im System der geteilten Kontroll- 
und Überwachungsverantwortlichkeiten insbesondere vom Niederlassungsstaat 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Auch die Berufsqualifikationsaner-
kennungsrichtlinie sieht in Art. 56 die gegenseitige Unterrichtung (von Amts wegen 
und ohne Anforderung) über das Vorliegen disziplinarischer oder strafrechtlicher 
Sanktionen oder über sonstige schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die 
sich auf die Ausübung der in dieser Richtlinie erfassten Tätigkeiten auswirken 
könnten, vor. Beide Mechanismen sollen im elektronischen IMI-System abgebildet 
werden. Insoweit stellen sich jedoch – weit mehr als bei herkömmlichen Ersuchen 
(die immer ein Verwaltungsverfahren nach nationalem Recht und damit entspre-
chende Vorgaben zum Datenschutz voraussetzen) – datenschutzrechtliche Beden-
ken, die seitens der Kommission auch durch die IMI-Entscheidung83 bisher nicht 
ausgeräumt wurden. Ggf. bedarf es noch einer materiellen Umsetzung des Vor-
warnmechanismus im jeweiligen Fachrecht, um Kriterien zu definieren, wann eine 
solche Warnung ausgelöst wird – zumal sie die Wirkung eines europaweiten Be-
rufsverbots entfalten kann84. Die Wirkung der Übermittlung an eine einzelne Be-
hörde ist mit dem Einstellen in ein europaweit vernetztes Informationssystem nicht 
vergleichbar. Letzteres erfordert zumindest eine besondere Ermächtigung im Se-
kundärrecht, die – mangels Verbindlichkeit der Teilnahme am Internal Market 
Information System – jedoch gerade nicht ersichtlich ist. 

XI. Informationspflichten 

Im Zusammenhang mit dem Vorwarnmechanismus werden auch Informations-
pflichten gegenüber dem Betroffenen normiert. Auch hier zeigt sich wieder die 
Orientierung an den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie, die nicht zwingend 
auch der Regelungssystematik künftiger Rechtsakte entsprechen. Die Vorschrift des 
§ 8d Abs. 2 VwVfG wäre daher sachgerecht nicht nur im Kontext von Vorwar-
nungen (von Amts wegen) sondern ganz allgemein zu normieren gewesen. Sie 

 
82 Luch/Schulz, GewArch 2009, 143 ff. 
83 Entscheidung der Kommission v. 12.12.2007 (2008/49/EG) über den Schutz personenbezo-

gener Daten bei der Umsetzung des Binnenmarktinformationssystems (IMI); ABl L 13, 18; 
zu datenschutzrechtlichen Fragen von IMI Scholz, DuD 2007, 411 ff.; Polenz, DuD 2008, 
790ff.; vgl. auch ders., DuD 2008, 49. 

84 Keine datenschutzrechtlichen Bedenken sehen Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1126): „Die 
Vorschrift [§ 8d Abs. 1 S. 1 VwVfG] stellt somit – ergänzt durch den in Bezug genommenen 
Sekundärrechtsakt – eine Ermächtigung zur Weitergabe personenbezogener Daten dar.“; so 
auch Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 5; § 8d Rn. 4 f. 
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entspricht inhaltlich § 19a Abs. 1 Satz 1 BDSG85. Künftige Rechtsakte könnten 
nämlich auch Informationspflichten bei der Erfüllung von Ersuchen, Registerein-
sichten oder anderen Hilfemaßnahmen vorsehen. Selbst in der Dienstleis-
tungsrichtlinie ist die Pflicht, den Betroffenen zu informieren, nicht ausschließlich 
im Kontext des Vorwarnmechanismus normiert, sondern in Art. 33 Abs. 1 Satz 2 
DLR, in dem es ausdrücklich heißt, dass die Mitgliedstaaten „auf Ersuchen“ einer 
zuständigen Behörde Informationen über Disziplinar- und Verwaltungsmaßnah-
men oder strafrechtliche Sanktionen übermitteln. Problematisch ist zudem, dass die 
Vorschrift des § 8d Abs. 2 VwVfG eine Beschränkung auf gemeinschaftsrechtliche 
Informationspflichten nahe zu legen scheint. Es ist jedoch vielmehr so, dass wenn 
der jeweilige Rechtsakt der Information des Betroffenen nicht entgegensteht, auch 
nationale Informationspflichten (aus bereichspezifischem Recht oder subsidiär dem 
Bundesdatenschutzgesetz) zur Anwendung kommen können. Diese Verpflichtung 
besteht auch angesichts der Regelung des § 8d Abs. 2 VwVfG fort. 

XII.  Anwendbarkeit 

Schließlich wird in § 8e VwVfG festgelegt, wann die Vorgaben der § 8a ff. VwVfG 
für den jeweiligen europäischen Rechtsakt anwendbar sind („Türöffner“86). Dies ist 
bei Verordnungen mit deren unmittelbarer Wirkung der Fall87, bei Richtlinien mit 
Ablauf der Umsetzungsfrist. Damit wird sich die Frage der unmittelbaren An-
wendbarkeit europäischer Richtlinienvorgaben, die Behörden anderer Mitgliedstaa-
ten begünstigen, in diesem Kontext – anders als bei Verwaltungsverfahren, für die 
die Anwendbarkeit des VwVfG nationalrechtlich ausgeschlossen ist88 – nicht stel-
len89. Das Abstellen auf das Ende der Umsetzungsfrist erscheint sachgerecht, zu-
mal ein Anknüpfen an die Bekanntmachung einer Richtlinie zur Folge hätte, dass 
bestehende Umsetzungsspielräume – abgesehen vom allgemeinen Regime des §§ 8a 
bis d VwVfG und den hinreichend konkreten Vorgaben des jeweiligen Rechtsakts 
– nicht oder nur unzureichend genutzt werden könnten. Dies betrifft bspw. 
bereichspezifische Besonderheiten oder auch technische und verwaltungsorganisa-
torische Vorkehrungen. Damit werden insbesondere die zuständigen Behörden vor 
Anfragen geschützt, die sie nicht bzw. noch nicht sachgerecht – bspw. mangels 

 
85 Schönleiter, GewArch 2009, 384 (390); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1126); zu § 19a 

BDSG Gola, in: ders./Schomerus (Hrsg.), BDSG, 9. Aufl. 2007, § 19a Rn. 2 ff. 
86 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123). 
87 Zum Fall der theoretisch auch erfassten staatengerichteten Entscheidungen Riedel, in: Ba-

der/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8e Rn. 2.1. 
88 Dazu bereits Gliederungspunkt C. III. 
89 Eine unmittelbare Anwendbarkeit der Art. 28 ff. DLR zwischen den Mitgliedstaaten bejahen 

bspw. Ohler, in: Schlachter/Ohler, Art. 28 Rn. 5; Schliesky in: ders., Teil I, S. 203 (210). 
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funktionsfähiger IT-Infrastruktur mit Zusatzfunktionalitäten wie eines Überset-
zungsdienstes – erbringen können90.

Obwohl bei einigen der von § 8a VwVfG erfassten Rechtsakten, bspw. der praxis-
relevanten Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie, die ihrerseits eigenständige 
Regelungen zur Verwaltungszusammenarbeit enthält, die Umsetzungsfrist bereits 
vor dem 28.12.2009 abgelaufen ist, hat man sich hinsichtlich des Inkrafttretens der 
Änderungen des VwVfG an der Dienstleistungsrichtlinie als Hauptanwendungsfall 
orientiert (vgl. die abgestufte Regelung zum Inkrafttreten in Art. 5 des Gesetzes zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechts-
vorschriften91). 

Im Gegensatz zum Verfahren über die einheitliche Stelle und der Genehmigungs-
fiktion, die ebenfalls eine Geltungsanordung außerhalb des VwVfG voraussetzen92,
erscheint diese Regelungssystematik im Kontext der europäischen Verwaltungszu-
sammenarbeit sachgerecht, zumal hier ein weiteres gesetzgeberisches Handeln 
vermieden wird. Die Anwendbarkeit ist unmittelbare Folge des europäischen 
Rechts, so wie eine solche Bezugnahme auch bei § 71a Abs. 1 und § 42a Abs. 1 
VwVfG denkbar gewesen wäre93.

XIII. Erweiterung der begünstigten ausländischen Behörden 

§ 8e Satz 2 VwVfG enthält schließlich eine Regelung zur Anwendbarkeit im Ver-
hältnis zu den EWR-Staaten. Ersuchen von Behörden dieser Staaten sind gem. § 8a 
Abs. 1 VwVfG zu beantworten; sie können bzw. müssen nach § 8a Abs. 2 VwVfG 
um Hilfe ersucht werden. Besonderheiten oder Abweichungen gelten im Verhältnis 
zu diesen Staaten grundsätzlich nicht – es sei denn, der jeweils maßgebliche europä-
ische Rechtsakt enthält spezielle Regelungen. Allerdings ist die Beschränkung auf 
die EWR-Staaten wiederum der Dienstleistungsrichtlinie als erstem Anwendungs-
fall geschuldet – soweit künftige Rechtsakte andere Drittstaaten begünstigen oder 
verpflichten (bspw. im Rahmen von Assoziationsabkommen o.ä.), wäre eine An-
passung erforderlich. Eine offenere Formulierung des § 8e Satz 2 VwVfG hätte 
dies vermeiden können. 

 
90 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123). Zutreffend weist Schönleiter, GewArch 2009, 384 

(391), jedoch darauf hin, dass die Regelung des § 8e VwVfG von einer fristgerechten Umset-
zung ausgeht, was nicht immer der Fall sei. 

91 Zur zeitlichen Staffelung Schönleiter, GewArch 2009, 384 (391). 
92 Diese Parallele wird auch von Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1123) gezogen.  
93 Kritik an der im Rahmen der §§ 71a und 42a VwVfG gewählten Regelungssystematik bei 

Schulz, NdsVBl 2009, 97 (100); Windoffer, DÖV 2008, 797 (800); s. auch die Ausführungen 
von Schliesky/Neidert/Schulz, in diesem Band, S. 249 (265 f.). 
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D. Tatsächliche (IT-)Umsetzung: Internal Market In-

formation System 

Die Umsetzung der – insbesondere von der Dienstleistungsrichtlinie geforderten – 
europäischen Verwaltungszusammenarbeit im Tatsächlichen und in Form von 
Informations- und Kommunikationstechnologien basiert im Wesentlichen auf dem 
Internal Market Information System. Dieses dient der Erleichterung der Kommu-
nikation zwischen den Behörden, ist als übergreifendes System für unterschiedliche 
Rechtsakte und Rechtsmaterien konzipiert, weist allerdings hinsichtlich seiner 
Rechtsgrundlagen, datenschutzrechtlicher Fragen und einer Rechtspflicht zur Teil-
nahme derzeit noch erhebliche Mängel auf. Angesichts der „bestechenden und 
alternativlosen“ Konzeption des Systems94 besteht dennoch ein faktischer Nut-
zungszwang. 

I. Funktionsweise  

Die Etablierung eines Systems zum Austausch von relevanten Informationen zwi-
schen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten rückte im Zuge der Berufs-
qualifikationsanerkennungsrichtlinie auf die Agenda der Europäischen Kommissi-
on. Die Entwicklung war der Erkenntnis geschuldet, dass in der Vergangenheit 
oftmals Kontrollkompetenz und -vollzug mit dem zunehmenden Umfang grenz-
überschreitender Tätigkeiten nicht Schritt halten konnten95 und dabei vor allem die 
verschiedenen Sprachen einer effektiven Kooperation der Mitgliedstaaten entge-
genstanden. Mit dem Internal Market Information System wird den Mitgliedstaaten 
ein elektronisches webbasiertes System von vorformulierten Fragen und Antworten 
zur Verfügung gestellt, die in alle Amtssprachen übersetzt sind. Das System ermög-
licht es daher, eine Anfrage in der eigenen Sprache auszuwählen, die sofort von der 
korrespondierenden Behörde in deren Amtssprache gelesen werden kann. Die in 
der eigenen Amtssprache ausgewählte Antwort wird der ersuchenden Behörde 
wiederum automatisch in deren Sprache zur Verfügung gestellt96. Dabei ist das 
System so konzipiert, dass der Katalog im Laufe der Zeit den praktischen Bedürf-
nissen entsprechend – sowie ausgehend von neu in den Anwendungsbereich inte-
grierten Rechtsakten und Rechtsmaterien – durch Mitgliedstaaten und Kommission 
erweitert werden kann. 

Durch den Einsatz des Internal Market Information System werden verfahrensver-
zögernde und fehlerträchtige Übersetzungen vermieden, die mangels Sprachkennt-
nissen in der öffentlichen Verwaltung in der Regel nur mit enormem Einsatz per-
soneller und finanzieller Ressourcen erstellt werden könnten. Das Internal Market 
Information System stellt für die zur Aufrechterhaltung der notwendigen Flexibili-
tät erforderlichen Freitextfelder allerdings kein Übersetzungsprogramm zur Verfü-
 
94 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
95 Schliesky, in: ders. (Fn. 1), Teil I, S. 1 (24). 
96 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125). 
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gung, mit dem individuelle Anfragen in die Amtssprache der korrespondierenden 
Behörde übertragen werden können. Soweit der von dem System zur Verfügung 
gestellte Katalog im Einzelfall nicht ausreicht, bleibt eine Übersetzung durch die 
ersuchende oder die ersuchte Behörde erforderlich – in diesem Fall greift die Rege-
lung des § 8b VwVfG. 

Anders als in den bisher sekundärrechtlich geregelten Bereichen der europäischen 
Verwaltungszusammenarbeit soll (zunächst) im Anwendungsbereich der Dienstleis-
tungsrichtlinie (perspektivisch auch in anderen Rechtsgebieten) nicht nur eine klei-
ne Zahl von Fachbehörden miteinander korrespondieren. Ziel der Richtlinie und 
des Internal Market Information System ist es vielmehr, die kaum überschaubare 
Zahl unterschiedlichster Behörden verschiedener Verwaltungsebenen innerhalb der 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union unmittelbar miteinander zu verknüp-
fen. Unter diesen Bedingungen stellt die – schon im nationalen Maßstabe nicht 
immer einfache – Auswahl der für die Beantwortung eines Hilfsersuchens zustän-
digen Behörde eine besondere Schwierigkeit dar. Eine weitere Funktion des Sys-
tems besteht deshalb darin, den Mitgliedstaaten untereinander die Suche nach den 
jeweils zuständigen Behörden zu erleichtern, indem ein Behördenregister mit Zu-
ständigkeitsfinder zur Verfügung gestellt wird97. Zur Erleichterung des Verfahrens 
werden von den Mitgliedstaaten sog. IMI-Koordinatoren eingesetzt, dessen „Zu-
ständigkeit“ sich entweder auf das gesamte Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates be-
zieht (National IMI Coordinator, NIMIC) oder der lediglich für eine regionale 
Untergliederung oder eine bestimmte Branche verantwortlich ist (Delegated IMI 
Coordinator, DIMIC). Diese sollen einerseits die Pflege der Zugangsdaten u.ä. 
verantworten, andererseits obliegt ihnen die Aufgabe, den Kontakt zu den IMI-
Koordinatoren der anderen Mitgliedstaaten sicherzustellen. 

II. Anwendungsbereich/Entwicklungsstand 

Das Internal Market Information System ist zunächst für die Abwicklung der Vor-
gaben aus Art. 8, 50 und 56 der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie (BQ-
RL) realisiert worden. Diese sehen ein spezielles europäisches Amtshilferecht vor, 
sind aber lediglich rudimentärer Natur und setzen implizit das Bestehen eines allge-
meinen Kooperationsrechts voraus. Dass die Berufsqualifikationsanerkennungs-
richtlinie ohne die Geltung der Art. 28 ff. DLR eigentlich kaum sachgerechte Rege-
lungen beinhaltet, ist dem Umstand geschuldet, dass beide Richtlinien ursprünglich 
parallel in Kraft treten sollten und dieses Vorhaben an der Kontroverse um das 
Herkunfts- und Bestimmungslandprinzip scheiterte98. Nach Art. 8 BQ-RL können 
die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats vom Niederlassungsmit-
gliedstaat Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die „gute 
 
97 Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1125.). 
98 Vgl. zum Herkunftslandprinzip im Zusammenhang mit Dienstleistungs- und Berufsanerken-

nungsrichtlinie Calliess, DVBl 2007, 336 ff.; Frenz, GewArch 2007, 98 ff.; Hatje, NJW 2007, 
2357 ff.; Albath/Giesler, EuZW 2006, 38 ff.; Rieger/Kluth, GewArch 2006, 1 ff.; Schliesky,
DVBl 2005, 887 (888 ff.); Mankowski, IPrax 2004, 385 ff. 
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Führung des Dienstleisters“ anfordern sowie Informationen darüber, ob berufsbe-
zogene disziplinarische oder strafrechtliche Sanktionen vorliegen99. Zudem er-
streckt sich die Informationspflicht auf Bestätigungen über die Authentizität von 
Bescheinigungen und Ausbildungsnachweisen sowie die Erfüllung von Mindestan-
forderungen. Art. 50 verpflichtet zu enger Zusammenarbeit und zur Sicherstellung 
der Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen100.

Im Kontext der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie wurden zunächst Fra-
gekataloge für die Berufe Wirtschaftsprüfer, Ärzte, Apotheker und Physiotherapeu-
ten realisiert. Insoweit befindet sich das Internal Market Information System bereits 
im Testbestrieb. Für die Dienstleistungsrichtlinie wird gegenwärtig von der Kom-
mission in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten ein dienstleistungsspezifisches 
Modul erprobt. Ursprünglich war der Aufbau des Internal Market Information 
System in drei Phasen vorgesehen, die sich jedoch aus verschiedenen Gründen – 
auch aufgrund der geäußerten datenschutzrechtlichen Bedenken – jeweils verzögert 
haben. Demnach sollte in Phase eins bis Ende Oktober 2007 eine funktionstüchti-
ge Testversion erstellt werden, die die vier Pilotberufe Arzt, Apotheker, Physiothe-
rapeuten und Steuerberater umfasst. In Phase zwei sollte noch im Jahre 2008 eine 
Erweiterung auf zusätzliche Berufsstände erfolgen. Hierzu gehören Architekten, 
Hebammen und Krankenschwestern, Sekundarschullehrer, medizinisch-technische 
Radiologieassistenten sowie Zahn- und Tierärzte. In Phase drei ist die Ingangset-
zung einer Pilotphase ab Januar 2009 zumindest im Kontext der Berufsqualifikati-
onsanerkennungsrichtlinie vorgesehen101.

III. Rechtsgrundlagen 

Das Internal Market Information System bzw. Binnenmarktinformationssystem 
soll seine Grundlage in Art. 34 Abs. 1 DLR finden102. Die eigenständige Bedeutung 
des in Art. 32 Abs. 2 DLR angesprochenen „Netzes der Behörden der Mitgliedstaa-
ten“ erschließt sich hingegen nicht; möglicherweise ist hiermit gerade nicht die 
Schaffung einer physischen Netzstruktur, sondern vielmehr der Aufbau und die 
Stärkung formeller und informeller Informations- und Kommunikationsnetze ge-
meint.  

Trotz des Hinweises der Europäischen Kommission auf Art. 34 Abs. 1 DLR ist 
festzustellen, dass das Internal Market Information System von der Dienstleis-
tungsrichtlinie ebenso wenig wie von der Berufsqualifikationsanerkennungs-
richtlinie einer umfassenden Regelung zugeführt wurde; vielmehr beschränken sich 
die Art. 28 ff. DLR vornehmlich auf die Normierung der Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten im Rahmen des Kontrollverbundes und überlassen die Art und Weise 

 
99 Einzelheiten bei Polenz, DuD 2008, 790 (790). 
100 Einzelheiten zu Art. 50 BQ-RL bei Polenz, DuD 2008, 790 (790 f.). 
101 Polenz, DuD 2008, 790 (790). 
102 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Handbuch zur Umsetzung der Dienstleis-

tungsrichtlinie, 2007, S. 83. 
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weitgehend den aufgrund von Art. 36 DLR zulässigen „Durchführungsbestimmun-
gen“ der Europäischen Kommission. Angesichts der fehlenden Verbindlichkeit 
einer Teilnahme an IMI könnte man diesen Umstand für unschädlich erachten; 
allerdings wäre eine stärkere (gemeinschafts-)rechtliche Durchdringung des Internal 
Market Information System wegen des faktischen Zwangs zur Teilnahme wün-
schenswert. Einen ersten Ansatz unternimmt die Entscheidung der Europäischen 
Kommission vom 12.12.2007103, die sich allerdings vornehmlich datenschutzrecht-
lichen Fragen widmet und den von der Gemeinschaft erhobenen Anspruch, IMI 
einen Rechtsrahmen zu geben, nicht voll zu verwirklichen vermag. Für die Zukunft 
ist daher davon auszugehen, dass sich IMI zwar nicht in einem „rechtsfreien 
Raum“ fortentwickeln wird, jedoch auch die Europäische Kommission hinsichtlich 
der konkreten Ausgestaltung kaum durch Gemeinschaftsrechtsakte determiniert 
sein wird. 

IV. Rechtspflicht zur Teilnahme an IMI? 

Die Analyse der (vermeintlichen) Rechtsgrundlagen des Internal Market Informati-
on System zeigt einerseits, dass dieses System weder in der Berufsqualifikations-
anerkennungsrichtlinie noch der EU-Dienstleistungsrichtlinie explizit als solches 
bezeichnet ist. Andererseits ist mit Art. 34 Abs. 1 DLR lediglich eine rudimentäre 
rechtliche Erfassung der tatsächlichen Erscheinung „IMI“ vorgenommen worden, 
so dass sich die Frage stellt, ob eine Teilnahme am Internal Market Information 
System bzw. die Abwicklung der Informationsverpflichtungen aus Art. 28 ff. DLR 
unter Zuhilfenahme von IMI obligatorisch ist oder ob es richtlinienkonform bleibt, 
andere elektronische Kanäle aufrechtzuerhalten oder zu schaffen und dann ggf. für 
die Zwecke der europäischen Amtshilfe zu nutzen. 

Den Art. 8, 50 und 56 der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie kann eine 
solche Verpflichtung nicht entnommen werden104; ein System zur gegenseitigen 
Information und Kommunikation wird hier gar nicht angesprochen. Lediglich 
Art. 34 Abs. 1 DLR könnte in diese Richtung verstanden werden, wobei die Ver-
pflichtung dann teilweise105 auch für den von der Berufsqualifikationsanerken-
nungsrichtlinie erfassten Bereich gelten würde, zumal die Dienstleistungsrichtlinie 
sektoren- und branchenübergreifend ein allgemeines Rechtsregime für die Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit normiert, so dass spezielle Regelungen nur dann 

 
103 Entscheidung der Kommission v. 12.12.2007 (2008/49/EG) über den Schutz personenbezo-

gener Daten bei der Umsetzung des Binnenmarktinformationssystems (IMI); ABl L 13, 18. 
104 Polenz, DuD 2008, 790 (791). 
105 Aus dem sachlichen Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie sind gem. Art. 2 Abs. 2 

lit. f) DLR insbesondere „Gesundheitsdienstleistungen“ ausgenommen; hierunter fallen der 
Bereich der Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten, auf die sich die Berufsqualifikations-
anerkennungsrichtlinie bezieht; zu den Ausnahmen des Art. 2 Abs. 2 DLR ausführlich 
Luch/Schulz in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 59 (65 ff.); zu den Auswirkungen der Berufsqualifi-
kationsanerkennungsrichtlinie auf die Heilberufe Haage, MedR 2008, 70 ff., der landesrechtliche 
Vorgaben für das Internal Market Information System fordert. 
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vorrangig sind, wenn sie denjenigen der Dienstleistungsrichtlinie widersprechen; 
vgl. Art. 3 Abs. 1 DLR106. Dies wäre hinsichtlich des Amtshilfeunterstützungssys-
tems gerade nicht der Fall. Sinn und Zweck der Art. 28 ff. DLR sowie der Errich-
tung von IMI streiten für eine Rechtspflicht zur Teilnahme, da nur so eine optimale 
Amtshilfe unter Einbeziehung aller Mitgliedstaaten realisiert werden kann. Vor 
allem würde das die Entwicklung von IMI auslösende Sprachproblem nur durch 
eine obligatorische Teilnahme am multilingualen System beseitigt, da im Rahmen 
des Art. 28 Abs. 6 DLR gerade keine Sprachregelung getroffen wurde. Jedoch lässt 
sich aus dem Wortlaut der Vorschrift eine rechtliche Teilnahmeverpflichtung nicht 
herleiten107; es ist lediglich davon die Rede, dass die Kommission ein elektronisches 
System für den Austausch von Informationen „errichtet“. Die Europäische Kom-
mission ist demnach primärer Adressat des Art. 34 Abs. 1 DLR; die Mitgliedstaaten 
werden – in einem rechtlich verbindlichen Sinne – allenfalls auf eine „Zusammen-
arbeit“ bei der Errichtung, nicht hingegen zur aktiven Nutzung des Systems ver-
pflichtet. 

Eine Rechtspflicht zur Nutzung von IMI resultiert jedoch aus § 8b Abs. 4 Satz 1 
VwVfG. Nationale Behörden im Anwendungsbereich des VwVfG sind daher im 
Regelfall (gebundenes Ermessen) verpflichtet, technische Systeme der Kommission 
einzusetzen, wenn nicht in Ausnahmefällen sachliche Gründe ein anderes Vorge-
hen rechtfertigen. 

V. Faktischer Zwang zur Nutzung von IMI 

Allerdings wird die Etablierung eines funktionsfähigen Systems einen faktischen 
Zwang zur Nutzung bewirken108. Die Mitgliedstaaten werden sich einer Teilnahme 
aus zahlreichen Gründen nicht verschließen können. Wichtigster Aspekt ist dabei 
neben der nur mit der Teilnahme an IMI verbundenen Möglichkeit, Anfragen in 
allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft bearbeiten zu können, vor 
allem die fehlende Wirtschaftlichkeit des Aufbaus eigener nationaler Systeme in 
Konkurrenz zu IMI. Zudem fehlen in der öffentlichen Verwaltung angesichts der 
mit der Realisierung der Einheitlichen Ansprechpartner, der elektronischen Infor-

 
106 Dieser lautet: „Widersprechen Bestimmungen dieser Richtlinie einer Bestimmung eines 

anderen Gemeinschaftsrechtsaktes, der spezifische Aspekte der Aufnahme oder Ausübung 
einer Dienstleistungstätigkeit in bestimmten Bereichen oder bestimmten Berufen regelt, so 
hat die Bestimmung des anderen Gemeinschaftsrechtsaktes Vorrang und findet auf die be-
treffenden Bereiche oder Berufe Anwendung. Dies gilt insbesondere für: […] die Richtlinie 
2005/36/EG“; vgl. zur Auslegung Schliesky/Luch/Schulz, WiVerw 2008, 151 (153). S. auch 
Lemor, EuZW 2007, 135 (136); ders. in: Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des Kammer- und Berufs-
rechts 2005, Baden-Baden 2006, S. 381 ff. Kluth/Rieger, GewArch 2006, 1 (3) sprechen inso-
weit korrekt davon, dass die speziellen Rechtsakte die allgemeinen „ergänzen, nicht aber de-
rogieren“; ähnlich Frenz, GewArch 2007, 10 (16 f.) 

107 So nunmehr zutreffend Ziekow, LKV 2009, 385 (393); Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 
(1126); anders Polenz, DuD 2008, 790 (791); s. auch Luch/Schulz, in: Schliesky (Fn. 1), Teil II, 
S. 219 (308 ff.). 

108 Ziekow, LKV 2009, 385 (393). 
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mation und Verfahrensabwicklung109 einhergehenden Herausforderungen sowohl 
die personellen als auch finanziellen Ressourcen, sich ebenfalls einem derart ehrgei-
zigen Projekt zu widmen. Neben den Sprachaspekt tritt eine weitergehende Er-
leichterung des gesamten Vorgehens der Mitgliedstaaten nach Art. 28 ff. DLR. 
Durch die Bereitstellung von Fragenkatalogen wird eine einheitliche Handhabung 
von Informationsersuchen und -anfragen erreicht werden können, die gleichfalls 
zunehmende Rechtssicherheit darüber mit sich bringt, welche Informationen, in 
welchen Situationen, von wem angefordert werden können bzw. wem diese zu 
erteilen sind. Wesentlicher Vorteil von IMI ist schließlich auch die webbasierte 
Umsetzung, die an die zu beteiligenden nationalen Stellen keine unlösbaren Anfor-
derungen hinsichtlich der notwendigen IT-Infrastrukturen stellt und mit keinen 
zusätzlichen Problemen im Zusammenhang mit der Standardisierung von Prozes-
sen und der Sicherung der Interoperabilität verbunden ist. Dieser Umstand wird 
voraussichtlich zu einer weitgehenden Verbreitung von IMI führen, so dass die 
Effektivität des Systems durch die Anzahl der Fragenkataloge und damit verbunden 
derjenigen Anfragen und Amtshilfeersuchen, die ausschließlich durch Nutzung von 
IMI ohne einen weitergehenden Behördenkontakt fallabschließend beantwortet 
werden können, sukzessive anwachsen wird. Mit zunehmender Akzeptanz wird 
sich ein nationaler Sonderweg immer weniger als sachgerecht erweisen und – trotz 
fehlender Rechtsverbindlichkeit – kaum gegenüber den anderen Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Kommission zu rechtfertigen sein. 

Problematisch am Zwang zur IMI-Nutzung ist jedoch, dass die Entwicklung ande-
rer Amtshilfesysteme faktisch ausgeschlossen ist und sich daher zumindest in einer 
Übergangsphase die Frage stellt, wie mit Amtshilfeersuchen umzugehen sein wird, 
die nicht durch die bereits realisierten IMI-Pilotprojekte (Apotheker, Ärzte, Wirt-
schaftsprüfer und Physiotherapeuten) abgedeckt werden. Eine Kooperation der 
zuständigen Behörden auch in diesen Bereichen wird zwingend notwendig sein, 
allerdings ohne auf die Infrastrukturen von IMI zurückgreifen zu können. Wie 
bereits angesprochen, wäre die Entwicklung eigener IT-Lösungen, um der Vorgabe 
des Art. 28 Abs. 6 DLR gerecht zu werden und die angeforderten Informationen 
elektronisch übermitteln zu können, selbst für eine Übergangszeit nicht sachgerecht 
und unwirtschaftlich. Den drohenden Konsequenzen einer nicht fristgerechten 
Umsetzung kann hinsichtlich dieses Teilaspekts der Richtlinie jedoch gelassen ent-
gegengesehen werden, zumal sich die Europäische Kommission mit dem faktischen 
Monopolanspruch von IMI selbst eine Handlungspflicht auferlegt hat. Solange IMI 
lediglich einen geringen Teil der von der Dienstleistungs- und Berufsqualifikations-
anerkennungsrichtlinie erfassten Branchen abdeckt, wird seitens der Kommission 
wohl kaum ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der fehlenden elektronischen 
Abwicklung des grenzüberschreitenden Amtshilfeverkehrs eingeleitet werden. Zu-
dem sind auch kurzfristig realisierbare Übergangslösungen, beispielsweise durch 
gezielte Anfragen per E-Mail, denkbar. 

 
109 S. zur IT-Umsetzung der Richtlinie die Ausführungen von Schulz, in diesem Band, S. 205 ff. 
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Allerdings wird die Etablierung eines funktionsfähigen Systems einen faktischen 
Zwang zur Nutzung bewirken. Zudem fehlen in der öffentlichen Verwaltung ange-
sichts der mit der Realisierung der Einheitlichen Ansprechpartner, der elektroni-
schen Information und Verfahrensabwicklung einhergehenden Herausforderungen 
sowohl die personellen als auch finanziellen Ressourcen, sich ebenfalls einem derart 
ehrgeizigen Projekt zu widmen. 

VI. Gesetzliche Erfassung des Internal Market Information 

System 

Neben der Regelung des § 8b Abs. 4 Satz 1 VwVfG finden sich in Schleswig-Hol-
stein, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Bayern und dem Saarland ergänzende Re-
gelungen zum Internal Market Information System. Allerdings handelt es sich dabei 
primär um technisch-infrastrukturelle Vorschriften, die die zuständigen Behörden 
vom mit der Nutzung von IMI verbundenden Aufwand entlasten wollen. Dieses 
Vorgehen einiger Bundesländer zeigt, dass sich die Organisation in Front- und 
Back-Office innerhalb der Verwaltung nicht nur für den Außenkontakt mit Dienst-
leistungserbringern bzw. „Kunden“, anbietet, sondern auch in Behördennetzwer-
ken eine sachgerechte Option darstellt, die zuständigen Behörden im Back-Office 
von operativen Hilfs- und Koordinationstätigkeiten zu entlasten. Insoweit kann die 
Abwicklung von IMI-Anfragen durch zentrale Stellen möglicherweise Vorbild für 
andere Konstellationen sein. 

1. Schleswig-Holstein 

Insoweit bestimmt § 4 Abs. 8 des Anstaltsgründungsgesetzes, dass die Anstalt 
„Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“110 für die Gemeinden und 
Kreisen die technische Abwicklung für den Informationsaustausch wahrnimmt, 
soweit das nach Art. 34 Abs. 1 DRL von der Europäischen Kommission eingerich-
tete elektronische System genutzt wird. Die Rechte und Pflichten der zuständigen 
Behörden der Gemeinden und Kreise bleiben davon allerdings unberührt; zudem 
kann ihnen auf Antrag durch die Aufsichtsbehörde die technische Abwicklung für 
den Informationsaustausch mittels des in Satz 1 genannten elektronischen Systems 
übertragen werden. Zwar geht das Internal Market Information System im Grund-
satz davon aus, dass jede zuständige Behörde das webbasierte IMI-System selbst 
nutzt. Eine Bündelung der Anfragen bei einer zentralen Stelle erscheint aber zuläs-
sig – auch § 8b Abs. 4 Satz 1 VwVfG steht hier nicht entgegen. 

 
110 „Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts Einheitlicher Ansprechpartner 

Schleswig-Holstein“, GVOBl 2009, 577; dazu auch Luch/Schulz, Die Gemeinde SH 2008, 
118 ff. 
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2. Rheinland-Pfalz 

Einen ähnlichen Weg beschreitet das „Landesgesetz über die Anwendung des eu-
ropäischen Binnenmarktinformationssystems“ Rheinland-Pfalz111, das der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion – die nicht zugleich Einheitlicher Ansprech-
partner ist112 – bestimmte koordinierende Aufgaben im Rahmen der europäischen 
Verwaltungszusammenarbeit überträgt. Hierzu gehören die Entgegennahme von 
Ersuchen sowie von Unterrichtungen im Rahmen des Vorwarnmechanismus von 
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten sowie deren unverzügliche Weiter-
leitung an die zuständigen Behörden im Land, die Entgegennahme von Unterrich-
tungen von zuständigen Behörden im Land, die anschließende Feststellung des 
Vorliegens ihrer rechtlichen Voraussetzungen sowie bei Vorliegen dieser Voraus-
setzungen deren unverzügliche Weiterleitung an die zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten. Zudem ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Verbindungsstelle i.S.d. Art. 28 Abs. 2 DLR. § 2 des Gesetzes verpflichtet die zu-
ständigen Behörden zudem zur Mitteilung an die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion, wenn die an sie weitergeleiteten Ersuchen und Unterrichtungen erledigt 
wurden. Unterrichtungen gem. Art. 29 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 1 DLR dürfen auch 
nur über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion weitergeben werden. Unmit-
telbar an die zuständigen Behörden gerichtete Ersuchen sind vor der Erledigung 
ebenfalls der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu übermitteln. 

3. Sachsen-Anhalt 

Auch das Gesetz zur Regelung der europäischen Verwaltungszusammenarbeit in 
Sachsen-Anhalt113 sieht eine Bündelung der Aufgaben im Zusammenhang mit der 
europäischen Verwaltungszusammenarbeit beim Landesverwaltungsamt, das zu-
gleich auch als Einheitlicher Ansprechpartner fungiert114, vor. Es übernimmt die 
Funktion als Verbindungsstelle nach Art. 28 Abs. 2 DLR und ist zuständig für die 
Entgegennahme und weitere Übermittlung von Mitteilungen der Behörden in 
Sachsen-Anhalt nach § 8d VwVfG sowie entsprechenden Mitteilungen der Behör-
den anderer Mitgliedstaaten an die zuständigen Behörden in Sachsen-Anhalt. Wei-
tergehend wird den Landkreisen die Aufgabe zugewiesen, Ersuchen nach den §§ 8a 
und 8b VwVfG entgegenzunehmen, soweit sie selbst oder kreisangehörige Ge-

 
111 „Landesgesetz über die Anwendung des europäischen Binnenmarktinformationssystems“ als 

Art. 1 des „Ersten Landesgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt“; GVBl 2009, 355. 

112 Zur Verortung in Baden-Württemberg Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 
(292 f). 

113 „Gesetz zur Regelung der europäischen Verwaltungszusammenarbeit in Sachsen-Anhalt 
(EUVwZAG LSA)“ als Art. 1 des „Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie 
in Sachsen-Anhalt“; zitiert nach dem Gesetzesentwurf der Landesregierung, LT-Drs. 5/2158 
v. 26.08.2009. 

114 Zur Verortung in Sachsen-Anhalt Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (301). 
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meinden ersuchende oder ersuchte Behörde sind. Kreisfreie Städte sind insoweit 
zuständig, als dass sie selbst ersuchende oder ersuchte Behörde sind. 

4. Saarland 

Schließlich findet sich im Saarland eine Übertragung der Aufgaben nach Art. 28 
und 32 DLR auf den Einheitlichen Ansprechpartner115, der in Form eines Koope-
rationsmodells realisiert werden soll116. Allerdings fehlen konkrete Regelungen zum 
Verhältnis zwischen zuständigen Behörden und Einheitlichem Ansprechpartner, 
vor allem bleibt unklar, ob die Zuständigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
eine ausschließliche sein soll oder eine Einbindung weiterer Akteure in das Internal 
Market Information System beabsichtigt ist.  

5. Bayern 

In Bayern besteht nach Art. 5 EA-Gesetz117 die Möglichkeit, Einzelheiten der eu-
ropäischen Amtshilfe nach den §§ 8a bis e VwVfG durch Rechtsverordnung zu 
regeln und vor allem eine zentrale Verbindungsstelle für alle Anfragen zu bestim-
men. 

E. Ausblick 

Anpassungsbedarf im Datenschutzrecht und beim 

Rechtsschutz gegen Amtshilfehandlungen 

Ein Europäischer Binnenmarkt für Dienstleistungen ist Realität – ein Europäisches 
Behördennetzwerk muss sich erst noch etablieren. Mit den §§ 8a ff. VwVfG ist 
zumindest nationalrechtlich mit dem Aufbau des Internal Market Information Sys-
tem technisch-infrastrukturell eine wesentliche Grundlage gelegt, auch wenn die 
Vorschriften in einigen Punkten Anlass zur Kritik bieten, vor allem weil sich der 
Gesetzgeber zu sehr an den Regelungen der Dienstleistungsrichtlinie orientiert hat. 
Allerdings wird sich erst in der Praxis zeigen, ob das Europäische Behördennetz 
geeignet ist, die Effektivität und Effizienz grenzüberschreitender Kontrolle und 
Wirtschaftsüberwachung zu gewährleisten. Der Funktionalität und Akzeptanz des 
Internal Market Information System wird dabei wesentliche Bedeutung zukommen. 
Es ist von seiner Grundkonzeption in jedem Fall geeignet, den sachgerechten Re-
gelungen der Art. 28 ff. DLR – ein nach Effektivitätsgesichtspunkten geordnetes 

 
115 § 1 Abs. 2 EA-Gesetz Saarland (zitiert nach dem Entwurf der Landesregierung, LT-Drs. 

14/9 v. 06.11.2009): „Der Einheitliche Ansprechpartner Saar ist auch zuständig für die Un-
terrichtung inländischer und ausländischer Behörden im Rahmen der Verwaltungszusam-
menarbeit nach Artikel 28 und 32 der Richtlinie 2006/123/EG“. 

116 Zur Verortung im Saarland Schliesky/Schulz/Neidert, in diesem Band, S. 249 (300 f.). 
117 „Gesetz über die Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im 

Freistaat Bayern (Bayerisches EA-Gesetz – BayEAG)“, zitiert nach dem Entwurf der Staats-
regierung v. 17.11.2009, LT-Drs. 16/2627. 
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System geteilter Verantwortlichkeiten – und damit dem gesamteuropäischen Wirt-
schaftsüberwachungsinstrumentarium zur Geltung zu verhelfen. Allerdings müssen 
auch andere als die verfahrensrechtlichen Grundlagen der europäischen Verwal-
tungskooperation – exemplarisch seien hier das Datenschutzrecht und die Thema-
tik des Rechtsschutzes gegen Amtshilfehandlungen genannt – mit den tatsächlichen 
Veränderungen, insbesondere im Kontext des vermehrten IT-Einsatzes, Schritt 
halten. 

Angesichts der Möglichkeiten der IT und der Verantwortungsteilung im Behörden-
netz ist Verwaltungshandeln – zumindest innerhalb der Europäischen Union – 
ohne spezifische territoriale Bindung möglich. Die für ein Verwaltungsverfahren 
erforderlichen Informationen sind im elektronischen Behördennetz körperlos und 
dem Netz entsprechend grundsätzlich überall verfügbar118. Eine – wenn auch nur 
virtuelle – Grundlage des Behördennetzes ist ein Informationsverbund, der die 
bisherigen Vorstellungen einer Kommunikation und damit auch das Daten- bzw. 
Geheimnisschutzes zwischen Behörden überschreitet119. Damit ist insbesondere 
das Konzept der Zweckbindung der Daten, das an die sachliche Zuständigkeit der 
jeweiligen Behörde anknüpft und damit grundsätzlich eine Exklusivität der Daten-
erhebung, -sammlung, -verarbeitung und -speicherung vorsieht, überholt. Auch das 
Bundesverfassungsgericht hat jüngst mit der Schaffung des Grundrechts auf die 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Syste-
me120 deutlich gemacht, dass hier auf Grund der heutigen Möglichkeiten der IT ein 
Evolutionsbedarf im Datenschutz entstanden ist. 

Ob in § 8d VwVfG n.F. im Kontext des Vorwarnmechanismus nach der Dienst-
leistungsrichtlinie eine hinreichend konkrete Ermächtigung zur Übermittlung per-
sonenbezogener Daten gesehen werden kann, erscheint fraglich121. In jedem Fall 
legitimiert die Norm allenfalls eine Informationsweitergabe, kann demgegenüber 
aber nicht als Grundlage zur Datenerhebung o.ä. herangezogen werden122. Dass 
 
118 Roßnagel, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informati-

onsgesellschaft, 2000, S. 257 (326). 
119 Röhl (Fn. 32), § 30 Rn. 58; Roßnagel, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Fn. 118), S. 257 

(323 f.). 
120 BVerfG, Urt. v. 27.2.2008 (abgedruckt in NJW 2008, 822 ff.); dazu Volkmann, DVBl 2008, 

590 ff.; Kutscha, NJW 2008, 1042 ff.; Britz, DÖV 2008, 411 ff.; Böckenförde, JZ 2008, 925 ff.; 
Hornung, CR 2008, 299 ff.; Bartsch, CR 2008, 613 ff.; Stögmüller, CR 2008, 435 ff.; Heckmann, in: 
Kluth u.a. (Hrsg.), Festschrift für Rolf Stober, 2008, S. 615 ff.; umfassend Roggan (Hrsg.), 
Online-Durchsuchung, 2008; Bäcker, in: Rensen/Brink (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, 2009, S. 99 ff.; zur mglw. weitaus relevanteren objektiven 
oder Schutz-Dimension des Grundrechts Böckenförde, JZ 2008, 925 (928, Fn. 38); Hoffmann-
Riem, JZ 2008, 1009 ff.; Gusy, DuD 2009, 33 (36 ff.); Heckmann, in: Rüßmann (Hrsg.), Fest-
schrift für Gerhard Käfer, 2009, S. 129 ff.; vgl. auch Schulz, DuD 2009, 601 ff. 

121 Keine datenschutzrechtlichen Bedenken sehen Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121 (1126): „Die 
Vorschrift [§ 8d Abs. 1 S. 1 VwVfG] stellt somit – ergänzt durch den in Bezug genommenen 
Sekundärrechtsakt – eine Ermächtigung zur Weitergabe personenbezogener Daten dar.“; so 
auch Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8a Rn. 5; § 8d Rn. 4 f. 

122 So zu Recht Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 19), § 8d Rn. 5. 
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bereichsspezifische und auf die europarechtlichen Besonderheiten sowie die einer 
grenzüberschreitenden Datenübermittlung zugeschnittenen Regelungen wenn 
schon nicht rechtlich zwingend, aber zumindest sachgerecht sind, zeigt auch die 
Umsetzung der diesbezüglichen Vorgaben der Art. 8 und 56 BQ-RL ins deutsche 
Recht. Nach der umsetzenden Norm des § 11b Abs. 1 Satz 1 GewO müssen per-
sonenbezogene Daten des im Inland tätigen Gewerbetreibenden wie von der Richt-
linie gefordert nur beim Vorliegen der zweckgebundenen Erforderlichkeit übermit-
telt werden; nach § 11b Abs. 1 Satz 3 GewO können dieselben Daten nach pflicht-
gemäßem Ermessen erhoben und übermittelt werden. Die eine Datenübermittlung 
legitimierenden Gründe werden ebenso festgelegt wie die zu übermittelnden Da-
tenkategorien. Auch der dem Vorwarnmechanismus der Art. 29 Abs. 3 und Art. 32 
Abs. 1 DLR entsprechende Art. 56 Abs. 2 BQ-RL wurde einer bereichsspezifischen 
gesetzlichen Regelung in § 11b Abs. 1 Satz 2 GewO zugeführt. Nur wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die Kenntnis der Daten nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Ge-
wO zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen ausländischen Stelle erfor-
derlich ist, ist die Übermittlung zulässig123.

Schließlich muss auch der Rechtsschutz und damit die Realisierung des grundrecht-
lichen Schutzniveaus gegenüber neuen Handlungs- und Organisationsmöglichkei-
ten der Verwaltung nachvollzogen werden. Ein für das Netzwerk typisches Beispiel 
mag genügen: Die im europäischen Netzwerk – perspektivisch in der Regel unter 
Zuhilfenahme von Informationen aus dem Internal Market Information System 
zustande gekommene – Entscheidung basiert auf Verfahrensschritten und Teilent-
scheidungen verschiedener Behörden in verschiedenen Rechtsregimen, deren iso-
lierte Angreifbarkeit wohl (wieder) – in Abweichung von § 46 VwVfG, § 44a 
VwGO – zugelassen werden muss124.

123 Vgl. zum Ganzen ausführlich Schulze-Werner, GewArch 2009, 391 ff. 
124 Näher Schliesky, in: Schliesky (Fn. 1), Teil I, S. 203 (223 ff.). 


